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I.

Das wOrttembergische Gesetz, betr. die Vertretung der katho-

lischen Pfarrgemeinden und die Verwaltung ihrer Vermögens-

angelegenheiten vom 14. Juni 1887.

Hitgetheilt Ton Landgerichtsrath Landauer in Ellwangen >).

Im Archiv, Bd. 53. S. 148 ff. ist ein von der württembergi-

schen Staatsregierung im Jabr 1883 den Landständen vorgelegter

Gesetzentwurf, betreffend die Verwaltung des katholischen Orts-

kirchenvermdgens in seinen wesentlichen Bestimmungen mitgetheilt

und in demselben Bande S. 288 ff. ist die Ablehnung dieses Ent-

wurfs und die Ursache dieser Ablehnung besprochen worden.

Inzwischen ist der damals von 20 katholischen Abgeordneten

kundgegebene Wunsch nach baldiger Wiedereinbringung des Ent-

wurfs mit denselben wesentlichen Bestimmungen, insbesondere dem

Mitaufsichtsrechte des Bischofs über die Verwaltung des kirchlichen

Vermögens (s. Bd. 53, S. 288), in Erfüllung gegangen, indem die

württembergische Staatsregierung im Jahre 1886 den Ständen einen

neuen Entwurf vorgelegt hat. Dieser Entwurf ist in den ständischen

Berathnngen angenommen worden und nunmehr als Gesetz verkündet.

Dieses Gesetz beruht ganz auf denselben Grundlagen, wie der

Entwurf vom Jahre 1883. Sein Inhalt ist im Wesentlichen identisch

mit den im Bd. 53. S. 150—162 mitgetheilten Bestimmungen des

ersten Entwurfs; es unterscheidet sich aber von diesem hauptsäch-

lich in folgenden Punkten:

1) Der in dem ersten Entwurf als regelmässig zu bildendes

Organ vorgesehene weitere Kirchenstiftungsrath (s. Bd. 53. S. 150,

151 und 153), welchen der neue Entwurf für den Pall der Erhebung

von Umlagen beibehalten wollte, ist durch Beschluss der Stände ganz

beseitigt worden.

2) Mitglied des Kirchenstiftungsraths ist auch der Ortsvor-

steher kraft seines Amtes, wenn er der katholischen Kirche angehört.

3) Ausnahmsweise kann in Gemeinden mit überwiegender ka-

tholischer Mehrheit unter gewissen Voraussetzungen und mit Geneh-

migung der staatlichen und der kirchlichen Aufsichtsbehörde der

1) Ueber den von Herrn Landgerichtarath Landauer Terfassten Com-

mentar zu diesem Gesetze s. m. unter Literatur Nr. 3 in Bd. 58. S. 468 des Archiv

.
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4 Landauer, WürtL Ges. 14. Juni 1887: Vertr. kalh. Pfarrgemeinden.

seitherige gesetzliche Zustand, das heisst die Verwaltung des ört-

lichen Kirclienvernaögens durch den Stiftungsrath unter staatlicher

Aufsicht belassen werden.

4) Eine Theilnahme des Kirchenstiftungsraths an der Hand-

habung der Kirchen- und Sittenzucht, wie solche in Art. 20. Zifif. 1

des frühem Entwurfs in Aussicht genommen war (s. Bd. 53. S. 152),

findet überhaupt nicht statt.

5) Als kirchliche Stiftungen gelten nicht mehr alle nach der

ausdrücklichen Willenserklärung des Stifters nur für Katholiken er-

richtete (s. Bd. 53. S. 154), sondern von den Stadienstiftungen nur

diejenigen für das Studium der Theologie, nicht aber Stiftungen für

das Studium in andern Facnltäten oder für das akademische Studium

überhaupt, auch wenn solche ausschliesslich für Angehörige der ka-

tholischen Kirche bestimmt sind.

Auch über den jetzt Gesetz gewordenen Entwurf hat die Staats-

regierung zuvor mit dem Herrn Bischof von Rottenburg Rücksprache

genommen und es hat derselbe, wie in den Motiven als »der König-

lichen Regierung zur Befriedigung gereichende constatirt ist, zu dem

Entwurf im ganzen und zu der durch denselben angestrebten Regelung

der kirchlichen Vermögensverwaltung in den Pfarrgemeinden der Diö-

cese seine Zustimmung ausgesprochen.

Das Gesetz vom 14. Juni 1887 ist publicirt im »Regierungs-

blatt für das Königreich Württemberg< Nr. 24 S. 272—297 (aus-

gegeben am 4. Juli 1887; und lautet wie folgt:

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustim-

mung Unserer getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

I. Organe.

Art. 1. In den katholischen Pfarrgemeinden, welchen als öffent-

lichen Corporationen die Rechte der juristischen Persönlichkeit zu-

kommen, besteht, soweit nicht eine der in Art. 60. Abs. 1 bis 3.

und Art. 67. gemachten Ausnahmen Platz greift, für jede einzelne

Pfarrei ein Kirchenstiftungsrath.

Dasselbe gilt von denjenigen Filialgemeinden , in welchen ein

eigenes kirchliches Vermögen vorhanden ist, oder deren Mitgliedern

besondere Leistungen zur Bestreitung der kirchlichen Bedürfnisse der

Filialgemeinde obliegen.

Im übrigen nehmen die Filialen, erforderlichenfalls in Gruppen,

nach Verhältniss der Seelenzahl an dem Kirchenstiftungsrath der

Digitized by Google



Würlt. Oes. 14. Juni 1887': Vertr. kath. Pfarrgemeinden, 5

Muttergemeinde (Abs. 1.) bezüglich der gemeinsamen Angelegen-

heiten theil.

In grösseren Orten, welche in mehrere Pfarreien zerfallen, kön-

nen sich die in jeder einzelnen Pfarrei bestehenden Kirchenstiftungs-

räthe für die Berathang und Beschlussfassung in gemeinsamen An-

gelegenheiten zu einem Gesammtstiftungsrath vereinigen.

Das Nähere hierüber sowie über die Theilnahme der Filialge-

meinden an dem Kirchenstiftungsrath der Muttergemeinde (Abs. 3.)

wird durch Ortsstatut (vgl. Art. 61.) bestimmt.

Art. 2. Der Kirchenstiftungsrath besteht

:

1) aus dem betreffenden Pfarrer oder dessen Stellvertreter und

den in der Parochie etwa vorhandenen Kaplänen bezw. Kaplaneiver-

wesern, während blosse Hilfspriester (Vicare) als solche nur mit be-

rathender Stimme theilnehmen;

2) aus dem Ortsvorsteher, wenn derselbe der katholischen Kirche

angehört, oder dem ordentlichen Stellvertreter desselben unter der

gleichen Voraussetzung.

In einer über mehrere Orte sich erstreckenden Pfarrgemeinde

ist der Ortsvorsteher desjenigen Orts, in welchem der Pfarrer seinen

Sitz hat, Mitglied des Kirchenstiftungsraths, wenn er der katholi-

schen Kirche angehört

;

3) aus dem Kirchenpfleger

;

4) aus einer Anzahl weltlicher, von den Pfarrgenossen aus ihrer

Mitte gewählter Mitglieder.

Der Kirchenpatroii, wenn derselbe der katholischen Kirche an-

gehört
,
kann persönlich an den Sitzungen des Kircheostiftungsraths

mit berathender Stimme theilnehmen.

Art. 3. Die Zahl der in den Kirchenstiftungsrath zu wählen-

den weltlichen Mitglieder beträgt je nach der Grösse der Pfarrge-

raeinde vier bis zwölf.

Wenn der Ortsvorsteher der katholischen Kirche nicht ange-

hört, so wird die Zahl der von den Pfarrgenossen zu wählenden

Mitglieder um eines vermehrt.

Im übrigen wird das Nähere hinsichtlich der Zahl dieser Mit-

glieder im Verordnungswege bestimmt.

Art. 4. Stimmberechtigt zur Wahl der weltlichen Mitglieder

des Kirchenstiftungsraths sind alle männlichen, über fünfundzwanzig

Jahre alten, selbständigen Pfarrgenossen.

Als selbständig ist nur derjenige zu betrachten, welcher einen

eigenen Hausstand hat, oder ein öffentliches Amt bekleidet, oder ein

eigenes Geschäft bezw. als Mitglied einer Familie deren Geschäft führt.
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ß Landauer, Württ. Ges. 14. Juni 1887: Vertr.kath. Pfarrgemeinden.

Als selbständig ist nicht zu betrachten, wer ständige Unter-

stützungen aus Mitteln der bürgerlichen Armenpflege erhält, und

wer unter Vormundschaft steht.

Art. 5. Ausgeschlossen von der Stimraberechtigung ist, wer

infolge strafrichterlichen Ortheils der bürgerlichen Ehrenrechte ver-

lustig ist, oder wer in den letzten der Wahl vorangegangenen drei

Jahren wegen Diebstahls, Unterschlagung, Betrugs, Meineids, Ur-

kundenfälschung in gewinnsüchtiger Absicht, Gotteslästerung, Be-

schimpfung der katholischen Kirche oder ihrer Einrichtungen nnd

Gebräuche oder wegen eines Verbrechens oder Vergehens gegen die

Sittlichkeit rechtskräftig verurtheilt worden ist oder eine Freiheits-

strafe auf einer Verurtheilung wegen der genannten Verbrechen oder

Vergehen erstanden hat.

Das Stimmrecht ruht:

]) bei demjenigen, gegen welchen wegen eines Verbrechens

oder eines Vergehens das Hauptverfahren eröffnet ist, wenn die Ver-

urtheilung die Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge

haben kann, bis zur Beendigung des Verfahrens;

2) bei demjenigen, gegen welchen ein Concursverfahren eröffnet

ist, während der Dauer des letzteren;

3) bei demjenigen, welcher eigenmächtig die Uebernahme oder

die Fortführung der Function eines Mitglieds des Kirchenstiftungs-

raths verweigert, oder wegen Verfehlungen im Wandel oder in der

Amtsführung von dieser Function gemäss Art. 58. entlassen worden

ist, bis zur Zeit nach der nächsten in Gemässheit der Art. 9. oder

Art. 59. Abs. 3. vorzunehmenden Wahl;

4) bei allen, welche, obwohl sie mindestens vier Wochen vor-

her besonders gemahnt wurden, mit der Bezahlung kirchlicher Um-
lagen über ein Jahr lang im Rückstand sind, bis zur Erledigung dieses

Rückstandes.

Art. 6. Wählbar in den Kirchenstiftungsrath sind die über

dreissig Jahre alten, im wirklichen Genüsse des Stimmrechts stehen-

den Pfarrgenossen.

Ausser den nach Art. 4 und 5. nicht stimmberechtigten be-

ziehungsweise zeitlich von der Ausübung des Stimmrechts ausge-

schlossenen Personen ist nicht wählbar, wer in Folge gerichtlichen

Urtheils zu Bekleidung öffentlicher Aemter unfähig ist.

Art. 7. Geber die active Wahlfähigkeit hat im Anstandsfalle,

jedoch ohne aufschiebende Wirkung für den Fortgang der Wahl-

handlung, das bischöfliche Ordinariat zu entscheiden. Gegen die

Entscheidung ist Beschwerde an das Ministerium des Kirchen- und
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war«, Oes. 14. Juni 1887': Verlr. kalh. Pfarrgemeinden.' 7

Schulwesens binnen der Äusschlussfrist von zwei Wochen zulässig.

Das Ministerium entscheidet endgültig.

Deber Einsprachen gegen die Person eines Gewählten wegen

gesetzlicher Mängel hat nach Änhürung des Betreffenden und nach

vorgängiger Vernehmung des Eirchenstiftungsraths das bischöfliche

Ordinariat zu entscheiden. Gegen einen Beschluss des Ordinariats,

wodurch solche Einsprachen für begründet erkannt werden, steht dem

davon Betroffenen binnen der Äusschlussfrist von zwei Wochen das

Recht der Beschwerde an das Ministerium des Kirchen und Schul-

wesens zu, welches endgültig entscheidet.

Art. 8. Die Wahl wird mittels geheimer Stimmgebung vorge-

nommen.

Wenn in dem ersten Wahltermine nicht mindestens ein Drittel

der Stimmberechtigten abgestimmt bat, so ist die Wahl in einem

späteren Termine fortznsetzen. Hierauf ist sie ohne Rücksicht auf

die Zahl der abgegebenen Stimmen gültig.

Als gewählt sind diejenigen zu betrachten, welche die meisten

Stimmen erhalten haben (vergl. übrigens Art. 11. Abs. 1). Bei

gleicher Stimmen zahl geht der ältere dem jüngeren vor.

Ueber Beanstandungen des Wahlverfabrens entscheidet der

Kircbenstiftungsratb
,

vorbehältlich einer binnen der Ausschlussfrist

von zwei Wochen anznbringendeu Beschwerde an das bischöfliche

Ordinariat.

Gegen die Entscheidung des bischöflichen Ordinariats ist bin-

nen derselben Ansschlussfrist eine weitere Beschwerde an das Mini-

sterium des Kirchen- und Schulwesens statthaft, dessen Entscheidung

endgültig ist (vergl. Art. 7).

Das Nähere hinsichtlich des Wahlverfahrens wird im Verord-

nnngswege bestimmt.

Art 9. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren.

Je nach drei Jahren tritt die Hälfte der gewählten Mitglieder

aus, jedoch nicht, bevor die Nachfolger eingeführt sind.

Die Austretenden können wieder gewählt werden.

Das erstmalige Austreten nach drei Jahren wird durch das

Loos bestimmt.

Art. 10. Die Wahl io den Kircbenstiftungsratb kann abge-

lebnt werden:

1) von demjenigen, welcher unmittelbar zuvor drei Jahre hin-

durch Mitglied des Eirchenstiftungsraths gewesen ist;

2) von solchen, welche überhaupt schon sechs Jahre als Mit-

glied desselben Dienste geleistet haben;
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B Landauer, Wärt/. Oes. 14. Juni 1887 : Vertr.kath. Pfarrgemeinden.

3) bei einem Lebensalter von über 60 Jahren zur Zeit der Wahl;

4) wegen anderer erheblicher Entschuldigungsgründe (wie Kränk-

lichkeit, häufiger Abwesenheit, unvereinbarer Dienstverhältnisse u. s. f.).

Aus den Gründen der Ziffer 4 kann ein Mitglied sein Amt auch

niederlegen.

üeber die Zulässigkeit der Ablehnung und der Niederlegung

des Amts entscheidet der Eirchenstit'tungsrath und auf erhobene Be-

schwerde das bischöfliche Ordinariat im Einvernehmen mit der Kreis-

regierung. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen Beiden

hat auf Vorlage der Kreisregiernng das Ministerium des Kirchen-

und Schulwesens endgültig zu eiitscheiden.

Bis die Entsclieidung erfolgt ist, bat der Betreffende sein Amt
fortznversehen.

Art. 11. Wenn einzelne der Gewählten nicht eintreten, so

rücken solche nach, auf welche mindestens ein Zehntheil der abge-

gebenen Stimmen gefallen ist.

Sind solche nicht vorhanden, so ist die Zahl durch Nachwahl

zu ergänzen.

Bei einer ausser der Zeit eintretenden Erledigung wählt der

Kirchenstiftungsrath für die noch übrige Dienstzeit des Ausgeschie-

denen einen Ersatzmann.

Art. 12. Die gewählten Mitglieder des Kirchenstiftnngsraths

verwalten ihr Amt unentgeltlich als ein kirchliches Ehrenamt. Sie

werden von dem Vorsitzenden in ihr Amt eingefübrt und auf treue

Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet.

Die Vorschriften über die Verpflichtung werden im Verord-

nungswege erlassen.

Art 13. Für die Kassen- und Rechnungsführung und für die

Besorgung der laufenden öconomischen Geschäfte der Pfarrgemeinde

wird von dem Kirchenstiftungsrath ein Kirchenpfleger entweder auf

eine bestimmte Anzahl von Jahren, mindestens auf drei Jahre, oder

auf Lebensdauer gewählt (vergl. jedoch Art. 69).

Wählbar ist, wer im wirklichen Genüsse des Stimmrechts in

einer katholischen Pfarrgemeinde des Landes steht (Art. 4 und 5),

und bei dem nicht die Voraussetzung des Art 6. Abs. 2. zutrifft

Der Gewählte ist verpflichtet, seinen Wohnsitz in einem Orte

der Pfarrgemeinde zu nehmen, für welche er gewählt ist.

Von den Mitgliedern des Kirchenstiftungsraths können nur die

gewählten (Art. 2. Ziff. 4) als Kirchenpfleger bestellt werden ; in die-

sem Falle ist für das zum Kirchenpfleger bestellte Mitglied gemäss

der Bestimmung des Art. 11. Abs. 8. ein Ersatzmann zu wählen.
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War«. Oe». 24. Juni 1S87; Vertr. hath. Pfarrc/emeinden. 9

Dem Kirchenpfleger können für einzelne Zweige der Verwaltung

Theilrechner von dem Kirchenstiftungsrath beigegeben werden.

Kirchenpfleger und Theilrechner sind als Rechner in Pflichten

zu nehmen und haben nach den zu erlassenden Bestimmungen Kau-

tion zu stellen; sie erhalten für ihre Dienstleistungen eine Belohnung.

Die Höhe der Kaution und die Art der Kautionsleistung, sowie

der Betrag der Belohnung wird von dem Kirchenstiftungsrath fest-

gesetzt.

Art. 14. Von der Wahl des Kirchenpflegers und der etwaigen

Theilrechner, sowie von der vorläufigen Festsetzung der von densel-

ben zu leistenden Kaution ist von dem Decan vor der kirchlichen

Genehmigung der letzteren dem Oberamte Mittheilung zu machen.

Wenn das Oberamt gegen die Person des Kirchenpflegers oder

Theilrechners oder bezüglich der Kaution derselben eine Erinnerung

zu machen findet, die Ansicht des Oberamts aber von dem Decan

nicht getheilt wird, so hat letzterer die Akten dem bischöflichen

Ordinariate vorzulegen, welches im Einvernehmen mit der Kreisre-

gierung Entscheidung zu treffen hat. Im Fall einer Meinungsver-

schiedenheit zwischen beiden hat auf Vorlage der Kreisregierung das

Ministerium des Kirchen- und Schulwesens endgültig zu entscheiden.

Art. 15. Die Rechner und Theilrechner der Pfarrgemeinden

sind öffentliche Rechnungsbeamte im Sinne des Art. 45. des Landes-

polizeistrafgesetzes vom 27. December 1871 (Reg.-Blatt S. 391).

Die Aufsichtsbehörde über dieselben ist neben dem Kirchen-

stiftungsrath (Art. 27.) das bischöfliche Ordinariat
,

welchem auch

die Befugniss der Entlassung zusteht (vergl. übrigens Art. 63). Der

Art. 58. letzter Absatz findet entsprechende Anwendung.

Bezüglich der vorläufigen Dienstenthebung (Suspension) findet

der Art. 5. des Gesetzes vom 4. März 1879 über die Ausführung

der Reichsstrafprocessordnung (Reg.-Blatt S. 50) Anwendung. Auch

abgesehen davon kann
,
wenn Gefahr im Verzug ist

,
das Oberamt,

oder auch der Kircheustiftungsrath die vorläufige Dienstenthebung,

unbeschadet des Rechts auf das mit der Stelle verbundene Einkom-

men, verfügen.

Art. 16. Wenn in einer Pfarrgemeinde die Zahl der gewählten

Mitglieder des Kirchenstiftnngsraths mindestens acht beträgt, so

kann von letzterem durch Wahl aus seiner Mitte ein in seiner Meiir-

zahl aus weltlichen Mitgliedern bestehender Verwaltungsausschuss

bestellt werden, welcher die in Art. 25, 29, 30, 42, 44 bezeiclineten

Geschäfte unter eigener Verantwortlichkeit zu besorgen hat.

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsan.sschusses wird von
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10 Landauer, Württ. Ges. 14. Juni 1887: Verir. kath. Pfarrgemeinden.

dem Kirchenstiftangsrath mit Genehmignng des bischöflichen Ordi-

nariats bestimmt.

Der Vorsitzende des Eirchenstiftnngsraths ist kraft seines Amtes

Vorsitzender, der Kirchenpfleger in gleicher Weise Mitglied des Ver-

waltungsausscbusses.

II. Wirkungskreis der ortskirchlichen CoUegien.

Art. 17. Auf den Eirchenstiftungsrath geht fiber:

1) die Pfirsorge für die Erhaltung der äusseren Ordnung inner-

halb der kirchlichen Gebäude, vorbehältlich jedoch der den bürger-

lichen Behörden zostehenden Anordnung und Vollziehung der die-

selbe betreffenden Polizeivorschriften;

2) die Verfügung fiber die Eirchenstühle
,

jedoch unbeschadet

privatrechtlicher, vor dem Civilrichter verfolgbarer Ansprüche;

3) die Vertretung der Interessen der Pfarrgemeinde in Be-

ziehung auf die Schule, auf welche jedoch eine unmittelbare Ein-

wirkung ihm nicht zusteht.

Art. 18. Die Besetzung der Stellen der Organisten, Cantoren

und der niederen Kirchendiener, soweit dieselben nicht mit einem

Schulamt verbunden sind, und nicht wohlerworbene Rechte Dritter

entgegenstehen, sowie die Dienstaufsicht fiber dieselben kommt dem

Eirchenstiftungsrath zu.

Von demselben kann die Entlassung der in Abs. 1. bezeichneten

Diener im Disciplinarwege wegen Dienstunfähigkeit, Versäumung der

Dienstpflichten, schlechten Lebenswandels oder strafbarer Handlungen

verfügt werden. Vertragsmässige Zusagen für den Fall der Dienst-

unfähigkeit dürfen jedoch nicht verletzt werden.

Bezüglich der vorläufigen Dienstenthebung (Suspension) der Or-

ganisten, Cantoren und niederen Kirchendiener überhaupt findet der

Art. 5. des Gesetzes vom 4. März 1879, betreffend die Ausführung

der Reichsstrafprocessordnung, Anwendung. Auch ausser dem Falle

des Art. 5. kann der Eirchenstiftungsrath diese Diener, unbeschadet

des Rechts auf das mit der Stelle verbundene Einkommen, vorläufig

vom kirchlichen Dienste entheben.

Ausserdem steht dem Eirchenstiftungsrath gegen diese Diener

eine Disciplinarstrafgewalt bis zu 12 Mark Geldstrafe oder bis zu

2 Tagen Haft zu. Auf Haft kann jedoch nur gegen niedere Kirchen-

diener erkannt werden.

Gegen die Erkennung einer Ordnungsstrafe (Abs. 4.) sowie

gegen die Verfügung der vorläufigen Dienstenthebung (Abs. 3.) und

die Entlassung (Abs. 2.) geht die binnen der Ausschlussfrist von
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Württ. Ges. 14. Juni IS87: Vertr. kath. Pfarrgemeinden. 11

zwei Wochen anzubringende Beschwerde an die Kreisregiernng. Der-

selben steht auch ausschliesslich der Vollzug der verfügten Ordnungs-

strafe, welcher sich der Bestrafte nicht freiwillig unterwirft, vorbe-

haltlich der Prüfung zu, ob die Verfügung nicht zu beanstanden ist.

Hinsichtlich der Verleihung und Entziehung der Stellen von

Organisten, Cantoren und niederen Kirchendienern, welche nicht von

dem Kirchenstiftungsrath besetzt werden, hat es, abgesehen von der

in Abs. 3. getroflenen Bestimmung, bei den bestehenden Vorschrif-

ten sein Verbleiben.

Art. 19. Der Kirchenstiftungsrath hat die Qesamratheit der

Pfarrgenossen in vermögensrechtlicher Beziehung zu vertreten.

Art. 20. Weiter geht die Verwaltung des Ortskirchenvermö-

gens und der kirchlichen Localstiftungen, sofern und soweit nicht der

Stifter eine besondere Verwaltungsbehörde bezeichnet hat, auf den

Kirchenstiftungsrath über, unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse der

höheren kirchlichen Behörden, jedoch vorbehaltlich der Staatsaufsicht.

Die von dem bischöflichen Ordinariat an die Decane und die

Kirchenstiftungsräthe bezüglich der Verwaltung des Ortskirchenver-

mögens und der kirchlichen Localstiftungen ergehenden Weisungen

dürfen gegen die zur Wahrung der fundationsmässigen Stiftungs-

zwecke gegebenen Normen nicht verstossen, und haben sich inner-

halb der durch die staatlichen Gesetze, Verordnungen und Verwal-

tnngsvorschriften gezogenen Grenzen zu bewegen.

Allgemeine Verfügungen des bischöflichen Ordinariats, mit Ein-

schluss der allgemeinen Bestimmungen über die Festsetzung der von

dem Kirchenpfleger und den etwaigen Theilrechnern zu leistenden

Kautionen, sowie der Dienstinstruction für diese, sind dem Mini-

sterium des Kirchen- und Schulwesens zur vorgängigen Kenntniss-

nabme und etwaigen Erinnerung vom staatlichen Standpunkte vor-

znlegen, und dürfen vor der Erklärung des Ministeriums, dass es eine

Erinnerung nicht zu machen finde, nicht erlassen werden.

Die Staatsaufsicht hat, neben der Wahrung der staatlichen und

bürgerlichen Interessen im allgemeinen, insbesondere die Erhaltung

des Grundstocks und die stiftungsgemässe Verwendung der Stiftungen

zum Gegenstände.

Art. 21. Die Vermögensverwaltung des Kirchenstiftungsraths

umfasst

:

1) die örtlichen kirchlichen Stiftungen (Art. 22), sofern und

soweit nicht vom Stifter eine besondere Verwaltungsbehörde be-

zeichnet ist

;

2) die Ablösungs- (Abfindungs-) Kapitalien für kirchliche Bau-
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lasten und Cultbedürfnisse
,

die besonderen kirchlichen Fonds (Bau-

fonds u. 8. w.);

3) den Antheil der Plarrgemeinde an den gemischten Stiftungen

(Art. 23);

4) das sonstige Ortskirchenvermögen ,
welches nach den Be-

stimmungen des Art. 24. dieses Gesetzes auszumitteln ist;

5) das Kirchenopfer nach Massgabe der Anordnung der kirch-

lichen Oberbehörde;

6) alle etwaigen weiteren Zuwendungen von Vermögen, welche

für die Zwecke der Pfarrgemeinde oder an das Ortskirchenvermögen

werden gemacht werden.

Auf die Verwaltung des Vermögens der Kirchenpfründen (Pfarr-

und Caplaneistellen)
,

Vicariatsfonds u. dgl., sowie der Ahfindungs-

kapitalien für Baulasten an den kirchlichen Pfründgebäulichkeiten,

soweit diese Kapitalien in den Besitz und die Verwaltung der be-

treffenden Kirchenpfründen übergegangen sind, findet das gegenwär-

tige Gesetz keine Anwendung.

Art. 22. Als kirchliche Stiftungen sind anzusehen:

1) diejenigen
, welche fundationsmässig ausschliesslich für die

Zwecke des Gottesdienstes und die Pflege des kirchlichen Lebens be-

stimmt oder herkömmlich dafür verwendet worden sind;

2) die der Armenpflege dienenden Stiftungen, welche nicht in

Vollziehung des Art. 11. des Gesetzes vom 17. April 1873 zur Aus-

führung des Reichsgesetzes über den Onterstützungswohnsitz (Reg.-

Blatt S. 109) in die Verwaltung der Ortsarmenbehörde übergegangen

sind, wenn dieselben nach dem Willen des Stifters durch kirchliche

Organe verwaltet oder verwendet werden sollen, oder wenn deren Er-

trägnisse wenigstens bisher durch solche Organe verwendet worden

sind, oder wenn sie der neben dem speciell für die communale

Armenpflege vorhandenen Fonds bestehenden Kirchenpflege zuge-

wendet worden sind, hezw. in ihr verwaltet werden;

3) Stiftungen für andere milde Zwecke (die Schule u. s. f.),

welche nach dem Willen des Stifters durch kirchliche Organe ver-

waltet oder verwendet werden sollen , oder wenn deren Erträgnisse

wenigstens bisher durch solche Organe verwendet worden sind;

4) Stiftungen zur Versorgung katholischer Geistlicher;

5) Stiftungen, welche nach der ausdrücklichen Willenserklärung

des Stifters nur für Katholiken errichtet worden sind. Dahin ge-

hören insbesondere Stiftungen für Neucommunicanten, für katholische

Schulkinder, für katholische Wittwen und Waisen, und Stiftungen

für das Studium der Theologie, nicht aber Stiftungen für das Studium
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in anderen Facultäten oder ffir das academiscbe Stndinm überhaupt,

auch wenn solche ausschliesslich für Angehörige der katholischen

Kirche bestimmt sind

;

6) Stillungen, welche ausdrücklich zur bleibenden Erinnernng

an einen rein kirchlichen Akt (z. B. Taufe, Communion, Firmung)

errichtet worden sind, sowie die sogenannten Jahrtagsstiftungen

;

7) Stiftungen, deren Erträgnisse an den kirchlichen Festen oder

in den kirchlichen Festzeiten oder an einem Sonntage nach der aus-

drücklichen Festsetzung des Stifters zu vertheilen sind

;

8) Stiftungen, deren Erträgnisse in der Kirche oder Sacristei

vertheilt werden, oder, wenn sie älter sind, wenigstens bis zum 1. Juli

1840 in der Kirche oder Sacristei vertheilt worden sind;

9) Stiftungen, welche katholische Geistliche für arme Ange-

hörige der Gemeinde
,

in welcher sie als Geistliche wirkten
, oder

welche andere zum ehrenden Andenken an sie, als Geistliche der Ge-

meinde, errichtet haben;

10) Stiftungen zur Anschaffung religiöser Bücher nnd Schriften

für Angehörige der katholischen Kirche.

Die in Ziffer 2, 3, 5, 7 und 8 genannten Stiftungen sind nicht

als kirchliche anznsehen, falls sieb aus den Umständen ergibt, dass

von dem Stifter eine kirchliche Stiftung nicht beabsichtigt war.

Sonstige in Ziffer 1—10 nicht genannte örtliche Stiftungen

gelten als nichtkirchliche, wenn sich nicht aus den Umständen er-

gibt, dass der Stifter eine kirchliche Stiftung beabsichtigt hat.

Art. 23. Die theils für kirchliche, theils für andere Zwecke

bestimmten Stiftnngen bleiben in der bisherigen Verwaltung des

Stiftungsraths bezw. der Ortsarmenbebörde, welche jedoch verpflichtet

sind, aus dem Ertrage des Vermögens derselben alljährlich dem

Kirchenstiftungsrathe die für die kirchlichen Zwecke stiftungsgemäss

zu verwendenden und, bei periodisch wiederkehrenden Reichnissen,

wenn der Wille des Stifters nicht mehr nachzuweisen ist, die nach

dem Durchschnitt dieser Reichnisse in der Zeit vom 1. Juli 1840 bis

zum Ende des der Verkündung des gegenwärtigen Gesetzes voran-

gegangenen Rechnungsjahrs auf das Rechnungsjahr entfallenden Mit-

tel zu diesem Behufe zur Verfügung zu stellen.

Dem Stiftungsrath bezw. der Ortsarmenbebörde bleibt übrigens

unbenommen, mit der Pfarrgeroeinde sich durch Ueberlassung eines

bestimmten Antheils an dem betreffenden Stiftungsvermögen ein- für

allemal auseinanderzusetzen.

Diese Bestimmungen (Abs. 1 und 2) finden auch auf solche
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Kirchenstiftungen, welche der katholischen Kirche und einer andern

Confession gemeinsam gewidmet sind, entsprechende Anwendung.

Art. 24. Hinsichtlich der Ausscheidung und Abfindung findet

dasjenige, was in den Art. 32 bis 49. des Gesetzes vom 14. Juni

1887, betreflfend die Vertretung der evangelischen Kircliengemeinden

und die Verwaltung ihrer Vermögensangelegenheiten, bestimmt ist,

auch für die katholischen Pfarrgemeinden entsprechende Anwendung,

mit der Massgabe, dass die für die evangelische Landeskirche dem
Evangelischen Consistorium eingeräumten Befugnisse bezüglich der

Ausscheidung des örtlichen Kirchenvermögens von dem bischöflichen

Ordinariat ausgeübt werden.

Art. 25. Wenn ein Verwaltungsausschnss bestellt ist, so hat

derselbe, soweit nicht der Art. 31. entgegensteht, den Etat zu voll-

ziehen, die einzelnen durch denselben im allgemeinen genehmigten

Einnahmen und Ausgaben zu decretiren und die Aufsicht über das

kirchliche Eigenthum, insbesondere die kirchlichen Gebäude, zu

führen. Auch die Besorgung der laufenden Geschäfte, z. B. die Aus-

führung der Bauarbeiten, kann ihm, soweit nicht Art. 31. entgegen-

steht, von dem Kirchenstiftungsrath übertragen werden.

Art. 26. Der Kirchenpfleger sowohl, als die übrigen Mitglie-

der des Kirchenstiftungsraths haben mit Sorgfalt darauf zu achten,

dass das Ortskirchenvermögen und die einzelnen Stiftungen bestmög-

lich verwaltet werden, der Grundstock unangegriffen erhalten bleibe,

die Erträgnisse dieser Fonds und die sonstigen Forderungen der

Kirchenpflege pünktlich eingezogen, die Naturalien bestmöglich ver-

wahrt und verwerthet, die Kapitalien hinlänglich versichert, alle un-

nöthigen Ausgaben vermieden und insbesondere die Stiftungen nicht

mit fremdartigen Lasten und Ausgaben beschwert, wie auch anderer-

seits, dass die den Stiftungen nach dem Willen der Stifter und ihrer

ursprünglichen Bestimmung obliegenden Ausgaben wirklich und voll-

ständig geleistet werden.

Art. 27. Der Kirchenpfleger ist dem Kirchenstiftungsrath un-

tergeordnet und an dessen Beschlüsse gebunden. Der Kirchenstif-

tungsrath überwacht seine Amtsführung, unbeschadet der Verant-

wortlichkeit des Vorsitzenden für seine nächste Beaufsichtigung, na-

mentlich bezüglich der erforderlichen Kassenvisitationeu. .

Dem Kirchenstiftungsrath kommt innerhalb der in Art. 18.

Abs. 4. bestimmten Grenzen eine Disciplinarstrafgewalt gegen den

Kirchenpfleger zu. Bezüglich des Beschwerderechts findet Art. 18.

Abs. 5. Anwendung.

Art. 28. Für einen durch die Schuld des Kirchenpflegers oder
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der mit einzelnen Geschäften oder Geschäftszweigen Beauftragten

entstandenen Schaden haften zunächst die Schuldigen, aushilfsweise

diejenigen, welchen mangelhafte üeberwachung derselben zur Last fällt.

Im übrigen haften alle zu der kirchlichen Vermögens- und

Stiftungsverwaltung berufenen Personen für den etwaigen, durch ihre

Schuld oder Mitschuld, sei es durch Handlungen oder Unterlassungen,

entstandenen Schaden.

Insbesondere haften, wenn der Schaden durch einen Collegial-

beschlnss entstanden ist, alle Mitglieder, welche an der Beschluss-

fassung theilgenommen haben , mit Ausnahme derjenigen
,

welche

nachweisen können, dass sie ihre Nichtübereinstimmung mit dem

Beschlüsse zu Protocoll erklärt haben; ebenso haften hei einer Col-

legialversänmniss alle Mitglieder, welche an dieser Versäumniss Theil

haben.

Wenn mehrere in gleicher Weise ersatzpflichtig sind, haftet

jeder zu seinem Betreff und aushilfsweise für das Ganze.

Erforderlichenfalls sind die Kreisregierungen befugt, Ersatzver-

bindlichkeiten für die Pfarrgemeinden durch einen aufznstellenden

Vertreter zu verfolgen.

Art. 29. Der Etat der Kirchenpflege wird unter Mitwirkung

des Kirchenpflegers von dem Kirchenstiftungsrath bezw. dem Ver-

waltungsausscbuss entworfen und von dem ersteren festgestellt. Der-

selbe ist vor der kirchlichen Genehmigung von dem Decan dem Ober-

amte behufs etwaiger Erinnerung nach den in Art. 20. Abs. 4. an-

geführten Richtungen mitznttieilen.

Wenn das Oberamt eine Erinnerung zu machen findet, der

Decan aber der Ansicht desselben nicht beitritt, so hat das Oberamt

die Akten der Kreisregierung vorzulegen
,

welche nach gepflogenem

Benehmen mit dem bischöflichen Ordinariat die Entscheidung zu

treffen hat.

Der nicht beanstandete Etat ist von dem Kirchenstiftungsrath

bezw. dem Verwaltnngsansschuss während einer vorher anzukündi-

genden Frist von einer Woche zur Einsichtnahme der Pfarrgenossen

anfzulegen, worauf sodann die Vollziehung des Etats durch die ge-

nannten Behörden und den Kirchenpfleger erfolgt.

Falls es sich bei dem Etat zugleich um eine Umlage auf die

Pfarrgenossen handelt, so kommen die hierauf bezüglichen beson-

deren Bestimmungen in Art. 38 bis 48. des gegenwärtigen Gesetzes

zur Anwendung.

Art. 30. Der Kirchenpfleger bedarf der vorgängigen schrift-
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liehen Ermächtigung des Kirchenstiftungsraths bezw. des Verwal-

tungsaussebusses

:

1) zu den einzelnen, nicht bereits im voraus bestimmten Aus-

gaben,

2) zu allen Verträgen (Kauf, Verkauf, Accord, Pacht u. s. w.),

welche zum Zweck der Vollziehung des Etats abgeschlossen werden

müssen,

3) zu jeder Ausleihung von Geldern oder Naturalien.

Art. 31. Der Verwaltungsausschuss hat ausser den in Art. 32.

aufgefübrten Fällen die Beschlussfassung des Kirchenstiftnngsraths

in folgenden Fällen herbeizufübren

:

1) wenn ein Mitglied des Ausschusses bei der Sache persönlich

betheiligt ist,

2) wenn die Verbindlichkeit zu der fraglichen Ausgabe nicht

ganz zweifellos ist,

3) wenn eine stiftungsmässige Ausgabe beschränkt oder einge-

stellt werden soll,

4) wenn irgend eine erhebliche Abweichung von der bisherigen

Verwaltung oder Benützung des Kirchen- und Stiftnngsvermögens

getröden werden soll,

5) wenn ein Vertragsabschluss in anderer Weise als im Wege
des Aufstreichs oder Abstreichs erfolgen soll,

6) wenn eine ausserordentliche Verehrung, ein Nachlass oder

eine sonstige Vergünstigung,

7) wenn die abgängige Verrechnung eines Ausstandes in Frage

kommt,

8) wenn die laufenden Ausgaben durch Ablösung eines Activ-

kapitals gedeckt werden sollen,

9) wenn ein Vorempfang auf Einkünfte folgender Jahre ge-

schehen soll.

Art. 32. Die Beschlüsse des Kirchenstiftungsraths bedürfen der

Genehmigung der Kreisregierung und können, bevor dieselbe erfolgt

ist, nicht znm rechtsgültigen Vollzug gelangen:

1) wenn durch dieselben der Bestand des OrtskirchenVermögens

oder einer kirchlichen Stiftung betroffen wird, sei es dass

a. ein dazu gehöriges Grundstück oder Realrecht im Werthe

von mehr als 500 Mark veräussert,

b. eine bleibende Verbindlichkeit darauf übernommen,

c. eine neue, die Scbuldenmasse vermehrehde Kapitalschnld

aufgenommen,

d. ein zum Grundstock oder einem besonderen Fonds des Orts-
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kirchenrermögens oder der Eirchenstiftung gehöriges Kapital

zn Deckung laufender Ausgaben verwendet werden, oder

e. ein erheblicher Yorempfang anf die Einkünfte folgender

Jahre, insofern solcher nicht zur Ablösung von Passivkapi-

talien dient, geschehen soll,

2) wenn ein Nenbau oder eine bedeutende Reparatur an kirch-

lichen Gebäuden, deren Unterhaltung dem örtlichen Kirchen- oder

Stiftungsvermögen oder den Pfarrgenossen obliegt, ansgeführt wer-

den soll.

Die Entscheidung der Kreisregierung erfolgt nach gepflogenem

Benehmen mit dem bischöflichen Ordinariat und nachdem zuvor den

bürgerlichen Collegien der betheiligten Gemeinde Gelegenheit znr

Aeussemng von ihrem Standpunkt gegeben worden ist.

Art. 33. Hanscollecten bei den Pfarrgenossen für bestimmte

Bedürfnisse der Pfarrgemeinde oder für sonstige Zwecke (Bewil-

ligungen an andere Pfarrgemeinden, Dnterstfitznng katholisch-kirch-

licher Vereine und Anstalten etc.) unterliegen den allgemeinen ge-

setzlichen Bestimmungen (vgl. Art. 13. des Landespolizeistrafgesetzes

vom 27. December 1871).

Art. 34. Hinsichtlich der Bewirthschaftnng von Waldungen der

Pfarrgemeinden und kirchlichen Stiftungen bleibt es bei den Bestim-

mungen des Gesetzes vom 16. August 1875 über die Bewirthschaf-

tung und Beaufsichtigung der Waldungen der Gemeinden, Stiftungen

und sonstigen öffentlichen Körperschaften (Reg.-Blatt S. 511).

Art. 35. Die von dem Kirchenpfleger abgelegte Rechnung wird

von dem Kirchenstiftungsrath geprüft, und ist sodann von dem

Decan nach vorgängiger Revision durch einen geprüften Rechnungs-

verständigen abzuhören.

Die von dem Decan geprüften und abgehörten Kirchenpflege-

rechnnngen sind von demselben dem Oberamt zur Einsicht und

Prüfung nach den in Art. 20. Abs. 4. angeführten Richtungen mit-

zutheilen.

Wenn das Oberamt hiebei in der einen oder andern Beziehung

einen Anstand findet, der durch eine Verhandlung mit dem Decan

nicht gehoben werden kann, so hat es die Akten der Kreisregierung

vorznlegen, welche sodann nach gepflogenem Benehmen mit dem

bischöflichen Ordinariat entscheidet.

Die staatlich erledigte Kirchenpflegerechnung ist während einer

vorher anznkündigenden Frist von einer Woche zur Einsichtnahme

der Pfarrgenossen aufzulegen.

Art. 36. Bei Kirchenvisitationen steht es dem Visitator zu,

Archiv für Kirehuurccht. I.IX. 2
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durch Prüfung des Kireheninventars, Vernehmung der Kirchenpfleger,

Einsichtnahme von den Kirchenpflegeetats und Rechnungen, sowie

durch Theilnahme an einer Sitzung des Kirchenstiftungsraths sich

Kenntniss von der gesammten Verwaltung des örtlichen Kirchen-

und Stiftungsvermögens zu verschaffen, um über etwa erfundene

Mängel oder Unordnungen behufs der Abhilfe Anzeige an die zu-

ständigen Behörden zu erstatten.

Ebenso sind die Kreisregierungen und das Ministerium des

Kirchen- und Schulwesens befugt, jederzeit von der Kassen- und

Rechnungsführung der Kirchenpflegen Einsicht zu nebmeu und die

Abstellung etwa gefundener Gesetz- und Ordnnngswidrigkeiten zu

veranlassen.

Bei Gefahr im Verzüge, wenn es sich um eine Massregel im

Sinne des Art. 15. Abs. 3. Satz 2. dieses Gesetzes handelt, ist auch

das Oberamt zur Kassen- und Rechnungsprüfung befugt.

Art. 37. Das Oberamt hat je nach Ablauf der Rechnungs-

periode über die Rechnungsergebnisse jeder Kirchenpflege seines Be-

zirks einen summarischen Bericht unter Beifügung des Grundstocks-

nachweises an die Kreisregierung zu erstatten, welche aus diesen Be-

richten der Oberämter eine übersichtliche Darstellung des Standes

des gesammten unter ihrer Oberaufsicht stehenden katholischen Orts-

kirchen- und Stiftungsvermögens fertigen lässt, und sodann aus

dieser Darstellung alljährlich dem Ministerium des Kirchen- und

Schulwesens einen Auszug zur Einsichtnahme vorzulegen hat

Art. 38. Reichen die ordentlichen und ausserordentlichen lau-

fenden Einnahmen der Kirchenkasse zu Bestreitung der kirchlichen

Bedürfnisse nicht aus, sind ferner keine im voraus angesammelte

Fonds verwendbar, und ist bei ausserordentlichen Ausgaben auch ein

Grundstocksangriff oder die Aufnahme eines Anlehens nicht zulässig,

so hat der Kirchenstiftungsrath die Beschaffung der erforderlichen

Mittel in Erwägung zu ziehen.

Wird durch Beisteuer Dritter oder durch freiwillige Beiträge

der Pfarrgenossen der Bedarf nicht aufgebracht, so kann der Kirchen-

stiftungsrath die Erhebung von Umlagen auf die Pfarrgenossen be-

schliessen.

Die kirchliche Besteuerung unterliegt der Staatsaufsicht, welche

insbesondere die Ordnungsmässigkeit der Auferlegung, die Leistungs-

fähigkeit der Pflichtigen und die Angemessenheit des Beitragsfusses

zum Gegenstand hat.

Art. 39. Die Gesammtsumme der Umlagen auf die Genossen

einer Pfarrgemeinde darf 10 Procent der von der Gesammtheit der
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kirchenstenerpflichtigen Genossen zu entrichtenden directen Staats-

stener ans Grundeigenthnm
,

Gebäuden
,

Gewerben und Kapital-,

Renten-, Dienst- und Bernfseinkomnaen der Kegel nach nicht über-

steigen.

Eine üeberschreitnng der in Abs. 1. festgesetzten Grenze ist

nur mit Genehmigung der Ministerien des Innern und des Kirchen-

und Schulwesens und unter besonderen Verhältnissen zulässig.

Art. 40. Der Massstab für die Vertheilung der Umlagen wird

ron dem Kirchenstiftungsrath nach den örtlichen Verhältnissen, und

zwar entweder je für den einzelnen Fall oder nach Umständen für

einen längeren Zeitraum mittels Statuts (vergl. Art. 61), vorbehält-

lich der Genehmigung der Staatsbehörde, bestimmt.

Insbesondere kann der Umlagemassstab auch nach Classen fest-

gestellt werden, in welche die Pfarrgenossen nach ihren Vermögens-

nnd Einkommensrerhältnissen einzureihen sind.

Art. 41. Der auf die Erhebung einer Umlage gerichtete Be-

schluss bedarf der Genehmigung der Staatsbehörde und kann, bevor

dieselbe erfolgt ist, nicht zum Vollzüge gelangen.

Die zuständigen Staatsbehörden sind:

das Oberamt und

a. wenn die Erhebung regelmässig wiederkehrender Umlagen

auf die Pfarrgenossen erstmals in Frage kommt, sowie

b. bei ausserordentlichen Umlagen

die Kreisregiernng.

Glaubt das Oberamt in den seiner Verfügung unterstellten Fällen

die Zustimmung nicht ertheilen zu können, so erwächst die Sache

auf Antrag der Kirchenbehörde ebenfalls in die Zuständigkeit der

Kreisregiernng.

Die Staatsbehörde hat vor allem den bürgerlichen Collegien der

betheiligten Gemeinde Gelegenheit zur Aeusserung von ihrem Stand-

punkte zu geben.

Wenn die Kreisregiernng ihre Zustimmung versagen zu müssen

glaubt, so hat sie erst nach gepflogenem Benehmen mit dem bischöf-

lichen Ordinariat die Entscheidung zu treffen.

Art. 42. Nach erfolgter Genehmigung des Umlagebescblnsses

durch die staatlichen und die kirchlichen Aufsichtsbehörden vertheilt

der Kirchenstiftungsrath oder, wo ein solcher besteht, der Verwal-

tungsansschnss die Umlagen aut die einzelnen Pfarrgenossen.

Art. 43. Einem in gemischter Ehe lebenden Ehegatten wird

die Hälfte der Umlage angesetzt, welche unter Anwendung des be-

stehenden Massstabs auf die beiden Ehegatten entfallen würde.

2 *

Digilized by Google



20 Landauer, WürtU Oes. 14. Juni 1887: \ertr. kath. Pfarrgemeinden.

Keinem Pfarrgenossen darf mehr als ein Fünftel der in der

Pfarrgemeinde zu erhebenden Qesammtumlage zugeschieden werden.

Wer aus der Kirche austritt, wird dadurch von der Umlage

nicht befreit, welche in dem Kalenderjahr seiner Aastrittserklärung

fällig wird.

Zu den Kosten eines ausserordentlichen Bauwesens, dessen

NothWendigkeit vor seiner Äustrittserklärung durch Beschluss des

Kirchenstiftungsraths oder durch die Aufsichtsbehörde festgestellt

worden ist, hat der Ausgetretene bis zum Ablauf des der Aastritts-

anzeige nächstfolgenden Kalenderjahrs ebenso beizutragen, wie wenn

der Austritt nicht erfolgt wäre.

Die Erklärung des Austritts, welche, abgesehen von den in

Absatz 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nach 4 Wochen in Kraft

tritt, muss von dem Aastretenden schriftlich oder mündlich bei dem

Vorsitzenden des Kircbenstiftungsratbs angezeigt werden, welcher

hierüber eine Bescheinigung auszustellen bat.

Art. 44. Die von dem Kirchenstiftungsrath bezw. dem Ver-

waltungsausschusse gefertigte Berechnung der einzelnen Umlagen ist

für eine Frist von mindestens einer Woche zur Einsichtnahme der

Umlagepflichtigen aufzulegen, nachdem zuvor Ort und Dauer der

Auflegung mit dem Anfügen bekannt gemacht worden ist, dass Ein-

sprachen gegen den Ansatz und die Höhe, welche nicht binnen der

Auflegungsfrist bei dem Kirchenstiftungsrathe vorgebracht werden,

ausgeschlossen seien, soweit die Einsprachen nicht bei den Verwal-

tungsgerichten geltend gemacht werden wollen (vergl. Art. 66).

Gegen die Verfügung des Kirchenstiftungsraths auf die Ein-

sprache ist binnen der Aasschlussfrist von zwei Wochen eine Be-

schwerde an das Oberamt zulässig, dessen Entscheidung endgültig

ist, wenn nicht binnen der weiteren Ausschlussfrist von zwei Wochen

der Verwaltungsgerichtshof angerufen wird.

Art. 45. Nach Erledigung etwaiger Einsprachen und geeig-

neten Falles nach Berichtigung der Berechnung legt der Kirchen-

stiftnngsrath das Einzugsregister dem Oberamt vor.

Der Einzug der Umlage kann erst erfolgen, nachdem das Ober-

amt auf dem Einzugsregister urkundlich bestätigt bat, dass die Um-
lage genehmigt sei.

Art. 46. Die kirchliche und bürgerliche Verwaltungsbehörde

einer Gemeinde können sich darüber einigen, dass die kirchlichen

Umlagen zugleich mit dhn Steuern für die bürgerliche Gemeinde von

dem Gemeindepfleger erhoben nnd sodann von diesem im ganzen an

den Kirchenpfleger abgeliefert werden.
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Art. 47. Die Beitreibung kirchlicher Abgaben erfolgt auf An-

rufen der kirchlichen Behörden nach Massgabe der Abschnitte I.

und II. des Gesetzes vom 18. August 1879 über die Zwangsvoll-

streckung wegen öffentlich rechtlicher Ansprüche (Reg.-Bl. S. 202).

Art. 48. Die Stenerschuldigkeiten der Einzelnen sind mit der

urkundlichen Bestätigung des Oberamts über die Genehmigung der

Umlage (Art. 45. Abs. 2.) für das betreffende Rechnungsjahr ver-

fallen und spätestens bis zum Schlosse desselben zu entrichten.

Das Recht zur Nachforderung zurückgebliebener und zur Zu-

rückforderung zuviel bezahlter Stenern verjährt in drei Jahren.

Die Verjährung der Nachforderung zurückgebliebener Abgaben

lauft vom Schlüsse des Steuerjahrs an, in welchem die Abgabe zu

entrichten war, und wird durch urkundliche Aufforderung zur Zahlung

seitens der mit dem Einzug und der Beitreibung beauftragten Be-

amten unterbrochen.

Die Verjährung der Zurückforderung zuviel bezahlter Abgaben

lauft vom Tag der geleisteten Zahlung an und wird durch das An-

bringen der Rückforderung bei dem Kirchenstiftungsratb unterbrochen.

Art. 49. Für das Beitragsverhältniss zwischen Mutterort und

Pilial zu dem gemeinsamen kirchlichen Aufwand ist der Vertheilungs-

fuss, wie solcher durch Vertrag oder ein diesem gleichkommendes

Herkommen bestimmt ist, und in Ermanglung solcher Feststellung

das Mass der Theilnahme an den kirchlichen Einrichtungen ent-

scheidend.

Dieses Beitragsverhältniss wird in Ermanglung einer Verein-

barung der Eirchenstiftungsräthe der betheiligten Gemeinden durch

das bischöfliche Ordinariat geordnet, vorbehältlich jedoch der An-

rufung des Verwaltungsgerichts (vergl. Art. 66).

IIJ. Versammlung, Berathung und BesMussfassxmg der ortskirch-

lichen Collegien.

Art. 50. Der Kirchenstiftungsrath sowie der Verwaltungsaus-

schnss versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden, so oft es die

Erledigung der Geschäfte erforderlich macht.

Durch Beschluss können regelmässige Sitzungstage festgesetzt

werden.

Art. 51. Der Eirchenstiftungsrath muss berufen werden, wenn

ein Drittheil der Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegen-

standes den Antrag darauf stellt, oder wenn die Oberkirchenbehörde

den Zusammentritt anordnet.

Art. 52. Die Leitung der Geschäfte des Eirchenstiftungsraths
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and des Verwaltungsausschusses steht dem Pfarrer and in dessen

Verhindernng dessen gesetzlichem Stellvertreter zn.

Der Vorsitzende eröffnet, leitet nnd schliesst die Sitzung.

Das Nähere über die Leitung der Geschäfte und den Vorsitz in

den ortskircblichen Collegien wird im Verordnnngswege bestimmt.

Art. 53. Beschlnssiäbigkeit der ortskircblichen Collegien ist

vorhanden, wenn mehr als die Hälfte der Normalzahl der Mitglieder

anwesend ist.

Wenn auf eine zweite Einladung, mit welcher die Gegenstände

der Tagesordnung den Eingeladenen speciell mitgetheilt worden sind,

eine geringere Zahl als die Hälfte erschienen ist, so sind die Er-

schienenen beschlnssfähig. ,

Id allen Fällen müssen jedoch mindestens drei Mitglieder an-

wesend sein.

Art. 54. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit der

Anwesenden gefasst.

Dem Ortsvorsteher, wenn er Mitglied des Kirchenstiftungsraths

ist, gebührt die erste Stimme. Die Sitzordnung der übrigen Mit-

glieder des Kirchenstiftungsraths wird im Wege der Verordnung

geregelt.

Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und hat bei Stimmengleich-

heit die entscheidende Stimme.

Die Abstimmung geschieht mündlich, soweit nicht für einzelne

Fälle geheime Abstimmung beschlossen wird; bei Wahlen ist letztere

geboten.

Findet geheime Abstimmung statt, so ist der Vorsitzende nicht

gezwungen, bei Stimmengleichheit seine entscheidende Stimme abzu-

geben; in diesem Fall gilt ein Beschluss als nicht zu Stande ge-

kommen.

Bei Wahlen und Stellenbesetzungen gibt im Falle der Stimmen-

gleichheit das höhere Lebensalter des Gewählten den Ausschlag.

Art. 55. Bei Verhandlungen über einen Gegenstand, bei wel-

chem ein Mitglied persönlich betbeiligt ist, darf dasselbe nur auf

den besonderen Wunsch des Collegiums und nur so lange, als es zur

Aufklärung des Sachverhalts wünscheuswerth ist, keinentalls aber bei

der Abstimmung anwesend sein.

Auch derjenige ist von der Theilnahme an den Verhandlungen

ausgeschlossen, welcher mit dem persönlich Betheiligten im ersten

oder zweiten Grade nach bürgerlicher Berechnungsweise verwandt

oder verschwägert ist.

Wenn so viele Mitglieder des Kirchenstiftungsraths wegen per-

Digitized by Google



Wilrtt, Ges. 14. Juni 1887: Vertr. kath. Pfarrgemeinden. 23

sÖDÜcher Betheiligung an einer vermögensrechtlichen Angelegenheit

der Pfarrgemeinde verhindert sind, dass Beschlussfähigkeit niclit

mehr vorhanden ist, so kommt in dieser Sache die Vertretung der

Pfarrgemeinde an Stelle des Eirchenstiftungsraths dem bischöflichen

Ordinariat zu.

Art. 56. Ueber die Sitzungen wird ein fortlaufendes Protocoll

gefBhrt.

Der Protocollfuhrer wird von dem Collegium — in der Regel

ans seiner Mitte — gewählt. Ausnahmen sind unter Oenehmigung

der kirchlichen Aufsichtsbehörde gestattet.

Auch der Vorsitzende ist hiezu wählbar.

Die Protocolle werden von dem Vorsitzenden und mindestens

noch einem Mitglied des Eirchenstiftungsraths unterschrieben.

Die schriftliche Ausfertigung der Beschlüsse, die Beglaubigung

von Auszügen aus den Protocollen und Akten des Collegiums, sowie

die Geschäftsleitnng ausserhalb der Sitzung liegt dem Vorsitzen-

den ob.

Die schriftliche Ausfertigung der Beschlüsse kann er mit Zu-

stimmung des Collegiums auch dem Protocollfuhrer übertragen, doch

hat er die Ausfertigung jedenfalls zu unterzeichnen.

Art. 57. Die Mitglieder der ortskirchlichen Collegien sind ver-

pflichtet, über alle als vertraulich bezeichneten Gegenstände Ver-

schwiegenheit zu beobachten.

IV. Entlassung von Mitgliedern des Eirchenstiftungsraths und

Auflösung sowie Ersetzung desselben.

Art. 58. Die Entlassung eines gewählten Mitglieds des Eir-

chenstiftungsraths muss erfolgen:

1) im Falle des Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte infolge

gerichtlichen ürtheils;

2) im Falle der Verurtheilung wegen eines der in Art. 5.

Abs. 1. genannten Verbrechen oder Vergehen;

3) im Falle des Verlustes der Fähigkeit zur Bekleidung öffent-

licher Aemter infolge gerichtlichen ürtheils.

Sie kann weiter verfügt werden

1) in den sonstigen Fällen des Verlustes einer zur Wählbar-

keit erforderlichen Eigenschaft (vergl. Art. 4),

2) wegen Verfehlungen in der Amtsführung oder im Wandel,

wenn letztere seit der Wahl vorgekommen sind.

Die Entlassung wird, — im Falle des Abs. 2. Ziffer 2. nach

Anhörung des Betreffenden — auf den Antrag oder nach vorgängiger
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Vernehmung des Kirchenstiftungsraths von dem bischöflichen Ordi-

nariat ausgesprochen.

Letzteres ist anch befugt, gewählte Mitglieder von ihrem Amte
vorläufig zu entheben, sobald ein Verfahren gegen sie anhängig wird,

welches ihre Entlassung zur Folge haben kann.

Gegen den Beschluss des bischöflichen Ordinariats (Abs. 3

und 4) steht dem Betroffenen binnen der Ausschlnssfrist von zwei

Wochen das Recht der Beschwerde an das Ministerium des Eirchen-

und Schulwesens zu, welches endgültig entscheidet.

Art. 59. Wenn der Kirchenstiftungsrath beharrlich die Er-

füllung seiner Pflichten vernachlässigt oder verweigert, so kann er

sowohl durch das bischöfliche Ordinariat, als auch durch die Kreis-

regierung, unter gegenseitigem Einvernehmen, aufgelöst werden.

Im Falle einer Meinnngsverschiedenheit zwischen den genannten

Behörden entscheidet auf Vorlage der Kreisregierhng das Miuisterium

des Kirchen- und Schulwesens.

Mit der Auflösung ist die sofortige Neuwahl anzuordneu.

Art. 60. Wenn eine Wahl des Kirchenstiftungsraths nicht zu

Stande kommt, oder wenn so viele der gewählten Mitglieder das Amt
zu übernehmen oder anszuüben sich weigern, dass der Kirchenstif-

tungsrath nicht mehr beschlussfähig ist (Art. 53. Abs. 1), oder wenn

binnen Jahresfrist eine zweite Auflösung des Kirchenstiftungsratbs

erfolgt, so kann sowohl das bischöfliche Ordinariat als die Kreisre-

gierung unter gegenseitigem Einvernehmen , im Anstandsfalle das

Ministerium des Kirchen- und Schulwesens eine commissarische Ver-

waltung einsetzen.

Derselben kommen sämmtliche Befugnisse des Kirchenstiftungs-

raths in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Pfarrgemeinde zu.

Die Amtsthätigkeit dieser Verwaltung dauert bis zu dem Zeit-

punkte, wo der Kirchenstiftungsrath durch eine nach Art. 8 bis 11

dieses Gesetzes erfolgende, spätestens binnen drei Jahren anzube-

raumende Neuwahl wieder gebildet sein wird.

V. Allgemeine und Schlussiestimmungen.

Art. 61. Ausser den in Art. 1, Art. 40 und Art. 67 Ziffer 6

dieses Gesetzes bezeichneten Fällen können auch sonst auf der Grund-

lage des gegenwärtigen Gesetzes den örtlichen Verhältnissen and Be-

dürfnissen entsprechende Einrichtungeu durch Ortsstatuten getroffen

werden.

Ortsstatutarische Vorschriften bedürfen der Genehmigung des

bischöflichen Ordinariats und der Ereisregierung, welch' letztere zu-
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vor das Oberamt darüber zu vernebmen und durch dieses auch den

bürgerlichen Collegien der betheiligten Gemeinde Gelegenheit zur

Aeusserung von ihrem Standpunkt zu geben hat.

Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zvrischen dem bischöf-

lichen Ordinariat und der Kreisregierung entscheidet auf Vorlage

der letzteren das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens endgültig.

Art. 62. Auf die Mitglieder des Kirchenstiltungsraths sowie

die Beamten der Pfarrgemeinde finden die §§. 47 und 48. der Ver-

fassnngsurkunde keine Anwendung.

Art. 63. Die Mitglieder des Kirchenstiltungsraths sowie die

Beamten der Pfarrgemeinde unterliegen wegen Verfehlungen gegen

die auf die kirchliche Vermögensverwaltung bezüglichen staatlichen

Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, insbesondere

wegen Verletzung der Vorschriften dieses Gesetzes zugleich der

Disciplinarstratbefugniss der Staatsaufsichtsbehörden.

Art. 64. Die bürgerlichen Behörden sind verpflichtet, den

kirchlichen Behörden bei Feststellung der Grundlagen der kirch-

lichen Besteuerung, sowie bei Anlegung von Personallisten für an-

dere Zwecke die Einsichtnahme der erforderlichen Akten zu gestatten.

Bezüglich der Geheimhaltung amtlicher Mittheilungen seitens

der bürgerlichen an die kirchlichen Behörden liegen den letzteren die-

selben Verpflichtungen ob wie den ersteren.

Art. 65. Die Beschwerdeinstanz gegenüber von Beschlüssen der

Kreisregierung bildet, abgesehen von den Fällen der in Art. 24. dieses

Gesetzes genannten Art. 47. Abs. 2. und Art. 48. Abs. 2. des Ge-

setzes vom 14. Juni 1887, betreffend die Vertretung der evangeli-

schen Eirchengemeinden und die Verwaltung ihrer Verinögensange-

legenheiten, in welchen das Ministerium des Innern zu entscheideu

hat, das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens.

Zur Erhebung der Beschwerde (Abs. 1) ist auch das bischöf-

liche Ordinariat namens der Pfarrgemeinden befugt.

Die Entscheidung des Ministeriums des Kirchen- und Schul-

wesens erfolgt nach Rücksprache mit dem Ministerium des Innern.

Dieselbe ist in den Fällen der Art. 29, 32, 40 und 41 endgültig.

Art. 66. Bei Streitigkeiten auf Grund der Bestimmungen der

Art. 22 bis 24, mit den in Art. 90. Abs. 1. des Gesetzes vom

14. Juni 1887, betreffend die Vertretung der evangelischen Kirchen-

gemeinden u. s. w., enthaltenen Beschränkungen, ferner der Art. 38

bis 48, mit der in dem nachfolgenden Abs. 3. bezeiebneten Aus-

nahme, endlich des Art. 49. kommt die Verhandlung und Ent-

scheidung den Verwaltungsgerichten
,

und zwar in erster Instanz
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den Kreisregierungen, in zweiter Instanz dem Verwaltungsgerichts-

bof zu.

Wenn in einem Streite über die Bezahlung der kirchlichen Um-
lagen die Eigenschaft der Zugehörigkeit zu der Pfarrgemeinde be-

stritten ist, so haben die Verwaltungsgerichte auch hierüber zu ent-

scheiden.

Dagegen sind die Beschlüsse der zuständigen Behörde über den

Massstab der kirchlichen Umlagen (Art. 40) nicht Gegenstand der

Anfechtung vor den Verwaltungsgerichten.

Durch vorstehende Bestimmungen werden die Art. 10 und 12

des Gesetzes vom 16. December 1876 über die Verwaltungsrechts-

pflege (Reg.-Blatt S. 485) ergänzt.

Art. 67. In solchen Gemeinden , in welchen die Gemeindege-

nossen in ihrer überwiegenden Mehrheit der katholischen Kirche an-

gehören, und der kirchliche Aufwand bisher ganz oder zum grösseren

Theil aus Mitteln der Stiftung gedeckt oder von der bürgerlichen

Gemeinde bestritten worden ist, kann die Vertretung der Pfarrge-

raeinde und die Verwaltung des Kirchenvermögens dem bisherigen

Stiftungsrath durch Uebereinkunft zwischen dem Stiftungsrath und

Gemeinderath unter nachfolgenden näheren Bestimmungen über-

tragen werden

:

1) die bürgerliche Gemeinde hat die Deckung des kirchlichen

Aufwands, soweit hiezu die Mittel des Stiftungsvermögens nicht zu-

reichen, zu übernehmen;

2) durch diese Uebernahme darf ein Steuerpflichtiger, welcher

nicht Genosse der Pfarrgemeinde ist, nicht erheblich belastet werden

;

3) das Uebereinkommen bedarf der Genehmigung des bischöf-

lichen Ordinariats und der Kreisregierung, gegen deren Entscheidung

keine Beschwerde statthaft ist. Die Genehmigung darf nicht er-

tbeilt werden, wenn der Betrag des von der bürgerlichen Gemeinde

zu übernehmenden kirchlichen Aufwands 5 Procent der Staatssteuer

aus den im Geineindebezirk vorhandenen Grundstücken, Gefällen, Ge-

bäuden und Gewerben einschliesslich der nur zu Amts- und Ge-

meindeanlagen beitragspflichtigen (von denen der fingirte Staats-

steuerbetrefiT in Rechnung kommt) im Laufe eines Rechnungsjahrs

übersteigt;

4) dasselbe kann mit einer Kündigungsfrist von drei Jahren

jederzeit auf Antrag des Stiftungsraths oder Gemeinderaths oder von

Aratswegen unter Angabe der hiefür massgebenden Gründe durch

Verfügung des bischöflichen Ordinariats oder der Kreisregierung auf-

gehoben werden

;
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5) im üebrigen bleiben für den Fall und die Dauer des oben

erwähnten Uebereinkommens die Bestimmungen des dritten Ab-

schnitts des Verwaltungsedicts vom 1. März 1822 bis auf weiteres

mit der Massgabe in Geltung, dass dem Stiftungsrath die Vertretung

der Pfarrgemeinde zusteht;

6) die Erlassung der sonstigen zu Ausführung des üeberein-

kommens erforderlichen Vorschriften bleibt dem Verordnungswege

und dem Ortsstatut Vorbehalten.

Art. 68. Die Amtsthätigkeit der Stiflungsräthe und Kirchen-

convente in den durch dieses Gesetz den Kirchenstiflungsrätlien zu-

gewiesenen Angelegenheiten erlischt mit dem Tage, an welchem die

Kirchenstiftnngsräthe in Wirksamkeit treten, bezw. mit der Deber-

tragung der betreffenden Vermögensverwaltung auf die neuen Organe.

Das Nähere hierüber wird im Verordnungswege bestimmt.

Art. 69. Den im Amte befindlichen Stiftnngspfiegern und Theil-

rechnern solcher Pflegen bleiben für die Zeit, auf welche sie ange-

stellt sind, ihre Einkommensbezüge ungeschmälert.

Sie treten bis zum Ablauf dieser Zeit in die Functionen der

Kirchenpfleger bezw. Tbeilrechner ein, und es finden auf sie in dieser

Eigenschaft die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung.

Der auf die Pfarrgemeinde übergehende Theil ihrer bisherigen

Besoldung wird nach vorgängigem Benehmen mit dem bischöflichen

Ordinariat von der Kreisregierung festgestellt.

Im Streitfälle entscheidet hierüber endgültig das Ministerium

des Innern nach vorgängigem Benehmen mit dem Ministerium des

Kirchen- und Schulwesens.

Art. 70. Auf den in Art. 68. bezeicbneten Zeitpunkt werden

die dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden Gesetze und Ver-

ordnungen ausser Wirkung gesetzt und die §§. 69. lit. d. und 120

bis 149. des Verwaltungsedicts vom 1. März 1822 in ihrer Wirkung

beschränkt.

Unsere Ministerien des Innern und des Kirchen- und Schul-

wesens sind mit der Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 14. Juni 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.

Digitized by Google



28

II.

Das Geläute katholischer Glocken bei Beerdigung von Pro-

testanten in Bayern.

Id Reichertshausen, einem katholischen IMlialorte der katholi-

schen Stadtpfarrei A., Diöcese Würeburg, befindet sich der Kirchhof

noch nach älterer Sitte bei der Filialkirche, wurde bezw. zu Anfang

unseres Jahrhunderts nicht nach Aussen verlegt. Im Orte wohnen

nun seit neuerer Zeit einige Protestanten. Dies rief die Frage her-

vor, ob dem protestantischen Pastor Z. in A. welcher verlangt, dass

bei protestantischen Beerdigungen in R. die Kirchenglocken geläutet

werden, rechtlich stattzugeben sei ?

Prof. Dr. Uhrig antwortete hierauf (im Anzeiger für die katho-

lische Geistlichkeit Deutschlands 1887 Nr, 15) mit Nein, aus fol-

genden Gründen :

1. Vom Glockengeläute solcher Kirchen und Capellen, welche

ausserhalb des jetzt zum Begräbniss dienenden Friedhofs liegen, ist

hier nicht die Rede. Denn dass die Protestanten eines katholischen

Ortes ein Geläute also situirter katholi.scher Glocken nicht in An-

spruch nehmen können, ist eine allgemein ausgemachte und unbe-

strittene Sache. Bisch. Augsb. Generale N. HO v. 10. April 1850.

Vielmehr erstreckt sich die vorliegende Frage nur auf solche Glocken,

welche zu Kirchen und Capellen auf Friedhöfen gehören.

2. Die II. k. bayerische Verfassungs- Beilage §. 103. bestimmt:

»Der Glocken auf den Kirchhöfen kann jede öffentlich aufgenom-

mene Kirchengeraeinde bei ihren Leichenfeierlichkeiten gegen Be-

zahlung der Gebühr sich bedienen.«

Hiermit ist jedoch obige Frage nach dem bekannten Axiom

»Ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere« noch nicht

entschieden
,

sondern es bleibt erst zu untersuchen
,
was hier unter

Glocken auf den Kirchhöfen, bezw. * Kirchhofglocken* zu verstehen

sei. »Nam prior ac potior est, quam vox
, mens dicentis*),« und

offenbar hat der §. 103. der II. k. b. Verfassungs- Beilage unter An-

schluss an §. 100, welchem gemäss christliche Religionsverwandte

ohne eigenen Friedhof in dem Ortskirchhofe zu beerdigen sind,

solche Glocken im Auge, welche als Accessorium des Friedhofs zu

betrachten sind.

1) Fragra. 7. §. 2. De supellectile legata (33, 10).
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Es besteht nämlich an vielen Orten das alte Herkommen, auf

den Friedhöfen, selbst wenn sie nahe an der Pfarrkirche oder Filial-

kirche liegen, besondere Gruftcapellen mit Glocken zu haben, die bei

Beerdigungen geläutet werden. Solche Capellen sind Accessorium des

Friedhofes und werden mit denselben benedicirt, die Glocken selbst

werden gleichfalls vorschriftsmässig geweiht. Weil sie Accessorium

sind, gelten über sie auch die dem Friedhof anhaftenden Rechtsvor-

schriften
,
und wo immer solche Friedhofcapellen mit Glocken be-

stehen, da kommt für die bayerischen Diöcesen gemäss §. 103. der

II. k. b. Verf.-Beil. das Geläute derselben unbedenklich bei allen Be-

erdigungen, Katholiken wie Protestanten, in solchem Friedhofe zur

Anwendung.

3. Mit solchen Friedhofkapellen dürfen jedoch jene Kirchen nicht

verwechselt werden, welche kein Accessorium des Friedhofs sind,

nämlich die Pfarr- und Filialkirchen mit nmherliegendem Atrium

(Kirchhof).

Bei diesen sind nicht die Kirchen Accessorien des Friedhofes,

sondern umgekehrt die zu ihnen gehörenden Kirchhöfe sind Acces-

sorien der Kirche, und die über die Kirche bestehenden Grundsätze

kommen auch für die Kirchhöfe als res accessoriae in Anwendung.

— Da nun sämmtliche polizeiliche Vorschriften »), welche das Privat-

eigenthnm berühren und beschränken, bei ihrer Auslegung eine Er-

weiterung nicht zulassen, als res odiosa im engeren Sinne des Wortes

zu deuten sind, so geht es nicht an, die zu den Accessorien gehören-

den Friedhofglocken mit den freien Glocken der Pfarr- und Filial-

kirche zu vermengen, die eine viel höhere Stellung einnimmt, näm-

lich dem Friedhofe nicht dient, sondern ihm gegenüber res principalia

vel dominans ist.

4. Aus dieser Rechtsdeduction geht klar hervor, dass der pro-

testantische Pastor Z. in A. bei Beerdigung von Protestanten in

Reichertshausen das Geläute der katholischen Filialkirche rechtlich

nicht fordern könne.

5. Wenn dem entgegen da und dort eine andere Praxis be-

steht, so mag diese, soweit sie auf längerem Zusehen und Dulden

von Seite der höheren Kirchenbehörden beruht, unangefochten fort-

bestehen, wo aber, wie in dem benannten Dorfe Reicbertsliausen und

ähnlichen katholischen Orten, in welchen die Protestanten erst seit

l) Denn §. 103. der II. k. b. Verf.-Beil. ist nur ein Polizeigesetz, die

Frage behandelnd: Wo begrabt man christliche Religionsverwandte, welche an

ihrem Orte einen eigenen Friedhof nicht besitzen?
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neuerer Zeit aufkamen, eine entgegenstehende Gewohnheit noch nicht

durchgedrungen ist, da hat ohne Bedenken obige Rechtsausführung

in Anwendung zu kommen. — Soweit Herr Prof. Uhrig.

Dagegen bemerkte Herr Präses Ed. Stingl (in Nr. 16 des-

selben Blattes), dass die obigen Deductionen des Herrn Professor

Dr. Uhrig vor den bayerischen Verwaltungsbehörden wohl kaum
Guade finden würden. Schon unterm 8. August 1844 erging folg.

Minist.-Entschl. : Der' §. 103. der Beil. II. z. V. ürk. gestattet jeder

öffentlich aufgenommenen Kirchengesellschaft, sich bei ihren Leichen-

feierlichkeiten der auf den Kirchhöfen befindlichen Glocken zu be-

dienen, und begründet hierdurch bezüglich des Gebrauches der Glocken

auf jenen Kirchhöfen, welche nach §. 100. ebendaselbst als gemein-

schaftliche Begräbnissplätze sämmtlicher Religionsverwandten er-

scheinen, für die Leichenfeierlichkeiten ein gesetzliches Simultaneum

;

die erwähnte Gesetzesstelle unterscheidet dabei nicht, ob sich die

Glocken auf den Kirchhöfen in besonderen Kirchhofcapellen und

Kirchen oder aber in auf dem Kirchhofe stehenden Pfarr- oder Filial-

kirchen befinden, und es darf demnach auch beim Vollzüge des Ge-

setzes nicht unterschieden, vielmehr muss allen öffentlich aufgenom-

menen Kirchengesellschaften ein verfassungsmässig begründetes Recht

auf den Gebrauch der auf den Kirchhöfen vorhandenen Glocken zu

Leichenfeierlichkeiteu unbedingt und ohne Rücksicht aut die Eigen-

thums- und sonstigen Verhältnisse der Kirchen, in welchen sich die

Glocken befinden, zugestanden werden. Ebenso lässt eine Minist.-

Entschl. vom 5. Mai 1869 keinen Zweifel darüber, dass im gegebenen

Falle die Protestanten in Reichertshausen das Geläute der Glocken

der im Friedhofe stehenden Filialkirche verlangen können. (Sieh’

mein Buch pg. 379 ff.V

Der Fall war praktisch in ünterviechtach. Dort steht die Pfarr-

kirche zum grössten Theile im Friedhofe; das Geläute der Pfarr-

kirchenglocken bei Beerdigungen von Akatholiken wurde verweigert;

das Ministerium entschied, eine itn Friedhofe stehende Kirche s«,

mag sie auch Pfarr- oder Filialkirche sein, zugleich als Friedhof-

kirche eu betrachten und das Geläute dürfe auf Verlangen der Pro-

testanten bei ihren Beerdigungen nicht verweigert werden. Wenn ich

nicht sehr irre, wurde sogar auf diese Entscheidung hin im Jahre

1869 vom Bezirksaratmann der Thurm geöffnet und das Geläute er-

zwungen.
Eine andere Frage ist es, ob der Ausweg, welchen der Herr

Stadtpfarrer von da wählte, nicht noch als entsprechend von den

competenten Behörden zugelassen würde. Derselbe liess durch die

Kirchenverwaltung ein Paar Glocken seiner im Friedhofe stehenden

Pfarrkirche als Kirchhofs^hcken erklären, die anderen dagegen als

PfarrkirchenghcVen. Ob das Ministerium diese Unterscheidung in

einem streitigen Falle gelten Hesse, scheint mir zweifelhaft. — So-

weit Herr Präses Stin^. Derselbe übersieht übrigens den wesent-

lichen Punkt des vorliegenden Falles
,
dass in der katbol. Pfarrei

erst seit neuerer Zeit einige Protestanten wohnen.
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III.

Entscheidungen der österr. Verwaltungsbehörden,

betr. Beerdigungen, Glockengeläute und Leichenreden bei

denselben.

7. Erkenntnias des k. k. VerwaUungsgerichishofea vom 29. September
JSH6 in Betreff des Geläutes seitens Dritter bei katholischen Leichen-

begängnissen.

*Es ist einem Dritten nicht gestattet, hei Beerdigungen von Ka-
tholiken

, welche als kirchlicher Akt begangen werden
, sich durch

Glockesigeläute eu betheiligen, wenn dies dem Willen der unmittelbar

betheiligten Personen oder den Dispositionen der den Beerdigungs-

akt leitenden, kirchlichen Organe euwiderläuft.* — Das Erkenntniss

wurde am 29. September 1886 unter Z. 1898 gefällt, und lautet

wie folgt

:

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der

Gemeinden Lobendau und Hilgersdorf contra k. k. Ministerium des

Innern und gegen das Pfarramt in Lobendau, anlässlich der Ent-

scheidung des Ersteren vom 30. November 1885, Z. 18365, betref-

fend das Recht ziim Glockengeläute bei Begräbnissen, nach durch-

gefuhrter öffentlicher mündlicher Verhandlung und Anhörung des

Advocaten Dr. Alfred Knotz, dann des k. k. Min.-Rathes Dr. Ritter

V. Helm, endlich des Advocaten D. Karl Schlenkrich, des Letzteren

in Vertretung des Pfarramtes in Lobendau, zu Recht erkannt:

sDie Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. — Ein

Ersatz der vom mitbelangten Pfarramte in Lobendau angesprochenen

Kosten des Verfahrens vor dem k. k. Verwaltungsgerichtshofe findet

nicht statt.a

Entscheidungsgründe: Nach dem den Akten entnommenen That-

bestande bandelte es sich im vorliegenden Falle nicht, wie nach der

Beschwerdesebrift angenommen werden konnte, um den durch die

Vorgänge bei dem Begräbnisse der Magdalena Rämisch am 27. April

1885 provocirten Erlass der Bezirksbauptmannschaft Schluckenau vom

3. Mai 1885, Z. 4005, und der böhm. Statthalterei vom 31. Juli

1885, Z. 38493, welch' letzterer dem Recurse der Gemeinden Lo-

bendau und Hilgersdorf Folge gebende Erlass vielmehr in Rechts-

kraft erwachsen ist, sondern um die durch das Ansuchen des Pfarr-

amtes in Lobendau de praes. 2. December 1884, Z. 10190, bervor-

gerufene Verhandlung
,

in welcher die Bezirksbauptmannschaft
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Schlackenau und die böhm. Statthalterei mit den Erlässen vom

27. December 18S4, Z. 10752, und vom 20. Juni 1885, Z. 439G4,

auf Abweisung des von dem Pfarramte gestellten Ansuchens er-

nannten, während das Ministerium des Ipnern im Einvernehmen mit

dem Ministerium für Cultus und Unterricht mit dem in der Be-

schwerde angefochtenen Erlasse vom 30. November 1885, Zahl 18365,

dem Begehren des Pfarramtes Folge gebend unter Aufhebung beider

angefochtenen Entscheidungen erkannt hat, dass in dem Beschlüsse

der Gemeindevertretungen von Lobendau und Hilgersdorf vom 17. Ja-

nuar 1884, wornach die auf dem Friedhofe in Lobendau befindliche

Glocke bei allen Begräbnissen, mithin auch solchen von Katholiken

geläutet werden sollte — ein üebergrilf in den Wirkungskreis der

katholisch kirchlichen Organe gelegen und daher der Vollzug dieses

Beschlusses zu untersagen sei.

Nach diesem derartig richtig gestellten Sachverhalte handelt

es sich sonach auch nur um die Entscheidung, ob die letztere mit

der vorliegenden Beschwerde angefochtene Entscheidung im Gesetze

begründet ist.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber folgenden Erwägungen

stattgegeben. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Friedhof in

Lobendau und insbesondere das auf demselben befindliche Häuschen

mit der im letzteren angebrachten Glocke ein Eigenthum der Ge-

meinden Lobendau und Hilgersdorf bildet und daher die letzteren

hinsichtlich dieser Objecte, insbesondere hinsichtlich der erwähnten

Glocke die Befugnisse des Eigenthümers, mit seinem Eigenthume

nach Gutdünken zu disponiren (§. 362 a. b. G. B.), in Anspruch

nehmen können. Allein auch die Ausübung des Eigenthumsrechtes

steht unter der Beschränkung, »dass dadurch weder ein Eingriff in

die Rechte Dritter geschehen
,
noch die in den Gesetzen zur Er-

haltung und Beförderung des allgemeinen Wohles vorgeschriebenen

Einschränkungen übertreten werden dürfen« (§. 364. ebendort), und

es können daher die genannten Gemeinden auch nur innerhalb dieser

Beschränkung die Verantwortung für den aus der Ausübung ihres

Eigenthumsrechtes für andere erwachsenden Nachtheil ablehnen

(§. 1305 ebendort). Es versteht sich ferner von selbst, dass unter

den Gesetzen, welche der Eigenthümer bei der Disposition mit seinem

Eigenthume zu respectiren hat, auch die Gesetze öffentlichrechtlichen

Inhaltes zu verstehen sind, wie dass zu den Rechten Dritter, in welche

der Eigenthümer bei Ausübung seiner Eigenthumsrechte nicht ein-

greifen darf , auch die subjectiven öffentlichen Rechte zu verstehen

sind. Nun erscheint aber die Begräbnisshandluug als ein Akt, über
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welchen zn disponiren vor Allem zwei, Parteien berechtigt erscheinen,

nämlich die Angehörigen der Verstorbenen und dieser selbst
, sofern

von ihm eine diesfällige Vorschrift hinterlassen worden ist, dann aber,

dafern das Begräbniss als religiöser Akt, nämlich unter Begleitung

der Religionsdiener und mit kirchlichen Ceremonieu stattfindet, die

Religionsgemeinde, welche diese Religionshandlung vornimmt. So

wenig daher irgend eine Eiumischung in Begräbnisshandlungen,

welche den allgemeinen Polizeivorschriften zuwider, oder mit den

Rücksichten des Anstandes und der öffentlichen Ordnung nicht ver-

einbar wäre, aus irgend einem Titel und wäre es auch der der Aus-

übung eines Eigenthumsrechtes zugelassen werden kann, ebensowenig

sind Dispositionen hinsichtlich eines Begräbnisses zulässig, durch

welche in das Recht jeuer an dem Acte zunächst betheiligten In-

teressenten eingegriffen wird und kann ein solcher Eingriff nach den

oben angeführten allgemeinen Rechtegrundsätzen auch durch die

Eigenthumsbefugnisse nicht gerechtfertiget werden.

Dies auf den vorliegenden Fall angeweudet, erhellt, dass der

Gemeindebeschluss vom 17. Januar 1884 (welcher für Hilgersdorf

noch durch den Gemeindebeschluss vom 26. Januar 1884 ratihabirt

worden ist), insoferne wider die gesetzlichen Schranken verstiess, als

damit das Glockengeläute bei allen Begräbnissen ohne Unterschied

angeordnet wurde, also anch dann, wenn dies dem Willen der un-

mittelbar Betheiligten und bei kirchlichen Begräbnissen insbesondere

den Dispositionen der dieselben leitenden kirchlichen Organe zuwider-

lief. Dagegen war allerdings wider den Beschluss insoferne nichts

zu erinnern, als diese Voraussetzungen nicht zutrafen, indem alsdann

für die Ausübung der Eigenthums- und Dispositionsrechte der Ge-

meinden an der fraglichen Glocke, also auch für die Anordnung des

Läntens derselben eine rechtliche Schranke nicht bestand und den

Gemeindevertretungen nicht verwehrt werden konnte, sich — was

Jedermann treisteht — an den Begräbnissakten in der ihnen gut-

dünkenden Weise, also auch durch das Läuten mit der oft erwähn-

ten Glocke zn betheiligen.

Da nun aber zugleich ans der Motivirnng der angefochteuen

Entscheidung hervorgeht, dass dieselbe sich einerseits nur auf Be-

gräbnisse vou Katholiken (hinsichtlich welcher allein die Reclama-

tion des Pfarramtes Lobendau vorlag), und anch auf diese nur dann

bezieht, wenn ein solches Begräbniss als kirchlicher Akt, also unter

Betbeilignng des kirchlichen Fnnctionärs und Läuten der Kirchen-

glocken stattfindet, konnte der Verwaltungsgerichtshof in dem ange-

fochtenen Erlasse eine Gesetzwidrigkeit nicht erblicken, vielmehr

Archir lur Kirchenrecht. LIX. 3
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musste die Beschwerde als gesetzlich nicht begründet abgewiesen

werden.

2. Ueber die Beerdigung von Akatholiken auf katholischen Fried-

höfen und über die Abhaltung von Leichenreden auf denselben

brachten die Olmütz. Cons. Gurr. 1887 Nr. II und III. zwei

Entscheidungen der k. k. polit. Oberbehörden in Troppau und Brünn,

welche wegen ihrer principiellen Wichtigkeit als Directive für ähn-

liche Fälle vollinhaltlich raitgetheilt werden.

a. Die erste Entscheidung erfloss von der k. k. Landesregierung

in Schlesien und betrifft folgenden Fall

:

In parochia quadam in Silesia disposuerunt loci primarii, in-

fantem parentum Hebraeorum esse in coemeterio catholico serie

sepulchrorum non interrupta, sepeliendum.

Quum exinde maximae exoriantur ob coemeterii benedicti pol-

lutionem difücultates : erat necessarium, ut Supremus provinciae Si-

lesiae gubernator dicat jus.

Appellatio non erat vana
:
prodiit nempe haecce resolutio

:

Z. 20.

Unter Rückschluss der Beilage des Berichtes vom 3. d. Mts.,

Z. 1 A. V.
,
werden Euer Wohlgeboren ersucht, dem Gemeindevor-

stande von zu bemerken, dass derselbe durch Anordnung der

Beerdigung des der israelitischen Confession ungehörigen Kindes trotz

der Einsprache des dortigen katholischen Pfarramtes auf dem katho-

lischen Friedhofe in der Reihenfolge der Kindergräber seinen Wir-

kungskreis überschritten bat.

Wenn auch der Art. 12. des Gesetzes vom 23. Mai 1868

(R.-G.-Bl. Nr. 49) bestimmt, dass keine Religionsgemeinde der Leiche

eines ihr nicht Angehörigen die anständige Beerdigung auf ihrem

Friedhofe nicht verweigern darf, wenn im Umkreise der Gemeinde,

wo der Todesfall eintrat oder die Leiche gefunden wurde, ein für die

Genossen der Kirche oder der Religionsgenossenschaft des Verstorbenen

bestimmter Friedhof sich nicht befindet, so ist hiemit noch nicht

normirt
,
dass dem Kirchenvorsteher der betreffenden Confession das

ihm zustehende Recht der Bestimmung
,

in welcher Weise die Be-

erdigung stattzutinden habe, entzogen worden sei.

Da der Friedhof
,

auf welchem die Beerdigung des gedachten

Kindes stattfand, nach Lage der vorgelegten Erhebungen ein con-

fe.ssionell katholischer ist, so war die Verfügung l)ezüglich der Be-

erdigung bei dem katholischen Pfarramte anzusuchen und im Falle,

als durch die Abweisung des .Ansuchens durch den katholischen
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Kirchenvorsteher die betreffende Partei sich beschwert eraditete, die

Abhilfe bei der politischen Bezirksbehörde anzusuchen, welche be-

rufen ist, in erster Instanz hierüber zu entscheiden, keineswegs aber

stand dem Gemeindevorstande hierüber eine Entscheidung zu recht.

Jedenfalls war im vorliegenden Falle nicht auf den katholischen

Friedhof allein Rücksicht zu nehmen , da noch ein protestantischer

und ein nicht benedicirter Friedhof besteht, wo die Beerdigung des

in Rede stehenden Kindes voraussichtlich ohne Widerspruch der In-

teressenten hätte stattfinden können.

Euer Wohlgeboren wollen demnach dem Gemeindevorstande den

in dieser Angelegenheit eingehaltenen Vorgang verheben und den-

selben anweisen, sich künftighin ähnlicher Uebergriffe zu enthalten.

Troppau, am 28. Januar 1887.

b. Der andere Fall ist folgender:

In quadam parochia Archidioeceseos sepeliverunt
,

Curato

obloquente, loci primarii hominem acatholicum demortuum in coeme- •

terio catholico serie sepulchrorum non interrupta, qua occasione mi-

nistellus acatholicus sermonem habuit.

Officium Archiepiscopale expostulavit, ut tum primarii loci, tum

ministellus acatholicus debito corripiantur modo.

Instantia prima causam ita pertractavit
,

ut agendi rationem

tum primariorum, tum ministelli acatholici declaraverit legislatioui

civili respondentem.

Otficium Archiepiscopale appellavit ad instantiam secundam,

quae in causa ita : Z. 36753.

Mit der dortämtlichen Entscheidung vom 25. August 1886,

Nr. 8523, wurde über die Beschwerde des katholischen Pfarramtes

in N. wegen Beisetzung der Leiche eines Akatholiken in der ge-

wöhnlichen Gräberreihenfolge auf dem katholischen Friedhofe zu N.

und wegen der Abhaltung einer Leichenrede durch den evangeli-

schen Pfarrer von N. auf derselben Begräbnissstätte erkannt, dass

die Bezirkshauptmaunschaft nicht in der Lage sei, den Gemeinde-

vorstand in N. und den evangelischen Pfarrer in N. wegen einer

unerlaubten Handlung zur Rechenschaft zu ziehen
,

weil einerseits

die Abhaltung einer Leichenrede nach dem Rituale der evangelischen

Kirche einen integrirenden Bestandtheil des Beerdigungsaktes bilde

und andererseits die Beerdigung der Leiche eines Protestanten in der

gewöhnlichen Gräherreihenfolge auf dem katliolischen Friedhofe zu

N. als ein incorrecter Vorgang nicht angesehen werden könne, nach-

dem durch §. 12. des interconfessionellen Gesetzes vom 25. Mai 1868
3*
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die früheren Bestimmungen, wonach Nichtkatholiken nicht in der sie

treffenden Reihenfolge, sondern auf einem abgesonderten Platze des

Friedhofes beerdigt werden sollen, ausser Kraft getreten sind.

lieber die gegen diese Entscheidung vom hochwdgst. F. E. Or-

dinariate in Olmütz rechtzeitig eingebrachte Vorstellung findet die

k. k. Statthalterei unter Behebung des angefochtenen Erkenntnisses

dem Herrn k. k. Bezirkshauptmann Nachfolgendes zu eröffnen:

Der auf der Grundparzelle Nr. 397/2 befindliche Ortsfriedhof

zu N. ,
welcher mit Bewilligung des damaligen Ereisamtes ddo. 7.

September 1827, Nr. 8880, eröffnet und über Anordnung des hoch-

würdigsten F. E. Consistoriums in Olmütz vom 24. September 1827,

Nr. 2097, kirchlich benedicirt wurde, hat einen confessionellen Cha-

rakter und kann das Recht der katholischen Kirchengemeinde in N.

bezw. ihres Herrn Pfarrers zur selbstständigen Verwaltung dieses

Friedhofes als einer rein kirchlichen Anstalt unbeschadet des Eigen-

thumsrechtes der Ortsgemeinde N. zu diesem Objecte im Hinblicke

auf die Bestimmungen des Art. 15. des Staatsgruudgesetzes vom

21. December 1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, und des §. 41. des Gesetzes

vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, nicht in Zweifel gezogen werden.

Obwohl es jeder staatlich anerkannten Religionsgenossenschaft

zusteht, die Art und Weise ihrer gottesdienstlichen Handlungen, so-

wie des bei denselben zu beobachtenden Rituales festzusetzen und die

Abhaltung von Leichenreden als einen integrirenden Bestandtheil des

Begräbnissaktes zu erklären, so kann sich dies offenbar nur auf die

Vornahme derartiger ritueller Handlungen in den eigenen kirch-

lichen Anstalten beziehen, und fällt die Abhaltung von Leichenreden

auf confessionellen Friedhöfen unter das Dispositionsrecht der Organe

derjenigen Religionsgenossenschaft, welcher die Begräbnissstätte ihrem

confessionellen Charakter nach eigenthümlich gehört.

Die confessionelle Eigenschaft eines Friedhofes ist aber auch

entscheidend für die weitere Frage der Gräberanweisung, über welche

gleichfalls der Kirchenvorsteher kraft des ihm über die kirchlichen

Anstalten gesetzlich zustehenden Rechtes zu entscheiden hat.

Gegen diese Entscheidung kann der Recurs an das hohe k. k.

Ministerium für Cultus und Unterricht binnen der Frist von vier

Wochen vom Tage der Zustellung an eingebracht werden.

Hievon wird der Herr k. k. Bezirkshauptmann .in Erledigung

und unter Rückschluss der Beilagen des Berichtes vom 25. November

1886, Nr. 12195, behufs weiterer Veranlassung in Kenntniss gesetzt.

Brünn, am 26. Februar 1887.
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IV.

Die rechtliche Natur der Incorporationen

wurde im Archiv wiederholt erörtert. Zuerst auf Anregung des

Herausgebers von
^
einem weiland Heidelberger Zuhörer desselben,

dem derzeitigen Rechtsanwalt und Notar Dr. Just. Richard Fässer zu

Frankfurt a. M., in dessen Inauguraldissertation, die im Archiv Bd. 21.

S. 415 ff. und auch im Separatabdrnck (Mainz, Frane Kirchheim 1869)

erschien. Sodann wurde zur Kritik einer falschen Auffassung öster-

reichischer Verwaltungsbehörden darüber vom Herausgeber im Ar-

chiv

,

Bd. 48 (1862) S. 452 ff. und eingehender ebendas. Bd. 52.

(1884) S. 217 ff, und vom fürsterzb. und Stiftsanwalt Dr. Ad. No-

votny ebendas. Bd. 57.‘ (1887) S. 225 ff. auf Grund eines Rechts-

falles gehandelt. Eine auf toissenschaftlichem Gdtiete neue Theorie,

die Prof. Dr. Rud. v. Scherer in der österr. Zeitschr. f. Verwaltung

1887 , Nr. 20. vertritt , veranlasst uns noch zu einigen Gegen-

bemerkungen.

1) Es ist Niemanden eingefallen, die incorporatio unter den

Begriff der alienatio zu stellen, weil das von einem kirchlichen In-

stitute an ein anderes incorporirte Vermögen immer seine kirchliche

Widmung behält, also nach der kirchlichen Auffassung stets Eir-

chengut bleibt.

2) Der Bischof verfügt bei einer Incorporation nicht über ein

ihm znstehendes Eigentbum oder ihm zustehende Nutzungsrechte,

sondern er trifft kraft seiner kirchlichen Jurisdictionsgewalt Anord-

nungen, Verfügungen über das Kirchenvermögen. Von einer An-

wendung des Satzes: Nemo plus juris in alium transferre potest,

quam ipse habet
,
kann hier also keine Rede sein

, also auch nicht

gesagt werden: Der Bischof ist nicht Eigentbümer des Kirchen-

gutes, folglich kann er auch nicht Eigenthum übertragen. Ja selbst

wenn dieser Satz hier anwendbar wäre, würde man doch nicht sagen

können, der Bischof hat am Kirchen- oder Beneficialgut eine Nutz-

niessnng, Nutzungsrechte, also diese und nur diese kann er (durch

Incorporation) übertragen. Gerade bei dem Kirchenvermögen, welches

den Gegenstand von Incorporationen bildete, war der Bischof nicht selbst

Nutzniesser, könnte er also auf Grund jenes allgemeinen Rechtssatzes

so wenig Nutzniessung wie Eigenthum übertragen. Und doch steht
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es unbestritten fest, dass der Kirchenobere bei Vorhandensein ge-

wisser Gründe unter Beobachtung gewisser Solemnitäten Kirchengut

sogar veräussern kann, ohne dass er Eigentbüraer desselben wäre.

3) In der glossa De proventibus zu cap. 12. x. de praebendis

et dignit. III. 5. ist, ohne dass dort der erst später in der Wissen-

schaft und Praxis technisch gewordene Ausdruck incorporatio ange-

weiidet wird, doch augenscheinlich von einer solclien die Rede. Es

wird dort geredet »de ecclesiis
,
quae sunt monachorum quoad tem-

poralia: in quibus possunt monachi sibi omnia appropriare, reservata

honesta sustentatione presbytero ,« also im Falle der blos auf die

temporalia, blos auf das Vermögen der Kirche sich erstreckenden

jetzt sogenannten minus plena incorporatio dürfe das Kloster
,

dürf-

ten die Mönche vorbehaltlich eines anständigen Unterhaltes für den

Geistlichen der Kirche alles als Eigenthum in Anspruch nehmen

(Appropriare kann man doch gewiss nicht blos mit »Ntäeungsrechte

in Anspruch nehmen^ übersetzen). Es heisst sodann in der Glosse

sogleich weiter: »multo magis, ubi habent [monachi] ecclesias quoad

spiritualia et temporalia ,« d. h. um so mehr verhält es sich so im

Falle der jetzt sogenannten incorporatio pleno und plenissimo jure. Es

wird da in der Glosse gesagt: ubi monachi habent ecclesias, d. h. dem

Rechte nach haben. Beigefügt wird sofort, dass dieses appropriare,

habere, falls ex concessione laici

,

d. h. aus der Einwilligung eines

Grundherrn
,

Patrons , das Kloster die Kirche erhalten habe
, nicht

rechtsgültig sei, wenn nicht die Zustimmung (confirmatio, consensus)

des Bischofs binzugekommen sei (>si non accedit consensus episcopi,

nihil valet concessio laici«). Die vom Bischof vorgenommene Incor-

poration wird sodann auch als concessio bezeichnet, mit dem Be-

merken, wenn dabei »certa forma apposita fuit, illa servetur,« d. h. der

Bischof könne Beschränkungen, Modalitäten beifügen, die einzuhalten

seien. Unmittelbar darauf wird gesagt: »si pleno jure [episcopus] ipsam

[scii, ecclesiam] contulit, pleno jure habent [monachi] eam, si simpliciter

contulit ecclesiam »cathedraticum et coerctionem retinet.« Dass hier

das Wort ^contulit ecclesiam« nicht im Sinne einer collatio beneficii,

Verleihung des Kirchenamts, zu vertehen ist
,
ergibt der ganze Zu-

sammenhang. Auf eine von laicaler Seite geschehenen concessio der

Kirche an das Kloster, wozu aber bischöfliche Genehmigung oder

Bestätigung hiuzukommen muss, kann, wie die Glosse sagt, das Klo-

ster, können die Mönche blos die temporalia der Kirche haben; auf

Grund der vom Bischof geschehen Einwilligung kann aber das Klo-

ster temporalia und spiritualia haben , dabei ist zu unterscheiden,

ob der Bischof contulit ecclesiam pleno jure oder simpliciter, sagt
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die Glosse weiter, und fügt hinzu, im ersten Falle, also bei

der incorporatio , die pian jetzt die plenissimo jure nennt
,
kommt

die Kirche als exemt aus der bischöflichen Gewalt hinaus ganz

in die des Klosters, im zweiten Falle bleibt sie unter der coerctio,

der Zwangsgewalt, der Jurisdiction des Bischofs und kann der-

selbe demgemäss auch das cathedraticum
,

die Kathedralsteuer

von derselben fordern. Dass ein solches »conferre ecclesiam,«

wobei die Kirche sogar in jeder Beziehung aus der Jurisdiction des

Bischofs ansscheidet
,

keine collatio beneficii im Sinne der blossen

Verleihung des beneficium ist, liegt auf der Hand. Dass der Aus-

druck conttdU nicht als technischer in bestimmtem besonderen Sinne

genommen ist
,

ergibt sich auch daraus , dass weiter unten in der

Glosse auch von *habere ecclesiam ex donatione episcopi« geredet

wird. Aber selbst wenn nicht der ganze Zusammenhang der

Worte der Glosse darauf hinwiese, dass hier ein contulit eccle-

siam nicht im Sinne von collatio benehcii im hentigen technischen

Sinne zu verstehen sei, sondern wenn es sonst in dieser Stelle mög-

lich wäre, diesen Ausdruck hier im Sinne von collatio beneficii zu

nehmen, und demgemäss später die incorporatio mit collatio beneficii

zu identifioiren
, so würde dieses doch deshalb nicht zulässig sein,

weil man mit dem ausdrücklichen Inhalt der Incorporationsacte, wie

sie uns in den zahlreichen Urkunden vorliegen, in Widerspruch

träte. Gegen das Ende der in Rede stehenden Glosse heisst es end-

lich noch; »cum pleno jure habent [monachi] ecclesias, temporalia

et spiritualia
,

possidere eas possunt pleno jure
;

quandoque tamen

monachi totam applicant usibus suis re.servata honesta sustentatione

presbytero, ut hic.« Daraus kann man auch wieder nicht herleiten,

die Mönche hätten an der ihrem Kloster incorporirten Kirche blossen

Besitz und Fruchtgenuss, sondern das heisst: wenn dem Kloster die

Kirche bezüglich der temporalia und spiritualia pleno jure incorpo-

rirt ist , daher auch nicht für einen besonderen Geistlichen der

Kirche, wir würden heutzutage sagen, für einen Beneficiaten an der-

selben, ein entsprechender Lebensunterhalt Vorbehalten ist, kann das

Kloster auch alle Einkünfte der Kirche für sich verwenden
,

also

unbeschränkt seine Vermögens- wie Amtsrechte ausüben (pleno jure

ecclesias possidere) , was jedoch bisweilen die Mönche auch bean-

spruchten, wie vom Papste Alexander III. in dem der Glosse vor-

liegenden cap. De monachis 12 x. de praeb. et dign. gerügt wird,

wenn dem Kloster die spiritualia nicht incorporirt seien, sondern für

einen Priester ein entsprechender Lebensunterhalt (bei der Incorpo-

ration) Vorbehalten sei. Dass bei den Incorporationen die Gesammt-
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heit des Vermögens übergeht (universitas transeat), wird in der in

Rede stehenden Glosse auch bemerkt.

4) Das über die rechtlichen Wirkungen , den Umfang , die

rechtliche Natur einer Incorporation Entscheidende und Bestimmende

ist der ausdrückliche Inhalt der über dieselben aufgenommenen Ur-

kunden. Wenn auch manche derselben sich auf die bald allgemein

gewordene Bezeichnung nnire, oder später incorporare, oder die Ver-

bindung beider Ausdrücke beschränken mögen ,
ohne die allmälig

als damit selbstverständlich verbunden angesehenen Wirkungen näher

zu bestimmen, so sind doch so zahlreiche lucorporationsurkunden be-

kannt, die den Zweck und Inhalt, die Wirkungen eingehend bestim-

men, dass darnach kein Zweifel sein kann, dass durch eine Incor-

poration und zwar bei jeder Art von Incorporation, was die Fermö-

gensrechte (temporalia) betrifft, diese selbst insgesammt. Activa wie

Passiva von der incorporirten Kirche auf das Kloster, Stift, die

Corporation oder das sonstige Kirchliche Institut so übergehen, dass

die incorporirte Kirche aufhört, selbstständiges Vemiögenssubject zu

sein und die Kirche, das Kloster, oder sonstige Kirchliche Institut,

an welches incorporirt wurde , wie bei einem Erbgang , durch eine

sogenannte Universalsuccession zugleieh an Stelle jener als Vermö-

genssubject dasteht. Zahlreiche Urkunden solchen Inhalts verzeich-

nete Hinschius »zur Geschichte der Incorporation und des Patronatsc

in den »Festgaben für Heffter. Berlin 1873.t (Vgl. unten in der

folgenden Abhandlung von Dr. Novotny die Note 1. S. 46 f.) Bei-

zufügen wäre hier namentlich die Gründungsgeschichte der Univer-

sität Freibnrg im Breisgau als einer katholischen Lehranstalt. Das

Vermögen von circa 50 Pfarreien wurde zu einem einzigen neuen Ver-

mögenssubject , dem Universitätsfond jener Universität zusammenge-

worfen
,

die Universität wurde bei dieser incorporatio minus plena

Patron für jene Pfarreien
,

für welche den betreffenden Pfarrern ein

entsprechender Unterhalt aus den Einkünften des Universitätsfondes

Vorbehalten wurde. Einige besonders instructivo Incorporationsurkun-

den wollen wir hier jedoch in ihren entscheidenden wichtigen Wor-

ten mittheilen. Wir entnehmen dieselben der in der zweiten Hälfte

des 14. Jahrhunderts entstandenen (von F. Tadra, Wien 1880 im

Sonderabdruck und im Archiv für österr. Geschichte, Bd. 61. Abth. 2.

S. 267 ff. herausgegebenen) Cancdlaria Amesti, den Urkunden des

Arnest von Pardubitz, des ersten Erzbischofs von Prag, die als Muster

für ähnliche Geschäftsurkunden dienten. Die betreffenden Incorpora-

tionsurkunden sind vollständig abgedruckt das. S. 161—167 des Son-

derabdrucks und S. 427—433 der genannten Zeitschrift. In der »Nota
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incorporationis ecclesie in Bor pro monasterio Zderasiensi auctori-

tate apostolici heisst es (I. cap. 164 beziehnngsw. 430): »Ipsatn ec-

clesiam in majori Bor ad presens incastellatam cum capella seu ec-

clesia ante jam dictam incastellatam ecclesiam erecta et que regi-

tur et hactenus fuit recta per presbyterum saecularem ,
in quibus

prefatus praepositus et ipsius conventus jus patronatus seu presen-

tandi habere dinoscuntur, ac eciam capellam eamdem cum omnibus

suis agris, pratis, pascuis, silvis, aquis, rivulis, censibus, redditibus,

juribus, utilitatibus, decimis, oblacionibus, obvencionibus et pertinen-

ciis universis, quocunqne nomine censeantur, undecunque et quali-

tercnnqne proveniant, prefato monasterio Zderasiensi auctoritate apo-

stolica qua fungimur in bac parte, incorporamus, annectimus et uni-

mns< etc.

Dieselbe nmstündlicbe Aufzählung aller denkbaren einzelnen

Vermögensrechte, die durch die Incorporation von der Kirche in Bor

auf das Zderas-Kloster übergehen sollen, kehrt einige Zeilen später

nochmals wieder. Nirgends ist gesagt oder angedeutet, dass blos

die Einkünfte oder Nutzungsrechte, nicht die Vermögensrechte der

Kirche selbst auf das Kloster übergehen sollten. Noch entscheiden-

der lautet eine andere Urkunde des Erzbischofs Ärnest, die über die

incorporatio ecclesiae in monte pulcro ad decanatum s. Egidii. ln

dieser heisst es (a. a. 0. 8. 167. resp. 433): »Ecclesiam paro-

chialem in pulchro monte cum omnibus juribus et pertinendis suis

tam presentibus quam futuris predicto decanatui s. Egidii perpetuo

unione conjugimus ecclesiamqne ipsam in jus et proprietatem deca-

natns ipsius transferimus et totum ipsius ecclesie sive in spirituali-

bus et temporalibus sive in quacunque jurisdictione vel honore con-

sistat in decanatum ipsum transfundimus et esse volumus presentis

scripti annotacione transfusum, statuentes et constitutione perpe-

tuo valitura firmantes , ut decanatus predictus et ipsa ecclesia sic

uniti non duo , sed unum tantum beneficium, decanatus videlicet s.

Egidii et decanatus ipsius vocabulo censeatur, et quod discretus vir

. . . qui in presencia ipsius s. Egidii ecclesiae est decanus et omnes

qui ejus in decanatu ipso fuerunt successores, decanatum ipsum cum
ecclesia et ecclesiam cum decanatu tion tanquam duo diversa bene-

ficia. sed unum tantum
,

quod ut praedictum est decanatus censebi-

tur, tenere debeant et habere. . .« Deutlicher kann doch wohl We-
sen und Wirkung der Incorporation nicht dargelegt werden, als es hier

geschehen ist. Nicht blos alle Vermögensrechte der Kirche in Schön-

bertr sollen anf das Decanat St, Aegidi übergehen
,

sondern die er-
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stcre soll als Vermögenssubject untergeben und als solches für beide

nur die Decanatskirche gelten.

Unbegreiflich ist es, wie angesichts solcher urkundlichen Zeug-

nisse Prof. V. Scherer in dem citirten Aufsatze die These aufstellen

kann : »die Incorporation bestehe in der Verleihung der Kirche an

das Colleg oder Stift , die Universität oder Dignität in der Weise,

dass Genannte das Recht aut die säinmtlichen Einkünfte der Kirche

haben, eventuell auch das Recht der Präsentation des Pfarrers oder

der Ernennung des Vikars, verbunden mit der Pflicht, dessen Con-

grua sicher zu stellen. Die Incorporation sei eine ein für alle Mal

geschehene Collation des Benefiz im strengen Sinne des Wortes. Sie

sei der Translation einer Stiftung analog; so wenig wie dadurch an

der Stiftung etwas geändert werde , so wenig finde in der Incorpo-

ration in der Richtung aufs Eigenthum eine Aenderung statt.

Kirche
,

Pfründe und etwaige Stiftungen blieben die alten , sie be-

wahrten ihre gesonderte juristische Persönlichkeit, wobei allerdings

die Bemerkung am Platze sei, dass die strenge Scheidung von Kir-

chen- und Pfründegut der früheren Zeit fremd gewesen sei. Die

einzelnen Vermögensbestandtheile hätten ihren Eigenthümer nicht

gewechselt, die letzteren seien fähig, als solche noch neue Güter zu

erwerben. Was eine Aenderung erfahren habe , sei nur die Person

des Beneficiaten, d. i. des Inhabers und Nutzniessers des Benefiz im

strengen Sinne des Wortes. Besitz, Verwaltung und Niessbrauch

der zur Zeit, der Incorporation vorhandenen Güter der incorporirten

Kirche und Pfründe, aber auch Besitz, Verwaltung und Niessbrauch

der vom incorporirten Institute neu erworbenen Güter fielen, soweit

nicht stiftungsgemäss etwas Anderes verfügt worden sei, dem bewid-

meten Stifte, bezw. der bestimmten Dignität zu.t So die These von

Prof. Scherer.

Wenn derselbe wirklich urkundliche Belege für Incorporationen

jener Art haben sollte, bei denen nicht die Vermögensrechte selbst,

sondern nur die Nutzungsrechte übertragen wurden, bei denen also

auch kein Aufhören des incorporirten früheren Vermögenssubjects

stattfand, bei denen nur eiue ein für alle Mal erfolgende Collation

des Beneficiums statuirt werden sollte
,
— warum hat er dann die-

selben nicht sogleich als Beweis, dass auch derartige »Incorporatio-

nen« vorgekommen wären
,

vorgebracht ? Einen solchen positiven

Beweis für seine These hat er aber in der erwähnten Abhandlung

gar nicht versucht. Das von ihm als Beweis für die Richtigkeit

seiner Meinung Vorgebrachte besteht wieder in lauter unbewiesenen

Thesen. Der Schriftsteller Neller sagt in seiner Dissertatio De ju-
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ribus parochi primitivi , c. III. §. 1. in Schmidt’

s

Thesaurus,

t. VI. p. 494: »Si temporalia considerentur parochiae emolumenta,

universitas proventuum ecclesiae est penes parochum primitivum tan-

quam verum et principalem beneficiatura.« Dieses beweist nichts für

Scherer’s These. Dem Inhaber der Dignität kommen die Einkünfte

derselben zu, weil es die der von ihm bekleideten Dignität sind, und

die Einkünfte der incorporirten Pfarrei kommen ihm zu, weil sie in

Folge der Incorporation zu den Gütern seiner Dignität gehört. Dass

bei Incorporationen Vorbehalte bezüglich einer Quote des Vermö-

gens der incorporirten Kirche oder von den Einkünften derselben,

damit der Geistliche an der Kirche einen entsprechenden Unterhalt,

seine Congrua habe, versteht sich nach allgemeinen Eechtsgrund-

sätzen (vgl. auch 148 Dig. de pact. II. 14.) von selbst und wird

auch in der Glosse zu cap. 12 eit. mit jener lex ausdrücklich hervor-

gehoben. Scherer beruft sich dafür auch auf c. 30. i. III. 5., und auf

Clem. 1. ni. 12., Trid. VII. de ref. 7. Aber dieses ist ja ganz mit

dem Begriff und Wesen der wirklichen Incorporation selbst verein-

bar und fordert durchaus nicht, dass das Stammvermögen der incor-

porirten Kirche und Pfründe, die nun ein Glied des Institutes ge-

worden ist, an welches incorporirt wurde, nicht mit dem Vermögen

des bewidmeten Collegiums confnndirt worden sei. Endlich dass die

urkundliche, in der Doctrin herrschende auch in zahlreichen Erkennt-

nissen der deutschen Gerichtshöfe anerkannte, dem Incorporationsacte

selbst entsprechende Natur und Wirkung desselben auch nicht durch

die österreichische Gesetzgebung und Verwaltungsanordnungen rechts-

gültig geändert wurde, haben wir im Archiv für Kirchenr. Bd. 52.

S. 217. des Näheren nachgewiesen, Auf unsere Beweisgründe geht

Scherer nicht ein. Wenn er als ein Argument für seine Meinung an-

fOhrt, dass das Wiener Diöcesanblatt seiner Zeit eine gesetzlich und

urkundlich ganz unhaltbare Note der Wiener k. k. Statthalterei vom

23. Mai 1877, worin auch an der Scheidung vom Stiftsvermögen und

Vermögen der incorporirten Pfarrei festgehalten war, — ohne An-

stand an dem Inhalt zu nehmen, abdruckte, so hat dasselbe anfangs auch

unser Archiv gethan, bis sich praktisch die nachtheiligen Folgen jener

Note geltend machten, üebrigens hat das Wiener Diöcesanbl. später

auch unsere und Scherer’s betr. Abhandlung mitgetheilt. Ob die

Theorie Scherer’s zweckmässig wäre , wenn es sich um vollzogene

IncoiTwrationen aus vergangenen Zeiten, sondern erst de lege ferenda

handelte, ist eine andere Frage. Doch darüber wie über manches An-
dere gegen Scherer’s These Sprechende, verbreitet sich Herr Dr, No-

votny in der hier sogleich foltrenden Abhandlung bezw. Entgegnung.
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V.

lieber das Eigenthumssubject einer incorporirten Kirche

oder PfrQnde.

Von Dr. Adolf Novotny, fOrstenbischöfl. and Stifts-Anwalt in Prag.

In der Oesterr. Zeitschrift für Verwaltung Nr. 20 vom 19. Mai

1887 nimmt Herr Dr. Rudolf Ritter v. Scherer, Professor des Kirchen-

rechts in Graz, Veranlassung, seine Ansichten über das Eigenthums-

subject einer incorporirten Kirche oder Pfründe auszusprechen.

Der Artikel knüpft an den von Professor Dr. Vering im Archiv

für Kirchenrecht, Band XLVIII. 1882 S. 452 veröffentlichten Auf-

satz »üeber die rechtlichen Folgen einer Incorporatione an, und stellt

diesem Gutachten den Aufsatz entgegen
,

welcher unter dem Titel

»Die civilrechtliche Bedeutung der kirchliclien Incorporatione in der

Zeitschrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Oesterreich

1883 Nr. 17 erschienen ist.

Professor Scherer will nun unter Beiseitelassung der in diesen

beiden Aufsätzen angeregten anderen Fragen lediglich den Wider-

spruch dieses letzteren Aufsatzes gegen den von Hinschius, Vering

und anderen vertheidigten Satz in Betracht ziehen, — dass durch

die Incorporation das Benefiz als Rechtssubject aufhöre und dessen

Vermögen in das Eigenthura des Collegs übergehe, zu dessen Gun-

sten die Incorporation geschah — und Prof. Scherer spricht sich für

die entgegengesetzte Ansicht aus, indem er meint, dass wohl richtig,

wenn auch ohne durchschlagende Begründung gelehrt wird, dass bei

der Incorporation von dem incorporationsberechtigten Institut nur der

Nutzgenuss am Benefizium erworben werde.

Hier berührt auch Prof. Scherer den im Archiv für katholisches

Kirchenrecht, Bd. 57. S. 225 ff. von mir behandelten Rechtsfall über

die Incorporation bei der Grundbuchsanlegung betreffend die Pfarre

S. Jakob in Iglau, und er meint, dass die Einsprache des Stiftes

Strahov bei dieser Grundbuchsanlegung gegen die verfügte Eintragung

der Pfarrpfründe S. Jakob im Eigenthurasblatte weder dem canoni-

schen noch dem österreichischen Rechte entspreche, indem sich diese

Einsprache darauf hätte beschränken sollen, die Richtigstellung der

Eintraguug mit der Formel »die dem Stifte Strahov in Prag incor-

porirte römisch-katholische Pfarrpfründe S. Jakob in Iglaut zu ver-

langen.
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So erfreulich es ist, wenn Prof. Scherer berichtet, dass mit

dieser Formel die grundbücherlichen Eintragungen der Regularpfar-

ren in der Diöcese Seckau stattfanden, weil wenigstens auf diese

Art die in anderen österreichischen Ländern ganz bestrittenen Rechts-

verhältnisse der Ordenspfarren zum Ausdruck gelangten, so kann doch

wohl nicht geläugnet werden, dass diese Formel lediglich als ein

Palliativmittel erscheint, als ein Ausweg, mit welchem beide wider-

streitenden Ansichten im Grundhuche verwahrt bleiben sollen
,

wer

als Eigenthumssubject einer incorporirten Pfründe oder Kirche er-

scheine.

Ob man als das Eigenthumssubject einer incorporirten Kirche

oder Pfründe einmal das incorporationsberechtigte Institut (mit

Hinschius, Vering) — oder die betreffende Kirche oder Pfründe, (bei

der Annahme des blossen Rechtes auf Einkünfte) erklären will, im-

mer wäre es zweifelhaft, ob eine solche Eiutragungsformel den Be-

stimmungen des österreichischen Grundbuchsgesetzes entspricht.

Nach der Theorie von Hinschius, Vering würde diese in das

Eigenthumshlatt des österreichischen Grundhuches einzutragende

Formel sagen
,

dass in der betreffenden Grundbuchseinlage einge-

tragen werde das Eigenthumsrecht auf die dem betreffenden incorpo-

rationsberechtigten Institute als Eigenthum gehörige Pfründe oder

Kirche in X.

Nach der zweiten Ansicht würde diese von Prof. Scherer ver-

tretene Formel bedeuten, es werde das Eigenthumsrecht für die

Pfründe oder Kirche in X. mit dem Rechte des Fruchtgenusses für

das incorporationsberechtigte Institut eingetragen.

Da aber das österreichische Grundbuchsgesetz vom 25. Juli

1871 Nr. 95 Reichsges.-Bl. anordnet, dass in das Grundbuch die

wesentlichen Bestimmungen der bücherlichen Rechte und auch die

Person des Berechtigten mit einer, jede Verwechslung ausschliessen-

den Deutlichkeit einzutragen ist (§. 5, 21, 27), so würde eine der-

artige Formel dem Gesetze kaum entsprechen, weil auf diese Art

eigentliche dingliche Rechte in Form einer blossen Anmerkung in

das Grundbuch eingetragen würden, was gänzlich dem §. 20. des

Grnndbuchsgesetzes widerstreiten würde, nach welchem in einem sol-

chen Falle eine hlosse grundhücherliche Anmerkung gar nicht zu-

lässig ist.

Das österreichische Grundhuchsgesetz gestattet eine grund-

bücherliche Anmerkung nur zur Ersichtlichmachung persönlicher

Verhältnisse (der Curatel, des Concurses u. dgl.) oder zur Begründung

processualer Rechtswirkungen (Anmerkung der Aufkündigung, Ein-
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klagung der Forderung, der Stieitanhängigkeit, der Rangordnung etc.),

und es ist noch mit späteren Entscheidungen des k. k. obersten Ge-

richtshofes die Unzulässigkeit bücherlicher Anmerkungen zu anderen

Zwecken erklärt worden. Entscheidung des k. k. obersten Gerichts-

hols vom 26. Pebr. 1876 Z. 20 Zeitschrift für Notariat 1876 Nr. 51.

Es ist also zu bezweifeln, dass durch diese vorgeschlagene Formel

die Streitfrage wenigstens für den Bereich des Grundbuches gelöst

würde.

ln dem, was Prof. Dr. Scherer seiner eigenen These über die

Incorporation voraussendet, würde man bei der Anerkennung, welche

den diesfälligen Abhandlungen von Hinschius, Vering
,

Fösser ge-

geben wird, erwarten, dass auch dem überaus reichen historischen

Material, welches namentlich Hinschius, Phillips angeführt bat, ein

Einfluss auf die entwickelte Meinung über die Ansicht von der In-

corporation eingeräumt wird, nachdem doch insbesondere bei dieser

kircbenrechtlichen Lehre unmöglich die recbtshistorische Grundlage

übergangen werden kann.

Hier jedoch stellt sich Prot. Dr. Scherer schon in Widerspruch

mit dem Inhalte des historischen Materials, indem er annimmt, dass

die Incorporationen von Patronen, mit den unter ihrem Patronate

stehenden Kirchen vorgenommen wurden, woraus daun die Folge ab-

geleitet wird, — weil das Patronat im Mittelalter Ihatsächlich den

Charakter eines Nutzungsrechtes gehabt habe, dass also auch das

durch die Incorporation bewidmete Kloster an sich nur das Patronat

an der Kirche erwerben konnte.

Die in den Festgaben für Heffter (Berlin, Weidmann, 1873)

enthaltene Abhandlung von Hinschius zur Geschichte der lucorpora-

tion und des Patroiiatsrechtes enthält eine reiche Auswahl von ür-
4

künden, welche zeigt, dass die Widmungen von Kirchen zu Klöstern

in älterer Zeit nicht auf Grund eines Patronatsrechtes
,
sondern auf

Grund der in jener Zeit allgemein vorhandenen Rechtsanschauung

geschahen
,

nach welcher Kirchen Object des Eigeuthumsrecbtes

waren, über welche durch Geschäfte unter Lebenden und für den

Todesfall, entgeldlich, mit Vorbehalten und Bedingungen, durch

üebertragungen an Frauen, und an mehrere Personen verfügt wurde ‘).

1) Vergl. Festgaben für Heffler. Berlin, Weidmann, 1873. Ans dem hier

Torkommenden Aufsatz von Hinachius, »Zur Qeechichte der Incorporation und

des Patronats« führen wir hier an 8. 5—7 : So fremd uns auch heute eine An-

srhanung, welche die Kirchen als nutzbare, dem Verkehre unterworfene Sachen

entlasst, erscheint, so ist sie doch in jenen Zeiten die allgemein herrschende

gewcscb. Eine grosse Anzahl von Urkunden ergibt, dass die Kirchen in der-
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Es würde also schwer halten auf dieser Grundlage zu dein Re-

sultate zu kommen
,

dass durch die Incorporation das bewidmete

Kloster nur das Patronat erworben habe, und ebenso schwer dürfte

es sein, selbst in dieser von Prof. Dr. Scherer angenommenen Grund-

lage, eine Basis für seine Ansicht über die Incorporation zu gewin-

nen, denn es bleibt wohl fraglich, ob das Patronat im Mittelalter

den Charakter eines Nutzungsrechtes hatte ; und ob diese Ansicht

nicht eine zu freie Ausdehnung der im Patronate liegenden nutz-

bringenden Rechte ist, nachdem diese doch nur in einem Rechte auf

Alimentation bestehen , welches noch dazu sehr wesentlichen Be-

schränkungen unterliegt (c. 25 X de jure patron. III. 38 — c. 29,

30 C. XVI qn. 7, Ferraris biblioth. v. jus patronatus Nr. 114 seqq.

et 129).

Ebensowenig kann die angenommene Möglichkeit gedacht wer-

den, dass das Stift in einem Falle einer solchen Bewidmung das

selben Weise nnd in denselben Formen, wie andere Immobilien vergabt wurden.

Vergl. Meir.helbeck, hist. Frising I. 2 N. 32, 82, 83, 86, 91, 106, 190, 198,

222, 265, 267, 291, 293, 302; Monumenta Boica 8; 363, Mitratori antiq. Ital.

1, 581, 1003. Häußg bommcii in Bezug auf Kirchen die Ausdrücke; propria

ecclesia (Meichelbeck Nr. 158, 329), ecclesia proprie haeredilalis (Nr. 208)

nnd ähnliche vor (1. c. 225, 739).

Bei der Uebertragnng reserviren sich die Veränsserer oft ihr Eigenthum

bis zum Tode (1. c. 6, 14, 29, 32, 47, 48, 60, 173, Muralori 5, 747) oder sie

legen dem Erwerber besondere Bedingungen auf. (Meichelbeck, 1. c. N. 147, 179).

Die Kirchen werden zu Benefizial- und anderen Rechten verliehen (1. c.

N. 79, 103, 212, 269, 306, 336, 349, 406, 429, 472; Monumenta Boica XXUI*--

36) nnd zwar nicht blos an Geistliche, sondern auch an Laien (Meichelbeck,

1. c. N. 418, 428, 450) nnd sogar auch an Frauen (1. c. N. 339: »constat . . . .

qnaliter atto episcopus .... olim in beneficium praestavit quedam femine

Mezenndae nomine ecclesiam cum rebus ad eam pertinentibus in loco Filusa

vocato«).

Sie werden vererbt (1. c. N. 147 und Muratori 1. c. 1, 275) und können

im Miteigenthnm mehrerer Personen, namentlich von Miterben stehen, so dass

jedem ein Antheil an der betreffenden Kirche und ihrer Dotation, heziehnngs-

weise den Einkünften derselben zusteht (Meichelbeck 1. c. N. 319, 414, 443.

680, 681).

Nicht minder ist endlich die Vindication gestattet (1. c. N. 368, 434,

470, 472, 473, 610).

Mit diesen Ergebnissen steht die karolingische Gesetzgebung, welche,

wie auch schon oft von anderer Seite betont worden ist, ein Privateigenthuro

an Kirchen anerkennt, im vollsten Einklänge. — ln der Note 1 fügt Hinsrhius

bei: Ein Process unter Miteigenthümern 1. c. N. 129. Dass die verschiedenen

Antheile auch verschiedene rechtliche Schicksale haben konnten, ergibt N. 472

ibid.; »ille dixit, ipsam ecclesiam suam hereditatem ex medietate fuisse et ex

aliam medietatem in beneficium dominicum habere.«
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patronatische Präsentationsrecht in der Form aasüben konnte, dass

es die Seelsorge durch einen aus seiner Mitte entsendeten und do-

tirten Vicar versehen Hess und sämmtliche übrigen Einkünfte bezog,

somit mehr Vortheile aus der Kirche zog als der frühere Patron.

Eine solche Annahme ist doch mit der von Prot. Dr. Scherer

angenommenen üebertragung des Patronatsrechtes unvereinbar, weil

eine derartige Form des Patronats zu bezweifeln wäre.

Auch würde da ein weiterer Widerspruch mit dem auch von

Prof. Dr. Scherer citirten und unbestreitbaren Satze entstehen, dass

Niemand mehr Rechte übertragen kann als er selbst hat, wenn also

der Patron nur sein, und zwar nur auf den Armuthsfall beschränktes

Alimentationsrecbt übertragen hätte, wie könnte dann das bewidmete

Kloster mehr Vortheile aus der Kirche ziehen?

Die Fragen, ob bei einer Rechtsübertragung der Rechtsumfang

an sich verändert werden könne, und ob das dem Patron zukom-

mende Alimentationsrecbt überhaupt übertragen werden könne, mö-

gen hier nicht weiter berührt werden.

Die Verwechslung zwischen Patronat und Incorporation ist wohl

vorhanden, doch aber wären gerade das citirte Hofdecret vom 17.

September 1822 (abgedruckt Archiv, Bd, LVII. S. 234 Note 3) so-

wie die angedeuteten Bestimmungen über die Banlast der Kloster-

stifte Veranlassungen zu einer andern Auffassung der Incorporation.

Denn dieses Hofdecret, welches sich auf die durch die Josefini-

schen Klosteraufhebungen auf den Besitzungen dieser Klöster ent-

standene Nothwendigkeit der Errichtung neuer Pfarren bezieht,

spricht im Eingänge von dem Patronat, welches nach den öster-

reichischen Verordnungen vom 26. April 1783, 12. August 1784 bei

den auf dem Lande zu errichtenden neuen Pfarren den betreffenden

Herrschaftsbesitzern als damaligen Grundobrigkeiten auferlegt wurde,

mit der Verbindlichkeit zum Baue der nothwendig gewordenen kirch-

lichen Gebäude {Helfert, kirchliche Gebäude, S. 33).

In seinem weiteren Texte deutet aber dieses Decret, wo es von

den Pfarren spricht, welche Klosterstiften incorporirt waren, die Ver-

mögensvereinigung durch die Incorporation an.

Auch die für die älteren Bestimmungen über die kirchliche

Baulast der Klöster gesuchte Erklärung ist nicht in der Ansicht,

dass das Kloster zugleich Pfarre und Patron, also in einem doppel-

ten Masse der Verpflichtung, sondern nur in dem Wesen der In-

corporation als einer Vermögensvereinigung zu suchen.

Die ausführliche Darstellung in der Abhandlung: »österreichische

Gesetze über Kirchen- und Pfarrbaukosten« Archiv für K.-R. Bd. 9.
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S. 95 über das Entstehen der diesfälligen Vorschrift im Hofcanzlei-

decret vom 24. April 1807 Pol. 6es.-S. Bd. 28. S. 89 ad 2. bestä-

tigt dieses.

Die von Prof. Dr. Scherer aufgestellte These, dass die Incor-

poration eine ein für allemal geschehene Collation eines Benefiziums

im strengen Wortsinne sei, und blos das Recht znm Bezüge der Ein-

künfte, keineswegs also das Eigenthum des betreffenden Vermögens

verleihe, daher auch die juristische Persönlichkeit des Incorporations-

objectes unverändert lasse, steht mit der ganzen geschichtlichen Ent-

wickelung dieses Becbtsinstituts, mit dem umfassenden Material was

hierüber die neuere, und auch die ältere Literatur wie Tlwmassin

vetus et nova disciplina eccl., vm Espen dis. canon, de prist. altarium

et eccles. incorporationibus enthält, im vollen Widerspruche.

Diese These würde nicht für alle Fälle ausreichen, denn die

doch vorhandenen Incorporationen von Kirchen allein würden durch

sie nicht erklärt werden können.

Es scheint wohl zu dieser These das bei Incorporationen ge-

brauchte Wort conferre geführt zu haben.

Das Wort conferre, wie Prof. Dr. Scherer selbst meint, hat

wohl auch den Sinn von donare, wenn dieses statt auf eine Vermö-

gensübertragung durch Schenkung, auf die canoniscbe Collation eines

Beneüzinms geführt hat, so würde dies auf Bedenken führen, welche

durch keine canonischen Ausnabmsbestimmungen zu beseitigen wären.

Wenn der Kern der These in der eigentlichen Collation des

Benefiziums ein für allemal liegt, so entstände die Collision mit dem
Verbote, Säcnlarbenefizien an Regularen zu verleihen, und es würde

die These weiter mit verschiedenen canonischen Anordnungen über

Collation von Benefizien nicht zu vereinigen sein.

Es möge hier nur auf das Verbot der Pluralität der Benefizien,

auf das in X. de concessione praebendae III. tit 8. cap. 13, 16 aus-

gesprochene Verbot und die Ungiltigkeit collationis pro futuro et

nondum vacantis beneficii hingedeutet sein.

Auch käme man bei dieser These in Verlegenheit, wie das

Bechtsverhältniss jener namentlich von Klöstern selbst auf ihren

Territorien errichteten Pfarren zu erklären wäre, nachdem selbst

zahlreiche österreichische Gesetze solche Pfarren für incorporirt er-

klären.

In gleicher Weise ist es fraglich, ob die Translation einer

Stiftung hier zum Beispiel dienen könne, weil diese vielfach einer

Erlöschung der Stiftung gleichkommt, {ünger, System des öster-

reichischen Privatrechtes, I. Anfl. Bd. I. S. 352).

Archiv (Ur Kircbenrccht. LIX. 4
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Ist aber die Erkl&rnng der Inoorporation , als einer CoUation

ein für allemal, nicht haltbar, dann vermögen die weiteren Gründe

Prof. Dr. Scherers diese Erklämng auch kaum zn stützen, and kön>

nen bei dem Gewicht der Gründe, welche Kimehius (in Dove Zeit-

schrift für E.-R. Bd. 19. 1884 S. 233 ff.) und Vering (Archiv für E.-R.

Bd. 52. S. 217) gegen die Behanptnng verbringen, dass die Incorporation

nur ein Recht ani Einkünfte nnd nicht auch die Cebertragang der

Vermögenssnbstanz bewirke, die anfgestellte These nicht begründen.

Dies gilt noch weiter von dem ans einer allfälligen und recht-

lich immer möglichen Anflösnng einer Incorporation, abgeleiteten

Grunde.

Die von Hinschins, Vering vertheidigte Vereinigung des incor-

porirten Vermögens mit jenem dee incorporationsberechtigten Insti-

tuts steht einer Auflösung des Incorporationsverhältnisses observatis

praeceptis canonicis ebensowenig entgegen, wie die Abtretung einer

bereits eingeantworteten Erbschaft an den obsiegenden Erbschafts-

kläger (§. 823 bürg. Ges.-Bnch) nicht nnmöglich wird.

Auch die Erbschaft ist eine üniversalsuccession , und die ein-

geantwortete in Besitz genommene Erbschaflsmasse wird auch mit

dem Vermögen des Erben confundirt.

Gegen die Berufung Prot. Dr. Scherers auf die österreichische

Gepflogenheit muss wohl vor allem bemerkt werden, dass die aufge-

stelltc These in erster Reihe eine nicht zu verkennende Gefahr für

die österreichischen Elöster enthält, indem sie deren Besitzstand an

den Benefizien und deren Vermögen, welches in vielen Fällen nicht

anbedeutend ist, in Frage zu stellen geeignet wäre.

Das weiter angemfene Hofcanzleidecret vom 18. Mai 1831

Z. 1 1648 ist nnr in Mähren, Salzburg und Steiermark kundgemacht,

könnte also überhaupt nicht als eine allgemeine Norm gelten; —
dass aus demselben keine Unterstützung für Prof. Dr. Scherer’s These

hervorgehe, haben die beiden früher erwähnten Abhandlungen von

Hinschins und Vering hinlänglich dargethan.

Eine für die These des Prof. Dr. Scherer sprechende öster-

reichische Gepflogenheit ist weiter darum fraglich, weil in den Ver-

mögensinventaren wenigstens der böhmischen Elöster überall das Ver-

mögen der incorporirten Pfründen zur Gesammtsumme des Eloster-

vermögens zugerechnet, also somit auch als ein Theil dieses Vermö-

gens betrachtet wird.

Dasselbe dürfte wohl auch in den übrigen österreichischen

Eronländern der Fall sein, weil für die Aufnahme dieser Inventars

nnr ein nnd dasselbe Gesetz, das Hofdecret vom 10. September 1805
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Pol. 068.-S. Bd. 25. N. 128 (für Oesterreich vom 28. August 1804)

massgebend ist.

Die weitere Hiuweisuug aut die Vorschrift fQr die kirchliche

Vermögeusverwaltung iu der bohmischeu Kirchenprovinz beruht wohl

auf einem Missverst&ndniss, «denn der §. 62. dieser Vorschrift sagt

ausdrücklich, dass das PfründenvermOgen im Falle einer Incorpora-

tion aus den besonders anfgezählten VermOgensstücken und nicht aus

blossen Einkünften besteht, und es wird nur nebenher gesagt, dass

dieses Vermögen zum Unterhalte des Pfründners 'bestimmt ist.

Diese Stelle kann daher als eine Belegstelle für die erwähnte These

nicht gelten. Wenn weiter in der Ministerialeingabe vom 1. De-

cember 1880 wegen des Beligionsfondsbeitrages über die Härte dieses

Beitrages geklagt wird, so ist das gewiss begründet, allein für die

vorliegende These kann es nicht sprechen, denn die Zurechnung des

Pfrfindenvermügens zum ElostervermOgen ist schon in den Bestim-

mungen über das QebOhrenäquivalent enthalten (Gesetz v. 18. Mai

1870 Beichsges. Nr. 76 §. 6).

Da das Gesetz über den Beitrag zum Beligionsfonde §. 2. als

Massstab für die Bemessung des Beitrages den für die Bemessung

des Aeqnivalentes angenommenen VermOgenswerth annimmt , so

konnte diese Einrechnnng nicht umgangen werden, ln ihr liegt

aber eben auch ein gewichtiger Gegengrund gegen die anfgestellte

These, denn darin ist doch vom österreichischen Gesetze die Vermö-

gensvereinignng bei der Incorporation anerkannt.

Diesem allen stehen znr Seite die zahlreichen Entscheidungen

deutscher Staaten und Gerichtshöfe, von denen Vering, Eircbenr.

2. Anfl. 1881 S. 467, eine Zusammenstellung enthält, in welchen

überall der Grundsatz enthalten ist, dass die Verpflichtungen aufge-

hobener deutscher Klöster gegen deren incorporirte Benefizien auf die

betreffenden Staaten desshalb übergangen sind, weil diese mit dem

betreffenden Klostervermögen auch das mit demselben dnrch Incor-

poration vereinigte Benefizialvermögen übernommen haben.

Der von Prof. Dr. Scherer anfgestellten These ist also beizn-

stimmen nicht möglich, und es wird nun abznwarten sein, wie Prof.

Scherer in seinem erscheinenden nenen Lehrbucbe diese Materie be-

handeln wird.

4 ^
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VI.

Die Galizische Volksschulgesetzgebung.

Mitgetheilt von Dr. Alfred R. v. Schlichling za Krakau.

I.

Gesetz vom 2. Mai 1873 mit der Novelle vom 2. Februar 1885 *),

für das Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Grossh. Krakau,

über die Errichtung und Erhaltung der öffentlichen Volksschulen und

die Verpflichtung zum Schulbesuche.

(Landez-Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Galizien und Lodo-

merien samrot dem Grossherzogthnme Krakau, Nr. 250, Stück XXVIII, ausge-

gcben und versendet am 1. Juli 1873. Mit Berücksichtigung der Novelle vom

2. Februar 1885, L.-G. und V.-Bl. Nr. 29, Stück VIII. — Ausg. und versendet

am 12. April 1885).

Mit Zustimmung des Landtages Meines Königreiches Galizien

und Lodomerien sammt dem Grossherzogthnme Krakau, finde Ich zu

verordnen, wie folgt:

Titel I.

Von der Errichtung öffentlicher Volksschulen, Caiegorien und Ein-

theilung derselben.

Art. 1. Eine öffentliche Volksschule ist überall dort zu errich-

ten, wo sich im Umkreise einer Stunde Weges nach einem fünfjähri-

gen Durchschnitte wenigstens 40 schulpflichtige Kinder vorfinden,

welche im entgegengesetzten Falle eine von ihrem Aufenthaltsorte

über eine halbe Meile entfernte Schule besuchen müssten.

1) Anmerkung des Einsenders. Die im Gesetze vom 2. Mai 1883,

R.-G.-Bl. Nr. 53, festgestcliten Abänderungen des gar sehr reformbedürftigen

Reichavolksschnlgeaetzes vom 14. Mai 1869, R.-G.-Bl. Nr. 62 (m. s. Prof. Dr.

Vering, Lehrbuch des kath. Orient, und protest. Kirchenrechts, 2. Aufl. Freib.

1881, S. 125 if; Arcliiv, Bd. 50, S. 109 ff.), verdienen es sicherlich in gar

mancher Beziehung als eine Umkehr in bessere, weil minder kirchenfeindliche

Bahnen und besonders als namhafte Abschlagszahlung an die vollberechtigten

Ansprüche des christlichen Skroentes mit williger Anerkennung von allen

Freunden eines besonnenen Fortschrittes angesehen und begrOsst zu werden.

Die wesentlichen Neuerungen dieser Volksschnlgcsetzes-Novelle beziehen sich

bekanntlich auf eine weise Einschränkung des Masses und Grades der elemen-

tarischen Bildung, bis wohin die Volksschüler zu bringen sind; zu dieser Cate-

gorie gehört insbesondere eine modifizirte Disposition des Lehrstoffes in Volks-

und Bürgerschulen, ferner die Einführung eines vollen Rechtsanspruches der
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Art. 2. Die nach dem gegenwärtigen Gesetze eingerichteten

Volksschulen sind systeroisirte etatsmässige Volksschulen und werden

in allgemeine Volksschulen und Bürgerschulen eingetheilt.

Die Bürgerschulen sind entweder selbstständig, oder mit der

aUgemeinen Volksschule verbunden.

Art 3. Für den Fall des Ortsbedarfes kann mit einer Volks-

schule eine Eniehungsanstalt tür noch nicht im schulpflichtigen Alter

stehende Kinder verbunden werden (Kleinkinderbewahranstalt, Froebl-

scher Garten u. dgl.) ebenso specielle Lebreurse für praktische Be-

rufsarten, als Ackerbau, Handwerk u. dgl.

Art. 4. Die Zahl der Lehrer an jeder Volksschule richtet sich

nach der Schülerzahl.

Erreicht die Sebülerzahl in drei aufeinander folgenden Jahren

die Zahl von 80, so muss unbedingt tür eine zweite Lehrkraft, und

steigt diese Zahl auf 160, für eine dritte gesorgt und in diesem Ver-

hältnisse die Zahl der Lehrer noch weiter vermehrt werden. Dort

wo der Halbtagsunterricht eingeführt werden wird, entfallen 100

Schüler auf eine Lehrkraft. Es steht jedoch der Gemeinde frei, die

Lehrkräfte über dieses Ausmass bei ihrer Schule zu vermehren, wenn

sie die Verpflichtung übernimmt, die aus diesem Anlasse erwachsen-

den Mebrauslagen im ganzen aus eigenen Mitteln zu bestreiten.

Art. 5. In jedem politischen Bezirke ist mindestens eine all-

Schnlgemeinden aaf halbtägigen an die Stelle des ganztägigen Unterrichtest

sowie der sechsjährigen anstatt der bisher achtjährigen Schnlpflicht über Wunsch

der Schnlgemeinden (§. 21. der Novelle). Damit steht im Zasamroenhange eine

Ermässignng der Anfordemngen an die wissenschaftliche Qnalification der Lehrer,

aber zugleich eine vermehrte Ueberwachnng des Verhaltens in und ansser der

Schale. Wichtig ist ferner die Abhängigkeit der Schnlleitersposten von der

Befähigung, die Mehrheit der Schäler in der Religion zu unterrichten (§. 48),

wodurch in höchst zweckdienlicher Weise die Zulassung zur Schulleitung nun-

mehr auch von dem Votum der Kirchenbehörden abhängt, denen auch ein Anf-

sichtsrecht Ober diesen Religionsnnterricht znstebt, wovon nur Qalizien und

Dalmatien in weiser Berücksichtigung der dort obwaltenden confessionellen Ver-

hältnisse losgezählt erschienen. — Minder bekannt dflrfte es grösseren Kreisen

sein, welchen Gebrauch die Landesgesetzgebungen in den von den Vorschriften

der §§. 21, 22, 28, 38 des neuen Reichsvolksschulgesetzes eximirten Königreichen

und Ländern (Dalmatien , Qalizien , Krain, Bukovina , Istrien , Görz und Gra-

diska) von ihrer jetzt erweiterten Autonomie in Volksschnlsachen gemacht

haben. — Unsere Endabsicht gebt dabin, speciell das schnlfreundliche Publikum

von der energischen Wirksamkeit der galizischen Landeslegislation im Volks-.

schulwesen in laufender Kenntniss zu erhalten, indem wir die diesfalls grund-

legenden drei Landesgesetze vom 2. Mai 1873 und 2. Februar 1885 nach ihrem

vollen Wortlaute reproduziren, als nachahmungswertbes Vorbild für die übrigen

österreichischen Länder.
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gemeine Volksschule von 4, 5 oder 6 Classen zu errichten, und zwar

in den Städten, in welchen die Zahl der Schulbesuchenden Kinder so

gross ist, dass gemäss der Bestimmung des Artikels 4. die Noth-

wendigkeit der Bestellung einer entsprechenden Zahl von Lehrkräften

eintritt.

Der Landtag wird auf Grund einer Vorlage des Landesaus-

schnsses mittelst eines besonderen Beschlusses über die Errichtung

oder Auflassung einer jeden Bürgerschule, sowie über die Hübe des

Geldbetrages erkennen, mit welchem der Landesfond zu ihrer Er-

richtung und Erhaltung beitragen wird. Was die gegenwärtig schon

bestehenden Bürgerschulen anbelangt, so bleiben die bisherigen Ver-

pflichtungen so wie die Organisationserkenntnisse so lange in Kraft,

bis der Landtag auf Grund der Vorlage des Landesausschusses in

dieser Hinsicht eine Aenderung eintreten lAsst.

Art. 6. Ausser den etatmässigen Schulen kOnnen auch Filial-

scbulen errichtet werden, in welchen ünterlehrer den Unterricht er-

theilen werden.

Solche Schulen können errichtet werden:

a) wo die nächste Volksschule zwar nicht über 4 Kilometer

entfernt ist, jedoch örtliche Hindernisse entweder ständig

oder durch längere Zeit den Zutritt zu derselben erschweren

und die Ortsmittel zur Errichtung einer eigenen etatmäs-

sigen Schule nicht ausreichen;

t) dort, wo die Entfernung von der nächsten etatmässigen

Schule zwar über 4 Kilometer beträgt, aber die Zahl der

Kinder verhältnissmässig nicht bedeutend ist;

c) schliesslich provisorisch dort, wo die Gemeindemittel und

die für Volksschulzwecke bestimmten Bezirksfonde zur Er-

richtung einer etatmässigen Volksschule nicht hinreichen,

wenn auch sonst die im Art. 1. bezeichneten Umstände

eintreten.

Die Textirang der Art. 4—6. erfolgte durch Gesetz vom 2. Februar 1885,

L.-Q.- und V.-Bl. Nr. 29.

Art. 7. Die Filialschule steht immer in Verbindung mit einer

der nächsten etatmässigen Volksschulen und unter Aufsicht ihres

Leiters. Es können auch mehrere Filialschulen zu dieser Verbindung

gehören, besonders wenn an ihnen derselbe wandernde Lehrer mit

Ertheilnng des Unterrichtes betraut ist.

Art. 8. Soweit es die vorhandenen Ortsmittel gestatten, ist der

Unterricht an Mädchen abgesondert zu ertheilen, oder es sind eigene

Mädchenschulen zu errichten.
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'Hl

Eine solche Trennang der Schule nach Geschlechtern muss au

allen Schulen erfolgen, an denen mehr als 6 Lehrer wirken.

Ebenso ist die Volksschule in zwei besondere Schulen für

Knaben und Mädchen zu theilen, wenn in Folge des zahlreichen

Schulbesuches in den fünf letzten auf einanderfolgenden Jahren die

grössere Hälfte der Classen in parallele Abtheilnngen aufgelöst wer*

den musste.

Die Verwendung weiblicher Lehrkräfte für den .Unterricht der

Knaben, seien dieselben in eigenen Classen gesondert oder mit den

Mädchen vereint, darf nur in den unteren drei Jahresstnfen statt-

finden.

Art. 9. Dem Bezirksschnlrathe liegt es ob, die Verhandlungen

wegen Errichtung neuer Schulen zu leiten, und alle jene Anträge zu

stellen, welche den festen und gedeihlichen Bestand derselben sicher-

zustellen geeignet sind.

Art. 10. Alle für die Errichtung und Einrichtung einer Schule

massgebenden Umstände sind durch eine Commission unter Zuziehung

aller Interessenten und erforderlichen Falls mittelst Augenscheines

festzustellen ; das Commissionsprotocoll bildet die Grundlagen weiterer

Entscheidungen.

Art. 11. Die Bezirksschniräthe haben die Aufgabe, alle Volks-

schulen ihres Bezirkes genau zu beschreiben, sich von ihrem Zustande

zu überzeugen, die Dotation und Befähigung der Lehrer richtig zu

stellen, die Zahl der schulpfiichtigen und scbulbesucbenden Kinder

zu erheben und die Geldmittel einer jeden Gemeinde zu erforschen,

um auf dieser Grundlage bestimmen zu können, was die Gemeinde

für Schulzwecke zu leisten vermag, ferner haben die Bezirksschul-

räthe sich darüber anszusprechen
, wo eine Volksschule zu errichten

sei und welcher Categorie dieselbe angehören soll, endlich welche

Gemeinden oder Gemeindetheile mit einander in der Art zu ver-

einigen wären, dass eine jede Ortschaft oder Ortschaftstbeil irgend

einer Schule zngewiesen werde.

Art 12. Die Schulbehörden werden darauf bedacht sein, dass

vor Allem jene Gemeinden mit Schulen zu versehen sind, welche bis

nonzn keine Schule besitzen. Dies hat jedoch ohne Abbruch für die

schon organisirten etatmässigen Volksschulen zu geschehen.

Art. 13. Die Auflassung einer etatmässigen allgemeinen Volks-

schule darf nur mit Zustimmung des Landesschnlrathes erfolgen.
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Titel II.

Von den Errichtungs- und ErhaUungskosten öffentlicher Volksschulen

und von den Schulfondeti.

Art. 14. Die Verpflichtung zur Errichtung und Erhaltung öf-

fentlicher allgemeiner Volksschulen lastet zunächst auf den einem

Schulsprengel einverleibten Ortsgeraeinden.

Qutegebiete, welche mit diesen Ortsgemeinden oder einer der-

selben eine Steuergemeinde bilden, tragen zur Errichtung und Er-

haltung der Gemeindeschulen in dem durch das gegenwärtige Ge-

setz bestimmten Verhältnisse bei, falls dieselben auf ihrem Territo-

rium keine öffentliche Volksschule aus eigenen Mitteln erhalten.

Wenn die Ortsmittel nicht ausreichen, so kommt der Schulbe-

zirk, beziehungsweise das ganze Land zu Hilfe.

Zur Erleichterung der Erhaltung ihrer Volksschule ist jede Ge-

meinde gehalten einen eigenen Ortsschulfond zu bilden.

Ebenso wird ein jeder Schulbezirk einen eigenen Bezirksschul-

fond haben, und es hat ausserdem ein Landesschulfond zu bestehen.

Bezüglich der Kosten der Errichtung und Erhaltung von Bür-

gerschulen gelten die Bestimmungen des Art. 5.

Art. 15. Zum Ortsschulfonde gehören die der Schule gewid-

meten Grundstücke, Schulgebäude, Capitalien, Privatvermächtnisse

und Schenkungen.

In den Ortsschulfond fliessen:

I. Für die allgemeinen Volksschulen

:

a) alles Einkommen vom Schulvermögen

;

b) alle Leistungen, zu welchen sich zu welcher immer Zeit Ge-

meinden
,
Corporationen

,
Institute oder Privatpersonen zu

Gunsten der Ortsschule verpflichtet haben , sowie sämmt-

liche freiwillige Beträge;

c) Strafgelder, die von Eltern gezahlt werden, die durch schuld-

bare Vernachlässigung ihre Kinder dem Schulbesuche ent-

ziehen ;

d) die von den Gemeinden, Gutsgebieten, sowie von den con-

currirenden Parteien überhaupt zur Erhaltung der Lehrer

zu leistenden Geldzuschüsse.

II. alle zur Erhaltung der Bürgerschulen bestimmten Fonde,

insoferne der Landtag mittels Beschlusses nicht eine andere Be-

stimmung trifft.

Die Teitining der Art. 12—15 erfolgte durch Gesetz vom 2. Februar

1886, L.-G.- und V.-Bl. Nr. 29.

Art. 16. Die von den Gemeinden, Corporationen, Instituten
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and Privatpersonen vordem übernommenen Verpflichtungen bezüg-

lich der Leistungen zu Gunsten der Ortsschule bestehen auch ferner

in ihrem ganzen Umfange.

Die zur Erhaltung des Lehrers bestimmten Naturalleistungen,

können im Grunde freiwilligen Uebereinkommens zwischen der zur

Leistung verpflichteten Partei und dem Bezirksschulrathe durch Geld-

beiträge abgelOst werden.

Art. 17. Der Unterricht wird in den Volksschulen unentgelt-

lich ertheilt

Art. 18. Im Falle die im Artikel 15, a, b, c angeführten Ein-

künfte des Ortsschnlfondes zur Bestreitung der Gehalte der Lehrer

allgemeiner Volksschulen, sowie jener Bürgerschulen, welche vor dem

Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes bereits bestanden

haben, nicht hinreicben, sind die Gemeinde und das Gutsgebiet ver-

pflichtet, zu diesem Zwecke Geldbeiträge an den Ortsschulfoud zu

leisten und zwar die Gemeinde bis zur Höhe von 9<>/o der Gesammt-

gebühr aller in der Gemeinde entrichteten directen Steuern sammt

den bisherigen Staatszuschlägen , das Gutsgebiet hingegen bis zur

Höhe von S’/o der Gesammtgebühr aller vom Gutsgebiete entrich-

teten directen Steuern sammt den bisherigen Staatszuschlägen ,
und

zwar jeder dieser Partien insoferne, als die von derselben im Grunde

früherer Verbindlichkeit zur Erhaltung des Lehrers in natura, oder

im Baren geleisteten Beiträge die Höhe der oben angeführten Pro-

centleistnngen nicht erreichen.

ln keinem Falle steuert jedoch das Gutsgebiet zur Deckung

des sich ergebenden Abganges mit einem grösseren Betrage bei, als

nur mit einem Drittheile jenes Betrages, welchen dasselbe nach

Massgabe seiner Gesammtschuldigkeit an directen Steuern sammt

den bisherigen Staatszuschlägen, im Falle seiner Zugehörigkeit zum

Gemeindeverbande gesetzmässig zu entrichten verpflichtet wäre.

Die Geldbeiträge der Gemeinde sind auf dieselbe Weise zu

decken, wie die sonstigen der Gemeinde obliegenden Geldauslagen.

Art. 19. Beiträge aus dem Bezirks- rücksichtlich Landesfonde

zur Deckung des Abganges an den zur Erhaltung der im Artikel 18.

erwähnten Lehrer bestimmten Einkünfte, ist der Ortsschulfond nur

in dem Falle anzusprechen berechtigt, wenn derselbe nachweiset, dass

der Beitrag, welchen die Gemeinde zu diesem Zwecke, sei es im

Grunde früherer Verbindlichkeit zu Jahresabgaben in Geld oder in

natura, sei es im Grunde dieses Gesetzes leistet, wenigstens 9<>/o der

Gesammtgebühr aller in der Gemeinde entrichteten directen Steuern

sammt den bisherigen Staatszuschlägen ausmacht, und desgleichen
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der Beitrag, weicbeu das Gatsgebiet zu diesem Zwecke, sei es im

Grunde früherer Verbindlichkeit zu jährlichen Abgaben in Geld oder

in Natnralien, sei es im Grunde dieses Gesetzes leistet, die Hübe von

3**/o der Gesammtgebühr aller von dem Gutsgebiete entrichteten

Steuern sammt den bisherigen Staatsznschlägen erreicht.

Bezüglich jener Städten und Marktflecken, welche ein eigenes

Stammvermügen besitzen, bestimmt der Bezirks- bezw. der Landes-

schulrath nach Einvernehmung des Bezirks- bezw. des Landesaus-

scbnsses, ob und wMcher Beitrag denselben ans dem Bezirks- oder

Landesschulfonde zuzuerkennen ist.

Die Bezirksscbulrätbe werden durch Einflussnahme auf die Ge-

meinden dafür sorgen, dass für die im gegenwärtigen Artikel vorge-

sehenen Auslagen ein eigener Fond als besondere Abtbeilung des

Ortsschnlfondes gebildet werde.

Die Teztimnt^ der Art. 18, 19 erfolgte durch Qeeeti vom 2. Febnur

1885, L.-G.- und V.-BL Nr. 29.

Art. 20. Der Ortsschulrath verwaltet den Ortsscbulfond , bebt

alle Einnahmen ein, überwacht deren regelmässige Abstattung, be-

sorgt die Zahlung der Gebühren, wenn er hiezu ermächtigt ist, und

stellt das jährliche Preliminare fest.

Das Eassawesen und die Verrechnung besorgt die Gemeinde-

kasse über Aufforderung des Bezirksschulrathes.

Die Aufsicht und die Controlle über die Ortsschulfonde gehört zum

Bezirks- und zu dem Landesschulnitbe , letzterer wird hierüber die

nöthigen Instructionen erlassen und bestimmen, in welcher Weise der

Ortsschulratb diese Fonde zu verwalten hat.

Art. 21. Die Ausübung aller oder einiger der im ersten Ab-

sätze des vorstehenden Artikels genannten Agenden
,
kann der Be-

zirksschulrath auf einige Zeit dem Ortsschulratbe entziehen, und die-

selben entweder einem anderen Ortsschulratbe anvertrauen, oder die-

selben unmittelbar selbst besorgen.

Art. 22. Ans den Einkünften des Ortsschnlfondes sind zunächst

die Lehrergehalte zu bestreiten. Zu anderen Zwecken können sie nur

mit Zustimmung des Bezirksschulrathes verwendet werden, wenn sich

ein Ueberschuss in dem Einkommen ergibt, nicht minder auch dann,

wenn ein Theil derselben im Grunde des Gesetzes oder vermöge der

Bestimmungen der Stiftung für andere Zwecke bestimmt waren.

Art. 23. Die zur Bestreitung des Lehrergehaltes bestimmten

Einkünfte des Ortsscbnlfondes sind in festgesetzten Terminen an die

Kasse des Bezirksschulfondes oder an eine andere vom Bezirksscbnl-

ratbe bezeicbnete Kasse regelmässig abznführen.
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Ausnahmsweise kann vom Bezirksschulrathe der Ortsschalrath

zur Auszahlung der Gehalte an die Lehrer aus dem Ortsschulfonde

selbst ermächtigt werden, in welchem Falle jene Abführung der Ein-

künfte an eine auswärtige Kasse unterbleibt.

Art. 24. Alle Auslagen für die Herstellung, Miethe, Erhaltung,

innere Einrichtung, Beheitzung, Beleuchtung und Bedienung der

Schulgebäude der im Art. 18. erwähnten Schulen, ferner die Aus-

lagen für die Herstellung, Erhaltung oder Miethe der Lehrerwohn-

ungen, insoferne den Lehrern das Recht auf Wohnungen zukommt,

endlich die Auslagen für den Ankauf und die Gewinnung des nüthi-

gen Baugrundes, der Grundstücke für Baumschulen und Bienengärten,

so wie des für Turn-Uebungen nOthigen Terrains haben unter Auf-

rechthaltung zu Recht bestehender Verbindlicbkeiteu dritter Per-

sonen, Corporationen, Fonde und Stiftungen die betrefienden Gemein-

den zu bestreiten.

Das im Gemeindebereiche gelegene gatsherrliche Gebiet ist zur

Deckung dieser Auslagen nach dem im Art. 18. grundsätzlich fest-

gesetzten Verhältnisse mitverpOichtet. Die aus dem Bezirks- oder

Landesfonde zu obigen Zwecken in Ausnahrosfällen ertheilten Unter-

stützungen werden als Vorschüsse betrachtet, die in bestimmter Zeit

entweder im Ganzen oder in entsprechenden Raten zu ersetzen sind.

Die Einkünfte des Ortsschulfondes sind hiezu nur unter den im

Artikel 22. enthaltenen Vorbehalten zu verwenden.

Die Textining des Art. 24. erfolgte durch Gesetz vom 2. Februar 1885,

L.-G.- und V.-Bl. Nr. 29.

Art. 25. Wie die Schulhäuser gebaut, abgetbeilt und mit wel-

chen Einrichtungsstücken, dieselben versehen werden sollen, wird

durch besondere Instructionen des Landesschulratbes festgestellt wer-

den. Diese Behörde kann zu diesem Zwecke die Unterstützung der

technischen Behörden des Staates, des Landes oder der Gemeinde in

deren Bereiche die Schale gelegen ist, in Anspruch nehmen.

Diese Instructioneu werden auf die ortsübliche Bauart gehörige

Rücksicht nehmen.

Art. 26. Die Erhaltung von confessionellen oder anderen Pri-

vatschalen befreit Niemanden von jenen Verpflichtungen gegen die

öffentlichen Schulen, die das gegenwärtige Gesetz allen Landesein-

wohnern ohne Unterschied der Confessionen oder des Ritus auferlegt.

Art 27. Die Volksschallehrer beziehen ihren Gebalt aus dem

Bezirksschulfonde, der ausserdem die Kosten für Lehrmittel, Biblio-

theken, Bezirks-Lebrerconfereuzen zu tragen und alle zum gemein-
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Samen Wohle der Bezirks-Volksschulen erforderlichen Auslagen zu

bestreiten hat.

Die Zuflüsse dieses Fondes sind:

a) die zur Bestreitung der Lehrergehalte bestimmten Geldein-

künfte der OrtsschuHonde,

b) Stiftungen und Schenkungen,

c) die Subvention aus dem Landesscbulfonde,

d) Steuerzuscbläge
,

die für Schulzwecke von den Bezirksver-

tretungen bewilligt werden.

In einer Gemeinde, welche selbstständig eineu Schulbezirk bil-

det, ist der Ortsschulfond zugleich Bezirksschulfond.

Art. 28. Zur Ansprnchnahme von Beiträgen aus dem Landes-

scbulfonde zu Gunsten einzelner Bezirke ist der Bezirksschulfond nur

in dem Falle berechtigt, wenn der Bezirk, für dessen im Artikel 18.

bezeichneten Schulen eine Aushilfe benöthigt wird, an denselben min-

destens einen Gesammtbeitrag in der Höhe von 3®/o der Gesaramtgebuhr

aller directen Steuern sammt den bisherigen Staatszuschlägen leistet.

Die TeztiruDg des Art. XXVllI. erfolgte durch Gesetz vom 2. Februar

1885, L.-G.- und V.-Bl. Nr. 29.

Art. 29. Das Reichsgesetz vom 11. Mai 1871 (R.-G.-Bl. Nr. 47)

bestimmt, welche Kassen und in welchen Fällen in Vertretung der

Bezirksschnlkasse sich mit der Einnalinie der Einkünfte und dem

Auszahlen der ihnen überwiesenen Gebühren befassen können.

Art. 30. Insofern gewisse Schenkungen
,

Legate und Privat-

stiftungen für bestimmte Schulen gemacht wurden, oder an ausdrück-

lich festgestellte Bedingungen geknüpft sind, können sie nicht anders

oder zu anderen Zwecken bestimmt werden, und gehören zu den im

Art. 27 lit. b aufgezählten Einnahmsquellen, ausser wenn der Geber

oder Stifter anders verfügt hat.

Art. 31. Den Bezirksschulfond verwaltet der Bezirksschulrath

unter Aufsicht des Landesscbulratbes und nach der von ihm erhal-

tenen Instruction.

Der Bezirksschulfond hat alle Prärogativen eines öffentlichen

Fondes und die gesetzlich an denselben zu leistenden Gebühren kön-

nen im Wege der politischen Execution eingebracht werden.

Art. 32. Der Normalschulfund, der bisher in den galizischen

und Krakauer Normalschulfond eingetheilt wurde, wird vom 1. Ja-

nuar des dem Beginne der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes

nachfolgenden Jahres einen gemeinschaftlichen Landesscbulfond der

Königreiche Galizien und Lodomerien sammt dem Grossherzogthume

Krakau bilden.
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Diese Vereinigung kann jedoch eine Beeinträchtignng derjeni-

gen Rechte und Verbindlichkeiten nicht zur Folge haben, die sich

ans speciellen Titeln des einen oder des anderen Fondes ergeben.

Art. 3S. In den Landesschulfond fliessen:

a) die Einkünfte vom Stammvermögen

;

b) der Staatszuschnss zu dem bestandenen Normalschulfonde

;

c) der Zuschuss aus dem Landesfonde, welcher zu diesem Ende

alljährlich in dem Landes-Budgete eingestellt werden wird

;

d) die Einkünfte aus andereren Quellen, welche durch beson-

dere Gesetze hiefür bestimmt werden;

e) Vermächtnisse und Schenkungen von Privatpersonen, Cor-

porationen und Instituten.

Art. 34. Die Administration des Landesschnlfondes gehört zum

Landesausschosse, über die Einkünfte verfügt der Landesschulrath

innerhalb der durch das jährliche Budget bezeichneten Gränzen,

Art. 35. Aus dem Einkommen des Landesschulfondes sind

solche Ausgaben für Volksschulen zu bestreiten, zu denen nach dem

gegenwärtigen Gesetze weder die Gemeinde- noch die Bezirksschul-

fonde verpflichtet sind.

Zn diesen gehören:

a) die alle 5 Jahre den Volksschullehrern bewilligten Gehalts-

zulagen
;

b) die dem Pensionsfonde ertheilten Zuschüsse, aus welchem

die Ruhegenüsse und Unterstützungen der Lehrer sowie die

Pensionen für deren Wittwen und Waisen bestritten werden;

c) die für allgemeine Erfordernisse aller Volksschulen im Lande

nötbigen Auslagen

;

d) die dem Bezirksscbulfonde ertheilten Subventionen.

Art. 36. Die Subvention aus dem Landesscholfonde für den

Pensionsfond wird zum Mindesten in demjenigen Jahresbetrage ge-

leistet, der der durchschnittlichen Auslage, welche der Normalschul-

fond in den letzten drei Jahren für derlei Zwecke geleistet hat,

gleicbkommt.

Art. 37. Der Landesscliulrath wird jährlich eine entsprechende

Somme für Erfordernisse der Volksschulen allgemeiner Natur bestim-

men, wie z. B. zur Anschaffung von Musterlehrbüchern, für Lehr-

und Versinnlichungsmittel des Unterrichtes, für ausserordentliche Be-

lohnungen und Unterstützungen, für Reisekosten, welche an jene

Lehrer bewilligt werden, welche sich in Unterrichtszwecken ins Aus-

land begeben, für Entlohnungen der wandernden Lehrer der Obst-

Digilized by Googfe



62 Schlichling, Die galizUche Volksschulgeselzgebung.

bäum-, der Bienen- und Seidenwflrmerzucht n. a. f. fflr Landescon-

ferenzen der Lehrer n. dgl.

Art. 38. Der Landesachulrath berfickaichtigt die Erfordernisae

einzelner Schulbezirke und ertheilt ihnen eine entaprechende Unter-

atützung in den durch das Gesetz normirten Fällen.

Um eine solche Unterstützung zu erhalten, ist ein jeder Be-

zirksschulrath verpflichtet, das jährliche Präliminare seiner Einkfinfte

und Ausgaben rechtzeitig zu entwerfen und dasselbe dem Landes-

schulratbe zur Bestätigung vorzulegen.

Das Nähere wird hierüber der Landesschnlratb in seinen In-

structionen vorschreiben.

In besonders rücksichtswürdigen Fällen, kann der Landcsschul-

rath eine ausserordentliche Subvention aus dem Landesschnlfonde für

die Ortsschulfonde bewilligen.

Art. 39. Gleichzeitig mit der Bildung des Bezirksschulfondes,

hOren alle bisherigen Subventionen auf, welche in Folge der Verord-

nungen der Central- und Landesbebürden oder im Grunde des Ge-

setzes über die Scbnlconcurrenz an bestimmte Gemeinden, Anstalten,

Corporationen und Personen, sei es von Fall zu Fall, oder alljähr-

lich geleistet wurden.

Täel III

Vom Schulbesuche.

Art. 40. Die Verpflichtung zum Schulbesuche beginnt mit dem

vollendeten sechsten und endet mit dem vollendeten zwölften Le-

bensjahre.

Alle in diesem Alter stehenden Kinder sind zum Besuche einer

öffentlichen Volksschule verpflichtet.

Hievon sind zeitweilig oder dauernd entbunden:

Kinder, welche höhere Scholen, landwirtbschaftliche
,
gewerb-

liche oder apecielle Fachschulen besuchen, insofeme diese nach ihrer

Einrichtung geeignet sind, den Volksschulunterricht zu ersetzen.

Ferner Kinder, deren schwere körperliche oder geistige Ge-

brechen den Schulbesuch ausschliessen , schliesslich Kinder, welche

zu Hause oder in einer Privat-Anstalt unterrichtet werden.

Im letzteren Falle sind die Eltern oder deren Stellvertreter da-

für verantwortlich, dass den Kindern mindestens der für die Volks-

schule vorgeschriebene Unterricht zu Theil werde.

Waltet in dieser Beziehung ein Zweifel ob, so hat sich der Be-

zirksschnlrath zu überzeugen, ob der Zweifel begründet sei. Den zu

diesem Behufs angeordneten Massregeln haben sich die Eltern oder
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deren Stellvertreter zo lägen. Nöthigenfalls wird der Bezirksschnl-

rath nach den Bestimmangen der Artikel XLIII und XLIV. des

Gesetzes verfahren.

§. 41. Die Verpflichtung znni Besuche der Volksschule hört

mit dem vollendeten zwölften Lebensjahre nur unter der Bedingung

auf, dass der Schüler eine hinlängliche Kenntniss in den für die

Volksschule vorgeschriebenen ünterrichtsgegenständen nachweist.

Nach Beendigung der allgemeinen Volksschule ist jedoch ein

jeder Schüler, welcher nicht eine Bürgerschule oder eine andere Lehr-

anstalt besucht, noch zum Besuche der Fortbildungscurse durch drei

Jahre verpflichtet.

Die Textimog der Art. 40, 41 erfolgte durch Gesetx vom 2. Februar

1885, L.-0.- und V.-Bl. Nr. 29,

Art. 42. Vor Beginn eines jeden Schuljahres wird der Orts-

schalrath ein Verzeichniss aller im schulpflichtigen Alter stehenden

Kinder verfassen ohne Rücksicht anf ihre Heimathszugehörigkeit, so

wie ohne Unterschied der Religion und des Ritus ; er wird nach Vor-

schrift des Art. 40. die vom öffentlichen Volksschulbesucbe freien

Kinder besonders ausweisen. In dieses Verzeichniss sind auch jene

Kinder aufznnehmen, die zwar das zwölfte Lebensjahr schon vollendet,

aber noch kein günstiges Zeugniss über den erhaltenen Elementar-

unterricht erhielten.

Längstens binnen vier Wochen nach Beginn des Schuljahres

wird der Lehrer eine Abschrift dieses Verzeichnisses dem Bezirks-

schulrathe vorlegen, und die genaue Befolgung der den Schulbesuch

regelnden Vorschriften überwachen.

Art 43. Die Eltern, ihre Vertreter und Vormünder sind ver-

pflichtet, die Kinder in die öffentlichen Volksschulen zu schicken,

und falls sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, sind Zwangs-

massregeln anznwenden, die Widerspänstigen sind mit Geldstrafen

oder im Falle der Unvermögenheit mit Arrest zu bestrafen, und zwar

:

a) wer ein Kind der Aufzeichnung entzieht, oder unwahre Um-
stände angibt, um es dem Schulbesuche zu entziehen, verßllt

in eine Geldstrafe von 1 bis 10 fl. ö. W. oder einer Arrest-

strafe von 1 bis zu 3 Tagen;

b) wer in den ersten vierzehn Tagen nach Beginn des Schul-

jahres nicht dafür sorgt, dass sein Kind in eine öffentliche

Volksschule aufgenommen werde, zumal dasselbe nicht in der

Rubrik der vom Schulbesuche befreiten Kinder ausgewiesen

wurde, den wird der Lehrer dem Ortsschulratbe ausweisen,

der ihn zuerst an seine Pflicht erinnern, und im Falle dieses
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nicht wirken sollte, nach Verlauf von 3 Tagen zu einer Geld-

strafe von 1 bis zu 10 fl. ö. W. oder zu einem Arreste von

1 bis 3 Tagen verurtheilen wird, im Falle einer weiteren

Widersetzlichkeit, kann die Geldstrafe bis zu 50 fl. ö. W.
und die Arreststrafe bis zu 14 Tagen gesteigert werden.

Sind die Voraussetzungen der §§. 176 und 177 des bfirg.

G.-B. vorhanden, so ist dem zuständigen Gerichte die Anzeige

zu erstatten.

c) Wer im Laufe des Schuljahres sein Kind dem Schulbesuche

ohne stichhältigen Grnnd entzieht, ist zu ermahnen, und für

jede folgende ungerechtfertigte Unterbrechung, im Schulbe-

suche des Kindes mit Geld von 50 kr. bis 5 fl. ä. W. oder

mit Arrest von 1 bis 2 Tagen zu bestrafen, welche Strafe

auch verdoppelt werden kann , wenn Unterbrechungen im

Schulbesuche öfter in demselben Semester eintreffen.

Eine Ausnahme hievon bildet die Uebersiedlung der El-

tern des Kindes im Laufe des Schuljahres in eine andere Ge-

meinde. ln diesem Falle sind die Kinder in das Schulver-

zeichniss derjenigen Gemeinde aufzunehmen, in welcher eben

die Eltern ansässig geworden sind und es ist hievon der Orts-

scbulrath jener Gemeinde in Kenntniss zu setzen, in der sie

früher wohnhaft gewesen sind.

Art. 44. Der Lehrer ist verpflichtet monatlich wenigstens eiu-

mal dem Ortsschnlrathe den Ausweis der die Schule versäumenden

Kinder vorzulegen, welcher nach geschöpfter Ueberzeugung von der

Schuld der betreffenden Eltern oder Vormünder dieselben in Gemäss-

heit des Art. 43. mit Geld- oder Arreststrafen belegt.

Die Vollziehung der Strafe gegen die Schuldigen gehört zum

Gemeindevorstande.

Wenigstens alle zwei Monate legt der Ortsschulrath dem Be-

zirksschulrathe einen Bericht über den Schulbesuch vor, und schliesst

demselben das oben erwähnte Verzeichniss und einen Ausweis der

verhängten und vollzogenen Strafen an.

Der Bezirksschulrath prüft diese Vorlagen und trifft die ent-

sprechenden Vorkehrungen, falls die Gemeiudeorgane ihre Pflichten

vernachlässigen sollten.

Art. 45. Recurse gegen Entscheidungen wegen des nicht be-

gonnenen , des vernachlässigten oder des vorzeitig unterbrochenen

Schulbesuches, haben so weit sie nicht gegen Strafverfügung gerichtet

sind, keine aufscbiebende Wirkung.

Art. 46. Mit dem Beginne der Wirk.samkeit des gegenwärtigen
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Gesetzes, treten alle auf die Gegenstände dieses Gesetzes sich be-

ziehenden bisherigen Gesetze und Verordnungen, insoweit sie den

Bestimmungen dieses Gesetzes widersprechen
,

oder durch dieselben

ersetzt werden, ausser Kraft.

Art. 47. Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist Mein Mi-

nister für Cultus und Unterricht beauftragt.

Wien, am 2. Mai 1873.

Frang Joseph m. m.

Stremayer m. p.

II.

Gesetz vom 2. Mai 1873,

für das Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Grossh. Krakau,

über die Kechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentlichen

Volksschulen.

(Laodes-Qesetz- und Verordnungsblatt fQr das Königreich Galizien und Lodo-

merien lammt dem Grossherzogthume Krakau, Nr. 251, Stuck XXVIIT, ausge-

geben und versendet am 1. Juli 1873. Mit Berücksichtigung der Novellen vom
6. März 1875, L.-G.- und V.-Bl. Nr. 32, vom 2. März 1879, L.-G.- und V.-Bl.

Nr. 63, vom 2. März 1879, L.-G.- und V.-Bl. Nr. 64. und vom 2. Februar 1885,

L.-G.- und V.-Bl. Nr. 27).

Mit Zustimmung des Landtages Meines Königreiches Galizien

und Lodomerien sammt dem Grossherzogthume Krakau finde Ich zu

verordnen, wie folgt:

Titel I.

Von der Anstellung des Lehrpersonals.

Art. 1. Der Landesschnlrath verleiht die Stellen wirklicher

Lehrer und Unterlehrer bei den öffentlichen Volksschulen auf Grund

der von Seite der Ortsschulräthe
,
der Gemeinde oder der hiezu be-

rechtigten Personen erstatteten Präsentation.

Das Präsentationsrecht kann jedoch die Ausübung des im Art. 8.

dem Landesschnlrathe vorbehaltenen Rechtes die Lehrer von einer

Stelle auf eine andere zu versetzen, nicht im Wege stehen, wenn

eine solche Versetzung mit Rücksicht auf das Wohl der Schulen sich

als nothwendig heransstellt.

Die provisorische Verleihung von Lehrerstellen gehört in den

Wirkungskreis der Bezirksschulräthe.

Art. 2. Wenn eine Gemeinde, ein Gntsgebiet, eine Corpora-

tion, eine Institution oder irgend eine Privatperson eine Schule aus-

schliesslich aus eigenen Mitteln erhält, übt sie das Präsentations-

recht allein und ausschliesslich aus. Die ausschliesslich aus dem
Arohiv (ur Kirohenraobt. LIX. 5
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Landesachnlfonde erhaltenen Lehrer ernennt unmittelbar der Landes-

echulrath.

In allen andern Fällen steht das Präsentationsrecht dem Orts-

schulrathe zu.

Corporationen ,
Institutionen

, Gutsgebiete und Privatpersonen,

welche einen fixen jährlichen Beitrag zur Erhaltung der Schule lei-

sten, nehmen jedoch gemeinschaftlich mit dem Ortsschulrathe Theil

an der Lehrerpräsentation, wenn sie auch nicht Mitglieder des Orts-

schulrathes sind, und sie verfügen bei Ertheiinng der Präsentation

über jene Zahl von Stimmen, welche dem Wertbe ihrer Leistungen

im Verhältnisse den Gesammtkosten der Erhaltung der Schule gleich-

komrat. Jeder von den Theilnehmem jedoch, der seit zwei Jahren

mit seinem Beitrage rückständig geblieben ist, verliert das vor-

stehende Recht bis er den rückständigen Beitrag geleistet, oder die

Befreiung von demselben im competenten Wege erlangt hat.

Alle übrigen Präsentationsrechte, sie mögen auf was immer für

einem Titel beruhen, hören mit dem Beginne der Wirksamkeit dieses

Gesetzes auf, mit Ausnahme der Rechte jener Personen, die im

Grunde der Erections-Urkunde zum Stammvermögen der Schule bei-

getragen haben, oder alljährlich mindestens den zehnten Theil der

zur Erhaltung der Schule erforderlichen Gesammtkosten beitragen.

Art. 3. Wird eine Lehrerstelle an einer öffentlichen Volks-

schule erledigt, so hat der Ortsschulrath unverzüglich hievon den

Bezirksschulrath in Eenntniss zu setzen, welcher letztere die Con-

cursansschreibung vornimmt.

Die Bekanntmachung der Concursausschreibung erfolgt in der

amtlichen Landeszeitung und nach dem Ermessen des Bezirksschul-

rathes auch in einer Schulzeitschrift.

In der Concursausschreibung ist namhaft zu machen:

a) der Ort und die Categorie der Lehrerstelle, die mit derselben

verbundenen Emolumente, endlich der geforderte Grad der Be-

fähigung, deren Nachweise mittelst des Competenzbesuches

beim Bezirksschnlrathe einzubringen sind;

b) die Feststellung eines wenigstens sechswöchentlichen Termins

vom Tage der ersten Einschaltung der Concursausschreibung

im Amtsblatte gerechnet;

c) die Kundmachung, dass die bereits im Dienste stehende Can-

didaten ihre Gesuche im Wege ihrer Vorgesetzten und jener

Bezirksschulräthe zu überreichen haben, denen sie unterstehen

und dass auf verspätete oder nicht gehörig documentirte Ge-

suche keine Rücksicht genommen werden wird.
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Art. 4. Der Bezirksschulrath sammelt alle Qesuche. Fiudeu

sich darunter uicht gehörig documentirte oder Gesuche solcher Cau-

didaten vor, welchen erwiesener Massen erhebliche sittliche Gebrechen

oder Handlangen solcher Art zur Last fallen, dass wegen derselben

die Entlassung eines schon angestellten Lehrers ausgesprochen wer-

den könnte, so weiset er solche vor Allen zurück.

Die übrigen Eingaben theilt der Bezirksscbulratb binnen drei

Wochen nach Ablauf des Concurstermins den Prüsentationsberech-

tigten (Art. 2) mit, wobei er seinerseits die Bewerber namhaft macht,

die er als die der erledigten Lehrerstelle Würdigsten erachtet.

Wenn um einen erledigten Festen sich nicht einmal zwei be-

ßhigte Candidaten bewerben, so ist eine Entscheidung des Landes-

scholrathes einznholen, ob zur Ausübung des Präsentationsrecbtes ge-

schritten werden könne oder ob ein neuer Concurs anszuschreiben wäre.

Art. 5. Die Gemeinde, der Ortsschulratb oder einzelne Per-

sonen, denen das Präsentationsrecht zusteht, haben spätestens binnen

vier Wochen die Präsentationsurkunde sammt allen mitgetheilten Ein-

gaben dem Bezirksschulrathe einzusenden , weicher alle diese Akten

unverweilt dem Landesschulrathe vorlegt.

Art. 6. Wird die Präsentation von dem Landesschulrathe nicht

beanstandet, so fertigt derselbe das Anstellungsdecret aus und trifft

gleichzeitig die Anordnung, dass der Neuernannte vor einem Dele-

girten des Bezirksschnlrathes den Eid in der gesetzlichen Form ab-

lege und dass ihm seine Gebühren richtig gezahlt werden. Der Vor-

sitzende des Ortsschnlrathes oder dessen Stellvertreter führt ihn in

die Schale ein.

Wenn aber der Landesschulrath die getroffene Wahl für nicht

entsprechend erachtet, stellt er in diesem Falle die betreffenden

Akten dem Bezirksschulrathe zurück, unter gleichzeitiger Anführung

der Gründe, aus welchen er dem Vorgeschlagenen seine Ernennung

verweigert, und weiset den Bezirksscbulratb gleichzeitig an, die Prä-

sentationsberechtigten zur Vorstellung eines würdigeren Candidaten

ans der Zahl der Bewerber aufzufordern.

Wird zum wiederholten Male entweder derselbe oder ein anderer

nicht geeigneter Candidat für diese Lehrerstelle vorgescblagen, so er-

nennt alsdann der Landesschulratb selbst einen aus der Zahl der vom

Bezirksschulrathe vorgescblagenen Competenten.

Art. 7. Wenn die zur Präsentation Berechtigten binnen der

Torgezeichneten Frist (Art. 5) ihre Meinung nicht kundgeben, kann

der Landesschulratb über Antrag des Bezirksschnlrathes auch ohne

Präsentation einen der Candidaten ernennen.

5 *
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Art. 8. Jede in der angegebenen Weise erfolgte Ernennung

eines Lehrers jedweder Categorie ist eine definitive.

Hiedurch wird jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

Lehrer aus Dienstesrücksichten auf andere Stellen zu versetzen, wo-

bei jedoch die Versetzten, falls die Versetzung nicht eine Folge ihres

Verschuldens ist (Art. 23), keinen Entgang an Bezügen zu erleiden

haben.

Bei Versetzungen von Amtswegen naüssen ebenso wie bei Er-

nennungen die bestehenden Vorschlags- und Präsentationsrechte be-

rück.sichtigt werden.

Art. 9. Obige in Bezug auf die Ernennung der Lehrer gelten-

den Grundsätze finden auch bei Ernennung der Lehrerinnen ihre volle

Anwendung.

Art. 10. Die Ernennung der Lehrer für nicht obligate Lehr-

fächer ist in der bezeichneten Weise, jedoch ohne vorausgegangene

Concursausschreibnng von der Bezirksschulbehörde vorzunehmen.

Eben so werden Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten dort

ernannt, wo entweder keine selbstständige Mädchenschule besteht oder

männlichen Lehrkräften übertragen ist. Ohne Concurs werden auch

den Lehrern und Lehrerinnen die Zulagen zu ihren Gehalten alle

5 Jahre bewilligt
,

und dieselben in die höheren Gehaltsstufen in

Schulen derselben Categorie befördert.

Titel II.

Von den LehrergehaUen und anderen dienstlichen Vortheilen.

Art. 11. Die jährlichen Gehalte der Volksschullehrer werden

in nachstehende Classen eingetheilt:

A. An allgemeinen Volksschulen;

I. Classe in Lemberg und in Erakan . .

II. Classe in Gemeinden mit einer Bevölkerung

von über 10,000 Einwohnern ....
III. Classe mit einer Bevölkerung von 6000

bis 10,00 Einwohnern

IV. Classe mit einer Bevölkerung von 2000

bis 6000 Einwohnern

a) in Stadtgemeinden

b) in Landgemeinden

V. Classe mit einer Bevölkerung unter 2000

Einwohnern
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B. An selbstständigen Bürgerschulen und in den drei obersten Classen

der mit den allgemeinen Volksschulen vereinigten Bürgerschulen.

I. Classe in Lemberg und in Krakau . . 900 fl. ö. W.

II. Classe in Gemeinden mit mehr als 10,000

Einwohnern 800 „

III. Classe mit einer Bevölkerung von 6000

bis 10,000 Einwohnern 700 ,

IV. Classe mit einer Bevölkerung unter 6000

Einwohnern 600 „

Alle obigen Beiträge sind als minimum der jährlichen fixen

Lehrergehalte anzusehen.

Diese Eintheilung nimmt der Landesschulrath vor, und revidirt

selbe von zehn zu zehn Jahren mit Rücksichtnahme auf die Aen-

derungen des Bevölkemngsstandes in den Gemeinden.

Art. 12. Ausser den obigen Gehalten wird der Landesschnl-

rath über Vorschlag des Bezirksscbulrathes den Lehrern für je fünf

Jahre an öffentlichen Volksschulen zugebrachter zufriedenstellender

Dienstleistung besondere DienstaIters-(Quinquenal-)Zulagen aus dem

Landesscbulfonde zuerkennen, welche für alle wirklichen Lehrer an

Bürgerschulen ohne weiteren Unterschied und für Lehrer an öffent-

lichen allgemeinen Volksschulen in Gemeindeu der I. und II. Classe

mit jährlichen 50 fl., für Lehrer in Gemeinden IV. Classe mit jähr-

lichen 30 fl., endlich für Lehrer in Gemeinden V. Classe mit jähr-

lichen 25 fl. ö. W. festgestellt werden.

Die Znerkennung der Quinquenalznlage wiederholt sich nur bis

zum dreissigsten Dienstjahre auf dem Posten eines wirklichen Lehrers

und wird nach jener Categorie bemessen, zu welcher der Lehrer in

dem letzten Jahre jenes Quinqneninms , für welches ihm die Zulage

znerkannt wird, gehörte.

Personen des Lehrstandes, welche schon vor der Wirksamkeit

dieses Gesetzes definitiv ernannt wurden, wird die erste Quinquenal-

zulage nur für den Fall bewilligt, wenn sie bereits fünfzehn Jahre

an einer öffentlichen Volksschule ununterbrochen und in zufrieden-

stellender Weise Dienst geleistet haben. Allen anderen schon früher

definitiv ernannten Lehrern wird die Quinquenalznlage erst nach Ab-

lauf des fünfzehnten Dienstjahres zuerkannt.

Art. 13. Der Director einer mit der allgemeinen Volksschule

vereinigten Bürgerschule bezieht, ausser dem fixen Lehrergehalte,

noch eine Gehaltszulage von 200 fl.
;

der Leiter einer jeden selbst-

ständigen Bürgerschule, so wie der Oberlehrer einer Volksschule in

Gemeinden I. und II. Classe, eine Gehaltszulage von 50 fl. ö. W.
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jährlich. Die gedachten Gehaltszulagen sind aus dem Ortsschnifonde

auszuzahlen.

Diese Zulage wird den wirklichen Directoren beziehungsweise

Oberlehrern bei Bemessung des Kuhegenusses eingerechnet.

Die Textirung des Art. 11—13. erfolgte dnrch Gesetz vom 6. März 1875,

L.-G.- und V.-Bl. Nr. 32.

Art. 14. Jede Volksschule, an welcher der Religionsunterricht

wenigstens 17 wöchentliche Unterrichtsstunden in Anspruch nimmt,

wird einen besonderen Catecheten haben.

Der Landesschulrath bestimmt ihm eine seiner Beschäftigung

entsprechende jährliche Vergütung.

Art. 15. Der Gehalt eines an einer Schule definitiv oder zeit-

weise angestellten Cnterlehrers beträgt 60®/o des Gehaltes eines wirk-

lichen Lehrers an der Schule, bei welcher der betreffende Dnterlehrer

den Dienst leistet.

Der Gehalt eines Unterlehrers, der definitiv eine Filialschule

leitet, wird mit jährlich 250 fl. ö. W. festgestellt.

Ausser dem obigen Gehalte wird der Landesschnlrath über An-

trag des Bezirksschulrathes, denjenigen ünterlehrern , welche eine

Filialschule definitiv leiten, für je fünf Jahre tadelloser Dienstleistung

besondere Quinquennalzulagen im Betrage jährlicher 25 fi. aus dem

Landesschulfonde zuerkennen.

Die Zuerkennung der Quinquennalzulage wiederholt sich jedoch

nur bis zum 30sten Dienstjahre auf dem Posten eines die Filial-

schule definitiv leitenden ünterlehrers.

Für die Zeit, welche ein Lehrer vor der Wirksamkeit des

gegenwärtigen Gesetzes an einer Filialschule zugebracht hat, gebührt

die Quinquennalzulage nicht.

Die Textirung des Art. 15. erfolgte durch Gesetz vom 2. Februar 1885,

L.-G.- und V.-Bl. Nr. 27.

.Art. 16. Jeder Director, jeder Oberlehrer, so wie jeder Lehrer,

der in der Schule den Unterricht allein (selbstständig) ertheilt, hat

das Recht auf eine freie Natural-Wohnung, welche ihm wo möglich

im Schulgebäude anzuweisen ist.

Beim Abgang einer Natural-Wohnung gebührt ihnen hiefür

aus dem Ortsschnifonde eiue Vergütung, deren Höhe der Bezirks-

schulrath von Fall zu Fall feststellt.

Art. 17. Lehrer nicht obligater Lehrfächer und Lehrerinnen

weiblicher Handarbeiten beziehen eine fixe Remuneration, deren Höhe

der Bezirksscbulrath für jeden besonderen Fall bestimmt.

Art. 18. Alle an einer öffentlichen Volksschule provisorisch
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oder definitiv angestellten Lehrpersonen, dürfen solche Nebenbe-

schäftigungen nicht übernehmen, die entweder der Ehre ihres Standes

widerstreiten, oder ihren dienstlichen Verpflichtungen Abbruch tbun.

Der Messner- und Chorsängerdienst, die Beschäftigung eines

Gemeinde- und Winkelscbreibers
,

so wie die Ertheilung des soge-

nannten Nachstnnden- Unterrichts sind unbedingt verboten.

Der Bezirksschnirath wird den dieser Vorschrift Zuwiderhandeln-

den Lehrern eine sechswöchentliche Frist festsetzen, binnen welcher

sie entweder die verbotene Nebenbeschäftigung aufzngeben, oder auf

ihre Stelle zu verzichten haben werden.

Art. 19. Der Beinertrag von Aeckern, Wiesen, Hutweiden und

anderer dem Lehrer zur Benützung zngewiesenen Gründen, insofern

solcher nach Catastral-Grundsätzen ansgewiesen worden ist, wird nach

Abschlag der Grundsteuer und der Zuschläge zum Gehalte des

Lehrers eingerechnet.

So lange eine Catastralscbätznng noch nicht vorgenommen wor-

den ist, hat der Bezirksschnirath bei Errichtung oder Umstaltnng der

Schulen in etatmässige Volksschulen diese Einkünfte nach der Ab-

schätzung von Sachverständigen zu berechnen.

Art. 20. Die Gehalte und Zulagen der Lehrer und Directoren

werden anticipative, die Rnhegenüsse decnrsive ansbezahlt werden.

Art. 21. Obige auf die Lehrergebalte Bezug nehmenden Grund-

sätze finden auch auf die Gehalte der Lehrerinnen ihre Anwendung.

TÜel 111.

Von den Disciplinarstrafen und der DiensiesenÜassung.

Art. 22. Einen Lehrer, der sich was immer für einer Aus-

schreitung gegen seine Dienstespflichten schuldig macht, wird der

Leiter der Schule selbst mündlich und in wichtigeren Fällen der

Bezirksschnirath schriftlich znrechtweisen, wobei er auf die Folgen

aufmerksam zu machen ist, wenn er sich im Wiederholungsfall eines

Verschuldens aussetzen würde.

Der Landesschnlrath schreitet aber gegen die ihre Pflichten

verletzenden Lehrer strafend nach Umständen im Disciplinarwege ein.

Art 23. Die Disciplinarstrafen sind folgende:

a) der Verweis,

b) die Entziehung der Schulleitung oder die Versetzung an

eine andere Lehrstelle, und

c) die Dienstentlassung.

Art 24. Der Verweis ist schriftlich zu ertheilen und hat die

Androhung der Anwendung strengerer Massregeln für den Fall einer
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neuerlichen Pflichtverletzung zu enthalten. Nach Ählanf von drei

Jahren eines guten Verhaltens verliert der einem Lehrer ertheilte

Verweis seine Wirkung.

Art. 25. Zur Strafe kann die Function eines Directors oder

Oberlehrers entzogen werden, wodurch der Gestrafte in die Caiegorie

der Lehrer zurückversetzt wird.

Art 26. Sowohl in diesem Falle, wie auch im Falle der straf-

weisen Versetzung auf eine andere Lehrstelle soll im Erkenntnisse

der Hang bezeichnet werden, den der Gestrafte im Status jener Schule

einzunehmen hat, an welche er versetzt worden ist.

Art. 27. Bevor in einer Disciplinarangelegenheit ein Erkennt-

niss gefällt wird, ist der Thatbestand genau zu erheben. Die be-

treffende Erhebung führt entweder der Bezirksschnlrath , sei es aus

eigener Initiative, sei es im Aufträge des Landesschulrathes oder

aber die vom Landesschulrathe delegirte Untersnchnngs- Commission

durch.

Der festgestellte Thatbestand ist dem Beschuldigten vorzuhal-

ten. Die mündliche Rechtfertigung ist in das Protocoll anfznnehmen,

wird sie schriftlich eingebracht, so ist solche den Akten beiznschliessen.

Stellt sich die Rechtfertigung als genügend heraus, so ist der

Beschuldigte schriftlich zu verständigen, dass er der ihm angeschul-

deten Uebertretung nicht schuldig sei.

Art. 28. In Disciplinarangelegenheiten definitiv oder provi-

sorisch angestellter Directoren und Oberlehrer, dann der wirklichen

Lehrer aller Categorien nicht minder in allen Fällen, wo es sich um
die Znerkennung, Aufschiebung oder Verweigerung der Quinquenal-

zulage bandelt, entscheidet der Landesschnlratb.

Hingegen gehören alle Disciplinarangelegenheiten der provi-

sorisch angestellten Lehrer in den Wirkungskreis des Schulrathes.

Art. 29. Auf Dienstesentlassung kann nur gegen einen Lehrer

erkannt werden, welcher ungeachtet vorausgegangener Bestrafung im

Disciplinarwege, sich einer neuerlichen Dienstesvemachlässigung oder

anderer Dienstesvergehen schuldig gemacht hat.

Es kann jedoch gegen einen Lehrer, welcher sich öffentliches

Aergerniss erregende Handlungen zu Schulden kommen lässt, ohne

vorausgegangene Disciplinarstraten , die Dienstesentlassung ausge-

sprochen werden.

Die Teitirung des Art 29. erfolgt« durch Gesetz vom 2. März 1879

L.-G.- und V.-Bl. Nr. 64.

Art. 30. Die Entlassung vom Schuldienste ist von der Landes-

schulbehörde ohne Disciplinar-Erkenntniss anzuordnen, wenn eine
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strafgericfatliche Venirtheiiung erfolgte, welche die Ansschliessung

des Betroffenen von der Wählbarkeit in die Gemeindevertretung nach

sich zieht. v

Art. 31. Im Falle es das Ansehen des Lehrstandes erfordert,

kann der Landesscbulrath den beschuldigten Lehrer für die Daner

der Disciplinaruntersuchnng vom Amte und Gehalte suspendiren.

Auf dieselbe Weise ist vorzngehen, wenn ein Lehrer in strafgericht-

liche Untersuchung wegen eines Verbrechens oder wegen einer ent-

ehrenden Uebertretung verfällt.

Ein Recnrs gegen eine solche Verfügung hat keine aufschie-

bende Wirkung.

Art. 32. Für die Dauer der Suspension ist dem Lehrer zur

Erhaltung ein Drittheil seines früher genossenen Gehaltes flüssig zu

machen, wobei seine Familienverhältnisse und die zurückgelegten

Dienstjahre zu berücksichtigen sind.

Erfolgt späterhin eine Schuldloserklärnng, so gebührt ihm der

Ersatz des nicht ansbezahlten Diensteinkommens.

Art. 33. Jede Entlassung vom Schuldienste ist dem Minister

für Cultus und Unterricht anzuzeigen, damit hievon die Landesschul-

räthe aller im Beichsrathe vertretenen Länder verständigt werden.

Täel IV.

Von der Versetzung des Lehrpersonals in den Ruhestand, der Be-

messung ihrer Ruhegenüsse und der Versorgung der Lehrer-Witt-

wen und -Waisen.

Art. 34. Ein Lehrer (Lehrerin) kann entweder auf eigenes An-

suchen oder von Amtswegen in den Ruhestand versetzt werden, wenn

derselbe nach tadelloser Dienstleistung wegen vorgerückten Lebens-

alters, wegen schwerer körperlicher oder geistiger Gebrechen oder

wegen anderen wichtigen Gründen zur weiteren Erfüllung der ihm ob-

liegenden Pflichten untauglich erscheint.

Nach tadellos zurückgelegten 40 Dienstjahren kann die Ver-

setzung in den Ruhestand einem Lehrer, welcher um solches ansucbt,

nicht versagt werden.

Art. 35. Freiwillige Dienstesentsagung oder eigenmächtige

Dienstesverlassnng berauben des Anspruchs auf einen Ruhegennss.

Zur Verehelichung einer Oberlehrerin oder einer Lehrerin und

eines nicht definitiv angestellten Lehrers bedarf es der Genehmigung

des Bezirksschulrathes.

Die ohne diese Genehmigung eingegangene Verehelichung wird

als freiwillige Dienstesentsagung angesehen.
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Art 36. Nur mit Ende des Schulsemesters oder des Schul*

Jahres kann ein Mitglied des Lehrstandes freiwillig auf den Dienst

verzichten, oder in den Ruhestand versetzt werden, ausser wenn der

Landesschnlrath in besonderen Fällen mittelst einer besonderen Ver-

ordnung anders verfügt.

Gleichzeitig hiemit hat auch die Uebergabe der Schulgebäude

und der zur Schuldotation gehörigen Gründe zu erfolgen. Was die

noch nicht eingeernteten Nutzungen vom Feld und Garten betrifft,

wird ebenso vorgegangen, wie für den Todesfall eines Lehrers (Art. 46).

Art. 37. Definitiv angestellte Lehrer, Lehrerinnen und Unter-

lehrer haben das Recht auf einen Ruhegenuss ; die Wittwen und

Waisen von Lehrern und Unterlehrern das Recht auf eine Ver-

sorgung.

Art. 38. Das Ausmass des Ruhegenusses ist einerseits von der

Höhe des Jahresgehaltes, andererseits von der Dienstzeit des in Ruhe-

stand Versetzten abhängig.

In ersterer Beziehung dient zur Grundlage derjenige Gehalt

sammt allen Quinquennalzulagen wie auch Diensteszulagen für die

Schulleitung (Art. 13), welchen der Lehrer unmittelbar vor der Ver-

setzung in den Ruhestand bezogen hat.

In zweiter Beziehung werden dem Lehrer alle Dienstjahre an-

gerechnet, welche er an einer etatmässigen Schule von der ersten,

wenn auch provisorischen Ernennung auf dem Posten zum Lehrer

oder Unterlehrer an gerechnet zngebracbt hat. Eine ohne Verschul-

den des Lehrers eingetretene Dienstesunterbrechung hebt die An-

rechnung der bereits früher vollstreckten Dienstjahre nicht auf.

•\rt. 39. Ein wirklicher Lehrer oder ein wirklicher Unterlehrer,

der noch nicht 10 Dienstjahre vollstreckt hat, hat keinen Anspruch

auf den Rubegenuss, es gebührt ihm nur eine Abfertigung, welche

dem anderthalbjährigen Betrage der nach dem vorgehenden Artikel

zu berechnenden Gebühr gleichkommt. Nach zurückgelegten 10 Dienst-

jahren bekommt der in den Ruhestand Tretende Vi und für jedes

weitere Jahr >/4« der in obiger Weise berechneten Gebühr.'

Art. 40. Die Versetzung in den Ruhestand ist entweder eine

bleibende oder eine zeitweise.

Im letzteren Falle hat der Betroffene nach Behebung des jene

Versetzung begründenden Hindernisses über Aufforderung des Landes-

schulrathes sich im Schuldienste wieder verwenden zu lassen, oder

auf seinen Ruhegenuss zu verzichten.

Art. 41. Wittwen und Waisen von wirklichen Lehrern und

wirklichen Unterlehrern haben nur dann einen Versorgungsanspruch,
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wenn der verstorbene Gatte oder Vater selbst za einem Rnhegennsse

berechtigt gewesen wäre.

Die Wittwen und Waisen von Lehrern and Unterlehrern, die

noch nicht 10 Dienstjahre vollendet haben, erhalten als Abfertigung

‘/4 Theil, und wenn die Wittwe Kinder hat, die Hälfte der Gebühr

die für ihren Gatten nach Art. 39. zu bemessen wäre.

Art. 42. Der Wittwe eines Lehrers, der 10 oder mehr Dienst-

jahre zurfickgelegt hat, gebührt eine jährliche Pension, welche mit

>/s des letzten vom Verstorbenen bezogenen Jahresgehaltes, insoferne

solcher zur Bemessung des Ruhegenusses eingerechnet werden konnte,

zn bemessen ist. Wurde aber die Ehe schon nach Versetzung in den

Ruhestand geschlossen, oder ist in Folge Verschuldens der Gattin die

gerichtliche Ehescheidung erfolgt, so hat die Wittwe keinen Anspruch

auf Versorgung.

Im Falle einer Wiederverehelichung kann die Wittwe sich für

einen abermaligen Wittwenstand die Pension Vorbehalten, oder einen

zweijährigen Betrag ihrer Versorgung als Abfertigung ansprechen.

Art. 43. Eine pensionsberechtigte Wittwe erhält für jedes nach

dem verstorbenen Manne hinterbliebene Kind einen Erziehnngsbei-

trag, welcher so zu bemessen ist, dass die Wittwenpension sammt allen

Erziehnngsbeiträgen nicht die Hälfte des letzten Jahresgehaltes des

Mannes überschreitet.

Die Höhe des Erziehungsbeitrages eines jeden Kindes bestimmt

der Landesschalrath. Der Erziehungsbeitrag erlischt, wenn das Kind

20 Jahre zurückgelegt oder eine andere Versorgung erlangt hat.

Art. 44. Wenn nach einem verstorbenen Lehrer eine Wittwe

auch nicht am Leben ist, oder dieselbe keinen Anspruch auf eine

Versorgung hat, so gebührt jenen Kindern des Verstorbenen, welche

noch nicht 20 Jahre vollendet und keine andere Versorgung haben,

ein Erziehungsbeitrag
, welcher darnach zu bemessen ist, ob die

Wittwe blos auf eine Abfertigung oder auf eine Pension Anspruch

gehabt hätte. Im ersten Falle bekommen die Kinder dieselbe Ab-

fertigung, im letzteren Falle aber erbalten alle Kinder zusammen

alljährlich >/8 Theil des nach Art. 39. zu berechnenden Jahresge-

haltes des Vaters.

Die Verabreichung dieses Erziehungsbeitrages erlischt erst mit

dem Tage, an welchem kein unversorgtes Kind des Verstorbenen

unter dem Alter von 20 Jahren vorhanden ist.

Obige Grundsätze finden auch Anwendung auf Waisen nach

einer verstorbenen Lehrerin, falls letztere zum Ansprüche auf einen

Rahegenuss berechtigt war.

Digitized by Google



76 Schlichting, Die galizische Volksschulgesetzgebung.

Art. 45. Wenn die Wittwe nach einem Lehrer sich wieder ver-

ehelicht, erhalten die Kinder statt der Erziehungsbeiträge die nach

Art. 44. bemessene Versorgung.

Art. 46. Wittwen und Waisen eines in activer Dienstleistung

verstorbenen Lehrers haben das Recht, die Naturalwohnung dessel-

ben noch ein Vierteljahr lang zu benützen, oder den ihm zustehen-

den Qnartiergeldbeitrag noch für das nächste Vierteljahr zu beziehen.

Wenn zur Dotation einer Schule Grundstücke gehören, so ge-

bühren die Nntznngen von denselben den Erben eines in activer

Dienstleistung verstorbenen Lehrers nur dann, wenn der Todesfall

zwischen dem 1. Juni und 31. October erfolgt ist. Ausser diesem

Falle gebührt ihnen nur der Ersatz jener Auslagen, welche zur Ge-

winnung dieser Nutzungen gemacht werden.

Art. 47. Wenn der letzte Gehalt des Lehrers sammt allen

Quinquennalzulagen 600 Gulden nicht überschreitet und der Nach-

lass nicht hinreicht die Krankheits- und Leichenkosten zu bestreiten,

gebührt den Erben des Verstorbenen V4 Tbeil jenes Jahresgehalles

als Condnctquartal.

Art. 48. Lehrer, die in Folge der Umstaltnng der bisherigen

Volksschulen in etatmässige Vojksschulen ihre Lebrerposten verlieren,

so wie ihre Wittwen und Waisen
,
haben blos Anspruch auf jenen

Rubegenuss und jene Versorgung, die ihnen nach den bis jetzt gel-

tenden Gesetzen gebühren.

Art. 49. Die bisherigen Lehrer, die nach der ümstaltung der

gegenwärtigen Volksschulen in etatmässige, in den neuen Lehrstatns

übergehen, werden rücksichtlich des Rechtes auf Ruhegenuss und

Versorgung ihrer Wittwen und Waisen aus dem Pensionsfonde so an-

gesehen, als wenn sie seit ihrem ersten Eintritte in Schuldienste,

ihren Dienst in diesem Lehrstatuts begonnen hätten.

Sie sind jedoch verpflichtet an den Pensionsfond einen einmali-

gen Betrag zu entrichten, welcher 2®/o des alljährigen Gehaltes aus-

macht, den sie während ihrer ganzen, vor der Einreihung in den

neuen Status zurückgelegten Dienstzeit bezogen haben. Mit Bewil-

ligung des Landeschulrathes kann die Entrichtung dieses Betrages

in Ratenzahlungen erfolgen.

Art. 50. Um Mittel zur Verabreichung der Ruhegenüsse an

Volksschnllehrer und zur Versorgung der nach ihnen verbliebenen

Wittwen und Waisen zu gewinnen, wird ein besonderer Landesschnl-

Pensionsfond errichtet.

In diesen Pensionsfond werden einfliessen:

a) die Einkünfte vom Stammvermögen;
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b) der stabile Jahreszuschnss aus dem Laudesscbulfonde;

c) Stiftungen und Schenkungen, die zn diesem Zwecke bestimmt

werden

;

d) die Intercalarien von erledigten Lehrersposten, insoferne sie

den Erben des verstorbenen Directors, Oberlehrers oder Lehrers

überhaupt (Art. 46, 47) anheimfallen oder nicht zur Ent-

lohnung eines Lehrsupplenten verwendet werden, jedoch nicht

länger als durch drei Monate vom Tage der Erledigung des

VOlksschullehrers-Posten.
Die TextiroDg des Absatzes d) erfolgte durch Qesetz vom 2. März 1879,

L.-G.- und V.-BL Nr. 63.

e) die obbesagten (Art. 49) 2<*/o Beiträge;

f) die von den Lehrern selbst geleisteten fixen Beiträge, die im

ersten Jahre nach der Ernennung 10% des bezogenen

Jahresgehaltes und bei jeder Gehaltserhöhung 10% vom er-

höhten Betrage und nebst dem noch alljährlich 2 °/o vom
ganzen Jahresgebalte ansmachen;

g) der Zuschuss ans dem Landesschulfonde, insoferne die obigen

Einnahmen zur Deckung der Jahresauslagen nicht binreichen.

Art. 51. Wenn ein Lehrer vor Ablauf des zehnten Dienst-

jahres, wo er Anspruch auf den Rnhegenuss hätte, stirbt, oder des

Dienstes enthoben wird, sind ihm oder seinen Erben jenen Einlagen

rdckzuersetzen, die er an den Pensionsfond entrichtet hat.

Art. 52. Die Verwaltung des Pensionsfondes gehört zum Lan-

desscbnlrathe, welcher besondere Instructionen über die Erhebung

der Fondesgebühren und über deren Gebahrung erlassen wird.

Die Verwaltung ist verpflichtet, den alle drei Jahre zusammen-

tretenden Landes-Lebrer-Conferenzen den Ausweis des Vermögens-

standes und der Gebahrung des Pensionsfondes vorzulegen, so wie

alljährlich den Rechnungs-Abschluss zu veröffentlichen.

Art. 53. Städte, welche ein eigenes Statut haben, können für

sich einen besonderen Schulpensionsfond bilden, sie sind jedoch ver-

pflichtet, bei Bemessung der Abfertigungen und der Ruhegenüsse der

Lehrer sowie der Versorgungsgebühren für Wittwen und Waisen sich

an das gegenwärtige Gesetz zu halten.

In diesem Falle haben auch die oben Art. 50 von c) bis f)

bezeichneten Zuflüsse in ihre eigene Kasse zu fliessen.

Art. 54. Die Einkünfte des Pensionsfondes sind vor Allem zu

jenen currenten Auslagen zu verwenden, zu denen dieser Fond im

Sinne des gegenwärtigen Gesetzes verpflichtet ist, der Rest ist zu

kapitalisiren und dem Stammvermögen einzuverleiben.
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Art. 55. Das gegenwärtige Gesetz tritt in Wirksamkeit gleich-

zeitig mit dem Gesetze über die Errichtung und Erhaltung der öf-

fentlichen Volksschulen. — Mit dem Beginne der Wirksamkeit dieses

Gesetzes treten alle auf die Gegenstände dieses Gesetzes sich be-

ziehenden bisherigen Gesetze und Verordnungen, insoweit sie den Be-

stimmungen des gegenwärtigen Gesetzes widersprechen oder durch

dieselben ersetzt werden, ausser Kraft.

Art. 56. Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist der Mini-

ster für Cultus und Unterricht beauftragt.

Wien, am 2. Mai 1873.

Frane Joseph m. p.

Siremayer m. p.

III.

Gesetz vom 25. Juni 1873,

für das Eönigr. Galizien und Lodomerien mit dem Grossh. Krakau,

betreffend die Orts- und Bezirksschulbehörden.

(Landes-Gesetz- nnd Verordnungsblatt (Ur das Königreich Galizien nnd Lodo-

merien samint dem Grossberzogthnme Krakau, Nr. 255, Stück XXXI, ausge-

geben nnd versendet am 4. August 1873).

Mit Zustimmung des Landtages Meines Königreichs Galizien

und Lodomerien sammt Grossherzogthum Krakau, finde ich anzu-

ordnen, wie folgt:

TUd I.

Der Ortsschulrath.

§. 1. Die aus Staats-, Landes-, Bezirks- oder Gemeindemitteln

ganz oder theilweise erhaltenen Volksschulen stehen unter der Auf-

sicht des Ortsscbulrathes.

§. 2. Von einem Ortsschulrathe kann die Aufsicht über eine

oder mehrere Schulen in einer Ortschaft ansgeübt werden.

Der Bezirksschulrath kann für Schulen mehrerer Gemeinden einen

Ortsscbulrath bestimmen.

§. 3. Der Ortsschulrath besteht aus Vertretern der Kirche,

der Schule nnd der Gemeinden ; die zur Präsentation des Lehrers be-

rechtigte Person und der Eigenthümer des Gutsgebietes, falls er zu

den ordentlichen jährlichen Auslagen für die Erhaltung der Schule

und des Lehrers wenigstens in einem Zehntel besteuert, sind berech-

tigt in den Ortsschulrath als Mitglieder eiuzutreten, und an den Be-

rathungen entweder persönlich oder durch einen Stellvertreter mit

Stimmrecht Theil zu nehmen.
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§. 4. Die Vertreter der Kirche im Ortsschulrathe sind die je-

weiligen Seelsorger der Schaljagend.

Wenn in einem Orte sich zwei oder mehrere Seelsorger der-

selben Confession and desselben Ritas befinden, so bestimmt die kirch-

liche OberbehOrde denjenigen , der Mitglied des Ortsschalratbes

sein soll.

Damit das Religionsinteresse der israelitischen Jagend gewahrt

werde, tritt der von dem Caltas- Vorstande bestimmte Vertreter in

den Ortsschalrath ein.

§. 5. Der Leiter der Schale ist ihr Vertreter im Ortsschal-

rathe (der Schullehrer, und falls in derselben Schale mehrere Lehrer

sind, der Director oder Oberlehrer).

Wenn mehrere Schalen einem Ortsschulrathe unterstehen, so

tritt der Leiter der unter diesen Schalen im Range am höchsten

stehenden, bei gleichem Range der Schalen der dienstälteste Leiter

dieser Schulen in den Ortsschulrath.

Die Leiter der anderen Schalen, nehmen jedoch an den ihre

Schalen betreffenden Verhandlungen mit berathender Stimme Theil.

§. 6. Die Vertreter der Gemeinde im Ortsschulrathe erwählt die

Gemeinde-Repräsentanz ;
wenn jedoch zu derselben Schule mehrere

Gemeinden , sei es ganz oder nur zu Theilen angehören , so werden

die Vertreter von der Versammlung aller Gemeindevertretungen ge-

wählt, die in dem Ortsschulrathe vertreten werden sollen; die Ver-

sammlung der Gemeindevertretungen beruft der Vorsteher dieser Ge-

meinde, in welcher sich die Schule befindet, der letztere führt auch

den Vorsitz bei der Wahl.

In den Ortsschulrath treten mindestens zwei und höchstens fünf

Vertreter der Gemeinde und beziehungsweise der Gemeinden ein.

Die Anzahl derselben wird vom Bezirksschulrathe bestimmt, der hie-

bei darauf Rücksicht zu nehmen hat
,

dass im Ortsschulrathe jedes

Glaubensbekenntniss vertreten werde.

Nebst den Mitgliedern des Ortsschalratbes wählt die Gemeinde-

vertretung auch zwei Ersatzmänner. Die Wahl erfolgt durch abso-

lute Stimmenmehrheit, und zwar auf sechs Jahre.

Nach drei Jahren tritt jedoch aus dem Ortsschulrathe die

Hälfte der Gemeindevertreter und ihrer Ersatzmänner aus. Die Ans-

tretenden werden das erste Mal durch’s Loos bestimmt, später aber

treten sie nach der Reihe aus
,

bei ungerader Zahl tritt das erste

Mal die grössere Zahl der Mitglieder aus.

Die Wiederwahl ist zulässig.

§. 7. In den Ortsschulrath kann Jedermann gewählt werden.
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der das Recht hat in die Vertretung einer der Gemeinden gewählt

zu werden, welche der betreffenden Schule gehören. Der Verlust des

Wahlrechtes zieht nach sich die Ausschliessnng ans dem Ortsscbul-

rathe. Von der Verpflichtung zur Annahme der Wahl in den Orts-

scbnlrath kann nur derjenige befreit werden, der das Recht hat,

sich der Annahme der Wahl in die Qemeinderepräsentanz zu ent-

schlagen, oder der durch sechs letztverflossenen Jahre Mitglied des

Ortsschulratbes gewesen ist.

Die ungerechtfertigte Ablehnnng der Wahl wird vom Bezirks*

schulratbe mit Geldstrafen von 20 bis 100 Gulden geahndet, welche

Geldstrafen zu Schnlzwecken zn verwenden sind.

§. 8. Orte, an welchen mehrere Schulen bestehen, können von

der Gemeindevertretung mit Genehmigung des Bezirksschnlrathes in

mehrere Schulkreise getheilt werden. In diesem Falle wird för jeden

dieser Schulkreise ein besonderer Ortsschulrath mit Beachtung der

vorstehenden Bestimmungen gebildet.

§. 9. Der Ortsschulrath ist verpflichtet, för die genaue Be-

folgung der Schulgesetze und der Verordnungen der höheren Schul-

behörden zu sorgen.

Insbesondere liegt dem Ortsschulrathe ob:

1. Dafür zu sorgen, dass die Lehrer ihre Gebaltsbezüge in der

gehörigen Weise zur rechten Zeit und ungeschmälert erhalten, die

Beschwerden der Lehrer über Vorenthalten oder unregelmässiges Ent-

richten der Gebaltsbezüge entgegenzunehmen, deren Gmndhältigkeit

zu prüfen, und falls die gütliche Einwirkung ohne Erfolg bliebe,

diese Beschwerden bei den competenten Behörden zn unterstützen.

2. Den Ortsschulfond
, wo solcher besteht, sowie das Stamm-

vermögen der Schule zu verwalten, soweit darüber die Stiftungsur-

knnden nichts anders verfügen.

3. Darüber zu wachen, dass die zur Erhaltnng der Schule und

des Lehrers concurrirenden Parteien ihre Concnrrenzschuldigkeiten zur

rechten Zeit und vollständig erfüllen.

4. Das Schulgebäude, die Schulgründe und das Schulgeräthe

zu beaufsichtigen, das erforderliche Schul-Eigenthnms-Inventar zu

führen.

5. In Betreff der Befreiung vom Schulgelde zu entscheiden.

6. Die Schulbücher und andere Unterstützungsmittel für arme

Schüler zu besorgen, für die Anschaffung und Instandhaltung der

Schulgeräthe, Lehrrequisiten und sonstiger Unterrichtserfordernisse

Sorge zn tragen.

7. Die jährlichen Voranschläge der Schnlerfordernisse, insofern
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hiezu keine anderen Behörden bestimmt sind, zu verfassen, diesel-

ben der Qemeinderertretung vorznlegen , und über die in Empfang

genommenen Gelder Rechnung zu legen.

8. Die Schulauslagen nach den bestehenden Vorschriften auf

die zur Erhaltung der Schule und des Lehrers concurrirenden Par-

teien zu repartiren.

9. Die der Schule gehörigen Werthpapiere, Documente, Fas-

sionen etc. aufznbewahren.

10. Alljährlich einen Ausweis der zum Schulbesuche verpflichteten

Kinder zu verfassen, denselben mit dem vom Schullehrer allwöchent-

lich vorzulegenden Ausweise der die Schule wirklich besuchenden

Kinder zu vergleichen, durch Aneiferung und Rath die Eltern und

Vormönder aufzumuntern
,
dass sie die Kinder fleissig in die Schule

schicken; die in dieser Hinsicht einlangenden Rechtfertignngen zu

äbernehmen , und zu beurtbeilen
,

gegen die in ungerechtfertigter

Fahrlässigkeit und Abneigung Verharrenden die Hilfe der competen-

ten Behörden in Anspruch zu nehmen.

11. Die Unterrichtszeit mit Berechnung der vorgeschriebenen

Stundenzahl zu bestimmen.

12. Die Ertheilung des vorgeschriebenen Unterrichtes zu über-

wachen.

13. Das Verhalten des Lehrpersonals, die Schuldisciplin sowie

die Ausführung der Schuljugend ausserhalb der Schule zu beauf-

sichtigen.

14. Die Lehrer in ihrer Amtsthätigkeit nach Thunlichkeit zu

unterstützen.

15. Streitigkeiten der Lehrer unter sich und mit der Gemeinde,

oder den einzelnen Gemeindegliedern (insoferne diese Streitigkeiten

aus dem Schnlverhältnisse erwachsen) anszugleichen ; das Interesse

und das Ansehen der Schule und der Lehrer in jeder möglichen

Weise mit Sorgfalt und Umsicht zu stützen.

16. Lehrer auf erledigte Posten in diesen Fällen zu präsen-

tiren, wo ihm das Recht dazu aus dem Gesetze zukommt.

17. Auskünfte und Gutachten an die Gemeindevertretung und

die Vorgesetzten Behörden zu erstatten, an welche der Ortsschnlrath

jederzeit Anträge zu stellen berechtigt ist.

Der Ortsschnlrath ist das beschliessende und überwachende,

der Vorsitzende desselben das vollziehende Organ.

§. 10. Die mit 'den Lehrer-Bildnngsanstalten in Verbindung

stehenden Uehungsschnlen sind von der Wirksamkeit des Ortsschul-

rathes ausgenommen, nur wo solche Schulen ganz oder theilweise
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aoB Qemeindemitteln erhalten werden, kommt io Bezng anf sie dem

Ortsschnlrathe die im §. 9. Absatz 1 bis 9 bezeichnete Wirksam-

keit ZD.

§. 11. Die Mitglieder des Ortsschnlrathes wählen aus ihrer

Mitte durch absolute Stimmenmehrheit den Vorsitzenden und dessen

Stell rertreter auf die Dauer von drei Jahren.

Die Directoren nnd Lehrer der Schulen, die dem Ortsschulrathe

unterstehen, können nicht Vorsitzende desselben sein.

Wenn sowohl der Vorsitzende als auch sein Vertreter aus was

immer für einem Gmnde verhindert ist, leitet die Berathnng das

älteste der anwesenden Mitglieder des Ortsschnlrathes.

Sobald sich der Ortsschnlrath constitnirt bat, ist er verpflichtet,

hievon der Oemeindevertretnng und dem Bezirksschnlratbe die An-

zeige zu erstatten.

§. 12. Der Ortsschnlrath versammelt sich wenigstens einmal

im Monate zu einer ordentlichen Sitzung.

Der Vorsitzende kann aber jederzeit eine ausserordentliche Ver-

sammlung einberufen.

§. 13. Zur Giltigkeit des Beschlusses ist die Anwesenheit we-

nigstens dreier Mitglieder, nnd die absolute Stimmenmehrheit erfor-

derlich.

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, welchem

auch das Recht znsteht, die AnsfÜbrung solcher Beschlösse einzu-

stellen, die seiner Ansicht nach dem Gesetze oder dem Interesse der

Schule widerstreiten ; er hat jedoch die Angelegenheit dem Bezirks-

schnlrathe zur Entscheidung vorznlegen. Beschwerden gegen Be-

schlösse nnd Verordnungen des Ortsschnlrathes gehen an den Be-

zirksscholrath. Dieselben sind beim Ortsschnlrathe einznbringen, und

haben anfschiebende Wirkung, falls sie innerhalb 14 Tagen nach

Eröffnung der Entscheidung, gegen welche Beschwerde geführt wird,

eingereicht worden sind.

§ 14. Kein Mitglied des Ortsschnlrathes darf au der Be-

ratbong nnd Abstimmung über Angelegenheiten theilnehmeo, die

seine persönlichen Interessen betreffen.

g. 15. In Angelegenheiten, die so dringend sind, dass weder

die nächste ordentliche Sitzung abgewartet, noch eine ausserordent-

liche einberufen werden kann, darf der Vorsteher selbstständig Ver-

fügungen treffen; er muss jedoch ohne Verzug, und spätestens in der

nächsten Sitzung die nachträgliche Genehmigung des Ortsschnlrathes

einholen.

g. 16. Zur Bean&ichtigung des didaktisch-pädagogischen Zn-
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Standes der Schule, wird vom Bezirksschulrathe ein Mitglied des

Ortsschnlratbes zum Ortsschulinspector bestellt.

Der Ortsschulinspector hat sich mit dem Leiter der Schule im

steten Einvernehmen zu erhalten.

Wenn zwischen ihnen eine Meinungsverschiedenheit entsteht,

so steht jeder der beiden Parteien das Becht zu, die Entscheidung

des Bezirksschulratbes einzuholen.

An jenen Schulen , wo sich mehrere Lehrer befinden , ist der

Ortsschulinspector den Lehrerconferenzen beizuwohneii berechtigt.

In Ortschaften, wo zwei oder mehrere Schulen dem Ortsschnl-

rathe unterstehen, können zwei Ortsscbnlinspectoren zur didaktisch-

pädagogischen Beaufsichtigung der Schulen bestellt werden.

Auch andere Mitglieder des Ortsschulrathes sind befugt, die

Schulen zu visitiren, um von den Zuständen derselben Eenntniss zu

nehmen. Die Befngniss, etwa nothwendige Anordnungen zu treffen,

steht jedoch nicht einem einzelnen Mitgliede, sondern blos dem ge-

sammten Ortsschulrathe zu.

§. 17. Die Mitglieder des Ortsschulrathes haben auf ein Ent-

gelt für die Besorgung der Geschäfte keinen Anspruch.

Für die damit verbundenen baren Auslagen
,

wird ihnen ein

Ersatz aus den Gemeindemitteln geleistet, aus welchen auch die un-

entbehrlichen Eanzleierfordernisse bestritten werden.

§. 18. Den zum Ortsschulrathe gehörenden Seelsorgern wird

neben dem ihneu gemeinschaftlich mit den übrigen Mitgliedern des

Ortsschulrathes zustehenden Aufsichtsrechte, unbeschadet der im §. 2.

des Reichsgesetzes vom 25. Mai 1868 (R.-G.-B1. Nr. 48) enthaltenen

Bestimmung noch das besondere Recht eingeräumt, den in der Schule

ertheilten Religionsunterricht zu beaufsichtigen.

§. 19. Sobald eine Lehrerstelle in der Ortsschule erledigt wird,

veranlasst der Ortsschulrath sofort deren einstweilige Vertretung.

Gleichzeitig erstattet derselbe von dieser einstweiligen Verfügung die

Anzeige an den Bezirksschulrath behufs weiterer Amtshandlung.

Nach Ansschreibung des Concurses im Zwecke der Besetzung des

Lebrerpostens, nnd nach Ablauf des Concurstermins, wird auf Grund

der vom Bezirksschulrathe dem Ortsschulrathe mitzutheilenden Liste

der qnalifizirten Candidaten die Wahl des stabilen Lehrers durch die

hiezu Berechtigten bewerkstelligt. Von der getroffenen Wahl er-

stattet der Ortsschnlrath die Anzeige an den Bezirksschulrath, nnd

legt zugleich das Wablergebniss dem Landesschulrathe zur Bestä-

tigung vor,

6 *
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Titel II.

Der Beeirksschtdraih.

§. 20. Die nächst höhere Aufsicht über die Volksschulen wird

vom Bezirksschulratbe geführt.

§. 21. Das Land wird in nachstehenden sieben und dreissig

Schulbezirke getheilt : 1. Der Schulbezirk der Stadt Lemberg. 2. Der

Schulbezirk der Stadt Krakau. 3. Der Schulbezirk Krakau (polit.

Bezirke Krakau und Cbrzanöw). 4. Der Schulbezirk Wadowice (polit.

Bezirke Wadowice, Biala und 2ywiec). 5. Der Schulbezirk MySlenice

(polit. Bezirke MySlenice und Nowy Targ). 6. Der Schulbezirk Neu

Sandee (polit. Bezirke Neu Sandez und Limanowa). 7. Der Schulbe-

zirk Gorlice (polit. Bezirke Gorlice und Qrybow). 8. Der Schulbe-

zirk Bochnia (polit. Bezirke Bochnia und Wieliczka). 9. Der Schul-

bezirk Tarnovo (polit. Bezirke Tarnow und Brzesko). 10. Der Schul-

bezirk Pdeno (polit. Bezirke Pilzno und D^browa). 11. Der Schul-

bezirk c/oslo (polit. Bezirke Jaslo und Erosno). 12. Der Schulbezirk

Mielec (polit. Bezirke Mielec und Tarnobrzeg). 13. Der Schulbezirk

Bopceyce (polit. Bezirke Ropczyce und Kolbnszow). 14. Der Schul-

bezirk Rzessow (polit. Bezirke Kzeszow, Laücut und Nisko). 15. Der

Schulbezirk Sanok (polit. Bezirke Sanok, Brzozow und Lisko). 16. Der

Schulbezirk Freemysl (polit. Bezirke Przemyäl und Bircza). 17. Der

Schulbezirk Jaroslau (polit. Bezirke Jaroslau und Cieszanow). 18. Der

Schulbezirk Moiciska (polit. Bezirke Moäciska und Jaworow). 19. Der

Schulbezirk Sanibor (polit. Bezirke Sambor und Staremiasto). 20. Der

Schulbezirk Drohobyce (polit. Bezirke Drobobycz und Turka). 21. Der

Schulbezirk Stryj (polit. Bezirke Stryj und Zydaczow). 22. Der Schul-

bezirk Kaluse (polit. Bezirke Ealusz und Dolina). 23. Der Schul-

bezirk Grödek (polit. Bezirke Grödek und Rudki). 24. Der Schulbe-

zirk Lemberg (polit. Bezirke Lenoberg und Böbrka). 25. Der Schul-

bezirk Sokal (polit. Bezirke Sokal und Eamionka strumilowa). 26. Der

Schulbezirk iidikiew (polit. Bezirke i^olkiew und Rawa). 27. Der

Schulbezirk 2!iocsow (polit. Bezirke Zloczow und Brody). 28. Der

Schulbezirk Breezan (polit. Bezirke Brzetan und Podbajce). 29. Der

Schulbezirk Bohatyn (polit. Bezirke Rohatyn und Przemyälany).

SO. Der Schulbezirk Tamopol (polit. Bezirke Tarnopol, Skalat und

Zbarat). 31. Der Schulbezirk Husiatyn (polit. Bezirke Husiatyn und

Trembowla). 32. Der Schulbezirk Zaleseceyk (polit. Bezirke Zalesz-

czyk und Borszczow). 33. Der Schulbezirk Czortkow (polit. Bezirke

Czortkow und Buczacz). 34. Der Schulbezirk ^iatyn (polit. Be-

zirke ^niatyn und Horodenka). 35. Der Schulbezirk KiAomyja (polit.

Bezirke Kolomyja und Kossow). 36. Der Schulbezirk Nadwbma
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(polit. Bezirke Nadwdrna und Bohorodczany). 37. Der Schulbezirk

Stanislawöw (polit. Bezirke Stanislawöw und Tlumacz).

Jede dieser 37 Städte, deren Namen die Schulbezirke führen,

ist der Sitz Eines Bezirksschulrathes.

Städte, die eigene Statuten erhalten werden, können besondere

Scbnlbezirke mit besonderen Bezirksschnlräthen bilden.

§. 22. Der Bezirksschnlrath besteht:

a) ans dem Vorsteher dieser politischen Behörde, deren Sitz zu-

gleich der Sitz des Bezirksschulrathes ist, als Vorsitzenden;

b) aus je einem Geistlichen jeder Confession nnd jedes Ritus, der

im Schulbezirke mehr als 2000 Glaubensgenossen zählt.

Das geistliche Mitglied des Bezirksschulrathes wird von

der Vorgesetzten kirchlichen Behörde ernannt, den Vertreter

der israelitischen Religion wählen die im Schulbezirke befind-

lichen Cultnsgemeindevorstände

;

c) ans zwei Fachmännern im Lehramte; einen derselben wählt

die Lehrerversammlung des Schulbezirkes, als zweiter tritt der

Director der etwa im Schulbezirke vorhandenen Lehrerbildungs-

anstalt, oder in Ermanglung einer solchen, der Director einer

im Schulbezirke befindlichen Mittelschule, und falls auch keine

Mittelschule vorhanden ist, der Leiter einer Volksschule, wel-

chen der Landesschalrath dazu bestimmt

;

d) ans Delegaten der Bezirksvertretungen, die sich im Schalbe-

zirke befinden, nnd zwar ans je einem Vertreter jedes Bezirks-

rathes

;

e) aus dem Bezirksschulinspector und beziehungsweise den Be-

zirksschulinspectoren. Den Stellvertreter des Vorsitzenden

wählt der Bezirksschnlrath aus seiner Mitte mit absoluter

Stimmenmehrheit.

§. 23. Die Vertreter des Lebrstandes werden auf drei Jahre

gewählt.

Die Geistlichen (§. 22 b) bleiben in ihrem Amte bis zur Ab-

berufung von Seite ihrer Vollmachtgeber.

§. 24. In Städten, die ein eigenes Gemeindestatut haben, treten

bei Znsammensetzung des (städtischen) Bezirksschulrathes nach-

stehende Abweichungen von den im §. 22. enthaltenen Bestim-

mungen ein:

a) Der Vorsitzende ist der Präsident der Stadt (Bürgermeister);

b) jedes Glaubensbekenntniss nnd jeder Ritus, der in der Stadt

mehr als 500 Glaubensgenossen zählt, soll im Bezirksschnl-

rathe durch einen Delegaten vertreten werden;
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c) die Bestimmung des §. 22 lit. d) findet hier keine Anwendung,

dagegen wählt die Gemeindevertretung ans ihrer Mitte oder

aus den anderen zur Gemeinderepräsentanz wählbaren zwei

Mitglieder des Bezirksschulrathes.

Der Verlust der Wahlfähigkeit zur Gemeinderepräsentanz zieht

den Austritt ans dem Bezirksschnlrathe nach sich.

Inwieferne in den einzelnen Stadtbezirken besondere Ortsschnl-

räthe constituirt, oder aber fär einzelne Schulen nur Ortsschnlin-

spectoren bestellt werden sollen, darüber entscheidet der Landes-

schnlrath.

§. 25. Zur Wahrnehmung der religisen Interessen jener Be-

zirksbewohner, deren Glaubensbekenntnisse keines der Mitglieder des

Bezirksschulrathes angehOrt, wählt der Letztere tür jedes Bekennt-

niss je einen Beirath.

§. 26. Alle nach §. 22, 24 und 25 stattfindenden Ernennungen

und Wahlen, unterliegen der- Bestätigung des Landesschnlrathes.

§. 27. Dem Bezirksschnlrathe kommt in Bezug aut alle öffent-

lichen Volksschulen, und alle im Schulbezirke befindlichen Privat-

anstalten, wie nicht minder in Bezug auf die Elementar-Special-

Schnlen, dann in Bezug auf die im Schulbezirke befindlichen Ein-

derbewahranstalten derselbe Wirkungskreis zu, welcher nach den bis-

herigen Vorschriften den politischen Bezirksbehörden und den Schul-

districtsaufsehern zustand. Insbesondere kommt dem Bezirksschnl-

rathe zu

:

1. Die Vertretung der Interessen des Schulbezirkes nach Aus-

sen, die genaue Evidenzhaltung des Schnlzustandes im Bezirke
,
die

Sorge für die gesetzliche Ordnung im Schulwesen und die möglichste

Verbesserung desselben überhaupt und jeder Schale insbesondere.

2. Die Sorge für die Verlautbarung der Gesetze und Anord-

nungen höherer Schulbehörden in Scbulangelegenheiten ,
sowie für

den Vollzug derselben.

8. Die Leitung der Verhandlungen über die Regelung und Er-

weiterung neuer Schulen, die Entscheidung in erster Instanz über

Aus- und Eintbeilungen, die Oberaufsicht über die Schulbauten, die

Anschaffung der Schulgerätbe und anderen Schulerfordernisse, die

Richtigstellung und Bestätigung der Scbulfassionen.

4. Oie Obhut über die Ortsscbulfonde und Ortsschulstiftungen,

insoferne dazu nicht besondere Behörden bestimmt sind, oder inso-

ferne diese Wirksamkeit nicht der höheren Behörde Vorbehalten ist,

die Leitung der Verhandlungen wegen Subventionimng einzelner

Schulen aus Bezirks- oder Landesmittein.
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5. Der Schutz der Lehrer und der Schulen in öconomischer

und polizeilicher Beziehung, die Entscheidung in erster Instanz über

Beschwerden in Angelegenheit der Schuldotationen und Versorgungs-

gebübren, insofeme die letzteren nicht aus Staats- oder Landesmit-

teln zu tragen sind, dann in Angelegenheiten der Lehrmittel sowie

der Schnlvoranscbläge und der im Concurrenzwege zu bewerkstelli-

genden Herstellungen.

6. Die Anwendung der Zwangsmittel in den gesetzlich be-

stinamten Fällen, wobei die k. k. Bezirkshauptmannschaften dem

Bezirksschnirathe an die Hand zu gehen verpflichtet sind.

7. Die provisorische Besetzung der an Schulen erledigten Dienst-

stellen, und die Mitwirkung bei der deflnitiven Besetzung derselben,

beziehungsweise bei der Vorrückung der Lehrer in höhere Qehalte.

8. Die Untersuchung der Disciplinarübertretungen des Lehr-

personals und andere Gebrechen der Schulen und die Entscheidung

darüber in erster Instanz, oder nach Erforderniss die Antragstellung

an den Landesscbulrath.

9. Die Beförderung der Fortbildung des Lehrpersonals, Ver-

anstaltung der Bezirks-Lehrerconferenzen, die Sorge für deren Ge-

deihen, die Aufsicht über Schul- und Lehrerbibliotheken.

10. Die Anordnungen zur Constitnirung der Ortsscbnlräthe,

die Bestimmung ihres Gebietes und Sitzes und die Forderung und

Ueberwachnng der Wirksamkeit derselben.

11. Die Veranlassung ausserordentlicher Schulinspectionen.

12. Die nach Anhörung des Ortsschulrathes vorznnehmende

Festsetzung des den Ortsverhältnissen angemessenen Zeitpunktes für

die gesetzlichen Ferien bei den Elementarschulen.

13. Die Erstattung von Auskünften, Gutachten, Anträgen und

periodischen Schnlberichte an die höheren Schulbehörden.

§. 28. Der Bezirksscbnlrath versammelt sich wenigstens ein-

mal im Monate zur ordentlichen Berathnng. Der Vorsitzende kann

nach Bedarf und muss auf Antrag zweier Mitglieder binnen 8 Tagen

ausserordentliche Versammlungen einberufen.

Alle Angelegenheiten
,

bezüglich deren eine Entscheidung zu

treffen, Bericht oder Anträge zu erstatten sind, werden collegialisch

behandelt.

Im Einvernehmen mit dem Landesschulrathe bestimmt der Be-

zirksschulrath seine Geschäftsordnung und bezeichnet näher die Com-

petenz des Ezecntivausschusses.

§. 29. Zur Beschlussfähigkeit wird die Anwesenheit der gros-

seren Hälfte der Mitglieder erfordert.
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Beschlösse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefasst.

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, welcher auch be-

rechtigt ist, die Ausführung von Beschlüssen, die seiner Ansicht

nach dem Gesetze zuwiderlanfen, einzustellen und darüber sofort die

Entscheidung des Landesschulrathes einzuholen.

An Beratbungen und Abstimmungen über Angelegenheiten,

welche das persönliche Interesse eines Mitgliedes betreffen, hat das-

selbe nicht Theil zu nehmeu.

Beschwerden gegen Entscheidungen des Bezirksschulrathes geben

an den Landesschulrath.

Dieselben sind beim Bezirksschnlrathe einzubringen, und haben

aufschiebende Wirkung, sofern dies binnen 14 Tagen nach ErOffiiung

der angefochtenen Entscheidung geschieht.

§. 30. In dringenden Fällen kann der Vorsteher auch rück-

sichtlich derjenigen Angelegenheiten, die collegialisch zu behandeln

sind, unmittelbare Verfügungen treffen, er muss jedoch unverzüglich

und spätestens in der nächsten Sitzung die Genehmigung des Be-

zirksschulratbes einholen.

§.31. Für jeden Schulbezirk ernennt der Minister für Cultus

und Unterricht auf Grund des Terno-Vorschlages, den der Landes-

schulratb erstattet, ein besonderer Bezirksscbulinspector, und da wo

besondere Umstände es nöthig machen, auch mehrere Schulinspectoren.

Diese Bezirksschulinspectoren werden in der Regel dem Lebrerstande

entnommen.

Der Religionsunterricht wird in dogmatischer Hinsicht von der

geistlichen Behörde beaufsichtigt.

§. 32. Der Bezirksscbulinspector ist zu periodischen Visita-

tionen der Schulen verpflichtet.

Er ist berechtigt, in didactisch-pädagogischer Beziehung wahr-

genommenen Uebelständen an Ort und Stelle durch mündliche Wei-

sungen abzuhelfen.

.4uch kommt ihm die Leitung der Bezirkslehrer-Conferenzen zu.

Bei Visitirung der ihm zugewiesenen öffentlichen Schulen hat

der Bezirksscbulinspector vorzugsweise seine Aufmerksamkeit darauf

zu richten:

1. Ob der Ortschulaufseher seine Dienstpflichten erfüllt.

2. Auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei

Aufnahme und Entlassung der Kinder.

3. Auf die Tüchtigkeit, den Fleiss und überhaupt auf das

ganze Verhalten der Lehrer, und auf die in der Schule herrschende

Disciplin, Ordnung und Reinlichkeit.
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4. Anf die Einhaltung des Lehrplanes, auf die Dnterrichts-

methode und anf die Fortschritte der Kinder im Allgemeinen, sowie

in den einzelnen Fächern insbesondere.

5. Aul die eingefShrten Lehrmittel, und Lebrbehelie nnd die

innere Einrichtung der Schule.

6. Anf die öconomischen Verhältnisse der Schnle im Beson-

deren, anf die Dotation der Lehrer, ob der Lehrer das ihm znge-

sicherte Einkommen pünktlich erhalte, ob nnd welche Nebenbeschäf-

tigungen er betreibe.

Bei Visitirung der Privat-, Lehr- und Erziehungsanstalten hat

der Bezirksschulinspector darauf zu sehen , ob diese Anstalten den

Bedingungen entsprechen, unter denen sie errichtet wurden, nnd ob

sie die Grenze ihrer Berechtigung nicht überschreiten.

§. 33. Die Bezirksschnlinspectoren haben über ihre Wirksam-

keit an den Bezirksschulrath Berichte zu erstatten, unter Beifügung

der erforderlichen Anträge und Anzeige der an Ort und Stelle er-

theilten Weisnngen.

Diese Berichte sind sammt den darüber gefassten Beschlüssen

dem Landesschulrathe vorzulegen, welcher auf dieselben auch bei den

an das Ministerium für Cultus und Unterricht zu erstattenden Schnl-

berichten angemessene Rücksicht zu nehmen hat.

§. 34. Die Beiräthe des Bezirksschulrathes (§. 25.) sind be-

rechtigt, die im Bezirke befindlichen Schulen ihrer Confession zn be-

suchen, nm sich von dem Stande derselben die Ueberzengung zu ver-

schaffen; anch steht ihnen das Recht zu, bei den periodischen Visi-

tationen dieser Schulen durch die Bezirksschnlinspectoren anwesend

zn sein, über die von ihnen gemachten Wahrnehmungen dem Be-

zirksschnlrathe Berichte zn erstatten und auch Anträge zur Verbes-

serung dieser Schulen zn stellen.

Der Bezirksscbnlrath ist verpflichtet, das Gutachten der Bei-

räthe in allen Angelegenheiten einznbolen, die mit ihrem Berufe im

Zusammenhänge stehen, die Beiräthe sind aber berechtigt, an den

diesbezüglichen Berathnngen des Bezirksschulrathes persönlich und

mit entscheidender Stimme theilznnehmen.

§. 35. Der Vorsitzende des Bezirksscliulrathes vertheilt die ein-

langenden Gescbäftsstücke behufs deren Bearbeitung an die Mitglieder.

Die politische Bezirksbehörde gibt dem Bezirksschulrathe die

erforderlichen Ubikationen nnd das Hilfspersonale bei, und bestreitet

auch die Kanzleierfordemisse desselben.
'

In Städten, die ein eigenes Gemeindestatut haben, werden dem
Bezirksschulrathe die erforderlichen Ubikationen und das unnmgäng-
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lieh nothwendige Hilfspersonal von der Qemeindevertretnng beige-

geben, der Aufwand für Eauzleierfordernisse wird ans Gemeinde-

mitteln bestritten.

§. 36. Der Status und die Bezüge der Bezirksschulinspectoren

werden im gehörigen Wege festgesetzt.

§. 37. Im Namen des Bezirksscbulrathes besorgt der Executiv-

Ansschuss die laufenden Geschäfte des Bezirksscbulrathes.

Der Ezeentiv- Ausschuss besteht:

a) aus dem Vorsitzenden,

b) ans seinem Stellvertreter,

c) aus dem Bezirksschulinspector.

Die Abwesenheit welch immer eines Mitgliedes des Executiv-

Ausschusses, insofern dieselbe nicht durch Verschulden des Vor-

sitzenden herbeigeführt worden ist, kann den Geschäftslauf des Aus-

schusses nicht aufhalten.

§. 38. Der Vorsitzende und die Mitglieder des Bezirksschul-

rathes sind berechtigt, die Volksschulen persönlich zu besuchen und

zwar steht dieses Recht zu

:

Dem Vorsitzenden bezüglich der Schulen im ganzen Schulbe-

zirke, den Delegaten der Bezirksvertretungen bezüglich der Schulen

ihres Bezirkes, den Geistlichen bezüglich der Schulen, welche von

den Kindern ihrer Confession oder ihres Ritus besucht werden.

Ueber die gemachten Wahrnehmungen können sie ihren Voll-

machtgebern Berichte erstatten, sie sind jedoch nicht befugt, unmit-

telbare Weisungen den Lehrern zu ertheilen.

§. 39. Die Mitglieder des Bezirksschulrathes versehen ihr Amt
unentgeldlicb

,
und haben nur Anspruch auf Ersatz der Reisekosten

anlässlich der Sitzungen des Bezirksschulrathes.

Ueber den Ersatz der Reisekosten der Vertreter des Lehr-

standes im Bezirkschulrathe handelt das Reichsgesetz vom 19. April

1872 R.-G.-B. Nr. 63.

Die Delegaten der Bezirksräthe können diesen Reisekoetenersatz

aus den Bezirksfonden ansprechen.

§. 40. Die mit diesem Gesetze im Widerspruche stehenden

Vorschriften über die Volksschalaufsicht, sowie die diesem Gesetze

Widersprecheoden Bestimmungen des Gesetzes über die Schulconcur-

renz vom 12. August 1866 werden ausser Kraft gesetzt.

Anhangsbestimmmg. §. 41. Die auf Grund des Gesetzes vom

12. August 1866 bestehenden Schulconcurrenz-Comite’s werden auf-

gelöst und ihre Thätigkeiten übergehen an die Ortsschulräthe.

Schönbrunn, 25. Juni 1873.

Frone Joseph m. p. Stremagr m. p.
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IV.

Gesetz vom 18. März 1879,

für das Königr. Galizien and Lodomerien mit dem Grossb. Krakau,

betreffend die Regelung der Personal- und Dienstes-Verbältnisse der,

der bewaffneten Macht angebörigen Volksschullehrer an Öffentlichen

Volksschulen, in Bezug auf deren Verpflichtung zur activen Dienst-

leistung im stehenden Heere, in der Kriegsmarine, Landwehr, oder

im Landstürme.

(Luides-Gesetz- and Verordnungsblatt fbr das ESnigr. Galizien und Lodomerien

sammt dem Grossb. Krakan, Nr. 67, Stück IX, ansgegeben and versendet am
21. April 1879).

Mit Zustimmung des Landtages Meines Königreichs Galizien

und Lodomerien mit dem Grossberzogthume Krakau, finde Ich zu

verordnen wie folgt:

§. 1. Dieses Gesetz betrifft Lehrpersonen, welche auf Grund

der erworbenen Lehrbefähigung oder des Reifezeugnisses für öffent-

liche Volksschulen jeder Categorie entweder provisorisch oder definitiv

ernannt sind, dann die definitiv oder zeitlich in den Ruhestand ver-

setzten Lehrer.

§. 2. Die Stellungspflicht, ausgenommen den Fall der Stellung

von Amtswegen nach §. 46. des Webrgesetzes vom 5. December 1868

(R.-G.-BL Nr. 151), der freiwillige Eintritt als Offizier in die nicht

active Landwehr, dann der Umstand, dass der einjährige Präsenz-

dienst bei der Landwehr oder von Seite eines Einjährigfreiwilligen

noch nicht angetreten worden ist, sowie auch die nach Zuröcklegung

des gesetzlichen Präsenzdienstes noch fortdauernde Wehrpflicht sind

keine der Aufnahme in das Lehramt an Volksschulen entgegenstehen-

den Hindernisse.

§. 3. Der zu einer mehr als einjährigen Präsenzdienstleistung

verpflichtende freiwillige Eintritt eines Volksschullehrers in den Mi-

litärverband, hat den Austritt aus dem Lehramte zur Folge.

Im Falle und auf die Dauer eines Krieges jedoch ist der frei-

willige Eintritt in den activen Militärdienst mit Beibehaltung des

Lehramtspostens zulässig, aber von der Genehmigung der hiezu com-

petenten Schulbehörde abhängig, welche nicht verweigert werden

darf, ausgenommen den Fall einer in den Diestesverhältnissen be-

gründeten Unentbehrlichkeit.

§. 4. Die der bewaffneten Macht angehörigen Volksschullehrer

bedürfen im Falle ihrer Einberufung zur activen Militärdienstleistung

(zur activen Dienstleistuug im Landstürme) keines Urlaubes.
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Befindet sich der Einberufene auf eiuem von seiner Schulbe-

hörde ihm bewilligten Urlaube, so tritt letzterer durch die Einbe-

rufung sogleich ausser Kraft.

§. 5. Während der activen Militärdienstleistung:

a) zum Zwecke der eigenen militärischen Ausbildung in der

für dieKecrntenausbildung gesetzlich festgesetzten Zeitdauer;

b) anlässlich der periodischen Waffenübung;

c) im Falle einer Mobilisirung und

d) im Falle einer Einberufung des Landsturmes bleibt jedem

Volksschnllehrer sein Lehramtsposten und Dienstrang ge-

wahrt.

Eine derartige Militärdienstleistung behindert weder die Er-

langung eines höheren Dienstpostens im Volksschuldienste, noch wird

durch selbe das zur Vorrückung in die höhere Gehaltsstufe znrück-

zulegende Quinquennium unterbrochen.

Während der activen Militärdienstleistung, behufs Ableistung

des gesetzlichen Präsenzdienstes
,

bleibt jedem Volksschullehrer ein

Lehramtsposten derselben Categorie und der gleichen Bangsklasse

gewahrt, jedoch wird hiedurch das zur Vorrückung in die höhere

Gehaltsstufe znrückzulegende Quinquennium, ausser der Dauer der

unter c) erwähnten Mobilisirung unterbrochen.

Ein Kriegsjahr im Sinue des §. 10. des Gesetzes vom 27. De-

cember 1875 (B.-G.-Bl. Nr. 158) ist wohl für die Gesammtdienst-

zeit, nicht aber für das zur Erlangung höherer Bezüge im activen

Volksschnldienste erforderliche Quinquennium anrechenbar.

§. 6. Für die zur activen Militärdienstleistung einberufenen

Volksschnllehrer gelten die Gebfihrenvorschriften für das stehende

Heer, die Kriegsmarine und die Landwehr, beziehungsweise jene für

den Landsturm.

Rücksichtlich der mit ihrer Bedienstung an Volksschulen ver-

bundenen Bezüge haben nachstehende Bestimmungen zu gelten:

1. Für die Dauer der im §. 5. unter a), b) und d) erwähnten

activen Militärdienstleistungen bat weder eine gänzliche noch eine

theilweise Einstellung der mit der Bedienstung an Volksschulen ver-

bundenen Bezüge stattzufiuden
,

insoferne solche nicht von der Er-

füllung gewisser besonderen Verpflichtungen abhängig sind.

Hinsichtlich dieser letzteren Bezüge hat der für Beurlaubungen

der Volksschnllehrer vorgeschriehene Vorgang zu gelten.

2. Für die Zeit der Ableistung der gesetzlich ein Jahr oder

länger dauernden Militär-Präsenzdienstpflicht sind sämmlliche mit

dem Volksschuldienste verbundenen Genüsse zu löschen
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3. Im Falle einer Mobilisirung (§. 5. lit. c) bleiben die zur

actiren Militardienstleistaug berufenen Volksschullehrer, insolange

sie dem Mannschaftsstande angehören, im Yollgennsse der mit ihrer

Bedienstung an Volksschulen verbundenen bei einer Pensionirung an-

rechenbaren Bezüge, die snpplirenden Lehrer und Praktikanten im

Genüsse der Supplentengebühr und rücksichtlich Adjuten.

Denjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau und Kind

haben, bleibt der Fortbezng der sümmtlichen nicht onerosen Bezüge

gewahrt, dagegen haben sie auf die in den Militärgebührvorschriften

normirten Vorsorgen für die Familien keinen Anspruch.

Vou diesen Begünstigungen sind nur diejenigen ausgenommen,

welche ihre gesetzlich ein Jahr oder länger dauernde Militär-Prä-

senzdienstpflicht nicht vollstreckt haben.

4. Die zu den Militärgagisten gehörenden Lehrer erhalten

während ihrer activen Militärdienstleistnng im Falle einer Mobili-

sirnng

:

a) unter allen Umständen einen Drittheil ihrer bei einer Pen-

sionirung anrechenbaren Lehrerbezuge rücksichtlich Suppleu-

tengebübren und Adjuten

;

b) wenn die Militärgage (ohne Nebengebühren) ohne Hinzurech-

nung des unter a) erwähnten Lehrergebnhren-Drittheils
,
den

vollen Betrag dieser Lehrersgebühren nicht erreicht, von letz-

teren die zur Begleichung der Differenz erforderliche Quote.

Ist die Militärgage gleich hoch oder höher als die Lehrer-

gebühr, so bat die Zahlung der Letzteren, mit Ausnahme des

freigelassenen Drittheils während der Dauer der ersteren auf-

znhören

;

c) die an Volksschulen bediensteten Lehrpersonen, welche einen

eigenen Hausstand mit Frau oder Kind haben, bleiben über-

diess im Fortgennsse der Activitätszulage des Quartiergeldes

und der Naturalgebühren, dagegen haben sie auf die in den

Militärgebührenvorschriften normirten Vorsorgen für die Fa-

milien keinen Anspruch.

Auch findet bei derlei Volksschullehrem ein Abzug von

ihrem Lehrergehalte, ihrer Supplentengebühr oder ihrem Ad-

jutum nur dann und insoferne statt, als diese Lebrergebühren

mit der Militärgage zusammengenommen die Summe jähr-

licher 1200 fl. übersteigen.

§. 7. Die im bleibenden oder zeitlichen Ruhestände befind-

lichen ehemaligen Volksschullehrer erhalten während ihren activen

Militärdicnstleistung die regelmässig entfallenden Militärgebähren
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und bleibt denselben fiberdiess der ungeschmälerte Fortbezug ihrer

bisherigen Ruhegennsse gewahrt.

§. 8. Bei der Berechnung des Lehrergebührenansmasses nach

§. 6. hat die während der ununterbrochenen Dauer einer actiren

Militärdienstleistnng im Gagistenstande erfolgte Erlangung höherer

Militärgebfihren ausser Betracht zu bleiben.

§. 9. Die den Volksschullehrem im Grunde ihrer militärischen

Dienstleistung gebührenden Versorgungsansprüche sind gleich jenen

der Civilstaatsbediensteten durch das Gesetz vom 27. December 1875

(R.-G.-B1. Nr. 158) festgesetzt.

Den Volksschnllehrern, welche noch nicht volle 10 Dienstjahre

zurückgelegt haben, und während der activen Militärdienstleistung

sowohl für Militärdienste, als für das Lehramt untauglich, beziehungs-

weise gleichzeitig bürgerlich erwerbsunfähig geworden sind (§. 6 und

82 des obigen Gesetzes) wird statt der Abfertigung (Art. 39. des

Gesetzes vom 2. Mai 1873 R.-G.-Bl. Nr. 251) ein Ruhegehalt zu-

erkannt, welcher in jedem speciellen Falle vom Landesschnlrathe im

Einvernehmen mit dem Landes- Ausschüsse bestimmt werden wird.

§. 10. Den Wittwen und Waisen der während der militäri-

schen Dienstleistung verstorbenen Volksschullehrer, bleibt der durch

die Gesammtdienstleistnng des Verstorbenen begründete Gebühren-

auspruch gewahrt.

Iq} Falle einer Abweichung der die Gebührenansprüche der

Wittwen und Waisen betreffenden Militärvorschriften und der derlei

Ansprüche normirenden Bestimmungen des Landesgesetzes vom 2. Mai

1873 (L.-G.-Bl. Nr. 251) hat unter allen Umständen die günstigere

Behandlung einzntreten, und haben hiebei in jedem Falle die blos

nach der anrecbnungsfähigen Militärdienstleistung normalmässig ent-

fallenden Vorsorgungsgebühren den Militärpensionsetat, der unter

Zugrundelegung der Gesammtdienstzeit nach obigem Landesgesetze

etwa entfallende Mehrbetrag den Landesmaterialfond zu treffen.

§. 11. Dieses Gesetz tritt mit dem 25. Juni 1878 in Wirk-

samkeit.

§. 12. Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird Mein Minister

für Cultus und Unterricht beauftragt.

Wien, am 18. März 1879.

Frane Josef m. p.

Stremayr m. p.
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V.

Gesetz vom 2. Februar 1885,

far das EOnigr. Galizien und Lodomerien mit dem Grossb. Krakau,

womit auf Grund des Beichsgesetzes vom 2. Mai 1883, Reichsgesetz-

blatt vom 5. Mai 1883 Nr. 53 *), Bestimmungen über die Einrichtung

öffentlicher Volksschulen und insbesondere der Bürgerschulen getrof-

fen werden.

(Landes-Geseti- und Verordnungsblatt fQr das Königreich Galizien und Lodo-

merien sammt dem Grossherzogthnme Krakan, Nr. 28, Stück VUI, anegegeben

und versendet am 12. April 1885).

Mit Zustimmung des Landtages Meines Königreiches Galizien

und Lodomerien sammt dem Grossherzogthnme Krakau, verordne

Ich Nachfolgendes

:

Art. I. Die allgemeinen Volksschulen haben die Bestimmung,

die einem jeden Menschen, welchen Standes er auch immer sei, noth-

wendigsten Kenntnisse beizubringen und dieselben sollen in der Weise

eingerichtet werden, dass die Kinder aus dem ihnen ertheilten Unter-

richte die Kenntniss der religiösen und moralischen Grundsätze, der

Bürgerpflichten, sowie der Aufgaben und Bedingungen des Berufes,

welchen sie sich, je nach den eintretenden Umständen, den Orts-

und Standesverhältnissen wahrscheinlich widmen werden, schöpfen

können.

Der Unterricht an den allgemeinen 4-, 5- nnd Gclassigen Volks-

schulen soll in der Art vertheilt und geleitet werden, dass die Schüler

nach Beendigung der vierten Jahresstufe zum Besuche der Mittel-

oder Bürgerschulen hinreichend vorbereitet erscheinen.

Die Schulen sollen wo möglich in der Weise eingerichtet wer-

den, dass der Schüler mit Schluss eines jeden Schuljahres auf eiue

höhere Unterrichtsstufe übertreten könne.

Die Gruppirung der Schuljugend in Classen und Abtheilungen

ist von der Anzahl der Schüler und Lehrer abhängig, mit Ausnahme

der 4- bis 6classigen Schulen in Städten kann der Halbtagsunter-

ricbt überall eingeführt werden.

Der Unterricht in einer jeden Schule hat ein in sich abge-

schlossenes Ganzes zu bilden.

Art. II. Die Lehrpläne für die allgemeinen Volksschulen sind

in der, durch die bestehenden Vorschriften normirten Weise, sowie

im Sinne des Artikels L des vorstehenden Gesetzes einer Revision

1) M. 8. Archiv, Bd. 50. S. 109 ff.
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ZU nnterziehen. Dabei ist auf das Bedürüiiss des ünterrichtes in

Handarbeiten Bncksicht zn nehmen.

Art. III. Die Fortbildangscnrse sollen eine Fortsetzung und Er-

gänzung der allgemeinen Volksscbnle bilden.

Der Dnterricht an denselben soll zn einer solchen Tageszeit,

an solchen Wochentagen und während einer solchen Jahresperiode

abgehalten werden, dass den Schülern die Möglichkeit, sich daneben

praktischen Beschäftigungen widmen zn können ,
nicht benommen

werde.

Die Stundenzahl für den Fortbildnngsunterricht beträgt an

1-^2 nnd Sclassigen Volksschulen wöchentlich mindestens vier, und

an 4—5 und 6classigen W)lksschulen mindestens sechs Standen.

Auch Personen, welche das schulpflichtige Alter bereits über-

schritten haben, können bis zum 20. Lebensjahre an dem in diesen

Cursen ertheilten Unterrichte und zwar in allen , oder auch nur in

einigen Gegenständen theilnehmen.

Art. IV. Die Fortbildungscurse umfassen als Fortsetzung des

an der allgemeinen Volksschule ertheilten Unterrichtes folgende Lehr-

gegenstände :

1. Religionsunterricht.

2. Uebungen im Lesen und in vorwiegend sachlicher Ausein-

andersetzung passender, in einem für diesen Zweck bestimmten Lese-

bache gesammelter literarischer Schriftstücke, welche unter anderen

auch Kenntnisse aus der Geschichte
,
Geographie und aus den Na-

turwissenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Kenntniss des

Heimathlandes enthalten.

3. Anleitung zum Briefschreiben, sowie die nothwendigsten

Kenntnisse aus der praktischen Stilistik in Verbindung mit ent-

sprechenden Uebungen.

4. Rechnen, namentlich für die Haushaltung und das Wirth-

schaftswesen.

Der Fortbildungsunterricht kann mit besonderer Anpassung an

die Bedürfnisse des praktischen Lebens noch umfassen:

1. Grundsätze der einfachen Buchführung.

2. Zeichnen.

3. Die notbwendigsten Kenntnisse ans dem Gebiete der Land-

wirthschalt und ihrer Nebenzweige, oder aus der Technologie in den

wichtigsten Gewerbszweigen des Ortes.

Art. V. Die Lehrpläne des Fortbildungsunterrichtes sind in der

durch die bestehenden Vorschriften normirten Weise und im Sinne
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der Artikel III and IV. des vorstehenden Gesetzes einer Revision zu

nnterziehen.

Art. VI. Fär Schüler, welche nicht die Absicht haben, nach

Beendigung der Volksschule eine Mittelschnle zu besuchen, werden

im Lande Bürgerschulen mit einem, über das Lehrziel der allge-

meinen Volksschule hinausreichenden Unterrichts-Programme er-

richtet, welches zugleich eine Vorbereitung für den landwirthschaft-

lichen oder industriellen Beruf umfassen soll.

Der Unterricht an den Bürgerschulen ist derart einzurichten,

dass die Schüler auch zum Besuche von Lehrerbildungsanstalten, so-

wie von Specialschnlen
,
insoferne der Eintritt in die letzteren nicht

von der Beendigung einer bestimmten Mittelschulclasse abhängig ist,

vorgebildet werden. Es werden besondere Knaben- und besondere

Mädchen-Bürgerschulen bestehen. Die einen und die anderen wer-

den in der Regel einen vierjährigen, in vier Classen zerfallenden

Lehrcurs umfassen ; es können jedoch Bürgerschulen mit überwiegend

landwirthschaftlichen Charakter auf einen dreijährigen, drei Classen

umfassenden Lehrcurs beschränkt werden. Nach Massgabe des Orts-

bedürfnisses können sogar Bürgerschulen mit einem zwei Classen

umfassenden zweijährigen Lehrcurse errichtet werden.

Die Aufnahme der Schüler in die Bürgerschule hat auf Grund

einer Aufnahmsprüfnng zu erfolgen.

In Bürgerschulen sollen ausser dem Director uud Religionslehrer

mindestens so viel Lehrer sein, als Classen bestehen.

Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden beträgt in jeder

Classe 24 bis 30.

Art. VII. Die Unterrichtsgegenstände der Enaben-Bürger-

schnlen sind:

1. Religion.

2. Sprachunterricht.

3. Geographie und Geschichte mit besonderer Berücksichtigung

des Heimathlandes und in Verbindung mit dem Unterrichte über die

bestehende Staatsverfassnng.

4. Rechnen in Verbindung mit der einfachen Buchhaltung.

5. Freihandzeichnen und geometrisches Zeichnen.

6. Kalligraphie.

7. Naturlehre.

8. Technologie oder Landwirthschalt , das eine und das andere

in Verbindung mit mechanischen Uebnngen.

9. Musik.

10.

Turnen.
AnhiT Tür Kirehenrteht. I.IX, 7
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Art. VIII. Die Knaben- Bürgerschulen haben den örtlichen Be-

dürfnissen und Verhältnissen zu entsprechen und werden einen ent-

weder vorwiegend industriellen oder vorwiegend landwirthschaftlichen

Charakter haben. Diese Bedürfnisse des praktischen Lebens werden

nach Massgabe des Fortschrittes der Schüler im Unterrichte immer

mehr berücksichtigt werden.

Art. IX. In den Mädchen-Bürgerschulen bat der Unterricht die

den Frauen eigenthümlichen Bedürfnisse und Anlagen, sowie die zu-

künftige Stellung derselben in der Familie zu berücksichtigen, wobei

vor allem das Bedürfniss einer grösseren allgemeinen Bildung in An-

betracht kommt, ohne jedoch die praktischen Bedürfnisse unbeachtet

zu lassen.

Die Unterrichtsgegenstände sind dieselben, wie an den Knaben-

Bürgerschulen mit nachstehenden Abweichungen:

An Stelle der Technologie und der Landwirthscbaftslehre tritt

der Unterricht in der Uaushaltungskunde und den weiblichen Ar-

beiten. Turnen ist nicht obligater Gegenstand. Dagegen wird die

Hygiene in einer möglichst erschöpfenden Weise vorgetragen werden.

Mit Genehmigung des Landesschulratbes kann auch ein nicht

obligatorischer Unterricht in fremden Sprachen eingeführt werden.

Art. X. Die Lehrpläne für die Bürgerschulen werden in der

durch die bestehenden Vorschriften normirten Weise, im Sinne der

Artikel VI—XI. des gegenwärtigen Gesetzes einer Revision unter-

zogen werden.

Art. XI. Mit den Bürgerschulen können auch agronomische,

industrielle oder Handelsschulen, Sonntags- oder Abendschulen, sowie

specielle praktische Fachcnrse, wie der Korbflechterei, der Ceramik,

des Bauwesens u. s. w. verbunden werden, sobald die hiezn noth-

wendigen Fonde vorhanden sind.

Art. XII. In Orten, wo Volksschulen bestehen, können auch

Lehrcurse für Erwachsene zum Zwecke der Erweiterung der an der

Volksschule erworbenen Kenntnisse errichtet werden. Lehrer, welche

an diesen Cursen Unterricht ertbeilen, haben hiefür auf eine beson-

dere Remuneration Anspruch.

Art. XIII. Mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftrage

Ich Meinen Unterrichtsminister.

Wien, am 2. Februar 1885.

Frone Joseph m. p.

Conrad-Eyhesfeld m. p.

(Schloas folgt.)
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VII.

Erkenntniss des k. k. österr. Cassationshofs

vom 15. October 1886 Z. 8980.

Znm Begaffe der »öffentlichen Religionsübnng« wird nicht erfordert, dass die-

selbe innerhalb der dem Gottesdienste gewidmeten R&nme stattfinde. — Anch
unanständiges Betragen während des Abholens des Verstorbenen aus dem Sterbe-

banse zur Kirche ist nach §. 303 St.-O. zu benrtheilsn.

Franz M. wurde mit ürtheil des Wiener Landesgerichtes vom

1. Juli 1886, Z. 22,766, des im §. 303 St.-G. bezeichneten Ver-

gehens, begangen durch unanständiges Betragen während einer öf-

fentlichen Religionsübnng, ans dem Grunde schuldig erkannt, weil er

bei dem von einem Priester begleiteten Leichenbegängnisse seines

Vaters mit seinem unter den Leidtragenden befindlichen Bruder in

einen heftigen Wortwechsel gerieth und denselben laut beschimpfte.

In der wider dieses ürtheil überreichten Beschwerde bestritt der An-

geklagte die Gesetzmässigkeit seiner Verurtheilung und führte unter

anderem ans, die Keligionsübung bei einem Leichenbegängnisse be-

stehe in der kirchlichen Einsegnung ; die Zuführung der Leiche zur

Kirche, anch wenn der Priester das Geleite gibt, sei dagegen noch

kein Moment des rituellen Aktes der Einsegnung, ein in diesem Zeit-

punkte unterlaufendes unanständiges Betragen könne somit dem

§. 303 St.-G. nicht unterstellt werden. In der Verhandlung vor dem

Cassationshofe bekämpfte der Vertreter der Generalprocuratnr die

Beschwerde, und stützte sich dabei insbesondere auch auf die Vor-

schriften, welche das Rituale romanum im Capitel >de eiequiisc und

namentlich in dem mit »eiequiarum ordoz bezeichneten Abschnitte

bezüglich der bei Leichenbegängnissen zu beobachteten liturgischen

Formen enthält. Danach hat schon das Abholen des Leichnams ans

dem Sterbebanse durch den fnnctionirenden Priester in feierlicher

Weise zu erfolgen. Ist der Leichnam im Sterbehause eingesegnet

worden, so ordnet sich nach bestimmter Reihenfolge der Leichenzng

und bewegt sich dann, dem vorangetragehen Kreuze folgend, unter

Glockengeläute zur Kirche. Unmittelbar vor dem Sarge schreitet

der Pfarrer oder sein Stellvertreter, mit brennender Kerze in der

Hand; auf dem ganzen Wege zur Kirche werden vom functioniren-

den Priester, vom Klerus und von den Sängern bestimmte Antiphonen

und Psalmen gebetet, beziehungsweise gesungen . . .

7 *
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100 Oest. Cast.-Hof 15. Oct. 1886: Stör, der Relig.-Ueb, bei Begräbn,

Der k. k. Cassationshof hat mit Entscheidung vom 15. Octoher

1886, Z. 8980, die Nichtigkeitsbeschwerde verworfen. — Gründe:

Ausser Zweifel steht es und wird auch von der Vertheidigung nicht

bestritten, dass ein kirchliches Begräbniss zu den öffentlichen Reli-

gionsübungen zu rechnen sei. Dieser Charakter wird dem ganzen

Akte schon durch die Intervention eines Priesters und durch die

Beobachtung kirchlicher Feierlichkeiten in einer unverkennbaren

Weise aufgeprägt. Hieraus erhellt, dass die Oertlichkeit, an welcher

die kirchliche Handlung verrichtet wird, für die Würdigung dersel-

ben völlig nnentscheidend sei, und dass demnach der Versuch, die

Anwendbarkeit des §. 303 St.-G. auf denjenigen Tbeil der kirch-

lichen Function zu beschränken, welcher in der Kirche vollzogen

wird, als ein willkürlicher bezeichnet werden muss. Da das unan-

ständige, zur Erregung von Aergemiss geeignete Auftreten des An-

geklagten während einer öffentlichen Religionsübnng stattfand, so er-

scheinen diejenigen Argumentationen, welche auf die Verschiedenheit

der Tragweite der im §. 303 St.-G. gebrauchten Worte »bei« und

»während« gestützt werden und sich auf die Anwendbarkeit dieser

Strafbestimmung auf Vorgänge beziehen, die dem Beginne einer

kirchlichen Function vorausgehen, im vorliegenden Falle völlig be-

deutungslos. Die auf §. 281, Z. 10 St.-P.-O. gestützte Nichtigkeits-

beschwerde musste demnach verworfen werden.

Digitized by Google



101

VIII.

Zur Auslegung des österr. Congruagesetzes vom 19. April 1885.

Mitgetheilt von Dr. V. Renard.

(VergL Archiv, Bd. 56. S. 333 £., Bd. 57. S. 423-466).

1. Steht es ausser Zweifel, dass ein Geistlicher in einer bestimmten Gemeinde

die Seelsorge kraft canonischer Einsetzung nicht anshbt, so ist die Absicht auf

die Congmaergänznng noch immer zn erheben, ob er nicht als ein durch den

Diöcesanbischof znr selbstständigen AusQbnng der Seelsorge berechtigter Geist-

licher anznsehen sei. (Erkenntuiss des 9sterr. V.-G.-H. vom 10. März 1887, Z. 712).

Der k. k. Yerwaltangsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Franz Tworowski, römisch-katholischen Seelsorger beim allgemeinen

Krankenhause in Lemberg, contra Entscheidong des k. k. Ministeriums

für Caltus und Unterricht vom 31. Mai 1886, Z. 7759, betreffend

die Verweigerung der auf Qrund des Gesetzes vom 19. April 1885,

R.-6.-B1. Nr. 47, angesprochenen Congruaergänznng zu Recht er-

kannt : *Die angefochtene Entscheidung wird wegen mangelhaften

Verfahrens nach §. 6. des Oesdees vom 22. October 1875, R.-O.-Bl.

Nr. 36 ex 1876 aufgehoben, und die Sache eur Behebung der Mängel

und eur neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde eurück~

geleitet. € Entscheidungsgründe: Die Entscheidung des Verwaltungs-

gerichtshofes beruht auf folgenden Erwägungen
: §. 1 . des Gesetzes

rom 19. April 1885, B.-G.-B1. Nr. 47, definirt als selbstständige

Seelsorger im Sinne dieses Gesetzes: 1. jene Geistlichen, welche auf

Grund canonischer Einsetzung von Seiten des Diöcesanbischofes in

einer bestimmten kirchlichen Gemeinde die Seelsorge ausznüben das

Recht und die Pflicht haben ; 2. diejenigen , die sonst durch den

Diöcesanbischof zur selbstständigen Ansübung der Seelsorge berech-

tigt sind, wie die Localcapläne, Pfarrricare u. s. w.

Es kann nun allerdings kein Zweifel darüber bestehen, dass

der Beschwerdeführer der I. Categorie der Geistlichen nicht beige-

zählt werden könne. Denn offenbar ist in dieser Bestimmung des

Gesetzes auf die allgemeine Diöcesan- und Pfarrverfassung der ka-

tholischen Kirche in Oesterreich Bezug genommen, wonach die An-

gehörigen dieser Kirche nach Diöcesen und Pfarrgemeinden organi-

sirt sind
,

jeder Katholik nach seinem Domicil einer Diöcese und
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102 Zur Auslegung des Oslerr. Congruagesetxes vom 19. April 19S5.

Pfarrgemeinde angehört, und hienach auch die Eintheiluug der

Hierarchie geregelt ist. Wenn nun das Gesesz in der oben citirten

Stelle die Seelsorge in einer bestimmten kirchlichen Gemeinde er-

wähnt, so kann damit eben nur auf jene allgemeine territoriale Or-

ganisation der katholischen Kirche Bezug genommen und nur jener

als selbstständiger Seelsorger angesehen zu sein, welcher in dieser

Organisation seine Stelle hat, nämlich in einer bestimmten Gemeinde

die Seelsorge kraft canonischer Einsetzung ausübt. Hienach kann

Beschwerdeführer, welcher nicht in einem dieser Theilbezirke des all-

gemeinen kirchlichen Organismus, sondern in dem Lemberger allge-

meinen Erankenhause pastorirt, unter dieser Categorie von Geist-

lichen offenbar nicht begriffen sein.

Nicht eben so klar verhält es sich mit der Frage der Einord-

nnng des Beschwerdeführers in die II. der eben erwähnten Catego-

rien von Geistlichen, welche das Gesetz ebenfalls als selbstständige

Seelsorger angesehen wissen will. Denn nach der Textirung dieses

Satzes, welcher mit den Worten »sonst durch den Diöcesanbischof . . .<

beginnt, und daher keinen Theil des ersten, mit den Worten »auf

Grund canonischer Einsetzung von Seiten des Diöcesanbischofesc an-

hebenden Satzes einbezieht, kann bei dieser II. Categorie von Geist-

lichen die Pastorirung in einer bestimmten kirchlichen Gemeinde im

obigen Sinne nicht zur Voraussetzung genommen sein, und dies um
so minder, als sich sonst für diesen zweiten Satz überhaupt ein selbst-

ständiger Inhalt ergeben würde, vielmehr alle im zweiten Satze ge-

nannten Geistlichen — von den im §. 5. des Gesetzes selbstständig

behandelten Provisoren erledigter Pfründen abgesehen — auch unter

den ersten Satz fallen würden.

Aus diesem Grunde und da überhaupt ein Gesetz nicht so aus-

gelegt werden kann, dass ein Theil der gesetzlichen Bestimmungen

seinen Inhalt vollständig verliert, muss angenommen werden, dass in

diesem zweiten Satze es wesentlich die selbstständige Ausübung der

Seelsorge ist, welche die dort gemeinten Geistlichen charakterisirt,

ganz ohne Rücksicht darauf, ob diese Seelsorge dann auch mit der

allgemeinen Pfarreintheilung zusammenhängt
,

beziehungsweise in

einer bestimmten zu dieser Pfarreintheilung gehörenden Gemeinde

ausgeübt wird.

Zu einer Entscheidung auf dieser Grundlage war aber im vor-

liegenden Falle der aktenmässig festgestellte Thatbestand nicht aus-

reichend. Denn es erscheint nicht constatirt, welcher Art die von

dem Beschwerdeführer in dem Lemberger allgemeinen Erankenhause

ausgefibte Seelsorge ist, welche Seelsorgefunctionen ihm zufallen und
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Der Cult.-Min.-Erl. vom 2. November 1886. 103

ob er hiebei seine eigene oder die Jorisdiction eines anderen Pfar-

rers ansübt. Vollends für die bei der öffentlichen mündlichen Ver-

faandlong seitens des Regiemngsvertreters vorgebrachte Behauptung,

dass der Seelsorger im Lemberger allgemeinen Erankenhause nur den

dritten Cooperatorsposten an der Lemberger Pfarre zu St. Anton inne

habe, somit also seine Seelsorgefunction nur Namens des dortigen

Pfarrers ausübe, fehlt insbesondere für die Gegenwart jeder akten-

mässige Beleg, ganz abgesehen davon, dass auch die Art der An-

stellung and die offenbar nicht vollständige Amovibilität des ge-

dachten Seelsorgers mit jener Behauptung nicht in Einklang zu

bringen ist.

Der Verwaltungsgerichtshof war daher der Ansicht, dass in

Hinsicht auf die als massgebend erkannte Frage, ob der Beschwerde-

führer als ein durch den Diöcesanbischof zur selbständigen Aus-

übung der Seelsorge berechtigter Geistlicher anzusehen sei, der der

angefochtenen Entscheidung zu Grunde gelegte Thatbestand der Er-

gänzung bedürfe, wessbalb die Entscheidung nach §. 6. des Gesetzes

vom 22. October 1875, R.-G.-B1. Nr. 36 ex 1876, aufgehoben wer-

den musste.

2. Der Calt.-Min.-Erl. vom 2. November 1886, Z. 19,766.

Am 2. November 1886 erschien ein interner, nnd daher nicht

öffentlich pnblicirter Erlass des k. k. Min. für Cultus und Unterricht

(Z. 19,766), der die Landesbebörden beauftragte, bei der Berechnung

der den selbstständigen Seelsorgern vom 1. Januar 1887 an in Ge-

mässheit der Bestimmung des §. 9. des Congrnagesetzes gebühren-

den Hälfte der Congrnaergänzung
,
sich einer Berechnnngsformel zu

bedienen, welche, wie das Wiener »Vaterlandc in der Nummer 87

vom 29. März 1887 ausführte, nicht in den Bestimmungen des

Congrnagesetzes begründet ist. Diese Berechnnngsformel besteht

darin, dass zu der alten (bisherigen) Congrua die halbe Differenz

zwischen der neuen und der alten Congrua addirt und von dieser

Summe das reine Localeinkommen der betreffenden Pfründe abge-

zogen wird. In Buchstaben ansgedrückt lautet die Formel, wenn c

die alte Congrua, C die neue Congrua nnd L das Localeinkommen be-

Q ß
deutet, kurz folgendermassen : x = c +

Ein Beispiel möge dies besser veranschaulichen : Der Pfarrer N.

hatte eine alte Congrua von 315 6., hiezu kommt die halbe Dif-

ferenz zwischen der neuen Congrua per 700 fl. und der alten Con-

grua per 315 fl. im Betrage per 192 fl. 50 kr., gibt zusammen
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104 Zur Auslegung des Osterr. Congruagesetzes vom 19, April 1885.

507 fl. 50 kr., hiezu kommt in Abzug das reine Localeinkommen

per 478 fl. 34 kr. ; verbleibt somit eine pro 1887 zuzuweisende Con-

grnaergänznng per 29 fl. 16 kr. Vor dem 2. November 1886, also

vor Ausgabe des mehrerw&hnten Ministerialerlasses, wurde jedoch auf

Orund der Bestimmungen der §§. 1, 2 und 9 des Congruagesetzes

im gegebenen lalle die Berechnung folgendermassen angestellt: Die

neue Congrua des Pfarrers N. beträgt nach Schema I 700 fl. Hie-

von kommen nach §. 1. des Congruagesetzes das reine Localeinkom-

men oder die pfarrlicben Bezüge per 478 fl. 84 kr. in Abzug, ver-

bleibt also ein Abgang per 221 fl. 66 kr. ; hievon ist pro 1887 nach

§. 9. des Congruagesetzes dem Pfarrer N. die Hälfte mit 110 fl.

83 kr. zuzuweisen.

Aus dem Vergleiche der beiden Berechnungsarten ergibt sich,

dass nach der auf dem Ministerialerlasse vom 2. November 1886,

Zahl 19766, beruhenden Methode dem Pfarrer N. pro 1887 nur eine

Ergänzung von 29 fl. 16 kr., dagegen nach der auf den gesetzlichen

Bestimmungen des Congruagesetzes beruhenden und vor dem 2. No-

vember 1886 prakticirten Bechnnngsmethode, dem betreffenden Pfar-

rer pro 1887 eine Congrnaergänzung per 110 fl. 83 kr. zukommt.

Die Differenz ist eine sehr bedeutende, nämlich 81 fl. 67 kr. ö. W.,

welche bei einem pfarrlicben Localeinkommen von nur 478 fl. 34 kr.

sehr empflndlich in die Wagschale fällt.

Bei diesem Dissense, in welchem sich die beiden Bechnungs-

methoden bewegen, mag es angezeigt sein, das Congruagesetz zur

Hand zu nehmen und zu prüfen, ob denn der Ministerialerlass vom

2. November 1886, Zahl 19766, im Einklänge mit den gesetzlichen

Bestimmungen des Congruagesetzes überhaupt und insbesondere mit

dem Sinne und Geiste desselben steht. Und diese Frage müssen wir

entschieden verneinen.

Der §. 1. des Congruagesetzes setzt fest, dass den selbststän-

digen katholischen Seelsorgern das standesgemässe Minimaleinkom-

men (Congrua), insoweit dasselbe durch die mit dem geistlichen

Amte verbundenen Bezüge nicht gedeckt ist, ans dem Beligions-

fonds, respective aus der staatlichen Dotation zu ergänzen sei. Der

§. 1. besagt somit in klarer und präciser Weise, dass

1. jeder selbstständige Seelsorger ein standesgemässes Minimal-

einkommen haben müsse; dass

2. dieses Minimaleinkommen, insoferne es durch das pfarrliche

Einkommen nicht gedeckt ist, bis eur Hohe dieser Minimaleinkom-

menseiffer eu ergänten sei; und dass
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3. die Ergänzangen ans dem Religionsfonde, respective der

staatlichen Dotation za beschaffen seien.

Daran schliesst sich nun der §. 2. des Congrnagesetzes
,

wel-

cher die Ziffer dieses im §. 1. normirten Minimaleinkommens fest-

setzt, nnd die Norm aufstellt, dass dieses Minimaleinkommen je nach

Verschiedenheit der Königreiche und Länder
, in dem einen integ-

rirenden Bestandtheile des Gesetzes bildenden Schema I festgestellt sei.

Der §. 3. des Congrnagesetzes bezieht sich ausdrücklich auf

§. 1. dieses Gesetzes, und normirt die Grundsätze in Betreff der

Feststellung des pfarrlichen Einkommens, das nach §. 1. bis zur

Hobe des im §. 2. festgesetzten Minimaleinkommens zu ergänzen ist.

Diese drei Paragraphen hängen so logisch und sinn- und sach-

gemäss mit einander zusammen, sie stehen so enge mit einander in

Verbindung dass wohl kein Zweifel darüber obwalten kann,

1. was unter dem Minimaleinkommen zu verstehen, und wie

hoch dasselbe zu beziffern;

2. was in das Minimaleinkommen einzubeziehen, respective ein-

zurecbnen

;

3. welcher Betrag (pfarrliches Beineinkommen) bei Bemessung

der Congruaergänznng von dem schemamässigen Minimaleinkommen

in Abschlag zu bringen; endlich

4. in welcher Weise dieser Congruaergänzungsbetrag ziffer-

mässig festzustellen sei.

An diese gesetzliche Bestimmungen reiht sich endlich der §. 9.

des Congrnagesetzes, der klar und präcise festsetzt, dass die durch

das Congruagesetz festgesetzten Ergänzungen (§. 1.) der Congrua

der selbstständigen Sedsorger, vom 1. Januar 1887 an mit der

Häufte in Wirksamkeit zu treten haben.

Aus diesen vier Paragraphen des Cougruagesetzes ergibt sich

nun in unanfechtbarer Weise nachstehende Procedar bei Berechnung

der Congruaergänznng:

1. Ist für den jeweiligen selbstständigen Seelsorger zunächst

das Minimaleinkommen (neue Congrua) nach §. 2. Schema I. festzu-

stellen ;

2. sind von diesem schemamässigen Minimaleinkommen (neue

Congrua) in Gemässheit des §. 1. die mit dem geistlichen Amte

(Pfarre) verbundenen und nach §. 3. zu fixirenden Bezüge, d. i. das

pfarrlicbe Localeinkommen, in Abzug zu bringen;

3. sind die neue Congrua und das pfarrlicbe Localeinkommen

einander gegenüberzustellen , und die Differenz zwischen beiden zum

Behufe der Feststellung der Congrnaergänzung zu eruiren;
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4. ist die Hälfte der durch diese Berechnung gewonnenen Ziffer

der Congruaergänzung pro 1887 dem betreffenden Beneficiaten zuzu*

weisen. Ond was ist zu halbiren? Autwort: Die Ergänzungen, welche

in dem Gesetze vom 19. April 1885 festgesetzt sind, keineswegs auch

etwaige alle Congruaergänzungen. Denn der §. 1. des Congruage-

setzes hat eine neue Congrua zum Unterschiede von der alten Con*

grua festgesetzt und mit der ausnahmslosen Statnirnng einer neuen

Congrm die alte Congrua ausser Kraft gesetzt und es ist daher nur

die neue Congrua, nicht jedoch (die gesetzlich nicht mehr existente)

alte Congrua der Bestimmung des §. 9. des Congruagesetzes zu

Grunde liegt.

Demgemäss kann nur die Differenz zwischen dem Localeinkom-

roen und der neuen Congrua Gegenstand der Bemessung der Er-

gänzung sein und die hiefür geltende Berechnnngsformel lautet dem-

. C - L
nach X = —

2
—

.

Die Anordnung des Min. für Cult, und Unterr. vom 2. Novem-

ber 1886, dass die alte Congrua der neuen Congrua gegenüber zu

stellen und in dieser Weise die Berechnung zu machen sei, steht da-

her nicht im Einklänge mit dem Gesetze. Weder die für das Jahr

1887 gesetzlich in Aussicht genommene halbe Erhöhung ,
noch die

pro 1888 in Aussicht genommene ganze Erhöhung nimmt die alte

Congrua zum Ausgangspunkte.

Nach diesen ganz klaren Bestimmungen des Gesetzes, welche

von Niemandem angezweifelt wurden, haben die Landesbehörden bis

eum 2. November 1886 prakticirt, und die Richtigstellungserkennt-

nisse auf Grund derselben erlassen. Der 2. November 1886, respec-

tive der an diesem Tage erflossene Ministerialerlass, Zahl 19766,

bildet einen Wendepunkt in dieser Procedur, indem die Landesbe-

hörden angewiesen wurden, von nun an einen Rechnungsschlüssel in

Anwendung zu bringen
,
wonach ein Grosstheil der selbstständigen

Seelsorger sogar weniger erhält, als er früher, vor der Congrua-

regulirung besessen hat.

Ein Beispiel von den vielen Beispielen, welche dem Schreiber

dieses Artikels zur Verfügung stehen, mag dies klar zeigen.

Die fatirten und buchhalterisch richtig gestellten Einkünfte der

Patronatspfarre N. betragen 541 fl. 91 kr., die neue Congrua der-

selben ist schemumässig bemessen mit 700 fl., es ergibt sich somit

in Gemässheit des §. 1. des Congruagesetzes ein Abgang per 158 fl.

9 kr. hievon würde diesem Pfarrer pro 1887 die Hälfte per 79 fl.

If- gebühren, respective znzuweisen sein.
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Nach dem neuen Rechnnngssohlüssel wurde jedoch folgender-

massen gerechnet;

Die alte Congrna der Patronatspfarre N. beträgt 420 fl., hiezu

die halbe Differenz zwischen der alten Congrua per 420 fl. und der

neuen per 700 fl. im Betrage von 140 fl., gibt zusammen 560 fl.

Davon ab das Localeinkommen nach §. 1. per 541 fl. 91 kr., gibt

pro 1887 eine vorzuschreibende Congruaergänzung per 18 fl. 9 kr.

Abgesehen von der Differenz zwischen der ersten auf Grund

des Gesetzes berechneten Congruaergänzung per 79 fl. 9 kr., und der

auf Grund des Ministerialerlasses vom 2. November 1886 eruirten

Ziffer per 18 fl. 9 kr., im Betrage per 61 fl., ist der Beneficiat dieser

Pfarre insoferne noch geschädigt, dass er im Jahre 1887 nicht ein-

mal so viel bekommt, als er in früheren Jahren, vor der Congrua-

regtdirung erhidt. Vor der Congruaregulirung hatte er ein Local-

einkommen per 541 fl. 91 kr. und eine staatliche Congruaergänzung

ans dem staatlichen Credite per 600,000 fl. per 100 fl., zusammen

sonach 641 fl. 91 kr.

Dermalen jedoch, das ist im Jahre 1887, hat er ein Local-

einkommen per 541 fl. 91 kr. und (nachdem obige 100 fl. ans dem

staatlichen Credite mit 31. December 1886 eingestellt wurden) eine

Congruaergänzung per 18 fl. 9 kr., zusammen sonach 560 fl., somit

um 81 fl. 91 kr. österreichische Währung tocniger als in früheren

Jahren.

Vorstellungen der ünterbehörden, welche — wie man hört —
gegen obigen Ministerialerlass vom 2. November 1886 gemacht wur-

den, sind ohne Erfolg geblieben.

Es mag nun allerdings zugegeben werden, dass der neue Rech-

nungsmodus denjenigen Seelsorgern günstiger, als der auf dem Ge-

setze basirende ist, welche nur die Dotation aus dem Religionsfonds,

und kein Localeinkommen
, oder nur ein sehr geringes Localeinkom-

men besitzen. So soll dies der Fall sein in Galizien, wo sich viele

Pfarrer griechisch-katholischen Ritus befinden, welche gar kein Lo-

caleinkommen, oder nur ein sehr geringes besitzen. Diesen Seel-

sorgern wollen wir diesen Berechnungsmodus gerne gönnen, damit

sie im Jahre 1887 doch irgend eine kleine Congruaaufbesserung er-

halten. Allein darum darf doch dieser Rechnungsschlüssel, welcher

im Gesetze nicht begründet ist, zur allgemeinen Norm gemacht, und

danach aüe Berechnungen der Congruaergänzung angestellt werden.

Wenn es sich um die Frage der Congruaaufbesserung, wie selbe

durch das Gesetz vom 19. April 1885 angestrebt wird, handelt, so

muss und kann für die Beantwortung dieser Frage einzig und allein
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das Gesetz massgebend sein. Die Frage der Congmaaafbesserang

darf demnach nur vom Standpunkte des geltenden Gesetzes und nicht

von dem der Opportunität oder Utilität behandelt werden, and es

geht daher nicht an, die beiden Berecbnungsschlüssel, über welche

(im März und April 1887 im Wiener »Yaterlandc and Corresp.-Bl.

für den katb. Elerns Oesterreichs) in Zaschriften aus den Reihen

des katholischen Klerus so viel geschrieben wurde, je nach dem Stand-

punkte zu beurtheilen, ob der eine oder andere Berecbnungsschlüssel

dem einen oder anderen Seelsorger nützlicher oder conrenabler ist.

Es geht nicht an, um der blossen Nützlichkeit wegen den

Standpunkt des Gesetzes bei Seite zu schieben, und — wie dies

der Ministerialerlass vom 2. November 1886 thut — eine nicht im

Gesetze begründete Berechnungsfortnd, eben weü sie einigen Seel-

sorgern günstiger als die gesetzliche Formel ist, aufzustellen und als

die allgemein gütige hinstellen, wodurch obendrein ein grösserer Theil

des Klerus geschädigt wird.

Es wird nun allerdings zugegeben, dass die stricte Auslegung

des Gesetzes — und nur von einer solchen kann und darf im ge-

gebenen Falle die Rede sein, — mit der Absicht der gesetzgeben-

den Factoren, welche ja doch die Aufbesserung der materiellen Lage

des minder dotirten Seelsorgeklerus bezwecken wollten, in Ansehung

der minder dotirten Seelsorger nicht im Einklänge steht. Die ratio

legis geht auch unzweifelhaft dahin, auch solchen Seelsorgern, welche

nach der Berechnungsformel, wie selbe ira Gesetze begründet ist,

entgegenzukommen, und dieselben der Wohlthat des Gesetzes theil-

haftig werden zu lassen. Allein auch hier gab es eineu Ausweg,

nämlich den: solchen Seelsorgern, welche durch die im Gesetze be-

gründete Berechnungsformel weniger erhalten würden, als sie bisher

nach der alten Congrua erhalten haben, eine Aufbesserung ans dem

für den Unterhalt des katholischen Seelsorgeklerus eingestellten staats

liehen Credite per 200,000 fl. zu gewähren, wodurch dieselben ausser

dem Betrage ihrer früheren alten Congrua noch die Hälfte der Dif-

ferenz zwischen der alten und der neuen Congrua pro 1887 erhalten.

3. Ein Erlass des k. k. Min. für Colt, nnd ünterr. vom 5. März 1837.

Ein Erlass des k. k. Min. für Cult, und ünterr. erging am
5. März 1887 an sämmtliche politische Landesbehörden mit der

Weisung, den Ministerialerlass vom 2. November 1886, Z. 19,766

nicht nur pro futuro zu handhaben, sondern denselben auch rück-

wirken zu lassen, also auch diejenigen Richtigstellungserkenntnisse,

welche vor dem 2. November 1886 ergangen sind, einer Revision
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eu untereiehen, und die Congrnaergänznngsbeträge, welche den selbst-

ständigen Seelsorgern mittelst rechtskräftiger Erkenntnisse zugemes-

sen waren, eu restringiren.

4 . Rede des Abg. Dr. Pscheiden im Abgeordnetenhaase am 11. Mai 1887.

Abg. Dr. Pscheiden klagte über vielfache Verschleppungen in

der Ausführung des Congruagesetzes und fügte bei : Es sind aber

bei der Durchführung dieses Gesetzes auch noch anderweitige Klagen

laut geworden, so z. B. scheinen einzelne ünterbehürden sich nicht

klar darüber zu sein, was man unter einem selbstständigen Seel-

sorger versteht. Mir wenigstens ist der §. 1. dieses Gesetzes, Alina 2,

ganz klar, denn dieses Alinea sagt, dass man unter dem Ausdrucke

eines selbstständigen Seelsorgers jene Geistlichen versteht, welche aut

Grund der canonischen Einsetzung von Seite des Diöcesanbischofes

in einer bestimmten kirchlichen Gemeinde die Seelsorge auszuübeu

das Recht und die Pflicht haben, oder welche sonst von dem Diü-

cesanbischof zu selbstständiger Ausübung der Seelsorge berechtigt

sind. Es kommt also nicht auf den Namen, sondern auf das Amt
an. (Ganz richtig ! rechts), welches der betreffende geistliche Punctio-

när bekleidet. (Ganz richtig! rechts.) Nun aber sind allerdings die

Namen dieser selbstständigen Seelsorgepriester sehr verschieden. In

Steiermark z. B. kennt man nicht blos Pfarrer, sondern auch Vicare,

Localcurateu, Beneficiatcuraten, Stationscapläne, in Tirol heissen sie

auch Expositi, und es gibt noch andere solche Namen. Es kommt
aber bei der Benrtheilung , ob ein solcher Seelsorger ein selbststän-

diger Seelsorger sei oder nicht, einzig und allein darauf an, ob er

von seinem Diöcesanbischofe zur selbstständigen Ausübung der Seel-

sorge berechtigt ist; so sagt wenigstens das Gesetz. Ich habe aber

Beweise dafür in der Hand, dass einzelnen dieser selbstständigen

Seelsorger nicht das Recht znerkannt wurde, eine Aufbesserung zu

beziehen, weil sie nicht als selbstständige Seelsorger von den Unter-

bebürden anerkannt wurden. Was folgt nun daraus, wenn einer sol-

chen willkürlichen Auslegung des Gesetzes nicht energisch entgegen-

getreten wird? Dass der betreffende selbstständige Seelsorger ent-

weder gar keine Aufbesserung bekommt, weil er nicht als solcher

anerkannt wird, oder dass er nur die Aufbesserung eines Hilfsprie-

sters bekommt. Dieselbe beträgt für einen systemisirten Hilfsprie-

ster wenigstens auf dem Lande in Steiermark 210 bis 390 fl.; da-

mit kann doch ein Seelsorger unmöglich existiren. Es folgt weiter

daraus, dass man solche Posten unbesetzt lassen muss zum grossen

Schaden der dortigen Bevölkerung
,

oder die mit Abgaben und
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Steaern ohnedies sehr überbfirdeten Bauern sich herbeilassen müssen,

dem Geistlichen eine ausgiebige Aufbesserung zu versprechen, um ihn

nur an seiner Stelle zu erhalten ....
Eine andere Klage, welche besonders in der neuesten Zeit auch

in der Tagespresse vielenorts besprochen wurde, ist die, dass man in

Bezug auf die Berechnung der Hälfte der Congrua für 1887 ver-

schiedene Ansichten hat, ja dass man willkürliche Berechunngsformen

aufgestellt hat, nach welchen nicht Wenige in ihren Bezügen ver-

kürzt werden. Das Minimaleinkommen der selbstständigen Seelsorger

ist bis zur definitiven Regelung der Congruaverhältnisse — §. 2.

dieses Gesetzes — durch ein diesem Gesetze beigeschlossenes Schema

festgesetzt. Nach diesem Schema würde z. B. in Steiermark in der

Landeshauptstadt ein Pfarrer 1000 fl. haben, in den Städten und

Märkten über 5000 Einwohner und in grösseren Cnrorten 800 fl.,

in Stationen mit sjstemisirten Hilfspriestern 700 fl. und ohne solche

600 fl. Es können demnach also nur zwei Fälle Vorkommen. Ent-

weder erreicht ein solcher Curat mit seinen mit dem geistlichen

Amte verbundenen Bezüge diese Congmaziffer und dann hat er auf

eine Aufbesserung keinen Anspruch, oder er erreicht sie nicht, dann

hat er den gesetzlichen Anspruch auf eine Ergänzung. Es muss ihm

in dem Falle die Ergänzung im Jahre 1888 ganz und für 1887 die

Hälfte ausbezahlt werden.

Wie ist nun dieser Abgang zu ermitteln, besonders aber die

Hälfte des Abganges ? Dazu gibt, meine Herren, wie ich glaube, §. 3.

dieses Gesetzes den Schlüssel. Nach diesem Paragraph haben die

selbstständigen Seelsorger Einbekenntnisse vorzulegen, welche nach

dem Einvernehmen mit dem Diöcesanbischof von der Landesbehörde

richtig gestellt werden. Es ist in diese Einbekenntnisse dasjenige

einzustellen, was §. 3. taxativ aufführt, also folgende Bezöge: Rein-

erträgniss des Grund und Bodens, Zinsen von Pfründengebäuden,

wenn solche vorhanden sind, die Renten von Kapitalien und Obliga-

tionen, Stolgebübren und Bezüge von Stiftungen, die eben gesetzlich

einzurechnen sind. Diese Bezüge sind nun als Einnahmen einzustel-

len, und davon sind die Ausgaben abzuziehen, die auch wieder im

Gesetze aufgeführt werden. Was dann erübrigt, ist das sogenannte

Localeinkommeu
,

der Bezug, welchen der selbstständige Seelsorger

aus seinem geistlichen Amte geniesst. Allerdings gibt es schlecht

und karg dotirte Pfründen
,

von welchen es sicher und gewiss ist,

dass deren Localeinkomraen gleich Null oder doch wenigstens so ge-

ring ist, dass es gar nicht in Anschlag gebracht werden kann. Da-

her entspricht es nach meiner unmassgeblichen Meinung dem Sinne
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and Zwecke des Gesetzes, dasselbe so auszuführen, dass durch keine

Berechnungsiornael
,

sei sie wie immer aufgestellt, der betreffende

selbstständige Seelsorger etwa schlechter gestellt sei, als bisher.

Denn eine solche Berechnung wäre offenbar zweckwidrig und dem

Gesetze entgegen.

Es sind auch noch andere Klagen erhoben worden, die ich aber

nur streifen will. So wird z. B. darüber geklagt, dass den Hilfs-

priestern, welche hie und da auf dem Lande in einer Pfarre sta-

tiouirt sind und wirken
,
wo ihnen das Erträgniss von Sammlungen,

die jetzt abgelöst sind, zukam, die Bezüge aus diesen abgelösten

Sammlungen, welche sich auf 10, 15 bis 20 fl. beliefen, und einge-

rechnet werden, so dass jene Hilfspriester nicht 90 fl., sondern eine

um jenen Betrag verringerte Summe erhalten, obgleich sie wegen

dieser Sammlungen Verpflichtungen zu erfüllen haben
,

die sie sonst

nicht zu erfüllen hätten. Ebenso wird darüber Klage geführt, dass

die Provisoren bei einem Bezüge von 30 fl. unentgeltlich die Stifts-

messen zu persolviren haben. Ebenso schwer drückt es aber auch

die selbstständigen Seelsorger, dass sie für die vollständige Ver-

pflegung ihrer Hilfspriester, ihrer systemisirten Capläne, denen sie

ausser der vollständigsten V’^erpflegung auch noch Beheizung, Licht

und Wäsche besorgen müssen, nicht mehr als 300 fl. einrechnen

dürfen.

Mit Rücksicht hierauf erlaube ich mir daher Sr. Ezcellenz den

Herrn Cultusminister zu bitten, dass er alle diese Unzukömmlich-

keiten zu beseitigen trachte, und dass dieses Gesetz so ansgelegt und

darchgeführt werde, wie es dem Sinne und Zwecke desselben ent-

spricht. Ich hege die Hoffnung, dass einem jeden selbstständigen

Seelsorger die gleiche Behandlung widerfahren werde.

5. Antwort des Cultasministers Dr. v. Gaulach in der Sitzung des Abgeord-

netenhauses vom 12. Mai 1887.

Die Durchführung des Congruagesetzes , insbesondere des §. 9.

dieses Gesetzes, ist eine ungemein schwierige Arbeit. Und ich be-

dauere nur, dass mir augenblicklich der im Unterrichtsministerium

geführte Ausweis über den Stand dieser Angelegenheit nicht zur

Haud ist ; sonst wäre ich in der Lage, in Bezug auf Dasjenige, was

bezüglich der Verschleppung gesagt wurde, nachzuweisen, dass mit

Ansnabme von Böhmen und Galizien die Durcliführungsarbeiten der

Congruaregulirung nahezu fertiggestellt sind. Insbesondere gilt dies

von Kärnten, wo meines Wissens die Action bereits als abgeschlos-

sen betrachtet werden kann. Jedenfalls muss die Cultusverwaltung
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hinsichtlich der Durchführung des Congruagesetzes für sich in An-

spruch nehmen, dass ihr durch dieses Gesetz eine ausserordentlich

grosse, schwierige und verantwortungsvolle administrative Aufgabe

übertragen worden ist. Der Herr Abgeordnete hat auch bezüglich

des Berechnungsschlüssels einige Bemerkungen gemacht und Klage

darüber gefülirt, es trete hin und wieder der Fall ein, dass der eine

oder der andere Seelsorger sich verkürzt siebt. Erlauben Sie mir,

meine Herren, in dieser Beziehung aufmerksam zu machen, dass

auch das ünterrichtsministerium zunächst die Frage der Durch-

führung des §. 9, beziehungsweise die Berechnung der Congruaer-

gänzung für das laufende Jahr um so mehr in ernste Erwägung

ziehen musste, als bei der Verschiedenheit der Verhältnisse es klar

war, dass ein und derselbe Berechnungsschlüssel da und dort zu ganz

verschiedenen Resultaten führen muss. Andererseits ist es ja klar,

dass der Sinn des Gesetzes nur einer sein kann und es doch nicht

angeht, dass die Verwaltung in der Ausführung des Gesetzes sich

zweier Berechnungsschlüssel bedient, die anznwenden wären, der Eine

da, wo z. B. ein geringeres, der Andere dort, wo ein grösseres Lo-

caleinkommen vorhanden ist. Was ist nun geschehen ? Die Cultus-

verwaltung hat sich zu einem bestimmten Berechnungsschlüssel ent-

schlossen und ist darnach vorgegangen. Ich kann es wohl mit ziem-

licher Sicherheit aussprechen, und es wird mir in dieser Beziehung

kaum widersprochen werden, dass der ärmere Tbeil unseres Klerus

durch diese Art der Berechnung ganz entschieden im Vortheile ist.

Es wurden in dieser Beziehung aus einzelnen Ländern andere Pro-

positionen gemacht, aber die Berechnung hat sofort ergeben, dass

dieser andere Berechnungsschlüssel nur dort günstig wäre, wo das

Localeinkommen schon eine gewisse Höhe erreicht hat. Unter sol-

chen Umständen musste sich die Cultusverwaltung gegenwärtig hal-

ten, dass die klare Absicht des Gesetzes dahin gebt, die minder do-

tirten Priester bis zu einem gewissen Grade zu begünstigen und die

Cultusverwaltung hat dabei einen Weg gewählt, der wahrhaftig nicht

durch fiscalische Rücksichten dictirt war. Hätten wir einen anderen

Weg eingescblagen, so kann ich mit Bestimmtheit erklären, dass je-

denfalls der Staatsschatz dabei besser weggekommen wäre. Wir haben

den bekannten Berechnungsschlüssel gewählt, weil wir wirklich den

Intentionen des Gesetzes dabei Rechnung zu tragen glaubten. Es

handelt sich im vorliegenden Falle um Erkenntnisse der Verwaltung;

gegen die Rechtsauffassung der Cultusverwaltung steht der Instanzen-

zug offen, vor Allem auch der Recurs an den Vertoaltungsgerichis-

hofy und ich stehe nicht an, zu erklären, dass, wenn der Verwaltnngs-
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gerichtshof sich der Rechtsanschanang der Cultusverwaltung Dicht

anschliessen sollte, dieselbe im Sinne des Eikenntaisses des Verwal-

tuDgsgerichtshofes vergehen wird. So lange dies aber nicht der

Fall ist, muss die Cnltusverwaltung bei dem bisherigen Berech-

nnngsschlüssel bleiben; sie hat hiebei wenigstens die Ueberzeugnng,

dass sie der Majorität des schlecht dotirten Klerus einen Dienst er-

wiesen hat. Ich gebe zu, die von der Cultusverwaltung eingeleitete

Aktion hat da und dort Härten zur Folge gehabt. Diesen Härten

abznhelfen, wird die Aufgabe der Cultusverwaltung in dem Sinne

sein, dass sie denjenigen Credit, welcher noch im laufenden Jahre

fOr unzureichend dotirte Seelsorger eingestellt ist, dort, wo der Nach-

weis einer solchen Härte erbracht werden wird, gern benützen wird,

um die Schädigung Einzelner in dieser Beziehung zu beseitigen.

6. ErlaM des k. k. Min. für Cnlt. nnd ünterr. vom 4. Jani 1886, Z. 3449,

betr. die Yersor^^ung nicht activ gewesener Priester,

bestimmte, dass auf Zuerkennung eines Ruhegehaltes aus dem Reli-

gionsionde in der im Schema II. zum Gesetze vom 19. April 1885,

R.-G.-B1. Nr. 47, normirten Höbe nur jene inhabilen Priester haben,

welche vor Eintritt der Inhabilität bereits in der Seelsorge Ver-

wendung gefunden haben, während rücksichtlich jener Priester, welche

zwar den Religionsfonds- Tischtitel erlangt, jedoch niemals in der

Seelsorge Verwendung gefunden haben, der Grundsatz gilt, dass

solche Priester nicht auf den nach Massgabe des Schema II. zum

bezogenen Gesetze entfallenden niedrigsten Ruhegehalt von 225 fl.,

sondern vielmehr nur auf jene Versorgung im Betrage von 210 fl.

Anspruch haben, welche denselben in Folge des ihnen znerkannten

Religionsfonds-Tischtitels gewährleistet erscheint.

7. Erlass des k. k. Min. für Galt, and Unterr. vom 20. Dec. 1886, Z. 23,864

machte nachstehende Entscheidung des k. k. Finanzministeriums

bekannt

:

»Anlässlich eines vorgekommenen Falles hat das Finanzmini-

sterium auszusprechen befunden, dass sich die Stempelfreiheit, welche

laut des Erlasses des h. k. k. Cultus- und Unterrichtsministeriums

vom 10. April 1886, Z. 6250 [ArcAtu, Bd. 57, S. 465] den Ein-

gaben und deren Beilagen gewährt wurden, mit welchen die selbst-

ständigen katholischen Seelsorger und systemisirten Hülfspriester

zum Zwecke der Congruaergänzung die Einbekenntnisse vorlegen,

auf die gegen die Einbekenntnisse der Landesbehörde eimubringen-

deti Recurse nicM erstrecke, da in diesem Falle der Befreiungsgrund,

rehir fdr Kircheikr«oht. LIX, g
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dass es sich am eine von Amtswegen einzuleitende Angelegenheit

handle, wegfällt.c

8. Erkenntniss des vom 13. Januar 1887, Z. 23

erklärte, ein Regularpriester, welcher bei einer Säctdarpfarre Hilfs-

dienste leiste, hat keinen Anspruch auf eine Congrua. Bei der

Pfarre Dürnberg war der systemisirte Hilfspriesterposten nicht be-

setzt und versah ein Redemptoristenpriester factiscb die Stelle eines

Cooperators. Für diesen verweigerte die Cultusverwaltung den für

den systemisirten Hilfspriester im Ges. vom 19. April 1885 festge-

setzten Betrag. Der Pfarrer erhob desshalb beim Verwaltungsge-

richtshofe Beschwerde, wurde aber in dem citirten Erkenntnisse ab-

gewieseu aus folgenden Gründen : Das Gesetz bezieht sich auf den

Säcularklerus, indem im §. 8. Abs. 1. gesagt wird, dass es auf Secl-

sorgestationen, die einer regulären Communität angehören, keine An-

wendung findet. [Ein solcher Fall lag hier aber doch nicht vor.]

Nach §. 1. des Gesetzes vom 19. April 1885 ist die Ergänzung aus-

drücklich beschränkt auf selbstständige katholische Seelsorger und

die systemisirten Hilfspriester derselben [ein solcher lag hier vor],

also auch auf solche Hilfspriester, die auf Posten angestellt sind,

welche nach der staatlich anerkannten Diöcesanverfassung bei einer

Pfarre ständig besetzt sein sollen. In diesem Sinne kann aber ein

zum Regularklerus zählender Geistlicher niemals [?] einer Pfarre

adjungirt sein
,

da derselbe unbedingte, allen anderen vorgehende

Pflichten gegen seine Genossenschaft hat, welche ihm kirchenrecht-

lich nicht gestatten [mit Erlaubniss seiner Oberen wohl gestatten],

ebenso unbedingte Pflichten hinsichtlich einer Pfarrseelsorge zu über-

nehmen. Weiter stellt sich die im Gesetze vom 19. April 1885 den

systemisirten Hilfspriestern des Seelsorgeklerus gewährten Dotation

nach dem bisherigen Pfarrdotationssysteme als eine Erhöhung des

aus dem Religionsfonde allen Klerikern gewahrten sg. Tischtitels

dar. Dieser Titel kann aber nicht bei dem Redemptoristen in Frage

kommen und fehlt daher auch die Grundlage des Religionsfondes.

[Hier handelte es sich nicht um den Redemptoristen als solchen,

sondern um den die Dienste eines systemisirten Hilfspriesters bei

einer Säeularpfarre leistenden und darum auch auf den gesetzlichen

Unterhalt eines solchen Anspruch habenden Geistlichen].

9. Erlass der k. k. Landesregierung von Salzbarg vom 24. Mai 1887, Z. 3860.

Bei Berechnung von Congruaergänzungen für Pfarrer und Hilfs-

priester, dann von Remunerationen für doppelt geleistete Seelsorge-

dienste und von Provisorengehalten auf den Tag, ist jeder Monat
ohne Ausnahme mit .30 Tagen anzurechnen.
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IX.

Das Verbot von Concerten in Kirchen.

1. Das ersbischöfUche Ordinariat von Freiburg erliess unter dem
13. Januar 1887 im Anzeigebl. für die Erediöcese Freiburg vom

19. Januar 1887 Nr. 2 folgende Anordnung:

Im Hinblicke auf c. 2. de immun, eccles. II. 23 in VI“, und
Conc. Trid. sess. XXII decr. de observ. et evit. in cel. miss., wo-
nach von katbolisebeu Gotteshäusern »saeculares actiones, profana

colloquia, strepitusc fern zu halten sind, erneuern wir unser Verbot

vom 21. Juni 1844 Nr. 4884, katholische Kirchen zu musikalischen

Producüonen (Musikfesten, Concerten) zu verwenden.

Wir gestatten aber die Ä^ircÄen-Musik-Productionen der kirch-

lichen Musik- (Cäcilien-) Vereine in den Kirchen unter der Be-
dingung, dass sie mit dem Gottesdienste resp. mit Gebet in Ver-

bindung gebracht, als kirchliche Feier sich gestalten, und nur litur-

gische oder kirchliche Gesänge zur Aufführung gebracht werden.

Wenn die kirchlichen resp. liturgischen Gesänge nicht beim Hoch-
amte, der Vesper oder Complet producirt werden, so sind am Altare

die Kerzen anzuzünden, ein Priester in kirchlicher Kleidung spricht

vor Beginn der Production und am Schlüsse derselben ein Gebet,

und während der Pause in der Mitte der Aufführung betet der Prie-

ster abwechselnd mit dem Volke eine Litanei. Wenn die kirchliche

Erlaubniss ertheilt wird, kann die Aufführung mit dem sacramentali-

schen Segen beschlossen werden.

Auch diese Productionen gottesdienstlicher Lieder resp. der

Kirchengesang-Feste oder -Vereine dürfen in den Kirchen nur unter

der weiteren Bedingung stattfinden, dass die geeignete Fürsorge für

die Aufrechthaltung der bei dem Gottesdienste und in den Kirchen

geziemenden Andacht und Ruhe getroffen wird, die würdige Auf-
stellung der Chöre vor Beginn des Gottesdienstes stattfindet, Pro-

gramme in der Kirche nicht ausgetheilt, dortselbst Besprechungen
oder Verhandlungen, sowie Erhebung von Eintrittsgeldern überhaupt
nicht zugelassen werden.

2. Ein Erlass des Bischofs Emst Maria Müller von Linz vom
Osterfeste 1887:

abgedrnckt in der Linzer Theol. Prakt. Quartalschrift 1887 Heft 4.

8. 769—799, verordnet im Allgemeinen und im Einzelnen
,
welchen

Charakter die Kirchenmusik haben müsse, verbreitet sich namentlich

auch über die einzelnen älteren , neueren und neuesten zur Auf-

führung bei kirchlichen Feierlichkeiten geeigneten Compositionen
nnd gibt auch ein Verzeichniss jener Kirchencorapositionen, die sich

für kirchliche Aufführungen nicht eignen. (Vgl. ylrr/ut) XI, 315, 470).

Diuii-'T Google

8 *



116

X.

Supplementa documentorum ad concilii provinc. Westmon. IV.

a. 1873 pertinentium.

(Cfr. Archiv, t. 58. p. 201 sqq.)

1. Instructio S. Congregationis de Propaganda Fide,

de titulo ordinationis.

I. Cmn indecoram omnino sit, atque a Clericornm, qui in

sacris Ordinibus constituuntur, dignitate prorsus alienum, ut ipsi aut

emendicatis subsidiis ant ex sordido quaestu ea quae ad victum ne-

cessaria sunt, sibi comparare cogantur; nemo ignorat, ab antiquis-

simis inde temporibus cautum fuisse, ut quicumque in Ecclesia Dei

ad sacros Ordines essent promovendi, eisdem de congrua perpetuaque

substentatione provideretur. Olim quidem nemo ordinabatur, nisi

certae adscriberetnr Ecclesiae, cui perpetuo esset addictus, ut ex ea

haberet unde vitam honeste posset substentare >). Posterioribus vero

temporibus titulus Ordinationis invectus, quo videlicet victui cleri-

corum satis consuleretur. Cujus necessitas primitus pro ordinatione

Diaconorum et Presbyterorum sancita, dein ab Innocentio III. ad

Subdiaconos quoque extensa fuit *). Explorata autem omnibus sunt

quae Synodus Tridentina*) hac super re constituit; cujus saluber-

rimas praescriptiones progressa temporis alicubi neglectas s. m. In-

nocentius XI. literis encyclicis ad omnes Episcopos per S. Congrega-

tionem Concilii die 13. Maii 1679 datis gravissime observari mandavit.

II. Porro greminus distinguitur titulus. Ecclesiasticus scilicet,

ac Patrimonialis. Hic postremas
,

cui occasionem dedisse videtur

Alexander III. quique circa finem saeculi XIII. usuvenire coepit,

obtinet, cum ordinandas talibus bonis certis stabilibus ac frugiferis,

aliunde quam ab Ecclesia provenientibus, est instructus, quae ad

congruam ejus substentationem sufficere Episcopi judicio censeatur.

Ad praefatum accedit titulus Pensionis, quae non modo ad congruam

clerici alimoniam sufficere, sed et perpetua esse debet. Atque hi duo

1) Cone. Chalcedonen. can. VI.

2) Cone. Lateran. III. can. V.

3) Seas, XXI. De ref. cap. II.

4) In Cap. IV. de Praeben. — Thomassinus De vet. et nov. ikcl.

discipl. part. 2 l. \ cap. 9. n. 2.
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titali extraordinarii censendi sunt ac veluti ex dispensatione admit-

tantur, si nimirum Episcopus pro Ecclesiae necessitate aut commodo

aliquem ita ordinandum esse judicaverit ^).

III. Ecclesiasticus vero titulus in beneficialem subdividitur, ac

paupertatis, quibus aliae quaedam veluti subsidiariae atque extraor-

dinariae species adjiciendae sunt, titali nempe Mensae Communis,

atque Servitii Ecclesiae, Missionis, Sufficientiae, et Collegii. Eat

autem titulas beneficii jus perpetuam percipiendi fractus ex bonis

Ecclesiae propter officiam aliquod spirituale, ecclesiastica auctoritate

constitutum; atque hic ordinarias ac praecipuus titulas sacrae Ordi-

nationis dici de^t *).

IV. Paupertatis vero titulus in religiosa professione est posi-

tas, vi cujas qui solemnia vota in probata Religione emiserant, vel

ex reditibus bonorum, si quae ipsamet Religio possideat, vel ex piis

fideliam largitionibus omnia communia habent, quorum ad vitam

alendam indigent. Quem vero vocant communis mensae titulus, eos

clericos attingit, qui Religiosorum more iu communi vitae disciplina

degentes aut nulla nuncupant vota, aut simplicia tantum, proindeque

e domo religiosa exire aut dimitti, atque ad saeculum redire permit-

tuntur. Neque enim ad eos pertinet titulas paupertatis, ut ex Const.

Bomanus Pontifex^) S. Pii V. deducitur. Verum ex hisce Clericis

ii dumtaxat communis mensae titulo promoveri ad sacros ordines

possunt, quorum Congregationes aut Instituta peculiari ad id privi-

legio ab Apostolica Sede aucta fuerint.

V. Titulus Servitii Ecclesiae qui olim ordinarius erat, prout

supra adnotatum fuit, et postea evasit extraordinarius, iis quandoque

conceditur, qui cum Beneficio ecclesiastico vel pensione careant, aut

patrimonialia aliaque bona non possideant, ea lege ordinantur, ut

alicui Ecclesiae sint mancipati, ex cujus servitio et eleemosynis a

piis Christifidelibus elargiendis substentari possint, et ab eadem Ec-

clesia nullo unquam tempore amoveri vel ipsi recedere nequeant,

nisi aliter eis provisum fuerit; quo titulo ut suis Clericis sacros or-

dines conferret, s. m. Sixtum V. Patriarchae Venetiarum indulsisse

constat *).

VI. Denique titulus Missionis, de quo potissimum heic sermo

est, praetermissis titulis St^fidentiae et Collegii (quos utpote raro

1) Cone. Trid. loc. cit. et Bened. XIV, Inet. E!ccl. 26 n. 1. et 3.

2) Fagnan, in Cap. 4 de Praebend. n. 24.

3) PHd. Id, Octob. 1568.

4) Campanil. Diversor, jur. canonic. rubr, Cap. 4 n. 14 et Gratias

De Beneflc. part. 2, cap. 16. n. 96.
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occurrentes tantum commemorasse sat erit), adhiberi consuevit, cum

alius legitimus titulus haud suppetit, pro iis, qui majoribus ordini-

bus initiari cupiunt ut Apostolicarum Missionum servitio sese de-

voveant. Id autem saepe contingit in locis missionum, in quibus ea

est rerum conditio, ut commune Ecclesiae jus circa ea, quae ad

praerequisitum pro sacra Ordinatione titulum spectant, servari adamus-

sim nequeat. Qui vero hujusmodi titulo ordinati sunt, ii ex Aposto-

lico ministerio in Missione, cui fuerunt addicti, ad victum necessaria

consequuntur.

VII. Sed exploratum est. Ordinarios Clericis titulo Missionis

non posse SS. Ordinationum munera impertiri, nisi speciali S. Sedis

induito muniti sint; agitur enim de titulo extraordinario qui praeter

jus commune adhibitus fuit. Quod quidem indultum Superioribus

Missionum aut Collegiorum seu Congregationum quae missionibus

inserviunt, vel ad certum tempus, vel ad praefixura casuum numerum

concedi solet. Meminerint autem Superiores eo parce utendum sibi

esse: neque enim titulo Missionis omnes absque delectu sacris erunt

Ordinibus initiandi Clerici, qui ad Missionum curriculum ineundum

utcumque dispositi videantur. Si enim juxta s. Pauli monitura ma-

nus nemini cito imponendae, id potissimum valet, cum sermo est de

iis qui in arduum apostolici ministerii opus assumuntur. Quare hic

titulus adhibendus erit in eorum dumtaxat favorem, qui animi indole

et docilitate, intentionis rectitudine, aptitudine ingenii, profectu in

sacris studiis, morum integritate, ac rerum mundanarum contemptu,

spem faciant, sese strenuos futuros fore Evangelii praecones; super

quo eorumdem Superiorum conscientia districte oneratur.

VIII. Non secus ac Alumni Collegiorum pontificiorum, ii omnes

qui titulo Missionis inter sacros ministros cooptari cupiunt, tenentur

prius juramentum emittere, quo spondeant missioni cui destinati sunt

vel destinabuntur, se fore perpetuam operam daturos; quod quidem

ab iis qui boc titulo frui volunt, S. Sedes ut Missionum, quarum

sumptibus illi aluntur, servitio consuleret, exigere constanter con-

suevit. Huic Instructioni subnectitur Forma istius juramenti jara-

pridem approbata nsuque recepta, eamque ab omnibus usurpandam

esse, ut uniformitas hac super re servetur, omnino praecipi S. Con-

gregatio.

IX. Necesse non est, ut qui ad SS. Ordines hoc titulo eve-

hendus est, actnaliter in missione versetur, sed sufficit, ut paratus

sit ad missiones obeundas, quando et quomodo Superiores eum mit-

tendum sensuerint ac ire jubeant.

X. Eis, qui hoc titulo sunt ordinati, vi praestiti juramenti in-
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terdicitur in Religionem ingredi absque venia S. Sedis; ejus namque

judicio reservatum est, praevia Ordinarii, cui intererit, relatione ju-

dicare, utrum missionum, quarum servitio ii sunt addicti, necessitas

id patiatur. Scilicet publicum bonum privato antecellat oportet, ea

nimirum ratione, qua aliquibus Ordinibus concessum est, ne eorum

religiosis ad arctiorem sine suorum Superiorum licentia transire fas sit.

XI. Quemadmodum alii tituli, ita etiam hic, de quo agitur,

juxta canonicas sanctiones amitti potest, atque ab Ordinariis auferri,

de consensu tamen S. Congregationis, cujus est sic ordinatos praestiti

juramenti vinculo exsolvere. Quod si amisso titulo generatim, aut

etiam titulo Missionis, alter ei non substituatur. Sacerdos haud

propterea remanet suspensus; sed Ordinarii tenentur compellere or-

dinatos ad alterius tituli subrogationem, prout sacris canonibus con-

sultum est. Id Sacra haec Congregatio in generalibus Comitiis diei

1. Septembris 1856 declaravit.

XII. Pariter Sacerdotes regulares, qui vota solemnia nuncupa-

runt, atque ex Apostolica indulgentia in saeculo vivere permittuntur,-

vel qui ediderunt vota simplicia et e suis Congregationibus seu In-

stitutis egressi sunt, ne cum proprii gradus dedecore emendicare

cogantur, ad sibi de canonico titulo providendum obligentur ; in locis

vero Missionum ipsi probare saltem tenentur, sibi suppetere media,

quibus propriae substentationi, ut par est, consulant.

XIII. Qui titulo certae alicujus Missionis ad ecclesiasticos Or-

dines adscenderunt, ubi Missionarii officium dimiserint, procul dubio

suum amittunt titulum, ac de alio sibi providere debent; si vero

alterius mi.ssionis servitio deputentur, ut hujus Missionis titulum as-

sumant, nova opus erit S. Sedis concessione; neque enim eis suffra-

gatur facultas, si quam obtinuerit ejus missionis Ordinarius, memo-
rato titulo Clericos ordinandi.

XIV. Ordinarii in missionibus utantur opera illorum etiam sa-

cerdotum, qui aliis titulis ad sacros Ordines admissi fuerunt, ser-

vatis de jure servandis ; neque enim ipsi possunt eos adstringere ad

titulum missionis subrogandum. Quin immo hortatur S. Congregatio

Ordinarios, ut quantum fieri potest, alii quoque legitimi tituli pro

sacra Ordinatione introducantur.

XV. Tandem Sacra Congregatio animadvertens incremento Mis-

sionum plurimum posse conducere, si qui in Collegiis sive Seminariis

utriusque Cleri, evangelii praecones mox futuri educati sunt, vel qui

titulo Missionis ad Ordines fuere promoti, animo identidem recolant

jusjurandum, quo se obstrinxerunt, cooperandi Deo in salutem ani-

marum
;
eos hortatur, ut in annos singulos anniversaria die praestiti
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jaramenti illud repetere curent, serio meditantes divinam erga se

bonitatem quae eos constituit Verbi ministros ad annuntianda mira-

bilia virtutis ac potentiae suae; quam immarcescibilis gloriae corona

eis in coelis parata sit, si officium suum sancte impleverint
;
quamque

e contra districtum maneat judicium, si negligentia vel socordia sua,

quod absit, qnemquam perire contigerit. Id autem, quo promptius

et alacrius praestent, noverint s. m. Pium VI. in audientia diei 7. Maii

1775 unicuique illorum plenariam indulgentiam, animabas quoque in

Purgatorio detentis applicabilem, et perpetuis valituram temporibus

impertitum fuisse, non solum cum praedictum juramentum primo

emiserint, verum etiam cum illud stato jam die renovaverint, dum-

modo in utroque casu conscientiam suam poenitentiae Sacramento

expiare non omittant, atque eucharisticam communionem suscipiant,

vel Missae celebrent Sacrificium.

Datum Romae ex Aedibus dictae S. Congregationis die 27.

Aprilis 1871.

2. Formula Juramenti ab iis praestandi qui titulo Missionis or-

dinantur.

Ego N. ,
Filius N., Dioecesis (vel Vicariatns) N., spondeo et

juro, quod, postquam ad Sacros Ordines promotus fuero, nullam Re-

ligionem, Societatem, aut Congregationem regularem, sine speciali

Sedis Apostolicae licentia, aut S. Congregationis de Propaganda Fide,

ingrediar, neque in earum aliqua professionem emittam.

Voveo pariter et juro, quod in hac Dioecesi (aut Vicariatu,

vel>) in Missione cui S. Sedi vel S. Congregationi de Propaganda

Fide me destinare placuerit) perpetuo in divinis administrandis la-

borem meum ac operam, sub omnimoda directione et jurisdictione

R. P. D. pro tempore Ordinarii
,

pro salute animarum impendam

;

quod etiam praestabo, si, cum praedictae Sedis Apostolicae licentia.

Religionem, Societatem, aut Congregationem regularem ingressus

fuero, et in earum aliqua professionem emisero.

Item voveo, et juro, me praedictum juramentum, et ejus obli-

gationem intelligere, et observaturum. Sic me Deus adjuvet et haec

Sancta Dei Evangelia.

1 ) Juxta hunc alterum modum jurare debent, gui nondum alicui

missioni addicti fuerint.
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3. Ordo Scrutinii in eligendo commendandum ad Episcopatum.

Fontes.

De modo commendandi ad Episcopatnm. — Conc. Prov. I. Westm., decr. XII.

(Archiv, t. 52. p. 396 sq.).

De Seaiionibas Capitnlaribns. — Conc. Prov. l. Westm., (Archiv, t. 52.

p. 426 aq.).

Initmctio S. Cognia de Prop. Fide. — Conc. Prov. I. Westm., (Archiv, 1. c.

p. 435 sq.).

Qnaest. circa qnalitatea &c. in commend. — Conc. Prov. IV. Westm., (Ar-

chiv, t. 58. p. 237 sq.).

»Cana Episcopus est constituendusc (Archiv, t. 52. p. 436).

I. sCapituIariter Dignitarius et Canonici illius Ecclesiae con-

>veniant,c (Archiv, 1. c.) »non ultra mensena a die mortis Episcopi.«

(Archiv, t. 52. p. 427).

II. »Celebrata per Canonicum digniorem Missa de Spiritu

»Sancto.« (Archiv, 1. c.).

II. »Precibus de more praemissis.« (Archiv, t. 52. p. 436).

IV. »Et praestito a singulis juramento de secreto servando.«

(Archiv, t. 52. p. 427, p. 436).

1® Ego N. Praepositus N. spondeo, voveo et juro, me se-

cretum fideliter servaturum, de singulis nominibus proponendis,

et suffragiis ferendis, in hac Sessione Capitulari; sic me Deus

adjuvet et haec Sancta Dei Evangelia.

2« Ego N, Canonicus N. idem spondeo, voveo et juro; sic

me Deus, etc.

V. »Absentes non valent per litteras votum suum aperire, sed

»per procuratorem, e gremio Capituli eligendum, et munitum legi-

»timo mandato, quod non potest admitti nisi propter causam vere

»necessariam, clare descriptam et Capitulo probandam: vel propter

»infirmam valetudinem, quo in casu, exprimatur quod de consilio

»unius saltem medici et unius canonici, documento ipsi se subscri-

»bentium , capitularis nequit adesse. Procuratur est admittendus

»dumtaxat ad tres schedas, tradendas, continentes nomina et praeno-

»mina deligendorum.« (Archiv, t. 52. pp. 396, 427, 436).

VI. »Suffragia.«

1® »In scriptis dabuntur, nulla discussione praecedente in

»conventu capitulari.« (Archiv, t. 52. p. 427).

2® »Ita plicanda sunt, ut non nisi nomen proponendi legi

»possit.« (Archiv, 1. c.).

4® »Nomen proponentis interius scribatur, et suffragium

»sit bene clausum sigillo non noto.« (Archiv, 1. c.).
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4® »Stylus scriptionis sit diversus ab eo quo utitur or-

»dinarie is qui suffragium fert.« (Archiv, 1. c.).

VII. »Suffragia .... a tribus scrutatoribus in initio sessionis

»electis excipientur.« (Archiv, 1. c.).

Ego N. Canonicus N. spondeo, voveo et juro me officium

scrutatoris fideliter expleturum; sic me Dens, etc.

VIII. »Tribus vicibus suffragia ferantur circa personas Sanctae

»Sedi veluti digniores commendandas.« (Archiv, t. 52. p. 436).

IX. »In primo suffragio, singuli adnotabunt nomen illius per-

»sonae ecclesiasticae, quam ad sedem vacantem magis idoneam ju-

»dicaverint.« (Archiv, t. 52. p. 427). »Quod si in primo scrutinio,

»nullus fuerit assecutus majorem numerum, iterum suffragia ferantur,

»usque dum unus fuerit illum assecutus.« (Archiv, 1. c.).

X. »Hac ratione procedendum erit, ad designationem alterius

»et tertii candidati.« (Archiv, 1. c.). »Si in aliqua ex tribus vicibus,

»in favorem nullius adsint suffragia tot numero quae excedant ma-

»jorem partem vocum, actus nullius momenti existat, atque iterum

»suffragia ferantur.« (Archiv, t. 52. p. 436).

XI. »Ex comparatione suffragiorum, scietur si quis habuerit

»totidem suffragia sibi favorabilia
,

quot excedunt medietatem suf-

»fragiorum, tam praesentium quam absentium per procuratores re-

»presentatorum , non vero absentium absque procuratore.« (Archiv,

1. c. p. 427).

XII. »Publicatis post quodlibet scrutinium nominibus, combu-

»rantur ipsa suffragia.« (Archiv, I. c.).

XIII. »Tria nomina alphabetico ordine descripta (sint), quae

»in singulis votationibus majorem suffragiorum partem obtinuerint.«

(Archiv, t. 52. p. 436).

XIV. »De hisce omnibus instrumentum fiet his terminis

;

»Vacante propter obitum, etc. (Archiv, t. 52. p. 428).

XV. »Actus capitularis rite descriptus atque obsignatus,

»transmittendus erit ad Archiepiscopum.« (Archiv, t. 52. p. 436).

XVI. »Tria vero exempla authentica fiant, quorum unum apud

»capitulum asservetur, alterum apud Archiepiscopum, tertium vero

»ab .Archiepiscopo ad S. Cong. de Propaganda Fide transmittatur.«

(Archiv, t. 52. p. 428).

XVII. Tandem in Cone. IV. Prov. Westm., (Archiv, t. 58.

p. 237 sq.) habentur notiones et quaestiones circa qualitates, etc., in

commendandis ad episcopatum necessarias ; responsa opportuna et

necessaria commode exquiri possunt a Praeposito et uno vel altero

Capitulari, in informationem episcoporum.
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XI.

Decreta congregationum Romanarum.

(Ei literis circul. episcopi Sccpusiens. a. 1887).

1. Declaratio s. Congregat. Concilii de Oratorio ]>rivato.

Romana. Interpretationis Brevis.

Die 11. Decembris 1886.

SesSi 22. Decr. Dc observ. et evit. in celcb. inis.

Compendium Facti. Isabella Milano ducissa Montiscalvi, quum

a S. P. Benedicto XIII., cujus erat cousanguinea seu af6nis, petiis-

set facultatem oratorii privati
, hisce usa precibus : cupio facultatem

erigendi oratorium privatum pro me, Carolo et Pompeo Pignatelli,

filio meo et respective nepote, nec non pro istorum descendentibus

in perpetuum; die 8. Junii 1725 rescriptum ei fuit; »SSmus annuit

iuxta expetita pro aliis consanguineis SSmi.«

Et secretaria Brevium, indulti paginam extendens, hanc privati

oratorii gratiam concessam scribebat »eidem Isabellae dncissae, ejusque

natis et descendentibus in perpetuum.

Jamvero nostris diebus contigit, ut marchio De Bisogno, a

praefata ducissa Isabella per lineam femininam descendens, petierit,

privati oratorii privilegium in vim Brevis, superius descripti sibi

recognosci, admitti, et exeeutioni demandari. Quam rem, paulo post,

etiam marchio Marinus Caracciolo, aliaeque nobiles familiae a prae-

fata muliere per cognationem descendentes postulaverunt.

Et quamvis secretaria Brevium, ad rem rogata, semel respon-

disset, privilegium Oratorii privati, concessum ampla formä cum dicta

clausula — egusque natis et descendentibus in perpetuum — extingui

cum ultimo agnato vel agnata in linea recta primi indultarii; tamen

Antistes neapolitanus scribit : adfuit qui in dubium revocavit vim

maximae illius, quasi haberi nequeat veluti authentice communicata

nomine SSmi Patris; et cui derogari possit in occurrentibus casibus,

praecipue quando prima Brevis indultaria femina fuerit. Ideoque

oravit emus Praesul, authenticam declarationem super re dari.

Eo vel magis, quod praeter hunc et alii consimiles casus pen-

derent apud neapolitanam Curiam, duorum tamen solutio, interim

suspensa
, imploratae decisioni obnoxia foret. Insuper quum tam

ipse, quam eius emus Antecessor, et semel etiam sede vacante, Vi-
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carius capitularis, cognatorum favore similium Brevium iudulta re-

cognoverint, postulavit normam sibi quoque dari pro eiusmodi execu-

tionibus jam peractis.

Hae petitiones remissae fuerunt ad S. C. C. pro authentica

declaratione.

Disceptationibus praemissis proponebatur

Dubium.

An privilegium oratorii privati concessum sub formula »eiusqne

natis et descendentibus in perpetuumc extensibile sit quoque ad

cognatos in casu.

Resolutio. Sacra S. Concilii re discussa sub die 1 1. Decembris

1886 censuit respondere: Negative.

2. Decr. s. Congr. Rituum quoad consecrationem ecclesiae restauratae.

Duhia drca Ecclesiae consecrationem.

Barchinonen.

Ecclesia parocbialis sub titulo Sanctae Mariae in loco Matrone

nuncupato, infra fines Dioeceseos Barchinonen, ut consecrata habetur,

tum quia ab antiquis temporibus anniversarium Dedicationes semper

celebratum fuit Dominica postrema Octobris, tum quia in demoli-

tione primitivi Altaris sub ara repertum fuit una cum quinque granis

incensi et sacris Reliquiis pervetustum documentum adserens peractam

consecrationem ; tum quia reperiebantur in parietibus Cruces depictae,

testibus senioribus superioris saeculi ipsius ecclesiae beneficiatis.

Quum vero, crescente populo, templum amplificatum fuerit, intactis

parietibus lateralibus, et dirutum fuerit Altare maius, sensim Cruces

disparuerunt, et anno millesimo octingentesimo quinquagesimo quarto

parietum interna lacies perpolita et stucco, uti vocant, cooperta luit.

Altare tamen majori nec fixo nec lapideo nunc temporis extante.

At vero quum dubium aliquod de ipsa consecratione ortum sit, hinc

hodiernus Rector, Archipresbyter et Clerus ejusdem ecclesiae servitio

addictus, de consensu Rssmi Episcopi Barcbinonensis, Sacrorum Ri-

tuum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna solutione humil-

lime subiecerunt, nimirum:

Dubium I. Utrum praedictum templum ob factam amplifica-

tionem nova indigeat consecratione ?

Dubium II. Et quatenus negative, num nova consecratio fieri

debeat propter stucci additionem?
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Dubium III. Et qnatenus negative etiam ad secundam, quaeri-

tur num necessario erigendam sit novum Altare majus fixum et la-

pideam rite consecrandam ; ita ut quotannis Officiam Dedicationis

persolvi possit?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secre-

tarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum caeremoniarum

Magistri, omnibus matare perpensis, ita propositis Dubiis rescriben-

dum censuit, videlicet:

Ad I. et II. Negative, seu non indigere; et iterum depingantur

et apponantur Cruces in parietibus in testimonium peractae conse-

crationis.

Ad III. Affirmative.

Atque ita rescripsit et fieri mandavit die 16. Januarii 1886.

Laurentius Salvati, Secretarius. D. ilard. Bartolinius, Praefectas.
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XII.

lieber die Abschaffung der Zehnten in Italien.

veröffentlichte die Gazetta ufficiale dd. Rom, den 23. Juli 1887 das

hier in wortgetreuer üebersetzung folgende Gesetz vom 14. Juli 1887:

Art. 1. »Die Zehnten') und sonstigen, für Verwaltung der

»Gnadenmittel oder für andere geistliche Verrichtungen unter irgend

»welcher Bezeichnung auferlegten und irgendwie vereinbarten Lei-

»stungen zu Gunsten der Bischöfe *), der gottesdienstlichen Beamten,

»der Gotteshäuser, der Kirchenverwaltungen oder sonstiger, einem

»religiösen Zwecke gewidmeter Rechtspersonen, des Staatsgute.s *),

»der Kultusfondsverwaltung ‘) und des Kirchenguts der Stadt Rom *),

»werden hiermit ahgeschafft, auch wenn dieselben sich Vertrags- oder

»urtheilsmässig anerkannt oder in Geldleistungen uragewandelt finden.

— »Doch verbleiben die, kirchliche Pfründen bekleidenden und

»bei VerMndung gegenwärtigen Gesetzes im bürgerlichen Besitze*)

»solcher sich befindenden Bischöfe und , einzeln ’) für sich mit der

»Seelsorge betrauten gottesdienstlichen Beamten, solange*) sie die

»Pfründen(güter) behalten, (auch) im Genüsse vorbesagter Zehnten,

»jedoch nur für den zufolge der jetzt geltenden Gesetze und Hebungen

»ausschliesslich ihnen zum eigenen^) Nutzen zukommenden Antheil.

1) Arch. f. K.-E. LV. S. 46, 250, 253, 271 und 275 = Geiget, Italien.

St.-K.-R. (1886 bei Kirchheim, 5 Mark, Mainz) S. 91, 141, 144, 162 und 166,

Caasani, princ. qu. polit-relig. II 262, 389, 492. Grassi'a Monitore del Con-

tenzioso (dir. pubbl. eccl.
,
Florenz 1887) bringt den Wortlaut des Gesetzes

selbst im nächsten Hefte ;
die Giurisprudenza italiana (Unione edit. Turin,

jährl. 35 Fr.) brachte ihn 1887 V p. 116.

2) Arch. LV. 25 = Ggl. 70.

3) Arch. LV. 28 = Ggl. 73.

4) Arch. LV. 35 = Ggl. 80. .\ra 30. Juni 1886 hatte der Enltusfond

ein Vermögen von 469 Million Fr., worauf jedoch — einschlössig des Kapitals-

aiischtags von 9,036,292 Klo.sterpcnsionen (G. §. 24.) u. 3,469,116 Fr. Leibrenten

(G. §. 16 I) — 334 Mill. Fr. Schulden ruhten. Bevor den Pfarrern höhere Zu-

schüs.se (G. §. 26. A. 14) gewährt werden können, muss der Kultusfond die am
Staramverraogen zurückgezogenen 70,980,800 Fr. wieder ansammeln.

5) Arch. LV. 41 = Ggl. 86, O’ Rrillg, Vita di Leone XIII. p. 473 und

485, Relazione e disegno di legge sulT ordinamento degli enti morali, Rom 1887,

R. Tipografia p. 112 (im Buchhandel nicht zu haben), unten Anm. 15.

6) Arch. LV. 6 = Ggl. 52.

7) Arch LV. 220, 2.30, 236, 239 u. 241 = Ggl. 111, 121, 127, 129 nnd

131 = §. 22. A. 3, §. 24. A. 3 u. 18, §. 25. A. 6 u. 10.

8) Arch. LIV. 311, LV. 14 u. 30 = Ggl. 38, 59 u. 75.

9) Arch. LV. 215, 253 u. 257 A. 8 = Ggl. 106, 144 n. 148 A. 8.
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— »Gleichwohl können die Pflichtigen die sofortige Umwand-
»lung vorbesagter Zehnten in ein festes Reichniss nach Massgabe der

»Art. 3 und folgenden gegenwärtigen Gesetzes und in dem dort be-

»zeichneten Verfahren verlangen.

Art. 2. »Wenn die Bischöfe und die mit der Seelsorge’’) ein-

»zeln betrauten Geistlichen
,

zu deren Gunsten die Erhebung der

»Zehnten und sonstigen Reichnisse in dem durch den vorhergehen-

»den Artikel bezeichneten Umfange beibehalten wird, durch Tod

»oder*) aus sonstigem Grunde abgehen, so gewährt die Verwaltung

»des Kidtusfonds*) ihren Nachfolgern jährliche Ergänzung bis zum
»Gesaramtbetrage von 6000 Fr. für die bischöflichen Tafeln und

»von 800 Fr. für die Geistlichen“) mit Einzel’) -Seelsorge, insoweit

»die übrigen**) Einnahmen zu dem Zeitpunkte, in welchem die

»(Zehnt-) Abschaffung erfolgt, den oben bezeichneten Betrag nicht

»mehr erreichen.

— »Doch darf die Ergänzung nie über den Betrag der abge-

»schafften Zehnten und sonstigen Keichnisse binausgehen.

— »In den Provinzen, wo an Stelle der geistlichen Zehnten

»den **) Gemeinden die Entrichtung von Gehältern für die Bischöfe

»und von Kongrualzuschüssen für die Geistlichen mit Einzel ’)-Seel-

»sorge obliegt, übernimmt, 5 Jahre von Erlass gegenwärtigen Ge-

»setzes ab, an Stelle der Gemeinden die Kultusfondsverwaltung **)

»denjenigen Theil hievon, welcher einen Ersatz für durch frühere

»Gesetze und Dekreten schon aufgehobene Zehnten selbst bildet,

»nie aber über den bezüglichen Jahresbetrag von 6000 und 800 Pr.

»hinaus.

— »An der Vorschrift der Art. 2 u. 3 des Gesetzes (Nr. 1402)

»vom 19. Juni 1873 betreffs der Höhe der Zuschüsse, welche den in

10) Arch. LV. 218 = Ggl. 109, §. 21. A. 9. Von den 274, im Königreiche

Italien befindlichen bischöfl. und erzbischöfl. Tafeln haben 37 eine Jahresein-

nahme unter 5000 Fr. (im Durchschnitte nur 3175 Fr.), 76 zwischen 5000 und

10,WO Fr., 69 zwischen 10,000 und 15,000 Fr., 41 von 15—20,000 Fr., 21 von

20—25,000 Fr., dagegen 4 von 80 —90,000 Fr. und eine sogar 127,139 Fr.,

p. 111 der in obiger Anra. 5) angeführten »ßelazione« etc.

11) Arch. LV. 38 . 42 und 254 = Ggl. 83 , 92 n. 143 Den Mitgliedern

des Domkapitels wird, vom Dompfarrer abgesehen, kein Ergänzungszuschuss

gewährt.

12) Renten, Eapitalzinsen, Stolgcbühren, Reichnisse der Seminare, Got-

teshäuser und dritter Pfründen, Arch. LV. 217, 248 ,
251 u. 257 = Ggl. 108,

139, 142 u. 148.

13) namentlich in Neapel und Sicilicn; Scadulo, due Sicilic p. 521,

Ape 1885 p. 282, 1886 p. 178.

14) Arch. LV. 39 u. 251 = Ggl. 84 u. 142.
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»der Stadt Rom bestehenden Pfarreien za entrichten sind
,
wird

»(hiedurch) nichts geändert.

Art. 3. »Alle sonstigen ständigen Grandreichnisse za einem

»Antheile der Jahresfrfichte, welche, unter gleichviel welcher Benen-

»nung, Rechtspersonen oder Einzelnen in Natur geleistet werden,

»müssen in einen festen haaren Jahresbodenzins umgewandelt wer-

»den, vorbehaltlich jedoch und unbeschadet der Vorschriften des

^bürgerlichen Gesetzbuchs betreffs der Eraphyteusen und der ewi-

»gen Renten.

Art. 4. »Für die, im Art. 3. festgesetzte Umwandlung kom-

»men die Vorschriften und Bestimmungen der beiden Gesetze vom

»8. Juni 1873 (Nr. 1389) und vom 29. Juni 1879 (Nr. 4946) be-

»treffs Umwandlung der ehedem auf dem Lehensverbande beruben-

»den Zehnten in den neapolitanischen Provinzen, (gleichmässig) zur

»Anwendung.

— »Doch vermindert sich der festzustellende Bodenzins um ein

»Zehntel für solche Grundstücke, zu deren Verbesserung **) innerhalb

»der letzten 30 Jahre die Besitzer mindestens ein Zehntel desjenigen

»Kapitals verwendet haben, wozu gemäss der Bestimmungen des fol-

»genden Artikels das Reichniss zu veranschlagen ist.

— »Für jetzt unbebaute, in den letzten 30 Jahren verbesserte

»Grundstücke wird der Bodenzins im Verhältnisse zu der vor der

'»Verbesserung erzielten Roheinnahme berechnet.

Art. 5. »Die Bodenrenten (= Zinse), welche in vorbezeich-

»neter Weise zur Umwandlung der im Art. 3. berührten Reichnisse

»bestellt werden, können gegen Baareahlung des Kapitalbetrags zu

»100 Fr. für je 5 Fr. Rente unter Einhaltung der Förmlichkeiten

»gemäss der Gesetze vom 8. Juni 1873 (Nr. 1389) und 29. Juni

»1879 (Nr. 4946), sowie unbeschadet der Anwendung des Art. 1. des

»Gesetzes vom 24. Januar 1864^’) betreffs der Ablösungen gegen-

15) Arch. LV. 239 n. 250 == Ggl. 130 o. 141. In Rom wurde 25 Pfar-

reien die Reineinnahme auf 2000—3000 Fr. ergänzt; oben nnter 4) angeführte

Relazione p. 112. Daa »Eirchengut der Stadt Rome hat einen Werth Ton

521/4 Mill. Fr.

16) G. §. 18 n. S. 91 = Arch. LV. S. 46.

17) G. §. 16. A. a n. §. 18 A. 2, S. 74 u. 88 = Arch. LV. S. 29 n. 43,

Codice civile 25. Jnni 1865 A. 1556— 1567 und betreffs der rendita perpetna

A. 1779—1788.

18) G. §. 12. A. 4 u. 5 n. §. 18. A 5, S. 58 u. 90 = Arch. LV. S. 13 u. 45.

19) Grassi, Mannale di Legislazione e ginrispr., Florenz 1879 p. 312,

Arch. LV. S. 291 = Ggl., Ital. St-K.-R. S. 182. — Die Poenitentiaria er-

achtete stets znr Fortentrichtnng der Zehnten, die nicht, wie anf Sardinien und
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>über dem Staate und den Reclitspersoneu, jederzeit von den Grund-

»besitzern abgelöst werden.

theils Sidlien {Ggl. S. 92, 140 n. 142 = Arch. LV. S. 47, 249 n. 251) im Ein-

vernehmen mit der Kurie aufgehoben worden waren, die Gläubigen im Ge-

wissen verpflichtet.

Das vorstehende Gesetx veranlasste folgenden von uns dem »Salzburger

£irchenblatte€ vom 20. Oktober 1887 Nr. 42 S. 506 bezw. Wiener >Vaterland<

Nr. 275 vom 6. Oktober 1887 in deutscher üebersetzung entnommenen

Erlass der h. Poenilentiarie an die italienischen Bischöfe.

»Hoch würdigster Herr!

In Folge Publicirnng des Gesetzes zur allgemeinen Aufhebung des kirch-

lichen Zehents in Italien haben sich viele Erzbischöfe und Bischöfe an den

h. Stuhl um diesbezügliche Verhaltnngsmassregeln gewendet. Se. Heiligkeit

geruhte dieselben der heiligen Pönitentiarie mit dem Aufträge zuzuweisen, sie

in prüfen und den Gläubigen die nöthigen Normen zum Bebufe eines einheit-

lichen Vorgehens zu ertheilen. Die heilige Pönitentiarie hat nun nach Prüfung

des fraglichen Gesetzes erkannt, dass mit der allgemeinen Abschaffung des

Zehents ünd anderer ähnlichen Pilichtabgabeo der Klerus, namentlich in meh-

reren Diöcesen , immer mehr und mehr verarmen müsste. Denjenigen , welche

in die Nachfolgerschaft von Inhabern solcher Beneficien mit Seelsorge treten,

verspricht man allerdings einen Zuschuss in dem Masse, dass das Einkommen

der Pfarrer auf 800 Francs, das der Bischöfe auf 6000 Francs zu stehen kommt;
dies jedoch nur in dem Falle, als ihre Einkünfte nach Hinwegfall des Zehents

obige Höhe nicht erreichen sollten. Den übrigen Beneficiaten , Kirchen und

frommen Instituten aller Kategorien macht man keinerlei Zugeständniss und

kennt ihnen keinerlei bürgerliches Recht zu. Diese Verarmung des Klerus

bringt ihn nach und nach in so untergeordnete Verhältnisse, wie sie seinem

Stande inmitten eines katholischen Volkes nicht entsprechen; die Beraubung

seiner rechtmässigen zeitlichen Hilfsmittel erschwert ihm die Erfüllung seiner

Mission, die da ist: für die Erhabenheit des göttlichen Dienstes und für Be-

seitigung der zahlreichen Nöthen der Armen zu sorgen. Was aber am schlimm-

sten ist, dieses Gesetz verletzt in vielen wichtigen Punkten das Gesetz Gottes,

die Gebote der Kirche and die Grundprincipien der Gesellschaft. Ist es ja

doch ein Glaubensdogma, dass die Kirche ans der Hand ihres göttlichen Stifters

das Wesen einer wahren, vollkommenen Gesellschaft empfangen hat, ausgestattet

mit all den Rechten, die er ihr verleiben wollte, und unabhängig von der bür-

gerlichen Gewalt, welch letztere im Gegentheile die Pflicht hat, sie zu verthei-

digen nnd zn schützen. Den Staat von der Kirche in der Weise trennen zu

wollen, dass dieser die Thatsache der übernatürlichen Existenz derselben, ihre

Prärogative nnd die daraus entspringenden Gesetze nicht zu beobachten hätte,

hiesse die Herrschaft Gottes beschränken, seine Werke verkehren nnd ihm die

Macht, der Gesellschaft und den staatlichen Autoritäten Pflichten anfzuerlegen,

streitig machen. Eben dieser Irrthnm ist seitens der Kirche wiederholt als der

öffentlichen Offenbarung widersprechend, verurtheilt worden.

Unter den Rechten nun, womit Gott seine Kirche ausgestattet bat, be-

findet sich auch das; irdische Güter und Einkünfte, nnabhängig von dem guten

Arobtv r«ir Kirchenreobt. LIX. 9

Digitized by Google
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Art. 6. »Die gegenwärtigem Gesetze entgegenstehenden Ge*

»setze nnd Dekrete werden aufgehoben.«

Willen welcher Autorität immer zu erwerben und zu verwalten. Dieaes Recht

hat Gott seiner Kirche zum Behnfe des sicheren Fortbestandes seines göttlichen

Dienstes, zum Unterhalt seiner Diener und zur UnterstQtzong der Werke from-

mer Liebe verliehen. Zu diesem Endzwecke kann die Kirche selbst, ans eigener

Machtvollkommenheit den Gläubigen jene Abgaben, die sie fQr nothwendig hält,

vorschreiben. Desshalb greift ein bürgerliches Gesetz, welches sich, wie dieses,

erlaubt, über Güter nnd Einkünfte der Kirche zu verfügen nnd die Gläubigen

von festgesetzten Abgaben zu entheben , direct in das göttliche Recht ein und

schreibt sich somit eine Gewalt zu, die ihm nicht gebührt. Durch Verletzung

des Bigenthnmes der Kirche schwächt es im Volke die Achtung vor dem Rechte

nnd erschüttert es eine der solidesten Grundlagen der Gesellschaft; denn es ist

unmögUch , dass das Privateigenthnm mehr als das durch so viel Titel ge-

heiligte Eigenthnm zu respectiren seL Auch hat die Kirche im Hinblicke auf

den hochwichtigen Endzweck, welchem diese Besitzthümer und Einkünfte dienen

sollen, dieselben von den ältesten Zeiten her gegen jedwede Usurpation in

Schutz genommen. Das heilige Concil von Trient hat in seiner Session 22,

Capitel XI. de reform. Jeden, der sich diese Güter nnd Einkünfte wegznnehmen

oder die Kirche in deren Genuss zu behindern erlaubt, verurtheilt ; und ln seiner

Session 25, Capitel XII. De reform. schärft es die Entrichtung des Zehents in

ganz besonderer Weise ein.

Aus diesen Gründen hat das in Italien publicirte bürgerliche Gesetz

keinerlei Werth nnd das Gewissen der Gläubigen ist dadurch keineswegs der

Pflicht zur Entrichtung des Zehents entbunden. Als im Jahre 1853 die pie-

montesische Regierung auf der Insel Sardinien ebenfalls den Zehent anfhob,

erliess der h. Stuhl eine gleiche Erklärung (Acta Pii IX., vol. 2, pag. 335);

ebenso erklärte Papst Alexander III. die kaiserlichen Handschreiben, welche die

Befreiung vom Zehent bezwecken sollten, für hinfällig. Deshalb würde ein bür-

gerliches Gesetz, selbst wenn es für den Entgang eine gerechte Entschädigung

anböte nnd der Kirche keinerlei materiellen Schaden zufügte, gegen dieselbe

schon dadurch verstossen, dass sie über deren Güter nnd Rechte unbekümmert

um die höchste Autorität, welche die Kirche von Gott empfangen hat, verfügt.

Euer Gnaden werden demnach Sorge tragen
,

dass das Volk über diese

Sache, dann überhaupt über den göttlichen Ursprung der Rechte der Kirche

nnd deren Unabhängigkeit von der weltlichen Macht gebührend unterrichtet

werde. Um endlich, je nach den vorliegenden Fällen, dem Gewissen der Gläu-

bigen wirksamer entsprechen zu können, empfangen Sie in nächster Zeit eine

mit den nothwendigen apostolischen Befugnissen versehene Instruction. Indess

wünsche ich Ihnen alles Gute vom Himmel nnd küsse Ihnen ehrfurchtsvoll

die Hand.

Ges. R. Cardinal Monaco, Gross-Pönitentiar.«

Digitized by Google



131

XIII.

Die katholischen Kirchenverhältnisse im Canton Tessin (1887).

I. Wir theilten im Archiv, Bd. 53. S. 319 f. das Ueberein-

komtnen vom 1. September 1S84 mit, welches der schweizerische

Bandesrath in seinem eigenen Namen und im Namen des Cantons

Tessin mit dem h. Stuhl abscbloss und wodurch die Pfarreien des

Cantons Tessin von den Bisthümern Mailand und Como losgetcennt

und unter einen vom päpstlichen Stuhl zu ernennenden Administrator

gestellt wurden. Hierauf folgte dann

11. Das üebereinkommen zwischen dem Canton Tessin und dem

heiligen Stuhl über die Errichtung einer apostolischen Administra-

tion in der ReptMik und Canton Tessin.

Abgeschloiaen den 23. September 1984.

Ratificirt den 27. November/2. December 1884.

Der ^atsrath der Republik und des Cantons Tessin.

Nach Einsicht und Prüfung des zwischen dem Canton Tessin

und dem heiligen Stuhl abgeschlossenen Uebereinkommens zum Zweck

für die Errichtung einer apostolischen Administration in genanntem

Canton zu sorgen, abgeschlossen zu Bellinzona, den 23. September 1884.

In Betracht des Beschlusses des grossen Käthes vom 27, No-

vember 1884, wodurch der Staatsrath ermächtigt wird, das unten

erwähnte Üebereinkommen zu ratificiren, welches lautet:

[Ludovicus, tituli S. Mariae de Victoria S. R. E. Presbyter

Cardinalis Jacobini. SSroi. Dni. Nostri Leonis P. P. XIII. a secretis

Status.

Cum inter Apostolicam Sedem et Gubernium pagi Ticinensis

die vigesima tertia septembris labentis anni Conventio inita fuerit,

qua communi consilio ea constituta et ordinata sunt quae respiciunt

spirituale regimen Pagi Ticinensis, cujus Conventionis tenor eat hu-

jusmodi, nempe].

In Folge des zu Bern, den 1. September laufenden Jahres zwi-

schen den Delegirten des heiligen Stuhles und den Delegirten des

hohen schweizerischen Bundesstaates abgeschlossenen Uebereinkom-

mens, durch welches der Canton Tessin die Verpflichtung übernahm,

die für die Errichtung einer apostolischen Administration auf seinem

Gebiete nöthigen Anordnungen zu treffen
,

haben der heilige Stuhl

9 *
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uod der Staatsrath vod Tessin für nöthig erachtet, ein ferneres be-

sonderes Uebereiukommen abzuschliessen, welches darauf gerichtet

und bestimmt ist, solche Anordnungen im gemeinsamen Einverständ-

nisse zu treffen.

Zu diesem Zwecke haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der heilige Stuhl:

Monsignor Domenico Ferrata, Uausprälat Sr. Heiligkeit, Untersecre-

tär der h. Congregation der ausserordentlichen kirchlichen Ange-

legenheiten, und

Der Staatsrath des Cantons Tessin

:

den Herrn Advocaten Pietro Regaeei, Staatsratb, und den Herrn

Advocaten Magalli, Grossrath,

welche nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen

Vollmachten, folgende Artikel, unter Vorbehalt der Ratification ihrer

respectiven Auftraggeber, festgesetzt haben:

Art. 1. Der apostolische Administrator wird frei sein, seine

geistliche Jurisdiction im ganzen Gebiet des Cantons Tessin aus-

zufiben.

Art. 2. Derselbe wird alle Freiheit haben in der Wahl seines

Vicars und des Personals seiner Canzlei, wie auch in der Publication

seiner Hirtenbriefe und der andern auf sein geistliches Amt bezüg-

lichen Erlasse.

Art. 3. Der apostolische Administrator wird vorläufig in Ba-

lerna residiren. Es bleibt jedoch verstanden, dass sein definitiver

Sitz in der Folge in einer der Städte des Cantons wird festgesetzt

werden, deren Wahl im gemeinsamen Einverständniss erfolgen wird.

Die Regierung des Cantons Tessin wird dem genannten aposto-

lischen Administrator eine passende Wohnung aus dem hiefür reser-

virten Vermögen verschaffen.

Art. 4. Aus demselben Vermögen verpflichtet sich die Re-

gierung des Cantons Tessin, der dem Canton Tessin eigenen und

direct vom heiligen Stuhl abhängigen apostolischen Administration

ein Patrimonium zu constituiren , dessen jährlicher Ertrag nicht

weniger als siebenzehntausend Franken sein wird.

Diese Summe wird mit zwölftausend Franken das Einkommen

der apostolischen Administration bilden, und mit fünftausend Franken

verwendet werden für die zur Errichtung von Lehrstühlen der Phi-

losophie und Theologie nöthigen Ausgaben, welche Lehrstühle be-

stimmt sind zum Unterricht der Kleriker beider Riten
,

des römi-
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Vebereitikommen ttoiteh. ap. Stuhl und Cant. Tessin v. J. 1884.

sehen und ambrosianischen, in Bezug anf welche Riten keine Neuerung

wird eingeffihrt werden.

Art. 5. Die Regierung des Cantous Tessin wird fortfahren,

dem Seminar zu Pollegio jährlich die Summe von sechstausend Fran-

ken auszurichten.

Art. 6. Der apostolische Administrator wird volle Freiheit

haben in allem ,
was die Einrichtung, den Unterricht und die Ver-

waltung des Seminars oder der Seminare des Cantons betrifft. Es

wird daher in seiner Macht stehen, die Directoren, Snperioren und

Lehrer dieser Anstalten zu ernennen und zn entlassen.

Art. 7. Die Regierung des Cantons Tessin beabsichtigt nicht,

dass durch dieses Uebereinkommen irgendwie beeinträchtigt werden

die aus kirchlichen Stiftungen oder aus Legaten und Schenkungen

zn frommen Zwecken herruhrenden Rechte oder Vortheile, welche

nach Recht, Billigkeit oder Gewohnheit im Staate Tessin, den juri-

stischen Personen und den Bürgern des Cantons Tessin als bisheri-

gen Theil der Diücesen von Mailand und von Como zusteben kOnnen.

Art. 8. Die Ratificationen dieses Uebereinkommens werden in

Bellinzona im Lauf von drei Monaten ausgewechselt werden.

Bellinzona, den 23. September 1884.

(L. S.) (g^z.) Domenico Ferraia.

„ Adv. Pietro Regaeei.

„ Adv. Massimüiano Magatti.

Erklärt, dass dieses Uebereinkommen ratificirt ist, und in allen

seinen Theilen Gesetzeskraft hat, und verspricht im Namen der Re-

publik und des Cantons Tessin, dasselbe gewissenhaft und jederzeit

zu beobachten.

Zum Zengniss dessen wird die gegenwärtige Ratification unter-

zeichnet und mit dem Staatssiegel versehen zu Bellinzona, den 2. De-

cember 1884.

Für den Staatsrath:

Der Vicepräsident

:

(L. S.) Dr. G. CaseUa.

Der Staatssecretar

:

Ingenieur O. GianeUa.

[Nos Sanctitatis Suae nomine Conventionem hanc a Nobis di-

ligenter inspectam atque perpensam ratum habemus et confirmanus.

In quorum fidem solemne hoc ratificationis documentum Nostra

subscriptione munivimus eique sigillum Nostrum apponi jussimus.

Datum Romae e Secretaria Status die 24. Novembris anno 1884.

(firm.)

(L. S.)
L. Card. Jacobini.]
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Art. 6. Den Pfarrgemeinden gehören unter Vorbehalt der er-

worbenen Rechte:

a) Die Güter des Pfründeinkommens und die Pfarr- und Vice-

Pfarrkirchen ;

b) die Kirchenfabrikgüter, die zur Erlialtung und zum Dienste der

Pfarr- und Vice-Pfarrkirchen bestimmt sind.

Art. 7. Die Berufung zu einer Pfarr- und Vice-Pfarrpfründe

geht in denjenigen Pfarrgemeinden, die keinen Capiteln zngehörig

sind, von der Kirchgemeinde aus und zwar entscheidet bei der Wahl

die Mehrheit der Stimmen aller römisch-apostolisch-katholischen Bür-

ger, welche die Pfarr- oder Unter- Pfarrgemeinde bilden, Stimmrecht

haben und in der Versammlung anwesend sind.

§. 1. Die Kapitalspfründen sind nach Massgabe der kirchlichen

Gesetze und Vorschriften zu vergeben.

§. 2. Die Rechte der Patrone in den Patronatspfründen wer-

den aufrechterhalten.

§. 3. Kein Gewählter kann eine Pfarrei oder Vice- Pfarrei in

Besitz nehmen oder deren Leitung übernehmen, ohne vorher den

Vorschriften der Kirchengesetze nachgekommen zu sein.

Art. 8. Dem Ordinarius steht das ausschliessliche Recht zu,

für vacant gewordene Seelsorgepfründen interimistisch und bis zur

endgültigen Wahl des Titulars zu sorgen. Die von ihm ernannten

geistlichen Verweser beginnen sofort die Ausübung ihrer Functionen;

sie haben, wenn sie an Ort und Stelle wohnen, Nutzniessung am
vollen Pfründeinkommen und zwar im Verhältniss zu der Zeit, wäh-

rend welcher sie das Amt versehen.

Kann der geistliche Verweser oder derjenige, der interimistisch

die vacante Pfarrei oder Vice-Pfarrei zu besorgen delegirt ist, nicht

an Ort und Stelle wohnen oder geniesst er auf der neuen Pfründe

schon ein anderes Pfründeinkommen, dann ist er diesfalls berechtigt,

von den Pfarrei- oder ünterpfarreieinkünften eine angemessene Ent-

schädigung, welche der Ordinarius nach Anhörung des Kircbgemeinde-

rathes bestimmt, zu beziehen.

Art. 9. Allen religiösen Institutionen und Rechtsunternebmun-

gen der katholischen Kirche wird innerhalb der Schranken und unter

den Garantien der bestehenden Gesetze die juristische Persönlichkeit

zuerkannt.

Art. 10. Alle Kirchen, Bethäuser, kirchlichen Orte und Güter

sind der Aufsicht des Ordinarius unterstellt. Handelt es sich um
Güter, die zu öffentlichem Gebrauche bestimmt sind, dann ist ohne

Zustimmung der geistlichen Obrigkeit jede Aufhebung, Veräusserung,
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Vertanschung unzulässig; solche Güter dürfen ohne die Zustimmung

der geistlichen Obrigkeit auch zu keinem andern Gebrauche ver-

wendet werden. Es gilt dies sogar vom Ertrage bewusster Güter.

Art. 11. Es steht jederzeit frei, in Uebereinstimmung mit den

Kirchengesetzen Pfründen zu gründen.

Der Ordinarius kann ohnedies ungehindert zwei oder mehrere

Pfründen tbeilen oder vereinigen. Die Zustimmung der betreffenden

Kirchgemeindeversammlungen bleibt in dem Falle Vorbehalten, wo

es sich um Pfarrpfründen handelt, diejenige der Patrone dann, wenn

Patronatspfründen in Frage stehen.

§. 1. Sollte mit der Pfründe eine SchulhaltnngspOicht verbun-

den sein, dann sind jedenfalls auch die Interessen des Öffentlichen

Unterrichtes zu wahren.

Art. 12. Die Verwaltung der Güter und Einkünften der Pfarr-

gemeinden und Vice-Pfarrgemeinden und derjenigen, welche für die

Fabrik, die Erhaltung und die gewöhnlichen Ausgaben der Pfarr-

und Vice-Pfarrkirchen bestimmt sind, steht, unter Vorbehalt der

Bestimmungen der Art. 10 und 22, dem Kirchgemeinderathe zu.

§. 1. Vorbehalten sind hiebei die besondern von Stiftern oder

durch Verträge festgesetzten Verfügungen und die Rechte des In-

vestirten als Nutzniessers.

§. 2. Die Vollzugsverordnung zu diesem Gesetze wird die

nötbigen Bestimmungen und Vorsichtsmassregeln treffen, um den

Pfarr- und Vice-Pfarrgemeinden die üeberwachung und Erhaltung

aller Pfarreigüter — die für die Congrua bestimmten inbegriffen —
zu sichern.

Art. 13. Der Kirchenrath wird von der Kirchengemeinde-Ver-

sammlnng gewählt und besteht aus nicht weniger als 3 und nicht

mehr als 7 Mitgliedern, wie die Vollzugsverordnung bestimmen wird

;

sodann aus 2 bis 5 Supplenten.

Umfasst die Pfarrei mehr als eine Gemeinde, dann soll darauf

Rücksicht genommen werden, dass alle Gemeinden im Kirchenrath

eine Vertretung haben. Besteht die Pfarrei aus Theilen bedeuten-

der politischer Gemeinden, soll ebenfalls bestmöglich dafür gesorgt

werden, dass alle Theile im Kirchenrath vertreten sind.

Art. 14. Die Mitglieder des Kirchenrathes bleiben drei Jahre

im Amt und sind immer wieder wählbar. Das Amt eines Kirchen-

rathsmitgliedes ist für eine Amtsdauer obligatorisch und unentgeltlich.

Art. 15. In den Pfarr- oder Vice-Pfarrgemeinden, in welchen

die Congrua oder die Cultusauslagen ganz oder theilweise von der

politischen Gemeinde bestritten werden, bat der Gemeinderath das
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Recht, ein Mitglied des Eirchenrathes zu ernennen, wenn dieser aus

drei Mitgliedern besteht , und zwei
,
wenn er aus mehreren Mitglie*

dem zusammengesetzt ist.

§. 1. Der Pfarrer- oder Vice- Pfarrer ist gesetzlich Mitglied des

Eirchenrathes.

§. 2. Sind in der Eirchengemeinde mehrere Pfarrgeistliche, so

steht dem in der Verwaltung der Pfarrei Aeltern das Recht zu.

Art. 16. Die Beschlüsse des Eirchenrathes werden mit Stim-

menmehrheit gefasst. Bei gleich getheilter Stimmenzabl entscheidet

die Stimme des Pr&sidenten.

§. Zur Gültigkeit eines Beschlusses des Eirchenrathes bedarf

es der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Rathes.

Art. 17. Der Eirchenrath wühlt aus seinem Schoosse einen

Präsidenten und ans seiner Mitte oder ausserhalb derselben einen

Secretär. Ebenso wählt er einen oder mehrere Verwalter der Fabrik

und den Sacristan ; Letztere nach einer vom Pfarrer
,
Unterpfarrer

oder Pfarrverweser vorgelegten Liste mit zwei oder mehreren Namen.

Der Eirchenrath bestimmt deren Gehalt.

§. Der Verwalter der Cultusgeräthe oder dessen Stellvertreter

muss eine dem Wertbe der ihm anvertranten Gegenstände ent-

sprechende Caution leisten.

Art. 18. In die Befugniss der Eirchgemeinde fallen:

a) die Wahl des Pfarrers bezw. Vice-Pfarrers

;

b) die Wahl des Eirchenrathes, unter Beobachtung der Bestim-

mungen des Artikels 13;

a) die Veräusserung oder üratauschung der den Pfarr- oder

Vice-Pfarrkirchen zugehörigen unbeweglichen Güter;

d) Entscheidungen darüber, ob ein Process zu führen oder anizu-

nehmen sei; ferner darüber, ob Schulden oder andere Ver-

pflichtungen mit oder ohne Hypothek auf Rechnung der Güter

der Pfarrei oder Vice-Pfarrei contrahirt werden sollen;

e) die jährliche Prüfung und Genehmigung der Rechnungen der

Eirchgemeinde.

§. 1. Für die unter litt, c und d dieses Artikels aufgeführten

Verhandlungen bedarf es der Stimmen von zwei Dritteln der in der

Versammlung Anwesenden.

§. 2. Ein jeder die litt, c und d dieses Artikels betreffender

Beschluss ist ohne die Zustimmung des Ordinarius oder seines De-

legirten ungültig.

Art. 19. Die Rechnungen der Pfarrgemeinde werden ebenfalls

von Jahr zu Jahr dem Ordinarius zur Genehmigung vorgelegt.
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Art. 20. Die Vereammlung der Pfarr- oder Vice-Pfarrgemeinde

besteht aas allen activen römisch-apostolisch-katholischen Bärgero,

welche im Gebiete der Pfarr- oder Dnter-Pfarrgemeinde wohnen.

Sie versammelt sich in der Gemeinde, in welcher die Pfarr-

oder Vice-Pfarrkirche sich befindet.

Bezüglich der Einbernfang gelten die Bestimmungen der bür-

gerlichen Gemeindeordnung.

Art. 21. Der Kirchenrath ist verpflichtet, innerhalb zweier Mo-

naten , nachdem die Pfarrei oder Vice-Pfarrei vacant geworden , die

Kirchengemeinde-Versammlnng einzubernfen, damit sie zur Wahl des

Titnlars schreite.

Art. 22. Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwend-

bar ant die Güter derjenigen Pfarreien, die Capiteln zogehörig sind

und welche die Güter stiftungsgemäss verwalten and verwenden.

Art. 23. Die Bruderschaften und die anderen religiösen
,

ca-

noniscb constituirten Genossenschaften verwalten ihre Güter selbst-

ständig unter Aufsicht des Ordinarius oder dessen Delegirten, dem

sie über ihre Verwaltung and die Erlüllnng allfällig anf den Gütern

lastender Verpflichtungen jährlich Rechnung abzulegen haben.

Art. 24. In keinem Falle kOnnen Ueberschüsse oder Einnahme-

bestände, die für den Coitus bestimmt sind, ohne die Zustimmung

des Ordinarius, zu einem andern, sei es öffentlichen oder privaten.

Gebrauche verwendet werden.

Art. 25. Der Pfarrer bestimmt im Einverständnisse mit dem

Kirchenrathe den Zeitpunkt für die feierlichen kirchlichen Functionen.

Alle andern Verfügungen betreffs der kirchlichen Functionen bleiben

dem Pfarrer zu erlassen anheimgestellt; dieser ist jedoch gehalten,

bei den bezüglichen Erlassen die Gebräuche und die Bequemlich-

keiten der Bevölkerung zu berücksichtigen.

Art. 26. Der Gebrauch des Glockengeläutes wird geregelt:

von der kirchlichen Obrigkeit, wenn das Glockengeläute reli-

giöse Functionen betrifft;

vom Kirchenrath, sobald der Gebrauch der Glocken andere Be-

dürfnisse der Pfarrgemeinde anbelangt;

von der Börgergemeinde, wenn die Glocken behufs Einberufung

der Gemeindeversammlungen, zum Zeichen des Beginnes der Schule

oder der Gemeindearbeiten , zum Zeichen der Ankunft des Arztes,

oder bei Feuersbrönsten und andern allgemeinen Unglücksfällen als

Signalzeichen gebraucht werden wollen.

§. Vorbehalten bleiben hiebei die eventuellen Eigentbums-

rechte der Börgergemeinden
, der Patriziate, der Genossenschaften
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oder der Privaten ; unter Aufrechthaltung der Verpflichtung, die

Qlocken ihrem Zwecke gemäse zu erhalten.

Art. 27. In jenen Pfarr- oder Vice-Pfarrgemeinden ,
in denen

die Congrua oder die Cultusausgaben von der Bürgergemeinde ganz

oder theilweise geleistet werden, bleiben, die Bestimmungen des Ar-

tikels 49. der Bundesverfassung Vorbehalten, die gegenwärtig dies-

bezüglich geltenden Verträge und Gebräuche in Kraft bestehen.

Art. 28. Anstände betr. die Ausübung des Stimmrechtes in

den Versammlungen der Pfarrgemeinden, sowie bezüglich deren Ein-

berufung, Abhaltung und bezüglich der Wahl des Kirchenrathes und

dessen Verhandlungen werden vom Bezirkscoinmissar entschieden.

Vorbehalten bleibt die Appellation an den Staatsrath , nach den für

die nicht gerichtlichen Administrativfragen geltenden Vorschriften.

Anstände hinwieder, welche die Ausübung des Cultus betreffen,

gehören in die Competenz des Ordinarius.

Art. 29. Die bürgerlichen Behörden unterstützen auf Ersuchen

die kirchlichen Behörden, damit die Ordnung während der kirch-

lichen Functionen nicht gestört, die Pfarrherren der Kirche und

geistlichen Diener in der Erfüllung ihrer Pflichten nicht verhindert

und damit die in üebereinstimraung mit gegenwärtigem Gesetze ge-

troffenen Verfügungen der kirchlichen Behörde ausgeführt werden.

Art. 30. Mit vorliegendem Gesetze soll das Recht nicht auf-

gehoben sein, Steuern zu erheben, Jahreseinkünfte, fromme Ver-

mächtnisse, wie überhaupt jede anderen Geld- oder Naturalleistungen

einzuziehen
, die als unbewegliche Güter zum Nutzen von Pfründen,

Kirchen, Bethäusem, Kapellen, Genossenschaften u. s. w. sich dar-

stellen und der Lesung von heiligen Messen, etwaigen Almosen-

spenden und andern frommen Werken dienen sollen, gemäss den Vor-

schriften und Bestimmungen, welche durch die Gesetze vom 20. Mai

1806 und vom 6. .Mai 1812 über den Rückkauf der Zehnten aufge-

stellt sind.

Cap. III.

Art. 31. Sobald ein Geistlicher die Bestätigung seiner Wahl

von Seite des Ordinarius erhalten, hat er das Recht, in den Besitz

der Pfründe eingesetzt zu werden.

Art. 32. Die Installirung erfolgt durch den Delegirten des

Ordinarius unter Mitwirkung einer Abordnung des Kirchenrathes

— wenn es sich um eine Pfarr- oder Vice-Pfarrpfründe bandelt;

und der Patrone — wenn es eine private Patronatspfründe betrifft.

Und zwar geschieht die Installation mittelst eines öffentlichen no-
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tariellen Aktenstückes, wobei der ausfertigende Notar von einem De-

legirten des Ordinarius bezeichnet wird. Das notarielle Aktenstück

hat ein genaues Inventar der Güter, Einkünfte und Lasten der

Pfründe sowohl als die bezüglichen Bechtstitel, welche dem Bene*

licirten eingehändigt werden, zu enthalten. Von diesem Aktenstücke

stellt der Notar jeder der drei hetheiligten Parteien eine Abschrift zu.

Art. 33. Die Installirung wird vom Delegirten des Ordinarius

allein vorgenommen, wenn die Abordnung des Eirchenratbes oder die

Patrone es ablehnen, sich am Akte der Installation zu betheiligen.

Art. 34. Das Inventar oder der Vermögensbestand der Cano-

nicatspfründe ist bei deren Uebergabe blos bezüglich des Pfründein-

kommens festzustellen. Hiebei hat ausser dem Delegirten des Or-

dinarius auch der Capitelsvorsteher sich zu betheiligen und zu unter-

schreiben.

§. 1. Wenn das Canonicat einem Patronate zugehört, sollen

auch die Patrone eingeladen werden.

§. 2. In denjenigen Collegiatstiften, in welchen die Pfründein-

künfte eine gemeinsame Verm0gensmas.se bilden
, ist die Aufnahme

eines Inventars und eine Feststellung des Vermögensbestandes zur

Zeit der üebergabe der Pfründe nicht nothwendig.

Art. 35. Wenn eine Pfründe durch Verzicht oder Absetzung

des bisherigen Pfründners vacant geworden, ist es Aufgabe des De-

legirten des Ordinarius, die bereits Anspruchsberechtigten zu benach-

richtigen, damit sie dem Verzichtenden oder abgesetzten Titular die

Pfründgüter entziehen, und ihn für die Differenz zu belangen, deren

er nach Vergleich der Empfangsakten mit denen der Rückerstattung

sich schuldig erweisen könnte.

§. 1. Sollte aus dieser Vergleichung ein Verlust oder eine

Schmälerung sich ergeben, dann werden, wenn unbewegliche Güter

ohne die nöthigen Vollmachten und Bedingungen veräussert worden,

die Veräusserung sonach ungültig, und ist für die Pfründe einfach zu-

rückvindicirt. Im Falle, dass eine Revindication wegen irgend eines

Zufalles nicht thunlich, oder dass an den Gebäulichkeiten eine Ver-

schlechterung sich zeigt oder eine Verschleuderung von beweglichen

Gegenständen, Verbrauch oder verschuldeter Verlust von Kapitalien

oder anderer Titel und nutzbringender Rechte constatirt wird : in

diesen Fällen sind — wer sie sein mögen — die Erben des ver-

storbenen Pfründinhabers (oder in den oben erwähnten Fällen der

Absetzung oder Abdankung: der Pfründinhaber selbst) strenge ver-

pflichtet, das beschädigte Pfründgut wieder in Stand zu stellen oder

zu ersetzen.
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§. 2. Sollte aber im Qegentbeil eine Verbesserung des Zu-

standes der Pfrüttdgäter sieb ergeben, so kann weder die Pfründe

noch der nacbfolgende Pfründinbaber mit irgend einer ßückzablnng

belastet werden, da jeder Pfründinbaber ebensowohl verpflichtet ist,

die Pfründgüter zu verbessern, denn dieselben nie zu verschlechtern.

Im Falle ordentlicher und bedeutend nutzbringender Melioration aber

und wenn der Pfründinbaber vor deren Unternehmung mit dem Or-

dinarius und dem Kirchengemeinderath und (wo die Pfründe einem

Patronate zngehört) auch mit den Patronen über eine darauffolgende

Vergütung sich verständigt, hat man sich an die vorher eingegangene

Uebereinkunft zu halten. Ohne vorhergegangene Verständigung aus-

geführt, werden die erzielten Meliorationen als freiwillige zu Gunsten

der Pfründe gemachte Spenden betrachtet.

§. 3. Im Todesfälle des Titulars hat die Rückgabe des Pfründ-

vermögens durch seine Erben zu erfolgen.

Art. 36. Die Verwaltung der Güter vacant gewordener Seel-

sorgepfründen wird vom Kirchenrathe besorgt, welcher dem Delegirten

des Ordinarius und der Kirchengemeindeversammlung die Rechnungen

vorlegt.

§. 1. Die Einkünfte vacanter Canonicatspfründen werden vom

Vorsteher des Capitelcollegiums , welcher dem Ordinarius und dem

Capitel Rechnung ablegt, verwaltet.

§. 2. Wenn die vacante Pfründe in einem Privatpatronate

steht, geschieht die Verwaltung durch die Patrone, welche dem Or-

dinarius die bezügliche Rechnung ablegen.

Art. 37. Durch das gegenwärtige Gesetz treten sammt allen

Gesetzen, Decreten und Verordnungen, welche mit demselben in Wi-

derspruche stehen, ausser Kraft:

a) die folgenden Bestimmungen des Strafgesetzbuches: Nr. 8 der

Art. 25, der §. 2. des Art. 101. und der §. 2. des Art. 131;

das Wort ecclesiastica des §. 1. des Art. 27, und die Worte

:

ministri del culto des Art. 134; das ganze Cap. 5. des Titel

III. libro 2 des genannten Gesetzbuches;

b) das Kirchengesetz vom 24. Mai 1855;

c) die folgenden Bestimmungen des Gemeindeorganisationsgesetzes.

Der Absatz 2. des Art. 2; der Art. 37; das Wort sacristani

des Art. 52; der Buchstabe a) des Nr. VIII. des Art. 73; die Worte:

e Timpedire la cd^azione di feste od altre funzioni non autori-

zate; — des Buchstabens c) der genannten Nr. VIII. des Art. 73;

der Buchstabe i) des Art. 80; der Buchstabe c) des Art. 133, ohne
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das Wort orologi e campisanti

;

der Buchstabe c) des Art 149, und

das Wort o henefici des Buchstaben e) des genannten Artikels.

Ausführungs- und üebergangsbestimmungen.

Art. 38. Der Staatsratb ist beauftragt, innerhalb dreier Mo-

nate eine Verordnung über die Ausführung dieses Gesetzes zu er-

lassen.

Art. 39. Oer Staatsrath ist, auf Grundlage der Bestimmungen

des Gesetzes über das Referendum, beauftragt, das gegenwärtige Ge-

setz zu publiziren und die Zeit des Inkrafttretens desselben festzu-

setzen.

Bellinzona, 28. .Januar 1886.

Für den Grossen Rath der Präsident:

Advocat V. Scateegn.

Die Secretäre:

G. Solari. Advocat G. Luraii.

Der Staatsrath der Republik und des Cantons Tessin:

In Erwägung des Art. 10. des Gesetzes vom 16. Mai 1883

über die Anwendung des Referendums;

In Erwägung und nach Prüfung der Protocolle der Gemeinde-

versammlungen, welche am 21. des lauf. M. (März) abgebalten wor-

den sind, um sich über die Annahme oder Verwerfung des Gesetzes

vom 28. Januar 1886 über die Freiheit der kathol. Kirche und über

die Verwaltung der Kirchengäter auszusprecben

;

In Erwägung, dass an den Versammlungen 12,577 Bürger

theilnabmen , dass sich in den Urnen 259 ungültige oder weisse

Zettel fanden und 34 Zettel mehr als Stimmende;

In Erwägung, dass sich für die Annahme 11,812 Bürger und

für die Verwerfung 10,481 anssprachen, wonach das erwähnte Ge-

setz sich als von der absoluten Mehrheit der bei der Abstimmung

anwesenden Personen ergibt:

verordnet

:

Dass das genannte Gesetz vom 28. Januar 1886 über die Frei-

heit der katholischen Kirche und über die Verwaltung der Kirchen-

gfiter in der amtlichen Gesetzessammlung gedruckt, veröffentlicht

und ausgeführt werde.

Bellinzona, den 26. März 1886.

Für den Staatsrath: Der Präsident: Dr. G. Casetta.

Der Staatssecretär : Advocat P. Regazei.
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IV. Zum Vollzug des vorstehenden Gesetzes erliess der Tes-

siner Staatsrath folgendes

Regulament vom 18. Juni 1886.

Der Staatsrath der Republik und des Cantons Tessin:

In Ansehung des Art. 38. des Gesetzes vom 28. Januar 1886

über die Freiheit der kath. Kirche und die Verwaltung der Kirchengfiler

verordnet

:

Cap. I. Von der Pfarrversammlung.

Art. 1. Die Pfarr- oder Vice-Pfarrversammlung besteht aus

allen aktiv katholisch-apostolisch-römischen Bürgern, welche in dem

Gebiete der Pfarrei oder Vice-Pfarrei ihren Wohnsitz haben. (Art. 20.

des Gesetzes).

Art. 2. Als solche sind alle jene Bürger zu betrachten, welche

nachdem sie nach römisch-katholisch-apostolischem Ritus getauft sind,

dem Kircbenrath nicht schriftlich ihren Austritt aus dem Sclioosse

der Kirche erklärt haben oder die von der Theilnahme an der Ge-

meindeversammlung ihres Domicils nicht ausgeschlossen wurden.

Art. 3. Das betreffende Verzeichniss wird durch den Kirchen-

rath aufgestellt; derselbe hat es alljährlich fortzufdhren, indem er

neue Einschreibungen macht oder je nach dem Falle auslöscht und

es der Oeifentlichkeit übergibt am dazu gebräuchlichen Orte an den

drei ersten Februar-Sonntagen.

Art. 4. In den zu Capiteln gehörenden Pfarreien oder Vice-

Pfarreien 6ndet keine Versammlung statt.

Art. 5. Zur Competenz der Pfarr- oder Vice-Pfarrversammlung

gehören :

a) die Ernennung des Pfarrers oder Vice-Pfarrers

;

b) die Ernennung des Pfarr-Kirchenrathes;

c) die Veräusserung oder die Veränderung der den Pfarr- oder

Vice- Pfarrkirchen angehörenden liegenden Güter;

d) die Berathuugen darüber ob ein Process zu führen oder auf-

zunehraen sei, ob Schulden oder andere Obligationen mit oder

ohne Hypothek auf Rechnung der Pfarr- oder Vice-Pfarrgüter

zu machen seien;

e) die jährliche Prüfung und Genehmigung der Pfarr-Rech-

nungen.

§. 1. Zu den Berathungen, die unter c und d dieses Artikels

betrachtet sind, ist die Abstimmung von zwei Drittheilen der in der

Versammlung Gegenwärtigen erforderlich.
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§. 2. Jedweder die Bestimmungen der Buchstaben c und d

dieses Artikels betreffende Beschluss ist nichtig ohne die Zustimmung

des Ordinariates oder dessen Vertreters. (Art. 18. des Gesetzes).

Art. 6. Die Pfarr- oder Vice-Pfarrversammlung tritt in der

Gemeinde zusammen, wo die Pfarr- oder Vice- Pfarrkirche sich be-

findet, an einem passenden, vom Pfarr-Ratb bezeichneten Orte und

es nehmen alle im Pfarr- oder Vice-Pfarr-Catalog eingeschriebenen

Bürger daran Theil.

Art. 7. Die jährlich einmalige Abhaltung einer ordentlichen

Versammlung ist obligatorisch in jeder Pfarrei oder Vice- Pfarrei.

Diese Versammlung muss in der Jahreszeit abgebalten werden, in

welcher die betreffende Bevölkerung zum grössten Theile in ihrer

Heimath anwesend ist und an einem Tage, der durch besondere Ver-

ordnung einer jeden Pfarrei oder Vice-Pfarrei festzusetzen ist.

Art. 8. Die hauptsächlichsten Gegenstände dieser Versamm-

lung sind

:

a) zu untersuchen und zu berathen nach Bericht der Commis-

sion, welche damit betraut ist, das Qescbäftsgebabren des

Pfarr-Eirchenratbes vom letztverflossenen und die diesbezüg-

lichen Rechnungen zu prüfen

;

b) alle drei Jahre den Pfarr-Eirchenrath zu ernennen.

§. 1. In dieser Versammlung und zwar ausserhalb des funk-

tionirenden Pfarr-Eircbenrathes soll ein Präsident erwählt werden.

§. 2. Der Pfarr-Eirchenrath nimmt an der Begutachtung über

Geschäftsführung und Rechnungen keinen Antheil.

Art. 9. Das Amt eines Mitgliedes der Commission für die

Pfarr-Eirchenrechnungen ist für zwei Mal obligat und unentgeltlich.

Art. 10. Der Pfarr-Eirchenrath beruft ausserordentliche Ver-

sammlungen:

a) zwei Monate nach der Vacanz der Pfarrei oder Vice-Pfarrei,

damit zur Wahl eines neuen Titulars geschritten wird.

§. Falls die geschehene Wahl nicht wirklich zu Stande

kommt ,
ist die Versammlung nach zwei Wochen wieder zu

berufen, um zu einer neuen Wahl zu schreiten.

b) so oft die Einberufung durch eine Petition verlangt wird,

welche vor mindestens einem Sechstel der im Pfarrkirchen-

Catalog eingeschriebenen Bürgern motivirt sein soll.

Art. 11. Jede Pfarrkirchen-Versainmlung soll durch eine we-

nigstens 48 Stunden an der Thür der Pfarrkirche oder in der Pfarr-

kirche angeschlagene Bekanntmachung berufen werden; handelt es

sich um ausserordentliche Versammlungen
,

so ist es durch die von
Archiv für Kircheorecfat. LIX. IQ
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der VerwaUnng bezeichnet« Person am Wablort der stimmberech*

tigten Bürger mitzutheilen.

Art. 12. In der Versammlung führt der Präsident des Pfarr-

Eirchenrathes oder dessen Stellvertreter den Vorsitz; darüber han-

delt §. 1. des Art. 8.

Die Versammlung wählt zwei Skrntatoren. Bis zur Vollendung

dieser Wahl amtiren zwei vom Präsidenten aus gewählte Bürger als

Skrutatoren.

Art. 13. Die Thätigkeiten der Versammlung beginnen mit

Protokolltübrung über den Namen, Zunamen und fortlaufende Num-

mer der beiwohnenden Bürger.

Art. 14. Der Präsident erklärt non die Versammlung für er-

öffnet; er zeigt den Gegenstand oder die Gegenstände der vorzu-

nehmenden Berathungen; theilt den Bürgern mit, dass Jeder ans

ihnen über jeden zur Berathung gelangenden Gegenstand zwei Mal

das Wort hat; ersucht alle die gute Ordnung aufrecht zu halten

und sich nicht zu entfernen, bevor die Versammlung aufgelöst er-

klärt werde.

Art. 15. Die Abstimmungen gehen durch geheime Stimmen-

sammlung oder durch Erheben der Hand vor sich. Alle Ernen-

nungen haben durch geheime Stimmensammlung zu geschehen.

§. Um gewählt zu werden, muss ausser der relativen Mehr-

zahl auch die absolute Mehrzahl der an der Abstimmung betheilig-

ten Börger vereinigt sein.

Art. 16. Die Versammlung kann eröffnet werden und über die

Gegenstände ,
wegen deren sie einberufen wurde

,
berathen

,
welches

immer die Anzahl der beiwohnenden Bürger sei ; ausgenommen der

Fall, dass in Folge der unterbrochenen Verkehrsmittel alle Ein-

wohner einer Partei oder Fraction der Pfarre am Erscheinen gehin-

dert wären.

In diesem Fall muss die Versammlung auf einen andern fol-

genden Tag verlegt werden, auch wenn es sich nur um eine ordent-

liche Versammlung handelt.

Art. 17. Die Versammlung berathet mit absoluter Majorität

der Stimmen, Vorbehalten die Verordnungen des §. 1. in .Art. 5.

Art. 18. Der Präsident hält Ordnung und Gesetzmässigkeit

aufrecht in der Versammlung und deren Berathungen, indem er den

Ruhestörenden Bürger zur Ordnung weist und nöthigenfalls dessen

Entfernung verlangt.

Sollte sich die Versammlung lärmend gestalten, so erkläre sie
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der Präsident für aufgelöst und erstatte dem betreffenden Bezirks-

Commissär Bericht darüber.

Art. 19. Geschieht die Abstimmung über Gegenstände, in wel-

chen ein Bürger persönlich interessirt ist, so kann er an der Abstim-

mung nicht theilnehmen, ebenso wenig seine mit ihm folgeudermas-

sen Verwandten; Vater und Sohn, wenngleich getrennt, Schwieger-

vater und Tochtermann , Onkel und blutsverwandte Neffen , Brüder,

Schwäger; diese jedoch nur im Falle des Beisammenlebens.

Art. 20. Ueber die Thätigkeit der Versammlung wird Bericht

erstattet in dem Protocoll, welches vom Secretär des Pfarr-Kirchen-

raths redigirt, und vom Präsidenten vor Auflösung der Versamm-

lung gelesen, genehmigt und bestätigt wird.

Cap. II. Von dem Pfarr-Kirchenrath.

Art. 21. In den Pfarreien und Vice- Pfarreien
,

welche nicht

Capiteln anvertraut sind, ist die Verwaltung der Pfarr- und Vice-

Pfarr- Güter und Einkünfte und der für die Fabrik, für die Instand-

haltung und gewöhnlichen Ausgaben der Pfarr- und Vice -Pfarrkirchen

bestimmten Einkünfte, von einem Pfarr-Kirchenrath zu führen.

Art. 22. Der Pfarr-Kirchenrath verkehrt schriftlich in Allem,

was seine Verwaltung betrifft
,
unmittelbar mit dem Ordinariat und

mit dessen Delegaten. Er legt alljährlich der Pfarrkirchen-Versamm-

lung die Rechnungen vor und übergibt sie sodann dem Ordinariate.

Art. 23. In der Regel besteht der Pfarr-Kirchenrath aus einer

Personenzahl, welche nicht unter drei und nicht über sieben sein darf,

übereinstimmend mit der für jede Pfarrei oder Vice- Pfarrei bestimmten

Particular- Ordnung.

Art. 14. Wenn immer die Erledigung einer Pfarrei oder Vice-

Pfarrei wahrhaft eintritt, muss der Pfarrkirchenrath dem Ordinariat

sofortige Mittheilnng darüber machen und die Pfarrkirchen-Versamm-

lung in dem oben bestimmten Termin berufen zur Ernennung des

Nachfolgers. Ist diese geschehen, so ist dem Ordinariate und dem

Gewählten Nachricht zu geben, während die Ablehnung in Schwebe ist.

Wenn die Pfarrei aus mehr als einer Gemeinde besteht, so

ist darauf zu sehen, dass alle Gemeinden dabei vertreten seien.

Wenn die Pfarrei Fractionen hat, welche in der Gemeinde

wichtig sind , so ist wo möglich darauf Rücksicht zu nehmen , dass

alle diese Fractionen dabei vertreten seien.

Art. 25. In den Pfarreien oder Vice-Pfarreien, in welchen die

Congrua oder die Kosten des Cultus ganz oder theil weise von der

Gemeinde aufgebracht werden, hat die Municipalität das Recht,

10 *
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einen Theil des Pfarr-Eirchenrathes zu ernennen, falls er aus drei

Mitgliedern besteht und zwei Theile, wenn er aus einer grösseren

Zahl zusammengesetzt ist. (Art. 15. des Gesetzes).

§. Da, wo die Pfarre aus mehreren Gemeinden besteht, kann

jede der Mnnicipalitäten nicht mehr als ein Mitglied des Pfarr-

kirchenrathes ernennen.

Art. 26. Der Pfarrer oder Vice-Pfarrer ist von Amtswegen Mit-

glied des Pfarr- Gemeinderaths. Wenn in der Pfarrgemeinde mehrere

Pfarrer sind, so kommt das Recht dem an Dienstjahren Aelteren zu

;

haben beide Pfarrer gleiches Dienstalter, so nimmt der an Lebens-

jahren Aeltere die Stelle im Pfarr-Gemeinderath ein.

Art. 27. Es können nicht in ein und demselben Pfarr-Ge-

meinderath gleichzeitig Vater mit Sohn und den Brüdern sitzen.

Art. 28. Die Mitglieder des Pfarr-Geraeinderathes haben eine

Amtsdauer von drei Jahre und sind immer wieder wählbar. Das

Amt eines Mitgliedes des Pfarr-Gemeinderathes ist für eine Amts-

dauer obligatorisch und unentgeltlich.

Art. 29. Der Pfarr-Gemeinderath wählt aus seiner Mitte den

Präsidenten, den Vice-Präsidenten und ans seiner Mitte oder ausser-

halb derselben einen Secretär. Er ernennt auch einen oder mehrere

Verwalter der Fabrik und den Sakristan, aus einer vom Pfarrer oder

Vice-Pfarrer oder geistlichen Verwalter präsentirten Liste von zwei

oder mehreren Personen und bestimmt deren Besoldung. (Art. 17.

des Gesetzes).

§. Das Amt eines Sakristans ist mit dem eines Fabrikrathes

nicht vereinbar.

Art. 30. In der Pfarramtlichen Verordnung wird die Länge der

Amtsdauer der genannten Aemter festgesetzt.

Art. 31. Zur Gültigkeit einer Pfarr-Gemeinderathssitzung ist

die Erfüllung nachstehender Bedingungen erforderlich

:

a) dass jedes in der Pfarrei anwesende Mitglied des Pfarr-Ge-

meinderathes an seinem Wohnort, oder persönlich davon in

Eenntniss gesetzt sei;

b) dass mindestens die absolute Majorität der Mitglieder des ge-

nannten Rathes erscheine.

Art. 32. Die Sitzungen des Pfarr-Gemeinderathes dürfen nir-

gends abgehalten werden ausser in dem dazu bestimmten Local.

Art. 33. Ein Beschluss oder Widerruf eines Beschlusses hat

uur dann Gültigkeit, wenn die absolute Majorität der bei der Sitzung

anwesenden Mitglieder zusammenwirkt

Im Falle der Stimmengleichheit bei der zweiten Abstimmung
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ist die Stimme des Präsidenten oder dessen Vertreters ausschlag-

gebend.

Bei den durch geheime Abstimmung geschehenen Wahlen ent-

scheidet nach zweimaliger Abstimmung das Loos.

Art. 34. Es kann ein Mitglied des Pfarr-Oemeinderatbes nicht

an der Abstimmung theilnehmen, wenn sein eigenes Interesse dabei

in Betracht kommt oder das Interesse der Verwandten in den Gra-

deuj die im Art. 19. dieser Verordnung vorgesehen sind.

Art. 35. Der Präsident eröffnet die Sitzungen des Pfarr-6e-

meinderathes, präsidirt und beschliesst sie.

Art. 36. Die Mitglieder des Pfarr-Gemeinderathes stimmen

nach dem Alter der Dienstzeit, ist diese gleich lang, so nach dem
Lebensalter. Der Präsident stimmt zuletzt.

Art. 37. Ueber alle vom Pfarr-Gemeinderath gehalteneu Be-

rathungen ist ein geregeltes Protocoll zu führen.

Bei Eröffnung jeder Sitzung wird die Lesung des Wortlautes

der vorherigen Sitzung gehalten.

Nachdem dieser geprüft ist, wird er vom Präsidenten und vom

Secretär unterschrieben.

Jedesmal, wenn der Pfarr-Gemeinderath es zweckmässig findet,

ist während der Sitzung das Protocoll anfzunehmen.

Art. 38. Ausser den Gütern, über welche der Art. 21. handelt,

verwaltet der Pfarr-Gemeinderath noch alles Vermögen, das in Form

von Legaten den Pfarrkirchen oder Vice-Pfarrkirchen zugekommen

ist, ausgeschlossen die, einer Corporation oder Privatfamilie gehören-

den, dessgleichen ausgeschlossen die Bruderschafts-Vermögen.

Für jeden Fall bleiben Vorbehalten die durch die Stifter oder

durch Verträge festgesetzten Bestimmungen und die Rechte des In-

vestitirten als Usnfructnar.

Art. 39. Der Pfarr-Gemeinderath betheiligt sich als Delegat

beim Akte der Einsetzung in den Besitz der Pfarrei- oder Vice-

Pfarreip^nden nach der im Art. 32. des Gesetzes gemachten Be-

stimmung.

Art. 40. In jenen Pfarreien oder Vice-Pfarreien, wo die Con-

grua oder die Cultusansgaben ganz oder zum Theil durch die Gemeinde

bestritten werden, bleiben die in dieser Beziehung gegenwärtig be-

stehenden Verträge und Gewohnheiten in Kraft, Vorbehalten die Be-

stimmungen des Art. 49. der Bundesverfassung. (Art. 27. des Ges.).

Art. 41. Der Pfarr-Gemeinderath ist gehalten, in diesen Fällen

alljährlich der Municipalität oder den Municipalitäten der betreffen-

den Gemeinde oder Gemeinden eine Abschrift des eigenen Rechnungs-
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ergebnisses za übermitteln. Finden die Bemerkungen oder Wider-

sprüche im Pfarr-Gemeinderath keine Unterstützung, so ist nach

Massgabe des Art. 97. dieser Verordnung vorzugehen.

Art. 42. Dem Pfarr-Gemeinderath steht die Verwaltung der

vacanten Seelsorgspfründen zu, mit der Verpflichtung, der Pfarrge-

meinde-Versammlung und dem Delegirten des Ordinariates Rechen-

schaft abzulegen.

Art. 43. Da. wo keine besondere Todten-Bmderschaft besteht,

welcher durch Stiftungen oder altes, von der competenten Autorität

genehmigtes Herkommen, die Verwaltung der Todtenkasse zukommt,

— hat der Pfarr-Gemeinderath diese Verwaltung auszuüben bezüg-

lich der Capitalien. Die Zinsen sind ihrer Bestimmung gemäss zu

verwenden.

Art. 44. Der Pfarr-Gemeinderath achtet auf die gute Er-

haltung der Pfarrgemeinds- Gebäude, und insoweit es besondere Ver-

hältnisse rathsam erscheinen lassen, auf die Versicherung und Fort-

führung der Versicherung gegen Feuerschaden.

Art. 45. Der Pfarr-Gemeinderath hat Sorge zu tragen, dass

vor der winterlichen Jahreszeit untersucht werden die kirchlichen

Gebäulichkeiten, besonders deren Dachbedeckung, um festzustellen,

welche Reparaturen von Nöthen sind und zwar in der Absicht, Miss-

geschicken vorznbeugen, welche durch Mangel an Dauerhaftigkeit

dieser Gebäulichkeiten eintreten könnten.

Art. 46. Die neu construirten Eirchenfenster sollen derart an-

gefertigt sein, dass sie sich leicht öffnen und schliessen lassen, um
die notbwendige Ventilation zu ermöglichen.

Art. 47. Wenn es sich um Anschaffung neuer oder Ab-

schaffung alter Glocken handelt, so hat der Pfarr-Gemeinderath

darüber zu wachen, dass die Werkzeuge, welche deren Gewicht zu

tragen haben, sich als erforderlich dauerhaft zeigen.

Art. 48. Es ist Pflicht des Pfarr-Gemeinderathes die gewöhn-

lichen Aasgaben, welche sich auf das Nothwendige beschränken sol-

len, derart abzuwägen, dass die Ausgaben nicht die Einnahmen über-

steigen. Der Pfarr-Gemeinderath kann in die gewöhnlichen Aus-

gaben die jährlichen Ueberschüsse, wenn deren sind, mit einrechnen,

als Deckung jener der Gemeinde sonst zur Last fallenden Beiträge.

Art. 49. Der Pfarr-Gemeinderath kann ohne Zustimmung der

Pfarrgemeinde-Versammlung keine ausserordentliche Ausgabe be-

schliessen, wenn diese 50 Fr. übersteigt.

Art. 50. Was immer für eine Schenkung oder ein Legat, ver-

bunden mit belastender Bedingung zu Gunsten der Kirche gemacht
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wird, sei es durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden oder durch

letztwillige Verfügung, — so kann der Pfarr-Gemeinderatb dasselbe

nicht annehmen ohne die Zustimmung des Ordinarius.

Art 51. In den Messstiftnngen soll aus diesen nicht blos das

Almosen nach dem Normalmasse, sondern auch ein kleiner Beitrag

für die Kirche zngesichert werden , um dieselbe für den Verbrauch

der Paramente, der Kerzen n. s. w. zu entschädigen.

Art. 52. Die Urkunden der vom Pfarr-Gemeinderath ver-

walteten Anwesen sind anfznbewahren in einem passenden Schranke

mit zwei Schlüsseln, deren einer in Händen des Pfarr-Gemeinderaths-

Präsidenten oder Stellvertreters, der andere beim Pfarrer oder Vice-

Pfarrer bleibt.

§. Wäre der Pfarrer zugleich Präsident des Pfarr-Gemeinde-

rathes, so bestimmt der Letztere eine andere Person zur Bewahrung

des zweiten Schlüssels zum genannten Schranke.

Art. 53. Die Schlüssel der Schränke, in welchen die heiligen

Gefässe und die bei an»ergewObnlichen Functionen gebrauchten Pa-

ramente aufbewahrt sind, hat der FabriksVerwalter, der sie jedoch

auf seine Verantwortung dem Sakristan anvertranen kann, damit der

Pfarrer ohne Schwierigkeit und nach Bedürfniss und nach den kirch-

lichen Riten dieselbe benützen kann.

Art. 54. Der Pfarr-Gemeinderath hat ein geordnetes Protocoll

zur Verzeichnung aller seiner Beschlüsse sowie alle jene Register zu

fuhren, welche bei einer geordneten Verwaltung unerlässlich sind.

Art. 55. üeber die Todtenkasse soll ein besonderes Register

geführt werden: dasselbe gilt für jedwede specielle Verwaltung, mit

der der Pfarr-Gemeinderath betraut sein dürfte.

Cap. m. Ueber die vom Pfarr-Gemeinderath abhängenden Personen.

Art. 56. Der Fabriksverwalter übt das Amt des Schatzmeisters

und Auszahlers beim Pfarr-Gemeinderath. Er bat für die gute Er-

haltung der Kirchengeräthe zu sorgen und wacht darüber, dass die

Paramente und heiligen Gefässe mit gehöriger Vorsicht benützt werden.

Art. 57. Bei der Ernennung eines neuen Fabrikverwalters ist

ein Verzeichniss zu Protocoll zu bringen, in welchem Stück für Stück,

die Gefässe, die Geräthe, die Werthgegenstände und überhaupt alle

die ihm anvertranten Gegenstände beschrieben sind.

Art. 58. Der Fabriksverwalter kann nur auf genehmigte An-

ordnung des Pfarr-Gemeinderathes hin Zahlungen machen.

Art. 59. Wenn in der Kirche Opferkästen sind, so müssen sie

mit zwei verschiedenen Schlüsseln geschlossen sein, deren einer beim
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Fabriksverwalter und der andere beim Pfarrer oder Vice-Pfarrer bleibt.

Nach der Ricogniscirung wird der Inhalt in einer besonderen Ab-

theilung eingetragen *und in die Eirebenkasse geschüttet oder zu

Gunsten des besonderen Werkes verwendet, für welches die Opfer-

gaben bestimmt wurden.

Art. 60. Der Fabriksverwalter hat nach Verhältniss des Werthes

der ihm anvertrauten Gegenstände Caution zu leisten, worüber der

Pfarr-Gemeinderath bestimmen wird.

Art. 61. Der Fabriksverwalter wird keine Ausgaben machen,

die nicht gewöhnlich sind (Wachs, Oel u. s. w.), ohne die Zustim-

mung des Pfarr-Gemeinderathes , ausser im Falle der Dringlichkeit.

Art. 62. Die hauptsächlichen Verrichtungen des Pfarrgemeinde-

Secretärs sind folgende:

a) die mündlichen Verhandlungen vorzunehmen und die Protocolle

der Pfarrgemeinde-Versammlung und des Pfarr-Gemeinderathes

zu führen;

b) die Briefe des Pfarr-Gemeinderathes zu schreiben und deren

Abschriften zu halten;

c) das Archiv der Pfarrgemeinde zu hüten und in guter Ord-

nung zu halten;

d) deren Rechnungs-Ausweise anzufertigen;

e) den Pfarrgemeinde-Catalog im Laufenden zu halten

;

f) die Gegenzeichnung aller Akten des Pfarr-Gemeinderathes.

§. Ist er verhindert, so ersetzt ihn ein Mitglied des

Pfarr-Gemeinderathes.

Art. 63. Bei Gelegenheit des Abtretens eines Secretärs und

der Ernennung des Neuen, nimmt eine Delegation des Pfarr-Ge-

meinderathes von dem Abtretenden das Verzeichniss über das Archiv

und im Allgemeinen alle Gegenstände der Kanzlei entgegen und

theilt es dem Neuerwählten mit. Ueber Alles ist in der Protocoll-

führung Notiz zu nehmen.

Art. 64. Die Pflichten des Sakristan bestehen

:

a) in seiner Dienstleistung für den Gottesdienst auf jedes Ver-

langen seitens des Pfarrers;

b) in der Sorge fürs Beinhalten der Kirche und der guten Er-

haltung der heiligen Geräthe

;

c) im Vollziehen der vom Pfarr-Gemeinderath und Fabriksver-

walter gegebenen Befehle.

Digilized by Google



Teatiner Verordnung vom K. Juni 7887. 153

Cap. IV. Von den Pfarrern und von den geistlichen Verwaltern.

Art. 65. Der katholische Cnitus wird in den Pfarreien und

Vice-Pfarreien unter der Leitung der betreffenden Pfarrer oder Vice-

Pfarrer nnd unter der Aufsicht des Ordinarius oder seiner Delegirten

ansgeübt.

Art. 66. Kein Priester kann das Amt des Pfarrers oder Vice-

Pfarrers verwalten, ohne dazu von der coinpetenten kirchlichen Be-

hörde ermächtigt zu sein.

Art. 67. Der Ordinarius hat das ausschliessliche Recht, interi-

mistisch für die vacanten Pfründen zu sorgen, zum Zweck der Seel-

sorge und bis zur definitiven Ernennung des Titulars.

Art. 68. Die von ihm ernannten geistlichen Verwalter werden

sofort die Ausübung ihrer Functionen antreten, nnd wenn sie am
Orte wohnen, ein Recht auf den Antheil an der Congrua haben im

Verhältnisse zur Zeit, während welcher sie den Dienst versehen

haben werden.

Art. 69. Der zur interimistischen Besorgung einer vacanten

Pfarrei oder Vice-Pfarrei ernannte geistliche Verwalter oder Delegat,

welcher in ihr nicht wohnen könnte oder schon eine andere Pfründe

in ihr hätte, wird berechtigt sein, von dem Pfarrei- oder Vice-Pfar-

reipfründenertrag eine billige Vergütung zu beziehen, welche vom

Ordinarius nach Anhörung des Pfarr-Gemeinderathes wird festgesetzt

werden. (Art. 8. des Ges.).

Art. 70. Die Titulare, welche mit liegenden Gütern belieben

sind, geniessen solche als Niessbraucher und iiaben die betrefienden

Lasten zu tragen, wenn nicht ein besonderes Uebereinkommen ge-

troffen ist.

Art. 71. Es ist die Sorge des Pfarrers, dass in den einzelnen

Sakristeien ein Verzeichniss der Beneficien und Legate, welche zu

erfüllen sind
,

regelmässig gehalten werde nnd in einem anderen

sicheren und verschliessbaren Raume die Pfarramtlichen Geburts-,

Todten- und Trauungs- Bücher.

Art. 72. Die in der Kirche gesammelten Armen-Almosen sind

nach dem Gutdünken des Pfarrers zu vertheilen.

Art. 73. Der Pfarrer kann seine Zustimmung zur Abhaltung

von aussergewöhnlichen Functionen gewähren, wenn sie durch beson-

dere Anerbieten verlangt würden, jedoch darf die Kirche nicht da-

durch beschädigt werden.

Art 74. Wenn irgendwelche Paramente unbrauchbar geworden

sind, so soll der Pfarr-Gemeinderatb, innerhalb der Grenzen seiner

Befugniss, auf Ansuchen des Pfarrers deren Ersetzung durch andere
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anordnen, üeberhaupt hat der Pfarr-Gemeinderath die Beschaffung

aller nothwendigen oder zum Gottesdienste schicklichen Gegenstände

nach Massgahe der Piarrgemeinde-Fonde zu leisten.

Art. 75. Die Ordnung der Reihenfolge der verschiedenen Bru-

derschaften und der Gläubigen bei Prozessionen und bei Begräbnissen

wird vom Pfarrer geregelt.

Art. 76. Die Benützung der Glocken, in sofern es die gottes-

dienstlichen Functionen betrifft , ordnet die kirchliche Behörde ; der

Pfarr-Gemeinderath, wenn es sich um andere Bedürfnisse der Pfarr-

gemeinde bandelt; die Gemeinde, wenn es die Berufung der Ver-

sammlungen, das Zeichen für die Schule, die Gemeinde-Arbeiten, die

Ankunft des Arztes, Feuersbrunst oder andere öffentliche ünfölle be-

trifft. (Art. 26. des Gesetzes).

Art. 77. Die Bewahrung der Schlüssel zum Glockenthurm ist

dem Pfarrer oder dessen Stellvertreter anvertraut
;

dieser überweist

sie nach Bedarf dem Sakristan und jenen andern Personen, welche

im betreffenden Falle zu irgend einem der im vorherigen Artikel vor-

gemerkten Zwecke dieselben brauchen.

Art. 78. Der Pfarrer im Einverständnisse mit dem Pfarr-Ge-

meinderath setzt die Stunde der kirchlichen Feierlichkeiten fest.

Diese Bestimmung soll vom Altare aus verkündigt und durch An-

schlag an die Kirchenthüre veröffentlicht werden. Treten Aender-

ungen in genannter Zeiteintheilung ein, so ist dies gleichfalls den

Gläubigen zu wissen zu thun.

Art. 79. Alle Verfügungen in Betreff der anderen heiligen Ver-

richtungen gehören dem Pfarrer an, derselbe ist jedoch gehalten auf

die Gebräuche und das Belieben der Bevölkerung Rücksicht zu

nehmen.

Art. 80. Sollte irgend eine Meinungsverschiedenheit zwischen

dem Pfarrgemeinderath und dem Pfarrer oder sonstwie entstehen,

über Handlungen die sich auf den Gottesdienst beziehen, so ist der

Ordinarius davon in Kenntniss zu setzen und dieser hat kraft seiner

Competenz dafür Sorge zu tragen, dass die Sache geebnet werde.

Cap. V. üeber die Kirchen, die Benedeien, die Bruderschaften u. s. w.

Art. 81. Alle Kirchen, Kapellen, heiligen Orte und Güter sind

der Aufsicht des Ordinarius unterstellt. Wenn es sich um zum öf-

fentlichen Gebrauche bestimmte Güter bandelt, so kann keine Auf-

hebung oder Veräusserung noch Vertauschung derselben , oder Ver-

wendung zu anderem Gebrauche, wäre es auch nur der Früchte allein.
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stattfioden, ohne Zustimmung der kirchlichen Behörde. (Art. 10. des

Gesetzes).

Art. 82. Die der kathol. Kirche gehörigen milden Stiftungen

geniessen innerhalb der Grenzen und unter den Garantien der gel-

tenden Gesetze der juristischen Persönlichkeit und können daher er-

richtet werden, erwerben unter einem belastenden wie schenkweisen

Titel, verkaufen, vermiethen u. s. w.

Art. 83. Dieselben können frei Benehcien gründen in Ueber-

einstimmung der kirchlichen Gesetze. Der Ordinarius kann ausser-

denn frei modifidren
,
theilen oder zwei oder mehrere Pfründen ver-

einigen; Vorbehalten bleibt, dass im Falle es sich um Pfarrpfründen

handelt, die Zustimmung der zuständigen Pfarrgemeinde-Versamm-

lung ; und wenn es sich um Pfründen privaten Patronatsrechtes han-

delt, die der Patrone nöthig ist.

§. Wenn mit einer Pfründe eine die Schule betreffende Ver-

pflichtung sollte verbunden sein, müssen jedenfalls auch die Interes-

sen des öffentlichen Unterrichtes gewahrt werden. (Art. 11. des

Gesetzes).

Art. 84. Die Capitularpfründen sind nach Massgabe der Ge-

setze und kirchlichen Rechte zu behandeln. Die dazu gehörenden

Güter werden durch die Capitel verwaltet.

Art. 85. Wenn ein Beneficiat seitens des Ordinarius die Be-

stätigung seiner Ernennung erhalten hat, so hat er Recht auf Ein-

setzung in den Besitz der Pfründe.

§. Wenn er ein Fremder ist, so hat er regelmässig die Domicil-

erlaubniss einznholen.

§. Wäre der Beneficiat verpflichtet Primär-Schule zu halten,

so hat er seine Befähigung bei der zuständigen Behörde zu erweisen.

Falls er nicht dazu verpflichtet wäre, wird gemäss dem Art. 103.

des Gesetzes über die allgemeine Wiederordnung der Studien vorge-

gangen.

Art. 86. Die Einsetzung in den Besitz geschieht durch das

Ordinariats-Delegat im Vereine mit einer Delegation des Pfarr-Ge-

meinderathes
,
wenn es sich um Pfarr- oder Vicepfarrpfründen han-

delt, und durch die Patrone, wenn es sich um Privat-Patronats-

rechte handelt, mittelst öffentlichen Aktes, den ein vom Ordinariats-

Delegat gewählter Schriftführer aufnimmt, und der ein genaues Ver-

zeichniss der Güter, Einkünfte und Lasten der Pfründe, sowie auch

der bezüglichen Titel, welche dem Beneficiaten gegeben werden, ent-

halten soll.

Digitized by Google

I



156 Kathol. Kirchenverhältnisse im Canton Tessin (1887).

Jeder der drei betheiligten Parteien übergibt der Schriitführer

eine Abschrift dieses Aktes. (Art. 32. des Gesetzes).

Art. 87. Die Einsetzung in den Besitz geschieht blos durch

den Delegaten des Ordinarius, wenn die Pfarr-Qemeinderaths- Dele-

gation oder die Patrone sich weigern sollten, dabei zu erscheinen.

(Art. 33. des Gesetzes).

Art. 88. Das Inventar oder der Status der Uebergabe der

Canonical-Benedeien geschieht nur für das Einkommen und es soll

dabei ausser dem Ordinariats-Delegaten der Capitels- Vorstand er-

scheinen und stehen bleiben.

§. Beruht das Canonicat auf Patronatsrecht, so sind auch

die Patrone einzniaden.

§. In den Collegiats-Stiften, wo das Einkommen eine gemein-

same Masse bildet, ist Inventar oder der Status der Uebergabe nicht

nothwendig. (Art. 34. des Gesetzes).

Art. 89. Wird eine Pfründe durch Verzichtleistung oder durch

Entlassung des Investirten wieder vacant, so ist es Pflicht des Or-

dinariats-Delegaten die dazu Berechtigten davon zu benachrichtigen,

damit dieselben von dem verzichtleistenden oder abgesetzten Titular

die Pfründe-Güter zurückziehen und von demselben das zurückfor-

dern sollen, was er nach Vergleichung der Urkunden der Uebergabe

und Zurückgabe schulden sollte.

§. 1. Ergibt sich aus solchem Vergleich ein Deficit oder Ver-

lust, sei es, dass liegende Güter ohne die nothwendige Autorisation

oder Bedingnisse veräussert worden und in diesem Falle die Ver-

äusserung nichtig ist, sodass diese Güter der Pfründe rivendicirt wer-

den: sei es, dass die Zurückerwerbung durch irgend einen Zufall

nicht zu bewirken wäre oder dass an den liegenden Gütern sich blos

Beschädigungen zeigen, oder auch sich Zerstreuung der Mobilien

heransstelle oder gar Aufbrauchen oder schuldbarer Verlust von Ca-

pitalien oder anderer Titel oder fruchttragender Rechte, was immer

in solchem Falle die Erben des verstorbenen Beneficiaten sein mögen,

oder der Beneflciat selbst in den vorgenannten Fällen der Ab-

setzung oder des Verzichtes, so bleiben sie strenge verpflichtet, die

geschädigte Pfründe wiederherzustelleu oder zu ersetzen.

§. 2. Geht im Gegentheil daraus hervor, dass der Zustand der

Pfründe aufgebessert ist, so können weder das Beneficium, noch der

nachfolgende Beneflciat mit irgend einer Rückerstattung belastet wer-

den, da jeder Beneflciat grundsätzlich nicht minder verpflichtet ist,

die Pfründe aufzubessern, als auch nie sie zu beschädigen. Im Falle

ganz ungewöhnlicher und ofienkundig fruchttragender Verbesserungen,
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nnd wenn der Beneficiat vor deren Unternehmen mit dem Ordinarius

und mit dem Pfarr-Gemeinderath und da wo es ein Patronat ist,

auch mit den Patronen sich um eine nachherige Vergütung ver-

ständigt hat, wird es bei dem vorhergegangenen Uebereinkommen

bleiben : bat er jedoch ohne vorheriges Einverständniss gehandelt, so

sind die Verbesserungen als dem Beneficium treiwillig gemachte Er-

weiterungen zu betrachten.

§. 3. Im Falle des Todes des Titulars wird die Zurückgabe

durch dessen Erben zu geschehen haben. (Art. 35. des Gesetzes).

Art. 90. Wenn beim Sicherstellen der Vacanz eines Benefi-

ciums, sich die Beschreibung des Patrimoniums nicht finden lässt,

weil sie verloren ging oder nie ausgefertigt war, so wird mit Recht

angenommen, dass die liegenden Güter in genügend gutem Zustand

übergeben worden seien und der abtretende Titular oder die Erben

haben die Last der schuldigen Wiederherstellung zu tragen.

Art. 91. Die erledigten Canonicatseinkünfte werden vom Vorstand

des Capitel-Collegiums, bezw. vom Oeconomen (caneparo) verwaltet, wel-

cher dem Ordinarius und dem Capitel darüber Rechenschaft geben wird.

§. Wenn die vacante Pfründe auf privatem Patronatrecht be-

ruht, wird die Verwaltung durch die Patrone geführt, welche dem

Ordinarius Rechnung ablegen werden.

Art. 92. Die Pfarramtliclien Geburts-, Tauf-, Begräbniss- und

Eheschliessungsbücher, nach Anordnung der Gesetze über Civilstands-

Akten anfbewahrt, sowie auch die Bücher mit den Legaten, die

Martyrologien und alle anderen Urkunden
,
müssen in den Uebergabs-

Urkunden der Pfründen eingetragen sein.

Art. 93. Der Beneficiat steht dem Dsufructnar gleich ; er hat

das Recht und die Pfiicht als guter Hausvater die liegenden Güter

zu benützen nnd zu verwalten und ist über ihren nicht vom Ge-

brauche abhängenden Verlust verantwortlich.

Art. 94. Bei dem Tode irgend eines Seelsorgs-Beneficiaten hat

der Pfarr-Gemeinderath im Verein mit dem Stellvertreter des Or-

dinarius und der Erben unverzüglich jene als nothwendig erkannten

Massregeln zu treffen, zur Sicherung der Rechte aller Parteien be-

züglich der Mobilien, der Werthgegenstände, der Karten und der

Bücher, welche sich im Nachlasse des Verstorbenen finden. Der

Stellvertreter des Ordinarius wird verlangen können, dass Niemand

die Briefe nnd andere dem Verstorbenen gehörenden Akte berühre,

bevor durch ihn oder einen anderen, den Interessenten vertrauens-

werthen Priester eine Durchlesung vorgenommen worden ist.

Art. 95. Die Pfarrer oder deren Stellvertreter sind berechtigt
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für eine aus den Pfarr- Registern gezogene Bescheinigung oder für

irgend ein anderes amtliches Zeugniss incl. Stempel und Siegel

50 centesimi zu verlangen.

§. Ist das Aktenstück länger als eine Seite, so können sie

25 centesimi für jede weitere Seite verlangen.

Die in üblicher Form von der Gemeindevertretung als »Armee

Erklärten, sind von der Taxe des vorstehenden Artikels ausgenommen.

Art. 96. Die Bruderschaften und die anderen canonisch er-

richteten frommen Gesellschaften verwalten ihre Güter frei, unter

der Aufsicht des Ordinarius oder dessen Delegaten, welchem sie all-

jährlich über ihre Verwaltung und die Erfüllung der darauf lasteu-

den Verpflichtungen Rechenschaft ablegen werden. (Art. 23. d. Ges.).

Art. 97. Die Streitigkeiten in Bezug auf die Ausübung des

Stimmrechtes in den Pfarrgemeinde-Versammlungen, auf deren Zu-

sammenbernfung und Abhaltung, auf die Ernennung des Pfarr-Ge-

meinderaths und auch ihre Beschlüsse werden durch den Bezirks-

commissär entschieden, vorbehaltlich der Berufung an den Staats-

rath, nach den für nicht streitige Verwaltungssachen aufgestellten

Regeln. (Art. 28. des Gesetzes).

Art. 98. Auf die Berufung des Pfarrers oder des Pfarr-Ge-

meinderathes, mögen die löbliche Gemeindevertretung und die Herrn

Bezirkscommissäre ihren Beistand sofort leisten, damit während der

heiligen Functionen die Ordnung nicht gestört, noch die Pfarrer und

die Kirchendiener an der Erfüllung ihres Amtes gehindert werden

und auf dass die Bestimmungen der kirchlichen Obrigkeit, wie sie

gemäss dem Gesetze und gegenwärtiger Anordnungen gegeben sind,

zur Ausführung kommen.

Uebergangs-Bestimmungen

.

Art. 99. Der Pfarrgemeinde-Catalog wird zum ersten Mal von

der Ortsvertretung der Gemeinde oder Gemeinden, welche die Pfar-

rei oder Vice-Pfarrei bilden, ausgefertigt, und in jeder Gemeinde an

dem gewöhnlich für die Kundmachungen bestimmten Orte ange-

schlagen und zwar an drei auf einander folgenden Sonntagen, deren

erster der dem 25. Juli nächstfolgende Sonntag ist.

Art. 100. Die erste Ernennung des Pfarr-Gemeinderathes wird

an einem durch den Staatsrath zu bestimmenden Tage stattfinden

in einer durch den Gemeinde- Syndicus oder dessen Vertreter be-

rufenen und präsidirten Versammlung, da, wo sich die Pfarr- und

Vice-Pfarrkirche befindet.

Vor allem erklärt sich die Versammlung auf provisorischem
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Wege über die beiläufige Zahl der Mitglieder aus nelcher der be-

tretTende Pfarr-Gemeinderath gebildet werden soll. Sodann schreitet

sie durch geheime Stimmabgabe zur Wahl der Mitglieder des

Bathes.

Art. 101. Der neue Pfarr-Gemeinderath wird sich sofort con-

stituiren und wird die ihm stattgehabte Ernennung der Gemeinde-

vertretung oder den Gemeindevertretungen anzeigen, welche ihrerseits

gleichtalls (Art. 25.) zur Wahl ihres Delegaten oder ihrer Delegaten

schreiten und diese dem Pfarr-Gemeinderath melden.

Art. 102. Nach drei Monaten von der Ernennung und Consti-

tuimng des betreffenden Pfarr-Geraeinderathes ab haben die löblichen

Gemeindevertretungen oder Verwaltungen, welcher Natur sie seien,

und die das der Pfarrei oder Vice-Pfarrei gehörende Vermögen zu-

rückhielten, zur Anweisung desselben auf den neuen Pfarr-Gemeinde-

rath zu schreiten, nach vorausgehendem Inventar, die Empfangs-

Urkunde erhaltend.

Art. 103. Der Pfarr-Gemeinderath geht sodann über auf die

Ernennung des neuen Fabriks-Verwalters oder der Verwalter und'des

Sakristans und verlangt von den Alten Beamten die üebergabe der

von ihnen innegehabten Gegenstände, worüber er Quittung gibt.

Art. 104. In den den Capiteln anvertranten Pfarreien geschieht

die Üebergabe in derselben Form durch die löbliche Municipalität

an eine Delegation des Capitels.

Art. 105. Sollte es Vorkommen, dass sich eine Gemeinde un-

gebührender Weise entweder ganz oder theilweise den Besitz an

Pfarrgemeinde- oder kirchlichen Zwecken überhaupt bestimmten

Gütern aneignete, so müssen der Pfarr-Gemeinderath (beziehungs-

weise das Capitel) fordern, dass das Geschehene in gehöriger Weise

kundgegeben werde und dass durch die Gemeinde selbst entweder

soviel wiederersetzi werde, als confiscirt wurde, oder das sich darauf

beziehende Schuldbekenntniss gemacht werde, noch abgesehen von

den Abhilfsmitteln, welche von der kirchlichen Oberbehörde erbeten

und von derselben genehmigt werden können.

Art. 106. Von dem laufenden Jahre ab fertigt jeder Pfarr-Ge-

meinderath eine Verordnung aus, die, nachdem sie von der bezüglichen

Pfarrgemeinde-Versammlung angenommen und gemäss der Behand-

lung der Gemeinde-Verordnungen veröffentlicht wurde, in zwei Exem-

plaren dem Staatsrathe zur Genehmigung öberschickt wird.

Art. 107. Gegenwärtige Verordnungen treten sofort in Kraft.

§. 1. Da, wo bereits eine specielle Pfarrgemeinde-Verordnung

besteht, wird dieselbe in all jenen Theilen, welche durch die gegen-
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wärtige Verordüung nicht mitinbegrifFener Weise aufgehoben wer-

den, in Kraft bleiben bis zur Abfassung und Genehmigung der

neuen, im vorhergehenden Artikel vorausgesehenen Pfarrgemeinde-

Verordnung.

§. 2. Die bestehenden Pfarrgemeinde-Aemter und die bezüg-

lichen Pflichten bleiben in Function bis in Gemässheit dieser Ver-

ordnungen, neue Aemter und neue Pflichten an deren Stelle treten

werden.

ßälens (Bellinzona), am 18. Juni 1886.

Für den Staatsrath der Präsident:

Dr. Cr. Casdla.

Der Staatsraths-Secretär:

Adv. P. Regaezi.

F. Gegen den Entwurf des Tessiniscben Gesetzes vom 28. Ja-

nuar 1886 hatten die HH. L. de Stoppani, Adv. A. Bonella und

J. Rosetti ein vom 12. Januar 1886 datirtes Minoritätsvotum ge-

richtet (im ital. Texte 16 pp. 8. Tip. e Lit. cantonale). Als das

Gesetz selbst zu Stande gekommen war, richteten Advocat Leone

Stoppani, R. Simen und Adv. Ernesto Bruni einen von Locarno,

25. Mai 1886 datirten Recurs an den Bundesrath zu Bern und das

Bundesgericht zu Lausanne (»Reconrs aux hautes autoritds föderales

contre la loi eccldsiastique du Canton Tessin du 28. Janvier 1886.

Locarno. Inprimerie de Dominique Mariotta.< 45 pp. 8). Prof. Dr.

Gustav König zu Bern verfasste als Anwalt des Staatsrathes und

Grossen Rathes des Cantons Tessin die Antwort aut die Recursbe-

scbwerde der HH. Stoppani, Simen und Bruni an das Bundesgericht

(21 S. 4°) und wies darin in ebenso objectiver, wie gründlicher und

scharfsinniger Weise nach ,
dass den Beschwerdeführern die Legiti-

mation dazu mangele und dass die einzelnen Beschwerdepunkte un-

begründet seien. Das Bundesgericht wies durch ürtheil v. 2. April

1887 den Recurs von Stoppani und Genossen
,

soweit dessen Beur-

theilung in die Competenz des Bundesgerichts gehöre, als unbegründet

ab. (Entscheidungen des Schweiz. Bundesgerichts aus dem J. 1887.

Amtl. Sammlung. Lausanne. S. 113—134). Der Schweizer Bundes-

rath, dem ebenfalls dieselbe Antwort des Herrn Prof. Dr. König auf

die Recursbeschwerde schriftlich übermittelt wurde, unter Weglassung

der Punkte, über welche das Bundesgericht bereits geurtheilt hatte

— wies durch Bundesrathsheschlttss vom 18. Oct. 1887 ebenfalls die

Recursbeschwerde als unbegründet ab. Nur erging sich der Bundes-

rathsbeschluss nebenbei in einer Widerlegung von etwas ,
was die
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Becarsscbrift gar nicht behauptet batte. Die Recursschrift sprach

gar nicht von dem Kircbenwesen im Cantou Tessin, welches defini-

tiv geordnet sei, sondern von der Trennung Tessins vom Bisthum

Conno, welche eine definitive ist. Es sollte also wohl nur eine Art

von Qenugthuung für die Beschwerdeführer sein, wenn scheinbar ent-

gegen den vom Staatsratb und Grossen Rath des Cantons Tessin

durch ihren Rechtsvertreter vorgebrachten Ausführungen vom

Bandesrath erklärt wnrde, die Bestimmung des Art. 1. des Tes-

siner Eirchengesetzes
,

wornach die tessiniscben Kirchengemeinden

der Verwaltung eines eigenen »Ordinarius« (ordinario) unterstellt

sind, sei nicht so aufzufassen, dass unter dem Titel eines »Ordinarius«

ein Diücesanbischof zu verstehen sei, indem ja die Berner Convention

vom 1. September 1884 nur einen provisorischen kirchlichen Ver-

walter in Tessin vorsehe.

Wir werden im folgenden Heft des Archiv die gediegene Re-

cnrsantwort des Herrn Prof. Dr. König, das Urtbeil des Bundesge-

ricbts vom 2. April und den Bundesratbsbeschluss vom 18. October

1887 mittbeilen.

Arehiv filr Kirrhcnraoht. LIX. 11
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XIV.

Orationes ab Andrea Raess, episcopo Argentor. habitae

in concilio Vaticano.

Perillustris episcopus Andreas Raess, qui d. 17. Nov. 1887, anno 94

aetatis suae, mortuus est, in Concilio Vaticano duas orationes habuit, alteram

d. 8. Jan., alteram d. 21. Maii 1887. Quarum praeclararum orationum in piam

memoriam excellentissimi oratoris boc loco communicamus conclusiones orationis

d. 8. Jan. 1870 habitae a Patribus concilii Vaticani acceptatas et confirmatas.

Illius autem orationis, quae d. 21. Maii habita est, integam textum publicamus.

1. Conclusiones orationis ab episcopo Argentor. Andr. Raess in

Concilio Vaticano d. 8. Jan. 1870 habitae.

Ad finem propero, duplex votum humiliter emittendo aat

neutiquam praesumendo;

1* Ut liceat Patribus Synodi suas forte animadversiones in

Schemata, ulterius sibi adventura de Fide, de Doctrina, de Regu-

laribus, deque Rebus Orientalibus ad respectivas delegationes. Concilii

oecumenici suffragiis electas, deveniant. Observationum ratione ha-

bita, documenta examini conciliari redderentur et fortasse hac via

inita, minori numero discussiones provocarentur.

2° Nequid temporis, quod breve, quod pretiosum, quod irrevo-

cabile est, minus utiliter absumatur, votum alterum Eminentissimis

et Rev. Concilii Praesidibus exprimere liceat, ut nempe orationes,

quae non stricte ad rem praesentem pertinent, quae fabem vertunt

in alienam messem, quae ultra limites protrahuntur, quae extra

castra vagantur, licet latinissime exaratae, nisi ad aliam provinciam

aut delegationem dirigi queant, sit venia verbo quod invocatum se

obtrudit, bona gratia ad Calendas Graecas mittantur.

2. Oratio habita in Concilio Oecumenico d. 21. Maii 1870.

Erainentissimum praesidium ! Eminentissimi et Reverendissimi Patres 1

Bis mille vix elapsis annis paucis abhinc stadiis celeberrimus

fori Romani orator exclamavit: »Quanta pugna est doctissimorum

virorum !< Praeter urbis aeterni moenia, quasi ad dejecti fori ruinas,

haec eadem vox, Eminentissimi et Reverendissimi Patres, hodie est

omnium nostrum. Memoriae neutiquam delapsa sunt innumera theo-

logorum proelia et infinitae disceptationes, quae in devolutis saeculis,
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praecipue autem diebus novissimis, de rebus Dei et Ecclesiae omnes

ubique animos moverunt.

Ne fluctuantes circumferamur omni vento doctrinae, Concilium

generale Vaticanum, adinstar praecedentium oecumenicorum coetuum,

ure Petri a Christo convocatum est, ut opiniones ac sententias antehac

libere discussas, dilucidius examinet et inconcusse stare faciat, novos

errores notet profligetque, veritates Christianas iterum iterumque con-

firmet ac doctrinas revelatas hucusque acceptas, sed nondum fulmine

coelo arrepto collustratas et solemniter proclamatas
,
monumento

aeneo stabiliat, ac omni errandi formidine remota, assensione suspen-

siva ablata, recnrsnque abscisso, definiat atque aeternet.

Qnemadmodum Ecclesia Christi sua gaudet historia, ita quod-

libet dogma fidei sua habet biographica monumenta, et suam, si di-

cere licet, canonicam atque dogmaticam institutionem et solemnem

Canonizationem. Quod Nicaeae, quod Ephesi, quod Chalcedone, Con-

stantinopoli et alibi actum est , hic commemorare supervacaneum

foret opus. In omnium ore et corde versatur, quod de sanctissimae

et immaculatae Virginis Mariae privilegio a saeculis in omnibus orbis

Christiani partibus conclamato, ad S. Petrum nuperrime a Sanctis-

simo Patre Pio IX. praesentibus et assentientibus quingentis Episco-

pis decretum atque definitum est.

Hocce dogma statuendo tritam per saecula viam Ecclesia inivit,

et quod antea libere et universaliter creditum fuerat, posthac dog-

matice fideqne divina et catholica credendum imponebatur, .\cclamarunt

omnes Christifideles, coacte aut spontanee ora tenuerunt, vel incassum

fremuerunt infideles
,
falsique cunctatores

,
nec unquam emortui , nec

unquam morituri, et sic dicti liberiores et doctiores, qui negantes se

habuerant aut dubitanter haeserant, mirati sunt, se esse credentes.

praerogativa InerrarUiae Romani Pontificis, quae discussioni

et judicio nostro proponitur, recentioribus saeculis suos plus minusve

infensos oppugnatores subiit, qui in diversas quidem abierunt partes,

unum vero enndemque finem prosequentes, ut nempe ore et opere

Sancti Petri eiusque successoris auctoritatem imminuerent ac po-

tentem salntiferamque actionem frangerent, et sic omnes omnium

nationum et linguarum inique foederati in unum coaluerunt, ut ad

petram misere alliderent et Petro praefracte contradicerent.

En multorum in Ecclesia Christi origo malorum! En causa,

ratio et necessitas definitionis dogmaticae Infallibilitatis papalis! En

pugna doctissimorum virorum qui eiusdem patris et matris filii ventis

eheu! affiantur contrariis.

Inter alios Eminentissimos et Reverendissimos Patres veneran-

!!
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dissimos Episcopus Dirionensis [Dijon] exoptat nt Concilium Vati-

canum a definitione Iniallibilitatis Romani Pontificis abstineat et

quidem ex triplica ratione, quia iuxta ipsius sententiam

P talis definitio esset pro multis intolerabilis,

2<* generali Ecclesiae bono adversa.

Recto Ecclesiae regimini inutilis;

vel ut strictius et pressius dicam, definitionem reiicit ut intolerabUem,

funestam, inutilem. Limpidae sermonis expositioni et arduae rei

explanationi pro mea erga Reverendissimum Patrem veneratione ac

siucero mentis affectu et aestimatione maximam attentionem praebui

;

sed nedum ipsius argumentis vel minime commotus sim, e contra

firmiori me stare pede sentio in opposita sententia, ita ut tota re

coram Deo de novo et serio perpensa, singulis singula rationibus ar-

gumenta opponere non dubitem, conclusionem ex eius praemissis con-

trariam ducendo et probationem oppositam adstruendo, scilicet: ta-

lem definitionem esse

1® pro omnibus vere Christianis facile tolerabilem,

2® eam generali Ecclesiae bono esse valde proficuam,

3® recto Ecclesiae regimini maxime utilem.

Eminetitissimi et Reverendissimi Patres, pro vestra benevolentia

si placet dicenti favete.

Antequam rem propius aggrediar, sinite me animadversiunculam

tanquam ad limina custodem breviter praemittere. Reverendissimus

Divionensis nescio qua anxietate correptus in argumentandi viam

abiit, quae nonnisi definitionem infallibilitatis personalis et absolutae

Romani Pontificis attingit. Eadem via vidimus ire Reverendis-

simum Parisiensem. Ast pace Reverendissimi Viri ac Veneratissimi

Collegae aperte dicam : tales terminos sic prolatos in schemate nobis

proposito frustra perquisivi. Deputatio enim »de Fidet vocibus falso

conceptis ac ambigne enuntiatis prudenter sapienterque abstinuit: Et

quidem a voce personalis ne personam publicam cum persona privata

confundendi fuerit aut daretur occasio. Inerrantia doctrinalis enim

nec personae qua tali, nec cathedrae in abstracto competit, sed digni-

tati ac officio personae cathedram Petri in concreto tenentis competit.

Itidem abstentum est a voce absoluta, de qua ne vestigium quidem

obvenit in Schemate. E contra definitur infallibilitas nonnisi relate

ad res fidei et morum; ergo non ad omnia absolute extenditur.

Quid istud? Cum auctores schematis illas voces neutiqnam ad-

hibuerint, omnem de iis incriminationem extra rhumbum vagari et

nullatenus ad quaestionem pertinere, cuilibet statim apparebit.

Consideremus ergo Schema prout iacet, absque omni aeqnivoca
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eitranea terminologia et nescio unde et quo jure illuc falso in-

troducta.

Igitur unice et exclusive de inerrantia Summi Pontificis, cum

supremi omnium Christianorum doctoris munere fungens pro aposto-

lica sua auctoritate definit, quid in rebus fidei et morum ab universa

Ecclesia tanquam de fide tenendum vel tanquam fidei contrarium

reficiendum sit.

Porro solemnem talis definitionis declarationem ab omni vero

Christiano apprime optandam et adoptandam esse, totis viribus ple-

naque fiducia assero et contendo.

Ego etiam, indulgete Eminentissimi et Reverendissimi Patres,

si insipienter dicam, triginta abhinc annis administrationem ingentis

et vastae dioecesis suscepi indignus, et de animarum salute coram

Domino me non parum sollicitum esse palam profiteor. Quaenam

autem in praesentiarum gregi meo inest cogitatio vel praeoccupatio

de rebus Ecclesiae et salutis? Mirantur fideles, non quod Romanus

Pontifex infallibilis praedicetur, sed quod sint inter Catholicos, qui

eum ut infallibilem non agnoscant. Mirantur et stupent quod inter

presbyteros , inter Episcopos aliqua de hac veritate controversia

emergere potuerit. Adeo fidelium meae curae commissorum animos

penetravit ac intime pervasit persuasio de inerrantia Vicarii Christi

in terris ac supremi Pastoris et Doctoris omnium Christianorum.

Scandalum ipsis est audire quod hic vel illic presbyter doceat as-

sensum fidei decretis Summi Pontificis non immediate praebendum,

sed pene suspendi usquednm constet de consensu totius Ecclesiae.

Et si quod Deus avertat ipsis innotesceret concilium Vaticanum hac

de re solemniter tractando, Romani Pontificis infallibilitatem declarare

noluisse, maximum in discrimen ipsorum fides adduceretur. Ergo

nedum illis per banc definitionem jugum intolerabile imponeretur,

summo cum gaudio excipient declarationem
,
quae ipsorum mentem,

persuasionem et devotionem tam praeclare eloqueretur et tam ac-

curate exprimeret.

Et re quidem vera non aliter de quolibet viro vere catholico

sentiendum existimo. Ingenue fateor, satis mirari me non valere de

iis, quae nuper in hac aula adivi, nempe extare alicubi homines fide

catholica imbutos. Sanctae apostolicae Sedi etiam addictissimos ac

debitum ecclesiasticae doctrinae obsequium praestantes, quos tamen,

ut aiebat reverendissimus orator, nunquam adducere poterimus ad
dogma infallibilitatis pontificiae admittendum. Res tam miranda, ut

mentem et rationis fines transcendere videatur t Quid
,

quaeso?

Suntne isti catholici vel non. Si sunt catholici, quando et qnampri-
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mum Ecclesia locata fuerit, credent infallibilitatem Romani Pontificis

eodem modo quo nunc credunt praesentiam realem, transsubstantia-

tionem. Trinitatem et cetera Religionis Mysteria, quae credita longe

difficiliora sunt. Si non sunt Catholici
,
quomodo catholici vocari

possunt? Sane non credent infallibilitatem Romani Pontificis sicuti

non credant infallibilitatem Ecclesiae, sicuti non credunt inspiratio-

nem sacraram Scripturarum. Hujus farinae catholici nullo modo nos

impediant, quominus votis et desideriis virorum apprime catholi-

corum satisfaciamus.

Sed, dicet aliquis, sunt isti homiues infirmi in fide, ideoque cum

cautelis et provida benignoque moderamine tractandi. Esto. Eos ergo

docebimus, sicut illos edocuimus post definitionem Immaculatae con-

ceptionis Beatae Virginis. Res ipsis brevi bene perspecta et alias

tractationes quas pietas et experientia pastoralis optimi nostri cleri

parochialis in lucem edere non percrastinabit. Si cunctatores sunt

bona fide, eos remittimus ad gratiam Dei, qui pro sua misericordia

providebit. Catholica interea opinio publica, non repositis votis et

precibus monebit: Hic niger est, hunc tu Romane caveto. [Horat

Satir. I. 4. 85]. Timeo valde, Eminentissimi et Reverendissimi Patres,

ne inter istos sic dictos Catholicos multi numerentur qui catholici no-

mine tantum vocari curent. Pro his sane definitio infallibilitatis pouti-

ficiae erit iugum intolerabile, sicut pro iisdem fuerunt et sunt intolera-

bilia iuga aliae definitiones et veritates, a quibas abhorrent, sicuti

multi abhorrent non tantum a revelatione, sed etiam a consuetudine

sensus communis. Quid inde? Si ipsorum votis annuere vellemus, oleum

et opera perderemus, et infecta re, palore, pavore et pudore perfusi ad

greges fidei nostrae commissos despectum iri reverteremur. Omnia

quae hic aguntur, adversariis et rerum catholicarum nesciis displicent.

Displicuit eis convocatio Concilii, displicent declarationes nostrae et

anathemata. Unum et unicum ipsis accideret silentium nostrum et

consilium abeundi.

Non dicam de istiusmodi viris nullam omnino nobis rationem

habendam esse , sed praeprimis nobis curandum est , de viris

catholicis qui fidem catholicam ore et opere absolvunt et huic de

subjecto infallibilitatis subortae controversiae finem imponi sum-

mopere exoptant, sed praecipua sollicitudo nobis incumbit de optimo

nostro clero, qui, perpaucis exceptis sacerdotibus, suae condicionis

immemoribus et vana scientia inflatis, qui, inquam, pientissimus et

expehentissimus Clerus totus in eo est, quod solemniter declaretur

praerogativa inerrantia Christi Vicarii, pro Christi loquentis et vin-

dicantis. Hi sunt vere filii Ecclesiae; horum exaudienda est hu-
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milis deprecatio. Ad Yos, Eminentissimi et Reverendissimi Patres,

se quasi unanimi ore, supplices convertunt, a Vobis expostulant veri-

tatis lumen fidei certitudinem, et nedum evadat importabile, ipsis

erit omnibus onus suave et iugum leve.

2* Dictum fuit secundo definitionem infallibilitatis pontificiae

Summo et generali hono Ecclesiae adversari. Pauca asseritur ex

ipsa evenient commoda, mala vero multa; et ea quidem mala certo

proventura autumantur, quia per talem definitionem contrario omnem
habebimus opinionem publicam cum qua semper, ut medio tertio Re-

verendissimus Divionensis dixit, semper, et heri Rev. Parisiensis

mitigando edixit, pluries, aut saepe sagius componendum est.

Nova sane et hac usque inaudita in Ecclesia Christi potestas,

opinio publica, quam politici reginam mundi vocant. Nos autem, non

ab hominibus, sed a Christo Jesu edocti, reginam mundi vocamus

veritatem, non opinionem publicam. Non quidem diffiteor, haud

absque justa causa ideas sic dictas saeculi a fronte impugnandas

esse, sed quando mandatum Christi Salvatoris urget nos, opinioni

veritas anteponatur necesse est. Opinio publica vera est vel falsa;

si vera non poterit definitioni infallibilitatis pontificiae contradicere et

a vero stare aversa; si falsa, non fovenda, sed oppugnanda, refel-

lenda, informanda, mutanda. Et certe mutabitur deque ea triumpha-

bit veritas , sicuti Apostoli triumphaverunt de opinione publica im-

perii Romani, quae ipsis, omnibus mundi armis adversabatur; sicut

Ecclesia saeculorum decursu triumphare non desiit de opinione publica

ipsis propemodum semper infensa. Abigatur ergo
,

utpote libertati

Christianae parum consentaneus, timor ille mundanus, ac si in hac

ingruente quaestione lumen sub modio ponendum esset, et non potius

super candelabrum , ut luceat omnibus hominibus
, non Romae in

Concilio oecumenico sedisse, sed in eo saniora, proficua et sancta vota

dixisse laudabile est. Quem absolvit convictio, nonnisi recta, vera

et utilia voluisse sibi conscia, non est in orbe quid timeat.

Qui multum metuit homines, grande aliquid pro Deo et Ec-

clesia nunquam conficiet; et qui homines plus aequo respicit, facile

Deum despicit. Faciamus pro Deo quaecumque possumus et Deus

faciet pro nobis quod non valemus.

Verum enimvero si vana et imaginaria formido quorundam

oculos obcaecat propter infallibilitatis pontificiae definitionem, certo

certius est, ex non definitione gravissima incommoda, mala et vitn-

peria reipnblicae Christianae animarumque saluti imminere. Nolite

dubitare, Eminentissimi et Reverendissimi Patres, quia in praesenti

rerum statu et post controversias hac de re subortas, abstinere a
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definitione idem sit et valeat ac prodamare infallibilitatem ponti-

ficiam, si non prorsus negationi, saltem dubio in posterum esse re-

linquendam. Si patres Concilii Vaticani quaestionem non dirimant,

multiplicabuntur indefinite quaestiones multo graviores et forsan in-

solubiles. Hinc magnum detrimentum auctoritati Romani Pontificis

obedientiaeqne ipsius decretis debitae. Nemo iam aut saltem pauci

istiusmodi decretis assensum immediate praebebunt ; omnes aut plures

exspectabunt universum Ecclesiae sensum vel futurum Concilium.

Quis autem, observat qnidam auctor, quis cuilibet deliberanti theo-

logo aut juri consulto congregabit Concilium? In vanum profligabunt

errores Romani Pontificis ; errantes praetextum fallibilitatis arripient

ad eludendum quantumcunque justam et instantem condemnationem.

Non sibi fucum faciant; qui rerum statum in liac nostra aetate recte

iudicare volunt. Ubique restant praeteritorum errorum scintillae,

sopitae quidem sed nullatenus extinctae
; ubique germen qnoddam

relictum est falsorum systematum praecedentis aevi, quod aestu ani-

morum mox evolutum et exclusum prodibit. Statim ac ubique ter-

rarum notescet, Concilium Vaticanum a declaranda infallibilitate

pontificia abstinuisse, Gallicanismus in Gallia, Febronianismus in

Germania , Josephinismus in Austria caput denuo superbe extollent

faventibus guberniis civilibus , et forsan etiam , eheu
!

pluribus uni-

versitatum professoribus et Sacerdotibus, rebus mundi et suae infal-

libilitati mt^is quam Ecclesiae et inerrantiae pontificali addictis et

foederatis. Et qui in novissimis decenniis per litteras et constitu-

tiones ad silentium redacti sunt, Hermesiani, Gäntheriani, traduciani,

latitudinarii omnesque omnium nationum et linguarum Jani vapu-

lantes
,

statim in antiquatarum et novarum opinionum palaestram

prorumpent. Quinimo debilitata auctoritate pontificia et relaxatis

vinculis inter centrum unitatis et Ecclesiae particulares, timendum

est, ne gubernia civilia exinde occasionem sumant particnlarismum

et nationalismum in detrimentum unitatis catholicae provocandi, fo-

vendi et promovendi. Addicantur ergo confidenter Suae Romano

Pontifici praerogativae ; agnoscatur solemniter ejus magisterium su-

premum ideoque infallibile in rebus fidei et morum, et novo splen-

dore fulgebit Ecclesia per arctissimam conjunctionem Capitis cum

membris contra quoslibet hostes suos invincibiliter roborata et con-

solidata.

3" Hinc patet responsio ad tertiam exceptionem, nimirum quod

per definitionem infallibilitatis pontificiae inutiliter regimini Ecclesiae

consuleretur. Ad quid, inquiebat Rev. Episcopus Divionensis, ad quid

Romani Pontificis vindicare inerrantiae praerogativam, cum sententia
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contraria hncasque tolerata nihilominus decreta pontificia summa

cum reverentia et obedientia ubique suscepta sint? An non snfBciens

fuit ejns auctoritas etiam fallibilis ad dirimendam controversiam Jan-

senisticam? An non per concordatum anni 1802 actum omnipotentiae

exercere potuit Pius VII., quin ullus unquam reclamaret?

Responsio in promptu est. Exempla a Reverendissimo Patre

citata praecise contra ipsum et quidem invicte probant. Quare Jan-

senistae tam dio et tam obstinate decretis Pontificiis restiterunt?

Quare bulla Unigenitus tam tarde et post tot et tantas difficultates in

Oallia recepta est? Quare tam multi, inter quos plores Episcopi, ad

Concilium generale de sententia Pontificis per viginti annos appellarunt

et quidem maxima cum perturbatione et scandalo animarum? Prae-

cise quia invaluerat in multorum animis error de fallibilitate Ro-

mani Pontificis. Si miserrima haec opinio a pluribus praelatis fota

non fuisset, res Jansenistica non per duo fere saecula Oalliara no-

stram infaustissime perturbasset. Quomodo igitur dici posset decla-

rationem infallibilitatis pontificiae bono regimini Ecclesiae utilem non

esse ad dirimendum statim et immediate subortas controversias.

Eadem conclusio eruitur ex altero facto a Rev. Divonensi al-

legato. Certe maximae agendae sunt gratiae Pio VII. et etiam Im-

peratori Napoleoni I. ob res religiosas tam feliciter restitutas per

Concordatum anni 1802. Actus sane fuit plenitudinis potestatis pon-

tificiae abolitio antiquae Ecclesiae Gallicanae, depositio Episcoporum

Galliae, Belgiae et Sabaudiae ac novarum sedinm institutio. Verum

quis ignorare potest octodecim episcopos Galliae auctoritate Pii VII.

pertinaciter restitisse et actum recessus a sedibns suis constanter re-

cusasse? Quare? quia falsa imbuti opinione, Papam non esse supra

canones contendebant, ipsiqne superioritatem veram ac proprie dictam,

consequenter infallibilitatem juxta suas Gallicanas ideas prorsus

abiudicabant. Hinc infelix illa nata est, nti dicimus, parva Ec-

clesia, quae adhuc hodiedum progeniem suam protraxit. — Videtis,

Eminentissimi et Rev. Patres, quanti momenti sit et quanta utilitas

imo necessitas premat pro bono regimine Ecclesiae talibus praeiudi-

ciis in posterum viam concludendi per positivam jnrium et praero-

gativarum Romani pontificis definitionem. Denique si ex actuali

rerum statu exemplum desumere vellem, sponte mihi argumentum

suppeditaret plurium coaevorum nostrorum agendi ratio. Magna pro-

fecto est, nec id negare velim, hodiedum catholicorum reverentia

erga sanctam et apostolicam Sedem. Attamen res panlo attentius

perpendendae sunt, ne circa quorundam sensus et affectus in errorem

adducamur. Quare v. g. errores nuperrime profligati per Encyclicas
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dogmaticas Gregorii XVI. et Pii IX. non obstantibus tot et tantis

Romanorum pontificum solemnioribus decretis , nihilominus animos

nonnullorum Catholicorum pervaserunt et adhuc pervadunt? Norma

eo quod ipsis persuasum fuit, Romanum pontificem non esse infalli-

bilem in rebus fidei et morum diiudicandis ! En ratio occulta, vel

etiam interdum palam prolata ipsorum repugnantia erga ministerium

Petri in ejus successoribus perenne. En praeteitus quo vis et actio

supremorum decretorum efiugiantur aut infringuntur, sicque repunt

errores, quamvis toties a Romanis pontificibus damnati fuerint.

Heri Reverend. Archiepiscopus Parisiensis non sine specie rei

asseveravit. Syllabum verbi gratia minime impedivisse, quin plures

in suo errore perstiterint. Quod factum non negabo. Sed nonne hoc

praecise inde evenit, quod ipsis in falsam opinionem abductis, per-

suasum fuerit, Romanum Pontificem non esse infallibilem ideoque

denegationem assensus sui sil)i licere, usquedum Concilium generale

de iisdem rebus judicaverit. Si tunc jam saluberrime definitum

fuisset, Vicarium Christi in rebus fidei et morum decidendis errare

non posse, talibus effugiis, inter catholicos sallem fores portarum

semi-apertae occlusae fuissent, et Syllabus pleniorem suum effectum

certissime obtinuisset.

Quomodo ergo affirmari potest, definitionem infallibilitatis pon-

tificiae recto Ecclesiae regimini esse inutilem, cum recentiores En-

cyclicae dogmaticae robor suum et effectum partim non obtinuerint,

ob hanc praecise causam, quod plores infallibilitatem praefatam ne-

gantes, in errore suo permanere minime dubitent?

Definiatur ergo absque ambage, ut intolerandis effugiis iii po-

sterum praecaveatur, et nulla assensus suspensio locum habere possit,

quoties ex Gaihedra Petri vox Domini intonuerit.

Ex praemissis patet, definitionem infallibilitatis pontificiae esse

1® pro omnibus vere et sincere catholicis jugum faciUime to-

lerabile,

2* eam bono generali Ecclesiae valde profuturam,

3® per eam rectum Ecclesiae regimen asservari et roborari.

Quapropter eam toto corde exopto ac suffragiis vestris, Emiuen-

tissimi et Rev. Patres, obsignandam humiliter deprecor et enixe

efflagito.
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XV.

Die religiose Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen

und die Entscheidungen des preuss. Kammergerichtes.

Die preuss. staatsgesetzlichen Bestimmungen über die religiöse

Erziehung der Kinder ans gemischten Ehen wunlen im Archiv, Bd. 58.

S. 292 ff. mitgetheilt. Ebenso das. S. 298 ff. ein eiuschlägiges Er-

kenntniss des Landesgerichts zu Arnsberg vom 1. M&rz 1886 und ein

solches des Berliner Kammergerichtes vom 28. November 1886 und

Bd. 51. S. 188 ff. eine Entsch des L. 6. R. Breslau vom 12. Oct. 1883.

Wir lägen hier noch einige Entscheidungen des Kammergerichtes hinzu:

1. Beschluss vom 24. November 1S84. Der im J. 1883 in

Bnrpteinfurt mit Hinterlassung einer Wittwe und von fünl Kindern

verstorbene Sattler St bekannte sich zur katholischen Religion,

während seine Wittwe evangelisch ist. Die letztere ist den Kindern,

von denen die drei jüngsten noch schulpflichtig sind, zur Vormün-

derin bestellt. Die Kinder sind nach katholischem Ritus getauft

und haben bis zum Tode des Vaters und darüber hinaus die katho-

lische Elementarschule in B. besucht. Seit Ostern 1884 hat jedoch

die Mutter die drei jüngsten Kinder in die evangelische Schule ge-

schickt, womit sich der Vater vor seinem Tode einverstanden erklärt

haben soll. Auf die Anzeige des katholischen Pfarrers hat das Amtsr

gericht Burgsteinfurt der Wittwe aufgegeben, die Kinder wieder der

katholischen Schule zuzufüliren. Da die Mutter dieser Anordnung nicht

nachkam, wurden gegen sie Ordnungsstrafen festgesetzt. Das Land-

gericht Münster hat die hiergegen gerichtete Beschwerde der Wittwe

St. zurückgewiesen. Die weitere Beschwerde derselben behauptete

Verletzung des §. 78 a. a. 0., weil beide Eltern über die Erziehung

der Kinder in der evangelischen Religion einverstanden gewesen seien.

Das Kammergericht verwarf dies aus folgenden Gründen:

»Nach der Declaration vom 21. November 1803 erleidet der

Grundsatz, dass bei gemischten Eben die Kinder in der Religion des

Vaters zu erziehen sind, nur eine Ausnahme, indem die Bestimmung

des §. 78 a. a. 0. aufrecht erhalten wird, welcher lautet:

So lange jedoch die Eltern über den ihren Kindern zu

ertheilenden Religionsunterricht einig sind, hat kein Dritter

das Recht, ihnen darin zu widersprechen.

Damit ist ausgesprochen, dass, wenn während der bestehenden

gemischten Ehe die Kinder das Alter, in welchem ihnen Religions-
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unterricht zu ertheilen ist, erreicht haben und der Vater mit der

Mutter einig ist, die Kinder in der Religion der Mutter unterrichten

zu lassen. Dritte nicht widersprechen können, auch nicht dann, wenn

die Kinder bereits früher in der Religion des Vaters unterrichtet wor-

den sind. Wohl aber ist der Vater berechtigt, jederzeit davon ab-

zugehen und die Kinder in seiner eigenen Religion nnterricliten zu

lassen. Stirbt also der Vater, bevor die Kinder das Alter erreicht

haben, in welchem ihnen der Religionsunterricht ertheilt wird, oder

bevor sie den ihnen bis dahin ertheilten katholischen Religionsunter-

richt mit dem evangelischen Religionsunterricht gewechselt haben,

so kann von einer Einigung zwischen den Eltern über den zu er-

theilenden Religionsunterricht nicht mehr die Rede sein, und weder

sein ausdrücklich abgegebenes Versprechen
,

die Kinder künftig in

der Religion der Mutter erziehen zu lassen, noch Handlungen, aus

denen ein solcher Wille stillschweigend gefolgert werden könnte, ge-

statten, von dem Gebot der Declaration vom 21. November 1803,

dass die Kinder jedesmal in der Religion des Vaters unterrichtet

werden sollen und dass zu Abweichungen von dieser gesetzlichen

Vorschrift kein Ehegatte ^en anderen durch Verträge verpflichten

darf, abzuweichen. Es folgt aber auch aus dem Wortlaut des §. 78

a. a. 0., dass, selbst wenn die Einigung zwischen den Eltern darüber

bestand, dass die Kinder in der Religion der Mutter unterrichtet

würden, nicht angenommen werden kann, dass die Einigung bis über

den Tod des Vaters hinaus wirke. Denn nur >so lange« die Einigung

bestand, sollte es dabei verbleiben. Da aber der Vater jederzeit von

dieser Einigung abgehen kann, und nicht zu ermitteln ist, ob er bis

zu dem Alter der Kinder, in welchem sie die Wahl haben, zu wel-

cher Religion sie sich bekennen wollen, mit der Ehefrau einig blei-

ben werde, so tritt mit dem Tode des Vaters wieder die gesetzliche

Vorschrift in Kraft, dass die Kinder in der Religion des Vaters zu

unterrichten sind.«

2. Die in vorstehendem Beschlüsse zur Geltung gebrachten

Grundsätze sind auch in anderen Entscheidungen des Kammerge-

richts, so in einem Beschlüsse vom 30. October 1884 (Amtsgericht

Lennep, Landgericht Elberfeld) angewendet. Die Lage des letzteren

Falles war folgende:

Der im Jahre 1879 verstorbene evangelische Fabrikarbeiter G.

hatte seine damals >/j bis 3 Jahre alten Töchter katholisch taufen

lassen. Nachdem seine katholische Wittwe 1883 gestorben war, hat

der Vorraund^^iese Mädchen dem evangelischen Waisenhause über-

geben. Auf -die Anzeige des katholischen Pfarrers hat das Amts-
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gericht den Beschluss gefasst, dass die Kinder, wie bisher in der

katholischen Religion zu erziehen nnd zu diesem Zwecke die Ent*

fernung aus dem evangelischen Waisenhause zu veranlassen. Das

Presbyterium der evangelischen Gemeinde zu B. hat hiergegen Be-

schwerde erhoben; dieselbe ist jedoch zurückgewiesen. Auf die wei-

tere Beschwerde des Presbyteriums ist das Amtsgericht unter Aut-

hebnngen der Vorentscheidungen angewiesen, darüber zu wachen,

dass die Kinder in der evangelischen Religion unterrichtet werden.

3. BescMuss vom 23. Februar 1885 (Jahrb. von Johow und

Küntzel Bd. 5. S. 70). Im März 1883 starb in Kattowitz der Ar-

beiter R. und bald nach ihm seine Wittwe. Ersterer hatte sich zur

evangelischen, letztere zur katholischen Contession bekannt. Es hin-

terblieben vier Kinder, von denen das älteste 1874, das jüngste 1882

geboren ist. Sie waren sämmtlich nach katholischem Ritus getauft.

— Der evangelische Pfarrer ersuchte das Vormundschaftsgericht, da-

für Sorge zu tragen, dass die R.'sehen Kinder in der evangelischen

Confession erzogen werden. Das Vormundscbaftsgericht erachtete auf

Grund von Ermittelungen für festgestellt, dass der verstorbene R.

die Erziehung der Kinder der Mutter überlassen, ihre Taufe nach

katholischem Ritus gewünscht hatte, dass er mit ihrer Erziehung im

katholischen Glauben einverstanden gewesen und die beiden ältesten

Kinder mit seiner Zustimmung »eit 1881 in der katholischen Con-

fession unterwiesen worden sind. Mit Rücksicht hierauf wies das

Amtsgericht Kattowitz den Antrag des Pfarrers und das Landge-

richt Beuthen die von ihm dagegen erhobene Beschwerde zurück.

Auf seine weitere Beschwerde sind die Vorentscheidungen bezüglich

der beiden jüngsten Kinder aus den in dem obigen Beschlüsse zu a

entwickelten Gründen aufgehoben und ist deren Erziehung in der

evangelischen Confession angeordnet. Dagegen ist die Beschwerde

in Ansehung der beiden älteren Kinder zurückgewiesen ; letzteres

aus folgenden Gründen:

»Es kommt bei diesem Punkte lediglich darauf an, zu beur-

theilen, ob der §. 82. A. L.-R. 11. 2 durch die Declaration vom

21. November 1803 für gänzlich aufgehoben zu erachten, oder ob

dies nicht der Fall, derselbe vielmehr als Ausnahme von der in der

Declaration enthaltenen Regel noch fortbesteht. Der §. 76 a. a. 0.

bestimmte, dass, wenn die Eltern verschiedenen Glaubensbekennt-

nissen zugethan sind, bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre die

Söhne in der Religion des Vaters, die Töchter in dem Glanbensbe-

kenntniss der Mutter zu unterweisen seien. Das Princip ist durch

die Declaration vom 21. November 1803 geändert, welche bestimmt,
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dass eheliche Kinder jedes Mal in der Religion des Vaters unter-

richtet werden sollen; jedoch wird angeordnet, dass es bei der Be-

stimmnng des §. 78, nach welcher Niemand ein Recht hat, den

Eltern zu widersprechen, solange selbige über den ihren Kindern zu

ertheilenden Religionsunterricht einig sind, verbleiben solle. Es ist

nicht anzunehmen, dass durch diese Bestimmung der Declaration vom

21. November 1803 die auf das Verhältuiss nach dem Tode des

Vaters sich beziehende besondere Vorschrift des §. 82. hat aufge-

hoben werden sollen, welche den Grundsatz der Unverbindlichkeit der

von den Eltern betreffs der religiösen Erziehung ihrer Kinder ge-

troffenen Vereinbarungen und Anordnungen für den Fall aufgehoben

hat, dass der Wille der Eltern nicht nur irgendwie kundgegeben,

sondern zugleich während längerer Zeiträume bis zu ihrem Tode

gleichmässig bethätigt worden ist. Das Gesetz hat in §. 82. im In-

teresse der Kinder, welche dauernd in einer bestimmten Coniession

erzogen worden sind, sie vor einem plötzlichen Wechsel und den da-

mit für die religiöse Erziehung überhaupt gegebenen Gefahren und

Wirren sicher stellen wollen. Zwar setzt der §. 82. in seiner Fas-

sung das im §. 76 a. a. 0. aasgesprochene Princip voraus. Ans der

Aufhebung des Princips des §. 76. in Folge der Declaration vom

21. November 1803 folgt aber nur, dass bei fernerer Anwendung des

§. 82. von dem Princip der Declaration vom 21. November 1803

ausgegangen werden muss, von welchem §. 82. eine Ausnahme bildet,

nicht aber, dass der §. 82. gänzlich aufgehoben worden sei. Die Be-

stimmung des §. 82. ist daher gegenwärtig dahin aufznfassen, dass,

wenn der Vater wenigstens durch das ganze letzte Jahr vor seinem

Tode ein Kind in dem Glaubensbekenntniss der Mutter hat unter-

richten lassen, der Unterricht in eben der Art auch nach seinem

Tode bis zum vollendeten 14. Lebensjahre des Kindes fortgesetzt

werden muss« ... Es wird weiter ansgeführt, dass diese Voraus-

setzung bezüglich der beiden ältesten Kinder der R.schen Eheleute

als nachgewiesen zu erachten ist).

4. In wiederholten neueren Beschlüssen hat das Kammerge-

richt die Bestimmung des Allg. L.-R. Th. II. Tit. 2. §. 82, wornach

wenn der verstorbene Vater ein Kind wenigstens durch das ganze

letzte Jahr vor seinem Tode in dem Glaubensbekenntnisse der Mut-

ter hat unterrichten lassen, dieser Unterricht in eben der Art auch

nach seinem Tode bis zum vollendeten 14. Jahre des Kindes fort-

gesetzt werden muss — dem Geiste und der Tendenz der Declara-

tion vom 21. November 1803 entsprechend roodificirt. Da diese

Declaration nämlich Religionsspaltungen in der Familie verhindern
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will und da es nach derselben nicht angehen soll, »dass über die re-

ligiöse Erziehung säinmtlicher Kinder weder der Wille der Eltern,

noch die gesetzliche Regel, sondern beide einander ausschliessende

Normen nebeneinander, d. h. für die einzelnen Kinder der Zufall ent-

scheiden solle, ob ihr Vater die Zeit der Schulpflicbtigkeit erlebt hat

oder nicht,« so hat das Kammergericht angenommen, dass wenn we-

nigstens ein Kind entgegen der gesetzlichen Regel während des

ganzen letzten Jahres in dem Glaubensbekenntnisse der Mutter un-

terrichtet worden ist, dann auch die jüngeren Kinder, sobald sie

schulpflichtig geworden, gleichfalls in dem Glaubensbekenntnisse der

Mutter, bezw. der älteren Geschwister erzogen werden sollen. So

der Beschluss des Kammergerichts vom 5. April 1886, welcher aus-

zugsweise abgedruckt ist bei Johow, Jahrb. der Entscheid, des Kam-
mergerichts, Bd. 6. 1887, Nr. 26 S. 53.

5. Dieselbe Recbtsanschannng sanctionirte das Kammergericht

in einer Entscheidung vom 10. October 1887 in der M.'schen Vor-

mundschaftssache (I. J. 294/87), indem es Beschlüsse des k. Amts-

gerichts Reichenstein und des k. Landgerichts zu Glatz anfhob und

unter Niederschlagung der Kosten die Erziehung des Mündels Alfred

M. in der katholischen Religion anordnete. In den Gründen heisst es:

»Was die religiöse Unterrichtung des jetzt erst schulpflichtig

gewordenen zweiten Kindes »Alfred M.« anbetriflft, so bestimmt zwar

die Declaration vom 21. November 1803, dass eheliche Kinder in

der Religion des Vaters zu unterrichten sind. Nach der ausdrück-

lichen Darlegung ihrer Motive bezweckt aber die Declaration, zu

verhindern, dass die Religionsnnterschiede in den Familien verewigt

würden, durch welche nicht selten die Einigkeit unter den Familien-

mitgliedern zum grossen Nachtheil derselben untergraben werde.«

»Die die religiöse Erziehung der Kinder bei dem Mangel eines

fortdauernden Einverständnisses der Eltern regelnden Normen der

Declaration können nicht ohne Beachtung der ausdrücklich kundge-

gebenen Absicht des Gesetzes, und sonach nicht ohne Rücksicht anf

das wohlverstandene, durch die Anwendung der Declaration aber

eventuell gefährdete Interesse der Mündel zur Geltung gebracht wer-

den. Die Declaration kann nicht in solchen Fällen Platz greifen, in

welchen bei ihrer Anwendung Zustände geschaffen würden, welchen

der Gesetzgeber durch Erlass der Declaration gerade verbeugen

wollte. Würde der Mündel Alfred auf Grund der Declaration nach

den Beschlüssen der Vorinstanzen in der evangelischen Religion er-

zogen, so würde — da seine Mutter und Schwester katholisch sind —
der Religionsunterschied in die Familie eingefübrt, nnd event. zum
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Nachtheil des Mündels der Eintritt der in der Declaration anfge-

führten Folgen nahe gerückt werden. Die Anordnung einer evan-

gelischen Erziehung des Mündels lässt sich daher mit der oben ent-

wickelten Tendenz des Gesetzes nicht vereinigen. Sie würde sich als

Härte der peinlichsten und empfindlichsten Art mit Rücksicht darauf

darstellen, als bei der katholischen Trauung der Ehegatten, der ka-

tholischen Taufe ihrer Kinder, der katholischen Unterrichtung des

zunächst schulpflichtig gewordenen Kindes offenbar der geeinigte und

zum Theil auch bereits bethätigte Wille der Ehegatten auf die ka-

tholische Erziehung sämmtlicher Kinder und damit auf Femhaltung

des Religionsnnterschiedes der Kinder und der damit verbundenen

Gefahren gerichtet war.c

»Die Declaration konnte daher in dem vorliegenden Fall nicht

— wie dies in den Vorinstanzen geschehen — zur Geltung gebracht

und es musste sonach aut die weitere Beschwerde unter Aufhebung

der Vorbeschlüsse die Erziehung des Mündels Alfred M. in der ka-

tholisehen Religion angeordnet werden, c

6. Ebenfaüs am 10. October 1887 hat aber derselbe Senat des

Kammergerichts den Beschluss gefasst., der geeignet scheint, die

früheren Beschlüsse theüweise eu modifidren, indem er an die

Stelle des übereinstimmetiden Willens der EUem oder dar gesetz-

lichen Bestimmungen unter Umständen das Ermessen der vormund-

schaftsrichterlichen Behörden setzt.

Der Fall ist der folgende;

In der beim Amtsgericht Halle an der Saale geführten B.’schen

Vormundschaftssache war der Vater katholisch, die Mutter evan-

gelisch gewesen. Als der Vater starh, waren die beiden minorennen

Kinder noch nicht schulpflichtig. Sie erhielten einen katholischen

Vormund. Entgegen den gesetzlichen Bestimmungen gab der evan-

gelische Grossvater die beiden älteren Kinder nach eingetretener

Schnlpflicbtigkeit in die evangelische Schule. Auf Beschwerde des

Vormundes ordnete das königl. Landgericht Halle unter dem 25. Juni

1887 >) »die Unterrichtung der B.’schen Kinder im katholischen Glau-

bensbekenntnissec an, und zwar auf Grund der in Johow’s Jahrbuch

der Entscheidungen des Kammergerichts Bd. 5. S. 65 mitgetheilten

Entscheidung vom 30. October 1884, dass die Kinder der Religion

des katholischen Vaters folgen müssten, indem es beifügte:

1) Vollständig mitgetheilt and aasführlich besprochen ist sowohl die be-

treffende Entscheidung des Amtsgerichtes Halle vom 10. Mai wie des Land-

gerichtes Halle vom 25. Jnni 1887 in der Berliner »Qernunia« 1887 Nr. 180

I. Bl., Nr. 188 n. Bl.
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Hiermit fällt jedoch nicht die Frage zusammen, in wdcher

Schule die Kinder ihren sonstigen Unterricht — abgesehen vom Re-

ligionsunterricht — zu geniessen haben. Die Bestimmung hierüber

steht vielmehr lediglich demjenigen zu, welcher das Erziehungsrecht

über die Kinder auszuüben hat, cfr. Johow und Künteel a. a. 0.

S. 5ö, 63, 68) also nach dem Tode der Mutter (§. 28. der Vormund-

schaftsordnung) dem Beschwerdeführer so lange derselbe das Amt
des Vormundes bekleidet.

Diesen Beschluss hat das k. Kammergericht, Erster Civilsenat,

aber unter dem 10. October 1887 (1, J. 280. 87.) aufgehoben und

zwar aus folgenden Gründen

:

Das Landgericht in Halle hat unter Abänderung der vom Vor-

mundschaftsgericht getroffenen Entscheidung die Unterrichtung der

beiden Mündel Amalie und Anna B. in der katholischen Religion an-

geordnet. Hiergegen hat der mütterliche Grossvater der Mündel die

weitere Beschwerde eingelegt. Derselbe war hierzu sowohl aus §. 10.

Titel 3 Theil II. Allgemeinen Landrechts als auch dadurch legitimirt,

dass er speciell zum Zwecke der Erhebung jener Beschwerde, als

Pfleger der Mündel bestellt worden.

Was die Sache selbst anbetrifit, so bekannte sich zwar der

Vater der Mündel zur katholischen Religion und die Declaration vom

3. November 1803 enthält die Regel, dass eheliche Kinder in der

Religion des Vaters zu unterrichten sind. Es bleibt aber zu be-

achten, dass der Staat durch Einführung der Vormundschaft nicht

hlos die Sorge für das Vermögen, sondern auch für die Person und

namentlich auch für das moralische Wohl der Mündel übernommeti

hat. (§. 1, 3, 232, Titel 18, Theil II Landrecht; §. 27. der Vor-

ranndschaftsordnung.) Hieraus folgt, dass das Vormundschaftsge-

richt die Entscheidung über die religiöse Erziehung der Mündel nicht

ohne Rücksicht auf das religiöse und dadurch mit bedingte mora-

lische Wohl der Mündel treffen darf.

Jene Vorschrift der Declaration kann daher dann nicht Plate

greifen
,
wenn durch ihre rücksichtslose Anwendung das Wohl der

Mündel nicht gefördert, sondern in Frage gestellt, gefährdet wird.

Dieser Fall liegt aber dann vor, wenn ein Mündel, welches längere

Zeit in einer von der Confession des Vaters verschiedenen Religion

erzogen worden, lediglich auf Grund der Declaration zu einer an-

deren, als der ihm bisher gelehrten Religion übergeführt wird.

Es liegt dann die Befürchtung nahe, dass das Kind seine bis-

herigen religiösen Anschauungen anfgibt, ohne sich gleichzeitig in

den Lehren der neuen Confession zu befestigen
,
und dass hierdurch

Archiv Tür Kirchenreobt. LIX. 12
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dem Kinde die Unterlagen für einen festen religiösen Glauben ent-

zogen werden. Diese Befürchtung wird dringender, wenn das Kind

nach dem Wechsel der Religion in einer Familie weiter verbleibt,

deren sämmtliche Mitglieder der dem Kinde früher gelehrten Re-

ligion augehören und welche daher möglicherweise dem Kinde gegen-

über die Lehren der von ihnen bekannten, von dem Kinde aber nicht

mehr getheilten Religion vertreten.

Die Voraussetzungen treffen für den vorliegenden Fall zu. Die

am 27. November 1877 geborene, jetzt fast 10 Jahr alte Amalie B.,

hat bereits ohne Einspruch des Vormundes oder vormundschaftlichen

Gerichts seit länger als 3 Jahren
,

also ungefähr durch die Hälfte

der gewöhnlich der Religionslehre gewidmeten gesummten Unter-

richtszeit, evangelischen Religionsuutericht erhalten. Hiernach muss

angenommen werden, dass die Lehren der evangelischen Religion bei

ihr sich bereits befestigt haben. Ein Wechsel in der Religion soll

nach der Absicht des Gesetzes vermieden, bis dahin binausgeschoben

werden, wo das Kind die Reife erlangt hat, welche ein derartiger

Schritt voraussetzt.

Die Anordnung, die bisherigen, durch mehrjährigen Unterricht

befestigten religiösen Anschauungen aufzugeben, würde in hohem

Grade geeignet sein
,

die religiösen Gefühle und Auffassung des

Kindes zu verwirren und seinen religiösen Halt zu untergraben.

Dazu tritt, dass das Kind, wie in dem Beschluss erster Instanz fest-

gestellt ist, nach dem Tode beider Eltern in der Familie seines

Grossvaters unterhalten und erzogen wird, und dass sämmtliche An-

gehörige dieser Familie der evangelischen Religion angehören und

sonach das Kind in seinem Familienleben nur Anschauungen begeg-

nen wird, welche sich aut die Lehren des evangelischen Bekennt-

'

nisses stützen.

Indem das Landgericht ohne Beachtung des religiösen Wohls

der Mündel Amalie B.
,

deren katholische Erziehung anordnete, hat

es das Gesetz verletzt.

Hiernach war sein die Amalie B. betreffender Beschluss auf-

zuheben.

Muss es aber hiernach bei der durch das Vormundschaftsge-

richt angeordneten evangelischen Erziehung der Mündel Amalie B.

verbleiben, so ergibt sich hieraus weiter, dass auch ihre Schwester

— die zioeite jetzt in die Schidpflichtigkeit eingetretene Mündel

Anna B. gleichfalls in der evangelischen Religion zu unterrichten

ist. Denn die Declaration verfolgt — wie in ihr ausdrücklich her-

vorgehoben wird — den Zweck, zu verhindern, dass die Religions-
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unterschiede in den Familien verewigt und dadurch Spaltungen er-

zeugt würden, durch welche nicht selten die Einigkeit unter den Fa-

milienmitgliedern zum grossen Nachtheil derselben untergraben werde.

Die Declaration kann daher nicht in solchen Fällen zur Geltung

kommen, in welchen durch ihre Anwendung Zustände geschallen

würden, welchen durch Erlass der Declaration gerade vorgebeugt

werden sollte.

Da die Amalie B., die Schwester der Anna B., wie oben aus-

geführt, in der evangelischen Religion zu erziehen ist und auch die

sämmtlichen Mitglieder der Familie des Grossvaters der Anna B.,

in welcher sie gleichfalls unterhalten und erzogen wird
,

der evan-

gelischen Religion angeiiören; so würde durch die katholische Er-

ziehung der Anna B. zwischen ihr und ihrem einzigen Geschwister

und auch zwischen derjenigen Familie, zu welcher sie nach dem
Tode der Eltern thatsächlicli und rechtlich gehört (§. 1, 13, Titels,

Theil II A.-L.-R.) jene Spaltung herbeigeführt und der Eintritt der

in der Declaration hervorgebobenen nachtheiligen Folgen ermöglicht

und nahegelegt werden.

Hiernach war der landgericbtliche Beschluss auch ferner inso-

weit, als er die Unterrichtung der Anna B. in der katholischen Re-

ligion anordnet, aufzuheben.

Es tritt sonach die Entscheidung erster Instanz wieder in Kraft,

nach welcher beide Mündel in der evangelischen Religion erzogen

werden sollen.

Rechtsanwalt Dr. Forsch zu Breslau erklärte in der Schlesischen

Volkszeitung (deren Art. in der Germania 1887 Nr. 272 II. Blatt

abgedruckt ist), die von uns theilweise durch Sperrung hervorge-

hobenen allgemeinen Grundsätze, von welchen der Beschluss des Kam-
mergerichts ausgebt, für in ihren Consequenzen ausserordentlich be-

denklich. Einem paritätischen Standpunkte würde es am meisten

entsprechen, dass der übereinstimmende Wille der Eltern entscheidend

ist, und es ist, wie z. B. noch in der sechsten Ausgabe von Koch’s

Commentar zum Landrecht Anmerkung 13 zu §. 82 a. a. 0. (1879)

mit Recht hervorgehoben wird, »nicht abzusehen, warum der noch

bei Lebzeiten vom Vater geäusserte Wille — natürlich den Beweis

desselben vorausgesetzt — durch den Tod des Vaters unwirksam

werden soll, um so weniger als der §. 82. nur einem aus einer be-

stimmten Tbatsache präsnmirten Willen des Vaters Wirksamkeit

über dessen Tod hinaus beilegt.«

Leider hat das Kammergericht diese Erwägungen zurückge-

wiesen, als es dem Willen des Vaters Bedeutsamkeit über dessen

12 *
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1887.

Tod hinaus absprach. Negligirt man nun unter Umständen den

Willen des Vaters, dann erscheint es uns aber immer noch eher er-

träglich , wenn an seine Stelle die starre, aber zweifellose und für

alle Fälle unbeugsame gleiche Norm des Gesetzes tritt, als dass man

an Stelle des väterlichen Willens unter Umständen die Entscheidung

des Vormuiidschaftsgerichts setzt, welches dabei »das religiöse und

das dadurch mit bedingte moralische Wohl der MündeU »berück-

sichtigen« soll. Denn »das Vormundschaftsgericht« ist nicht etwas

Gleiches für den Bezirk der ganzen Monarchie. Das Vorraundscbafts-

gericht ist der Vormundschaftsrichter, und der Vormundschaftsrichter

ist bald evangelisch
,

bald katholisch
,

bald jüdisch , bald gläubig,

bald ungläubig. Es ist also auch bei der gewissenhaftesten Erwägung

aller Vormundschaftsrichter nicht zu vermeiden, dass sie ganz ver-

schieden darüber denken werden, worin »das religiöse und das da-

durch mitbedingte moralische Wohl der Mündel« besteht. Ist es

schon für den Vormundschaftsrichter peinlich, solche Entscheidungen,

bei denen die juristische und die religiöse Auflassung des Falles

leicht in Conöict kommen können, zu treffen, so ist es für die Mün-

del und deren Angehörige geradezu unerträglich
,
dem subjectiven

Ermessen eines ausserhalb der Familie stehenden Richters in den

heiligsten Interessen untergeordnet zu sein. Wenn der oben mitge-

theilte Beschluss vom 5. April 1886 es »für einzelne Kinder« per-

horrescirt
,
dass »der Zufall entscheiden soll , ob ihr Vater die Zeit

ihrer Schulpflichtigkeit erlebt hat oder nicht,« so scheint es uns noch

viel bedenklicher für die religiöse Erziehung der Mündel den »Zu-

fall« unter Umständen entscheiden zu lassen, welche religiösen Auf-

fassungen der zuständige Vorraundschaftsrichter hat ‘).

1) Anderer Meinang, als Herr Dr. Porsch ist eine Corresp. aus Halle

a. d. S. in Nr. 271 I. Bl. der Germ. 1887, welche daförhält, dass der in Rede

stehende Beschluss des Kammergerichte.s viel mehr der Billigkeit und dem Ge-

fühle entspreche, als die oben Nr. 2 mitgetheilte Entscheidung in dem Lenneper

Falle. »Denn wenn der überlebende Theil der Eltern der kathol. Religion an-

gehöre, und sonst die Verhältnisse darnach seien, so könne nun nicht mehr

einfach evangelischer Seits verlangt werden [wie dieses in dem Lenneper Falle

das evangelische Presbyterium verlangte und durchsetzte und die evangelische

Kreissynode zu Elberfeld im August 1887 verlangte, dass säiumtliche k. Amts-

gerichte nöthigenfalls durch Entziehung des Vorinundschaftsrechtes, bewirken

sollten] die Kinder der katholischen Mutter entzogen und in der evangelischen

Religion erzogen würden, da doch gleiches Recht für .\lle zu gelten habe.
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XVI.

Kann das blosse Studium des Staatskirchenrechtes als Ersatz

für das des Kirchenrechtes genügen ?

Das k. k. österr. Ministerium für Cult, und ünterr. forderte

vor einiger Zeit von den Jurist. Professorencollegien Gutachten über

eine etwaige Modification der Jurist. Studienordnung vom 2. October

1855. Nach dieser Studienordnung sollen die Studirenden der

Rechte im zweiten Jahre durch ein oder beide Semester »canoni-

sches Rechte hören. Ueblich ist es demnach
,

dass dasselbe durch

beide Semester des zweiten Studienjahres in wöchentlich 5 Stunden

vorgetragen wird. Eine Schrift des Vicesecretärs im österr. Min. tür

C. und U. Dr. Burckhard, >Zur Reform der Juristischen Studien,«

Wien 1887, Manz (I. Bl. u. 88 S. 8®) meint nun (S. 48) unter Hin-

weis auf das Votum eines weder nach seiner Confession, noch nach

seinem Fache hier competenten Professors, das Studium des canoni-

schen Rechts sei das leichte.st entbehrliche. Der Verfasser fügt bei

(S. 49), »er sei weit entfernt, den Einfluss zu verkennen, welchen das

caiionische Recht auf die historische Rechtsbildung geübt hat, dem Ver-

dienst zu nahe zu treten, welches der katbol. Kirche gebühre, dass

sie wie in der Pflege der anderen Wissenschaften, so auch in der

der Jurisprudenz bahnbrechend vorangeschritten ist.« Man sollte

darnach erwarten
,

der Verfasser würde etwa sagen : sowie das

römische Recht als Grundlage der Rechtsentwicklung auch eine na-

turgemässe Grundlage des Rechtsstudiums sein und bleiben muss, so

muss dasselbe aus dem gleichen Grunde auch für das canonische

Recht der Fall sein. Doch nein, der Verf. meint dagegen, »dies

alles kann kein Grund sein. Jeden Juristen zu einem historischen

Studium zu zwingen, dessen juristischer Werth für ihn gleich Null

ist, dessen praktischer Werth wenigstens dort nicht mehr liegt, wo

man ihn der Stellung des canonischen Rechtes in der Studienord-

nung und seiner usuellen Behandlung nach, suchen müsste.« Der

Verf. polemisirt (S. 49 f.) mit Recht gegen eine derartige bloss

historische Behandlung des Kirchenrechts, bei welcher das von dem-

selben praktisch Wichtige ganz in den Hintergrund träte. Als prak-

tisches Kirchenrecht sieht er aber nur das Staatskirchenrecht an.

Es sei nicht zweckmässig, diesen, wie der Verf. (S. 50) sagt, »quan-

titativ zwar verhältnissmässig kleinen [?], Jedoch um so wichtigeren

und schwierigeren Theil des öffentlichen Rechtes, der um so hohe
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Interessen der Menschheit und des Staates [wir würden sachlich ent-

sprechender Salden: und zwar der Kirche, wie des Staates] sich be-

wegt, dessen Gestaltung die grössten Anforderungen an die Kunst

des Staatsmannes, dessen Erfassung und Durchdringung die grössten

Anforderungen an die ReceptionsfUhigkeit des Studirenden stellt, an

den Anfang der Studienzeit zu setzen man müsse vielmehr das

Staatskirchenrecht, »wie die anderen Theile des öffentlichen Rechtest

erst dem letzten Jahre der juristischen Studien zuweisen. Schliess-

lich (S. 51) fügt der Verf. noch bei, mit Rücksicht auf die in den

österreichischen Staatsgrundgesetzen ausgesprochene Gleichberechtig-

ung der Confessionen
,

solle künftig in den Collegien über Staats-

kirchenrecht nicht blos das katholische, sondern auch das der an-

deren Confessionen berücksichtigt werden.

Unrichtig ist nun zunächst die Behauptung des Verfassers, dass

nach der jetzigen österreichischen Studienordnnng das Kirchenrecht

an den Anfang der Studienzeit gesetzt sei. Kirchenrecht hat der

österr. Student im zweiten Jahre zu hören, nach vorausgegangenem

Studium des römischen Rechtes (Institutionen, römische Rechtsge-

schichte und Pandekten) und der deutschen Rechtsgeschichte. An
der Abfassung der derzeitigen österreichischen juristischen Studien-

ordnung vom Jahre 1855 war — so wurde uns wenigstens von den

verschiedensten Seiten versichert — ein hervorragender Canonist,

Hofrath Prof. Dr. Georg Phillips, hauptsächlich mitbetheiligt. Der-

selbe war als betreffender Fachgelehrter gewiss competent, bei der

Frage, in welches Stadium der juristischen Studien das Kirchenrecht

am Besten passe, ein Votum abzugeben. Phillips war besonders be-

deutend als Historiker, aber auch so streng kirchlich katholisch

gesinnt, dass er überall die Grundsätze und Bestimmungen des ka-

tholischen Kirchenrechts auch praktisch zur Geltung bringen wollte.

Zeuge dessen sind seine kirchenrechtlichen Werke und Abhandlungen.

Nirgends trat bei ihm die Tendenz hervor, das Kirchenrecht als

blosse abgetbane Antiquität zu betrachten. Damals, wo durch die

österr. Verf.-Ürk. von 1849 wie durch die von 1851 anerkannt war,

dass die Kirche ihre Angelegenheiten frei und selbstständig verwalte

(nicht blos wie es im Staatsgrundgesetz von 1867 heisst, ihre inneren

Angelegenheiten frei und selbstständig verwalte) war damit auch von

Staatswegen die Geltung der katholischen Kirehensatzungen für die

kirchlichen Angelegenheiten anerkannt. Ebenso galt vom Standpunkte

des Concordates das katholisch kirchliche Recht für die kirchlichen

Angelegenheiten nicht als ein antiquirtes, sondern nnr für Oester-

reich durch besondere päpstliche Anordnung in diesen nnd jenen
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Punkten raodificirtes, den vorher bestandenen, vom kirchlichen Stand-

punkte aus blos factischen, nicJit kirchenrechtlichen Rechtszuständen

angepasstes praktisches Kirchenrecht. Demnach musste es im Sinne der

Studienordnung von 1855 die Aufgabe der Vorlesungen über Kirchen-

recht sein, dasselbe nicht als blosse historische, sondern als praktische

Disciplin darznstellen
,

das Historische nur soweit heranzuziehen als

es für die Entwickelung und das Verstündniss des geltenden Kirchen-

rechts, der' vigens ecclesiae catholicae disciplina, nothwendig oder

nützlich ist, bei den einzelnen Materien aber stets die praktische

derzeitige Gestaltung, also namentlich die betreffenden staatskirch-

lichen Bestimmungen hervorzuheben
, inwieweit der Staat die kirch-

liche Disciplin unterstützt zugleich mit staatlichem Zwange ausführt,

oder nicht, und im letzteren Falle die Kirche auf die ihr aus sich zu

Gebote stehenden kirchlichen Durchführungsmittel, beschränkt ist.

Dass, wie Dr. B. (S. 49 u. f.) hervorhebt, der Einfluss des canoni-

schen Rechts anf das bürgerliche Rechtsgebiet, z. B. Besitz, Ver-

jährung vorzugsweise in das Gebiet des Romanisten, in das der Pan-

dekten gehört, ist selbstverständlich und unbestritten auch der jetzi-

gen österr. jurist. Studienordnung entsprechend. Ebenso gehört aber

auch der Einfluss des bürgerlichen Rechtes auf die kirchlichen Rechts-

verhältnisse in die Vorlesungen des Kirchenrechts oder heutigen ca-

noniscben Rechts, d. h. als praktische Beigabe zu der Darstellung

der kirchlichen Rechtssatzungen über die kirchlichen Verhältnisse,

ohne dass wir damit freilich sagen oder zugeben wollen
,

dass das

Kirchenrecht soweit es nicht Staatskirchenrecht sei, als blos histori-

sches, nicht praktisches Recht in Betracht komme.

Wenn man nach der jetzigen Studienordnung das Kirchenrecht

in den üebergang von den rein historischen Disciplinen des römi-

schen und deutschen Rechtes zu den praktischen bürgerlichen Rechts-

disciplinen gestellt hat, so hat das in Zwcckmässigkeitsrücksicbten

seine gehörige Begründung. Im letzten Jahre der akademischen

Rechtsstudien, neben dem österreichischen Civilprocess und Verfahren

ausser Streitsachen
, Handels- und Wechselrecht und den immer zu

grösserer Ausdehnung sich entwickelnden politischen Wissenschaften

bliebe für das umfangreiche Gebiet des Kirchenrechts zu wenig Raum
und zudem ist schon früher für verschiedene Theile des praktischen

bürgerlichen Rechts das Kirchenrecht eine zugleich historische Grund-

lage. Auch kommt noch insbesondere hinzu, dass das Kirchenrecbt an

sich schon ebenso, ja noch mehr wie das römische Recht ein vor-

zügliches Bildungsmittel des juristischen Verstandes und zugleich

auch eine vortreffliche Vorschule für die wahre eigentliche Politik ist.
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Worin besteht die juristische Bildung? In dem Auswendigwis-

sen von Gesetzesparagraphen? Nein. Savigny hat in seiner Schrift

»Vom Berufe unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaftc

sehr schön die Jurisprudenz als ein Rechnen mit Begriffen, als eine

Art höherer Mathematik bezeichnet. Gerade in diesem Rechnen mit

juristischen Begriffen und der Subsumtion der Thatsachen unter

solche Begriffe sind die alten römischen Pandektenjuristen unüber-

troffene Vorbilder. Wir studiren daher römisches Recht nicht blos,

weil es noch immer materiell in so vielen Beziehungen die Grund-

lage des bei uns geltenden Privatrechtes bildet, sondern selbst wenn

es diese Grundlage zu bilden ganz aufhören sollte, was freilich nicht

wohl möglich ist — so würden wir doch ohne uns eines sehr werth-

vollen juristischen Bildungsmittels zu berauben und damit auch die

ganze Fülle scharfsinniger juristischer Combinationen
,

die nun seit

bald 800 Jahren, seit dem Aufblühen der Bologneser Glossatoren-

schule an das römische Recht angeknüpft sind , über Bord zu wer-

fen, des Studiums des römischen Rechtes nicht entbehren können.

Gerade so und noch mehr ist solches mit dem Kirchenrechte der

Fall. Die Kirche hat ihre festen unbeugsamen Glaubenssatzungen

und mit diesen ein gewisses ins divinum, an welchem sie unter allen

Umständen festhält, dessen Aufgeben für die Päpste als Oberhaupt

der Kirche ein Non po.ssumus bildet. Daneben hat die Kirche ein

ins humanum
,

mere positivum
, bei dessen Festsetzung und Ent-

wickelung einerseits eine feste Grenze insofern besteht, als dieses

ius humanum nicht mit dem ius divinum in Widerspruch treten

darf, andererseits aber innerhalb dieser Schranke je nach den wech-

selnden verschiedenen zeitliclien, örtlichen, nationalen Zuständen na-

mentlich auch je nach dem die Kirche mehr oder weniger unter-

stützenden oder hemmenden oder sich der Einflussnahme auf die

kirchlichen Verhältnisse enthaltenden Verhalten der Staatsgewalten

zu verschiedenen Zeiten und in den verschiedenen Ländern sich mehr

oder weniger verschieden gestaltet und entwickelt hat und ändert.

Das Studium nun, wie die Kirche einerseits ihr ius humanum, mere

positivum den wechselnden verschiedenen Zeiten und Völkern und

Ländern anpasst, andererseits ihr ius divinum unter allen den wech-

selnden
,

manigfaltigst verschiedenen Zeit- und Ortsverhältnissen,

unter allen den verschiedenen Nationen und Staatssystemen zur

Geltung zu bringen sucht, auch mit ihren eigenen kirchlichen Ge-

sellschaftsmitteln ganz selbstständig zur Geltung bringt, das ist

einerseits für die Ausbildung des juristischen Verstandes und Scharf-

sinnes, andererseits für die Ausbildung einer wahren höheren Politik,
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bei welcher man, ohne seinen Grundsätzen etwas zu vergeben, doch

noch
,

wenn es nicht zeitweilig absolut unmöglich gemacht wird,

einen schwierigeren oder leichteren modus vivendi finden kann , ein

vorzügliches Bildungsinittel. Greifen wir einige kirchlich politische

Beispiele heraus: Die vom heidnischen feindlichen römischen Welt-

staate nicht anerkannte Kirche constituirt sich an den Sitzen der

Bischöfe als Begräbnissgesellschaft mit dem Bischof als ihrem Vor-

stande ; damit erhält sie die seit Sept. Severus solchen Gesellschaften

ohne Weiteres gesetzlich zuerkannten Rechte, die juristische Per-

sönlichkeit und besonderen Schutz für ihre Versammlungen. Die Ge-

schichte der Besetzung der Bisthümer wie auch des päpstlichen

Stuhles insbesondere, die Entwickelung und Ge.staltnng des Details

des Patronatsrechtes ,
welche Fülle von consequenten feinen Unter-

scheidungen und vorsichtig politischen Berechnungen, um unter den

mannigfaltigst wechselnden thatsächlichen Verhältnissen die Schwie-

rigkeiten zu ebnen und zu umgehen finden wir da. Ebenso ist es

mit der geschichtlichen Entwickelung der bei uns in Oesterreich und

Deutschland jetzt fast ganz unpraktischen Re.servationen der Päpste

bezüglich der Besetzung der Beneficien. Und in kleinem Umfange sind

es nicht ausgezeichnete Vorbilder der Politik, wenn wir die Art und Weise

sehen, wie die Kirche den Ausschreitungen der Archidiaconen im Mittel-

alter durch die Bestellung der bischöflichen Officiale entgegentrat,

bis schliesslich die völlige Aufliebung der ersteren am zweckmässigsten

erschien. Und blicken wir auf die neueste Zeit, wie die Kircbe die

Leitung der kirchlichen Angelegenheiten durch die kirchlich dazu

berufenen Bischöfe auch unter sehr grossen politischen Hemmnissen

und Schwierigkeiten zu Stande bringt. In der Schweiz hat in einer

Anzahl von Cantonen die protestantische Majorität den Katholiken

eine Pfarrwahl durch die Kirchengemeinde anfoctrovirt, als wenn bei

dieser, wie nach der protest. Auffassung, die kirchliche Gewalt be-

ruhe und obendrein so, dass wie bei einem von der bürgerlichen Ge-

meinde gewählten Bürgermeister auch die Amtsgewalt des Pfarrers

nach 5 oder 6 Jahren erlöschen soll. Die katholischen Gemeinden

lassen sich da nun von ihrem zuständigen Bischöfe den Geistlichen

anweisen und dann wählen sie diesen und wählen ihn nach Ablauf

der Jahre wieder und zeigen ihn als den von ihnen Gewählten der

Regierung an, um so dem ihnen vom Bischöfe gegebenen Pfarrer die

politische Anerkennung zu verschaffen. In Preussen hat man im sg.

Culturkampfe ein noch nicht aufgehobenes , wenn auch schon etwas

modificirtes Gesetz von Staatswegen erlassen
,

welches das Kirchen-

vermögen der dort vortrefflichen kirchlichen Selbstverwaltung entzog
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und den protestantischen Gemeindebegriffen entsprechend den Kir-

chengemeinden resp. den von diesen gewählten Vertretungen unter

Ausschluss der Ingerenz des Bischofs, ja bis zum Jahre 1887 auch

des Pfarrers zuwies. Die Bischöfe protestirten bei der Regierung

gegen dieses Gesetz als eine Rechtsverletzung, aber sie wiesen die

Gläubigen an, die ihnen von Staatswegen aufgetragenen Wahlen vor-

zunehmen, aber auf entschieden katholisch gesinnte Männer zu lenken,

ln Folge dessen wurden dann durchweg sg. ultramontane Kirchenge-

meinderäthe gewählt, diese holen sich ihre Weisungen bei ihrem Bischof

ein und machen diese Weisungen dann zu ihrem Beschlüsse, um in

dieser Form die bischöfliche Anordnung zur Geltung zu bringen. Cnd

die Handhabung des kirchlichen Eherechts und der kirchlichen Ehe-

gerichtsbarkeit unter der Herrschaft des staatlichen Civilehegesetzes

oder wie in Oesterreich doch vielfach von dem kirchlichen abweichen-

den und diesem widerstreitenden Eherechtes und der staatlichen Ehe-

gerichtsbarkeit und der der Kirche entzogenen staatlichen Unter-

stützung ihrer Ehejurisdiction — wie diese der Kirche doch im

Princip, wenn auch schwer gelingt, haben wir schon im Archiv

Bd. 52. S. 214 ff. näher dargelegt. Ebenso
,
wenn die Kirche die

Handhabung ihres kirchlichen Strafrechts und des kirchlichen Straf-

processes auch da, wo sie der Staat nicht unterstützt, sondern vielmehr

hemmt, nicht aufgibt, auch hier ihre Grundsätze wahrt, aber dabei

den Zeitverhältnisseu Rechnung trägt und ihr Verfahren den be-

stehenden Besonderheiten und Schwierigkeiten anpasst, demgemäss

eine entsprechende Neuregulirung des Strafverfahrens in den letzten

Jahrzehnten vornahm, — welche Consequenz und zugleich welche be-

rechnende höhere Politik finden wir da ausgedrückt. Religiöse, kirch-

liche Dinge erregen, wenn sie in Collision kommen, die Gemüther

erfahrungsgemäss mehr als alle anderen und doch ist es auch hier

die Aufgabe der Kirche, ruhig und vorsichtig einerseits an ihrem

Rechtsstandpunkte consequent festzuhalten, und doch andererseits wo

eben möglich einen modus vivendi zu finden. Wie das so vielseitig

und mannigfaltig geschehen und gelungen ist, das zu studiren und

kennen zu lernen, ist eine Schule des schärfsten juristischen Dnter-

scheidungsvermögens und zugleich der wahren höheren Politik. So

betrachtet ist das Studium des Kirchenrechts schon in historischer

Beziehung für die Ausbildung zum Juristen und zum Verwaltungs-

beamten keineswegs gleich Null, sondern von hohem Werthe.

Wichtig ferner für das Verständniss der historischen Entwickelung

des Rechtes auf staatlichem Gebiete sind auch manche einzelne In-

stitute des canonischen Rechtes, wie z. B. das Beneficiairecht des
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canonischen Rechtes Jahrhunderte hindurch im Ganzen auch für die

Rechtsverhältnisse der Staatsheamten analoge Geltung hatte und

ganze Disciplinen des staatlichen Rechtes fassen in ihrer Entwickelung

auf der des canonischen Rechtes. So der Civilprocess und Strafpro-

cess des gemeinen Rechtes
,

auf welchen Gebieten
,

wie schon be-

merkt, aber die Kirche hinwieder der modernen Entwickelung der

Verhältnisse eine besondere Rechnung trug.

Von diesen Gesichtspunkten aus rechtfertigt es sich, das ca-

nonische oder Kirchenrecht den rechtshistorischen Fächern, dem römi-

schen und deutschen Rechte anzureihen und damit zugleich wie diese der

rechtshistorischen Staatsprüfung zuzuweisen, wie solches in der österr.

jurist. Studienordnung vom J. 1855 geschehen ist. Nachdem die

allgemeinen Rechtsbegriffe, an denen auch das canonische Recht fest-

gehalten hat, im römischen Rechte erlernt sind, ist der Studirende

gut vorbereitet, um ohne ihm jene allgemeinen Rechtslehren nochmals

wiederholen zu müssen, in das canonische Recht gründlich eindringen

zu können. Das Studium des Kirchenrechts erst in das letzte Stu-

dienjahr zu verlegen, hat wie schon bemerkt, seine Schwierigkeit,

weil jenes letzte Jahr schon durch andere und obendrein dem Kir-

chenrecht grösstentheils ganz fremde Fächer, im Handels- und Wech-

selrecht, Finanzgesetzkunde u. dgl. genug in Anspruch genommen ist.

Dr. B. will das Kirchenrecht dem letzten Studienjahr zuweisen, weil

er es auf das Staatskirchenrecht beschränken, demselben nur einen

kleinen Umfang zuerkennen und rein mechanisch als einen Theil des

öffentlichen staatlichen Reclites neben grösstentheils heterogene Fächer

dieses staatlichen öffentlichen Rechtes setzen will. Er meint auch,

das Staatskirchenrecht könne der Studirende im zweiten Studienjahre

noch nicht lassen, weil »ihm das ganze moderne staatliche Leben ein

fremdes Gebiet sei< und weil er »bis jetzt nur das Recht historisch

behandelte habe.

Der eine Scheingrand beruht auf einem Missverständniss des

Wesens und Zweckes des Staatskirchenrechts und auf der Idee, dass

es möglich wäre, ein Staatskirchenrecht aufznbauen, bei welchem man
ganz von den eigenen Statuten der Kirche, von dem Kirchen- oder

kirchlichen Recht absehen könnte. Ein solches unnatürliches Staats-

kirchenrecht würde gewiss theoretisch wie praktisch sehr schwer zu

verstehen
,

ja unseres Erachtens unmöglich sein. Bezüglich der

Grundsätze, von welchen ein Staatskirchenrecht auszugehen habe,

gibt es verschiedene Meinungen. Dr. B. hat seine Meinung in der

Vorrede zu seiner Sammlung der Cultusgesetze (s. unten S. 206 f. unter

Literatur 12) angedeutet. Wir wollen hier nur die Art der Dar-
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Stellung des Staatskirchenrechts und dessen Umfang von praktischem

Standpunkte aus in’s Auge fassen. Praktisch betrachtet muss die

Darstellung des Staatskirchenrechts enthalten die politischen Satz-

ungen, 1) durch welche der Staat die Kirche schützt und unterstützt,

2) durch welclie er etwa der kirchlichen Disciplin mit staatlichen

Mitteln hemmend entgegentritt, und 3) was er als inneres Gebiet der

Kirche ansieht und darum als ganz der kirchlichen Gesetzgebung

und Jurisdiction unterstehend ansieht. Damit ist aber das ganze

Gebiet des Kirchenrechts mit eingeschlossen oder sonst muss voraus-

gesetzt werden, dass derjenige, welcher in dem Staatskirchenrechte

einen blossen Hinweis auf kirchliche Institute und Reclitsbestim-

mungen findet, bereits das kirchliche, das von der Kirche selbst aus-

gebildete canonische Recht kennt, also schon vorher studirt hat. Da

kommt z. B. im Staatskirchenrechte vor ein Hinweis auf Incorpora-

tionen , feierliche und einfache Gelübde , da kommen die verschie-

denen Organe der Kirchengewalt und Seelsorge vor, deren Bedeutung

und Unterscheidung aus dem kirchlichen Rechte zu entnehmen ist.

Beim Patronatsrechte kommen wesentlich und hauptsächlich die

kirchlichen Rechtsbestimmungen auch bürgerlicli in Betracht, wie

solches auch z. B. der österr. V.-G.-H. in der Motivirung seines Ur-

theils V. 18. Nov. 1876 anerkannte (s. Budwinshf, Erk. des V.-G.-H.

Bd. 1. S. 14— 17). Für einen einzigen Zweig des Kirchenrechts

resp. Staatskirchenrechts gibt Dr. B. zu ,
dass dabei die Kenntniss

der canonischen Bestimmungen nicht zu entbehren sei, nämlich für

das Eherecht, aber auch für dieses scheint es nur zeitweilig. Er sagt

nämlich (S. 50): das bürgerliche Eherecht, oder wie er es nennt,

»unser modernes Eherecht steht im innigsten Zusammenhänge mit

dem canonischen Eherecht, es bildet mit Rücksicht auf die Periode

der Concordatsgesetzgebung und die Anwendbarkeit des Rechtes dieser

Periode auf zahlreiche noch bestehende Ehen einen Bestandtheil des

nothwendigen actuellen Wissens des Richters und Anwalts . der

österreichische Civilist muss bei Darstellung des Eherechtes reich-

lich bedacht nehmen auf das canonische Eherecht, von ihm aus-

gehend führt er auch gegenwärtig den Hörern das specifisch öster-

reichische Eherecht nur im Zusammenhänge und in steter Vergleich-

ung mit dem canonischen Rechte vor; da erscheint eine abgesonderte

Darstellung des canonischen Eherechtes in der ersten Studienperiode

wohl als entbehrlich. c Aus dem Zusammenhänge mit dem übrigen

Kirchenrechte möchte Dr. B. das Eherecht heransreissen , weil er

überhaupt das Kirchenrecht als solches dann noch leichter beseitigen

zu können glaubt, ja auch canonisches Eherecbt nur für so lange in
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Betracht ziehen will, als es unter der Herrschaft des Concordates,

d. h. der bürgerlichen Geltung des canou. Eherechtes geschlossene

Ehen gebe, bezüglich deren Gültigkeit oder Ungültigkeit das bei Ab-

schluss dieser Ehen auch bürgerlich in Geltung gestandene canonische

Eherecht entscheide. Das Eherecht des allg. b. G.-B. weicht be-

kanntlich vielfach vom canon. Eherechte ab, ja tritt sogar mit dem

katbol. Dogma in grundsätzlichen Widerspruch. Es war das auch ein

Hauptgrund, weshalb Kaiser Franz 1835 von seinem Todesbette ans

in einem Handschreiben seinem Sohne Ferdinand an’s Herz legte,

eine Neuregelung der staatskirchlichen Verhältnisse im Einvernehmen

mit dem päpstlichen Stuhle vorznnehmen. Während der österr. bürger-

liche Richter in Ehesachen von Protestanten vor der Fällung desürtheils

noch erst die Wohlmeinung der protestantischen Kirchenbehörde ein-

holen muss, hat er mit der auf allgemeinen Rechtsgrundsätzen be-

ruhenden vorhin angegebenen zeitweiligen Einschränkung bei ür-

theilen in Eheangelegenheiten von Katholiken lediglich auf das bür-

gerliche Gesetzbuch, nicht auf das katbol canonische Recht noch

Rücksicht zu nehmen. Der Papst könnte allerdings im Rahmen der

derzeitigen österr. bürgerlichen Gesetzgebung insofern das canonische

Eherecht und die kirchliche Ehejurisdiction an Stelle der bürger-

lichen setzen, dass er bestimmte, Katholiken sollten nicht anders eine

gültige Ehe schliessen können, als wenn sie vorher für den Fall et-

waiger künftiger Ehestreitigkeiten das kirchliche Gericht als Schieds-

richter dafür ausdrücklich vereinbarten. Aber die ruhig berechnende

kirchliche Politik hat diesen Weg nicht beschritten, im Gegentheil, sie

ist solchen Katholiken , die unter der Herrschaft des bürgl. G.-B.

eine bürgerlich gültige aber kirchlich ungültige Ehe eingingen, wie

beim Abschluss des Concordates, so wiederum im vorigen Jahre

(s. Archiv, Bd. 53. S. 429 f.) auf Ansuchen der österr. Bischöfe so-

weit als möglich durch eine dispensatio in radice matrimonii ent-

gegengekommen, jene Ehen saniren zu können. Aber wenn der

österr. Richter von Amtswegen auch nicht mehr nach dem canoni-

schen Eherecht zu fragen hat, so kommt dieses doch immerhin auch

in Zukunft für den katholischen Oesterreicher in Betracht und ebenso

ist es mit dem ganzen Inhalte des Concordates. Denn weun auch

der Inhalt des Concordates als solcher die Eigenschaft als Staats-

gesetz verloren hat, kathol. Kirchengesetz ist es noch immer, denn

der Papst hat es als Kirchengesetz für Oesterreich-Ungarn publicirt

und nicht zurückgenommen. Der kathol. Oesterreicher ist Staats-

bürger und Kirchenbürger. Als gewissenhafter Staatsbürger wird er

streben, die Staatsgesetze nicht zu verletzen, als gewissenhafter Ka-
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tbolik auch nicht die Gesetze seiner Kirche verletzen wollen. Gott

Lob lassen sich kirchlich-politische Conflicte hier in Oesterreich im

Allgemeinen vermeiden
, denn obschon es zwar vielfach von Staats-

wegen gestattet ist, die Kirchengesetze ausser Acht zu lassen, so ist

aber doch im grossen Ganzen auch Niemand durch die politische Ge-

setzgebung gebindert, sein Verhalten seinen religiösen Deberzeugungen

und den Anordnungen seiner Kirche entsprechend einznrichteu. Es

wäre ja aber auch eine indirecte Ausschliessung vom Genüsse der

bürgerlichen und politischen Rechte, wenn man dem kathol. Bürger

verwehren wollte, nach seinen katholisch-kirchlichen Grundsätzen zu

leben. Damit man aber wisse, wie man sich zu verhalten habe, um
sowohl den Kirchen- wie den Staatsgesetzen entsprechend sich zu

verhalten. Niemanden etwas auch nur den Kircbeugesetzen Wider-

sprechendes zuzumuthen, muss man aber nicht blos im Eherechte,

sondern auch in den anderen Beziehungen wissen, nicht blos was das

staatliche, sondern auch was das Kirchenrecht bestimmt. Dass die

Kirche und damit auch das Kirchenrecht, der Papst und seine Vor-

schriften auch an sich Ansehen, Bedeutung und praktische Anwen-

dung haben, ohne staatliche Hülfe, ja sogar unter staatlicher Hemm-
niss, das zeigt sich in den Huldigungen, die auch in der Gegenwart

die Fürsten und Völker dem Papste beweisen, das zeigte sehr flagrant

im Einzelnen der Verlauf des preussiscb-deutschen sog. Culturkampfes,

den jetzt die Staatsgewalten selbst wieder rückgängig zu machen

suchen. Einen ähnlichen Kampf iu Oesterreich, dem ohnehin schon

durch den Nationalitätenkampf zerrütteten Reiche, auf Grund eines

einseitigen Staatskirchenrechts wird gewiss kein Patriot wünschen.

Ob es politisch wäre, die sympathische Meinung, die noch immer

manche draussen im neuen deutschen Reiche von einem >katholi-

schen< Oesterreich haben, ganz zu zerstören, sei nur nebenbei er-

wähnt. Ob es für Oesterreich an sich heilsam sei, auf das josefi-

nische Staatskirchenrecht ganz zurückzukehren, wollen wir an dieser

Stelle nicht erörtern. Nur das wollen wir dem alten Spruche >jura

novit curiac entsprechend als praktisch zweckmässig und nothwendig

nochmals hervorheben, dass der Jurist bei der Thätigkeit als Richter

wie als Verwaltungsbeamter, als Mitglied des gesetzgebenden Kör-

pers wie als juristischer Rathgeber und als Staats- und zugleich

Kirchenbürger überhaupt nicht blos die staatskichlichen
,

sondern

auch die kirchlichen Rechtsnormen kennen soll und muss, also auch

der Stndirende der Rechte auf der Universität nicht blos Staatskirchen-

recht, auch nicht blos kirchliches Recht, sondern beides kennen lernen

soll. Luther batte bekanntlich auch das corpus juris canonici auf
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(len Scheiterhaafen geworfen, aber seine jaristischen Freunde und die

praktische Nothwendigkeit belehrten den sog. Reformator, soviel Ka-

tholisches er auch allmälig über Bord geworfen hatte, dass er doch

das canonische Recht nicht so mir nichts dir nichts abschaflfen könne.

Der grosse protestantische Canonist Justus Henning Böhmer verfasste

sogar sein >Jus ecclesiasticum Protestantiumc noch im vorigen Jahr-

hundert nach der Reihenfolge der Titel der Decretalensammlung

Papst Gregor’s IX.

Da sich nun einmal die katholische Kirche und damit auch

das katholische Kirchenrecht staatlicher Seits nicht ignoriren lässt,

theoretisch wissenschaftlich wie praktisch aber anf dem Gebiete des

Kirchenrechts alle die Disciplinen des staatlichen Rechtes analog

wiederkehren, so gehört es darum zur vollständigen Ausbildung des

Juristen, auch das ganze Gebiet des Kirchenrechts zu kennen.

Bin Staatskirebenrecht, wobei man das eigentliche Kirchenrecht

möglichst in den Hintergrund zu drängen suchte, dabei aber auch

vielfach entstellte, schrieben und lehrten in Oesterreich vor 100 Jahren

und nachher ein Eybel und Pehem, Rautenstranch und die Riegger.

Praktisch betrachtet war der Inhalt ihrer Werke blosser Josefinis-

mus, der noch jetzt Anhänger zählt, aber grösstentheils selbst aut

Grund der derzeitigen österreichischen Grundgesetze nicht mehr

durchführbar ist ; theoretisch und wissenschaftlich waren diese Staats-

kirchenrechte, darin sind die Gelehrten aller Richtungen einig, ohne

jeden Werth. Und wenn in Oesterreich noch jetzt das Kirchenrecht

mehr darniederliegt als anderwärts, so sind das zum Theil Nachwir-

kungen jener in Oesterreich so lange herrschenden und von Staatswegen

vorgeschrieben gewesenen, die freie Wissenschaft hemmenden Methode.

Von jenem Standpunkte aus musste das Kirchenreebt selbst

möglichst seines eigentlichen Werthes und seiner Bedeutung ent-

kleidet und e.s demgemäss »usuell« als blosse Antiquität behandelt

werden. Es mag auch jetzt noch einzelne geben, die das Kircben-

recht entweder ganz aus dem akademischen Rechtsstudium und den

Prüfungsgegenständen entfernt oder nur als blosse unfruchtbare An-

tiquität behandelt sehen möchten, was Dr. B. — ob mit Recht

möchten wir bezweifeln — als die »usuelle Behandlungsweise« in

Oesterreich erklärt. Der äussere Umstand, dass man in der Stndien-

Ordnung von 1855 das Kirchenrecht oder canonische Recht in das

Uebergangsstadium von den rein historischen zu den praktischen

Rechtsdisciplinen gestellt hat, nöthigt doch gewiss nicht zu einer

solchen historischen Behandlung, wie sie Dr. B. schildert und zu

einer Ausserachtlassung der kirchlich praktischen, vigens ecclesiae

Digilized by Google



192 Vering, Blosses Studium des Staatskirchenrechtes?

disciplina und des Staatskirchenrechts. Ueberflüssigen Anekdotenkram

als vermeintliche Würze in die Vorlesungen hereinzuziehen, ist eine

im Allgemeinen längst antiquirte Mode, auch wohl beim Kirchenrecht;

dass die Liturgie oder Gottesdienstordnung in’s Kirchenrecht gezogen

werde ist uns neu und höchstens vom josefinischen Standpunkte er-

klärlich, da Kaiser Josef sogar Vorschriften erlassen hatte, wie viele

Kerzen auf dem Altare gebrannt werden dürften u. dgl. m. Wollte

Jemand aber etwa das ganze Kirchenrecht deshalb verwerfen, weil

da beiläufig auch vom Kusse des päpstlichen Pantofiels, vom rothen

Hute der Cardinäle u. dgl. die Rede ist, so könnte man gerade so

gut z. B. das ganze Völkerrecht deshalb verwerten, weil darin auch

von den Ceremonialrechten der Botschafter und den Tabourets für

die Ambassadricen die Rede ist. Dass Dr. B. Anstoss daran nimmt,

wenn in den Kirchenrechtsvorlesungen von der Entwickelung der

Patriarchate gehandelt werde, begreife ich nicht. Obschon in

ganz Oesterreich nur wenige Hunderttausende Protestanten und nur

in einigen Kronländern eine grössere Zahl von Angehörigen der

unirten und der nichtiinirten orientalischen Kirche sind, verlangt er

doch, dass generell auch protestantisches und orientalisches Kirchen-

recht resp. Staatskirchenrecht [warum nicht auch der Inhalt der

jüdischen Cultusgesetze?] mit vorgetragen werde, und obschon die

übergrosse Mehrzahl der Oesterreicher der katholischen Kirche an-

gehört, soll doch gar keine Rede sein von dem Institute der Pa-

triarchen, das doch auch ein hervorragendes Organ der Kirchenge-

walt in der katholischen Kirche ist. Dazu kommt noch , dass in

dogmatischen Fragen für Oesterreich-üngarn der griechisch-orienta-

lische Patriarch von Karlowitz das Oberhaupt der griechisch-orien-

talischen Kirche ist, so dass also bei Darstellung des griechisch-

orientalischen Kirchenrechts doch auch von Patriarchen ,
wirklichen

und Titularpatriarchen zu handeln wäre.

Wenn manchmal in den Kirchenrechtsvorlesungen bezüglich der

Quellenkunde u. dgl. mehr geboten wird, als nothwendig ist, so

kommt das daher, weil es mitunter schwer hält, die Grenze zu

ziehen, was etwa ein Anderer als Examinator u. dgl. noch auch für

wichtig halten möchte und ein Uebermass in der Art kommt bei

Vorlesungen über römisches Recht ebenso und noch häufiger vor, ohne

dass man darum das ganze Studium des römischen Rechts ver-

werfen möchte.

Es kommt also auch hier nur auf die richtige historische und

zugleich praktische Darstellung des gesummten Kirchen- und Staats-

kirchenrechts an.
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Für Kircbenrecht, so wie es an den Universitäten für römisches

Recht üblich ist, zwei Vorlesungen zu halten : Institutionen , die als

Einleitung in das blosse Kirchen- oder canonische Recht, und Pandek-

ten, die das Detail mit Inbegriff der staatskirchlichen Gestaltung ent-

hielten — das werden viele schwerlich wollen und halten auch wir

für unrealisirbar. Freilich , um den wirklichen Werth , den juristi-

schen und politischen, den historischen und den praktischen Werth

des Kirchenrechts, den auf die kirchlichen Verhältnisse bezüglichen

Haupttheil des canonischen Rechtes gehörig würdigen zu können,

ist eine wirkliche Detaildarstellung desselben nöthig.

Archiv rUr Kirehenrseht. I,IX. 18
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XVII.

Die Echtheit des sog. Privii^iums des h. Königs Stephan

von Ungarn').

Von Dr. Stephan BOredy.

Die ungarische Eirchengescbichte lehrt, dass der h. Stephan,

der Begründer des ungarischen Königreiches, vom Papste Sylvester II.

in Anerkennung seiner apostolischen Verdienste um die Verbreitung

des Christenthums das Vorrecht, die kirchlichen Verhältnisse seines

Beiches mit päpstlicher Machtvollkommenheit zu ordnen, erhalten

habe. Dieses sogenannte Privilegium des h. Königs Stephan würde

der historischen Kritik gegenüber einen schweren Stand haben, wenn

es sich lediglich auf die vielfach angezweifelte oder wenigstens für

interpolirt gehaltene Bulle des Papstes Sylvester II. gründete, welche

Urkunde zum ersten Mal im Jahre 1644 in den kirchengeschicbt-

lichen Annalen des Melchior Inchofer das Tageslicht erblickte. Sollte

auch der Text dieser Bulle unecht sein, so darf doch nicht in jeder

Hinsicht dasselbe von dem Inhalt der Urkunde behauptet werden,

namentlich gilt dies von dem Pivilegium des h. Stephan, indem

dieses auch durch anderwärtige geschichtliche Zeugnisse sicher be-

wiesen werden kann.

Vor allem Andern muss bemerkt werden, dass König Stephan

selbst sich auf päpstliche Privilegien berufen hat. In der Stiftungs-

urkunde der Abtei P4csvärad vom J. 1015 sagt nämlich der könig-

liche Stifter: »Eadem auctoritate apostolica mediante decrevimus, ut

praefati coenobii abbas generali tamen et solemni synodo dumtaxat

Strigoniensis Archiepiscopi Interesse teneatur ;c desgleichen in der

Stittungsurkunde der Abtei Bakonyböl vom J. 1036 : »et sicut habui

potestatem, ut ubicumque vel in quocumque loco vellem, Ecclesias

aut monasteria construerem ; ita nihilominus a Romanae Sedis supreno

Pontifice habui auctoritatem, ut quibus vellem Ecclesiis seu mona-

steriis libertates et dignitates conferrem. c Der b. Stephan verlieh

ans apostolischer Machtvollkommenheit auch rein kirchliche Rechte,

so z. B. das Recht der Pontificalien dem Abte von Bakonyböl: »in-

fula quoque et baculo pastorali decoretur ;c im Stiftugsbriefe der

Abtei Szala vom J. 1019 sagt er vom Abte: »contulimus auctoritate

apostolica nobis annuente, ut in proscriptis solemnitatibus ornamentis

1) Vgl. Archiv LVIU, 458.
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pontificalibus uteretur.c Auch in der noch im Original vorhandenen

Stiftungsurkunde der Erzabtei Martinsberg vom J. 1001 werden dem
Abte rein kirchliche Privilegien ertheilt : »Ante neminem vero Ab*

batem capella incedat, nisi ante Patrem ejusdem monasterii propter

reverentiam et sanctitatem loci, moreque Episcopi in sandaliis celebret.<

Obschon der h. Stephan in dieser letzteren Urkunde sieb nicht aus-

drücklich auf apostolische Vollmachten beruft, müssen doch solche

vorausgesetzt werden, sonst hätte er dergleichen Privilegien nicht

verleihen können. Wir wollen nicht verschweigen, dass die Echtheit

der einen und andern dieser Stiftungsurkunden nicht über allen

Zweifel erhaben ist, aber die Thatsache beweisen sie denuoch, dass

man von dem Privilegium des h. Stephan allgemein überzeugt war;

diese Deberzeugung bekunden auch die königlichen Nachfolger des

h. Stephan. Als König Böla IV. vom Papste Gregor IX. aufgefor-

dert wurde, Assan von Bulgarien mit Krieg zu überziehen, erbat er

sich im J. 1238 für Bulgarien dieselben kirchlichen Rechte, welche

dem h. Stephan für Ungarn verliehen wurden; »Petimus, ut officium

legationis nou alii, sed nobis in terra Assani committatur, ut ha-

beanus potestatem limitandi dioeceses, distinguendi parochias, et in

hac prima institutione potestatem habeamus ibi ponendi episcopos de

consilio praelatorum et virorum religiosorum
;
quia baec omnia beatae

memoriae Antecessori nostro, sancto Stephano sunt concessa.c Aus

dieser Stelle geht klar hervor, welche Rechte König Stephan kraft

päpstlichen Privilegiums auszuühen bevollmächtigt war. Es scheint

überflüssig zu sein, weitere Belege für das erwähnte Privilegium an-

zuführen, da die Ueberzeugung von demselben in Ungarn durch das

ganze Mittelalter hindurch eine constante war; dieser allgemeinen

Ueberzengung wird auch in dem am Ansgange des Mittelalters ver-

fassten und vom Landtag des Jahres 1514 bestätigten ungarischen

Rechtsbuch Tripartitum Ausdruck verliehen : »Ecclesiam, praelaturas

ac beneficia solus ipse ex nutu summi Pontificis
,

quibus maluit,

idoneis tamen et virtutibus probitatum insignitis contulit. Unde etiam

rex et apostolus dici meruit, eo quod vices apostolorum in terris

praedicatione et bonorum operum atque exemplorum exhibitione ges-

sit.« P. I. tit. II. §. 2 et 3.

Eine andere Frage ist es, ob das Privilegium des b. Stephan, wie

es in der Bulle Sylvesters II. gesagt wird, auch auf die Nach-

folger des h. Stephan sich erstreckte, dies kann sehr in Zweifel ge-

zogen werden. Aus den oben erwähnten Beweisstellen geht nur so-

viel hervor, dass der b. Stephan für seine Person das apostolische

Privilegium in Anspruch genommen hat, nirgends erwähnt er seine

13 *
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Nachfolger; in der Stiftungsurkande der Erzabtei Martinsberg sagt

er ausdrücklich: »habeantque monachi post transitum sui cujnsque

Abbatis alium Abbatem securiter eligendi,« in der von Bakonybdl:

»Abbas a monachis illius loci, partis sanioris, libere eligatur.« Auch

König Böla IV. verlangt nur : »in hac prima institutione potestatem

habeamus ibi ponendi episcopos,« wie dieses Recht seinem Vorgänger,

dem h. König Stephan, verliehen worden war; K. Böla hielt also

das Privilegium des b. Stephan für ein Personal-Privileginm. In der

Zeitperiode der Arpaden machten daher die Könige keinen Anspruch

auf die Ernennung der Bischöfe ; die Besetzung der vacanten Stellen

geschah in der Regel durch die Wahl des Domcapitels, wie dies der

gelehrte Oraner Domherr Knauz in der Zeitschrift »Qj Magyar Sion«

1880, S. 660 et sq, urkundlich darlegt. Die Könige verlangten ihrer-

seits nnr das Bestätigungsrecht des Gewählten, so wird in einem

Schreiben des Papstes Innocenz IV. vom Jahre 1245 als Forderung

des Königs Böla IV. erwähnt; »de antiqua et approbata Regni sui

consuetudine hactenus pacifice observata, in electionibus Pontificum

assensus Regius debeat postulari;« daher beklagt sich der genannte

König, dass die Domherrn von Veszprim ohne königliche Bestätigung

einen Bischof wählten.

Schliesslich ist wohl zu beachten, dass die Bnlle Sylvester’s II.

sich nnr ganz allgemeiner Ausdrücke bedient: »Ecclesias Regni Tui

presentes et futuras nostra ac Successorum nostrorum vice disponere

atque ordinare, Apostolica authoritate similiter concessimus, volumus

et rogamus,« und ausserdem, dass die Bulle des Privilegium an ge*

wisse Bedingungen knüpft, dass nämlich der erwählte und gekrönte

König vom apostolischen Stuhl bestätigt sei. Schon aus diesem ein-

zigen Umstande ist ersichtlich, dass die Bulle des Papstes Sylvester II.,

wie sie uns vorliegt, für sich allein als vollgiltige Grundlage der

kirchlichen Rechte und Privilegien des apostolischen Königs von

Ungar nicht betrachtet werden kann.
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Literatur.

1. F. Maltese. Monistno e nihüismo. Vol. I. 243 pp., Vol. II.

466 pp. 8°. Fittoria (Sicilia) Velardi e figlio editori. 1887.

(8 Lire).

Der Verfasser bezeichnet als den Zweck seines Werkes die Ver-

söhnung zwischen Staat und Kirche und zwar vor Allem in Italien

anznbahnen. Er ist der Ueberzeugung , dass alle Versuche hierin

auf diplomatischem und parlamentarischem Gebiete nicht zum Ziele

fuhren, so lange nicht in den Weltanschauungen eine Einigung er-

zielt ist. Die sich entgegenstehenden Weltanschauungen sind die

monistische und die dualistische, welche beide durch die vom Ver-

fasser vertretene trinitarische ersetzt werden sollen. In der moni-

stischen Weltanschauung unterscheidet der Verfasser drei Unter-

arten : die spiritualistische (deutsche), die materialistische (englische)

und die kynetische (lateinische). In der dualistischen Weltanschau-

ung unterscheidet der Verfasser zwei Unterarten, den supematuralen

Dualismus (die kirchliche Philosophie) und den naturalistischen Du-

alismus, wie denselben unter Anderem Bovio vertritt. Die Kritik

des Monismus, welche der Verfasser in dem vorliegenden Werke allein

gibt, ist eine glänzende, zeigt von einer grossartigen Belesenheit

und ist von känstlicher Ausgestaltung. Die Kritik des Dualismus ver-

spricht der Verfasser in einem erst in Aussicht gestellten Werke

unter dem Titel: Dualismo od Incoerenza. Soweit diese Kritik des

Dualismus seitens des Verfassers die scholastische Philosophie be-

trifft, scheint sie den Gegensatz, welchen die letztere zwischen Kör-

per und Geist findet, zu öbertreihen. Die eigene trinitarische Lehre

des Verfassers unterscheidet als drei reelle Substanzen auf erkennt-

niss-theoretischem Gebiete sentire, cognoscere, sapere, auf kosmologi-

schem Gebiete Erde , Himmel und Licht , auf socialem Gebiete Fa-

milie, Kirche und Staat, und innerhalb der Familie Mann, Weih und

Kind. Der Ausgleich zwischen Staat und Kirche fände also nicht

unter dem Symbol der zwei Schwerter, sondern unter dem Symbole

der Vereinigung von Mann und Weib statt, wobei vom Verfasser

(wie vor ihm schon von Adam Müller, Franz Baader, Bluntschli)

unter dem Manne der Staat, unter dem Weibe die Kirche verstan-

den wird. Dr. K. Schdmpßug.
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2. Conciliengesckichte. Nach den Quellen bearbeitet von Carl Jos.

V. Hefele, der Phil, und Theol. Dr.
, Bischof von Rottenburg,

lortgesetet von J. Cardinal Hergenröther. Bd. 8. Freiburg,

Herder. VIII u. 896 S. gr. 8. (Mk. 9. 60, in Original-

Halbfraneband Mk. 11. 60).

Sorg^lltig and gelehrt auf alles Eiozelne geht Card. Hergen-

röther ein. Dabei ist die Darstellung klar, übersichtlich und edel

gehalten. A,lle die Vorzüge, welche die früheren von Prof, und

Bischof Hefele verfassten Bände der grossartigen Conciliengeschichte

zieren, finden wir auch in der Fortsetzung Card. Hergenröther’s.

Dem letzteren standen in seiner nunmehrigen Stellung auch die ar-

chivalischen Schätze des Vaticana in vollem Masse zu Gebote. Wenn
non Hergenröther trotz körperlicher Leiden und neben seinen sonsti-

gen neueren grossen literarischen Leistungen und Ämtsgeschäften

das grosse Werk so kräftig und trefflich förderte , verdient derselbe

darum noch besonderen Dank. Dieser achte Band der Concilienge-

schicbte umfasst in zwei Büchern die Zeit vom Basler und Floren-

tiner bis zum fünften Lateranconcil und dieses letztere selbst. Recht

sorgfältig und eingehend ist, soweit wir nach verschiedenen Stich-

proben urtheilen können, das alphabetische Sachregister zu diesem

Bande (S. 869—893), eingehender als das von KnöpflePs 2. Aufl.

des 5. Bandes. Erfreulich ist auch die Nachricht, dass Card. Her-

genröther von Bd. 9, der die Vorgeschichte und die erste Epoche des

Concils von Trient enthalten wird
,

den grösseren Theil des Ma-

nuscriptes bereits vollendet hat.

3. QeschicfUe der kath. Kirche im 19. Jahrhundert. Von Dr. Hein-

rich Brück, Prof, der Theol. am bischöfl. Seminar eu Mains.

Bd. 1. QeschicfUe der kath. Kirche in Deutschland. I. Maine.

Frane Kirchheim, 1887. XIII u. 478 S. 8®.

Ein sehr verdienstliches, gründlich quellenmässiges und schön

geschriebenes Werk, welches einen sehr reichen und interessanten

Inhalt hat. Die Einleitung schildert die traurigen religiösen, poli-

tischen und socialen Zustände Deutschlands in der zweiten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts, namentlich den Einfluss der französischen

Philosophen, des Rationalismus, des Febronianismus und der franzö-

schen Evolution. Abschnitt 1. (S. 23—128) handelt von den Sä-

cularisationsprojecten seit 1743 und den erfolgten Säcularisationen

und Länderverschacherungen zu Anfang dieses Jahrhunderts. Ab-

schnitt 2. (S. 128—247) schildert das willkürliche Staatskirchen-

thum in den deutschen Staaten nach der Säcularisation in der Ge-

setzgebung, Diöcesanverwaltung, Elosterstürmerei, Kirchenvermögens-
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Verwaltung, Anstellung der Geistlichen, Placet, Ehegesetzgebung,

Verletzung der Parität und zuletzt die kirchlichen Verhältnisse in

Tirol. Abschnitt 3. (S. 247—347) schildert die Reorganisationsver-

suche, Concordatsverhandlungen (Wiener Gongress). Abschnitt 4.

(S. 349—426) verbreitet sich Aber die Dekatholisirung des Unter-

ricbtswesens , namentlich auf den Universitäten und besonders den

Rationalismus in den theologischen Disciplinen und den Josefinismus

im Eirchenrechte. Abschnitt 5. (S. 426—498) legt die verschie-

denen Eingrifie der Staaten in das Gebiet der Liturgie, die Staats-

aufsicht beim Gottesdienste, die Reformvorschläge Wessenberg's, die

aftermystischen Secten, die Bedeutung Stolberg’s und anderer Con-

vertiten und schliesslich die Entwicklung der christlichen Kunst dar.

4. Les concordats et Vobligation rSciproqw qu’üs imposent ä Veglise

et ä rstat. Lettre de monseigneur Turinaz, ev^ue de Nancy et

de Toul ä un professeur du Grand Siminaire de Nancy.

Paris. Retaux-Bray. Libr.-idit. 82 rue Bonaparte. 1887.

32 p. 8. maj. (1 Frcs.).

Eine Widerlegung der Meinung, die Concordate seien von den

Päpsten verliehene Privilegien und ein Nachweis, dass die Concordate

vielmehr beide Theile, die Päpste wie die Regierungen, streng ver-

pflichtende zweiseitige Verträge sind. Der hochw. Bischof Carl Franz

Turinaz zeigt dieses 1) ans dem Wortlaute zahlreicher Concordate

älterer, neuerer und neuester Zeit. 2) Wenn die Concordate blosse

vom Papste gewährte Privilegien wären
,

konnten sich die Päpste

nicht gegenüber den Regierungen auf die Concordate berufen ; 3) nie-

mals hätten die Päpste die Concordate für blosse Privilegien er-

klärt; 4) die Lehre, dass die Concordate beide Theile verpflichtende

wirkliche Verträge seien, sei auch die so zu sagen einstimmige Lehre

der kathol. Theologen und Canonisten, 5) auch wenn man die Kirche

hoher stelle als den Staat, sei dadurch die Möglichkeit von Ver-

trägen zwischen beiden nicht ausgeschlossen, gerade so wie im Mittel-

alter die christlichen Verfassungen zwischen den Königen und den

Völkern, von den katholischen Theologen und den Päpsten als Ver-

träge aufgefasst seien; 6) wenn man auch die Concordate wegen

ihrer grosserer Wichtigkeit nicht auf gleiche Linie mit den gewöhn-

lichen Contracten stellen kOnne, so blieben sie darum doch immer-

hin wahre Contracte
,

gerade so wie die christliche Ehe auch ein

wahrer Contract sei, ein sogar zur Wflrde eines Sacramentes er-

hobener Contract; 7) das Argument, die oberste Gewalt des Papstes

kommt unmittelbar von Gott und kann dessbalb nicht von der Zu-

stimmung derjenigen , welche ihm unterworfen sind
,
abhängen und
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die Päpste selbst können ihre Gewalt nicht einschränken , vermin-

dern oder gar zerstören ,
— dieses Argument passt nicht. Denn es

handelt sich hier nicht um Verträge, welche absolut von der Zu-

stimmung der bürgerlichen Gewalt abhängen , sondern die Päpste

legen sich freiwillig diese Verpflichtungen ant ; sie üben hier nur für

das Heil der Seelen und der Völker, für die hohen Interessen der

Kirche ihre Gewalt über gewisse Punkte aus, um höhere Vortheile

und die freie Ausübung wichtigerer Rechte zu erlangen und die Aus-

übung dieser Gewalt hängt von dem Willen und der Weisheit der

Päpste ab. 8) Wie alle Verträge sind auch die Concordate lösbare,

fällt die Verbindlichkeit derselben hinweg, wenn die Umstände sich

so geändert haben, dass der Zweck derselben und die Möglichkeit

der Erfüllung derselben hinweg^llt. Dass dieses von Verträgen gelte,

lehrt z. B. mit St. Thomas von Aquin der hl. Alphons von Liguori

Theol. mor. lib. III. tract. 1. No. 187 sq. 9) Unrichtig ist die Be-

hauptung, dass der Gegenstand der Concordate seiner Natur nach

nur in das Gebiet der geistlichen Gewalt gehöre. Der Verfasser be-

ruft sich hier auf den Inhalt der Bulle Immortale Dei Leo’s XIII.,

worin mit so grosser Klarheit die Grenzen der geistlichen und der

weltlichen Gewalt, die Punkte, in welchen sie sich begegnen und die

Ezistenz gemischter Gegenstände, welche in das Gebiet der einen und

der anderen Gewalt gehören, dargethan wird. 10) Ein noch grösseres

Missverständniss ist die Behauptung, ein Concordat würde als ein

Vertrag über spiritualia oder res spiritualibus annexae eine Simonie

enthalten. Die Weisheit der Päpste werde wohl besser wissen, was

Simonie sei. Es würden dann ja auch die Geistlichen eine Simonie

begehen, welche ein Messstipendium empfingen, um eine h. Messe zu

einem bestimmten Zwecke, an einem bestimmten Orte, zu einer be-

stimmten Zeit etc. darzubringen und wenn sie nicht diese Beding-

ungen erfüllten, nach der übereinstimmenden Lehre der Moralisten

zur Restitution verpflichtet seien. Die Simonie deflnirt der hl. Thomas

(Summ, theol. II. 2. q. 100 art. 1). als die »studiosa voluntas emendi

vel vendendi pretio temporali aliquid spirituale vel spirituali an-

nexum.« Wie könne man in einem Concordate einen solchen Aus-

tausch, eine solche Vergleichung, einen solchen Akt von Kauf und

Verkauf finden wollen? Obendrein widerlegten sich die Gegner auch

dadurch, dass sie sehr oft behaupteten, die bürgerlichen Regierungen

verpflichten sich durch die Concordate nur zur Erfüllung von Pflich-

ten, die ihnen schon auf Grund anderer Titel oblägen. Dem ent-

sprechend könne man doch nicht von den Regierungen sagen, sie

gäben einen weltlichen Preis und die Päpste gäben doch ohne Zweifel
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einen solchen nicht. Folglich liege eine Simonie nicht vor. Wenn
die Regierungen, indem sie ein Concordat acceptirten und ausfährten,

Simonie begingen, so seien die Päpste dafür verantwortlich, indem

sie die Regierungen zum Abschlüsse von Concordaten auflforderten

und deren Erfüllung forderten. Wenn der Inhalt der Concordate

einen Austausch von spiritualia und temporalia bezwecke, so würde

die Simonie auch vorliegen, wenn das Concordat kein Vertrag sei,

also auf jeden Fall die Päpste für diese Simonie verantwortlich sein.

11) Wenn man entgegen dem Wortlaut der Concordate und den of-

dciellen Erklärungen die Vertragsnatur derselben läugnen und be-

haupten wolle, die Ausdrücke »Vertragt u. dgl. hätten nicht die wirk-

liche Bedeutung eines Vertrages, sondern seien in einer besonderen

Bedeutung zu nehmen , so sei das geradezu eine Beleidigung des

päpstlichen Stuhles, gerade so gut oder übel könnte man auch an

kirchlichen Glaubenslehren deuteln und drehen und sagen, sie seien

nicht so gemeint, als wie ihr klarer Wortlaut besage. 12) Der oft

citirte Briet des Papstes an M. de Bonald enthalte nur eine päpst-

liche Belobung des Autors, zu welcher Pius IX. ohne das Werk Bonald’s

selbst gelesen zu haben, aut den lobenden Bericht eines de Bonald zu-

stimmenden Prälaten veranlasst sei und welche gegenüber den zahlrei-

chen ofßciellen Erklärungen der Päpste, wornach die Concordate beide

Theile bindende Verträge seien, keine Bedeutung habe. 13) Die

Läugnung des Vertragscharakters der Concordate sei endlich auch

änsserst gefährlich, denn es liege darin auch eine Aufforderung an

die Regierungen, sich durch das Concordat ebenfalls nicht gebunden

zu erachten. Das sind im Wesentlichen die zum Theile hier vom

Bischof von Nancy zuerst vorgebrachten treffenden Widerlegnngs-

gründe gegen Tarquini und diejenigen , welche wie dieser die beide

Theile bindende Vertragsnatur der Concordate läugnen.

5. Fdelet Bärö Ronener Ervin Regi magyar Hdeassägi Jog ceimu

munkdjdra iria Kovdls Gyula, jogi tudor etc. Budapest. Pal-

las irodalmi es nyomdai resevenytdrsasdg. 1887. h3 pp. 8.

Baron Erwin Roszner publicirte unter dem Titel : »Altungari-

sches Eherecht« in magyar. Sprache, eine Entgegnung gegen das

ebenfalls in magyar. Sprache erschienene Werk des derzeitigen Richters

der kgl. ungar. Tafel Dr. Kovätd, »Ehescliliessung in Ungarn nach

kirchl. und bürgerl. Rechte« (Budapest 1883. Vgl. Archiv, Bd. 51.

S. 353 flf.) Die vorliegende Schrift von Dr. Kovdts ist eine ein-

gehende Antwort auf die von Roszner. Auf ihren Inhalt gedenken

wir zurückzukommen.

Digitized by Google



202 Literatur : Joder, formul. matrim.; Rundschreiben Leo’s XIII.

6. Formulaire matrimonial. Guide pratique du eure pour tout ce qui

concerne le sacrement de mariage par l'abhe J. Chr. Joder s&-

cretaire geniral de Veveche de Strassbourg. Paris. P. Lethiel-

leux. 4 rue Casette et rue de Rennes. 75. VI et 248 pp. S®.

Dieses dem seitherigen Bischof-Coadjutor P. Stumpf von Strass-

barg gewidmete praktische Eherecht für Seelsorger liegt hier schon

nach zwei Jahren in neuer vermehrter und verbesserter Auflage vor.

Die Formulare für die vielerlei eherechtlichen Untersuchungen und

Gesuche und die zahlreichen einschlägigen römischen Instructionen

sind lateinisch raitgetheilt, die vorausgeschickten und beigegebenen

Erläuterungen sind französisch. Die zweite Auflage nimmt zwar auch

auf die besonderen Vorschriften für die Diöcese Strassburg nähere

Rücksicht, aber das ganze Werk hat einen allgemeinen Charakter

erhalten , und nimmt auch überhaupt auf französische Proviucial-

synoden dieses Jahrhunderts und auf Synodalstatuten französischer,

belgischer und deutscher Diöcesen Rücksicht. Neu beigefügt sind

das Brautexamen
,
die Förmlichkeiten für eine Todeserklärung eines

verschollenen Ehegatten, die Civileheschliessung und Mehreres be-

züglich der gemischten Ehen. Im Anhänge sind auch vollständiger,

als es bisher sonstwo geschehen ist, die Gegenden und Orte ver-

zeichnet, in welchen das tridentin. Decret Tametsi über die Form

der Eheschliessung publicirt wurde oder nicht publicirt ist. Das

verdienstliche, übersichtlich, gründlich und praktisch gehaltene reich-

haltige Werk wird sich in dieser neuen Gestalt, zu der auch eine

gute buch händlerische .Ausstattung kommt, gewiss noch viele neue

Freunde erwerben.

7. Rundschreiben, erlassen von unserem heiligsten Vater Leo XIII.

2. Sammlung: 1881— 1885. Freiburg, Herder, 1887. 57 S.

gr. 8. (2 M.).

Dieses zweite Heft der Sammlung der Rundschreiben Papst

Leo’s’ XIII. enthält die Encycl. Diuturnum illud vom 29. Juni 1881

über den göttlichen Ursprung der bürgerlichen Gewalt, Äuspiceto

vom 17. September 1882 über den hl. Franz von Assisi und den

drei Orden, Supremi, Apostolatus vom 1. September 1883 und Su-

periore anno über das Rosenkranzgebet, Humanum genus v. 20. April

1884 über die Freimaurerei und Immortale Dei vom 1. November

1885 über die christliche Staatsordnung. Zur Linken neben dem
lateinischen Originaltext ist eine gute deutsche Uebersetzung von

Prälat Prof. Dr. Hetlinger abgedruckt.

Vering.
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8. Das Stifterrecht in der morgenländischen Kirche von

Zhishman, bei Holder in Wien, 111 S. in Grossoktav,

2 M. 80 Pf., 1888.

K. K. Hofratb, Üuiv.-Prof. Dr. v. Z. zu Wien sucht tö *tii)Toptxöv

öixoiov seinem Inhalte und Umfange nach vom Patronatsrechte durch

den Nachweis zu unterscheiden, dass in der morgenländischen Kirche

der Stifter trotz der kirchlichen Widmung stets das Eigenthum

(S. 4, 35 u. 39) an der Kirche oder Pfründe für sich und seine

Nachfolger beihehalte, und dass dieses Aufsichts- und Verwaltnngs-

recht auch Klöster (S. 27, 42 u. 59) und Wohlthätigkeitss^^^tVinger^

(S. 16) umfassen könne. Letzteres ist zuzugehen; aber auch inner-

halb der kath. Kirche besteht insbesondere für Klosterpfründen und

selbst jetzt noch nach deutschem, französ. und Italien. Rechte (Ital.

»St.-K.-R.€ S. 96, 151 u. 169) namentlich für Kranken- und Pflege-

häuser sowie Familienstiftungen mitunter ein dem Patronate ähn-

liches Einwirkungsrecht der Stifter und ihrer Angehörigen. Dagegen

erscheint ein beim Stifter verbleibendes Eigenthum (Arch. f. K.-R. 51.

S. 202, vgl. 34. S. 292) unverträglich mit der selbständigen Rechts-

persönlichkeit der Stiftungen
,

da solche der sachlichen Grundlage

entbehren müssten, falls das ihrem Zwecke gewidmete Vermögen

noch im Eigentbume der Stifter zurückgeblieben wäre. Wenn in der

morgenländischen Kirche die landesherrliche Bestätigung (S. 19, 31

und 43) seltener hervortrat , so darf nicht vergessen werden
,

dass

(vgl. das dem Verfasser S. 4 ff., wie* es scheint, unbekannt geblie-

bene Werk von Meurer, »Begriff und Eigenthümer der hl. Sachen«

Bd. II. S. 858) die Bischöfe durch Bestätigung der Kirchen-, Pfrün-

den- und sonstigen Stiftungen gemäss Nov. 67 u. 131 (cap. 7 u. 10)

als Organ der Staatsgewalt handelten. Der Verfa.sser vindizirt den

Stiftern übrigens auch bei dem Verbote des Widerrufs und der Ver-

äusserung (S. 9 u. 70) blos ein nacktes (Ober-) Eigenthum und lässt

es nur bei der oberkirchlich (S. 100) ausgesprochenen Aufhebung der

Anstalt wirksam werden, während dies Rückfallrecht (mein französ.

St.-K.-R. S. 351, Ital. S.-K.-R. S. 63, Vering, Pandekt. 5. Aufl.

S. 168) auch vom Eigenthumsvorbehalte unabhängig sein kann.

Grundsätzlich und wesentlich besteht also nicht, wie es der Verfasser

(S. 111 und S. 12) behauptet, eine Verschiedenheit zwischen dem

morgenländischen Stifterrechte und dem in der abendländischen

Kirche näher entwickelten Stifterrechte, dem man hier den Namen Pa-

tronatsrecht gegeben hat, wenn auch in der morgenländischen Kirche

keine verschiedenen Unterarten auseinander gehalten
,

der besondere

kirchliche Charakter (ius spirituali anneium) nicht ausdrücklich her-
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vorgehoben, äberhanpt nicht so sehr ins Einzelne gebende besondere

Bestimmungen aufgestellt werden und namentlich in der Durch-

führung z. B. wegen Ermanglung einer gesetzlichen Frist zur Ausübung

des Forschlagsrechts S. 56, wegen eines weitergehenden, den Pfründen-

inhaber oft ansschliessenden Verwaltungsrecbtes (S. 65) und wegen so-

fortiger Abberufbarkeit des Pfründeninhabers durch den Stifter (S. 58),

einzelne Abweichungen hervortreten. Eigentlich erwirbt man Stifter-

rechte nur durch Errichtung oder Neudotirung der Anstalt; denn die

Fälle, in welchen die kirchliche Oberbehörde (S. 41—47) solche durch

Privileg ertheilt, beziehen sich hauptsächlicli nur auf den Wieder-

aufbau einer Kirche oder auf Neustiftung des Gotteshaus- und Pfrün-

denvermögens (S. 10, 25, 45, 82 u. 100). Dass der Stifter mit der

Ueberwachung des Vollzugs seiner ewigen Anordnungen durch die

Erbeserben
,

stets sich erneuernde Testametitsvollstrecker (S. 95) be-

trauen kann
,
aus welchen sich eine

,
den Patron controlirende Stif-

tungsverwaltung allmälig entwickelte, kam auch ausserhalb der mor-

genländischen Kirche nicht selten vor (mein Ital. St.-K.-R. S. 93,

150 u. 169). Bei der wesentlichen üebereinstimmung des morgen-

und des abendländischen Rechtes beansprucht also die stets auf die

Synodalcanones und die Rechtsprechung, namentlich die Entscheidungen

der Patriarchalsynoden von Konstantinopel in den Anmerkungen zu-

rückgreifende, systematische, unseres Wissens erste monographische

Darlegung des Wesens, des Erwerbs, üebergangs und Endes der

Stifterrechte, sowie (S. 64) der entsprechenden Pflichten auch für

die kaih. Kirche eine hervorragende Bedeutung.

Die Lehre von der Verwaltung, sowie auch die Vorschriften hin-

sichtlich der Veräusserung der kirchlichen Sachen hat der Verf. in die

Darstellung hereinbezogen. Sonst ist die Reihenfolge der Darstellung

im Ganzen dieselbe, wie bei der gewöhnlichen Darstellung des katho-

lischen Patronatsrechtes, so dass schon durch die ganze Anordnung

des Stoffes bei Zhishman die Analogie und die unwesentlichen Ab-

weichungen und Lücken der Entwickelung und des Aufbaues des

Stifterrechtes, wie ihn Z. gibt, überall hervortreten. Ob, wie der

Verf (S. 98) meint, die auf neueren Partikulargesetzen beruhenden

Epitropen (Kirchenväter) als Vertreter eines Geraeindepatronates,

»welche die Stifterrechte im Namen der Kirchengeineinde ausüben,€

angesehen werden können , darüber wie über einige andere einzelne

Behauptungen des Verf lässt sich streiten. Das neuere Staatskirchen-

recht wird nur nebenbei , wie z. B. S. 99 bezüglich der Epitropen

gestreift. Die dort cit. Artikel von serbischen und österr.-uogar. Ge-

setzen sind bis jetzt nur in dem Abdrucke, den dieses Archiv brachte,
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allgemein zagänglidi, weshalb auch auf die betreffenden Bände und

Seiten des Archivs hätte verwiesen werden sollen. Am Schlüsse der

Vorrede sagt der Verfasser, er habe von der Einbeziehung der Par-

ticularrechte Umgang genommen, »weil mit Ausnahme einzelner

principieller Abweichungen die sonstigen Gestaltungen des Stifter-

rechtes sich auf die für die Errichtung und Verwaltung der kirch-

lichen Anstalten in der morgenländischen Kirche bestehenden Grund-

sätze zurückführen lassen.t Die Lücke , die der Verf. hier gelassen

hat, ist aber praktisch eine sehr wesentliche, namentlich für Oester-

reich kommt es in Frage
,

in wiefern hier die Gesetze der christ-

lichen deutschen und österreichischen Kaiser an die Stelle der von

Z. so ausführlich dargelegten Bestimmungen der byzantinischen christ-

lichen Kaiser getreten sind. Diese neueren staatskirchlichen Be-

stimmungen sind übrigens besonders eingehend für Oesterreich be-

reits zusammengestellt in Vering’s Lehrbuch des kathol.
,

oriental,

und Protest. Kirchenrechts, 2. Äufl. §. 103 und §. 217.

Reg.-Rath F. Geigel.

9. Pnncipien des Kirchenrechts von Dr. Phil. Hergenröther,

Päpstl. Hausprälai und Prof, des Kirchenrechts etc. (Programm

des bischöfl. Lyceums eu Eichstätt 1886187). Freiburg i. Br.,

Herder, 1887. II. Bl. u. 115 S. 8.

Es ist dieses der 1. Abschnitt eines für Theologen bestimmten

Lehrbuchs des Kirchenrechts, bezw. das 1. Buch des ».Allgemeinen

Theils.c In diesem 1. Abschnitt wird die Kirche als Gesellschaft

an sich nnd in ihrem Verhältniss zn anderen Gesellschaften — zum

Staate nnd zu anderen Religionsgesellschaften betrachtet. Als 2. Buch

des Allg. Theiles sollen später die Quellen des Kirchenrechts, und so-

dann im besonderen Theile als 3., 4. und 5. Buch Verfassung, Re-

gierung und Verwaltung der Kirche besprochen werden. Das vor-

liegende 1. Buch des Allg. Theiles enthält in klarer fasslicher Dar-

stellung durchweg recht gründliche Erörterungen. Mit Rücksicht

auf Bayern sind gelegentlich auch einige neuere staatskirchlicbe Ver-

hältnisse berücksichtigt (S. 96 ff.) und ist da und bei einigen an-

deren Gelegenheiten auch neuere Literatur berücksichtigt. Vielfach

machen aber die literar. Verweisungen den Eindruck, als sei die vor-

liegende Arbeit schon vor vielen Jahren verfasst und nicht vor dem
Drucke durchgehend neu durchgearbeitet worden.

10. Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutsch-

land von Dr. P. Hinschius, ord. Prof, der Rechte an der Uni-

versität Berlin. Bd. 4. Äbth. 2. Heft 1. Berlin, J. Gutten-

tag, 1887. S. 491—690.

Diese rasch gefolgte weitere Liefernng des grossen gelehrten
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Werkes behandelt in historischer Entwickelung bis zu den Verhält-

nissen der Gegenwart die Regelung und Leitung der Erziehung und
Ausbildung des Klerus und das Verhältniss der Kirche zu den

Bildungsanstalten für die Laien
, zu den Volks-

,
Mittel-

,
gelehrten

Schulen und Universitäten. Der Verfasser bietet einen sehr reichen

Stoff in übersichtlicher Ordnung. Dass des Verfassers protestantisch-

liberale Auffassung oft iu Gegensatz zu den katholischen Anschau-

ungen tritt, brauchen wir aber wohl kaum ausdrücklich hervor-

zuheben.

11. Lehrhuch des Kirchenrechts von Dr. Phil. Zorn, ord. Prof, der

Rechte in Königsberg. Stuttgart. Enke 1888. XVII und
534 S. 8. (9 Mk.).

Dieser III. Theil der von Prof. Dr. A. v. Kirchenheim heraus-

gegebeuen »Handbibliothek des öffentlichen Rechtst enthält eine auf

schroff protestantischen Grundsätzen beruhende knappe Darstellung

des katbol. und Protestant. Kirchenrechts und Staatskircheurechts.

Manche üngenauigkeit scheint durch das Streben nach kurzer Fas-

sung mitveranlasst zu sein. Prof. Zorn widmete das Werk seinem

Vater, einem protest. Pfarrer in Bayern, zur goldenen Hochzeit.

12. Mam’sehe Taschenausgabe der österr. Gesetze. Bd. 26: Gesetze

und Verordnungen in Cultussachen erläutert durch die Motiven-

berichte der Reichsgesetze, die Entscheidungen des k. k. Ver-

waltungsgerichtshofes und des k. k. Reichsgerichtes. Mit Be-
nutzung von theilweise ungedruckten Materialien zusammenge-
stelU von Dr. Burckhard. Wien 1887. Mam. XVI u. 510 8.

kl. 8. (geb. 3 Fl.).

Die vorliegende Zusammenstellung ist jedenfalls eine sehr

dankenswerthe und im Wesentlichen auch ganz zweckmässig ange-

legt. Der Verfasser ist Vice-Secretär im k. k. Cultusministerinm,

aber die Sammlung als solche trägt keinen amtlichen Charakter. In

der Vorrede bemerkt der Verf., er habe manche Bestimmungen von

praktischer Tragweite nicht aufgenommen, weil sie sich zunächst nur

als nicht zur Publicalion bestimmte innerdienstliche Instructionen

darstellten. Da aber manche dieser Instructionen doch durch den

Abdruck in Zeitschriften und Zeitungen dem Wortlaute oder wesent-

lichen Inhalt nach bereits bekannt sind, so hätten diejenigen mit welchen

solches der Fall ist, doch auch in die vorliegende Sammlung gehört.

Der Verf. bemerkt aber auch
, auf eine erschöpfende Vollständigkeit

hätte schon von Vorhinein mit Rücksicht auf die gebotene Oeconomie
des Raumes verzichtet werden müssen. »Vielleicht könnte behauptet

werden, der Raum für eine ein grösseres Verordnungs-Materiale um-
fassende Darstellung hätte durch Weglassung der Motivenbcrichte

[und Commissionsberichte zu den staatskirchl. Gesetzen vom Mai
1874] gewonnen werden können. Allein gerade diese dürfen in einer

Ausgabe, wie die vorliegemle nicht fehlen. Die Motivenbcrichte zu

den grossen staatskirchlichen Gesetzen dieses Jahrhunderts sind nicht

nur einziger Ersatz für ein dermalen noch fehlendes Lehrbuch des

modernen österreichischen Staatskirchenrechtes, sie würden auch beim
Vorhandensein eines solchen unentbehrlich sein zum Eindringen in

ea '
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den Geist und das Yerständniss des Gesetzes; ja um des tiefen und
staatsmännischen Geistes willen von dem sie getragen sind, würde

ihre Bedeutung für die Beurtbeilung staatskirchlicher Fragen auch

dann nicht erschüttert werden, wenn die Gesetze, deren Erlassung

sie befürworten und rechtfertigen sollten, selbst von der Bildfläcbe

des Rechtes verschwinden.< Wir wollen dazu nur zwei Bemerkungen
von rein praktischem Standpunkte aus machen: 1) wer die betref-

fenden umfangreichen Motiven- etc. Berichte im Zusammenhänge
studiren will, wird dafür nicht leicht zu diesem Abdrucke und
schlechtleserlicher Petitschrift greifen

; 2) für den praktischen

Zweck des Verf. würde es praktischer gewesen sein, zu den einzelnen

§§. der betr. Gesetze die einschlägigen Bestimmungen der Motiven-

etc. Berichte als Note beizutügen, wodurch die praktische Heran-
ziehung der Motivenberichte zur Interpretation sehr erleichtert wor-

den wäre. So würde der praktische Zweck des Buches noch besser

erreicht und doch Raum für manche fehlenden praktisch wichtigen

Gesetze und Verordnungen sein. Zweckmässige Anmerkungen aus

dem amtlichen Akteuroaterial hätten sich namentlich auch noch an
manchen Stellen bei den Landesgesetzeu über die Kircbenbaulast

geben lassen, wie wir sie im Archiv bereits bei dem Abdruck der-

selben Bd. 12 fi. gegeben haben. Unser Archiv war überhaupt .seit-

her die einzige allgemeine Sammlung des von Dr. B. in einem Bande
zusammengestellten Materials. Verbältnissmässig weniges, z. B. über

den V.-6.-H. die ausführliche Mittheilung der Dalmatiner Gesetze und
die Verweisung auf manche nicht im Archiv enthaltene gerichtlichen

Entscheidungen ist von Dr. Burckhard beigefügt, aber unseres Er-

achtens fehlen von den im Archiv mitgetheilten und erörterten Er-

lassen und Gesetzen viele, die in der vorliegenden Sammlung nicht

hätten fehlen dürfen, z. B. über Patronatsverhältnisse, kirchliche Ver-

mögensverwaltung, Schulsachen (die übrigens des Raumes wegen besser

alle in den besonderen Band Schulgeseize überwiesen wären), Ehe-
schliessung u. dgl. m. üeber die von dem Verfasser in einer anderen

Schrift näher ausgeföhrte Meinung, das Studium des Kirchenrechts

könne für Juristen durch das des blossen Staatskirchenrechts er-

setzt werden, verbreiten wir uns an anderer Stelle (s. o. S. 181 ff.).

Vering.

13. Staatslexicon, herausg. von der Görresgesellschaft eur Pflege der
Wissenschaft im kath. Deutschland. Heft 1. (169 Sp. gr. 8).

Freiburg, Herder, 1887. (Preis pro Heft Pj^ Mk.).
Dieses auf kathol. Grundsätzen beruhende Staatslexicon ist auf

Bände von je 9— 10 Helten ä 5 Bogen gr. 8. berechnet. Den Plan
entwarf mit grosser Sorgfalt und Umsicht Prof. Dr. v. Hertling zu

München, die Redaction führt Dr. Bruder zu Innsbruck. Das Unter-

nehmen empfiehlt sich nicht blos an sich schon durch seinen Zweck
der allgemeinen Beachtung, sondern auch die hier im 1. Hefte vor-

liegende Probe der Art der Durchführung entspricht den gehegten
Erwartungen. Heft 1. schliesst mitten in dem Artikel Amt ab. Es
finden sich in Heft 1. bereits viele Verweisungen aut Artikel kircheu-

rechtlicben Inhalts der späteren Hefte, aber noch kein kircbenrecht-
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lieber Artikel selbst. Hingewiesen wird nur z. B. in Dr. Bruder’s

Art. Abdication S. 10 auf die vergeblichen Versuche des päpstlichen

Stuhles zur Wiederaufrichtung des röm.-cleutscheu Kaiserthuras und

in P. Cathrein's S. J. Art. Absetzung ist beraerkenswerth der kurze

Nachweis, dass die Lehre von der Absetzung eines Fürsten, die auch

bei den Jesuiten Suarez und Bellarmin sich findet, keine speciell

>jesuitische€ ist.

14. Die Comtureien der Deutschordensballei Lothringen. I. Die
Comturei Metz von Heinr. Lempfrid. (Gedruckt als Beilage

zu dem Jahresberichte des Gymnasiums zu Saargemünd).
Saargemünd, E. Maurer, 1888. VI m. 48 S. 4".

Zu der Publication der Urkunden des Deutsch-Ordens-Central-

Archivs zu Wien von Graf Petteneg, der Geschichte der Ordensbe-

sitzungen in Frankreich von H. D’Arbois de Jubainville und Lalore

kommt nun eine Geschichte der Oeutschordensballei Lothringen, zu

welcher acht Ordenshäuser gehörten, von Gymnasialprofessor Heinrich

Lempfrid zu Saargemünd. In der vorliegenden ersten Abtheilung

bietet L. die Geschichte der zu Anfang des 13. Jahrhunderts ge-

gründeten, nur kurze Zeit eigentlich blühenden, im 16. Jahrhundert

bei der Annexion von Metz durch Frankreich ganz zerstörten Com-
turei Metz. Aus den noch vorhandenen Urkunden und sonstigen

Quellen hat L. ein recht intere.ssantes anschauliches Bild entworfen.

Ein zweckmässig angehängtes Personen- und Ortsverzeichniss erleich- •

tert den Gebrauch der Schritt bei anderweitigen historischen Unter-

suchungen.

Dr. Bob. Scheidemantd.

15. Im Archiv 1887, VI. Heft, S. 470 ff. veröffentlichten wir

eine Besprechung der Schrift Brzezinski’s über den Eid. Der Herr
Verfasser ersucht uus nun im Hinblicke auf den, ihm vom Recen-

senten gemachten Vorwurf: >Verf. hätte einzelne Werke unrichtig an-

geführt, z. B. Grimm: Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte, an-

dere Werke, die er mit Recht hätte benützen sollen, z. B. Löning,

Der Reinignngseid ,
nicht einmal erwähnte — den Recensenten auf

S. 7 n. 1 und S. 29 n. 1 zu verweisen, wo Grimm’s Deutsche Rechts-

alterthümer citirt erscheinen.

Dr. Iglovic, welchem wir die Erwiederung des H. Verf. mitgetheilt

haben, erklärt uns nun, sein erster Vorwurf — der einzige auch,

gegen den sich H. Verf. kehrt — beziehe sich auf das Citat auf

S. 164 n. 1 , wo wirklich Grimm — Deutsche Reichs- und Rechts-

geschichte citirt erscheint. Freilich sei dies Citat nur ein Verstoss

gegen die ,
in jedem wissenschaftlichen Werke allerdings höchst

wünschenswerthe Genauigkeit der Citate ; nachdem jedoch ein sol-

cher nicht vereinzelt da steht (vgl. z. B. die ungenauen Citate auf

S. 29: Schulte; S. 146 n. 3: Gaupp u. A.), hätte ihn Rec. hervor-

gehoben.
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XIX.

Zu Cotumban’s Klosterregel und Bussbuch.

Von Herrn. Jos. Schmitz, Doctor der Theologie und des Kirchenreebto.

Wiederholt habe ich bereits in diesem »Archiv für kath. Kir-

chenrechtc meine Beurtheilnng des mit dem Namen Columban's ver-

knüpften Bassbuches mitgetheilt; das erste Mal im 49. Bd. S. 3 ff.;

das andere Mal im 51. Bd. S. 3 ff.; eine damit übereinstimmende

Darstellung habe ich sodann in meinem Buche: »Die Bossbücher

und die Bussdisciplin der Kirche, c Mainz 1883, S. 588 ff. gegeben.

In dem zweiten Aufsatz (51. Bd. S. 3 ff.) hatte ich eine Dissertation

eines Herrn Dr. 0. Seebass, damals im Lehramts an einer höheren

Töchterschule zu Dresden thätig, jetzt in Dessau wohnhaft, ein-

gehend berücksichtigt und seine Ansicht zu widerlegen versucht,

nach welcher in dem zweiten Theile der regula coenobialis des Co-

lumban die von Wasserschlehen (Bassordn. S. 54, 55) »so schmerz-

lich vermisste Ergänzung des Uber poenitentialis Columbani* zu er-

blicken sei ‘).c Neuerdings hat Dr. Seebass sich gegen diese meine

Ausführungen in der »Zeitschrift für Kirchengeschichtec VIII. Band 3.

Heft 1886 S. 459 ff. in einer Weise ausgelassen, welche das für

ernste wissenschaftliche Forschungen erforderliche Mass der Würde

leider vermissen lässt.

Das Resultat, zu welchem ich in meiner ersten Abhandlung

(49. Bd. S. 3 ff.) gelangt war, besteht wesentlich darin, »dass das

von Wasserschlebeu vertretene Columban’sche Bussbuch weder Co-

lumban zum Verfasser habe, noch zur Zeit seiner unmittelbaren

Schüler entstanden sei.c Ich holte zunächst die negativen Momente

hervor, indem ich darauf hinwies, dass der Biograph Columban's

Jonas von Susa 28 Jahre nach dessen Tod wohl die sonstigen

Schriften Columban’s erwähne, aber ein von Columban verfasstes

Poenitentiale nicht anführe; wie denn auch in dem Bücherverzeich-

niss des von einem Schüler Columbans gestifteten Klosters S. Peter

zu Resbach in Burgund, welches uns in einer Handschrift des 9. Jahr-

hunderts (Cod. reg. Christ. 479 saec. IX. fol. 55) erhalten ist, ein

Bassbuch Columbans nicht aufgeführt wird. Die einzige handschrift-

liche Quelle des sog. Columban’schen Bassbaches ist ein Codex Bo-

1) Otto Sebass, lieber Colamba von Luzeail Kloeterregel und BuMbuch

;

loaugural-Diuertation. Dreeden 1883 S. 49.

Archiv für Kirobearaobt. LIX. 14
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biensis, von welchem Flemraing, dem davon zunächst Kenntniss ge-

geben wurde, nur anzugeben weiss, dass er vetustissimus sei, »per

Boniprandum quendam (Monachum, ut arbitror, Bobiensem) accurate

transcripto ‘).< Jede sonstige paläographische Notiz über die Zeit

und den Charakter der Handschrift fehlt ; Wasserschieben bat ledig-

lich einen Abdruck aus » Flemmingc gegeben ; er bemerkt dazu

:

»ein Blick auf diesen Flemming’schcn Text zeigt, dass derselbe das

Werk leider unvollständig enthält, und namentlich im Anfänge je-

denfalls Lücken sind. Um so mehr ist zu beklagen, dass selbst die

eifrigsten und ausgedehntesten Nachforschungen nach anderen Hand-

schriften dieser interessanten Bussordnung gänzlich erfolglos geblie-

ben sind *).c Um die Authenzie des Textes eines Columban'schen

Bussbuches steht es demnach so schlecht wie möglich.

Ich habe sodann in der angeführten Abhandlung auf Qnmd
des Inhaltes des Bohiensischen Textes gegen dessen Columhanischen

Ursprung argumentirt. Weder die für Laien noch die für Kleriker

angeführten Bussarten entsprechen der im fränkischen Beiche zur

Zeit Columban’s üblichen Disciplin ; die vorkommenden Busssurrogate

des peregrinare und des Exils sind Uehungen, welche erst in dem
8. Jahrhundert

,
also reichlich Hundert Jahre nach dem Tode Co-

liimbans Vorkommen. Ausgebildete Gemeinden der Bonosianer, welche

erwähnt werden, sind erst nach dem Tode Columban’s im fränki-

schen Reiche nachweisbar. Die systematische Eintheilung des Bo-

biensischen Textes ist eine specifische Eigenthömlichkeit der Rechts-

denkmäler des 8. und 9. Jahrhunderts. Endlich wies ich darauf

hin, dass die planlose Verbindung heterogener Mönchsbussen und

Elosterstrafen mit den auf die öffentliche Busse bezüglichen Buss-

Satzungen in dem Bohiensischen Texte eine praktische Benutzung

desselben in der Bussdisciplin zur Zeit Columban’s vollständig illu-

sorisch macht, denn damals war öffentliche und Privatbusse getrennt

;

in der öffentlichen Busse wurden nun Kapitalvergehen gesühnt;

die Bnssbücher, welche diese öffentliche Busse regeln sollten, konnten

daher nur Kapitalvergehen behandeln.

Das waren die Gründe, welche mich zu dem Resultate führten,

dass der Bobiensische Text lediglich eine Zusammenstellung von

Busssatznngen seitens eines unerfahrenen Compilators im 8. Jahr-

hundert sei und dass somit »die Tradition von einer Wirksamkeit

Columban's, welche das Busswesen umgestaltet und wesentlich ge-

ll Flemming, Collectanea sacra. Löwen 1667, pag. 41.

2) Watterschieben, Bassordnnngeu. Halle 1861, S. 64 f.
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fordert haben soll, als eine vollständig grundlose Sage zurückzu-

weisen sei ‘).c

Man könnte nun vielleicht der Meinung sein, ich stehe mit

dieser Ansicht vereinzelt, und das von mir bezeichnete Besultat habe

von der ffissenschaftlichen Forschung inzwischen keine Anerkennung

gefunden. Dagegen will ich nur, ohne auf die zustimmenden Re-

censionen einzugehen, auf Friedberg verweisen. In der zweiten Auf-

lage seines Lehrbuchs des katholischen und evangelischen Eirchen-

rechts (Leipzig 1884) schreibt Friedberg S. 289 n. 4: »Wenn ich

früher mit Löning einen massgebenden Einfluss Columbans auf diese

Entwickelung angenommen habe, so scheinen mir doch die hierauf

bezüglichen Untersuchungen bei weiterer Prüfung bis jetzt nur zu

Hypothesen geführt zu haben. Vgl. auch Schmitz, A. 49, 3 fif.c

Damit ist doch der augenblickliche Stand der Frage bezüglich

des sog. Columban 'sehen Bussbuches für die Wissenschaft ein an-

derer gegen früher geworden. Wie stellt sich nun Dr. Sebass hierzu.

Er ignorirt diese Thatsache vollständig. Weder in seiner Inangural-

Dissertation
, noch in der Zeitschrift für Kirchengeschichte erwähnt

er meine diesbezügliche Abhandlung im 49. Bd. des Archivs; eben-

sowenig erwähnt er in seiner Antikritik die Stellung, welche die

neuere Forschung, wie die Friedbergs zur Frage einnimmt. Ob hier

Absicht oder Unwissenheit vorliegt, will ich nicht entscheiden. Die

Folge aber ist die, dass die sämmtlichen Deductionen, welche Dr.

Sebass anstellt, in der Luft schweben. Soll der von ihm versuchte

Nachweis, der zweite Theil der Cönobialregel sei die schmerzlich

vermisste Ergänzung des Columban'schen Bussbuches, einen Sinn

und wissenschaftlichen Werth haben, dann muss doch zunächst die

Authenzie des Columban'schen Bussbuches feststehen. Ist das von

Dr. Sebass vertretene Bussbuch Columban’s nichts anders als eine

wertblose Compilation des 8. Jahrhunderts, dann ist es eine Arbeit

pro nihilo, nachzuweisen, es gebe auch noch andere Elosterbnsseu,

welche der Compilator in seiner Compilation mit gleicher Planlosig-

keit wie die angeführten Elosterbussen hätte aufnehmen können.

Ist der Einfluss Columban's auf das Busswesen, um mit Friedberg

zu sprechen, eine Hypothese, dann besteht das Bestreben Dr. Sebass

lediglich darin, auf einer Hypothese eine neue Hypothese aufzu-

bauen.

Nachdem wir so festgestellt haben, in welchem Masse den

Untersuchungen Dr. Sebass überhaupt Bedeutung für die wissen-

schaftliche Forschung auf dem Gebiete der Bussbücher und der

1) Arohir 49. S. 18.

14*
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Bassdisciplin zuznerkennen ist, wollen wir noch diese üutersuchnngen

selbst im Anschluss an seine Antikritik einer kurzen Prüfung unter-

ziehen.

Dr. Sebass glaubt, ich gebe zu: »dass die reg. coenobialis

nicht nur wirklich von Columban herrühre, sondern auch einen Theil

der regula Col. gebildet habe >).<

Indessen lässt S. mich mehr zugestehen als ich beabsichtigte.

Die Sache verhält sich nämlich so. Eine Kegel, die man mit dem

Namen und dem Ansehen Columbau’s verband, wurde zweifellos in

den von Columban gestifteten Klöstern beobachtet. Es ist aber hier-

bei nicht an eine ausgearbeitete, in ihrem Wortlaut fixirte Eloster-

regel zu denken, sondern an eine »Disciplinc oder >Observanz,c

welche von Columban gehandhabt, sich als lebendige Uebung in

seinen Klostergründungen überlieferte. Die Annahme, dass Columban

selbst diese Regel in ihrem Wortlaut fixirt habe, ist entschieden zu

verwerfen. In dem Briefe an Papst Bonifaz IV. schreibt Columban

:

>cum nostrorum regulis manemus Seniorum ;c womit er andeutet,

dass es keine von ihm gebundene Regel, sondern vielmehr die Ob-

servanz seiner Vorväter sei, nach welcher er im Gegensatz zur Ob-

servanz in fränkischen Klöstern : »dum nullas istorum suscipimus

regulas Gallorum« mit den Seinigen lebe‘). In dem Capitel »de

synaxi,« welches allerdings nur in der von Flemming benutzten Hand-

scbrift der »regula monastica« vorkommt, heisst es: »quia varie a

diversis memoriae de eo traditum est ^).« Die Coenobialregel I. wird

mit den Worten eingeleitet : »Statutum est Fratres charissimi a

Sanctis Patribus*).« Das Alles sind Ausdrücke, welche die Vor-

stellung ausschliessen, Columban habe eine im Wortlaut fixirte Regel

erlassen. Dazu kommt, dass der Inhalt, wie die Sprache in der regula

monastica durchaus nicht einen Gesetzgeber errathen lässt; sie enthält

keine Vorschriften, nach denen die Klosterordnung eingerichtet werden

soll, keine Gebote und Verbote. Von Capitel 8. ab gestaltete sich

die Schrift vollständig in der schon vorher erkennbaren Art einer

Abhandlung über klösterliche Tugenden aus, so dass wir darin

Loening zustimmen, wenn er sagt: »Die Schrift schliesst sich nach

Form und Inhalt den zahlreichen ethischen und religiösen Erörter-

ungen über das Möncbswesen an, wie wir sie aus Cassian, Eucherius

1) Zeitschrift für Kircheugescbichte, S. 461.

2) Flemming, I. c. p. 110.

3) Flemming, 1. c. p. 5.

4) Flemming, 1. c. p. 19.
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und andern hinlänglich kennen >).€ Was die regula coenobialis be-

trifft, so enthält diese allerdings Regelbestinmiungen , allein wie

wenig sie in ihrer Fassung Columban selbst zugescbrieben werden

kann, geht daraus hervor, dass sie nur in dem Cod. Oxenhusan. aus-

drücklich den Namen Columban’s trägt, während sie in der Augs-

burger Handschrift bezeichnet wird als: »Kegula coenobialis Patrum

de Hibernia seu regula coenobialis Fratrum Hiberniensium *).c Nnr

bei der Vorstellung einer auf Columban zurückgeführten traditionel-

len Observanz, die in der Hebung, nicht aber im Wortlaut einer

Regel feststand, lässt es sich erklären, dass diese Regel bald den

Namen Colnmban’s, bald den seiner Schüler in den von ihm gestif-

teten Klostemiederlassungen trägt. So änsserte sich denn bereits

im vorigen Jahrhundert Brockie der Prior des Schottenklosters in

Regensburg der Sachlage ganz entsprechend über die Regel: »In-

terea haec St. Columbani Regula novem capitibus constans
, cui et

hic decimam adjecit Holstenius, non omnia ad perfectionem vitae

monasticae praecepta necessaria tradit, sed generalia tantum statuta

praescribit; ita ut viva potius voce, quam scripta Regula Monachos

suos direxisse videatur *).c Auf diesem Standpunkt steht die wissen-

schaftliche Forschung bezüglich der Colnmban’schen Regel auch beute

noch. Es ist lediglich eine Uebertreibung , wenn Sebass sagt, »der

Columbaniscbe Ursprung der regula monastica sei allerseits zage-

standen und in der That über jeden Zweifel erhaben ^).« Die Ci-

tirung derselben unter Namensnennung seitens des Benedikt von

Aniane, worauf Sebass sich beruft, hat heine andere Bedeutung, als

die eine an den Namen Columban geknüpfte Observanz zu bezeich-

nen. Wenn dann Sebass um »die Abfassung seitens Columba (be-

züglich der Coenobialregel) ausser Zweifel zu stellen,« die Benutzung

derselben durch Donat, worauf vor ihm bereits Loening binwies,

als «argumentum firmissimam« hinstellt ^), so wird auch hierdurch

nach der zutreffenden Anschauung Loenings nicht mehr bewiesen,

als dass diese Coenobialregel »ihren wesentlichen Bestandtheilen

nach von Columban herrähre*).« Nur in diesem beschränkten Sinne

einer traditionellen Observanz kann man daher von einer Regel Co-

li Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts. Strassburg 1878.

2. Bd. S. 483.

2) Flemming, 1. c. p. 25.

3) Luc. *Holstenii

,

Codex Regul. observationibus critieo-historicis s P.

Mariano Brockie illustratus Angustae Vind. 1759, pag. 169.

4) Dissertation, 1. c. S. 5.

5) Dissertation, 1. c. 8. 87, 39 Anm.

6) Loening, 1. c. 8. 436 f.
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lamban's reden und nur so will auch Bellesheim verstanden sein *).

üebrigens wird Sebass selbst in seinen Untersuchungen über die ver-

schiedenen Redactionen der Coenobialregel an einer Stelle zu dem

Resultate geführt, dass wir auch in der älteren Fassung derselben

doch znicht die genuin-columbanische Regd besiteen ^).< Eine all-

seitige Beurtheilung der Columban’schen Regel wird übrigens erst

möglich, wenn ihre Reziehungen zu jener Observanz vollständig dar-

gelegt sein wird, welche der schottische Patriarch Columba seinem

Kloster Hy und dessen Töchterstiftungen gegeben hat. Der Ver-

kehr, den Columban mit diesem Altvater des schottischen Kloster-

lebens unterhalten hatte und die Gleichartigkeit der Cebung in

seinen und dessen Klosterstiftungen, machen mehr als wahrschein-

lich, dass die Observanz, welche Columban nach dem Festlande mit-

brachte, keine von ihm neuerlassene Regel, sondern auch für ihn

schon eine traditionelle Uebung war*).

Haben wir es sonach nicht mit einer von Columban selbst ver-

fassten Regel, sondern mit einer von ihm und den Seinigen geübten

traditionellen Observanz zu thuen, so werden wir auch die Recensionen

dieser sogenannten Columban’schen Regel nach diesem Gesichts-

punkte beurtheilen müssen. Es liegen zwei Hauptrecensionen der

regula coenobialis vor, wie früher bereits erwähnt wurde*). Die

kürzere ist in dem von Flemming benutzten Codex Oxenhusanus

und in dem Cod. S. Gallen, n. 915. saec. X od. XI*), sowie im

Cod. Augustan., dessen Varianten Flemming mittheilt, enthalten*).

Die längere Recension ist dem Cölner Codex, den Holtenins zu seiner

Publication benutzte ') und dem Codex des Klosters Fleury ent-

1) Geschichte der kath. Kirche in Schottland. Hainx 1883 I. Bd. S. 65f.

2) Dissertation, 1. c. S. 46.

3) Die Anwendung des Wortes Christi : >qni vos audit
, me audit> auf

die Befehle des Vorgesetzten, so dass wenn diesem gehorcht wird, Gott ge-

horcht wird, wie es in der Regel Columbans c. 1 (Flemming p. 4) heisst, galt

auch im Kloster H;. Die Armnth sollte im Kloster Hy so geübt werden, dass

man in Nachahmung Christi und der Apostel stets nackt sein soll; (Skene,

Celtic Scotland II. 508). Uebereinstimmend heisst es in der Regel Colurab.

:

>ldeo ergo nuditas et facultatum contemptus prima perfectio est Monachorum«
(c. 4, Flemming p. b). Ganz so wie es in der reg. coen. c. 1 (Flemming p. 19)

vorgeschrieben wird, hatte auch im Kloster Hy der Bruder, welcher sich einer

Uehertretnng schuldig gemacht hatte, ein Bekenntniss in Gegenwart des ge-

sammten Convents abzulegen. S. Belleaheim, I. c. S. 70 f., 73 f.

4) Archiv fflr kath. K.-R., 51. Bd. S. 11.

5) Loening, I. c. II 433 Anm.

6) Flemming, 1. e. p. 25.

7} Cod. Regul. Holsten. I. c. pag. 174.
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nommen, den Menard benutzte ‘) ;
die kürzere wird als regula I, die

längere als regula II. bezeichnet. Keine von diesen Hauptrecensionen

kann vor der andern den Charakter der Authenzie in Anspruch neh-

men, auch nicht in dem Sinne, dass als Verfasser derselben irgend

eine einzelne hervorragende Persönlichkeit unter den Schülern

Coluraban's zu vermuthen wäre. Die Gründe nämlich, welche nach

der Ansicht Sebass
, *es vollkommen unmöglich machen , in dieser

Regel ein einheitliches Werk Columban’s zu erkennen,^ sprechen in

gleicher Weise gegen die Autorschaft irgend einer anderen Persön-

lichkeit. Ira Wesentlichen werden diese Gründe von Sebass richtig

darauf zurfickgeführt : >das8 in den 15 Capiteln der reg. coen. I.

mehrere Vorschriften zweimal Vorkommen, dass dabei nicht einmal

für dasselbe Vergehen dieselbe Strafe bestimmt wird, dass überhaupt

durch das Ganze hindurch keine bestimmte Ordnung innegehalten

wird*).€ Nun nimmt Sebass den Vorrang höheren Alters für re-

gula I. in Anspruch. Er stützt sich unter Zurückweisung aller

hierfür von Hertel angeführten Beweismomente auf die' Ueberein-

stimmung der Begel Donats mit dem Flemming’schen Text der re-

gula I. an solchen Stellen, wo regula II. längere Zusätze hat. In-

dessen sagt Sebass selbst, dass >an einigen Stellen weder regula I.

noch II, sondern Donats Regel allein den richtigen und ursprüng-

lichen Text liefert, ja an einigen anderen Orten stimmen sogar Donat

und regula II. gegen regula I. zusammen *).< Daraus geht doch

klar hervor, dass die eine wie die andere Kecension Donat als be-

rechtigte Quelle galt, mag man dabei immer zugeben, dass die Be-

censiou der regnia I. älteren Ursprungs sei. An einen bedeutenden

Zeitunterschied ist hierbei nicht zu denken; Donat, ein Zögling Co-

Inmbans, stellte seine regula collecta, in welcher Uebereinstimmungen

mit der einen wie der anderen Recension nachweisbar sind ,* in den

Jahren 643—651 auf *).

Eine gleiche Anschauung lässt sich bei Benedict von Aniane

nacbweisen, der um 800 seine concordia regularum verfasste und zu

derselben die Recension der regula II. benutzte ^). Das Verhältniss

zwischen regula I. und regula II. hat man sich daher so zu denken,

dass weder der einen noch der anderen Recension irgend ein authen-

1) Henard Concordia regg. S. Bened. Änien. Parii 1638.

2) Sebass, Diwert. S. 46.

3) Sebass, I. c. S. 46.

4) Mabillon elogium hist. S. Donati in St. S. II, S. 335 f. Sebass,

1. c. S. 37.

5) Siehe auch Sebass, 1. e. 8. 53.
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tiscbes Ansehen in der Zeit ihrer praktischen Benutzung znerkannt

wurde. Die Regel Columban’s pflanzte sich wesentlich als traditio-

nelle Uehung fort, wie sie ihrerseits aus der traditionellen

Uehnng im Kloster Hy hervorgegangen war. Geschah nun eine

Aufzeichnung derselben durch irgend einen der Manche, die nach der

Colnmban’schen Regel lebten, so konnte diese Aufzeichnung weder

ein grösseres Ansehen, als in ihrer üebereinstimmung mit der tra-

ditionellen Uebung begründet war, noch Vollständigkeit beanspruchen,

wofern einzelne Fälle der Columban’schen Observanz nicht anfge-

zeichnet waren. Die Aufzeichnung der regula coenobialis Columban’s

ist ja nicht etwa eine Aufzeichnung positiver, allgemein geltender

Normen, sondern eine Aufzählung der verschiedenartigsten Vergehen

gegen klösterliche Ordnung, für welche in casuistischer Art eine

Strafe bestimmt wird. Hierdurch unterscheidet sich die Columban’sche

regula coenobialis in ihrer Form wesentlich von der Regel des

hl. Augustinus, des h. Benedictus und auch von der Donats, welche

sämmtlich allgemeine Normen Wiedergaben, nach denen zu verfahren

war. Mit Rücksicht hierauf hat Loening Recht, wenn er die Regel

Columban’s als einen Strafcodei bezeichnet >). Diese casuistische

Formnlirung der Columban’schen Regel, welche das Ansehen eines

Gesetzgebers gänzlich vermissen lässt, ist abgesehen von den oben

angeführten Gründen auch ein Beweis dafür, dass die Aufzeichnung

nicht durch Columban, sondern durch einen Mönchen, der lediglich

eine Privatarbeit leistete, geschah. War nun eine derartige Auf-

zeichnung von Vergehen gegen die traditionelle Uebung columbani-

scher Observanz geschehen, und wir wollen einmal zugeben, dass die

Recension der regula I. die erste und älteste der uns überlieferten

Aufzeichnungen ist, so war damit nicht ausgeschlossen, dass irgend

ein anderer Mönch sich berufen fühlte, weitere Vergeben, die in der

ersten Recension nicht erwähnt waren, zu verzeichnen und das üb-

liche Verfahren in diesen Fällen ebenfalls aufzuschreiben. So kam
dann eine zweite Recension, wie wir sie in den vou Holstenius be-

nutzten Codices als regula II. finden, zu Stande. Eine so ergänzte

Recension konnte nur willkommen sein und war ebenso berechtigt,

wie die erste Recension. Es ist dies eine Erscheinung auf dem Ge-

biete der Elosterregel
, welche ganz analog den Erscheinungen auf

dem Gebiete der Bussbücher der fränkischen Zeit ist. Auch die

fränkischen Bussbücher zeigen bei ihrer Vergleichung Ergänzungen

und Zusätze, welche dem vermeintlichen Bedürfniss ihren Ursprung

verdanken
,
für alle erdenklichen Vergehen

,
Bussansätze zu bestim-

Dir '.si*-

1) Lotning, 1. c. 11. S. 434.
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men. Hält man an dieser Auffassung bezüglich der Entstehungsart

der regula coenobialis fest, daun aber auch nur dann finden die

Erscheinungen ihre Erklärung, welche auch nach der Ansicht Sebass

»es vollkommen unmöglich machen, in dieser Kegel ein einheitliches

Werk zu erkennen. c Waren es verschiedene Persönlichkeiten, welche

vorkommende Fälle einer Verletzung der traditionellen Regel in ka-

suistischer Weise behandelten und entsprechende, übliche Eloster-

bnssen zu verzeichnen für nöthig erachteten, dann ist es nicht auf-

fallend , dass nicht allein in der regula II , sondern auch in der re-

gula I. »mehrere Vorschriften zweimal Vorkommen, dass dabei nicht

einmal für dasselbe Vergehen dieselbe Strafe bestimmt wird, dass

überhaupt durch das Ganze hindurch keine bestimmte Ordnung inne-

gebalten wird*);c erklärlich ist es dann auch, dass die Regel bald

den Namen Colnmban’s, bald den seiner Schüler in den erhaltenen

Handschriften trägt.

Ist so die Natur und das Verhältniss der beiden Recensionen

der regnia coenobialis zu einander, dann bedarf es keiner weiteren

Begründung, dass jede wissenschaftliche Untersuchung die eine wie

die andere Recension in gleicher Weise berücksichtigen muss. Will

also Sebass seine Hypothese darauf stützen, dass die regula coeno-

bialis von Gapitel X. ab einen anderen Charakter annimmt, dann

muss diese Verschiedenheit des Charakters in der einen wie der an-

deren Recension nachweisbar sein. Soll nach seiner Ansicht die erste

Hälfte der Coenobialregel der Aufrechthaltung der Klosterzucht im

allgemeinen gedient haben, die zweite Hälfte aber, ursprünglich ein

Bestandtheil des Poenitentials, den Zweck verfolgt haben, diejenigen

Vergehen namhaft zu machen, welche der geistlichen Bestrafung,

der Poenitenz im engeren Sinne, unterliegen, d. h. solche, welche zu-

gleich Ausschluss vom h. Abendmahl bis nach erfüllter Bussleistung

nach sich ziehen, (Dissert. S. 49 f.) dann ist das eine so starke Ver-

schiedenheit, dass dieselbe nothwendig in der einen wie der anderen

Recension klar erkennbar sein muss. Oder will etwa Sebass glauben

machen, dass man in der verhältnissmässig kurzen Zeit, welche zwi-

schen der ersten und zweiten Recension liegt, das Bewusstsein davon

vollständig verloren habe, dass die erste Hälfte der Elosterzucht, die

andere der Verwaltung der Bnssdisciplin mit der Regelung des Aus-

schlusses und der Zulassung zum li. Abendmahle betreffe? Das wäre

doch ein Vorkommniss, welches einzig in seiner Art dastände, zumal

eine derartige Verkennung des Charakters der Coenobial-Regel nicht

1) Sebaaa, disMit S. 46.
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allein bei dem Compilator der regula II, sondern bei allen den Schälern

Columban’s vorausznsetzen wäre, welche die Regel Columban’s prak-

tisch übten. So bleibt denn nichts anderes der wissenschaftlichen

Forschung übrig, als beide Recensionen in gleicher Weise zu be-

rücksichtigen.

Von dieser Ueberzeugnng ausgehend habe ich mich in meinen

Ausführungen gegen die Hypothese Sebass (Archiv f. K.-R. 51. Bd.

S. 19) auf regula II. berufen und zwar mit dem vollsten Rechte.

Sebass, der offenbar zu einer richtigen Würdigung der Recension der

regula II. nicht gelangt ist, glaubt meinen Ausführungen wegen

dieser Berufung auf regula II. die wissenschaftliche Bedeutung aber-

kennen zu dürfen. Würde er nicht durch die Leichtfertigkeit, mit

der er seine Hypothesen aufbant, bewiesen haben, dass seinem Dr-

theil ein bescheidenes Mass von Bedeutung zukommt, dann würde

man allerdings einen solchen Vorwurf als schwerwiegend bezeichnen

mQssen. Mich dagegen zu vertheidigen , habe ich nur insofern für

nütbig erachtet, als ich im Vorstehenden meine Auffassung über das

Verhältniss der beiden Recensionen eingehender darlegte, als das

früher geschehen ist. Ebensowenig kann man mir eine Vertbeidigung

gegen die Anschuldigung, >ich hätte den Wortlaut der reg. ooen. I.

nicht nachgeeehenc (Zeitscbr. f. K.-O. VIII S. 462 f.). »Zur vollen

Qewissheit,c glaubt Sebass, in dieser Anklage durch meine beiläufige

Bemerkung gekommen zu sein ; »statt euicunque wird es wohl ubi-

cunque heissen müssen, c (S. 16), denn, so bemerkt|er mit erkenn-

barem Siegesbewusstsein : »die reg. coen. I. bietet nicht euicunque,

sondern quandocunque« (S. 463); er hat gar nicht berausgefnnden,

dass mir die Lesart quandocunque ebensowenig wie euicunque ge-

fällt und ich darum die Bemerkung machte, weil ich glaube, dass

hier weder reg. I. noch II. noch Donat das zutreffende Wort haben.

Man konnte non vielleicht der Meinung sein, Sebass spreche

den Ausführungen, welche unter Berufung auf reg. coen. II. ge-

schehen
,
darum die Wissenschaftlichkeit ab ,

weil eine ausschliess-

liche Berücksichtigung der reg. coen. I. zu anderen seiner Hypothese

günstigen Resultaten führe. Das ist indessen nicht der Fall. Die

Hypothese Sebass bleibt vor wie nach gleich unbegründet. leb habe

bereits früher hervorgehoben, dass es ganz unberechtigt ist, von

cap. X. der regula coenobialis eine Theilung in zwei Hälfte vorzu-

nehmen, da keine einzige handschriftliche Quelle Anhaltspunkte für

eine derartige Theilung gibt >). Um so durchschlagender müssten

1) Archiv ftkr K.-B., 1. e. 8. 28.

Digilized by Google



Zu CulumbaH’a Kloslerregel und Btuabuch. 219

di« Gründe sein, welche man zu erwarten berechtigt ist, wenn Sebass

desungeachtet eine Theilnng der Kegel in zwei Hälften zur Ermög*

lichuDg seiner Hypothese von der Ergänzung des Columban’schen

Bnssbucbes annimmt. Indessen bestehen die von Sebass angeführten

Gründe, auch wenn man eine ausschliessliche Berufung auf reg.

coen. I. zngibt, eine Prüfung durchaus nicht. Er will «inen »sacra-

mentalen« Charakter der Poenitenzen iu der zweiten Hälfte von

Cap. X—XV. heransgefnnden haben und bemerkt, »dass im wesent-

Ueken die in diesen AbschniUen erwähnten Vergehen sich eher als

solche erweisen, die eine Ausschliessung vom h. Abendmahl zur

Folge hohen konaiten.* (Zeitechr. für K.-G. S, 463). Wie schwach

es damit bestellt ist, geht schon daraus hervor, dass er selbst nicht

verkennnen kann, »dass auch in diesem TAetfe leichtere Verfehlungen

Vorkommen und manches, was den Bestimmungen der ersten Hälfte

sehr ähnlich sieht.« Damit entzieht Sebass seiner Argumentation

den Boden. Ich will aus jedem Capitel der zweiten Hälfte nur ein-

zelne Proben anführen, um dem Leser zu ermöglichen, selbst darüber

zo nrtheilen, ob die angeführten Poenitenzen einen sacramentalen

Charakter haben und einen Ausschluss vom h. Abendmahl zur Folge

haben konnte.

Cap. X. >Si quis veniam uou petit, aut dicit excusationem,

duos dies uno paximatio et aqua .... Si quis cum injungitur ei

opus et negligenter facit, duos dies uno paximacio et aqua .... Si

quis obliviscitur aliquid foras, si. minus 12. Psalmos, si majus 30.

Psalmos. Si quis perdiderit vel dederit aliquid sicut pretium ejus,

ita et poenitentia ejus.

Cap. XI. Si quis facit colloquium cum saeculari sine jussu,

24. Psalmos. Si quis quando cousnmmaverit opus suum, non requi-

rit; aut fecerit aliquid sine jnssu venientis, tres Psalmos cantet

.... Qni aliquem audierit mnrmnrantem .... diem unum in pa-

ximatio.

Cap. XII. Si quis suscitat furorem Fratri suo .... 4. Psal-

mos .... Si quis dormierit dum oratur, si frequens, duodecim Psal-

mos ; si non frequens, sex Psalmos. Si quis non dicit Arnen, triginta

verbera .... Si quis veniet ad sacrificium et nocturnum cingulum

vel restis circa eum, duodecim Psalmos.

Cap. XIII. Si quis ante horam nonam quarta, sextaque feria

manducat nisi infirmus
,

duos dies in pane et aqua .... Si quis

non claudit ecclesiam, duodecim Psalmos. Si quis emittit sputum et

attingit altare, viginti quatuor Psalmos; si parietem attingit, sex.

Cap. XIV. Si quis tardius venit ad orationes, quinqu^inta;
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vel cum plausu, quinquaginta; vel si quis ezequatur quod jubetur,

quinquaginta ; si post pacem sonaverit, quinquaginta, si contumaciter

responderit, quinquaginta, si venit velato capite in donum quinquaginta,

si manducat sine oratione quinquaginta ; si locutus est aliquid in ore

suo, quinquaginta ; si sonum fecerit, dum oratur, quinquaginta verbera.

Si quis iracundiam vel tristitiabi vel invidiam retinet contra fratrem

suum, ut tempus tenuerit, ita erit poenitentia ejus in pane et aqua.

Si vero prima die confessus fuerit, viginti quatuor Psalmos cantet >).

Bezüglich des Capitel XV werde ich später meine Bemerkungen

machen. In diesen hier angeführten Bestimmungen der Cap. X—XIV
tritt der Charakter der Elostetbnssen so deutlich hervor, dass es für

den Kenner der Bnssdisciplin geradezu als verwegen erscheinen muss,

solche Satzungen mit dem Ausschluss vom Abendmahl und die Ver>

waltung der öffentlichen Bnssdisciplin in Verbindung zu bringen.

Sebass wird keine einzige Bestimmung in Capitel X—XIV anfuhren

können, bei welcher Beziehung zur Handhabung der Elosterdisciplin

nicht erkennbar wäre. Er will sich damit vertheidigen
,

dass auch

in Poenitentialbüchern solche »zu leicht befundene Vergeben« neben

schweren Verbrechen verkommen. Dabei lässt er indessen sofort den

status quaestionis ausser Acht. Es handelt sich nicht darum, ob mit

schweren Vergehen geringere zusammengestellt werden, sondern darum

ob Ailos/erbussen eine Ergänzung von Busssatzungen der öffentlichen

Bnssdisciplin sein können. Ans diesem Grunde habe ich wiederholt

den Unterschied zwischen Elosterbussen und Eircbenbnssen m meiner

früheren Abhandlung scharf hervorgehoben*). Seine Berufung auf

Gildas ist höchst unglücklich, denn wie ich bei der Mittheilnng der

Busscanonen des Gildas bereits bemerkte
,

bilden dieselben keine

eigentliche Bussordnung
, sondern sind Klostersatzungen *). Sebass

beruft sich weiter auf eine in dem angeblichen Bnssbuch Colnmban’s

am Schlüsse angeführte Bestimmung »Confessiones aulem dort dili-

gentius praecipitur, maxime de commotionibus animi, antequam ad

missam eatur .... Sicuti ergo a peccatis capitalibus cavendum est,

antequam communicandum sit, ita etiam ab incertioribus vitiis et

morbis languentis animae abstinendum est ... . ante verae pacis

conjunctionem.^ Dazu bemerkt er: »die hervorgehobenen Worte

stellen es doch ausser Zweifel, dass in dem betreffenden Bussbuch

auch leichtere Vergehen berücksichtigt und dass auch diese mit

ihren Poenitenzen in Beziehung zum Empfang des h. Abendmahles

1) Flemming, Collectanea, 1. e. pag. 22 eeq.

2) Archiv für K.-R., 1. c. 8. 17 f.

3) Mein« »BaMbüeber und Boudiaciplin.« Haini 1883. 8. 496.
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gestellt waren *).c Ein Blick auf das Rubrum, welches dieser und

den vier vorhergehenden Bestimmungen gegeben ist, hätte S. von einer

solchen gewagten Schlussfolgerung abgehalten
;

dasselbe lautet:

Postremo de minutis monachorum agendum est sanctionibus. c Die

bervorgebobenen Worte beziehen sich eben ausschliesslich auf die

ascetische Privatbusse der Mönche. Dabei passirt dann Sebass wie-

der das Unglück, den status quaestionis ausser Aclit zu lassen. Will

er in der zweiten Hälfte der Coen. Kegel 1. eine Ergänzung des

Columban'scben Bussbuches finden, dann beweist er ja gar nichts

damit, dass er eine Uebereinstimmung zwischen Klostersatzungen der

regul. coen. I. und denjenigen Kloeterbestimmungen nachweist, welche

unter »de minutis monachorum . . sanctionibus« von dem Compilator

willkürlich mit den vorherigen Satzungen der Kirchenbnsse in dem
Colnmban'scbeu Bussbuch vereinigt sind, sondern er muss den Be-

weis liefern, dass alle Bestimmungen unter der Rubrik »de minutis

monachorum .... sanctionibus« sowohl die schon vorhandenen wie

diejenigen der zweiten Hälfte der regni. coen. I, die er hinzufügen

will, mit den Kirchenbasssatzungen, welche den eigentlichen Kern

des Golumban’schen Bnssbuches bilden, harmonisch vereinbar sind.

So hängt S. an ein unberechtigtes Anhängsel ein anderes An-

hängsel an.

Grosses Gewicht legt Sebass auf Capitel XV. »Dasselbe ban-

delt, wie er bemerkt, von den Nachlässigkeiten der Kleriker bei Ver-

waltung der Sacramente (richtiger der Eucharistie), die mit Poenitenz

bis zu einem Jahre bestraft werden *).« Allerdings sind die in diesem

Capitel aufgezählten Fälle von Verunehrung der Eucharistie in den

Kreis der öffentlichen Busse hineingezogen worden, und die normirten

Poenitenzen sind unverbältnissmässig grösser, als die sonstigen der

reg. coen. I; indessen es ist ein höchst unglücklicher Griff von

Sebass, hierauf seine Hypothese von der Vereinigung der zweiten

Hälfte der Coenobialregel mit dem Columban'scben Bussbuch auf-

bauen zu wollen. Die Bestimmungen dieses Capitel XV rühren

nämlich nicht von Columban her, sondern sind, wie sich aus den

Berichten über Papst Pius I. und aus dem Cod. Vatic. 1339 nach

meiner früheren Darstellung >) ergibt, italischen Ursprungs. Die

Hauptsache aber ist, was S. in unbegreiflicher Oberflächlichkeit über-

sehen hat, dass die hier in Cap. XV. behandelten Fälle der Verun-

ebmng der Eucharistie durch Nachlässigkeit, durch Verlieren, durch

1) Zeitichr. für K.-Q., L c. 8. 464.

2) Zeitscbr. fSr K.-6., I. c. 8. 463.

3) Heine »BaesbUcher und Bnssdi*cipliu,< 1. c. 8. 335.
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Unniässigkeit bereits in dem Poenitentiale Golamban’s Cap. 6. und

Cap. 24. behandelt und mit im Wesentlichen gleichen Bussansfttzen

normirt sind>). Dieselbe Erscheinung tritt auch bei den anderen

grösseren Bussausätzen hervor, welche Sebass in dem zweiten Theile

der reg. coen. I. als Beweismittel seiner Hypothese von den »sacra-

mentalen Poenitenzenc dieses Theiles gefunden haben will. Es sind

dies die Fälle des Ungehorsams gegen den Abt and die Regel, von

denen er sagt, »dass sie in Cap. X. und XI. mit scharfen Strafan-

sätzen auftreten*).< Eine Vergleichung ergibt nämlich, dass auch

diese Fälle bereits in dem Coluraban. Bussbach cap. 9—12. ange-

führt and mit entsprechenden Bassansätzen normirt sind’). Gerade

jenes Ergänzungsmaterial, welches also Sebass als das günstigste für

seine Hypothese einer Ergänzung des Columban. Bussbucbes beur-

theilt, findet sich bereits in diesem Columban. Bassbuch vor. Der

Hypothese Sebass ist damit jeder Boden entzogen, und sein Versuch

»die von Wasserschieben (Bussordnung S. 54, 55) so schmerzlich

vermisste Ergänzung des lib. poenit. Columbani^jc zu entdecken,

muss wissenschaftlich als gänzlich misslungen bezeichnet werden.

Es verlohnt sich nicht der Mühe auf Einzelheiten, welche

Sebass willkürlich zu Gunsten seiner Hypothese deuten möchte,

näher einzugehen. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass

im Wesentlichen die Strafansätze der Qualität der Vergehen in der

regal, coen. entsprechen’). Ganz nebensächlich muss der Umstand

erscheinen, auf den Sebass Gewicht legen will, dass der Ausdruck

»unum diem (duos dies) uno pazimatio et aquac im ersten Theile

der reg. coen. I. nicht vorkommt, da die Sache, nämlich eine Fasten-

busse, unter der Bezeichnung superpositio wiederholt angeführt wird.

Die Worte in Cap. IX. »Poenitentes Fratres et indigentes poenitentia

Psalmorumc lassen die Psalmenbusse durchaus nicht als eine spezi-

fische Eigenthümlichkeit der Bestrafung bestimmter Vergehen er-

scheinen. Es kommt auch gar nicht darauf an, wie oft die Prügel-

strafe in dem zweiten Theile der reg. coen. I. verhängt wird, —
thatsächlich wird sie nicht in 3 Fällen wie Sebass meint, sondern

in 11 Fällen ausgesprochen — dass die Prügelstrafe überhaupt vor-

kommt, ist ein charakteristisches Merkmal der Regel Columban’s vor

1) Flemming, 1. c. p. 94 a. 95. Meine »Bnssbücher und Bassdieciplin.c

I. c. S. 595 and 598.

2) Zeitschr. für K.-G. S. 463.

3) Flemming, 1. c. p. 94. Meine »Bnesbücher und Basedisciplinc S. 595 f.

4) Diseertation, 1. c. S. 49.

5) Archiv für K.-B., L c. S. 21.
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alleu anderen Klosterregeln, wie Loetting richtig hervorhebt*). Dass

Colnroban sie aber als eine sacramentale POnitenz verwandt habe,

ist eine Annahme, die bisher nur Sebass gewagt hat aufzustellen.

Sebass kommt auch auf seine Darstellung des columbanischen

Psalmenkursus zurück und beruft sich auf Greith, die altirische

Kirche. S. 282. Ich acceptire diese Berufung recht gerne und bin

überzeugt, dass S. durch Greith zu klareren Vorstellungen über die

Uebungen und Bezeichnungen der Psalmodie geführt werden wird.

Bezüglich der Missionsthätigkeit Colnmban's, die Sebass bemängeln

will, verweise ich ihn auf Beilesheim, Geschichte der kath. Kirche

in Schottland
,

I. Bd. S. 41 f.
,

der die Resultate der wissenschaft-

lichen Forschungen mit Recht dahin zusammenfasst, dass von dem

Mönchthum der Missionseifer als wesentliches Element ganz untrenn-

bar war, znr Bekämpfung des Heideuthnms dnrch die Predigt des

Wortes, mehr noch durch die Predigt des Lebens.

1) Loening, 1. c. S. 434.
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Die Recursbeschwerde gegen das Tessiner Kirchengesetz vom

28. Januar 1886 und deren Abweisung durch Schweizer Bun-

desgericht und Bundesrath.

I. Der Inhalt der im Archiv, Bd. 59. S. 160 schon erwähn-

ten Recursbeschwerde, von Advocat Stoppani und Gons. ,
er-

gibt sich theils aus den Entscheidungen des Bandesgerichts und

Bundesraths, theils ans der hier zunächst folgenden im Namen des

Staatsraths und Grossen Uaths des Cantons von Prof. Dr. Gustav

König zu Bern verfassten Antwort an das h. Bundesgericht der

Schweiz. Eidgenossenschaft.

Herr Präsident!

Herr Bundesrichter!

Durch Verfügung vom 11. Mai (soll heissen Juni) L J. (1886)

übermittelte Herr Bundesriebter Dr. Hafner, als Instrnctionsrichter,

der Regierung des Cantons Tessin für sich und zu Händen des Gros-

sen Rathes dieses Cantones, ein Recursmemorial der Herren Stoppani

und Mithafte d. d. 25. Mai, eingereiebt am 27. Mai 1886 gegen

das tessinische Gesetz vom 28. Januar und 21. März 1886, zur Be-

antwortung.

Der Recurs wird als ein solcher bezeichnet, welcher von den

Recurrenten in ihrem eigenen Namen und in demjenigen des Comite

liberal cantonal eingereicht wird, unterzeichnet aber ist derselbe in

der Originalschrift nur von den Recurrenten in ihrem eigenen Na-

men. Nachdem derselbe am 27. Mai dem h. Bundesgerichte einge-

reicht worden war, traten demselben vom 13. Juli bis 14. September

noch eine Anzahl von Gemeinden bei, ferner eine Anzahl von Pri-

vaten, und endlich:

Der Circolo dei Franchi Liberali della Collina d’Oro-Mutuo

Soccorso —
Die in Ceresio versammelten liberalen Schützen,

Eine Schützenversammlung von Ascona,

Eine Soci^td liberale >La Ticinese€ in San Francisco,

alle ohne genauere Bezeichnung ihrer besonderen Beschwerdepunkte.

Da es sich um einen staatsrechtlichen Recurs handelt, so ist
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vor A.Uem aus die Frage der LegiÜmation in's Auge zu fassen, so-

wohl mit Beziehung auf Personen als auf Sachen.

1 .

Zum staatsrechtlichen Recurse an das h. Bundesgericht sind

ausschliesslich legitimirt Private und CorporcUionen

,

es sind daher

Recurrenten , welche weder Privatpersonen noch Corporationen sind,

zu Ergreifung eines solchen Recurses nicht legitimirt.

Nun gehören aber unzweifelhaft nicht zu den Corporationen

das 8. g. Comitd liberal cantonal, für welches die Herren Stoppani

und Mithafte anftreten, ebensowenig der Circolo dei franchi liberali,

die Gesellschaft »La Ticinese« in Kalifornien, die Schötzenversamm-

lungen von Ceresio und von Ascona.

Diese Recurrenten sind daher von vornherein ans dem Qerichts-

local des Bundesgerichtes wegznweisen.

Ebenso wenig legitimirt sind die Gemeinderfttbe, in so ferne sie

in ihrem eigenen Namen anftreten ; handeln sie dagegen im Namen
und als Vertreter ihrer Gemeinden, so haben sie sich durch einen

Gemeindebeschluss zu legitimiren.

Da uns vom h. Bnndesgerichte die sie betreffenden Akten nicht

zugesandt worden sind, so befanden wir uns auch nicht in der Lage,

die Legitimationsfrage in dieser Richtung einer genaueren Prüfung

zu unterworfen, und behalten uns daher in dieser Beziehung alle

Rechte vor.

Sachlieh legitimirt sind Privaten und Corporationen wegen Ver-

letzung derjenigen Rechte, welche ihnen entweder durch die Bundes-

verfassung oder durch die in Anstührung derselben erlassenen Bundes-

gesetze oder durch die Verfassung ihres Cantones gewährlei^ sind.

Das h. Bnndesgericht hat sich hierüber in seinem neuesten

Entscheide in Sachen Speiser und Milh. (Entsch. XI, S. 309 ff.) fol-

gendermassen ausgesprochen: »Zum Recurse gegen Verfügungen can-

tonaler Behörden wegen Verfassungsverletzung ist nicht Jedermann

legitimirt, sondern nur Diejenigen, welche durch die angefochtenen

Verfügungen betroffen werden. Dass die Recursberechtigung auch

dritten Unbetheiligten zustelie, folgt weder aus dem Wortlaute des

Gesetzes, welcher vielmehr für das Gegentheil spricht (Art. 59, litt, a,

B. G. über Org. der Bundesrechtspflege, v. v. »welche ihnen gewähr-

leistet sindc), noch aus der Natur der Sache. Es ist nicht einzn-

sehen, aus welchem Grunde z. B. bei gesetzlicher Aufhebung wohl-

erworbener Privatrechte, wenn die Berechtigten selbst sich derselben

unterwerfen und ihrerseits nicht beschwerend anftreten. Dritte zur

iLTshiT ntr Klrebeoraebt. MX.
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Beschwerde berechtigt sein sollten. Dabei ist freilich nicht zu über-

sehen, dass bei behaupteten Verfassungsverletzungen durch allge-

meine, nicht blos ein oder mehrere einzelne concrete Rechtsverhält-

nisse betreffende Gesetze überhaupt jeder Bürger als verletzt er-

scheint und soniit zur Beschwerde berechtigt ist.« Mit Recht be-

merkt aber auch Herr Dr. G. Schoch in seinem dem Schweiz. Ju-

risten- Vereine in Schaffbausen erstatteten Referate: »Sollte das ent-

sprechende Hecht ganz allgemein ,
bei jeder objectiv behaupteten

Verletzung zu Händen jedes Intervenienten statuirt werden wollen,

so müsste der angerufene Art. 113, Ziff. 3, Verf. allgemein lauten:

»Ueber Beschwerden betreffend Verletzung verfassungsmässiger Rechte,

sowie über solche wegen Verletzung von Concordaten und Staatsver-

trägen,« und Art. 59. wäre ebenso allgemein etwa folgendermassen

zu fassen: »Endlich beurtheilt das Bundesgericht Beschwerden be-

treffend : a. Verletzung der durch die B. Verf. und die in Ausführung

derselben erlassenen Bandesgesetze oder durcli die Cantonsverfas-

snngen gewährleisteten Rechte; b. Verletzung von Concordaten etc.«

nach bisherigem Wortlaute. Nur in dieser Fassung könnte dann

wirklich von einer Art Popularklage gesprochen werden.« S 28 u. 29.

Es muss also nach dem bisherigen Bundesrecbte ein Reclit

verletzt werden, welches dem Recurrenten .selbst zustebt und ihm

garantirt worden ist, und eine allgemeine Klage über Verfassungs-

Verletzung ohne den Nachweis der Verletzung concreter und garan-

tirter Rechte kann nicht Gegenstand eines staatsrechtlichen Recurses

sein. Wegen Ausscheidung der Kirchengüter aus dem Gemeinde-

vermOgeu und ihrer Verwaltung durch die Kirchengemeinden sind

daher, wenn eine concrete Verletzung garantirter Rechte vorliegt,

nur die betreffenden Gemeinden zum Recurse legitimirt, nicht aber

Privatpersonen oder Schützenversammlungen oder kalifornische Ver-

eine. Ebenso wenig sind Gemeinden zum Recurse wegen Entziehung

des Rechtes der Pfurrwahl formell legitimirt, wenn dasselbe nicht

ihnen, sondern andern entzogen worden ist, oder wegen des Ver-

zichtes auf ein Regierungsrecht
,

welches ihnen niemals zugestanden

hat und niemals zustehen konnte. Es sind daher unzweifelhaft nur

solche Personen zum Recurse legitimirt, welche durch die angegrif-

fene Verfügung in ihren garautirteu Rechten verletzt sind, und nicht

auch solche, bei welchen dies nicht der Fall ist. Daraus ergibt sich

aber auch, durch welche Thatsachen jeder einzelne Recurrent den

Nachweis seiner Legitimation zu erbringen hat.

Rs muss ferner die Verletzung stattgefunden haben durch die

Verltiguny (döcision) einer caiitoualen Behörde, sei dieselbe eine ad-
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ministrative oder eine richterliche. Dagegen kann, ohne der Sprache

Gewalt anznthun
,

unter >VerfQgung< (»däcisionc) ein von der ge-

setzgebenden Behörde erlassenes und vom Volke angenommenes Ge-

setz nicht verstanden werden. Bin Gesetz enthält eine allgemeine

Norm, und nicht Entscheidung eines concreten Falles; es ist ferner

keine Verfügung, welche dem Betheiligten (»intdressdc) eröffnet,

sondern welche öffentlich bekannt gemacht wird; ein Gesetz erwächst

ferner nicht in Rechtskraft, auch wenn binnen 60 Tagen kein Re-

curs dagegen ergriffen wird, wohl aber die Verfügung einer Behörde,

und Herr Soldan, welcher zwar im Allgemeinen nicht bestreitet, dass

Recurse auch wegen eines Gesetzes ergriffen werden können , fügt

doch mit vollem Recht die Beschränkung bei: »mais il est ndces-

saire que la decision contre laquelle le recours est dirigä soit une

vöritable ddcision, c’est-ä-dire qu'elle torabe en force ä döfaut de ce

recours.* S. 56. Damit schliesst er aber selbst die Recurse gegen

allgemeine Gesetze aus, weil die einzelnen Anwendungen derselben

stets und zu jeder Zeit Gegenstand des Recurses sein können, auch

wenn das Gesetz selbst unangefochten geblieben ist. Eine Verfügung

im Sinne des Gesetzes setzt daher ein concretes Rechtsverhältniss

voraus, und eine Verletzung concreter Rechte, welche Privaten oder

Corporationen verfassungsmässig garantirt sind, somit »Betheiligte,*

»Interessirte,« »Parteien,* was alles bei einem allgemeinen Gesetze

gar nicht der Fall ist. Es liegt aber auch in der Natur der Sache,

dass ein Gericht nur über concrete Rechtsverhältnisse zu entscheiden

hat und nicht über abstracte Grundsätze, und keine Verfassung gibt

einem Gerichte die Befugniss, ein Gesetz als verfassungswidrig und

dessbalb als wirkungslos zu erklären, und selbst der oberste Gerichts-

hof der Vereinigten Staaten Amerika’s i.st nicht befugt, über die

Verfassungsmässigkeit eines Gesetzes in abstracto zu urtbeilen, son-

dern nur im einzelnen Streitfall seine Anwendung zu untersagen oder

zu verweigern; es muss somit ein einzelner Fall, ein »case* vorliegen.

Spear, Federal Judiciary, S. 5 ff.

Die Bundesverfassung weist dem Bundesgerichte die nämliche

Stellung an. Dasselbe nrtheilt über »civilrecbtliche Streitigkeiten,*

in »Straffällen,* über »Competenzcouflicte zwischen Bundesbehürden

einerseits und Cantonalbehörden anderseits,* über »Streitigkeiten

staatsrechtlicher Natur zwischen Cantonen,* über »Beschwerden be-

treffend Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger;* immer

ist es ein concreter Streitfall, der dem Bnndesgericht zur Entscheidung

vorgelegt werden muss, die Verletzung eines garantirten Rechtes im

einzelnen Falle etc., aber niemals die Frage der Verfassuugsmässig-

15*
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keit eines Gesetzes im Allgemeinen. Der Bandesrath allein hat das

Recht, ein cantonales Gesetz, ohne Rücksicht auf seine Anwendung

im einzelnen Falle, auf seine Verfassungsmftssigkeit zu prüfen, und

auch er nur dann, wenn dasselbe seiner Genehmigung bedarf und

vor derselben nicht vollziehhar ist Art. 102 B. V.

Nach allgemeinen Grundsätzen sowohl als nach den positiven

Bestimmungen und dem Wortlaut unserer Gesetzgebung und Ver-

fassung kann daher ein allgemeines Gesetz nicht Gegenstand eines

staatsrechtlichen Recurses an das Bandesgericht sein, sondern nur

seine Anwendung iin einzelnen Fall, somit eine Verfügung, wodurch

in Anwendung eines Gesetzes ein garantirtes Recht verletzt wor-

den ist.

So lange aber eine aolche nicht vorliegt, sind keine verletz-

ten Parteien vorhanden und ist daher ein staatsrechtlicher Recurs

verfrüht.

Das Bandesgericht ist keine gesetzgebende Behörde, sondern

hat sich streng innerhalb derjenigen Schranken zu bewegen, welche

ihm durch Gesetz und Verfassung angewiesen sind, und jede eigen-

mächtige Erweiterung seiner Competenzen ist ein Eingriff in die

Rechte der Cantone und somit eine Verletzung der Bundesverfassung.

Die Cantone sind souverän, soweit ihre Souveränetät nicht durch die

Bundesverfassung beschränkt ist. In dem Rechte, einen staatsrecht-

lichen Recurs gegen die Verfügung einer cantonalen Behörde zu er-

greifen, liegt eine Beschränkung der Cantone; dasselbe darf daher

nicht über den Buchstaben der Bundesverfassung ausgedehnt werden,

nnd das Bundesgericht hat die Mission nicht erhalten ,
aus Zweck-

mässigkeitsgründen verfassungsmässige Bestimmungen zu erweitern

und Bandesinstitutionen fortznentwickeln ; diese wird ihm selbstver-

ständlich übertragen werden, sobald der Bundesstaat dem Einheits-

staat den Platz geräumt haben wird. Vorläufig darf das Gericht das

Recht des staatsrechtlichen Recurses in keiner Weise erweitern, we-

der durch Verlängerung oder Aufhebung der Fristen, noch durch

Gestattung desselben gegen allgemeine Gesetze, die nicht Verfügungen

cantonaler Behörden sind, noch durch Annahme von Recursen, die

formlos sind oder von Unberechtigten ausgehen. Will das Volk

weiter gehen, so steht ihm der Weg der Verfassungsrevision offen.

Das Baudesgericht ist auch nicht berechtigt, jeden Recurs,

welcher ihm eingereicbt wird zu beurtheilen, sondern nur denjeni-

gen, welcher rechtzeitig, d. b. binnen 60 Tagen von der Eröffnung

der Verfügung an gerechnet, in seine Hände gelangt ist. Als recht-

zeitig wird iudessen auch ein solcher betrachtet, welcher innerhalb
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der nätzlichen Frist der eidg. Post zn Händen des Bundesgericbtes

Abergeben worden ist, and diese Uebergabe dnrcb Postempfangscbein

bewiesen werden kann. Wir constatiren diese Praxis, ohne sie zu

billigen, denn was der Post übergeben ist, ist nicht dem Bnndesge-

ricbt eingereicbt. Das Gesetz kann eine Zustellnng an die Post

einer solchen an das Gericht gleicbstellen , aber das Gericht kann

nicht von sich aus einer Poststation die Eigenschaft einer Filiale des

Bandesgerichtes oder seiner Kanzlei geben, und so lange daher das

Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, ist ein staatsrecbtlicber Be-

cnrs gegen die Verfügung einer cantonalen Behörde nur dann recht-

zeitig geltend gemacht, wenn er binnen 60 Tagen dem Bnndesge-

ricbte selbst eingereicbt worden ist, und da es sich um eine Be-

schränkung der cantonalen Sonveränetät bandelt, so ist das Gesetz

strict zu interpretiren. Im vorliegenden Falle ist die Frist nicht

eingehalten worden.

Der Recurs ist im vorliegenden Falle gegen ein Gesetz ge-

richtet. Wenn daher unter »Verfügung einer cant<Mialen Behörde«

auch ein Gesetz, nnd nnter »Eröffnung« die Publication desselben

verstanden werden soll, so muss auch gegen ein Gesetz der Recurs

binnen der gesetzlichen Frist von 60 Tagen beim Bandesgerichte

nicht blos erklärt, sondern eingereicbt worden sein — dans les

soizante jours düs celni ou la ddcision incriminde a dtd communiquee

ä Vinieressi. Das Gesetz unterscheidet aus guten Gründen nicht

zwischen Gesetz und Verfügung, loi und ddcision, und wo der Ge-

setzgeber nicht unterschieden hat, da darf auch der Richter nicht

unterscheiden. Das ürtheil vopa 9. Januar 1880 (Entsch. VI. 96),

worin eine solche Unterscheidung statuirt und von einer peremtori-

schen Frist Umgang genommen wird, lässt sich daher mit dem Ge-

setze in der Hand nicht rechtfertigen. Das Urtheil nimmt an, weil

gegen jede Anwendung des Gesetzes binnen 60 Tagen recurrirt wer-

den könne, so brauche auch ein gegen das Gesetz gerichteter Recurs

nicht binnen dieser Frist eingereicht zu werden, während es hätte

annehmen sollen, weil ein Recurs nur gegen eine Verfügung d. h. nur

gegen die Anwendung eines Gesetzes oder einer Verordnung, somit

nur wegen einer concreten ,
wirklichen

,
nicht blos abstracten

,
mög-

lichen Rechtsverletzung ergriffen werden kann, so kann die Frist

auch nur von der Eröffnung dieser Verfügung an gerechnet werden.

Wird dagegen das Gesetz selbst als eine solche Verfügung betrachtet,

so ist auch der Recurs gegen dasselbe an die Frist gebunden, und

durch Nichtergreifung desmiben wird das Gesetz unangreifbar. Dies

wäre die logische Consequenz der bundesgerichtiieben Auffassung.
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Ein Beispiel mag unseren Widerspruch erl&utem. Ein Gesetz kann

nicht nur verfassungsmässige Rechte verletzen wenn es neu einge-

fQhrt wird, sondern auch wenn es nachträglich in Widerspruch ge-

räth mit der Bundesverfassung. So sind z. B. alle cantonalen Ge-

setze, welche nach Einführung der Bundesverfassung von 1874 die

Todesstrafe enthalten haben und nicht aufgehoben worden sind, ver

fassnngswidrig gewesen. Dessenungeachtet wäre es uicht zulässig

gewesen , mittelst ein>‘s staatsrechtlichen Recurses die Cantone zu

zwingen ihre Gesetzgebung zu ändern, sondern es konnte nur die

Anwendung des Gesetzes im einzelnen Fall mittelst Recurses verhin-

dert und untersagt werden, denn nicht gegen das Gesetz ist der

Recurs gerichtet, sondern gegen die Anwendung im einzelnen Fall.

Wo immer aber ein solcher gesetzlich zulässig ist, da muss er bin-

nen 60 Tagen eingereicbt werden, und keine eidg. Behörde darf

hievon eine Ausnahme machen.

In diesem Sinne hat denn auch das Gericht selbst wiederholt

früher und später entschieden, und es kann daher der Entscheid

vom 9. Januar 1880 als ein einzeln stehender nicht als massgebend

anerkannt werden. Zur Begründung fuhren wir folgende Ent-

scheide an

:

1. 8. Dec. 1878. Entsch. II. 486.

L’eiception soulev^e par le Conseil d’Etat du Valais, con-

sistant ä dire que le recours ddpos^ le 2. Aoüt 1876 est prd-

maturd, ne saurait dtre accueillie; il est en effet dirigd contre

une disposition de la loi electorale du 24. Mai, promnlgude

le 3. Septembre 1875, et a trait ä la violation de droits ga-

rantis am citoyens par la Constitution de leur Cantou : ü ne

pourraii, d teneur de l'art. 59. de la loi sur Vorganiscdion ju-

diciaire fedftraXe ,
e<re ecarti prejudideUement

,
que s'ü n’e&t

pas ete deposi dam les 60 jours, des la communication aux

interesses de la violation de Constitution contre laqueUe

s'Heve; or tel n’est point le cas dans Tesphee.

2. 5. Nov. 1880. Entsch. VI. 480.

Insoweit der Recurs direct gegen die Bestimmungen des

§. 30. des soloth. Civ.-Ges.-Buches und des §. 60. der soloth.

Strafprocessordnung gerichtet ist und die Aufhebung dieser Ge-

setzesbestimmungen wegen Verfassungswidrigkeit verlangt, er-

scheint derselbe, da gegenüber den fraglichen Gesetzesbestim-

mungen die 60tägige Beschwerdefrist des Art. 59. des B.-G.

über Organisation der Bundesrecht.spflege keinenfalls gewahrt ist,

als verspätet und muss schon aus diesem Grunde abgewiesen
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werden. Insoterne dagegen der Recurrent die Aufhebung dee

Entscheides des solotb. Obergerichtes vom 11. August 1880

verlangt, muss der Recurs, da nach constanter Praxis des 13un-

desgerichtes nicht nur gegen ein Qesetz selbst, sondern auch

gegen die Anwendung desselben im einzelnen Falle binnen der

gesetzlichen Beschwerdefrist beim Bnndesgerichte wegen Ver-

fassungswidrigkeit Beschwerde geführt werden kann, als zulässig

betrachtet werden, und es ist daher dessen materielle Begründet-

heit zu prüfen.

3. 20. Oct. 1883. Entscb. IX. 448.

Demnach erscheint die vorliegende, direct gegen das Gesetz

gerichtete Beschwerde, da sie nicht innert der OOtägigen Re-

cnrsfrist des Art. 59. des G. über Org. der B.-R.- Pflege einge-

reicht wurde, jedenfalls als verspätet. Denn unzweifelhaft muss

bei Gesetzen und sonstigen allgemein verbindlichen Erlassen,

da in Betreff derselben eine individuelle Eröffnung an die Be-

theiligten nicht stattfinden kann
,

der Tag der verbindlichen

Pnblication als Tag der »Bröffnungf gelten und von da an die

Recursfrist berechnet werden, wonach denn in casu die Recnrs-

frist lange vor Einreichung der Beschwerde abgelaufen ist

Dagegen bleibt den Recurrenten, nach feststehender Praxis des

B.-G. die Befngniss gewahrt, gegen Verfügungen, die in An-

wendung des in Frage stehenden Gesetzes in der Folge gegen

ihn speciell erlassen werden sollten, den staatsrechtlichen Re-

curs an das B.-G. zu ergreifen und deren Aufhebung wegen

Verfassungswidrigkeit zu beantragen. Denn wenn auch das Re-

cursrecht gegen das Gesetz selbst verwirkt ist, so ist damit doch

den Recurrenten die Recnrsberechtigung gegen spätere, ihn spe-

ciell betreffende Akte der .\nwendung des Gesetzes nicht ent-

zogen.

Im vorliegenden Falle ist die Einreichung des Recurses der

Herren Stoppani und Mith. binnen 60 Tagen nicht nachgewiesen.

Das vom Grossen Rathe des Cantons Tessin am 28. Januar erlassene

und am 21. März vom Volke angenommene Gesetz wurde am 26.

gl. M. veröffentlicht. Dagegen wurde die Recursbesch werde laut

amtlicher Bescheinigung des Herrn Instructionsrichters erst am
27. Mai dem Bundesgerichte eingereicht, d. h. am 62. Tage nach

der Publication, somit zwei Tage zu spät. Datirt ist sie vom letz-

ten Tage der Frist, aber eingereicht erst zwei Tage nachher.

Ebenso sind die nachträglich eingelangteu Znstimmnngen sämmt-

lich entweder gänzlich irrelevant oder verspätet. Der Recurs der Herren
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Stoppani nnd Mith. ist nicht im Namen von Gemeinden, von Vereinen

und Schätzenversammlongen za schweigen, sondern im eigenen Na-

men and in demjenigen eines Gomit« liberale cantonale eingereicht

worden. Von einer negotiomm gestio and nachträglicher Geneh-

migung derselben durch Gemeinden kann um so weniger die Rede

sein, als dieselbe nicht binnen der gesetzlichen Frist vorgenommen

worden ist, wie sich ans den angeführten Daten ergibt. Sie müssen

daher schon ans diesem Grunde zurückgewiesen werden.

Damit werden sie auf den einzig richtigen Weg gewiesen. Es

steht ihnen frei, im einzelnen concreten Fall gegen die Anwendung

des Gesetzes den Rechtsweg zu beschreiten und bei diesem Anlass,

jede für sieb, den Nachweis zu leisten, dass und wodurch ihre Rechte,

d. h. die ihnen durch die Bundesverfassung, die ansführenden Ge-

setze des Bandes oder die Oantonalverfassung garantirten Rechte

verletzt worden sind.

Endlich muss der Recurs auch in formdl ricktiger Weise ab-

gefasst sein, and es stebt dem Bundesgeriebt nicht zu, jeder auch

noch so formlosen Klage oder Lamentation den Charakter eines

staatsrechtlichen Recurses zuzogestehen. Das Gesetz unterscheidet

zwischen dem staatsrechtlichen Recurs, welcher an das Bandesge-

richt gerichtet wird, und den Administrativstreitigkeiten, welche in

die Competens des Bnndesratbes und eventuell der Bandesbehörden

fallen. Die Competenzen der beiden Behörden sind gesetzlich ans-

gesebieden, nnd was in diejenige der einen fUlt, kann nicht zugleich

auch in diejenige der anderen fallen. Der Recnrrent hat sich daher

zu entscheiden, welchen Recurs er ergreifen will, and je nach der

Nator der streitigen Frage die Entscheidung dieser oder der anderen

Behörde anzurnfen; er kann auch den Entscheid beider anrofen für

verschiedene Fragen. Dagegen kann er nicht, wie es hier geschehen

ist, den n&mlichen Recurs, ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit

der Competenzen, beiden Behörden gleichzeitig einreichen, ohne auch

nur im Memoriale selbst zu sagen, welche Theile desselben an das

Bundesgeriebt und welche an den Bundesrath gerichtet sein sollen.

Ein solches Verfahren erscheint durchaus tumaltnarisch und un-

zultssig.

Allein auch abgesehen hievon erscheint ein Recurs, wie der

vorliegende, als formell unstatthaft.

Der Recurrent hat die Verfügung anzuführen, welche er an-

greift, und den Nachweis zu leisten, dass durch dieselbe Rechte ver-

letzt worden sind, welche die Bundesverfassung, die aasführenden

Bandesgesetze oder die cantonale Verfassung thm gewährleisten; er
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hat ferner die Bestimmungen dieser Verfassungen und Gesetze, welche

diese Gewährleistung enthalten, hervorzuheben und ihre Verletzung

nachznweisen. Der Recnrs muss endlich bestimmte Schlüsse ent-

halten. Ein Schriftstück aber, welches keine Schlüsse enthält und

keine Anführnng von angeblich verletzten Verfassungsbestimmongen,

ist kein Recurs im Sinne des Gesetzes. Entsch. VII, S. 716.

Von all dem ist in diesem Recurse gar keine Rede. Die Re-

currenten bekümmern sich weder nm die Competenzen der Behörden,

an welche sie sich wenden, noch nm die Fristen, welche das Gesetz

aufstellt, noch um die Voraussetznngen , unter welchen allein ein

staatsrechtlicher Recnrs zulässig ist; ja sie geben sich nicht einmal

die Mühe, bestimmte Schlösse und Begehren zu stellen, sondern be-

gnügen sich damit, den Bandesbehörden ihr Herz anszuschütten
,

in

der Erwartung, dass sie ihnen ihre Thrtoen trocknen werden. Etwas

Anderes ist es nicht, wenn sie, statt Schlüsse zu stellen, auf Seite 4

erklären: »Les soussign^ se bomeront donc ä signaler les articles

qni, selon lenr manibre de voir, .sont contraires ä la Constitution et

aui droits du penple, s'en remettant du reete aus autoritds föderales

qnant au choix du mode de procöder.4

Daraus ergibt sich auch, welch’ sonderbare Ansichten die Her-

ren Stoppani and Oons. über ihre Steilung zu dem tessiniscfaen Volke

gewonnen haben. Sie begnügen sich nicht damit, Beschwerde zu

führen wegen Verletzung der ihnen gewährleisteten Rechte, sondern

betrachten sich gleichsam als die Zionswächter ihrer Partei und be-

haupten eine Verletzung der Rechte des Volkes schon dann, wenn

ihre besonderen Anschauungen nicht zur Geltung gekommen sind.

Sie suchen daher in dem Rechtsmittel des Recurses lediglich ein

Mittel, nm die Berathung der gesetzgebenden Behörden ihres Can-

tons durch diejenige der eidgenössischen Behörden zu ersetzen. Im
vorliegenden Falle halten sie sich nicht nnr für berechtigt und be-

rufen, das tessinische Volk gegen seinen eigenen Willen und seine

eigenen Beschlüsse in Schutz zu nehmen und ihm den Weg vorzn-

scbreiben, welchen es ohne Schädigung seiner Rechte und Interessen

nicht verlassen dürfe , sondern sie suchen sogar den Schein zu er-

wecken, als sei ihr Unterliegen lediglich das Resultat einer unred-

lichen Kampfweise gewesen.

Das Gesetz vom 28. Januar 1886 wurde von dem Volke des

Cantons Tessin in regelmässiger Alratimmung am 21. März 1886 mit

11,812 Stimmen gegen 10,481 gutgeheissen, somit mit einer Mehr-

heit, welche den Recurrenten vollkommen genügt haben würde, wenn

sie ihnen zu Theil geworden wäre. Obgleich sie nun im Eingänge
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ihres Recurses selbst erklären , »tonte reinarque sur les moyens qui

ont ^t4 mis en oenvre pour obtenir cette majoriUS de 1331 voix«

unterlassen zu wollen, so können sie sich später doch nicht enthal-

ten, der Majorität folgende Insulte in’s Gesicht zu schlendern: »Nos

eiforts ont dchouä contre le fanatisuie des uns et contre les ma-

noeurres des autres. Nons ne ponvions pas combattre contre les

armes qui dtaient entre les mains du gouvernement et du clerg^, et

dont ils se sont servi saus scrupules.« Wir weisen diese Anklagen,

für welche sich die Recurrenten wohl hüten Beweise anzubieten, als

verläumderisch zurück. Es stunden sich eben sehr auseinandergehende

Ansichten über das Verhältniss von Kirche und Staat entgegen, und

da die Erfahrungen, welche man auf dem bisherigen Wege gemacht

hatte , keine glücklichen waren
,
so suchte man auf anderem Wege

zum Ziele zu gelangen, und statt die Kirche in allen möglichen und

unmöglichen Beziehungen zu beschränken und dem »brachium sae-

culare« nnterzuordnen, glaubte man das gestörte Verhältniss da-

durch wieder herstellen zu können , dass man der Kirche für ihre

Bewegungen rolle Freiheit znsicherte. Indem man dieselbe nicht

nur für sich beanspruchte, sondern auch anderen gewährte, machte

man einen Versuch, dessen Resultate abzuwarten sind, bevor ein

endgültiges Urtheil gesprochen werden kann. Derselbe hat seine

Berechtigung um so mehr, als er den Wünschen des katholischen

Tessinervolkes entspricht und als der in entgegengesetzter Richtung

gemachte von keinem Erfolge begleitet war. Die Recurrenten haben

daher durchaus kein Recht, ihre Auffassung nicht nur als eine bes-

ser berechtigte, sondern als die allein richtige dar/u.stellen. Es wäre

dies um so anmassender, als die Vorgänge in un.serein Nachbarland

Deutschland deutlich genug beweisen, dass in die.ser Frage der Stein

der Weisen erst noch zu finden ist.

2.

Gehen wir nach diesen Vorbemerkungen auf den materiellen

Inhalt der Beschwerde selbst über.

Der erste Beschwerdepunkt bezieht sich auf die Errichtung

eines neuen Bisthums, einer neuen Diöcese, welche durch dieses Ge-

setz erfolgt sei. Die Bestimmung des Art. 1. »Le parrocchie tici-

nesi sono posti softo ramrninistrazione d’un Ordinario proprio« habe

ein neues Bisthum geschaffen. In Folge der Berner Convention vom

1. September 1884 sei der Canton Tessin von den Bisthömern Corao

und Mailand losgerissen und einem Administrateur aposfolique unter-

stellt worden. Nun werde aber nicht dieser Au.sdruck gebraucht.
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sondern Ordinario ; derselbe beziehe sich somit nicht auf den gegen-

wärtigen Inhaber Herrn Lachat, sondern auf seinen Nachfolger und

habe daher den Zweck, ans dem Canton Tessin ein besonderes Bis-

thum zu machen, eine besondere Diöcese, und wenn auch der Name
nicht gebraucht worden sei, so sei doch die Sache selbst vorhanden,

und somit ein Widerspruch gegen die Bundesverfassung constatirt.

Die gewählte Fassung des Artikels iiattc bereits im tessiniscben

Grossen Rathe zu ziemlich lebhaften Erörterungen geführt, und war

von dem Abgeordneten Gianella Felice mit Recht als ein Streit um
Worte bezeichnet worden — >gli pare che assistiamo ad una disputa

di parole et non di sostanza.« — Es unterliegt keinem Zweifel, dass

die Convention von Bern kein tessinisches Bisthum geschaffen hat,

und daher auch die gesetzgebende Behörde dieses Cantones ein sol-

ches weder schaffen konnte noch schaffen wollte. Dessen ungeachtet

ist ein definitives und bleibendes Resultat schon jetzt erzielt wor-

den, denn durch diese Convention wurde die bisherige factische

Trennung des Cantons Tessin jvon den Diöccsen von Mailand und

Como auch rechtlich bewerkstelligt und von der Curie anerkannt,

was bisher nicht der Fall gewesen war. Dieselbe ist nun festge-

stellt durch zweiseitigen Vertrag, abgeschlosseu zwischen dem h. Stuhl

und dem h. Bundesratb, und dadurch ein Zustand geschaffen, wel-

cher sich von dem bisherigen unterscheidet wie Thatsache und Recht,

und wenn auch noch kein tessinisches Bisthum errichtet worden ist,

so ist doch die Abtrennung des Cantons von seinem bisherigen Diö-

cesanverband definitiv ausgesprochen. Provisorisch geregelt ist nur

die Personenirage und der Titel desjenigen ,
welcher in diesem

Augenblick das Haupt der katholischen Kirchengemeinden des Can-

tones sei. Der Recurs wirft nun dem Gesetze vor, dass es keine

Bestimmung über die Wahl desselben enthalte (S. 37), obgleich der

Grund biefnr sehr naheliegend ist, da Art. 2. der Convention von

Bern dieselbe ausdrücklich dem h. Stuhle vorbehält, und für die

Wahl eines Nachfolgers vor definitiver Regelung der Bisthumsver-

hältnisse ein gemeinsames Vorgehen des Bundesrathes, des Cantons

Tessin und des b. Stuhles vorsieht. Die Wahl konnte daher nicht

durch ein tessinisches Gesetz geordnet werden. Der Titel Ordinario

wurde absichtlich gewählt, weil er das eigentbümliche Verbältniss

dieses Bisthumsverwesers am deutlichsten bezeichnet. Derselbe ist

kein gewöhnlicher allein dessenungeachtet im canonischen Recht an-

erkannter, um einen Stellvertreter zu bezeichnen, namentlich auch

ilen »vicarius generalis episcopi et capitulorum sede vacante« und

mit dem nämlichen Ausdruck wird auch bezeichnet: »quicunque
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praelatas inferior, habens ex ofBcio jurisdictionem aliquam ordina-

rium.« (Tractatas de Principiis Juris Canonici autore D. Bonix.

Parisiis 1852). Den Titel Bischof durfte das Gesetz nicht wählen,

denn Tessin ist noch keine Diöcese, und der Ausdruck ammini^ratore

apostolico wurde vermiedeu, weil derselbe der Auffassung hätte Vor-

schub leisten können, als sei die Abtrennung von Mailand und Como
selbst nur etwas provisorisches. Unter diesen Umständen erschien

der Titel eines ordinario als der passendste. Absichtlich aber, und

um jedem Missverständnisse vorzubengen, wurde die nrspröngliche

Redaction des Entwurfes del ordinario geändert in d’nn ordinario,

und im Eingänge des Gesetzes ausdrücklich auf die Berner Conven-

tion nnd die durch sie erfolgte institutione di una Amministratione

Apostolica nel Cantone Ticino verwiesen, und endlich in Art. 2. der

Ausdruck l’ordinario durch ora Amministratore Apostolico erlänteri

Weit entfernt also, irgend welche mit der Convention vom 21. Sep-

tember 1884 unvereinbare Bestimmung in das Gesetz anfznnehmen,

hat sich der tessiniscbe Gesetzgeber vielmehr bemüht, seine volle

Uebereinstimmung mit derselben klar, deutlich nnd unzweifelhaft

hervortreten zn lassen. Wir müssen es daher den Recurrenten über-

lassen, dem h. Bandesgerichte in glaubhafter Weise den Nachweis

zu leisten, dass die Wahl des Ausdrucks Ordinario staatsgefährlich

und der Bundesverfassung sowohl als der Convention von 1884 zu-

widerlaufend sei.

3.

Ein tweiter Bescbwerdepunkt bezieht sich auf die ginrisdizione

spirituale, deren Ausübung dem Ordinario im ganzen Gebiete des

Cantons Tessin zugestanden wird. Darin soll etwas liegen, was dem

tessinischen Gesetzgeber ferne lag, eine Wiederherstellung der durch

die Bundesverfassung mit deutlichen Worten aufgehobenen und ans-

gescblossenen geistlichen Gerichtsbarkeit.

Allerdings, sagt der Recnrs, spreche das Gesetz nur von juri-

diction spirituelle, allein >une juridiction ecclösiastiqne quelconque,

— qu’elle s’appelle spirituelle ou civile, sacerdotale ou laique — est

toujonrs en Opposition avec Part. 58, qui a aboli >la juridiction ec-

clösiastique« sans aucune distinction entre spirituelle, canonique, ma-

terielle, civile, penale, ou toute antre d4nominatiou< (S. 5). Zur Be-

gründung ihrer Befürchtungen
,

welche sie als wirkliche nnd nicht

bloR eingebildete darzustellen sich bemühen, schildern die Recur-

renten den Umfang, den Inhalt und die Gefahr einer solchen )nri-

diction spirituelle, und malen den Teufel mit den schwärzesten Farben
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an die Wand um zeigen zn können, wie schwarz er sei. Ihre

Schilderung I&sst jedoch deutlich erkennen, dass sie entweder selbst

daräber im Unklaren sind, was unter dieser Gerichtsbarkeit zu ver-

stehen sei, oder dass sie bei Änderen eine solche Unklarheit oder

Unwissenheit roraussetzen. Wie weit in dieser Beziehung blinder

Eiter gehen kann, ergibt sich aus einem Passus, welcher die ver-

derblichen Folgen schildert, welche die Ansffihrnng dieses Artikels 2.

Dothwendig in ihrem Gefolge haben müsste, >une fois qu'on adniet-

trait la Juridiction spirituelle.« »Personne,« sagen die Recurrenten,

»n'ignore qne le Pape et le clergö catholique prötendent avoir refu

de Dien la mission de rögler non seulement tout ce qui concerne le

dogme, mais aussi tont ce qui toucbe h la doctrine, ä la discipline

et h la morale. L’öducation, selon la doctrine catholique, est un de-

voir et nn privilöge qne Dien a accordd au clergö: — le mariage est

un sacrement, par consöquent il entre dans le domaine ezclnsif du

clergö; l'exercice du ministbre catholique touche b la police, ä l'hy-

gibne, au Service militaire, ä l’ordre public; la morale embrasse

toutes les branches de la lögislation, le Code civil, le code pönal,

tontes les institutions. Tout ce qui, au point de vue spirituel, entre

dans les droits du clergö, se confond donc, selon la doctrine catho-

lique, avec la juridiction civile. On ne peut lui accorder l’une sans

lui accorder l’antre ; et toutes les deuz sont ögalement contraires ä la

lettre et h l’esprit de Part. 58. de la Constitution föderale.« . .
.
(S. 5 ö.)

»La jnridiction spirituelle permettra au clergö de s'immiscer dans

tout ce qui concerne le mariage, le divorce, Töducation, les tunörail-

les, les travaux du dimanche, la vente des livres, le döbit de viandes

dans les Jours raaigres, la votation de toutes les lois qui toucbent de

pres ou de loin aux privilöges auxqnels le clergö catholique prötcnd

avoir droit et dans une foule de matibres qu’il est difficile de prö-

voir« (S. 6). Unwillkürlich muss man sich beim Lesen solcher Ex-

travaganzen fragen, ob die Recurrenten absichtlich täuschen wollen

oder ob sie selbst die Getäuschten seien. Sie sollten zufrieden sein

und sich Glück wünschen, so viele und ausgiebige Gelegenheiten zn

staatsrechtlichen Recursen zu erhalten.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, eine Abhandlung über

die geistliche Gerichtsbarkeit , ihre historische Entwicklung and

gegenwärtige Bedeutung zu schreiben, den Unterschied zwischen

freiwilliger und streitiger Gerichtsbarkeit, zwischen res mere spiri-

tuales und res spiritualibns annexae auseinander zu setzen und auch

dem Widerstrebenden zuin Verständniss zu bringen. Es würde dies

zu weit führen und über die Zwecke einer Recursbeantwortung hinaus-
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gehen. Jedermann weis, dass Ehesachen unter die weltlichen Ge-

richte gehören, und dass nie auch nur ein Versuch gemacht worden

ist, sie wieder geistlichen Gerichten zuzuweisen; von einer Ein-

mischung in das Gebiet der Polizei, der öffentlichen Gesundheits-

pflege, des Militarwesens
,
der Civil- und Strafgesetzgebung etc. ist

unter der jetzigen Bundesverfassung ebensowenig jemals die Rede

gewesen
,
und jeder derartige Versuch

, wie ihn die Recurrenten als

möglich und beabsichtigt denunziren und voraussetzen, ist fQr jeden

Menschen mit gesunden Sinnen von vornherein ausgeschlossen. Es

kann daher den tessinischen Behörden nicht zugcmuthet werden,

sich ernsthaft gegen solche Vorwürfe zu vertheidigen. Das Gesetz

spricht von einer juridiction /spirituelle, nicht von einer juridiction

ecclesinstique, und nicht von geistlichen Gerichten. Es versteht sich

daher ganz von selbst, dass dieselbe sich nur auf res spirituales be-

zieht, d. h. auf Sachen des Glaubens, des Cultus und der kirchlichen

Disciplin ,
welche in der Berner Convention ausdrücklich anerkannt

ist, indem dem administrateur apostolique die adrainistration spiri-

tudle der von den Bisthömern Corao und Mailand losgetrennten

Pfarreien des Cantons Tessin übertragen wird. Oline eine solche ju-

ridiction spirituelle aber kann von einer administration spirituelle

nicht die Rede sein; sie gehört zum Wesen der katholischen Reli-

gion und ihre Aufhebung würde einer Nichtanerkennung der letz-

teren gleichkommen. Dies haben auch unsere obersten Bnndesbe-

hörden stets anerkannt und niemals die juridiction eccldsiastique mit

der juridiction spirituelle verwechselt.

Bei Wiederaufnahme der Revision der Bundesverfassung im

Jahre 1873 beantragte der Bnndesrath die Aufhebung der geist-

lichen Gerichtsbarkeit und bemerkte dazu in seiner begleitenden Bot-

schaft : »Diese Abschaffung ist eine Folge der Unterscheidung zwi-

schen dem bürgerlichen und dem religiösen Gebiete; allein es wird

damit den Rechteu jeder Religionsgemeinschaft, nach ihrem Ermes-

sen die Fragen betreffend Dogmen, geistliche Disciplin u. s. w. zu

regeln, nicht zu nabe getreten.« Dieser Auffassung stimmten auch

die Räthe bei und verwiesen den Artikel nicht unter die confessio-

nellen Bestimmungen der Verfassung, sondern unter diejenigen,

welche lediglich vom verfassungsmässigen Gerichtsstände handeln.

(Blumer-Morel, I 445).

In gleichem Sinne sprach sich das h. Bundesgericht ans in

seinem ürtheile vom 7, December 1878 in Sachen der katholischen

Kirchengemeinde ln Luzern :

»Unter der Geistlichen Gerichtsbarkeit, welche jene Verfas-
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sunggbestimmung als abgeschafft erklärt, ist nämlich jedenfalls auch

bei der weitgehendsten Interpretation jener Verfassuugs Vorschrift,

deren Tragweite im Uebrigen hier nicht zu erörtern ist, nur die

kirchliche Rechtspflege, d. h. die von der Kirche in Ansprurh ge~

nommene und auch ausgeübte Strafgewalt und Civiljurisdiction in

streitigen Rechtssachen verstanden und wird dagegen durch dieselbe

der kirchliche Regierungsorganismus in seinen übrigen, verwaltenden

Functionen, worunter die Eintheilung, Errichtung und Veränderung

der Kirchenämter fallen, in keiner Weise betroffen.* IV. 510. Trotz

aller Mühe ist den Recnrrenten der Nachweis nicht gelungen, dass

dem Ordinarius eine kirchliche Rechtspflege eingeräumt worden sei,

oder dass er eine solche in Anspruch genommen habe. Dagegen

ziehen sie einzelne Bestimmungen herbei, welche mit der kirchlichen

Rechtspflege nichts zu thnn haben. Dahin gehört die Bestimmung,

dass den Geistlichen innerlialb der .Schranken des Gesetzes die freie

.Ausübung ihres Cultus zustehe, denn dieses und nichts anderes be-

deutet legitima libertä, dass der Ordinario hinsichtlich der Veröf-

fentlichung seiner Hirtenbriefe und anderer die Ausübung seines

geistlichen Amtes beschlagender Aktenstücke vollkommene Freiheit

geniesse, und die Regierung auf ihr Exequatur und bei Pfarrwahlen

auf ihr Placet verzichte; dass die Capitelspfründen nach Massgabe

der kirchlichen Gesetze und Verordnungen vergeben werden sollen etc.

Alle diese Bestimmungen haben mit der kirchlichen streitigen Rechts-

pflege nichts zu thun. Das Gesetz wollte dem Klerus eine grössere

Freiheit einräumen, als er nach dem bisherigen Gesetze von 1855

genossen batte, und wollte dies ausdrücklich aussprechen, um den

Gegensatz zwischen einst und jetzt scharf zu markiren. Andere Re-

gierungen sind eifersüchtiger auf ilire Rechte und betrachten Placet

und Exequatur als Kleinodien in ihrer Krone, auf welche Verzicht

zu leisten gleichl)edeutend mit Hochverrath wäre. Der tessinisclie

Gesetzgeber lässt ihnen ihre volle Freiheit, nimmt aber auch für sich

das Recht in Anspruch, diesen Spielereien nur eine untergeordnete

oder gar keine Bedeutung beizumessen, und da weder die Bundes-

verfassung noch ein Buiidesgesetz den Cantonen die Beibehaltung

derselben vorschreibt, so wird durch den Verzicht auch keine Pflicht

gegen die Eidgenossenschaft oder die Herren Stoppani und Mith.

verletzt. Wenn endlich für die Besetzung geistl. Pfründen die An-

wendung und Beobachtung der Vorschriften des canon. Rechts ver-

langt wird, so kann doch nur grober Unverstand darin eine Aus-

übung geistlicher Gerichtsbarkeit erblicken. Da indessen diese Con-

fusiou nicht zum ersten Male auflaucht, so hat auch das Bundes-
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gericht bereits Gelegenheit gefunden, sich daräber in einem ürtheil

vom 24. Februar 1882 in Sachen der Gemeinde Cademario gegen

Bamelii auszusprechen. Die Gemeinde hatte sich auf Verletzung der

Bundesverfassung berufen, weil der Richter canonisches Recht zur

Anwendung gebracht habe; darauf erwidert das Gericht: La sup-

posizione da cui si parte in argomento U ricorrente essersi ciob fatta

offesa all' art. 58 (2<> alinea) del patto federale, riposa del resto sulla

confusione di dne critdri giuridici distinti, quäl sono il »diritto* e

la »giurisdisime* nb giova tornare sn quest' ultima avvegnacche la

inedesima non formi nella fattispecie, come fn gib lantamente ragio-

nato, oggetto di controversia. VIII. 14. Damit ist diese Frage auch

für die Herren Stoppani und Consorten endgültig entschieden.

Der Bund schreibt kein Eirchenreglement vor ; der Bischof von

Lausanne und Genf wird Oei durch den Papst gewählt, derjenige von

Chur durch das dortige Capitel und nach den Vorschriften des ca-

nonischen Rechts ; der tessinische Gesetzgeber konnte daher über die

Vergebung der Kirchenämter innerhalb seiner Competenz Bestim-

mungen aufnehmen nadi seinem Belieben und Gutfinden ; wenn aber

der Recurs das Amt mit dem damit verbundenen Einkommen con-

fbndirt und für beide die Anwendung des Obligationsrechtes oder der

von den cantonalen Behörden erlassenen Gesetze verlangt, mit Aus-

schluss der lois eccldsiastiques, so können wir selbstverständlich nicht

verhindern, dass die Pferde mit den Recurrenten bei jedem Anlasse

durchgehen, aber wieder einfangen und zur Ordnung bringen wollen

wir sie nicht.

Die Recurrenten führen noch verschiedene Artikel an, deren

Inhalt mit verfassungswidriger kirchlicher Gerichtsbarkeit in Zusam-

menhang gebracht wird. Dahin gehört Art. 18, wonach die Kirchen-

gemeinden nur mit Genehmigung des Ordinarius gewisse Beschlüsse

fassen dürfen, nämlich über Veräusserung oder Umtauschung der den

Pfarr- oder Unterpfarrkirchen zugehörigen unbeweglichen Güter:

über Anhebung oder Aufnahme eines Processes, Contrahirung von

Schulden und Verpftndung von Pfarreigütern. Diese Befugnisse

können dem Bischöfe oder dem Geistlichen, welcher an seiner Stelle

amtet, übertragen werden oder nicht, in keinem Falle handelt es sich

nm Entscheidung eines Rechtsstreites durch eine kirchliche Gerichts-

behörde, und somit nicht nm die Ausübung einer geistlichen Ge-

richtsbarkeit. Die Recurrenten scheinen dieses Gefühl zu theilen,

indem sie sagen: il y a dvidemment lä quelque chose de plus que

la juridiction spirituelle; richtiger würde es wohl sein zu sagen, es

sei dies etwas Anderes als eine Gerichtsbarkeit; dieses Andere aber
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hat mit der geistlichen Gerichtsbarkeit nichts zu thun und steht

daher weder mit iler caiitonalen noch mit der Bundesverfassung

im Widerspruch, und verletzt weder öffentliches noch Privatrecht,

vermag somit auch keinen Kecurs an die Bundesbehörden zu be-

gründen.

.\llein abgesehen von dem Mangel eines formellen Recurs-

grundes, ist auch materiell kein Beschwerdepunkt vorhanden. Das

Vermögen der Pfari gemeinden ist nicht der freien Verfügungsgewalt

derselben unterworfen, sondern soll bestimmten kirchlichen Zwecken

dienen, denen es gewidmet ist. Die Pfarrgemeinde selbst ist eine

kirchliche Corporation, deren Angehörige ausschliesslich der römisch-

katholischen Religion angehören, und es kann daher unmöglich als

etwas Ungehöriges erscheinen, wenn dem jeweiligen üaupte dieser

Corporation mit Bezug auf die Verwaltung und die Besorgung ihres

Vermögens gewisse
,
wenn auch weitgehende

,
Rechte und Pflichten

zugestanden und auferlegt werden. Fis geschieht dies im Interesse

dieser Gemeinden und des kirchlichen Vermögens. Auch vor Er-

lassung des gegenwärtigen Gesetzes waren die Gemeinden mit Be-

zug auf da.s Kirchengnt keineswegs zu unbedingter Verfügung be-

rechtigt, sondern an die Genehmigung des Staatsrathes gebunden.

Dass nun dieses Genehmigungsrecht und die damit verbundene Con-

trole in einem katholischen Canton auf die geistliche und kirchliche

Behörde übertragen worden ist
,

muss in den Augen jedes Unbe-

fangenen als etwas sehr natürliches angesehen werden, so dass auch

materiell von einer Verletzung oder Gefährdung der Interessen der

Kirchengemeinden nicht gesprochen werden kann. Dagegen würde

eine Bestimmung, wie sie nach der Behauptung der Recurrenten in

.\rt. 24. liegen soll, kaum erklärlich sein. Wir lesen nämlich auf

Seite 9 : D’aprös l’art. 24. la paroisse ne pourra faire l'emploi des

öconomies röalisees dans son adrainistration >sans le consentement de

rOrdinaire.« In Wirklichkeit aber lautet der Art. 24. folgender-

massen; ln nessum caso, gli avanzi o giäcenze di prodotti destinati

al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne publico nö pri-

vato, senza il consenso dell’ Ordinario. Es sollen somit nur keine

Ersparnisse etc. von Kirchengut ohne Zustimmung des Ordinarius eu

anderen als kirchlichen Zwecken verordnet werden
,

und daraus

schmieden die Recurrenten das Verbot, über diese Ersparnisse über-

haupt zu verfügen, ohne Rücksicht auf den Zweck. Dies heisst et-

was in den Artikel hineintragen, was nicht in demselben steht.

Womöglich noch unbegründeter sind die Beschwerden über

Art. 28, worin eine ganz ungerechtfertigte Anwendung der geist-

Arobir für Kirohenroclit. I.IX. 16
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liehen Gerichtsbarkeit gefunden wird. Nach demselben sollen An-

stände betreffend die Ausübung des Stimmrechtes in den Versamm-

lungen der Pfarrgemeinden, ihre Zusammenberufnng, ihre Abhaltung,

die Ernennung des Kirchenrathes und dessen Verhandlungen in erster

Instanz vom Regierungsstattbalter und in oberer von dem Staatsrath

entschieden werden. Die geistliche Behörde bat somit in diesen

Fragen gar keine Competenz, sondern die Entscheidung liegt aus-

schliesslich in den Händen der weltlichen, und zwar in letzter In-

stanz derjenigen des Staatsrathes. Die Recurrenten linden nun darin

eine Benacbtheiligung, dass nicht auch der Recurs an den Qr. Rath

offen behalten worden sei, d. h. dass ihnen die Gelegenheit entzogen

werde, diese Fragen ebenfalls vor ihr Forum zu ziehen, und fragen

entrüstet nach dem Grunde dieses Ausschlusses. Der Grund liegt in

dem Willen des Gesetzgebers, er wollte es so und nicht anders, und

da hierin eine Verletzung der Rechte der Herren Stoppani und Mitb.

nicht liegt, noch weniger eine Benacbtheiligung des Volkes, so ist

den Recurrenten darüber Niemand Rede und Antwort schuldig, und

die Behauptung, es liege darin eine Verletzung des Art. 43. der

Bundesverfassung, verdient keine Widerlegung.

Der nämliche Art. 28. weist am Schlus.se die Entscheidung von

Streitigkeiten oder Anständen betreffend die Ausübung des Cultus in

die Competenz des Ordinario. Auch in dieser Bestimmung erblicken

die Recurrenten eine verfassungswidrige geistliche Gerichtsbarkeit.

In ihren Augen scheint es einzig richtig, Anstände betreffend die

religiösen Ceremonien , die Ordnung bei Prozessionen und Leichen-

begängnissen, die Verwendung der Glocken zu kirchlichen Zwecken,

die Ausstellung heiliger Gegenstände u. s. w. durch die politischen

Behörden, mit Recurs an Grossrath, Bundesrath und Bundesversamm-

lung entscheiden zu lassen. Sie scheinen ganz zu übersehen, dass

diese Punkte durch keine politischen Gesetze geregelt sind, und die

politischen Behörden daher vergeblich nach einem Anhaltspunkte för

ihre Entscheidungen sich Umsehen würden. Es ist vollkommen ge-

nug, wenn die Bundesbehörden einmal, bei Gelegenheit dieses Re-

curses, mit derartigen Angelegenheiten behelligt werden, ein zweites

Mal wäre zu viel I

Die Art. 19, 23 und 36, welche die Rechnungen der Pfarrge-

meinden über die Verwaltung des Kirebengutes der Genehmigung

der kirchlichen Behörde unterstellen, werden ebenfalls als Eingriffe

in das Gebiet der weltlichen Rechtspflege und als Anwendungen einer

geistlichen Gerichtsbarkeit geschildert. Es ist dies nur möglich, wenn

man über den Begriff der letzteren und den Inhalt der Bundesver-
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t'assuDg so im Uaklaren sich befindet, wie dies bei den Recurrenten

der Fall zu sein scheint. Dass auch der Ordinario an die bestehen-

den Gesetze gebunden ist und seine Genehmigung einer Rechnung

den Rechtsweg nicht ausschliesst , sondern offen lässt, scheint ihnen

von keiner Bedeutung zu sein, und wir müssen es daher der ruhigen

Beurtbeilung des li. Bundesgerichtes zutrauensvoll überlassen, ob

wirklich die Behauptungen der Recurrenten hinreichen, »pour prouver

que la Constitution federale a 4te violde d’une maniäre incon-

testable.t (S. 10).

4 .

Bin recht auffallendes Beispiel einer unbegründeten, um nicht

zu sagen leichtfertigen, Klage ist die gegen den Inhalt des Art. 5.

erhobene. lu demselben werden die Pfarrgemeinden , wie dies wohl

überall der Fall ist, als juristische Personen anerkannt. Daraus

schlies.seu die Recurrenten auf Wiederherstellung der Todten Hand;

die Verwaltung der Kirchengüter unterliege der Controle des Or-

dinario; kein Grundstück dürfe ohne seine Zustimmung veränssert

oder vertauscht werden, und dies sei gleichbedeutend mit einem ab-

soluten Veräusserungsverbot. So werde durch Wiederherstellung der

Todten Hand nach und nach in der Schweiz ein Zustand herbeige-

führt, wie er vor Jahrhunderten in Europa bestanden habe; — und

auf solchen Unsinn sollen wir antworten!
'

Ob ein Canton in seinem Gebiete die Anhäufung von Gätern

zu Todter Hand dulden will oder nicht, ist seine Sache, und er mag
in dieser Beziehung legiferiren wie er will, so verletzt er doch we-

der eine Bestimmung der Bundesverfassung, noch der Bundesgesetz-

gebuDg, noch der Cantonsverfassung. Allein auch abgesehen hievon,

beweist ein Blick auf den gegenwärtigen Rechtszustand der Schweiz,

wie unbegründet die Befürchtungen der Recurrenten sind, und wie

sehr sie an Gespensterfurcht leiden. Ueberall sind die Gemeinden

als juristische Personen anerkannt, überall müssen ihre Güter ihrem

Zwecke gemäss verwaltet werden, überall steht die Verwaltung unter

der Controle der Regierung; ohne Genehmigung des Regierungs-

rathes darf im Canton Bern keine Gemeinde ihr Kapitalvermögen

angreifen, noch Kapitale, die zu bestimmten Zwecken bestimmt sind,

zu anderen Zwecken verwenden oder mit anderem Vermögen ver-

mischen, keine gemeinnützige Gesellschaft oder Corporation darf eine

Schenkung oder ein Legat ohne ihre Bestätigung annehmen, und

trotzdem ist die Todte Hand nicht nur nicht eingeführt, sondern ein

Widerspruch gegen die Verfassung. Wie sollten uun im Canton

16 *

Digitlzed by Google



244 Prof. Dr, KOniy Anlw. auf d. Recura Hioppani geg. Teaa. Kirchengea.

Tessin die nämlichen Ursachen so ganit andere Wirkungen hervor-

bringen, und wie sollte der Eintritt dieser geträumten Calamität so

sicher sein, am schon jetzt eine Beschwerde an die Bundeshehörden

zu rechtfertigen. Dass politischer Eifer blind, sogar farbenblind

machen kann, wissen wir alle, aber stockblind ist doch zu viel.

Die Recurrenten wissen auch ganz gut, dass ihre Behauptung un-

richtig ist. Das Kirchengut ist nicht unveräusserlich, nur soll die

Veräusserung nicht ohne Grund und nur dann geschehen, wenn sie

im Interesse der Kirchengemeinde liegt. Unter die.ser Vorau.ssetzung

aber kommen im Canton Tessin allerdings Veräusserungen von Kir-

chengütern häufig genug vor, um auch zur Kenntniss der Recur-

renten gelangt zu sein. Mit Leichtigkeit sollen sie allerdings nicht

stattfinden, aber unmöglich sind sie nicht, und hieran ändert auch

der Umstand nichts, dass die hiezu erforderliche Erlaubniss nicht

mehr von der Regierung, sondern von dem Ordinario eingeholt wer-

den muss.

Mit Bezug auf das Kirchengut und die Verwaltung desselben

durch die kirchlichen Behörden erlauben wir uns noch die Worte des

neuesten Schriftstellers über diese Frage beizufügen : L’Etat doit ä

l’Eglise de la laisser rdgler libreraent Tadministration de ses interöts

temporeis. Les iabriques ne devraient relever que des dveques pour

leurs röglements et lenr administration. Ni les conseils municipanz,

ni l’administration prefectorale ou centrale ne devrait y intervenir.

Emilie Olivier, Droit ecclösiastiqne fran^ais, p. 693.

5.

Lebhaften Widerspruch erheben die Recurrenten gegen die Be-

stimmungen des Artikels 6, welche die für den Kirchendienst be-

stimmten Güter der Kirchgemeinde zuweisen und gleichzeitig be-

stimmen, welche darunter fallen. So lange keine Kirchengemeinden

bestanden, wurden alle diese Güter gleich denjenigen, welche zu öf-

fentlichen Zwecken dienen
, als Eigentbum der Gemeinde behandelt,

unter Vorbehalt ihrer Zweckbestimmung. Vom Augenblick an, wo

Kircliengemeinden gegründet und als juristische Personen anerkannt

werden, gehen die Aufgaben, welche bisher der Gemeinde obgelegen

batten, auf die neuen Kirchengemeinden über, und selbstverständ-

lich müssen auch die zu kirchlichen Zwecken bestimmten Güter auf

sie übertragen werden. Dies nennen die Recurrenten in ihrer blumen-

reichen Sprache eine Beraubung (spoliation) der bisherigen Gemeinde.

Solche Beraubungen sind jedoch in der Schweiz an der Tagesordnung

und sogar zu einem Theile unseres öffentlichen Rechtes geworden.
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ohne dass daran Anstoss genommen würde. Als im Cantou Bern

neben Bürgergemeinden die Einwohnergemeinden in's Leben gerufen

wurden, blieben die ersteren dessenungeachtet im Besitze des ganzen

bisherigen Qemeiudevermögens, und auch die Verwaltung wurde ihnen

gelassen. Als aber das Uemeindegesetz von 1852 eine Vermügens-

ausscbeidung vorschrieb und die Bürgergemeinde der Einwobnerge-

gemeinde alles Vermügen herausgeben musste, welches zu Öffentlichen

Zwecken bestimmt war oder solchen diente, so lag darin keine ge-

ringere Spoliai.ion als diejenige, worüber die Herren Stoppani und

Mithafte sich heute beklagen. Dessenungeachtet widersetzte sich

grundsätzlich kein Mensch derselben ;
vielmehr wurde ganz allge-

mein als Uecht anerkannt, dass öffentlichen Zwecken dienendes Ver-

mögen auf diejenige Gemeinde übergehe, welche die öffentlichen An-

gelegenheiten zu besorgen habe , und nur die Art und Weise der

Ausscheidung, welche gerichtlich und nach den Grundsätzen des

Rechts hätte geschehen sollen, in Wirklichkeit aber auf administra-

tivem Wege und nach s. g. Zweckmässigkeitsrücksicbten durchge-

führt werde, erregte begründeten Widerspruch. Das tessinische Ge-

setz vermeidet den Fehler, indem es erworbene Rechte vorbehält,

und die Frage über Mein und Dein, ob ein Vermögensgegenstand

ganz oder theilweise iür kirchliche oder für andere öffentliche Zwecke

bestimmt sei, den Gerichten zur Entscheidung fiberlässt. Welches

Geschrei würden die Herren Becnrrenten erbeben
,

wenn dieselbe in

die Hände der Regierung gelegt und den Gerichten grundsätzlich

entzogen worden wäre.

Die Grundsätze daher, welche das tessinische Gesetz mit Be-

ziehung auf die Ausscheidung der Gemeindegäter nach ihrem Zwecke

anfstellt, haben in anderen Cantonen einen viel schärferen Ausdruck

gefunden, ohne dass sie von den Bundesbehörden jemals als im Wi-

derspruch mit der Bundesverfassung oder der Bondesgesetzgebung

erklärt worden wären.

Glaubt jedoch eine Gemeinde, ihre Rechte seien durch dieses

Gesetz verletzt worden, so mag sie den Rechtsweg im Augenblicke

betreten, wo dasselbe gegen sie zur Anwendung gebracht werden

soll, insofern dadurch eine Verletzung ihrer Rechte Platz greift.

Bei diesem Anlasse wird dann auch die Frage zu erörtern sein, wor

nach katholischem Kirchenrecht als Eigenthümer des Eirchengntes

auzusehen sei, und welche Rechte den Gemeinden an demselben zn-

steben. Wir treten indessen vorläufig auf diese angebliche Spolia-

tion nicht ein , sondern gewärtigen , ob ein Rechtsstreit über diese

Kirchengüter zwischen den bisherigen Inhabern und den Pfarrge-
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meinden vor den ordentlichen Gerichten aiigehoben wird. Das neue

Gesetz gibt der neuen Gemeinde Rechte gegenüber der alten ; wer-

den dieselben nicht anerkannt und entsteht zwischen ihnen ein Streit,

so sind die Voranssetzungeii einer bundesgerichtlichen Entscheidung

vorhanden, vorher nicht.

Sollte dagegen der Herr Instructionsrichter der Meinung sein,

dass diese Frage schon jetzt und in dieser Instanz zur Erörterung

kommen solle, so sind wir bereit, das Versäumte nachzuholen und

unsere Antwort auch hierauf einlässlich anszudebnen.

6 .

Eine verderbenschwangere Gewitterwolke erblicken die Recur-

renten in den Bestimmungen des Art. 9, worin die Handlungsfähig-

keit aller religiösen katholischen Institute anerkannt wird. Das Ge-

setz spricht nicht von ihrer juristischen Persönlichkeit und legt ihnen

auch keine solche bei, sondern anerkennt nur ihre Handlougefthig-

keit, ihr Recht, innerhalb der Schranken des Gesetzes und der Ver-

fassung Rechtsgeschäfte abzuschliessen und Eigenthnra zu erwerben.

Andere Gesetzgebungen schliessen auswärtige Gesellschaften von dem

Rechte aus, Grundstücke im Gebiete ihres Cantons zu erwerben oder

erworbene zu behalten, und knüpfen sogar den Erwerb von Grnnd-

pfändern an die Bewilligung der Regierung. In dieser Beziehung

thnt jeder Canton, was ihm beliebt und das Interesse seiner Be-

völkerung erheischt. Ihnen steht es zu, das Mass der Erwerbsfäbig-

keit zu bestimmen, welches sie einer fremden Gesellschaft einräumen

wollen, und noch niemals ist die ausschliesslich cantonale Competenz

mit Bezog auf diese Fragen in Frage gestellt oder iu Zweitel ge-

zogen worden. Je nachdem das Volk eines Cantons eine grössere

oder geringere Freiheit verträgt, wird es auch eine grössere oder ge-

ringere gewähren, und wundersam klingt die Klage der Herren Stop-

pani und Mith., dass das Wohl der Gesammtheit durch Einräumung

solcher Freiheit gefährdet sei, und dass sich die Eidgenossenschaft

grossen Gefahren anssetzen würde, »en donnant la sanction f^d^rale

ä nn pareil article.« Diese sanction föderale hat Niemand verlangt

und hat Niemand zu ertheilen, und viel grösser würden die Gefahren

und Conflicte sein, wenn die Eidgenossenschaft sich in derartige, ihr

so ferne liegende Dinge einmischen wollte. Mögen auch die An-

sichten über die Zweckmässigkeit solcher Bestimmungen weit aus-

einandergehen , hier handelt cs sich nur um das Recht
, sie aufzu-

stellen. Ueber die Zweckmässigkeit für den Canton Tessin hat das

tessinische Volk endgültig entschieden, und das Recht zu solcher
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Entschnidung vermögen ihm die Herren Stoppani und Mith. selbst

so wenig zu bestreiten, dass sie sich uiclit einmal die Muhe genom-

men haben, den Nachweis einer Rechtsverletzung zn versuchen. Wozu
denn die Bundesbehörden mit einem solchen Recurs behelligen, der

über eiue ganz gewöhnliche Zeitungspolemik nirgends hinauskommt?

7.

Das Nämliche gilt von den Beschwerden gegen die angebliche

Beschränkung des Wahlrechtes der Geistlichen
,
und aus der Be-

hauptung der Herren Stoppani und Mith. : >Le droit d’^lection du

curö est nn droit qui dans l’dglise chrdtienne primitive appartenait

au penplec mag Jeder, welchem das Kirchenrecht und die Geschichte

der Kirche nicht absolnt fremde Dinge sind, einen Schluss ziehen auf

die Competenz dieser Herren, solche Eragen zu discutiren. Während

der ersten Jahrhunderte war die bischöfliche Kathedrale auch die

Pfarrkirche, nnd erst im Laufe der Jahrhunderte und in Folge der

Vermehrung der Landbevölkerung worden in den entfernteren Theilen

der Diöcesen Taufkirchen gegründet, welchen man anfänglich chor-

episcopi nnd seit dem 9. Jahrhundert einfache presbyteri oder ple-

bani versetzte, während in den bischöflichen Städten erst seit dem

11. Jahrhundert Pfarreien neben der bischöflichen Kirche entstan-

den. Freie Wahl der Pfarrer durch die Parochie wurde nicht aner-

kannt, dagegen das Recht der Stifter von Pfarreien und ihrer Dona-

toren. Dieselben behielten sich regelmässig das Ernennnngsrecht der

Geistlichen vor, sowie das Bigenthumsrecht an dem Stiftungsvermö-

gen, nnd es waren diese Rechte Gegenstand des börgerlicben Ver-

kehres, wie zahlreiche Urkunden beweisen. Allein auch dieses Er-

nennongsrecht konnte nicht auf die Dauer bestehen, sondern verwan-

delte sich unter dem Einfluss der Kirche in ein an den Besitz des

Hauptgntes gebundenes jus praesentandi, welches gleichsam als die

Gegenleistung für die Wohlthat betrachtet wnrde, welche der Kirche

dnrch die Stiftung erwiesen worden war. Solche Patronatsrechte

konnten auch von den Pfarrgemeinden selbst erworben werden, und

im Canton Tessin ist dies in weitem Umfange geschehen. Von 232

Parocliien besassen nur 25 dieses mit dem Patronatsrechte verbun-

dene Präsentationsrecht nicht, alle anderen hatten es auf irgend eine

Weise erworben und seit unvordenklicher Zeit ausgeöbt. Das tes-

sinische Genieindegesetz vom 13. Jnli 1854 dehnte dieses Recht auf

alle Gemeinden ans, indem es in Art. 37. ihnen die Wahl der cnrati

e beneticiati in cura d’anime übertrug. Das Kircbengesetz vom

24. Mai 1855 aber verwandelte dieses Wahlrecht in Wirklichkeit in
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ein blosses Präsentationsrecht , indem sich die Regierung das Ge-

nehraigungsrecht — il placito goveruativo — in Art. 2 ausdrück-

lich vorbehielt. Da jedoch die kirchliche Institution, die institutio

canouica nur von dem Bischöfe ausgeheu kann, so genehmigte auch

die frühere radicale Regierung anfänglich keine getroffene Pfarrwahl,

ohne die Zustimmung der geistlichen Behörde eingcholt zu haben

oder derselben sicher zu sein.

Das gegenwärtige von den Herren Stoppani und Mith. ange-

fochtene Gesetz hat den früheren Zustand vor 1854 und 1855 nicht

einfach wiederhergestellt, sondern im Einverständniss mit dem h. Stuhl

das Wahlrecht der Gemeinden überall aufrecht erhalten, mit Aus-

nahme desjenigen der Capitel. Diese und eine Anzahl von Landge-

meinden befanden sich vor dem Jahre 1854 nicht im Genüsse des

Wahlrechtes, sondern es stand dasselbe dem Papst oder dem Bischof

zu. Den Landgemeinden wird nun ihr Wahlrecht mit Zustimmung

des b. Stuhles gelassen, allein die nämliche Concession war nicht er-

hältlich mit Bezug auf die Capitel. Dies der Grund, wesshalb eine

weitere Ausdehnung des Wahlrechtes unmöglich geworden ist und

die durch das Gesetz von 1854 eingeführte nicht aufrecht erhalten

werden konnte. Dieselbe liess sich auch nach canonischem Recht in

keiner Weise rechtfertigen. Die Chorherren sind niemals vom Volke

ernannt worden und können es vermöge ihrer Constitution nicht, und

da die Pfarrgemeinden, in welchen dieselben functioniren, auch nie-

mals ein mit dem Patronat verbundenes Präsentationsrecht erworben

batten und nur gestützt auf das Gesetz von 1854 ein solches aus-

übten, so kann von einem wohlerworbenen, d. h. gestützt auf beson-

deren Titel erworbenen Rechte, gar nicht die Rede sein. Ein Recht,

welches nur auf dem allgemeinen Gesetz beruht, kann auch ilurch

ein späteres Gesetz wieder aufgehoben werden, ohne dass von einer

Rechtsverletzung die Rede sein könnte. Mit Bezug auf diese Capitel

bleibt es daher bei dem früheren Reclite, wonach die Wahl entwe-

der dem Papst oder dem Bischof Vorbehalten ist. Diese Wahl der

Geistlichen ist in der ganzen Schweiz sehr verschieden geordnet; sie

kann getroffen werden von der Regierung oder dem Bischof, von der

Gemeinde allein ohne Vorbehalt oder von der Gemeinde unter Vor-

behalt des Bestätigungsrechtes der Regierung oder des Bischofs

;

eine allgemein gültige Vorschrift besteht darüber nicht, namentlich

keine von dem Bunde erlassene. Derselbe ist daher bei dieser Frage

in keiner Weise betheiligt; werde sie so oder anders entschieden»

seine Verfassung und seine Gesetzgebung werden dadurch nicht be-

rührt und auch kein durcli sie garautirtes Recht verletzt.
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Die Recurrenten können auch nicht umhin znzugeben, dass den

Gemeinden ein umfassenderes Wahlrecht eingeräumt worden ist als

dasjenige, welches ihnen vor dem Gesetz von 1854 zustand, allein

es sei dies blosser Schein. Bei Vacanzen werde das Vermögen von

der geistlichen Autorität verwaltet und sie könne dieses Interim an-

dauern lassen, so lange sie wolle. Bisher seien die daherigen Ein-

künfte den Gemeinden zugeflossen, welche damit eine Waffe gehabt

haben gegen den Bischof. Angenommen, dies verhalte sich also und

es würde den Pfarrgemeinden für die Zukunft diese Waffe aus der

Hand genommen, so wäre eine Rechtsverletzung doch nur dann vor-

handen, wenn den Gemeinden auf diese Waffe ein nachweisbares

Recht zustehen würde, und selbst dann wäre die Anrufung des eid-

genössischen Schutzes nur begründet, wenn dieses Recht durch die

eidgenössische oder die cantonale Verfassung garantirt worden wäre.

Zu behaupten, dass dies der Fall sei, haben selbst die Recurrenten

nicht gewagt. Die Gemeinde hat es übrigens immer in der Hand,

diesem Zustande durch die Präsentation eines passenden Candidaten

ein Ende zu machen und dem Bischof die Einsetzung desselben zu

ermöglichen. Ist auf einer oder auf beiden Seiten böser Wille vor-

handen und will mau einen Conilict herbeiführen, so wird kein Ge-

setz denselben zu verhindern vermögen. Gehen wir dagegen nicht

von der Voraussetzung aus, dass die geistliche Behörde und die

Pfarrgemeinde naturgemäss auf den Kriegszustand angewiesen seien,

so versteht sich die Bestimmung des Gesetzes und die Competenz

des Ordinarius während der Vacanz nach den Bestimmungen des

canonischen Rechts ganz von selbst. Auch hier handelt es sich nicht

darum und ist daher von keiner Seite zu untersuchen
,

ob die ge-

troffene Lösung die denkbar beste sei, sondern nur, ob durch sie ein

durch die Bundesverfassung oder die Bundesgesetzgebnng oder die

Cantonaiverfassung garantirtes Recht verletzt werde oder nicht.

I.«tztere3 zu behaupten scheint ausser der Absicht der Recurrenten

gelegen zu haben. Unzweifelhaft würden sie eine andere Lösung für

zweckmässig erachtet haben , und es wäre dieselbe vom Bundesge-

richte ebenso geschützt worden, wenn sie der Mehrheit des tessini-

schen Volkes genehm gewesen wäre , als die unsrige geschützt wer-

den muss, welcher die Sanctioii des Volkes zur Seite steht.

Einen sehr lebhaften Ausdruck haben die Recurrenten ihrem

Aerger darüber gegeben
,

dass es den Gemeinden nicht mehr frei-

stehen soll, die Vacanzen nach Belieben anduuern zu lassen (S. 25)

und inzwischen die Emolumente nach eigenem Ermessen zu verwen-

den , sondern dass wenigstens provisorisch für die Seelsorge gesorgt
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werden soll. Residirt der Stellvertreter in der Kirchengemeinde , so

soll er den ganzen Gehalt beziehen, welcher mit der Stelle verbun-

den ist; residirt er dagegen anderswo oder bezieht er ausserhalb der

Gemeinde schon ein anderes Pfrfindeinkoinnien, so hat er keinen An-

spruch auf diesen Gehalt, sondern nnr auf eine Entschädigung, welche

vom Ordinarius nach Anhörung des Kirchenratbes bestimmt wird.

Der Geistliche soll nicht doppelte Besoldung beziehen. Die Vermö-

gensverwaltung selbst wird vom Kircbenrathe besorgt, welcher dem

Delegirten des Ordinarius Rechnung zu legen hat. Ist die vacant

gewordene Pfründe eine Canonicatspfründe
,
so werden die Einkünfte

derselben von dem Vorsteher des Capitelscolleginms verwaltet und

dem Capitel darüber Rechnung gelegt. Diese Bestimmungen ent-

halten nach Ansicht der Recurrenten Verletzungen der Bundesver-

fassung und der Rechte des Volkes, und an das Bnndesgericht und

an den Bundesrath wird die Zumuthung gestellt, >de ddclarer qu’el-

les sont incompatibles avec nos institutione et ne penvent avoir en

Suisse aucnne eidcution.f (S. 30). Selbstverständlich bleibt es bei

der Behauptung, und ihre Versicherung, >ä notre avis< sei eine

solche Verletzung vorhanden, soll den Behörden als schlagender

Nachweis dienen. Unter diesen Umständen können auch wir uns mit

der Erklärung begnügen, dass >ä notre avis< eine solche Verletzung

der Bundesverfassung weder vorhanden noch beabsichtigt sei. Es

mag das Gesetz in seinen wesentlichen Bestimmungen den Ansichten

der Herren Stoppani und Mith. zuwiderlanfen, allein sie können ver-

sichert sein, dass es nicht die Absicht des tessinischen Gesetzgebers

gewesen ist oder sein konnte, das Gesetz gerade ihren Anschauungen

anzupassen.

8 .

Endlich fassen wir unter einer Nummer noch einige An-

fechtungen und Einwendungen zusammen, welche von den Recur-

renten geltend gemacht und erhoben worden sind.

Dahin gehört:

a. Art. 29. Nach Angabe der Recurrenten lautet derselbe! >Les

autoritds civiles devront pröter, lorsqu’elles en seront requises, leur

appui pour faire ezdcuter les dispositions de l'autoritd eccldsiastique,

prises en conformitd de la prdsente loi.«

Im Original finden wir jedoch diesen Artikel in folgender ver-

änderter Fassung

:

Le Antoritä civili presteranno, se richieste, il loro appogio alle

Autoritä ecclesiastiche
,

perche l'ordine non sia turbato durante le
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sacre funzioni, ne sieno impediti i Pastori della cbiesa ed i Sacri

Ministri nell’ adempimento dei loro doveri
,

e perch^ sieno eseguite

le disposizioni dell' Aatoritä ecclesiastica, prese in conformiU della

presente legge.

Die jetzige Redaction und namentlich der letzte Satz von >e

perche .... legge, c wurde in Abänderung der Regierungsvorlage

angenommen.

Die Recurrenten legen diesem Artikel eine grosse Wichtigkeit

bei. >Ici,c sagen sie, >il ne s’agit plus de Separation entre l’Eglise

et l’Etat, il ne s’agit plus d'inddpendance de l’Eglise, il ne s’agit

plus de l’Eglise libre en Etat libre ; il s’agit de la Suprematie de

l’Eglise, et de l’asservissement de l’Etat.c (S. 82).

Aus diesem Schreckensruf sollte man anf eine lebhafte Dis-

cussion im Schoosse des Grossen Rathes und einen heftigen Wider-

stand von Seiten der Herren Stoppani und Mithafte scbliessen dür-

fen, und man ist daher einigermasseu verwundert, in den Verhand-

lungen des Grossen Rathes vom 23. Januar 1886 mit Bezug auf

diesen Artikel zu lesen: Bonzanigo propone l’eliminazione della pa-

rola »decisione.c

Nessnno prendendo la parola, viene posto in votazione ed adot-

tato il sequente articolo 31. (gegenwärtig 29).

Die gleichen Lente also, welche es nicbt*'der Mühe wertb er-

achteten, über diesen Artikel auch nur ein Wort zu verlieren, glau-

ben nun einer Behörde weiss machen zu können, es handle sich um
eine völlige Unterwerfung des Staates unter die Kirche

,
und wir

stehen am Vorabende des Weltunterganges

!

Eine eigene Polizeimacht hat die Kirche nicht, und wenn es

daher nothwendig ist, zur Aufrechterhaltung der Ordnung während

des Gottesdienstes polizeiliche Hülfe in Anspruch zu nehmen, so ist

es ein Gebot der Nothwendigkeit und des öffentlichen Anstandes,

dass dieselbe gewährt werden muss, und auch überall gewährt wer-

den würde. Im Uebrigen wird es den bürgerlichen Behörden zur

Pflicht gemacht, die kirchlichen Behörden zu unterstützen, »damit

die in Uebereinstimmnng mit gegenwärtigem Gesetze getroffenen

Verfügungen der kirchlichen Behörden ansgeführt werden.c Entweder

ist das Gesetz in Uebereinstinimung mit der Verfassung, und dann

soll der Staat der Kirche ihre Rechte nicht nur auf dem Papiere

einräumen , sondern auch ihre Durchführung ermöglichen
,
oder das

Gesetz widerspricht der Bundesverfassung oder verletzt Rechte, welche

durch dieselbe garantirt sind
,
und alsdann fällt aus diesem Grunde

die angefoclitene Bestimmung dahin. Das Gesetz enthält nur einen
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ganz selbstverständlichen Grundsatz
,

ohne der Ausführung vorzu-

greifen und ohne den Staatsbehörden ihr Prüfungsrecht zu nehmen.

b. Das Gesetz enthält endlich einige Aufiiebnngen von Be-

stimmungen des Strafgesetzbuches, theils weil dieselben privilegia

odiosa enthielten, theils weil sie mit dem gegenwärtigen Gesetze

nicht mehr verträglich waren und theils weil die übrige Gesetz-

gebung schon vollkommen hinreichende Garantieeu bietet. Da es nun

jedem Cantone freisteht, in seine Strafgesetzgebung Bestimmungen

betreffend die Geistlichen aufzunehmen oder nicht, und weder die

Aufnahme noch die Streichung der Controle des Bundes unterliegt,

so sehen wir uns nicht veranlasst, auf eine Rechtfertigung dieser

.Aufhebungen einzntreten. Die Bundesbehörden müssten es auch ab-

lehnen, aut eine solche Prüfung der Strafgesetze der verschiedenen

Cantone sich einzulassen und denselben vorzuschreiben, was sie auf-

nehmen sollen und was nicht.

Hiemit schliessen wir die Recursbeantwortuug. Durch die unter

Mitwirkung des b. Bundesrathes abgeschlossene Bernerconvention von

1884 wurde einem längst unhaltbar gewordeneneu Zustande ein Ende

gemacht und der Canton Tessin definitiv von den italienischen Diö-

ceseu Como und Mailand abgetrennt. In Folge dessen und der Ein-

setzung eines Ordinario musste auch die cantonale Kirchengesetz-

gebung einer durchgrs //enden Revision unterworfen werden, da die

bisherige vom Jahre 1864 sich unfähig erwiesen hatte, ein befrie-

digendes Verhältniss zwischen Staat und Kirche herbeizuführen.

Der tessinische Gesetzgeber konnte zu dem Ende verschiedene Wege
einschlagen und die kirchlichen Verhältnisse entweder kraft eigener

Machtvollkommenheit ordnen oder aber im Einverständniss und unter

Mitwirkung der Kirche und unter Berücksichtigung der Erfahrungen

des In- und Auslandes. Nach denselben hatte die Fortsetzung oder

der Neubeginn eines Culturkampfes nichts Verlockendes, und die tes-

sinischen Behörden durften nicht daran denken, sich auf einen Boden

stellen zu wollen, den selbst die deutsche Reichsregierung nicht fest-

zuhalten vermocht hat. Sie stellten sich daher von Anfang an auf

einen andern Boden und glaubten mehr im Interesse des tessinischen

Volkes zu handeln , wenn sie der Kirche mit Vertrauen statt mit

Misstrauen entgegenkämen, denn Vertrauen erweckt Vertrauen. Sie

verzichteten daher auf Rechte, welche in ihren Augen wenig Werth

haben, wie Placet und Exequatur, und gestatteten der Kirche freie

Bewegung in kirchlichen Angelegenheiten, in der Wahl der Geist-

lichen, der Verwaltung des kirchlichen Vermögens und dem Verkehr

mit den kirchlichen Behörden, und sicherten ihr auch wirksamen
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Schutz und Unterstützung zu mit Bezug auf die Ausübung von

Rechten innerhalb der Schranken des Gesetzes und der Verfassung.

Andererseits wunieii wohlerworbene Gesetze und Privatrechte ge-

3cl\ont und Vorbehalten und für alKällige Streitigkeiten der Reclits-

weg offen gelassen.

Die Recurrenten stehen auf einem anderen Boden
;
durch Placet

und Exequatur glauben sie die Hoheitsrechte des Staates wahren,

durch Ueberlassung der Kirchengüter an die bisherigen Gemeinden

die Interessen dorselben fördern und dnrch möglichste Beschränkung

der Geistliclikeit und polizeiliche Eindämmung, ja sogar durch Er-

tbeilung von privilegia odiosa für die gemeine Wohlfahrt sorgen zu

sollen. Das Volk bat gegen sie entschieden
,
und soweit durch das

Gesetz oder Verfügung von Behörden nii;ht Rechte verletzt worden

sind, welche die Bundesverfassung, die ausführetiden Gesetze des

Bundes und die cantonale Verfassung gewährleisten
,

ist der Wille

des Volkes zu achten und zu schützen. Die Recurrenten hatten da-

her den Nachweis solcher Rechtsverletzungen zu leisten, und gestützt

auf denselben, bestimmte Begehren und Schlüsse zu stellen. Einen

solchen Nachweis aber haben sie mit Bezug auf keinen einzigen

Punkt zu erbringen vermocht, in den wenigsten auch nur zu er-

bringen versucht, wogegen sie ihrer Sache einen Dienst zu leisten

und sich Sympathien zu gewinnen vermeinen, wenn sie eine Discus-

sion, welche ausschliesslich vor die cantonalen Rätbe gehört, vor die

eidgenössischen Behörden ziehen, und indem sie die Frage des Rechtes

nur zum Schein berühren, die Frage der Wünscbbarkeit von ihrem

Standpunkte aus erörtern und dabei begierig den Anlass ergreifen,

um ihre bitteren Gefühle und Empfindungen gegen die gegenwärtige

Ordnung der Dinge im Cauton Tessin und die tessinischen Behörden

mit Eifer und Ostentation abschnurren zu lassen.

Wir stellen daher gestützt auf die vorstehenden Ausführungen

folgende

Anträge:
1. Es sei auf den Recurs der Herren Stoppani und Mith. nicht

einzutreten.

Eventuell

:

2. Es sei derselbe abzuweisen.

Eventuell

:

3. Es habe eine mündliche Schlussverhandlung stattzufinden.

Hochachtungsvoll

!

Namens des Regierungsrathes des Cantons Tessin.

Bern, den 15. Oct. 1886. Prof. Dr. K. Q. König.
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II. Das hierauf ergangene

Urtheil des Schweizer Bundesgerichts vom 2. April 1887 lautet also:

A. Am 1. September 1884 schloss der Bundesratb, in seinem

eigenen Namen und im Namen des Cantons Tessin, mit dem Heili-

gen Stuhle ein (unterm 24./29. November gleichen Jahres ratifizirtes)

Cebereinkoramen ab, »zur Regelung der Kirchenverhältnisse der Pfar-

reien des Cantons Tessin,c kraft dessen (Art. 1.) »genannte Pfarreien

canonisch von den Bisthümern Mailand und Como losgetrennt und

unter die geistliche Administration eines Prälaten, mit dem Titel

eines »Apostolischen Administratorsc des Cantons Tessin, gestellt

wurden, c dessen Ernennung (Art. 2.) »durch den Heiligen Stuhle zu

geschehen hatte. In letzterer Hin-sicht bemerkt jedoch das bei Ab-

schluss des Uebereinkommens errichtete Protocoll, dass »mit Bezug

auf die Wahl der zum Amte eines apostolischen Administrators von

Tessin zu berufenden Person der Bundesrath sich auf die Mittheilung

beruft, welche S. E. der Cardinal Jacobini den 20. October 1883 an

Herrn Regazzi, Präsidenten des Staatsrathes des Cantons Tessin, ge-

richtet hat.c Der Art. 3. des erwähnten Uebereinkommens bestimmt

schliesslich, dass, »falls der Titular vor der endgültigen Organisation

der Kirchenverhältnisse der Pfarreien des Cantons Tessin mit Tod

abgehen sollte, der Bundesrath, der Canton Tessin und der Heilige

Stuhl sich über die Verlängerung des durch die üebereiukunft auf-

gestellten Provisoriums verständigen werden.«

B. Unterm 21. März 1886 nahm das Volk des Cantons Tes-

sin ein »Gesetz über die Freiheit der katholischen Kirche und die

Verwaltung der Kirchengüter« an, das der tessinische Grosse Rath

am 28. Januar gleichen Jahres zu dem Behufe votirt hatte, »um
die cantonale Gesetzgebung mit obigem Uebereinkommen in Einklang

zu bringen.« Gegen dieses Gesetz haben durch Eingabe vom

25./27. Mai 1886 die Herreu L. de Stoppani, R. Simen und E. Bruni,

im Namen des »Comitato liberale cantonale ticinese,« zugleich beim

Bundesgerichte und beim Bundesratbe eine staatsrechtliche Recurs-

besebwerde eingereicht, mit dem Begehren, es sei dasselbe, weil es

sich unter verschiedenen Gesichtspunkten mit der Bundesverfassung

im Widerspruch befinde, aufzubeben. Die Gründe, auf welche die

Recursbeschwerde gestützt wird, bestehen wesentlich in Folgendem:

1) Das angefochtene Gesetz verstosse gegen Art. 8. der Ueber-

einknnft vom 1. September 1884 und Art. 50, Absatz 4, der Bundes-

verfassung, weil es ein neues Bisthum errichte.

2) Es führe (durch Art. 2, 3, 4, 7, §. 1, 18, 19, 24, 28 und
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36), dem Art. 58. der Bundesverfassung zuwider, die geistliche Ge-

richtsbarkeit wieder ein.

3) Es bezwecke eine Wiederherstellung der todteii Hand und

inrolvire eine Verletzung der Eigeuthumsgarantie
,
indem es (durch

Art. 5 und 6.) die Kirchengüter den politischen Gemeinden entziehe,

um dieselben den neu zu gründenden Pfarreien zuzuweisen.

4) Es verletze den Grundsatz der Glaubens- und Gewissensfrei-

heit (Art. 49. der Bundesverfassung), weil es jeden aus dem Schoosse

der römisch-ketlinlischen Kirche austretenden Bürger seines Rechtes

auf das Miteigeuthum an den Kirchengütern beraube, sowie den

Grundsatz des Art. 49, Absatz 6, ibidem, weil es sämmtliche Ge-

meinden, ohne Unterschied ob sie aus römischen Katholiken oder aus

Angehörigen anderer Confessionen bestehen, verpflichten wolle, zu den

Pfarrkirchenkosten beizutragen.

5) Es beeinträchtige die Rechtsstellung des Staates gegenüber

der Kirche und gefährde die öffentliche Ordnung und den religiös-

confessionellen Frieden, indem es (Art. 9.) sämmtlichen zur katho-

lischen Kirche gehörenden frommen Anstalten und Stiftungen die

Handlungsfähigkeit gewähre.

6) Es thue den Rechten des Volkes und implicite auch der

Bundesverfassung dadurch Eintrag, dass es den Gemeinden ihr wohl-

erworbenes Recht aut die Wahl der Pfarrer entziehe.

7) Es stelle zum Nachtheile der Gemeinden, in weichen Capitel

bestehen (Art. 7), hinsichtlich der Wahl der Pfarrer und der Pfarr-

gemeinderäthe eine dem in Art. 4. der Bundesverfassung sanktionirten

Grundsätze der Rechtsgleichheit zuwiderlautende Ausnahme von der

allgemeinen Regel auf.

8) Es verletze den Art. 43. der Bundesverfassung dadurch, dass

es dem Staatsrathe die Befugniss einräumt, die Streitigkeiten betref-

fend Ausübung des Stimmrechtes in den Kirchengemeindeversamm-

lungen n. s. w. (Art. 28.) von sich aus, letztinstanzlich, also mit

Ausschluss des Recursrechtes an den Grossen Rath, beziehungsweise

an die Bnndesbehörden, zu entscheiden.

9) Es führe die veralteten geistlichen Immunitäten wieder ein,

indem es einerseits die Bestimmungen des Strafgesetzbuches betref-

fend die von Geistlichen verübten strafbaren Handlungen und anderer-

seits das regieruugsräthliche Placet aufbebe.

Die Recurrenten berufen sich zuletzt noch ganz besonders auf

die Art. 2 und 50, Abs. 2, der Bundesverfassung und erklären, sie

wollen es vollkommen der freien Würdigung der Bundesbebörden

überlassen, zu entscheiden, ob fragliches Gesetz in seiner Totalität,
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als mit uDseni Eiarichtungen, mit den Rechten der Bürger und mit

den Staatsprärogativen unvereinbar, aufznheben sei, oder ob nur die

einzelnen Bestimmungen desselben zu kassiren seien, die der Recurs

als verfassungswidrig anficht, in welch' letzterem Falle alsdann eine

jede der angernfenen Behörden, Bundesrath und Bundesgericht, über

diejenigen Punkte zu urtbeilen haben werde, welche nach ihrem Da-

fürhalten in die Sphäre der eigenen Competenz gehören.

C. Dieser Recursbeschwerde haben sich in der Folge durch

sachbezügliche Erklärungen zu Händen des Bundesrathes ange-

schlossen die Munizipalräthe von 27 Gemeinden: Lugano, Semione,

Pontetresa, Gentilino, Berzona, Pazznilo, Borgo di Biasca, Noranco,

Gresso, Arogno, Maroggia, Melano, Rovio, Brusino-Avizio, Novaz-

zano, Brissago, Morcote, Chiasso, Cavaguago, Medeglia, Mergoscia,

Mairengo, Someo, Bosco, Comologno, Viganello, Novaggio; 42 Bürger

aus Loco, 135 aus Intragna und 108 aus Locarno, ferner die Ver-

eine Collina d’oro in Montagnola, La Ticinese in S. Francisco,

Guglielmo Teil in London, La Fransciui in Paris.

D. ln seiner Antwort vom 15. October 1886 stellte Prof. Dr.

Ejinig in Bern aus Auftrag der Tessiner Regierung folgende Rechts-

begehren :

1) Das Bundesgericht könne auf den Recurs nicht eintreten

:

a. weil die Recurrenten zu demselben nicht legitimirt seien

;

b. weil der Recurs selbst nicht gegen die Verfügung einer

Oantonsbehörde gerichtet sei;

c. weil derselbe nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von

60 Tagen eingereicht worden sei.

2) Eventuell es sei der Recurs als unbegründet abzuweisen.

E. Unterm 8. lelztverflossenen Februar reichte der Staatsrath

des Cantons Tessiu eine Protestation von 29 Bürgern aus der Ge-

meinde Bosco, im Maggiathal, ein, >zu Gunsten des angetochtenen

Kirchengesetzes und gegen den vom dortigen Muuicipalrathe erklärten

Anschluss an die Beschwerde Stoppani und Genossen.

c

F. Die Bestimmungen des fraglichen Kirchengesetzes, gegen

welche der Recurs insbesondere gerichtet ist, lauten folgendermassen

:

[Wir lassen den hier folgenden Abdruck der einzelnen Artikel

weg, indem wir dafür auf den im vorigen Hefte des Archiv S. 134

bis 143 enthaltenen Abdruck des ganzen Gesetzes verweisen, und wir

geben hier nur die Ziffern der hierher zu setzenden Artikel]

:

Art. 1—10. 18. 19. 22—24. 27—29. 36. 37. und die oben

S. 142 f. aufgezählten durch das Gesetz vom 28. Januar 1886 auf-

gehobenen) Bestimmungen des Strafges.-B., die Aufhebung des Kir-
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chengesetzes vom 24. Mai 1855 and von Bestimmangen des Qe-

meindeorganisationsgesetzes.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

lieber die formellen Einreden.

1) Die recursbeklagte Regierung bestreitet die Zulässigkeit der

eingereichten Beschwerde in erster Linie aus dem Gründe, weil die-

selbe gegen ein von der gesetzgebenden Behörde erlassenes und vom

Volke angenommenes Gesetz gerichtet ist. Ein Gesetz, sagt sie,

enthalte nicht die Entscheidung eines concreten Falles, sondern eine

allgemeine Norm, welche nicht in Rechtskraft erwachse, auch wenn

binnen 60 Tagen kein Recurs dagegen ergriffen werde. Denn, wenn

auch das Gesetz selbst unangefochten bleibe, so sei gegen die ein-

zelnen Anwendungen desselben doch stets und zu jeder Zeit eine Be-

schwerde möglich. Ein Gesetz könne daher nicht als eine von einer

cantonalen Behörde erlassene »Verfägung« betrachtet werden, gegen

welche allein staatsrechtliche Recursbesch werden gemäss Art. 59

O.-G. beim Bundesgerichte eingereicht werden dürfen. Das Bundes-

gericbt hat aber schon wiederholt erkannt, dass unter den >Ver-

fügungen,c von welchen die citirte Gesetzesstelle spricht, auch can-

tonale Gesetze zu verstehen seien und es Hegt um so weniger Grund

vor, von der bisherigen Auslegung abzugehen, als bekanntermassen

schon vor 1875 der Bundesrath und die Bundesversammlung Recurse

gegen cantonule Gesetze wegen Verfassungswidrigkeit derselben zu-

gelassen haben und nichts darauf hinweist, dass das Bundesgesetz

über die Organisation der Bundesrechtspflege in dieser Hinsicht etwas

habe ändern und das Beschwerderecht auf Entscheide cantonaler Be-

hörden in concreten Rechtsstreitigkeiten habe beschränken wollen.

Dass auch die gesetzgebende eine cantonale Behörde im Sinne des

citirten Art. 59. ist, steht ausser Zweifel. Es ist zwar zuzugeben,

dass dem gemeinen Sprachgebrauche nacli der Ausdruck >Ver-

fOgungc in der Regel nicht auf Gesetze angewendet wird
; allein der-

selbe lässt sich, ohne dass demselben gerade Zwang angethan wird,

doch auch dabin auffassen, dass darunter überhaupt jeder Erlass

einer Behörde zu verstehen sei; für diese weitere Auslegung spricht

überdies nebst der bereits angeführten bandesrechtlichen Praxis auch

der Wortlaut des Art. 113. Ziffer 3 B.-V. , welcher allgemein dem

Bundesgerichte Beschwerden betreffend Verletzung verfassungsmässi-

ger Rechte der Bürger sowie über solche von Privaten wegen Ver-

letzung von Concordaten und Staatsverträgen zur Beurtheilung über-

weist. Die Einrede scheint daher mit Bezug auf die objective Vor-

ArchW für Kirohenrecbt. LIX. 17
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aussetzung des staatsrechtlichen Recurses als unbegründet. Was da-

gegen die subjective Berechtigung zur Ergreifung desselben betrifft,

so muss allerdings, wenn die Beschwerde gegen ein Gesetz gerichtet

ist, verlangt werden, dass die recurrirenden Personen oder Corpora-

tioneu selbst unmittelbar durch das angefochtene Gesetz in ihren

verfassungsmässigen Rechten angeblich verletzt werden, und kann es

dagegen nicht genügen, dass eine solche Verletzung möglicherweise

später, beim Hinzutreten von Thatsachen, deren Eintritt, wenigstens

der Zeit nach, gänzlich ungewiss ist, eintreten kann. Es ist daher

bei jedem einzelnen Beschwerdepunkt, soweit dessen Beurtheilung

überhaupt in die Competenz des Bundesgerichtes fällt, zu unter-

suchen, ob durch die Gesetzesbestimmungen, welche den Gegenstand

desselben bilden, verfassungsmässige Rechte der Recurrenten selbst

verletzt seien.

2) Innerhalb dieser Schranken und unter dem obenbezeich neten

Vorbehalte müssen die Recurrenten als zum Recurse legitimirt an-

gesehen werden und erscheint die zweite Einrede der Recursbeklag-

ten , welche die Legitimation der Recurrenten beschlägt , als unbe-

gründet. Allerdings bildet das >Comite des liberalen Vereins des

Cantons Tessin ,f in dessen Namen der Recurs eingereicht wurdi,

keine juristische Person, keine Corporation, welche nach Art. 59 O.-G.

zur Beschwerdeführung berechtigt wäre; auch liegt es auf der Hand,

dass Rechte dieses Comites resp. des liberalen Vereines als solcher

durch das Kirchengesetz in keiner Weise berührt werden. Dagegen

kann nicht in Abrede gestellt werden, dass von Stoppani, Simen und

Bruni persönlich als Bürger des Cantons Tessin insoweit zum Recurs

legitimirt sind
,

als sie behaupten , dass ihre verfassungsmässigen

Rechte als Bürger des Cantons Tessin durch das Gesetz verletzt wer-

den, und es sind dieselben berechtigt, zu verlangen, dass ihre Be-

schwerde von diesem Standpunkte aus von den Bundesbehörden ge-

grflft werde.

3) Die dritte Einrede, die Verspätung betreffend, erklärt mit

Bezug auf die sog. Anschlnsserklärungen von Gemeinderäthen ,
Pri-

vaten und Vereinen, welche alle erst lange nach Ablauf der 60 Tage,

seit Inkrafttreten resp. Publication des Gesetzes, — die erste näm-

lich am 13. Juli vorigen Jahres, — hierorts eingegangen sind, ohne

weiters als begründet. Diese Erklärungen sind nicht etwa >Neben-

interventionen,« da ja die Voraussetzungen einer Nebenintervention

ülterall nicht vorliegen, sondern sie können mir als selbständige Re-

cnrserklärnngen aufgefasst werden, welche sich in Begehren und Be-

gründung an die ursprüngliche Beschwerde der Herrn Stoppani und
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Genossen anschliessen. Für dieselben gilt daher die senhzigtägige

Recursfrist ebenfalls , und da diese Frist nicht eingehalten norden

ist, so müssen diese Beschwerden ohne weiters als verspätet zurück-

gewiesen werden.

4) Als zweifelhaft erscheint die Frage bezüglich der Eingabe

Stoppani, Simen und Bruni; das angefochtene , vom Grossen Rathe

am 28. Januar und vom Volke des Cantons Tessin am 27. März

1886 angenommene Gesetz ist im Amtsblatte vom 26. März gleichen

Jahres publizirt, die Beschwerde aber erst am 27. Mai, also am
62. Tage nach der Publication, in Beilenz auf die Post gegeben wor-

den. Die Recurrenten machen aber diesbezüglich in ihrer Ver-

nehmung auf diese Einrede geltend. »Das angefochtene Gesetz ver-

letze nicht nur das angefochtene individuelle Recht der Bürger, son-

dern, und vorzugsweise die im öffentlichen Interesse erlassenen Ver-

fassungsbestimmungon, wesshalb, — nach der constanten Praxis des

Bundesgerichtes (vergl. die Entsch. in Sachen Bühler-Gmür, Graf,

de Pury und Arnold), — die sechzigtägige Recursfrist hier gar nicht

Platz greife. Um so weniger könne dies aber angesichts der tessini-

schen Bestimmungen über die Promulgation der Gesetze angenom-

men werden. Nach Art. 2. des Civilgesetzbuches trete in der That

ein Gesetz erst nach seiner Promulgation in Kraft und Art. 2. des

Gesetzes vom 2. Juni 1843 (bestätigt durch Art. 7. des Reglements

vom 24. December 1850) bezeichne als Publicationsorgan das Amts-
'

blatt, während Art. 8. des eben erwähnten Reglementes ferner be-

stimme, dass die Gemeinderäthe verpflichtet seien, das Amtsblatt am
nächsten Festtage öffentlich anzuschlagen. Nun habe das Amtsblatt

vom 26. März, weil am 25. festa della Madonna war (an welchem

Festtage die Angestellten der Staatsdruckerei nicht zu arbeiten

pflegen), erst am 27. März in Bellinzona auf die Post gegeben wer-

den, und da der 28. wieder ein Sonntag gewesen, erst am 29. oder

30. März in allen Gemeinden vertheilt werden können. Nach Mit-

gabe der oben angeführten Gesetzes- und Reglementsbestimmnngen

habe daher der Anschlag in allen Gemeinden frühestens am 4. April

(als am nächsten Festtage) geschehen können und dürfe die Recurs-

frist erst von diesem Tage an berechnet werden.c Nun kann zwar

der Ansicht der Recurrenten, dass die vorliegende Beschwerde ihrer

Natur resp. ihrem Gegenstände nach nicht an die gesetzliche Re-

cursfrist geknüpft sei, nicht beigepflichtet werden. Denn wenn man
auch Ausnahmen im Sinne des Urtheils Bühler-Gmür u. s. w. machen

will, so sind immerhin deren Voraussetzungen in concreto desshalb

nicht vorhanden, weil die Abweisung des gegen das Gesetz als solches

17 *
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gerichteten Recurses Beschwerden gegen dessen praktische Anwendung

im einzelnen Falle, wie bereits angeführt, nicht ausschliesst, und nur

die verfassungsmässigen Rechte der Bürger gewiss hinlänglich ge-

wahrt sind , wenn ihnen die Befugniss eingeräumt wird , sowohl in-

nerhalb 60 Tagen nach Publication des Gesetzes gegen letzteres selbst

als später, und zwar ohne irgendwelche Beschränkung resp. ohne alle

Rücksicht darauf, ob gegen das Gesetz selbst Beschwerde geführt

worden oder nicht, — gegen die praktische Anwendung desselben

beim Bundesgerichte Beschwerde zu erheben. Ebensowenig erscheint

es als richtig den Beginn der sechzigtägigen Beschwerdefrist mit

dem Zeitpunkt eintreten zu lassen, in welchem das Gesetz nach dem

cantonalen Rechte rollziebbar wird. Für den Beginn genannter Frist

ist vielmehr nach Art. 59 O.-G. allgemein die Eröffnung, »die

Publicatione des Gesetzes massgebend ; immerhin in der Meinung,

dass wo die Publication durch ein amtliches Blatt erfolgt, nicht das

Datum, welches die betreffende Nummer trägt, sondern der Tag

seiner wirklichen Ausgabe, oder derjenige, an welchem das Amts-

blatt den Bürgern zngekommen ist, bezw. nach dem ordnungsmässi-

gen Gange der Post zukommen konnte, massgebend sein muss. Nun
erklärt die Kreispostdirection Bellenz zu den Akten, dass das Amts-

blatt vom 26. März vorigen Jahres erst am 27. März Abends der

Post übergeben worden und es ist demnach anzunehroen, dass die

Abgabe an die Adressaten erst am folgenden Tage, den 28. März

erfolgt sei. Rechnet man nun die Recursfrist vom letzten Tage an,

so ist dieselbe als innegehalten zu betrachten, da der Recurs am
27. Mai, d. b. am sechzigsten Tage in Bellenz auf die Post gegeben

worden ist.

5) Es ist daher zu untersuchen, inwieweit die materielle Be-

urtheilung des Recurses in die Competenz des Bundesgerichtes falle.

Die Recurrenten selbst haben sich über die Competenzfrage nicht

ausgesprochen, sondern sich darauf beschränkt, völlig gleichlautende

Beschwerden beim Bundesrathe und Bundesgerichte einzureichen und

den Antrag zu stellen, dass diese beiden Behörden, jede soweit es

sie angehe, die angefochtenen Gesetzesbestimmungen als verfassungs-

widrig aufhebe. Aus Art. 59. O.-G. geht nun hervor:

a. dass nieJU in die Competenz des ^m^esgericUes, sondern des

BundesrofAes , die bereit oben sub Ziffer 1, 4, 5 und 8 von litt. B.

des factiseben Tbeils aufgezäblten Beschwerdepunkte fallen, welche

Verletzung des Bernervertrages vom 1. September 1884 sowie der

Art. 50. Absatz 4, Art. 49. Absatz 2, Art. 51 und 43. B.-V. be-

treffen ;
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b. dass das Bundesgericht hiegegen zuständig ist, die andern Be-

schwerdepunkte zu prüfen und zu beurtheilen, welche Bezug haben

auf Art 58. Absatz 2 B.-V. (Abschaffung der geistlichen Gerichts-

barkeit) ; auf die Eigenthumsgarantie (welche durch die Ueberreicbnng

des Kirchenrermögens an die Kirchengemeinden verletzt sein soll)

;

auf Art. 49. Absatz 6 B.-V. (Cultussteuern) ; auf Entzug des Rechtes

der Gemeinden, ihren Pfarrer zu wählen
; auf Verletzung der Rechts-

gleichheit (Art. 4 ibidem) in der Behandlung der Gemeinden, in

welchen Domcapitel bestehen bezüglich der Wahl des Kirchenrathes

;

auf die den weltlichen Behörden anferlegte Pflicht zur Vollziehung

von Verfügungen der kirchlichen Behörden (Art. 29 des Gesetzes)

und endlich auf die Abschaffung verschiedener Bestimmnngen des

Strafgesetzbuches, betreffend Vergehen der Priester.

6) Zur Rechtfertigung dieser Ausscheidung der Oompetenzen

ist hinsichtlich des den politischen Behörden des Bundes zngeme-

senen Theils anszuffihren

:

dass Art. 50. Abs. 4 B.-V. nicht zu denjenigen Verfassungs-

bestimmungen gehört, welche dem Schutze des Bundesgerichts unter-

stellt sind, da derselbe kein constitntionelles Recht der Bürger ga-

rantirt, sondern lediglich die Rechte bezw. die Eirchenhoheit des

Bundes gegenüber dem heiligen Stuhle und den Cantonen wahren vrill;

dass der Bernervertrag vom 1. September 1884 , welchen der

Bnndesrath offenbar kraft der ihm nach Art. 50. Abs. 4. B.-V. zu-

stehenden Befugniss abgeschlossen hat, nicht zu den Staatsverträgen

mit dem Auslande gehört , über deren Verletzung Private nach

Art. 113. Ziffer 3 B.-V. und Art. 59. litt, b O.-G. allerdings beim

Bnndesgerichte Beschwerde führen könnten , sondern
,
— angesichts

des bereits über Art. 50. Absatz 4 B.-V. Gesagten und des Inhalts

des Vertrages selbst (welcher ja keine Rechte von Privaten be-

gründet), — ausschliesslich vom Bundesrathe auszulegen nnd zu

vollziehen ist:

dass die Beschwerden über Verletzung des Art. 51 B.-V. aus-

drücklich der Cognition des Bundesrathes bezw. der Bundesvemamm-

lung Vorbehalten sind (Art. 59. litt, b, Ziffer 6 O.-G.);

dass das Gleiche anch mit Bezug auf Art. 43 ibidem gilt, wo-

bei übrigens zu bemerken ist einerseits, dass der angefocbtene Ar-

tikel 28. des Kirchengesetzes, wodurch dem Staatsrathe die Befug-

niss eingeräumt wird, in letzter Instanz über das kirchliche Stimm-

recht zu entscheiden, offenbar nur den Recurs an die cantonalen Be-

hörden regliren kann und will, indem die Beschwerdeffihrung bei den

eidgenössischen selbstverständlich nur durch die Bandesgesetzgebung
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normirt werden kann, und andererseits, dass die Recnrrenten keinerlei

Verfassungsbestinmmng anznfübren veruiocht haben
,

welche durch

den vom Art. 28 cit. ausgesprochenen Ausschluss der Beschwerde au

den tessinischen Grossen Rath verletzt worden wäre;

dass, da die Recurrenten in der Bestimmung des Gesetzes, wel-

ches jeden Bürger, der aus der katholischen Confession austrete,

seines Eigentbnms am KirchenvermOgen verlustig erklärt, eine ver-

fassungswidrige
,

die Glaubens- und Gewissensfreiheit verletzende

Strafe erblicken, anzunehmen ist, sie haben Absatz 2 des Art. 49

B.-V, im Auge, welcher unter Anderm bestimmt, dass »Niemand

wegen Glaubensansichten mit Strafen irgend welcher Art belegt wer-

den darf,4 somit die Verletzung einer dem Schutze der politischen

unterstellten Verfassnngsgarantie.

In der Hauptsache:

7) Die Recurrenten glauben eine Verletzung des Art. 58. Ab-

satz B.-V. resp. eine Wiedereinführung der abgeschafften geistlichen

Gerichtsbarkeit in den Vorschriften der Art. 2, 3, 4, 7 §. 1, 18, 19*

23, 24, 28 und 36 des Gesetzes zu finden und führen diesbezüglich

im Wesentlichen aus: Das Gesetz spreche in Art. 2. allerdings nur

von giurisdizione spirituale, die Machtbefugnisse aber, welche damit

dem Ordinarius gewährt werden, gehen weit über das kirchliche Ge-

biet hinaus. Der Bernerrertrag drücke sich richtiger aus, indem er

die tessinischen Pfarrgemeinden unter die geistliche Gerichtsbarkeit

des apostolischen Administrators stelle. Eine geistliche Gerichts-

barkeit sei immer — möge sie sich geistliche oder bürgerliche,

priesterliche oder weltliche nennen, — im Widerspruch mit Art. 58

B.-V., welcher ja keinen Unterschied zwischen dieser und jener Art

derselben mache. Nach dem canonischen Rechte beziehe sich übri-

gens die geistliche Gerichtsbarkeit nicht nur auf das Dogma, son-

dern auch auf die Doctrin, die Disciplin und die Moral. Die Er-

ziehung z. B. sei nach der katholischen Lehre eine Pflicht und ein

Privileg der Geistlichkeit, die Ehe ein Sacrament, und gehöre daher

zur ausschliesslichen Domäne des Priesters; die Ausübung des geist-

lichen Amtes berühre auch die Polizei, das Gesundheitswesen, den

Militärdienst und die öffentliche Ordnung. Die Moral begreife alle

Zweige der Gesetzgebung, da.s Civil- und Strafgesetzbuch, überhaupt

alle Institutionen. Die geistliche Gerichtsbarkeit gestatte daher der

Geistlichkeit, sich in Alles einzumischeii, was die Ehe, die Scheidung,

die Erziehung, das Begräbnisswesen
,
die .\rbeit an Sonntagen, der

Verkauf von Büchern, denjenigen des Fleisches an Fasttagen und die
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Gesetzgebung betreffe, welche vou Nah und Fern die von der Geist-

lichkeit beanspruchten Privilegien berühren u. s. w. Art. 2. des

Gesetzes sei um so getäbrlicher , als Art. 4. der Geistlichkeit Straf-

losigkeit bezüglich aller Handlungen, welche die »gesetzliche Frei-

heit in Ausübung ihres heiligen Berufes« beschlagen
,
gewähre und

als nach Art. 3. der Ordinarius zu Publication seiner Pastoralbriefe

und aller anderen den geistlichen Beruf betreffenden Akten, vollkom-

men frei sei. Speciell über den Begriff der rein geistlichen (spiri-

tualen) Gerichtsbarkeit hinaus gehe die Bestimmung (Art. 7. §. 1),

dass die Beneficien der Capitel nach geistlichen Gesetzen und De-

creten übertragen werden, während in der Schweiz ein geistliches

Gesetz bekanntlich nur angewendet werden dürfe, wenn es im Ein-

klang mit der Bundesverfassung und den bürgerlichen Gesetzen stehe.

Die Capitelsbeneficien seien Güter und Rechte, welche nur nach den

Bestimmungen des Ohligationsrechtes oder der von den gesetzgeben-

den Behörden des Cantons erlassenen Gesetze übertragen werden kön-

nen. Das Gleiche gelte auch hinsichtlich des Art. 18 ibidem, wo-

nach »Beschlüsse über Veräusserung oder Umwandlung der unbeweg-

lichen Kirchengüter, über Führung von Processen, Eingehung von

Schulden und dergleichen auf Rechnung des Kirchengutes« zu ihrer

Gültigkeit der Zustimmung des Ordinarius bedürfen; — ebenso be-

züglich der Art. 19, 23, 24 und 36, welche die jährlichen Pfarrge-

raeinderechnungen der Genehmigung des Ordinarius unterwerfen und

wonach »Ueberschüsse der für den Cultus bestimmten Erträgnisse

ohne die Zustimmung des Ordinarius nicht zu einem anderen Zwecke

verwendet werden dürfen« — und endlich für den zweiten Absatz

des Art. 28, kraft dessen »Anstände, welche die Ausübung des Cultus

betreffen, in die Competenz des Ordinarius gehören.« — Allein die

behauptete Verletzung des Art. 58. Abs. 2 B.-V. kann in allen diesen

Bestimmungen nicht gefunden werden. Denn soviel ans dem Gesetz

selbst und der Antwort der Regierung ersichtlich, ist unter der geist-

lichen Gerichtsbarkeit im Sinne des Gesetzes nichts anderes verstan-

den, als was der Berner Vertrag — freilich richtiger, — mit ad-

ministredioH spirituelle bezeichnet. Der canonische Begriff der Ju-

risdiction fasst bekanntlich Verwaltung und Gerichtsbarkeit zusam-

men und ist keine Rede davon, da.ss die Jurisdiction im canonischen

Sinne mit der geistlichen Gerichtsbarkeit im Sinne des Art. 58. Abs. 2

B.-V. Zusammenfalle. Sowohl die Entstehungsgeschichte dieser Ver-

fassungsbestimmungen, als ihre Stellung im Systeme der Bundesver-

fassung, d. h. ihre unmittelbare Verbindung mit der Garantie des

verfassungsmässigen Richters und die Vergleichung mit Art. 49 ff.
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B.-V. zeigen zur Evidenz, dass unter der vom Art. 58. Abs. 2 B.-V.

abgeschafften geistlichen Gerichtsbarkeit nichts anderes zu verstehen

ist, als die kirchliche Rechtspflege, d. h. die von der Kirche in An-

spruch genommene und ausgeübte Strafgewalt und Civilgerichtsbar-

keit in streitigen Rechtssachen, welche die staatliche Autorität, — im

Widerspruche allerdings mit dem canonischen Rechte, — als welt-

liche Angelegenheiten betrachtet (vergl. Urtheil des Bundesgerichtes

in Sachen der katholischen Pfarrgemeinde Luzern, Amtliche Samm-
lung IV, S. 510). Dass nun aber das recurrirte tessinische Gesetz

den Begriff der Jurisdiction (Gerichtsbarkeit) im weiteren Sinne fasse,

als dies nach Art. 58. Abs. 2 B.-V. zulässig ist, d. h. dass dasselbe

darunter nicht blos die geistliche Verwaltung (Administration) ver-

stehe, sondern die geistlichen Behörden beziehungsweise den Ordi-

narius auch für die streitige Gerichtsbarkeit über irgend welche Pri-

vatrechtsstreitigkeiten oder gewöhnliche Strafsachen, welche ihrer

Natur nach Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens sind, und

nicht blos über diejenigen Angelegenheiten, welche auch die welt-

liche Gesetzgebung, insbesondere Art. 58. Abs. 2 B.-V., als rein

kirchliche betrachtet, zuständig erklären wolle, dafür bietet dessen

Inhalt durchaus keinen Anhaltspunkt. Insbesondere kann nicht ge-

sagt werden, dass die von den Recurrenten speciell hervorgehobenen

Bestimmungen eine solche verfassungswidrige Gerichtsbarkeit ein-

fübren wollen. Alle räumen dem Ordinarius nur gewisse, wenn auch

allerdings weitgehende, Verwaltungsbefngnisse und Aufsichtsrechte

ein, nirgends aber ein Untersuchungs- und Entscheidungsrecht in

irgend welchen streitigen Rechts- (Civil- oder Straf-) Sachen, Ehe-

sachen inbegriffen. Die Abschaffung des regierungsräthlichen Placets

für die bischöflichen Erlasse, die Bestimmungen betreffend Ueber-

tragnng der Capitelspfründen , das Aufsichts- und Genebmigungs-

reebt des Ordinarius betreffend die Verwaltung des Kirchengutes, die

die Veränsserung der letzteren, sowie die Processfübrung auf Rech-

nung desselben beschlagenden Pfarrgemeindebeschlüsse , die Ver-

wendung der Erträgnisse der Kirchengüter, das Entscheidungsrecht

über die Ausübung des Cultus betreffende Anstände, haben mit Art. 58.

Abs. 2 B.-V. überall nichts zu thun, da es sich in keiner Weise um
streitige Rechtssachen (civil- oder strafrechtlicher Natur) handelt,

welche Gegenstand eines Civil- oder Strafverfahrens sein könnten.

Ob die vom Gesetz dem Ordinarius eingeräumte Competenzen resp.

der Missbrauch derselben, z. B. bezüglich §. 2. des Art. 18, allfällig

gegen andere Bestimmungen des Bundes oder CantonVerfassung ver-

stossen könnten , ist gegenwärtig nicht zu untersuchen , da die Re-
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cursscbrift and die vorliegenden Akten hiezu keinerlei Veranlas-

sung geben.

8) Hinsichtlich des zweiten Beschwerdepunktes, welcher a. die

SchaiTung der sogenannten todten Hand und b. die angebliche Eigen-

tbumsverletzung bezw. die gerügte Thatsache betrifTt, das recnrrirte

Gesetz erkläre gewisse bisher im Eigenthum der politischen Gemein-

den befindlichen Güter zu Kirchengütern und überliefere dieselben

neugegründeteii Kirch- oder Pfarrgemeinden , welche zu juristischen

Personen gebildet werden und ihre Güter nur mit Genehmigung des

Ordinarius veräussern dürfen, ist zu bemerken;

Ad ä. Dass die Recnrrenten nicht in der Lage sind, eine Ver-

fassungsbestimmung anzurufen, welche verbieten würde, die Veräns-

serung von öffentlichen Gemeindegätern, sei es allgemein oder doch

bezüglich der Eirchengüter, an die Bewilligung von staatlichen oder

kirchlichen Oberbehörden zu knüpfen, und auch nicht behauptet

haben, dass die tessiniscbe Verfassung entweder allgemein die freie

Veräusserlichkeit der öffentlichen oder doch der Kirchengüter durch

die Gemeinden gewährleiste oder nur die Bewilligung weltlicher Be-

hörden für dieselbe erfordere resp. zulasse. Bekanntlich bestehen

solche öffentlich-rechtliche Beschränkungen in der Veräusserlichkeit

von öffentlichen Gütern auch in andern Cantonen und finden ihre

Begründung in der Zweckbestimmung der Güter.

Ad b. Dass die Recurrenten zur Beschwerdeführung nicht le-

gitimirt sind, noch der staatsrechtliche Recurs der richtige Weg ist,

um diese Frage zur Entscheidung zu bringen, noch endlich die Be-

schwerde im Gesetze einen Anhalt findet. Denn das Gesetz (Art. 6.)

behält die wohlerworbenen Rechte ausdrücklich vor und nun kann

selbstverständlich die Frage, ob gewissen politischen Gemeinden oder

Privaten wohlerworbene Privatrechte an solchen Vermögensgegen-

ständen, welche das Gesetz als Kirchengut den Pfarrgemeinden zu-

weist, zustehen, nur im Civilprocess entschieden werden, und zwar in

einem solchen, an welchem die politischen Gemeinden oder Privaten

selbsLals Partei Theil nehmen.

9) Gegen die Begründetheit des dritteu Beschwerdepunktes,

dass durch Art. 27. des angefochtenen Gesetzes Art. 49. Abs. 6 B.-V.

verletzt werde, weil derselbe die Einwohnergemeinde verpflichte, ohne

Rücksicht ob sie aus Römisch-Katholischen oder ans Angehörigen

anderer Confessionen bestehe, die bisher freiwillig an die Pfarrbe-

soldung geleisteten Beiträge ferner zu eutrichten, spricht zur Genüge

der Schlusssatz jener Gesetzesbestimmung, in welchem Art. 49 B.-V.

Vorbehalten ist. Zwar behaupten die Recurrenten, jener Vorbehalt
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genüge nicht, weil der tessinische Gesetzgeber jenen freiwilligen Bei-

trag nicht als Steuer betrachte. Allein aus dem angefochtenen Ge-

setze ist schlechterdings nicht ersichtlich, dass der tessinische Gesetz-

geber den Art. 49. .\bs. 6. anders auifasse und auslege, als der eid-

genössische Gesetzgeber und die Bundesbehörden ausgelegt und auf-

gefasst wissen wollen. Sollten jedoch Angehörige anderer Beligions-

genossenschaften trotz des Vorbehaltes des Art. 49 B.-V. und im

Widerspruch mit dieser Be.stimmung in Zukunft angehalten werden

wollen, direct oder indirect an die Kosten des Cultus der tessiniscben

Kirchengemeinden beizutragen, so können dieselben selbstverständlich

jederzeit beim Bnndesgerichte Abhnlfe verlangen. Zur Zeit liegt ein

solcher Fall unbestrittenermassen nicht vor, namentlich nicht bezüg-

lich der Recurrenten.

10) Thatsächlich nicht richtig ist die Beschwerde, welche

darauf gestützt wird, dass das Gesetz das Recht zur Pfarrwahl allen

Gemeinden entziehe. Denn, — abgesehen von den Domcapitel-Ge-

meinden (Art. 7), — belässt es ihnen dasselbe ausdrücklich. Nun
lässt es sich freilich nicht leugnen, dass, indem das Gesetz die Ge-

nehmigung der Wahl durch den Ordinarius verlangt und demselben

im Weitern das Recht einräumt, freigewordene Pfarrstellen bis zur

de6nitiven Besetzung provisorisch zu besetzen und dem Verweser die

Einkünfte der betreffenden Pfarrei zuweist, hiedurch die Rechte der

Gemeinden gegenüber dem durch das frühere Gesetz geschaffenen

Zustand ganz wesentlich beschränkt werden. Allein da weder die

Cantons- noch die Bundesverfassung Bestimmungen enthalten, welche

der Gesetzgebung in dieser Beziehung Schranken setzen bezw. die

Aufstellung solcher Bestimmungen verbieten würden, und da anderer-

seits von wohlerworbenen Privatrechten der Gemeinden hier natürlich

keine Rede sein kann, so fällt die Beschwerde ohne weiters als un-

begründet dahin. Uebrigens gibt es ja bekanntlich auch andere und

und zwar auch protestantische Cantone, in welchen das Recht, die

Pfarrer zu wählen, nicht den Gemeinden zustebt, und kann die Be-

hauptung der Recurrenten. dass die Wahl der Pfarrer ein unveräus-

serliches Cr- und Naturrecht des Volkes sei, welches auch dann von

den Bundesbehördeu anerkannt und geschützt werden müsse, wenn

cs nicht in der Verfassung ausdrücklich garantirt sei
,

gewiss nicht

als richtig angesehen werden,

11) Bezüglich des weitern Bescbwerdepunktes
,

wonach die

Rechte des Volkes und die Bundesverfassung dadurch verletzt sein

sollen, dass an denjenigen Orten, wo DotncapUel bestehen (Lugano,

Locarno, Bellinzona und Balerna) die Wahl des Pfarrers und de«
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Kirchenrathes ansnahmsweise nicht den Gemeinden, sondern der geist-

lichen Behörde zukoromt und die Verwaltang des Eirchengutes dem
Capitel zugewiesen wird, mangelt den Recurrenten die Legitimation

zur Beschwerde. Diese kommt, — wenigstens in erster Linie, —
lediglich den benachtheiligten Gemeinden zu. Ob, wenn die Gemein-

den in ihrer Mehrheit sich bei den angeblich rerfassungswidrigen

Bestimmungen beruhigen würden, auch eine allfhllige Minderheit

den Kecurs ans Bnndesgericht ergreifen könnte, mag dahin gestellt

bleiben , da die Gemeinden sich bis jetzt über die Frage noch gar

nicht ausgesprochen haben und zudem ans den Akten nicht einmal

hervorgeht, dass die Recurrenten, oder doch einzelne derselben, einer

oder mehreren der betreffenden Gemeinden angehören, indem diesel-

ben lediglich als Vertreter des >cantonalen liberalen Gomitesc und

allgemein als »tessinische Cantonsbürgerc auftreten. Uebrigens be-

stehen bekanntlich ähnliche Verhältnisse auch in andern Cantonen,

wo Domcapitel (Cathedralkirchen) ezistiren (vergl. Amtliche Samm-
lung der bundesger. Entscheidungen, Bd. IV, S. 505 ff. ; Crareis und

Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, Bd. I, S. 474 ff.).

12) Die Recurrenten beschweren sich endlich noch über Art. 29

und 37. des Gesetzes (s. deren Wortlaut im fakt. F.), welche eine

Anzahl von Bestimmungen des Strafgesetzbuches, welche speciell

Handlungen der Geistlichen beschlagen, anfheben. Sie bezeichnen

aber gar keine Bestimmung der Bundes- oder Cantonsverfassnng,

welche durch diese Gesetzesvorschriften verletzt wären, was sie übri-

gens, — speciell bezüglich Art. 37. der Natur der Sache nach, —
unmöglich hätten thun können, indem keine Verfassungsbestimmungen

bestehen, welche besondere Strafen für die Geistlichen verlangen be-

ziehungsweise verbieten würden, dieselben unter das gemeine Recht

zu stellen. Allerdings berufen sie sich auf Art. 2. B.-V., welche be-

stimmt: »der Bund hat den Zweck: Behauptung der Unabhängig-

keit des Vaterlandes nach Aussen, Handhabung von Ruhe und Ord-

nung im Innern, Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenos-

sen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt,« und behaupten

sodann, das recurrirte Gesetz verletze die Freiheit und die Rechte

der Eidgenossen und hindere die gemeinsame Wohlfahrt, anstatt die-

selbe zu fördern. Allein nach Art. 113. B.-V. und 59. O.-G. hat das

Bundesgericht die Rechte der Eidgenossen nur insoweit zu schützen,

als dieselben in der Cantonsverfassnng oder der Bundesverfassung

oder den in Ausführung derselben erlassenen Bundesgesetzen gewähr-

leistet und bezügliche Streitigkeiten nicht den politischen Bondesbe-

hörden zur Erledigung zngewiesen sind. Die Berufung auf Art. 2.
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B.-V. genügt; daher zur Begründang einer staatsrechtlichen Be-

schwerde beim Bnndesgericbte nicht, sondern es mnss dargetban

werden , dass ein in der Cantons- oder Bundesverfassung ausdrück-

lich gewährleistetes constitutionelles Recht durch die angefochtene

Verfügung verletzt werde, was die Recurrenten in casu bezüglich der

Art. 29 und 37. cit., nachzuweisen nicht einmal versucht haben.

. Sollte übrigens der Art. 29. des Gesetzes später in einer Weise ans-

gelegt und angewendet werden, welche denselben, — oder richtiger

gesagt dessen Anwendung, — als mit Art. 49. B.-V. oder andere

Verfassnngsbestimmnngen unverträglich erscheinen Hesse, so stände,

wie bereits oben bemerkt wurde, den Verletzten unverkürzt das Be-

schwerderecht bei den zuständigen Bundesbebürden zu.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt

:

Der Kecurs Stoppani, Simen und Bmni wird, soweit dessen

Benrtheilnng in die Competenz des Bundesgerichtes föllt, im Sinne

der Erwägungen als unbegründet abgewiesen.

111. Der Bmdesrathsbesehluss vom 1887 über den Recurs der

HH. Stoppani und Genossen stellt im Eingänge bis auf ein paar kleine

unwesentliche Aenderungen mit denselben Worten wie das ürtheil

des Bundesgerichts vom 2. April den aktenmässigen Sachverhalt ein-

schliesslich der in dem Recurs von Stoppani etc. angefochtenen Art.

des Ges. vom 28. Januar/21. März 1886 (s. o. S. 256 f.) dar und

fährt dann fort:

Der Bandesrath sieht in Erwägung

A. Ueher die Competensfrage.

Es ist zn untersuchen , inwieweit die materielle Benrtheilnng

des Recurses in die Competenz des Bundesrathes falle.

Die Recurrenten selbst haben sich über die Competenzfrage

nicht ausgesprochen , sondern sich darauf beschränkt , völlig gleich-

lautende Beschwerden beim Bundesrathe und beim Bundesgerichte

einzureichen und den Antrag zu stellen, dass diese beiden Behörden,

jede soweit es sie angehe, die angefochtenen Gesetzesbestimmnngen

als verfassungswidrig anfheben.

Das Bundesgericht hat am 2. April 1887 als in seine Zustän-

digkeit gehörend die Beschwerdepnnkte geprüft und beurtbeilt, welche

sich beziehen auf Art. 58, Absatz 2, der Bundesverfassung (Ab-

schaffung der geistlichen Gerichtsbarkeit), auf die Eigenthumsga-

rantie (welche durch die Uehertragnng des Kirchen Vermögens an die
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Kirchengemeinden verletzt sein soll) , auf Art. 49 , Absatz 6 ,
der

Bundesverfassung (Cultusstenern) , auf den Entzug des Rechtes der

Gemeinden, ihre Pfarrer zu wählen, auf Verletzung der Rechtsgleich-

heit (Art. 4. ibidem) in der Behandlung der Gemeinden, in welchen

Capitel bestehen (bezüglich der Wahl der Pfarrer und des Kirchen-

ratbes), auf die den weltlichen Behörden auferlegte Pflicht zur Voll-

ziehung von Verfügungen der kirchlichen Behörden (Art. 29. des Ge-

setzes) und endlich auf die Abschaffung verschiedener Bestimmungen

des Strafgesetzbuches betreffend Vergeben der Priester.

Darnach würden in die Competenz des Bundesrathes fallen die

unter Ziffer 1, 4, 5 und 8 von litt. B des faotischen Theils aof-

gezählten Bescbwerdepunkte betreffend Verletzung des Berner Ver-

trages vom 1. September 1884, und betreffend Verletzung der Art. 50,

Absatz 2 und 4, 49, Absatz 2, und 43 der Bundesverfassung.

Die vom Bandesgerichte vorgenommene Competenzausscheidung

ist als richtig anzuerkennen.

B. In der Hauptsache.

I. Die Recursschrift hält den Art. 1 des Gesetzes vom 28. Ja-

nuar 1886 für unvereinbar mit Art. 50, Absatz 4, der Bundesver-

fassung und mit Art. 3. der Uebereinkunft vom 1. September 1884

betreffend die kirchlichen Verhältnisse im Canton Tessin, und sucht

diese Bebauptung wie folgt zu begründen

:

Die angefochtene Bestimmung könne sich nur auf die Zukunft

beziehen. Denn gegenwärtig seien die kirchlichen Verhältnisse im

Canton Tessin auf Grund der Berner Convention durch Einsetzung

einer apostolischen Administration provisorisch geordnet. Das Gesetz

aber erkläre jetzt schon und in ganz bestimmter Weise, dass die

tessinischen Pfarrgemeinden einem tn diesem Canton errichteten

Bisthum angehören, also nicht mit einer andern Diöcese verbunden

werden können. Das gehe sowohl gegen Art. 50. der Bundesver-

fassung, als auch gegen Art. 3. der Berner Uebereinkunft, welch’

letztere eine Verständigung des Bundesrathes, des Cantons Tessin

und des heiligen Stuhles Ober Verlängerung des gegenwärtigen Pro-

visoriums für den Fall des Todes des Titulars vor endgültiger Or-

ganisation der tessinischen Kirchenverhältnisse vorsehe.

Dieser Argumentation gegenüber bemerkt in seiner Antwort

vom 80. Mai 1887 im Namen der Tessiner Regierung Herr Prof.

Dr. K. G. König: Es unterliege keinem Zweifel, dass die Convention

von Bern kein tessinisches Bisthum geschaffen habe; daher habe

auch die gesetzgebende Behörde dieses Cantons ein solches weder
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schaffen kennen, noch schaffen wollen. Dagegen sei die Abtrennung

des CantoDS von seinem bisherigen Diöcesanverbande mit Mailand

and Como rechtlich bewerkstelligt und definitiv ausgesprochen wor-

den. »Provisorisch geregelte — sagt die Antwort weiter — »ist nur

die Personenfrage und der Titel Desjenigen ,
welcher in diesem

Augenblicke das Haupt der katholischen Eirebengemeinden des Can-

tons ist.e — Der Titel »Ordinario« sei absichtlich gewählt worden,

weil er das eigenthümliche Verbältniss dieses Hts^Awmsverwesers am

deutlichsten bezeichne, indem er im canonischen Rechte anerkannt

sei, um einen Stellvertreter zu bezeichnen . . . Den Titel »Bischof«

habe das Gesetz nicht wählen dürfen, »denn Tessin ist noch keine

Diücese,« und der Ausdruck »amministratore apostolico« sei vermie-

den worden, weil derselbe der Auffassung hätte Vorschub leisten

können, als sei die Abtrennung von Mailand und Como selbst nur

etwas Provisorisches. »Absichtlich aber« — schliesst die Antwort —
»und um jedem Missverständnisse vorzubeugen, wurde die ursprüng-

liche Redaction des Entwurfes »dell’ordinario« geändert in »d’un or-

dinario,« im Eingänge des Gesetzes ausdrücklich auf die Berner Con-

vention und die durch sie erfolgte »istituzione di una Amministra-

zione Apostolica nel Cantone Ticino« verwiesen und endlich in Art 2.

(des Gesetzes) der Ausdruck »l’Ordinario« durch »ora Amministratore

Apostolico« erläutert.«

Vom Bandesgerichte ist, in seinen Erwägungen über die von

der Tessiner Regierung gegen den Recurs der Herren Stoppani,

Simen und Bruni erhobenen formellen Einreden, zu dem hier in

Frage liegenden Beschwerdepunkte bereits ausgeführt worden:

dass Art. 50, Absatz 4, der Bundesverfassung kein constitu-

tionelles Recht der Bürger garantirt, sondern lediglich die Rechte,

bezw. die Kirchenhoheit des Bundes gegenüber dem heiligen Stuhle

und den Cantonen wahren will,

und dass der Berner Vertrag vom 1. September 1884, welchen

der Bundesrath kraft der ihm nach Art. 50, Absatz 4, der Bundes-

verfassung zustebenden Befugniss (die Errichtung von Bistbümem

auf schweizerischem Gebiete zu genehmigen) abgeschlossen hat,

nicht zu den Staatsverträgen mit dem Auslande gehört, über deren

Verletzung Private nach Art. 113, Ziffer 3, der Bundesverfassung

und Art. 59, litt, b, des Organisationsgesetzes über die Bundesrechts-

pflege beim Bundesgerichte Beschwerde führen können, sondern an-

gesichts des bereits über Art. 50, Absatz 4, der Bundesverfassung

Gesagten und des Inhaltes des Vertrages selbst (welcher ja keine
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Rechte von Privaten begründet) ausschliesslich vom Bundesrathe aus-

znlegen und zu vollziehen ist.

Im Anschlüsse au diese Ausführungen ist hier weiter zu be-

merken :

Der Bund hat sich mit den kirchlichen Verhältnissen der Can-

tone nur insoweit zu befassen, als bestimmte Grundsätze des Bundes-

rechte» durch dieselben berührt werden.

Die Bestimmung von Art. 1. des tessinischen Kirchengesetzes,

welche im vorliegenden Kecnrsfalle einen der Beschwerdepunktc

bildet, steht nun allerdings zu einem eidgenössischen verfassungs-

rechtlichen Grundsätze in naher Beziehung , insofern nämlich
,

als

Art. 50, Absatz 4, der Bundesverfassung die Errichtung von Bis-

thümern auf schweizerischem Gebiete der Genehmigung des Bundes

unterstellt. Die Recurrenten behaupten, es sei durch Art. 1. des

angeführten Gesetzes eine Diöcese Tessin gegründet. Wenn dies

sich wirklich so verhielte, so wäre die Tessiner Regierung verpflichtet,

für diese Gründung die Genehmigung des Bundes einzuholen, und

der Bnndesrath , sofern die Regierung ihrer verfassungsmässigen

Bundespflicht nicht genügen wollte, seinerseits verpflichtet, die Can-

tonsbehürde über den Vorgang zu interpelliren
,

und die ihm nach

der Sachlage angemessen erscheinenden Verfügungen zu treffen.

Die Regierung erklärt nun aber in der Recursantwort vom

30. Mai 1887 durch ihren Vertreter dem Bundesrathe, dass die dem

Art. 1. des Gesetzes von den Recurrenten gegebene Auslegung eine

durchaus irrige sei, dass die Tessiner Behörden sich ihrer Rechts-

stellung gegenüber dem Bunde in dieser Frage wohl bewusst seien,

insbesondere wissen, dass es ihnen nicht znstehe, ohne die Geneh-

migung des Bundes ein ßisthum zu errichten, und dass man dem

angefochtenen Art. 1. des Gesetzes gerade desswegen die vorliegende

Fassung gegeben habe
,
um den gegenwärtigen provisorischen Zu-

stand der kirchlichen Verhältnisse des Cantons deutlich zu bezeichnen.

Es ist dem Recurrenten einzuräumen, dass die Redaction des

fraglichen Gesetzesartikels ; >Le parrocchie ticinesi sono poste sotto

1’ amministrazione d’un Ordinario proprio,« zu deutsch: »Die tes-

sinischen Kircheugemeinden sind der Verwaltung eines eigenen Ordi-

narius unterstellt,« ihrer Auffassung Vorschub leistet. Denn es liegt

nahe, ihr den Sinn beizulegen, dass der Canton Tessin eine beson-

dere Diöcese bilde. Nicht nur im gewöhnlichen Sprachgebrauch,

sondern auch von manchen Kirchenrechtslehrern wird unter »ordi-

narius« schlechthin der Bischof verstanden, als »der ordentliche

Vorstand der Diöcese, welcher mit seinen ihm zunächst stehenden
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vorzüglichem QehGlfen und Stellvertretern das bischöfliche Ordinariat

(Ordinariatus episcopalis) oder die bischöfliche Curie (Curia episco-

palis) bildet.« (Man sehe: Lehrbuch des Kirchenrechts, mit beson-

derer Kflcksicht auf die Schweiz, von Dr. Joseph WitMer, bischöf-

lichem Comraissar, Chorherrn und Professor der Theologie in Luzern

;

zweite vermehrte und verbesserte Auflage, 1878, S. 139; u. A. m.).

Indessen kann nicht bestritten werden, dass nach den cauonischen

Rechtsquellen der Ausdruck »ordinarius« einen weiteren Begrifi in

sicli schliesst, als der Titel »Bischof,« indem jener zur Bezeichnung

eines Jeden angewendet wird, der die ordentliche Leitungsgewalt

(jurisdictio ordinaria) besitzt, also nicht ausschliesslich zur Bezeich-

nung eines Bischofs. (Vergl. System des kathol. Kirchenrechts von

Dr. Paul Hinschius, ord. Prof, der Rechte a. d. Universität Berlin,

II. Band, S. 43; Berlin 1878).

üebrlgens hat die Tessiner Regierung durch ihren Vertreter in

der Recursantwort über den mit dem Ausdrucke »ordinario proprio«

in Art. I. des Gesetzes verbundenen Sinn eine bestimmte Erklärung

abgegeben, so dass der Bundesrath sich darauf beschränken kann,

von derselben hier Akt zu nehmen.

Dagegen muss die in der Recursantwort anfgestellte Behaup-

tung
,

es sei in Hinsicht auf die tessinischen Kirchenverhältnisse

•provisorisch geregelt mir die Personenfrage und der Titel desjeni-

gen, welcher in diesem Augenblick das Haupt der katholischen

Kirchengemeinden des Kantons ist,« um so entschiedener als un-

richtig erklärt werden. Nach dieser Ansicht wären alle übrigen

Verhältnisse als definitiv geordnet anzusehen. Dem ist aber nicht

so. Noch nicht geregelt ist nämlich, wie die Tessiner Behörden

wohl wissen, die Hauptfrage, welcher Diöcesanverband die Kirchen-

gemeinden des Cantons Tessin, da sie von den Bisthümern Mailand

und Como rechtlich getrennt sind, künftig umfassen solle. Die durch

den Berner Vertrag eingesetzte apostolische Administration macht

nur provisorisch bis zur Einführung eines definitiven Zustandes den

Canton Tessin zu einem eigenen kirchlichen Verwaltungsbezirke.

II. a. Die Recurrenten erblicken in Art. 6. des Gesetzes, wel-

cher den Kirchengemeinden unter Vorbehalt wohlerworbener Rechte

die Pfründengüter (beni di congrua) und die Pfarr- und ünterpfarr-

kirchen, sowie die zur Erhaltung der Pfarr- und ünterpfarrkireben

1) Davon war, wie die Red. des Archive hier anmerkt, in der Recniabe-

antwortung gar nicht die Bede, sondern nur von der Trennung von Como.

Das considerandum ist nur eine verzuckerte Pille für die Recurrenden Stoppani

und Cons., welchen man nothgedrungeu Unrecht geben musste. —
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und znr Bestreitung der Bedürfnisse des Gottesdienstes bestimmten

Fonds als Eigenthum zuweist, eine Verletzung des Grundsatzes der

Glaubens- und Gewissensfreiheit. Denn, sagen sie, im Canton Tessin

kam bis jetzt den Pfarreien nicht das Recht der juristischen Per-

sönlichkeit zu und alle zu Cultuszwecken bestimmten Güter waren

und blieben das Kigenthum der politischen Gemeinden; in Zukunft

nun wird jeder ron der römisch-katholischen Coufession sich los-

sagende Bürger von Gesetzes wegen seines Miteigenthumsrechtes an

den zu kirchlichen Zwecken bestimmten Gätern verlustig, d. h. er

erleidet eine Strafe wegen Glaubensänderung, was gegen Art. 49,

Absatz 2, der Bundesverfassung verstösst.

Dieser Beschwerdepunkt bat offenbar mit Art. 49. der Bnndes-

verfaasnng nichts zu thun. Was die Becurrenten »Strafet heissen,

ist — nach ihrer Anschauungsweise, aber richtiger ausgedrückt —
ein Unrecht, das einer gewissen Categorie von Geraeindebürgern in

Hinsicht auf das Miteigenthnm an den Gemeindegötem durch das

neue Gesetz zugefügt werde. Nun haben aber über die Frage, ob

durch die Bestimmung des Tessiner Gesetzes betreffend das Eirchen-

gemeindegut Privatrechte verletzt seien, keinesfalls die politischen

Bundesbehörden zu entscheiden, sondern es gehört, wie die Becurs-

antwort mit Recht bemerkt, ein solcher Streit über die Zugehörig-

keit des Kirchengnts vor die Gerichte, üebrigens sind in Art. 6 1. c.

selbst alle wohlerworbenen Rechte ausdrücklich Vorbehalten.

b. Gestützt auf Art. 49. der Bundesverfassung finden die Re-

currenten einen weitern Grund zur Beschwerde in Art. 27. des Ge-

setzes. Dieser Artikel werte das bisherige System der Leistungen

der politischen Gemeinden zum Lebensunterhalt des Pfarrers und

zur Deckung der Cultusausgaben über den Haufen : Der bisher ganz

freiwillige, zeitweilige Beitrag der Gemeinden werde zu einem fest-

stehenden ,
unabänderlichen

,
gesetzlich begründeten Rechte des

Pfründeninhabers. Dagegen gewähre der Vorbehalt von Art. 49. der

Bundesverfassung keinen Schutz. Denn nach dem Gesetze werde der

in Art. 27. vorgesehene jährliche Beitrag der Gemeinden »Eigen-

thum c der Pfarrei, gleichwie die Kirchen und Kirchengüter, von

denen in Art. 6. die Rede ist.

Diesem Räsonnement gegenüber bemerkt die Reenrsantwort

:

»Entweder handelt es sich um eine Cultussteuer und alsdann findet

Art. 49. der Bundesverfassung (welcher in Absasz 6. die Erhebung

von Cnltnsstenern bei Nichtreligionsgenossen untersagt) Anwendung,

oder es handelt sich um einen Rechtsanspruch und alsdann haben

nicht die politischen Behörden, sondern die Gerichte zu entscheiden.«

Archiv rUr Kirehenreoht. LIX. lg
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Gegen die Richtigkeit dieser Alternative kann mit Grund nichts

eiugewendet werden.

III. Durch Art. 9. des Gesetzes wird allen religiösen Institu-

tionen und Stiftungen der katholischen Kirche innerhalb der Schranken

und unter den Garantien der bestehenden Gesetze rechtliche Hand-

lungnf&higkeit zuerkannt.

Nach, der Ansicht der Becurrenten schliesst dieser Artikel eine

Gefahr für die Eidgenossenschaft in sich. »Er ist dazu bestimmt,

aus dem Canton Tessin eine Burg des Fanatismus zu machen, um
von ihr aus die Freiheit io den verbündeten Cantonen zu durch-

brechen (battre en brbche).« Der Staat dürfe wohl einer von ihm

gegründeten Körperschaft den Charakter einer juristischen Persön-

lichkeit verleiben; aber nie und nimmer könne er, ohne seiner

Souveränetftt Eintrag zu thun
,

ausserhalb seiner Grenzen und des

Bereichs seiner Gesetzgebung entstandene Körperschaften und Stif-

tungen ohne Weiteres und insgesammt anerkennen.

Die Becurrenten nennen die Bestimmungen der Bundesverfas-

sung nicht, welche durch den genannten Artikel 9. des Gesetzes

verletzt oder gefährdet sein sollen. Das Bnndesgericht nimmt in

seinem Drtheile (A. S. der Entscheidungen, XIII, S. 114, litt. B,

Ziffer 5) an, die Becurrenten haben den Art. 51. der Bundesver-

fassung (Jesuitenverbot) im Auge. Allein diese Annahme ist wohl

nicht richtig. Denn die Becurrenten sagen selbst, dass man dem
Orden der Jesuiten und den ihm affiliirten Gesellschaften die recht-

liche Handlungsfähigkeit auf Grund des Art. 9. nicht • werde zuer-

kennen können, da dies gegen die bestehende Gesetzgebung (Art. 51.

der Bundesverfassung) verstiesse.

Der Schwerpunkt und die Gefahr des Artikels liegen nach der

Meinung der Becurrenten in der Möglichkeit, die allen Instituten

und Stiftungen der katholischen Kirche eingeräumt wird, sich im

Canton Tessin als bandlungsHlhige Bechtssubjecte niederzulassen,

ohne dass die bürgerlichen Behörden untersuchen dürften, auf welche

Weise und unter welchen Umständen die fremde Anstalt entstanden

ist Hieraus entspringe eine Quelle vou Gefahren und Streitigkeiten

für den Staat.

Der Bundesrath, welchem vom Volke die Aufgabe übertragen

sei, zur Handhabung der öffentlichen Ordnung und des Friedens

unter den Mitgliedern der verschiedenen religiösen Genossenschaften,

sowie gegen Eingriffe kirchlicher Behörden in die Rechte der Bürger

und des Staates die geeigneten Massnahmen zu treffen, werde sehen,

was dagegen zu thun sei.
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Tn der Recnrsantwort characterisirt der Vertreter der Tessiner

Regiernng die Bedeutung und Tragweite des Art. 9. dahin, dass

derselbe die Handlungsfähigkeit der religiösen katholischen Institute,

nicht mehr und nicht weniger, anerkenne. »Das Qeeetz,< erklärt

die Antwort, »spricht nicht von ihrer juristischen Persönlichkeit und

legt ihnen auch keine solche bei, sondern anerkennt nur ihre Hand-
lungsfähigkeit, ihr Recht, innerhalb der Schranken des Gesetzes und

der Verfassung Rechtsgeschäfte abzuschliessen und Bigenthnm zu

erwerben.c In dieser Beziehung thne jeder Canton, was ihm beliebt,

und noch niemals sei diesfalls die ausschliesslich cantonale Compe-

tenz in Frage gestellt oder in Zweifel gezogen worden.

In der That gibt weder Art. 50. noch eventuell Art. 51. der

Bundesverfassung dem Bnndesrathe einen rechtlichen Anhaltspunkt,

um die angestrittene Bestimmung des Tessiner Gesetzes als solche

zu beanstanden. Andererseits aber reichen die durch genannte Ver-

fassungsbestimmungen dem Bunde übertragenen Machtbefugnisse voll-

kommen ans, um gegen thatsächliche Störungen der öffentlichen Ord-

nung und des religiösen Friedens, .sowie gegen Uebergriffe kirchlicher

Behörden in das staatliche Gebiet wirksam einzuschreiten.

Die Frage der rechtlichen Handlungsfähigkeit gehört dem pri-

vatrechtlichen Gebiete an; sie ist durch das Bundesgesetz über die

persönliche Handlungsfähigkeit und das Obligationsreoht und, so-

weit es sich um die Entstehung und die Verhältnisse der Körper-

schaften des öffentlichen Rechts, der Stiftungen und anderer juri-

stischen Personen handelt, durch das cantonale Recht geordnet.

(0. 719).

Demnach steht die Competenz der gesetzgebenden Behörde des

Cantons Tessin, über die Handlungsfähigkeit kirchlicher Stiftungen

und Körperschaften zu legiferiren, ausser allem Zweifel.

Aus den angeführten Gründen liegt für den Bundesrath der-

malen keine Veranlassung vor, aus dem Gesichtspunkte des eidge-

nössischen Verfassungsrechts sich mit dieser Bestimmung des Tes-

siner Gesetzes zu beschäftigen.

IV. Während das Gesetz für die Einberufung und Abhaltung

der Kirchengemeindeversammlungen die im Gemeinde-Organisations-

gesetze für die politischen Gemeinden vorgeschriebenen Regeln

adoptirt hat, überweist es in Art. 28. Anstände betreffend Ausübung

des Stimmrechts in den Kirchengemeindeversamminngen , betreffend

Einberufung und Abhaltung derselben ,
betreffend die Wahl des

Kirchenrathes ,
und bezüglich der Verhandlungen überhaupt dem

Entscheide des Regierungsstatthalters unter Vorbehalt des Rechts

18*
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der Beschwerde beim Staatsrathe, jedoch ohne das Recht des Weiter-

za^ an den Grossen Rath, wie es für Beschwerden mit Bezog aof

die politischen Gemeinden besteht.

Die Recurrenten halten die >Nichtgestattung des Recurses an

den Grossen Rath für unzulässig, und sie glauben, es werde damit

auch die Weiterziehung einer Beschwerdesache vor das Forum der

Buudesbehürden abgeschnitten ; diese Bestimmung des Art. 28. wider-

spreche dem Art. 43. der Bundesverfassung.

Die Befürchtung der Recurrenten, es werde durch Art. 28.

des Gesetzes das Recht der Weiterziehung einer Beschwerde an

die Bundesbehörde geschmälert oder entzogen , ist gänzlich un-

begründet. Ob die Cantone den Instanzenzug in ihrem Gebiete so

oder anders einrichten wollen ,
ist ihre Sache ; der Bundesbehörde

kann dadurch selbstverständlich in keinem Falle das Recht der

Cognition über eine Materie entzogen werden, die nach Massgabe

der Verfassung und der Gesetze des Bundes Gegenstand der Be-

schwerdeführung bei einer Bundesinstanz sein kann. Dies ist in

Ansehung der Gemeindeverhältnisse (Art. 43. der Bundesverfassung)

so unzweifelhaft richtig, wie in Ansehung Jedes andern Rechts-

gebietes, das bundesrechtlichen Grundsätzen und Vorschriften unter-

worfen ist.

So bleiben denn auch in Hinsicht auf die Anwendung des an-

gefochtenen Gesetzes die durch Art. 50, Absatz 2, der Bundesver-

fassung dem Bunde eingeränmten Befugnisse Vorbehalten, ohne dass

darüber eine ausdrückliche Erklärung oder Rechtsverwahrung von

Seite der Bundesorgane zu erfolgen braucht. Wie aber schon das

ßundesgericht in Betreff der allgemeinen Berufung der Recurrenten

auf Art. 2. der Bundesverfassung dargethan hat, so muss auch hier

betout werden, dass die allgemeine Berufung auf Art. 50, Abs. 2,

der Bundesverfassung zur Begründung einer staatsrechtlichen Be-

schwerde bei der Bundesbehörde nicht genügen kann, dass vielmehr

eine Störung der öffentlichen Ordnung, eine Beeinträchtigung des

confessionellen Friedens, ein üebergriff kirchlicher Behörden in die

Rechte der Bürger und des Staates thatsächlich nachgewiesen sein

muss, wenn das Einschreiten der Bundesbehörde auf Grund der

allegirten Verfassungsbestimmung gefordert wird;

. beschlossen

:

1. Gegenüber Art. 1. des tessinischen Gesetzes vom 28. Ja-

nnar/21. März 1886 »über die Freiheit der katholischen Kirche und

die Verwaltung der Eirchengüterc wird das durch die sogenannte
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Berner-Uebereinkaoft vom 1. September 1884 för die tessiniecben

Eirchengeraeinden geschaffene Rechts- and Sachverh&ltniss im Sinne

der Erwägung unter Ziffer I. festgestellt.

2. Im üebrigen wird der Recurs der HH. Stoppani, Simen

und Brnni als unbegrfindet abgewiesen.

3. Dieser Beschluss ist der hohen Regierung des Cantons

Tessin, resp. zu deren Händen dem Herrn Prof. Dr. K. G. EOnig

in Bern, unter Rückschluss der Beilagen der Recursantwort , sowie

dem Herrn Advocaten Leone de Stoppani in Lugano, für ihn und

Genossen, schriftlich mitzntheilen.

Bern, den 18. October 1887.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,

Der Bandespräsident: Droa.

Der Eanzler der Eidgenossenschaft: Ringier.
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XXL

Die Galizische Voiksschulgesetzgebung.

Mitffethailt von Dr. Alfrtä H. v, Schlichting la Krakau.

(SchlnsB s. .4rrhir, Bd. 69. 8. 52—98).

VI.

Gesete vom 5. Mai 1886,

für das Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Grossh. Krakau,

betreffend die Verpflichtung zur Versicherung der ausschliesslich für

Zwecke der öffentlichen Volksschulen bestimmten Gebäude gegen

Brandschäden.

(Landea-Geaets- ond Verordnangsblatt ffir daa Königreich GalUien und Lodo-

merien lamint dem Grouberzogtbome Krakan, Nr. 56, Stock KVUI, ansge-

geben nnd versendet am 30. Mai 1886).

Mit Zustimmung des Landtages Meines Königreiches Galizien

und Lodomerien sammt dem Grossherzogtbnme Krakau, finde Ich zu

verordnen, wie folgt:

§. 1. Die ausschliesslich für Zwecke der öffentlichen Volks-

schule bestimmten Gebäude sind in einer Versicherungsanstalt gegen

Brandschäden ununterbrochen zu versichern.

§. 2. Die Versicherungskosten gehören zu den im Art. 24. des

Gesetzes vom 2. Februar (L.-G.- u. V.-Bl. vom 12. April 1885 Nr. 29)

womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 2. Mai 1873 (L.-G.-BI.

Nr. 250) über die Errichtung und Erhaltung der öffentlichen Volks-

schulen und über die Verpflichtung zum Schulbesuche abgeändert

werden, angeführten Auslagen und sind in der dort bezeichneten

Weise zu bestreiten.

Der Ortsschulrath, welchem die Schule untersteht, hat das

Versichernngsgeschäft zu besorgen und hierüber dem Bezirksschul-

rathe zu berichten.

§. 3. Die für den Brandschaden erlangte Vergütungssumme,

darf für keine anderen Zwecke als zur Wiederherstellung oder Re-

paratur des durch Feuer vernichteten oder beschädigten Gebäudes

verwendet werden.

§. 4. Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird mein Minister

für Cultus und Unterricht beauftragt.

Budapest, am 5. Mai 1886.

Franz Josef ni. p.

Gautsch m. p.
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VII.

Vollsugsverordnungm su den galisischen VoUcsschulgeseteeti.

A. Verordnung des galizischen h. k. Landesschulrathes v. 5. August

1874, Z. 6110, mit der Instruction für die Orts- und Beeirkssehvd-

räthe, dann für die k. k. Steuerämter in Angelegenheit der Qebahrung

mit den Orts- und Besirksschulfonden.

(Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für das Kdnigreicb Galizien und Lodo-

merien samint dem Grossberzogtbume Krakau, Nr. 42, Stbek XVII, aasge-

geben und versendet am 20. Juli 1875).

I. Instruction für Ortsschulräthe

nach §. 20. des Landesschalgesetzes vom 2. Mai 1873, Nr. 250.

§. 1. Dem Ortsschulräthe obliegt die Aufnahme des Inventars

über das Vermögen des Ortsschulfondes
,

namentlich der hiezu ge-

hörigen :

a) Realitäten, Gründe, Gebäude, Einrichtungsstücke u. dgl.

;

b) Kapitalien, sowohl im Baaren als in Werthpapieren, und

c) Beitragsverbindlichkeiten zu Gunsten der Schule (Abs. b.

§. 15. des Landesschalgesetzes vom 2. Mai 1873, Nr. 250)

nach dem (beiliegenden) Master (lit. a.).

§. 2. Dieses Inventar soll nachweisen, welche Einkommens-

quellen aus Realitäten , Kapitalien und sonstigen Beitr^en dem

Ortsschulfonde zukommen, namentlich

1. für den Unterhalt des Lehrers, und

2. für die im §. 24. des obberufenen Schulgesetzes näher be-

zeichneten Schulerfordernisse, endlich welche Bestandtheile

des oberwähnten Ortsschulfondes keine Einkünfte in dieser

Beziehung abwerfen.

§. 3. Das nach obigen Andeutungen verfasste Inventar legt

der Ortsschulrath alsogleich dem Bezirksscliulrathe zur Bestätigung

vor, in Hinkunft aber ist er verpflichtet, selbes zu diesem Behufe

alle drei Jahre vorzulegen. Die im Verlaufe des Jahres vorgefal-

lenen Aenderungen hingegen
,

als : Zuwächse und Abfälle hat er in

diesem Inventare ersichtlich zu machen und hievon den Bezirksschnl-

rath nach Ablauf eines jeden Sonnenjahres in Kenntniss zu setzen.

§. 4. Laut §. 15. des Landesschalgesetzes vom 2. Mai 1873

(Nr. 250) fliessen dem Ortsschulfonde zu:

a) die Einkünfte von Realitäten und Kapitalien;

b) Beiträge, wozu sich Gemeinden, Körperschaften, sonstige

Anstalten oder Privatpersonen
,

zu Gunsten der Ortssehnle
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sei es wann immer, verbindlich gemacht haben, ferner frei-

willige Gaben;

c) die über Eltern verhängten Geldstrafen für unterlassenen

Schnlbesnch der schulfähigen Kinder;

d) einznzahlende Geldbeträge von den Concurrenzparteien für

den Unterhalt der Lehrer.

§. 5. Der Ortsschnlrath besorgt die Verwaltung des Ortsschnl-

fondes und der Einkünfte desselben.

Die Gränze, innerhalb welcher er diese Verwaltung auszuüben

hat, erscheint in den nachfolgenden Abschnitten dieser Instruction

lant §. 20 und 21. des Landesschulgesetzes näher bezeichnet.

§. 6. Der Ortsschnlrath sorgt für die gehörige Instandhaltung

der dem Ortsschulfonde eigenthümlichen Immobilien, namentlich : für

die Verpachtung der Grundstücke und Gebäude, wenn sie nicht dem

Lehrer zur Frnchtniessnng oder der Schule zur eigenen Benützung

bestimmt sind.

Der Ortsschulrath schliesst mit den Pächtern Verträge ab,

legt diese dem Bezirksscbnirathe zur Bestätigung vor, befasst sich

der erhaltenen Verordnung des Bezirksschnlrathes gemäss, mit der

Einbringung der Pachtzinse in bestimmten Zeitfristen, und führt die

eingebracbten Beträge an das in der obigen Verordnung bezeichnete

Steueramt ab.

Die dem Lehrer oder der Schule zur Benützung überlassenen

Realitäten übergibt der Ortsschulrath in Gemässheit des vom Be-

zirksschulrathe erhaltenen Auftrages in die eigene Benützung des

Lehrers oder der Schule.

§. 7, Kapitalien, sei es im Baaren oder in Werthpapieren, hat

der Ortsschnlrath in zwei gleichlautenden Verzeichnissen ersichtlich

zu machen, und selbe sodann sammt diesen Verzeichnissen dem Be-

zirksschulrathe zu übersenden.

Nach bewirkter Empfangsbestätigung der übernommenen Ef-

fecten oder Baarscbaften auf den erwähnten Verzeichnissen über-

sendet der Bezirksschulrath ein Exemplar dieses Verzeichnisses dem

Ortsschulrathe, und leitet unter Einem die Verfügung ein, damit

das dortige Steueramt diese Kapitalien als Vermögen des betreffen-

den Ortsschulfondes aufbewahre und die von diesen Kapitalien ge-

bührenden Zinsen in den bezüglichen Verfallsterminen einhebe.

§. 8. Der Bezirksschnlrath kann jedoch einzelne Ortsschulräthe

besonders in Städten und Marktflecken zur Aufbewahrung der Ka-

pitalien (der Baarschaft oder Werthpapiere) in den Kassen der be-

treffenden Gemeinden ermächtigen, jedoch nur dann, wenn ihre Ge-
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Oemeinde&mter die Buebföhrnng und das Kassawesen gehörig be-

sorgen.

Im Falle einer solchen Ermächtigung hat der Ortsschulrath

alle Kapitalien, sei es im Baaren oder in Werthpapieren, in der be-

treffenden Oemeindekasse zu deponiren und darüber zu wachen, da-

mit diese Capitalien dem Ortsscbulfonde womöglich die grössten Vor-

theile bieten ,
ferner darauf zu sehen , dass die Gemeindekasse die

Einkünite von diesen Kapitalien an das mittelst Verordnung des Be-

zirksschnlrathes bezeiebnete Steneramt abfuhre.

§. 9. Fixe im Abschnitte 6. §. 15. des Landesschnlgesetzes an-

geführte Gebühren übernimmt der Ortsschnlrath unter Mitwirkung

der Gemeindeobrigkeit in den ron den betreffenden Parteien zur Er-

füllung der eingegangenen Verpflichtung festgesetzten Terminen, in-

soferne selbe im Baaren zu leisten waren und führt sie laut Verord-

nung des Bezirksschnlrathes an das, diesfalls bezeiebnete Steneramt

ab. Gaben dagegen in Feldfrüchten oder in wiederkehrenden Leist-

ungen übergibt der Ortsschnlrath im Sinne der Verordnung des Be-

zirksschnlrathes, dem Lehrer oder dem Bezn^berechtigten.

§. 10. Belangend die veränderlichen Gaben, namentlicb aber

einmalige Beiträge, sei es im Baaren oder in Feldfrüohten, sei es in

zeitweise von Vermächtnissen oder Geschenken berrührenden Leist-

ungen, so wird es Sache des Ortsschnlrathes sein, von einem jeden

solchen Vermächtnisse oder Geschenk den Bezirksscbnlratb in Kennt-

niss zu setzen.

Dem Bezirksschulrathe wird ferner obliegen, wegen der An-

nahme des Vermächtnisses oder Geschenkes flir den Ortsschulfond

und wegen Deponirung dieser Gaben im Baaren bei dem Steueramte

das Nötbige zu veranlassen, sowie für die Verabfolgung der in Feld-

früchten geleisteten Geschenke oder Spenden an den betreffenden

Lehrer oder Bezugsberechtigten Sorge zu tragen.

Sollte aber an diesen einmaligen Beitrag eine vom Geber in

vorhinein bestimmte Verbindlichkeit nicht geknöpft sein, so hat der

Bezirksscbnlratb über Antrag des Ortsschnlrathes zn entscheiden, ob

und für welche Präliminarsrubrik des Ortsschnlfondes derselbe in Em-
pfang zn nehmen sei oder ob er dem im Sinne des §. 24. des Ge-

setzes vom 2. Mai 1873 Nr. 250 errichteten Beservefönde einverleibt

werden soll.

§.11. In Betreff der für den Nichtbesneb der schulfähigen

Kinder einfliessenden Strafgelder bat der Ortsschnlrath nach den Be-

stimmungen des Titels III. des obbernfenen Gesetzes vorzugeben:

derselbe hat ferner die Verfügung zu treffen, damit die Strafgelder
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TOD der Gemeindeobrigkeit eingeboben nnd hierauf au den Ortsschnl«

rath abgeführt werden.

Im Zwecke der Vorschreibung dieser Strafgelder in den zuge-

hörigen Kasseböchern des Ortsschnlfondes ,
wird der Ortsschulrath

sich angelegen sein lassen, dem Bezirksschnlrathe, nach Rechtekräf-

tigwerdnng des diesfalls gefällten Urtheils eine Abschrift des Aus-

weises über die auferlegten Geldstrafen vorznlegen , dagegen die ein-

getriebeuen Strafgelder nach Einlangung der betreffenden Verordnung

Seitens des Bezirksschnlrathes an das hierin bezeichnete Steneramt

zn übersenden.

§. 12. Der Ortsschnlratb hat im Einklänge mit den Beschlüssen

des Landesschniratbes, welchem die erste Einrichtung der Volks-

schnlen lant des Landesschulgesetzes vom 2. Mai 1873 obliegt, wie

auch auf Grund später erflossener Entscheidungen, so wie des vom

Bezirksschnlrathe bestätigten Präliminars, die Dmlage der für den

Unterhalt der Lehrer bestimmten Geldbeiträge auf die sachtälligen

Parteien im Sinne des §. 18. des obbezogenen Gesetzes vorznnehmen,

solche auch von den Qrossgrundbesitzern in den für die Steuerzahlnng

festgesetzten Terminsfristen einzntreiben und die Verfügung zn tref-

fen, damit diese Beiträge von den in den Gemeindeverband gehörigen

Parteien in den obbezeichneten Fallfristen durch die Gemeindeobrig-

keit eingetrieben und die so eingebrachten Gelder dem Ortsscbul-

rathe zugesendet werden.

§. 13. Der Vorsitzende des Ortsscholrathes ist vor Allem für

die Vollziehnng der vom Ortsschnlrathe gefassten Beschlösse im

Sinne des Schlussabsatzes des §. 9. des Gesetzes vom 25. Juni 1873

Nr. 255 verantwortlich, hat sonach für die Sicherstellung des Ver-

mögens des Ortsschnlfondes Sorge zu tragen, in dieser Beziehung ent-

sprechende Anträge dem Bezirksschnlrathe vorzulegen nnd darüber

zu wachen, damit die Einkünfte dieses Fondes regelmässig einfliessen.

Sollten aber diese Einkünfte nach Verlauf von 30 Tagen von

dem Zeitpunkte an gerechnet, bis zu welchem sie hätten einfliessen

sollen, nicht eingebracht sein oder walten bei Einbringung derselben

Anstände ob, so ist der Vorsitzende des Ortsschnlrathes verpflichtet,

hievon dem Bezirksschulrathe sogleich die Anzeige zu erstatten.

§. 14. Der Ortsschulrath darf die Auszahlung von Gebühren

aus den im g. 4. dieser Instrnction specificirten Einkünften des Orts-

schulfondes nur insoferne verfügen
,

als er im Sinne des §. 21. des

Landesschulgesetzes vom Bezirksschulrathe hiezu die Ermächtigung

erhielt.

Der Vorsitzende des Ortsschnlrathes hat jedoch darüber zu
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wachen, damit nicht ungebührliche Auszahlungen an Lehrergehalten

stattfinden und wird dessbalb eine jede Gehaltsquittung des Lehrers

mit nacbtolgender Clausel versehen : Es wird hiemit bestätigt, dass

N. N. den Posten eines Lehrers an der Schule zu N. N. bekleide.

§. 15. BücksichUich Jener Fonde, aus welchen die im §. 24.

des Landesschulgesetzes vom 2. Mai 1873 bezeicbneten Auslagen für

Schulzwecke zu bestreiten sind, steht dem Ortsscbulrathe das selbst-

ständige Verwaltungs- und Verlfigungsrecht zu.

Die Einbebung der Einkünfte dieser Fonde und die Auszahlung

der Gebühren liegt den Steuerämtern nicht ob.

§. 16. Der Ortsschulrath entscheidet über die Erfordernisse zu

Scbnlzwecken, bestimmt den hiezu erforderlichen Kostenaufwand, ver-

theilt denselben auf die zu deren Tragung im Sinne des §. 24. des

obberufenen Gesetzes verpflichteten Parteien, befasst sich mit der Ein-

hebung der zur Deckung dieser Auslagen erforderlichen Gelder, Feld-

früchte u. s. w. und verfügt mit den eingebobenen Baarschaiten,

Feldfrücbtea u. s. w. innerhalb der Gränzeu des bestätigten Prä-

liminars.

Nach Ablauf eines jeden Jahres ist jedoch der Ortsschulrath

verpflichtet über die vorgefallenen Einkünfte und Auslagen eine Becb-

nnng nach dem Formular (lit. b.) zu verfassen und eine Abschrift

derselben sammt den bezüglichen Docnmenteu dem Bezirksschulrathe

vorznlegen.

Dieser letztere hat nach gepflogener Prüfung dieser Rechnung

dem Ortsscbulrathe ein Absolutorium zu ertheilen, die Rechnung

aber bei sich aufzubewabren.

§. 17. Sollte jedoch in Absicht auf die Bedeckung der im

§. 24. des Landesschulgesetzes angeführten Erfordernisse der Orts-

schulrath sich bemüssigt finden, die laut §. 22. dieses Gesetzes ein-

fliessenden Einkünfte des Ortsschulfondes in Anspruch zu nehmen,

oder aber einen Vorschuss oder eine Subvention, sei es ans dem Be-

zirks- oder Landesscbulfonde ins Mitleiden zu ziehen, so bat sich

derselbe jedesmal an den Bezirksschnlrath zu wenden, welch’ letz-

terer in Betreff der Benützung der Einkünfte des Ortsschulfondes zur

Bestreitung der in Rede stehenden Erfordernisse die entsprechende

Weisung ertheilen und behufs Erwirkung eines Vorschusses oder einer

Dnterstützung aus dem Bezirks- oder Landesscbulfonde das Nütbige

veranlassen wird. Uebrigens wird dem Ortsscbulrathe obliegen,

darauf zu sehen, damit zur Bestreitung der in Bede stehenden Aus-

lagen ein besonderer Einkommenszweig des Ortsschulfondes eröff-

net werde.
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§. 18. Der Ortsschalrath verfasst alljährlich den Voranschlag

des Ortsschulfondes nach dem Master (lit. c.) in zwei Abtheilnngen,

wovon die eine die Einkänite and Anslagen bebnfs Brbaltang der

Lehrer, die andere dagegen die im §. 24. des Landesschalgesetzes

näher bezeichneten Bedürfnisse zu nmfassen bat.

§. 19. Die erste Abtheilang dieses Voranschlags entwirft der

Ortsschnlrath nach Anhandgabe der vom Landesschnlrathe gefassten,

die Errichtang der Schale betreffenden Beschlüsse mit Rücksicht aaf

etwaige später erffossene Bestimmungen , die zweite dagegen auf

Orund der erhobenen wirklichen Bedürfnisse and mit Bficksichts-

nahme aaf die in den oberwähnten Beschlüssen angedenteten Ver-

hältnisse.

§. 20. Den nach den obgedachten Andentnngen zasammenge-

stellten Voranschlag legt der Ortsschnlrath dem Bezirksschalratbe

in zwei Parien längstens bis Ende Mai eines jeden Jahres zar Be-

stätigung vor, wobei dem bezüglichen Berichte ein Ausweis über die

nOthigen Schnlerfordemisse, bezw. über die Anschafinngskosten der-

selben anzuschliessen ist.

§. 21. Nach bewirkter Bestätigung des Präliminars stellt der

Bezirksschulrath ein Pare desselben dem Ortsscbalrathe sammt den

entsprechenden Weisungen zurück, der Ortsschnlrath übersendet da-

gegen Abschriften der betreffenden Tbeilvoranschläge aller zur Er-

haltung der Schule verpflichteten Parteien , insbesondere aber der

Gemeindeobrigkeit, welche die Geldbeiträge zu Schulzwecken in eine

eigene Abtheilang des Gemeindepräliminars aufznnehmen haben wird.

Hiebei wird bemerkt, dass die Bestimmungen des §. 80. des Ge-

meindegesetzes keinesfalls die erwähnten Geldbeiträge zu Schal-

zwecken, sondern nur die für administrative Zwecke bestimmten

Steuerzuschläge betreffen.

§. 22. In ausserordentlichen Fällen und insbesondere im Falle

der NotbWendigkeit vorzunehmender Neubauten, hat sich der Orts-

schulrath um die Mittheilung eines Bauplanes an den Bezirksscbul-

ratb zu wenden
,

demselben die Specialkostenüberschläge zur Be-

stätigung vorzulegen und sich bezüglich der Bauführung, der Con-

trole über die Bau-Auslagen und der Rechnungslage genau nach den

vom Bezirksscbulrathe getroffenen Verfügungen zu benehmen.

Vom k. k. Landesschulrathe.
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II. Instruction für die Begirksschdräthe,

herausgegeben auf Grund des §. 31. des Landesschulgesetzes Tom

2. Mai 1873, Z. 250.

I. Venealtung des Besirksschulfondes.

§. 1. Der Bezirksschulrath verwaltet den Bezirksschulfond und

verfügt über dessen Einkünfte innerhalb der, mit dem Jahresvoran-

schlage bezeichneten Qrftnzen unter der Ober-Aufsicht des Landes-

schnlrathes.

§. 2. Die k. k. Stener&mter haben über Aufforderung des be-

treffenden Bezirksscbulrathes sämrotliche Einkünfte des gedachten

Fondes sowohl im Baaren als auch in Wertbpapieren zu übernehmen,

nicht minder die Auszahlung der angewiesenen Gebühren zu vollziehen.

Die Steuerämter werden sonach für den Bezirksschnlfond abge-

sonderte Liquidationsbücber und Journale führen, welch’ Letztere

sammt allen Beilagen nach Ablauf eines jeden, und längstens bis 3.

des nächstfolgenden Monats dem Bezirksschulratbe unter Beischluss

eines Ausweises vorzulegen sein werden, in welchem die Endsumme
der Einnahmen, (und zwar unter besonderer Bezeichnung des anfäng-

lichen Eassarestes), ferner die Endsumme der Ausgaben, schliesslich

der mit Ende des Monats verbliebene baare Kassarest in Ziffern und

Worten ausgedrückt, ersichtlich zu machen ist.

Der Vorstand des Bezirksschulratbes oder dessen Stellvertreter

hat die genaue Uebereinstimmung der in dem gedachten Ausweise

ersichtlich gemachten Summen mit dem betreffenden steuerämtlichen

Journale zu bestätigen, sofort den Ausweis mit dem Schulrathssiegel

zu verseheu, und denselben längstens bis 10. eines jeden Monats an

das Rechnungs-Departement der k. k. Statthalterei zu leiten.

Die fraglichen Ausweise haben sowohl bei Constatirung des

Cassastandes jedes einzelnen Steueramtes insbesondere, so wie auch

bei Constatirung der für Rechnung des Bezirksschulfondes im Gonto-

Corrente-Joumale bewirkten Einnahmen und Ausgaben zur Grund-

lage zu dienen, welch’ letzteres Journal an das Rechnungs-Departe-

ment der k. k. Finanz-Landes-Direction geleitet wird.

§. 3. Nach der Eintbeilnng der Schulbezirke befinden sich in

einem Bezirke mehrere Steuerämter. Es wird daher Sache des Be-

zirksschnlrathes sein , darauf Rücksicht zu nehmen
,

dass das im

Amtssitze des Bezirksschulratbes befindliche Steueramt als eigent-

liche Bezirkskasse des Schulfondes fungirt, hingegen die anderen im

Bezirke befindlichen Steuerämter blos in Vertretung dieser Bezirks-
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kasse Fondsg«lder abernehmen, and die Aoszahlang der ihnen über-

wiesenen Gebühren besorgen.

§. 4. Im Sinne des §. 27. des Volksschulgesetzes haben vor

Allen in den Bezirksschalfond die zur Erhaltung des Lehrerpersonals

bestimmten fiten Geldeinkünfte der Ortsschnlfonde einzufliessen

und zwar:

a) der Ertrag von verpachteten Realitäten;

b) Einkommen von den in der Gemeindkasse aufbewahrten

Wertheffecteu

;

c) der Ertrag von milden Gaben (Absatz b) §. 15. des Schul-

gesetzes) nnd

d) Geldbeiträge (Absatz d) des obbezogenen §.).

Der Bezirksschulrath hat daher auf Grund des bestätigten Vor-

anschlags des Ortsschulfondes die rechtzeitige Abfuhr der obigeu

Einnahmen von Seite des betreffenden Ortsscbulrathes an das Steuer-

amt seines Bezirkes zu veranlassen, und zugleich die Einleitung zu

treffen, damit die oberwähnten Einnahmen bei dem im Amtssitze

des Bezirksschulrathes befindlichen Steueramte, als Einnahmen des

betreffenden Ortsschulfondes , für den Bezirksschulfond in Vor-

schreibung gebracht werden.

Die Debernahme der ofterwähnten Beiträge hat das als Schul-

fondskasse fnngirende Steueramt in den vorgeschriebenen Terminen

zu besorgen, wenn der den Beitrag leistende Ortsschulrath und der

Ort selbst zu jenem Bezirke gehören, für welchen das Steueramt be-

stimmt ist. Sollte aber der betreffende Ortsschulrath zu eiuem an-

deren Bezirke gehören, so liegt die Uebemahme der gedachten Bei-

träge dem Steueramte des eigentlichen Bezirkes ob.

§. 5. Was das Einkommen von dem, dem Bezirksschnlrathe

von den Ortsschnlräthen überreichten Kapitalien anbelangt, hat der

Bezirksschnlrath das Geeignete zu veranlassen, damit das im Amts-

sitze desselben befindliche Steueramt die gedachten Effecten über-

nehme , dieselben als Eigenthum des bek '(finden Ortsschulfondes

aufbewahre, ferner dieselben zu Gunsten des Bezirksschulfondes in

Vorschreibung bringe, und die luteressen hievon in den vorgeschrie-

benen Fälligkeitsterminen behebe.

§. 6. Was hingegen die veränderlichen Einnahmen des Orts-

schulfondes im Baaren anlangt, namentlich:

a) üeber Aeltem verhängte Geldstrafen für unterlassenen Schul-

besuch der Kinder

;

b) Einmalige Beiträge hat der Bezirksschulrath wegen Vor-
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Schreibung und Beeinnahmung derselben im Sinne des

§. 4. dieser Instruction das NOthige zu veranlassen.

§. 7. Im Sinne des Absatzes b §. 27. des Schulgesetzes fliessen

nebst den obbezeichneten zur Erhaltung des Lehrerpersonals be-

stimmten Einkünlten der Ortsschulfonde in den Bezirkaschulfond

auch Einkünfte von Vermächtnissen und Geschenken ein, welche dem-

selben entweder ilie Einnahmen (als: Ertrag von Realitäten und Ka-

pitalien) oder aber veränderliche Einnahmen als : Einmalige Beiträge

im Baaren, in Feldfrüchten, Schulertordernissen , Büchern u. s. w.

verschaffen können.

Die gedachten Realitäten und Kapitalien bilden das Stamm-

vermögen des Bezirksschnlfondes, und sollen in das Inventar dessel-

ben eingetragen werden.

§. 8. Die Verwaltung der dem Bezirksschnlfonde gehörigen

Realitäten und Kapitalien liegt unmittelbar dem Bezirksschulrathe

ob, welcher dafür Sorge zu tragen hat, damit die erwähnten Ver-

mögensbestandtheile den möglichst grössten Nutzen abwerfen.

Auch hat der Bezirksschnlrath die Aufbewahrung der frag-

lichen Kapitalien, ferner die Vorschreibang und Beeinnahmung des

Einkommens von Realitäten, so wie endlich die rechtzeitige Behebung

der Interessen von Kapitalien bei dem im Amtssitze befindlichen

Steneramte zu veranlassen.

§. 9. Die einmaligen Beiträge im Baaren hat der Bezirks-

schulrath an das im Amtssitze befindliche Steueramt mit der Auf-

forderung ahzufähren, dieselben zu Gunsten des Bezirksschulfondes

in Empfang zu stellen.

Die Beiträge an Feldtrüchten, Schalerfordernissen, Büchern etc.

hingegen, hat der Bezirksschulrath selbst zu übernehmen, und über

dieselben der Widmung gemäss, zu verfügen.

§. 10. Im Sinne des §. 7. des Gesetzes vom 25. Juni 1873

(Nr. 255) sollen auch die für ungerechtfertigte Ablehnung der Wahl

in den Ortsschulrath verhängten Geldstrafen in den Bezirksscbulfond

eiufiiessen.

Der Bezirksschnlrath hat die Eintreibung dieser Geldstrafen zu

besorgen, and dieselben an das im Amtssitze befindliche Steueramt

mit derr Aufforderung abzuführen, solche zu Gunsten des Bezirks-

schulfondes in Empfang zu stellen.

§. 11. Der Bezirksschnlrath bat alljährlich den Voranschlag

für die Einnahmen und Ausgaben des Bezirksschulfondes nach dem

(angeschlossenen) Master (lit. A.) zu verfaßen, welcher nicht nur die

für Gehalte der Lehrer bestimmten Einnahmen und Ausgaben der

Digifized by Google



288 Schlichting, Die galizitche Volkstchulgeteizgebung,

Ortsschalfonde des ganzen Bezirkes, sondern auch in gegebenen Fällen

die anderweitigen ZoflOsse des Bezirksscbulfondes als : die Einkünfte

an Steuerzoschlägen (Absatz d. §. 27. des Schulgesetzes) und die

vom Landesscbnlfonde zu leistenden Subvention (Abschnitt c. des ob-

bezeichneten §.) zu umfassen hat.

§. 12. Bei Verfassung des Voranschlages sind sämratliche so-

wohl fixe als auch veränderliche in den Contobfichem vorgeschriebene

Einnahmen und Ausgaben, so wie ferner die in besonderen durch den

Ortsschulrath mit dem Präliminare vorznlegenden Ausweisen ersicht-

lich zu machenden Anschaffungskosten von Schulerfordernissen, end-

lich die vorläufig constatirten Bedürfnisse des Schulbezirkes im Sinne

des §. 27. des bezogenen Gesetzes zu berücksichtigen.

Die veränderlichen Einnahmen und Ausgaben sind in Ermang-

lung eines sicheren Anhaltspunktes entweder nach dem Ergebnisse

des letztvergangenen Jahres, oder aber nach dem Durchschnittser-

gebnisse der letzten drei Jahre, in Antrag zu bringen.

Schliesslich sind in dem Präliminare allBlllige Abgänge und

Verspätungen bei Einzahlung der vorgeschriebenen Empfänge in Be-

tracht zu ziehen (§. 23. des Gesetzes vom 2./5. 1873), und aus die-

sem Anlasse eine entsprechende rückzahlbare Subvention ans dem

Landesfonde in den Voranschlag einznstellen.

§. 13. Das nach den obigen Andeutungen verfasste Präliminare

bat der Bezirksschulrath in zwei Parien dem Landesschulrathe läng-

stens bis Ende äugnst eines jeden Jahres zur Bestätigung vorznlegen.

Dagegen sind den im Schulbezirke befindlichen Bezirksräthen

im Sinne des §. 28. des Schulgesetzes, Auszüge aller auf die von

ihnen vertretenen Bezirke, Bezug nehmenden Präliminars- Rubriken

zum Behufe der Feststellung der Steuerzuschläge für Scbulzwecke,

mitzutbeilen.

§. 14. Nach erfolgter Schlussfassung bezüglich der Steuerzu-

schläge von Seite des Bezirksrathes und erstatteter Anzeige hat der

Bezirksschulrath das Geeignete zu veranlassen, damit das in seinem

Amtssitze befindliche Steueramt die gedachten Steuerzuschläge als

Einkommen des Bezirksscbulfondes mit dem Bemerken in Vorschreibung

bringe, dass demselben blos die Eintreibung der fraglichen Gebühren

von Parteien des eigenen Bezirkes obliege, hingegen die Eintreibung

derselben von Steuerpfiichtigen anderer Bezirke, die Steuerämter der

eigentlichen Bezirke, und zwar : für Rechnung des im Amtssitze des

Bezirksschnlrathes befindlichen Steueramtes zu besorgen habe.

§. 15. Der Landesscbulratb bestätigt die ihm von den Bezirks-

scbnlräthen vorgelegten Voranschläge, und stellt ein bestätigtes Pare
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desselben mit den entsprechenden Bemerkungen versehen dem Be-

zirksschnlrathe znräck.

Nach erfolgter Bestätigung des Landesfonds- Voranschlages durch

den Landtag, wird der Landesschulrath die für die betreffenden Be-

zirksscfaulfonde bewilligten Beiträge bei dem im Amtssitze bes be-

treffenden Bezirksschulratbes befindlichen Steneramte anweisen.

Der Bezirksscbulrath hat nach erhaltener Verständigung des

Landesschulrathes unter Beziehung auf den diesfälligen Erlass die

Beeinnabmung des angewiesenen Beitrages im Journale des Bezirks-

schulfondes, bei dem in seinem Amtssitze befindlichen Steueramte

zu veranlassen.

§. 16. Auf Grund des vom Landesschulrathe bestätigten Vor-

anschlages veranlasst der Bezirksscbulrath die Flüssigmachung der

Gebühren, als:

a) für Gehalte der Lehrer;

b) , Schnlerfordernisse

;

c) „ Bibliotheken

;

d) „ Conferenzen der Bezirkslehrer, und

e) „ Auslagen, welche das gemeinsame Wohl aller Bezirks-

schnlen erheischt.

Zur Bedeckung der unter b) und d) bezeichneten Auslagen

kann der Bezirksscbulrath die Einkünfte der Orts.schulfonde in so-

ferne verwenden, als dieselben im Sinne des §. 22. des Schulgesetzes

zu diesem Zwecke bestimmt sind.

Sollten sich aber unvorhergesehene grössere im Voranschläge

zu wenig oder gar nicht bedachte Auslagen als nnabweislich noth-

wendig heransstelleu
,

dann ist die Bewilligung zur Berechtigung

derselben zeitgerecht beim Landesschulrathe einzuholen.

§. 17. Zur Erzielung eines gleichmässigen Verfahrens in der

Verwaltung, sind an die Steuerämter die Verordnungen nach den

(beifolgenden) Mustern (B. und C.) zu erlassen.

§. 18. Der Bezirksscbulrath bat nach eigenem Ermessen zu

entscheiden, welche Einnahmen und Ausgaben bei dem im eigenen

Amtssitze befindlichen Steueramte, welche hingegen bei den anderen

zum Schulbezirke gehörigen Stenerämtem zur Kealisirung zu ge-

langen haben.

Die Gehalte der Lehrer müssen jedoch bei dem Steneramte

jenes Bezirkes zur Auszahlung angewiesen werden , in welchem sich

die betreffenden Schulen befinden.

§. 10. Alle an die Steuerämter behufs Vorschreibung der Em-
pßnge und Ausgaben so wie auch wegen Uebernabme der Empfänge
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und Bealisirung der Ausgaben erlassenen Verordnungen, sollen vor

ihrer Absendang dem das Contobuch lührenden Beamten zur Vor-

schreibung und Beisetzung der Clansel mitgetheilt werden, dass der

Inhalt derselben im Contobnche vorgeschrieben wurde. Wobei jedes-

mal die betreffende Seite des Contobuches zu beziehen ist.

Die gedachten Verordnungen müssen überdies mit der Unter-

schrift des Vorstandes des Bezirksschulrathes versehen und vom k. k.

Steuer-Inspestor contrasignirt sein.

§. 20. Behufs der Ueberwachung des zur Vorlage der Kassa-

Journale festgesetzten Termines, hat der Bezirksschulrath entspre-

chende Vormerke zu führen.

Sollte jedoch die Einsendung der Journale in den festgesetzten

Terminen unterlassen worden sein, dann hat der Bezirksschulrath

das betreffende Steueramt aufzufordern, dieselben ungesäumt und

längstens binnen acht Tagen zur Vorlage zu bringen.

§. 21. Nach Erhalt der Kassa-Journale und erfolgter Ein-

tragung in den vorbesagten Vormerkbüchern wird es Sache des Be-

zirksschulrathes sein, dieselben vorerst durchzusehen, ob dieselben

mit den Unterschriften der verantwortlichen Rechnungsleger versehen,

dann mit welchen und wievieleu Documenten belegt sind, wornach

die Anzahl der Beilagen, falls dies Seitens der Rechnungsleger unter-

lassen wurde, aut dem Titelblatte des Journals ersichtlich zu machen

ist. Endlich hat der Bezirksschulrath den Empfang der gedachten

Journale aut einem Pare der Consignation zu bestätigen und diese

Letztere der Bezirkskasse zurückzusenden.

Mit Unterschriften nicht versehene Schriftstücke können nicht als

amtliche Docnmente angesehen nnd auch nicht der Prüfung unterzogen

werden, sind daher ungesäumt zur Vervollständigung zurückznstellen.

§. 22. Die übernommenen Journale sind einer genauen Unter-

suchung zu unterziehen nnd zwar:

a) ob die mit Ende der Vorperiode verbliebenen Kassareste iiu

Baaren und Werthpapieren richtig übertragen worden sind

;

b) ob in den Ziffernansätzen im allgemeinen keine Fehler unter-

lanfen sind

;

ci ob die Einnahmen und Ausgaben bei jeder Post in jener

Zifferhohe eingestellt wurden, auf welche die bezügliche

Anweisungsverordnung lautet;

d) ob die geschehene Auszahlung mit Quittungen belegt wurde,

welche zu jeder Ausgabspost angesohlossen werden müssen,

endlich

c) ob die Stempelvorschriften genau beobachtet worden sind.
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§. 23. Bei der Censur Vorgefundene Unrichtigkeiten hat der

Bezirksschulrath der betreffenden Kasse in kurzem Wege zu bean-

standen und deren Richtigstellung oder Erläuterung zu veranlassen.

Sollten sich aber nach durchgefährter Correspondenz anbe-

richtigte Ersätze oder Forderungen herausstellen, sodann hat der Be-

zirksschulrath räcksichtlich des weiteren Verfahrens die entsprechende

Verordnung zu erlassen. Endlich sind Mängel, welche eine allenfäl-

lige Veruntreuung möglich erscheinen lassen, sogleich zur Kenntniss

des Landesschulrathes zu bringen.

§. 24. Behufs Ausübung der Controle und Zusammenstellung

der einzelnen in den Kassa-Journalen aufgetührten Posten in eine

einheitliche allgemeine Rechnung hat der Bezirksschulrath abgeson-

derte Rechnungsbücber (ContobQcher) für die Empfänge und Aus-

gaben des Bezirksschulfondes nach dem (beigeschlossenen) Muster

(lit. D.) zu führen, welche getrennt nach dem Stamm- und Current-

vermOgen zu verlegen sind.

§. 25. Für jede einzelne zur Zahlung verpflichtete oder zur Be-

hebung gewisser fixer Gebühren berechtigte Partei oder moralische

Person ist ein abgesondertes (Speciei-) Conto zu eröffnen, dagegen

ist für sämmtliche andere einmalige , veränderliche oder zufällige

Einnahmen und Ausgaben ein gemeinsames oder Samroel-Gonto zu

verlegen.

§. 26. Auf der linken Seite (Gebühr) ist im Texte jeder vor-

zuschreibendeu Post auf Grund der erhaltenen Verordnung das

Datum und die Zahl derselben , der Name und Zuname der zur

Zahlung verpflichteten oder aber zur Behebung berechtigten Partei,

die Art der Behebung oder Auszahlung, endlich der Zahlungstermin

und die Ziflerhöhe der Gebühr ersichtlich zu machen.

Auf der rechten Seite »Abstattungc hingegen ist das Datum

des Kassa- Journals, d. i. der Tag der Berichtigung des Journals-

Artikel, die Zeit, für welche die Gebührsberichtigung erfolgte, und

der Geldbetrag einzustellen.

Alle Veränderungen, als: Gebührserhöhungen, Verminderungen

oder gänzliche Gebührsabschreibungen ,
sind auf der »Gebührsseite«

sogleich nach Erhalt der bezüglichen Verordnung ersichtlich zu

machen, und hiernach die Vorschreibung und der Geldbetrag zu be-

richtigen.

§. 27. Um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass alle

Empfangs- und Aasgabsposten des Journals in die Contobücher über-

tragen wurden, und die Summe der coutirten Posten mit jener des

Journals übereinstimrot, müssen alle in die Contobücber eingetragenen

19*
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Posten mit Berufung auf die Contobuchsseite in das Samrolungs-

buch (Scontro) übertragen und summirt werden.

§. 28. Die Contobücher sind mit Ende eines jeden Jahres ab-

zuschliessen und die Jahresergebnisse in eine nach dem (beifolgen-

den) Muster (lit. E.) zu verfassende allgemeine Rechnung (Rech-

nungsabschluss) zu sammeln.

Eine Abschrift dieses Rechnungsabschlusses ist längstens binnen

zwei Monaten nach Ablauf eines jeden Jahres unter gleichzeitiger

kurzgefasster Begründung der Differenzen zwischen den Jahreserfol-

gen und dem Präliminare, dem Landesschulrathe vorzulegen.

Nach erfolgter genauer Prüfung und richtigem Befunde wird

dem Bezirksschulrathe hierüber vom Landesschulrathe das Absolu-

torium ertbeilt.

§. 29. Bei dem Abschlüsse der einzelnen Rechnungen (Conti)

des gedachten Contobuches ist die Summe der Jahresgebühr zu er-

mitteln und mit jener der Abstattung zu vergleichen.

Stellen sich hiebei beide Summen gleich heraus, so ist das

Conto abgeschlossen, ist hingegen die Summe der Abstattung kleiner,

dann ist der fehlende Betrag zur Abstattungssumme zuzuschlagen

und bildet den mit Ende der Rechnungsperiode verbliebenen Rück-

stand, welcher auf das gleiche Conto des nächstfolgenden Jahres zu

übertragen ist.

§. 30. Bezüglich der mit Ende des Jahres verbliebenen Activ-

rückstände des Bezirksschulfondes hat der Bezirksschulrath das Ge-

eignete zu veranlassen, damit dieselben von den betreffenden Steuer-

ämtern mit Ende eines jeden Vierteljahres zur Eintreibung ausge-

wiesen, und auf Grund der gedacliten Ausweise im Sinne des §.31.

des Landesschulgesetzes im Wege der politischen Execution einge-

trieben werden.

§. 31. Ueber das Vermögen des Bezirksschulfondes hat der Be-

zirksschulrath ein genaues Inventar zu eröffnen und fortzuführen,

über den Vermögensstand und dessen Vermehrung zu wachen, end-

lich die im Laufe des Jahres vorgekommenen Vermögensveränder-

ungen, als : Zuwächse und Abfälle in demselben ersichtlich zu machen.

Eine Abschrift dieses Inventars ist gleich nach Beginn der

Amtsthätigkeit
,

künftighin aber mit Ablauf eines jeden Trieniums

dem Landesschulrathe vorzulegen.

II. Aufsicht und Conlrule über das Vermögen der Orlsschulfonde.

§. 32. Dem Bezirksschulrathe steht die Oberaufsicht über die

Amtshandlungen der Ortsscbulräthe bezüglich der ihnen auvertrauter
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üebährtin^' mit den Ortsschulfonden zu , derselbe eiibeilt in dieser

Richtung den Ortsschulräthen die geeigneten Weisungen, und hat

über die zur Erhaltung des Lehrerpersonals bestimmten Einkünfte

der Ortsschulfonde selbstständig zu verfügen.

§. 33. Der Bezirksschulrath hat die ihm von den Ortsschul-

räthen vorgelegten Inventarien der Ortsschulfonde zu bestätigen und

sorgfältig alles auzuwenden, damit dieselben ordnnngsmässig geführt

werden.

§. 34. Ebenso hat der Bezirksschulrath darüber zu wachen,

damit die den Ortsschulfonden gehörigen Realitäten (Gründe, Häuser

Einrichtungen u. s. w.) im guten Stande erhalten werden, hat die

ihm von den Ortsschulräthen vorgelegten Pachtverträge zu bestätigen,

ferner zu bestimmen, bei welchem Steueramte die von den Ortsschul-

räthen eingebrachten Pachtzinse einzutliessen haben
, endlich welche

von den dem Ortsschulfonde gehörigen Realitäten ihrer Bestimmung

gemäss den betreffenden Lehrern, welche aber den Schulen zum Ge-

brauche übergeben werden sollen.

§. 35. Die den Ortschulfonden gehörigen und dem Bezirks-

schulrathe übermittelten Kapitalien im Baaren und Werthpapieren

hat der Bezirksschulrath bei dem in seinem Amtssitze befindlichen

Steueramte zu hinterlegen, und dafür Sorge zu tragen, damit diesel-

ben den möglichst grössten Nutzen abwerfen.

§. 3(3. Der Bezirksschulrath kann auch einzelne Ortsschulrätbe

namentlich in Städten und Märkten zur Aufbewahrung der Kapitalien

(im Baaren und Werthpapieren) in den betreffenden Gemeindekassen,

jedoch nur in jenen Fällen ermächtigen, wenn bei denselben ein ent-

sprechendes Rechnungs- und Kassawesen eingeführt ist. In dem letz-

teren Falle haben die Ortsschulrätbe dafür Sorge zu tragen, damit

die gedachten Kapitalien den möglichst grössten Nutzen abwerfen,

und dass die Gemeindekassen die entfallenden Zinsen in den vorge-

schriebenen Fälligkeitsterminen an das in der bezüglichen Verord-

nung des Bezirksschulrathes bezeichnete Steueramt abführen.

§. 37. Der Bezirksschulrath hat weiter zu veranlassen, damit

die Ortsschulrätbe die eingebrachten fixen Zuflüsse im Baaren (Ab-

satz b. §. 15. des Landesschulgesetzes) ferner Geldbeiträge (Absatz d.

§. 15. des bezog. Gesetzes) und die über Eltern verhängten Geld-

strafen für unterlassenen Schulbesuch ihrer Kinder, an das in der be-

züglichen Verordnung bezeichnete Steueramt abführen, dagegen jene

in Cerealien und Leistungen den betreffenden Lehrern oder ander-

weitigen Bezugsberechtigten erfolgen. Was hingegen veränderliche

Zuflüsse und namentlich die aus Vermächtnissen und Geschenken
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herstammendeu milden Gaben iin Baaren
, in Feldfrücliten und

Leistungen anbelangt, hat der Bezirksschulrath vor Allen über die

Annahme oder Nichtannahme derselben mit zu entscheiden, im ersteren

Falle aber das Geeignete zu veranlassen, damit die Ortsschulrätbe

die gedachten Gaben einbringen, die baaren Beträge an das eigent-

liche Steueramt abfQhren, dagegen jene in Cerealien und Leistungen

den betreffenden Lehrern und anderen Berechtigten erfolgen.

Sollte aber die veränderliche einmalige Gabe von dem Spender

ohne besondere Bestimmung gewidmet worden sein, sodann bestimmt

der Bezirksschulrath über Antrag des Ortsscbulrathes
,

ob
,
und für

welche Präliminarsrubrik des Ortsschulfondes dieselbe aufzunehmen,

oder ob dieselbe im Sinne des §. 24. des Schulgesetzes vom 2. Mai

1873 in den Beservefond für Schnlerfordernisse einzuverleiben ist.

§. 38. Auch wird es Sache des Bezirksschulrathes sein, darüber

zu wachen, damit das Vermögen der Ortsschulfonde nicht geschmälert

werde, und die Einnahmen dieser Fonde in den festgesetzten Ter-

minen einfliessen.

In dieser Richtung wird der Bezirksschulrath alles aufbieten,

damit das Ortsschulvermögen sichergestellt, und die rückständigen

Einnahmsgebühren uöthigenfalls im Zwangswege eingetrieben werden.

§. 39. Der Bezirksschulrath hat darüber zu wachen, damit den

im §. 24. des Landesschulgesetzes besprochenen Schulerfordernissen

im Sinne dieses §. Rechnung getragen werde, er hat ferner die dem-

selben von den Ortsschniräthen vorgelegten Rechnungen über die Be-

streitung der gedachten Auslagen zu prüfen, denselben hierüber das

Absolutorium zu ertheilen, die fraglichen Rechnungen aber in Auf-

bewahrung zu nehmen.

Bei vorkommenden Neubauten ertheilt der Bezirksschulratb den

Ortsschniräthen die entsprechenden Baupläne, bestätigt die ihm von

den Ortsschniräthen vorgelegten, den Ban betreffenden speciellen Prä-

liminarien, und erlässt bezüglich der Baufübrung, Controle des Kosten-

aufwandes etc. die entsprechenden Weisungen.

§. 40. Sollten die Ortsschulrätbe zur Bestreitung der im §. 24.

des Landesschulgesetzes bezeicbneten Erfordernisse die Einkünfte der

Ortsschulfonde zu verwenden beabsichtigen, so hat der Bezirksschul-

rath hiezu die Ermächtigung, jedoch nur innerhalb der im §. 22.

des bezogenen Gesetzes festgesetzten Bestimmungen zu ertheilen.

Wenn jedoch eine oder die andere Gemeinde zur Bestreitung

der gedachten Auslagen Vorschüsse aus dem Bezirks- oder Landes-

schulfonde benöthigen sollte, so hat der Bezirksschulrath nach ge-

nauer Prüfung der obwaltenden Umstände und insbesondere der Ver-
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mögensTerhältnisse der Gemeinde and Gemeindeglieder die ange-

sprochenen Vorschüsse aus dem Bezirksschulfonde zu ertheilon, oder

aber diese Angelegenheit mit den entsprechenden Anträgen versehen,

dem Landesschulrathe behufs Ertheilung des Vorschusses aus dem

Landesschulfonde vorzulegen.

Der Ortsschulrath hat die betreffenden Gemeinden zur Eröff-

nung eines besonderen Bedeckungsfondes für die gedachten Auslagen

zu veranlassen.

§.41. Unentgeltliche Unterstützungen können nur aus dem

Bezirksschulfonde, und nur den im Sinne des §. 38. des Laudesschul-

gesetzes angeführten rücksichtswürdigen Fällen ertheilt werden.

Die Ortsschulräthe haben iu jenen Fällen nach vorläufiger ge-

nauer Constatirung der obwaltenden Verhältnisse, dem Bezirksschul-

rathe die geeigneten Anträge zu erstatten.

§. 42. Der Bezirksschulrath hat die ihm von den Ortsscbul-

räthen vorgelegten Voranschläge zu prüfen, zu bestätigen, und ein

Pare des bestätigten Voranschlages mit den entsprechenden Be-

merkungen versehen dem Ortsschulräthe zurückznstellen.

§. 43. Behufs Evidenzbaltung des Vermögens, beziehungsweise

der zur Erhaltung des Lehrers und zur Bestreitung der Schalerfor-

dernisse bestimmten Einkünfte jeder Volksschule insbesondere, hat

der Bezirksschulrath für jede Schule seines Bezirkes einen genauen

Kataster zu verlegen und fortzuföhren , in welchem die allfälligen

Veränderungen des Einkommens und der Verpflichtungen unter An-

gabe der veranlassenden Ursachen ersichtlich zu machen sind.

Eine Abschrift des gedachten Katasters wird der Bezirksschul-

rath unverzüglich dem Landesschulrathe vorzulegen, und nach Ab-

lauf eines jeden Solarjahres über die im Laufe des Jahres vorgekom-

menen Veränderungen einen ausführlichen Bericht zu erstatten haben.

Vom k. k. Landesschulrathe.

III. Instruction für die k. k. StetieränUer sur Vollziehung der Gdd-
und Ürkunden-Gebahrung der Bezirksschulfonde im Grunde des von

Seiner k. und k. Apostolischen Majestät sanctionirten Landesschul-

gesetzes vom 2. Mai 1873.

§. 1. Die k. k. Steuerämter am Sitze der k. k. Bezirksscbul-

räthe fungiren als selbstständige Vollzugsorgane der anweisenden

Schulbehörde nach .Massgabe der gegenwärtigen Instruction. Die

übrigen k. k. Steuerämter realisiren die Bezirksschultonds-Einnabmen

und Ausgaben nur commissionsweise für Rechnung der ersteren.
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§. 2. Oie auweisende Schulbehörde ist der Bezirksschulrath für

die in seinem Sprengel gelegenen Steuerämter.

§. 3. Die Geldauweisungen des Bezirksschulrathes müssen, um
bei dem zuständigen k. k. Steueramte vollzogen werden zu können,

die Klausel über die geschehene Vorschreibung im Contobuche des

Bezirksschulfondes enthalten, von dem Vorsitzenden des k. k. Bezirks-

schnlrathes oder seinem Stellvertreter gefertigt und durch den k. k.

Steuer- Inspector contrasignirt sein.

§. 4. lieber alle vorkommenden Empfänge und Ausgaben des

Bezirksschulfondes ist ein eigenes Journal nach der Form der Etat-

jonrnale (Form. 2. §. 4. der Instruction II. für die k. k. Steuerämter

vom Jahre 1866) zu führen.

In dasselbe sind alle Empfänge und Ausgaben gleich nach

ihrem Vollzüge chronologisch, wie sie vorfallen, einzutragen.

Eine Ausnahme bilden nur die als Steuerzuschläge gemeinschaft-

lich mit den directen Steuern eingehobenen Beiträge, welche nach

§. 5 c. der Instruction alinea 2 vom Jahre 1866 zu behandeln sind.

§. 5. Die Bestimmungen der Instruction II. vom Jahre 1866,

namentlich die §§. 3 und 5. derselben
, finden auch auf die Qe-

bahrung mit dem Bezirksschulfonde volle Anwendung, daher auch

alle diesßlligen Empfönge und Ausgaben einen Gegenstand der Ein-

tragung in das Haupt- oder Conto-Gorrente-Journal bilden.

Nachdem jedoch in dem gemäss §. 4. der gegenwärtigen In-

struction zu führenden Empfangs- und Ausgabe-Journale mit Rück-

sicht auf die Bestimmung im §. 10. der mit Schluss des Monats

verbliebene Kassarest ersichtlich zu machen und in das Journal des

nächsten Monats als erste Empfangspost zu übertragen ist, im Haupt-

und Conto-Gorrente-Journal aber unter dem anßnglicben (gemein-

schaftlichen) Kassareste jener des Bezirksfondes schon begriffen er-

scheint, so ist am Monatsschlusse die Empfangssumme dieses Fondes

nur cAjriiglich des anfänglichen Kassarestes in das Conto-Corrente-

Journal aufznnehmen.

§. 6. Ueber die vorhandenen Werthsurkunden ist ausserdem

ein eigenes Verzeichniss zu führen.

§. 7. Die Führung der Liqnidationsbücher hat nach den An-

ordnungen des §. 9. der Instruction II. vom Jahre 1866 zu geschehen.

§. 8. Die Liquidirung der Empfänge und Ausgaben besorgen

die k. k. Steuerämter nach den Bestimmungen der §§. 8 und 9. der

Instruction II. vom Jahre 1866.

§. 9. Die Documentirung der Journale erfolgt nach den Be-

stimmungen des §. 11. der Instruction II. vom Jahre 1866. Die
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nach §. 4. der gegenwärtigen Instruction zu führenden docuinentirten

Journale über die Empfänge und Ausgaben des Bezirksschulfondes

sind innerhalb dreier Tage nach Ablauf jeden Monats unter An-

schluss eines Ausweises über die Schlusssumme des Empfanges (mit

Ersichtlichmachung des darunter begriffenen anfänglichen Kassarestes)

über die Schlusssnmme der Ausgaben und den liiernacb mit Ende

des Monats verbliebenen, auch in Worte» auszudrückenden Eassarest

des Bezirksschulfondes, an den BezirksschtdrcUh zu leiten.

Hat im Laufe des Monats eine Scontrirung beim Steueramte

stattgefunden, so sind in dem Eassastands- Ausweise die Journalser-

gebnisse für die Zeit vom 1. des Monats bis zum Scontrirungstage,

dann von diesem bis zum Monatsschlusse zu untertheilen.

§. 10. Zahlungen für Rechnung des Bezirksschulfondes dürfen

nur nach Zulass der bei dem Amte vorhandenen Kassabarschaft des

besagten Fondes geleistet werden
, daher die betreffenden Journale

niemals mit einem Abgänge abschliessen dürfen.

Die k. k. Steuerämter haben daher behufs ungestörter Reali-

siruug von Zahlungen für Rechnung des Bezirksschulfondes, allfällige

Abgänge von dem betreffenden Bezirksschnlratbe rechtzeitig an-

zusprechen.

Die Inanspruchnahme von Eassabeständen der Finanzverwaltung

ist unbedingt untersagt.

§. 11. Die verantwortlichen Steueramtsbeamten haften für Je-

den dem gedachten Fonde durch ihr Verschulden erwachsenen Schaden.

Deren Dienstcantion kann hiefür jedoch und zwar gemeinschaftlich mit

andern etwa beschädigten nicht ärarisclion Fonden nur dann und in-

soweit in Anspruch genommen werden, als sie nicht für die eigent-

lichen Aerarial-Ersätze erforderlich ist.

§. 12. Bei Amtsflbergaben und Eassacontrirungen wird, wenn

es der Scontrirungscommissär für nothwendig erachtet, auch ein Ab-

geordneter der Fondsverwaltung iutorveniren.

§. 13. Alle sonstigen Kassavorschriften für die k. k. Steuer-

ämter, in soferne sie mit der gegenwärtigen Instruction nicht im

Widerspruche stehen, haben auch auf die Geldgebahrung, Journali-

siriiug, Verbuchung und Liquidirung der Empfänge und Ausgaben

des Bezirksschulfondes volle Anwendung zu finden.

§. 14. Die haaren Auslagen, welche die Geld- und ürkundeii-

Gebahrung des Bezirksschulfondes verursachen, werden von dem be-

nannten Fonde, dagegen die Kosten für Druckpapiere von dem Lan-

desschulfonde getragen.

Die k. k. Steuerämter am Sitze der Bezirksschulräthe haben
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demnach nach Ablauf eines jeden Jahres äber die zu Zwecken der

Bezirksschulfonde verwendeten Dnickpapiere mit Einschluss der Zu-

rechnungs-Journale eine Rechnung an die k. k. Finanz-Landes-

Direction vorzulegen.

§. 15. Die nicht um Sitze des Bezirksschnlrathes befindlichen

k. k. Steuerämter haben die ihnen überwiesenen Empfänge und Aus-

gaben für Rechnung des am Sitze des Bezirksschnlrathes befindlichen

Steueramtes im Sinne des §. 5 c. der Instruction II. vom Jahre 1866

zu verrechnen.

Vom k. k. Landesschulrathe.

B. Verordnung des k. k. österr. Ministers für Cidtus und Unter-

richt vom 19. Juli 1875, Z. 6081, mit welcher Bestimmung über

die Gesundheitspflege in den öfferUlichen Volksschuleti für Galizien

und Krakau erlassen werden,

(Landes-Qesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Galizien und Lodo-

merien sammt dem Grossherzogthnme Krakan, Nr. 84, StQck XXXI, aasgegeben

und versendet am 24. December 1875).

Nach Einvernehmung des k. k. Landesschulrathes in Galizien

finde ich über die Gesundheitspflege in den Öffentlichen Volksschulen

die nachfolgenden Bestimmungen zu erlassen

:

§. 1. Schulzimmer, Treppen und Gänge sollen täglich sorg-

fältig ansgekehrt und nach Bedfirfniss wenigstens viermal während

des Schuljahres gründlich aufgewaschen werden. Durchgreifendere

Reinigungen des ganzen Schnihauses, wie z. B. das Ausweissen,

Lakiren u. d'gl. sind in den Hauptferien so zeitig vorzunehmen, dass

mit dem Wiederbeginne des Unterrichts, Farben, Kalk oder Feuchtig-

keit nicht vernommen werden.

Die Schulbänke sind einige Zeit nach dem Auskehren des

Schulzimmers abzuwischen, Oefen, Gesimse, Kästen, Tafel abzustauben.

Die Fenster sind stets rein zu erhalten. Mit Wasser ange-

laufene Fensterscheiben und Gesimse sind fleissig abzuwischen. —
Auf die Reinhaltung der Aborte, die tägliche Reinigung und Desin-

fizirung derselben ist ganz besonders zu achten.

Nasse und schmutzige Kleidungsstücke, Regenschirme u. dgl.

sollen , wo möglich
, ausserhalb des Schulzimmers abgelegt werden.

Dass die Schüler vor dem Eintritte in’s Schulzimmer die Fussbe-

kleidung gehörig reinigen und den Gebrauch der hierzu vorhandenen

Einrichtungen sich gewöhnen, hat der liChrer sorgfältig zu über-

wachen. Ein Waschbecken mit Handtuch soll in keiner Schule fehlen.

Der Lehrer und der Ortsschulrath, resp. der Ortsschulaufseher,
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sind verpflichtet, die Reinlichkeit der Schule und der Schüler zu

nherwachen.

§. 2. ln jedem Schalzimmer ist ein Thermometer 1.2 bis 1.5

Meter über dem Boden autzubängen und zwar: an einer Stelle, deren

Temperatur als die mittlere des Zimmers anzunehmen ist.

Die Temperatur des Schulzimmers während der Schulzeit soll

15® R. nicht übersteigen.

Bei einer Temperatur unter 18 ® R. muss ohne Rücksicht auf

die Jahreszeit geheizt werden.

Der Lehrer ist verpflichtet, sofort für Abhilfe zu sorgen, wenn

die Schüler Ober zu starke Hitze oder Kälte sich beklagen.

§. 3. Auf den richtigen Gebrauch der Ventilations-Einrichtungen

und auf die Lüftung mittelst Oeffnung der Fenster und Tliüien in

jeder Jahreszeit ,
sowohl in den Zwischenpausen

,
als nach dem

Schlüsse der Schulstunden, hat der Lehrer sein besonderes Augen-

merk zu richten.

§. 4. Der Lehrer hat alles zu vermeideu, was auf die Augen

der Kinder einen schädlichen Einfluss ausüben konnte.

Er ist demnach verpflichtet, die Fenstervorhänge stets in der

geeigneten Weise zu handhaben, um blendenden Sonuenstich zu be-

seitigen, und dafür zu sorgen, dass das Einfallen des Lichtes vou

zwei entgegengesetzten Seiten oder von vorn vermieden wird. Auch

hat der Lehrer beim Unterrichte die Aufstellung der Schultafeln,

Wandkarten u. dgl. zwischen zwei erleuchteten Fenstern zu vermeiden.

Bei Zwielicht darf kein Unterrichtsgegenstand
,

welcher die

Augen anstrengt, vorgenommen werden. Die sogenannte Location

der Schüler nach ihren Leistungen darf in den Volks- und Bürger-

schulen nicht stattfinden. Kurzsichtigen Schülern ist stets ein sol-

cher Platz anzuweiseu, dass sie alles, was der Lehrer den Schülern

zeigt, deutlich sehen können.

§. 5. Bezüglich der Wandtafeln zum Schreiben ist darauf zu

achten : dass sie vollkommen eben ,
recht schwarz und von matter

Farbe seien. Besteht die Tafel aus Holz, so muss dieses astlos von

gehöriger Härte und recht ausgetrocknet sein. Der Anstrich muss

von Zeit zu Zeit erneuert werden, und wenn es im Lehrzimmer nur

eine Tafel gibt, so soll dieselbe nur von einer Seite mit rother Oel-

farbe linirt sein. Um die Wandtafeln rein zu halten, dürfen Schwamm
und Wasserbecken nicht fehlen. Die Tafel soll derart angebracht

werden , dass sie leicht heruntergelassen und in die Höhe gehoben,

so wie um ihre senkrechte Achse herumgedreht werden könnte, falls

sie auf einem freien Rahmenständer ruht.
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Besonderes Augenmerk ist anch auf alle in der Schule ange-

weudeten Lehrmittel
,

wie Tabellen für den Anschauungsunterricht,

Schreib- und Zeichenvorlagen, Singtabellen, Wandtafeln für die Na-

turgeschichte, Modelle u. dgl. zu richten. — Dieselben werden durch-

wegs ihrem unterrichtlichen Zwecke um so besser entsprechen, und

zugleich zur Schonung der Sehorgane der Schüler um so eher dienen,

in je grösserem Massstabe die darauf beündlichen Darstellungen aus-

geführt sind, und je mehr die letzteren durch ein richtiges Verhält-

niss von Licht und Schatten, durch Anwendung von kräftigen Farben

und Einhalten des richtigen Grössenverhältnisses, die betreffenden

Bilder bestimmt, und dadurch fassbar hervortreten lassen. Geo-

graphische Landkarten dürfen nicht mit Detail im Namen und

Zeichen überladen sein. Bei den Zeichenvorlagen ist auf kräftige

Umrisse, besonders in den charakteristischen Theilen zu sehen. —
Eine um so grössere Sorgfalt erheischen die Lehrmittel der Schüler.

Bei den Schulbüchern ist mit aller Entschiedenheit zu halten

auf sattes, nicht graues Papier, auf einen deutlichen, nicht blassen

und nicht engen Druck , ferner auf desto grössere Schriftformen
,
je

jünger die Schüler sind
,

für welche man die Schulbücher bestimmt.

— Der Gebrauch der natürlichen oder künstlichen Schiefertafeln ist

auf das Nothwendigste zu beschränken und thnnlichst bald durch

Anwendung von Schreibpapier und Bleistift, und herqach der Feder

zu ersetzen.

Das in der Schule zu verwendende Papier soll satt, gut ge-

leimt und von gehöriger Weisse
, die Schreibfedern weich und

elastisch, die Schreibtinte gehörig flüssig und ganz schwarz, die

Bleistifte entsprechend weich, nicht zu kurz und gehörig schwarz sein.

§. 6. Eine Verlängerung des Vormittagsunterrichtes zu Gunsten

des ganz oder theilweise freien Nachmittags darf unter keinen Um-
ständen stattfinden.

§. 7. Die Schüler sind mit Hausaufgaben nicht zu überhäufen.

Eben so ist es gegen die Gesundheitslehre, wenn die Schüler für die

Ferienzeit so viele Arbeiten erhalten
,

dass der Zweck der Ferien

völlig vereitelt wird.

Bei Stellung der Hausaufgaben soll der Lehrer das Alter, die

örtlichen und häuslichen Verhältnisse und die Jahreszeit angemessen

^rücksichtigen. Hausaufgaben zwischen Vor- und Nachmittagsschule

sind durchaus untersagt.

Um sich versichert halten zu können, dass den Schülern die

uöthige Zeit zur Erholung und zur Nachtruhe frei bleibt, sollen, wo

mehrere Lehrer an einer Schule Zusammenwirken, sich dieselben in
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ihren Conferenzen über alle, die Zahl, den Umfang und richtigen

Wechsel der Hausaufgaben betreffenden Umstände verständigen.

§. 8. Bei Aufstellung der Stundenpläne ist darauf zu achten,

dass der Unterricht mit jeder Stunde hintereinander die Denkthätig-

keit der Schüler weniger in Anspruch nehmen.

Denkübungen müssen stets mit mehr mechanischen Beschäftig-

ungen abwechseln.

Folgende Grundsätze sollen dabei zur Richtschnur dienen.

1. Gegenstände, welche am meisten Sammlung oder eine grös-

sere geistige Anstrengung von den Schülern fordern, sind auf die

Vormittagsstunden und in Schulen mit Halbtagsunterricht auf die

ersten Stunden anzusetzen.

2. Für Zeichnen, Schreiben und Singen sind überwiegend Nach-

mittagsstunden zu benützen.

3. Keinem Gegenstände soll mehr als eine Stunde fortlaufend

gewidmet werden.

4. Der Stundenplan muss es möglich machen, dass der Lehrer

zur gleichen Zeit sämmtliche ihm zugewiesenen Schüler in einem und

demselben Gegenstände beschäftigen kann.

§. 9. Beim Gehen und Stehen soll von den Schülern eine ge-

rade und muntere, jede Schlafheit vermeidende, wiewohl ungezwungene

Haltung verlangt werden.

Beim mündlichen Unterrichte
,

wo die Schüler sich blos zu-

börend oder sprechend, ohne Gebrauch eines Lehrmittels verhalten,

.sollen die Schüler gerade sitzen, so dass die Rückgratlinie sich in

senkrechter Stellung befinde.

Wo es immer angebt, ist den Schülern nach längerem Sitzen

das Stehen im freien Räume zwischen den Bänken zu gewähren.

Das Verstecken der Hände unter der Bank oder in den Taschen,

so wie jede unanständige Stellung der Beine ist nicht zu dulden.

Damit die Schüler beim Gang zu und von der Schule mit

Büchern, Heften und anderen Schulerfordernissen nicht allzusehr be-

lastet werden, ist darauf zu halten, dass sie nur das Nothwendige

mit sich bringen.

Um die physische Entwickelung der Schüler zu befördern, em-

pfehlen sich vor Allem gymnastische Uebungen und Spiele in den

Unterrichtspausen; eben so an freien Nachmittagen Spaziergänge der

Lehrer mit den Schülern. Beim gemeinsamen Ansgehen ans der

Schule soll der Lehrer Obacht geben, damit sich die Schüler durch

unvorsichtiges Herabspringen der Treppen, Drängen. Stossen u. dgl.

keine Schaden zufügen.
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Bei den Uebungen im Gesänge ist das Stimmorgan der Kinder

vor za früher und zu grosser Austrengung, so wie vor allen verderb-

lichen Einflüssen zu hüten , and ist jeder krankhaften Disposition

vorzubeugen. — Auch darf der Lehrer nie vergessen, dass die Pu-

beritätsjahre immer eine gewisse Schonung in Bezug auf geistige

Anstrengung erheischen. — Es gilt dies insbesondere bei den Mädchen.

Id den Stunden für weibliche Arbeiten, namentlich bei Nadel-

arbeiten, müssen wiederholte kurze Ruhepausen eintreten, worin die

Schülerinnen ihre Arbeitsstellung ändern und das Auge frei auf ent-

ferntere Gegenstände schweifen lassen.

§. 10. Bei anhaltender Hitze, wenn die Temperatur zwischen

9 und 10 Uhr Vormittags im Schatten -)- 20» R. erreicht, künnen

die Schulkinder zum Nachmittagsunterrichte um eine oder zwei

Stunden später als gewöhnlich einberufen werden.

§. 11. Die Schüler sollen nie anders, als rein gewaschen an

Händen und Gesicht, und mit ordentlich gekämmten Haaren in der

Schule erscheinen. Ihre Kleidung, wenn auch die armseligste, soll

immer sauber sein.

Schmutzige und zerfetzte Kleider dürfen nicht geduldet werden.

Mädchen, deren Haare nicht in Ordnung sind, kann es nicht erlaubt

werden, mit einer Haube oder Kopftuch diesen Mangel zu verhüllen.

§. 12. In der Regel soll den Schülern nicht versagt werden,

während des Unterrichtes zur Befriedigung natürlicher Bedürfnisse

abzutreten. Der Lehrer hat aber die Schäler mit Vorsicht daran zu

gewöhnen, dass sie für diesen Zweck die Unterrichtspausen benützen.

Es ist nicht zu dulden, dass die Schüler zu lange in den Aborten

verweilen, auch sollen in der Regel nie mehrere Schüler zugleich

während des Unterrichtes abtreten.

§. 18. Im Erkrauknngsfalle während des Unterrichtes soll der

Lehrer den Schüler unverzüglich nach Hause fortschicken.

Die von einer ansteckenden Krankheit oder von derlei Aus-

schlägen heimgesuchten Kinder können unter keiner Bedingung in

die Schule aufgenommen werden.

Die mit widerlichen, aber nicht ansteckenden Ausschlägen be-

hafteten Kinder sind entweder bis zur Genesung von der Schule fern

zu halten
,
oder falls die Kur länger dauern , den Schulbesuch aber

nicht hindern sollte, in abgesonderten Bänken unterzubringen.

§. 14. Jedem Lehrer wird es zur Pflicht gemacht, mit den

Grundsätzen der Gesundheitslehre sich bekannt zu machen, und die-

selben nicht nur in allen seinen Beziehungen zur Schuljugend in An-

wendung zu bringen, sondern auch nach Thunlichkeit dahin zu wirken.
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dass ebenso das Haus all’ dasjenige beachte, was zur richtigen phy-

sischen Erziehung der Kinder während der Schulzeit gehört. Der

Lehrer hat die Aufgabe der Schule, nicht allein die geistigen, son-

dern auch die leiblichen Kräfte und Fähigkeiten Jedes einzelnen

Schülers einer möglichst allseitigen, harmonischen Entwicklung zu

zuführen, und den alten Satz, dass nur in einem gesunden Körper

eine gesunde Seele wohne, sich stets gegenwärtig zu halten.

Die Schulbehörden haben je nach ihrem Wirkungskreise dar-

nach zu trachten, dass alle Vorschriften der Schulhygiene genau be-

rücksichtigt werden.

§. 15. In Betreff der Verpflichtung der Sanitätsorgane zur

sanitären Ueberwachung der Schulen, wird im Allgemeinen auf das

Qesetz vom 30. April 1870 B.-G.-Bl. Nr. 68 gewiesen.

Zu allen jenen Sitzungen des Bezirksschulrathes , in welchen

Baupläne neuer, oder Dmbau alter Schulhäuser bestätigt, oder sani-

täre Schulangelegenbeiten zur Sprache gebracht werden, soll der Be-

zirksarzt beigezogen werden, um sein fachmännisches Gutachten ab-

znlegen.

Der Bezirksarzt hat ausserdem bei seinen amtlichen Bereisungen

die Schulen zu besuchen und seine diesbezüglichen sanitären Wahr-

nehmungen dem Bezirksschulrathe mitzutheilen.

Für Aerzte, welche sich um die Schulgesundlieitspflege beson-

ders verdient machen
,

können neben entsprechender Anerkennung

auch Remunerationen ans Staatsmitteln bei dem Ministerium für

Cultus und Unterricht in .Antrag gebracht werden.

Stremayer m. p.

C. Verordnung des k. k. galieischen Landesschulrathes vom 26. Ja-

nuar 1887, ZI. 10,359 ex 1886, zur HintanhaUung der Verbreitung

ansteckender Krankheiten in den Schulen.

(LiiDdes-Qesetz- and Verordnungsblatt fDr das Königreich Galizien and Lodo-

merien sammt dem Grosslierzogthaine Krakau, Nr. 8, StQck V, ausgegeben und

versendet am 1. März 1887).

Auf Grund der vom hohen k. k. Ministerium für Cultus und

Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern, mit

dem Erlasse vom 22. August 1885, Nr. 13,321, ertheilten Er-

mächtigung findet der k. k. Landesschulratb wegen Hintanhaltung

der Verbreitung ansteckender Krankheiten in den Schulen, nach-

stehende Bestimmungen zu erlassen.

§. 1. Der Leiter der Schule ist verpflichtet den Gesundheitszu-

stand der Schuljugend an der seiner Leitung auvertrauten Schule mit

grösster Sorgfalt zu überwachen.
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§. 2. Jeder Schäler, welcher an einer ansteckenden Krankheit

(Krätze, ansteckende Augenentzündung, Blattern, Scharlach, Masern,

Keuchhusten, Diphtheritis) leidet, ist vom Schulbesuche insolange

fern zu halten, bis durch ein ärztliches Zeugniss nachgewiesen wird,

dass der Wiederbesuch der Schule für andere Schüler keinen Nach-

theil bringt.

Sollte ein ärztliches Zeugniss nicht vorgelegt werden können,

namentlich auf dem Lande von Schülern der Volksschule, so sind

Schüler, welche an einer ansteckenden Krankheit erkrankt sind, erst

nach völliger Genesung, n. z. bei Pocken, Scharlach oder Diphtheritis

erst nach 6, bei Masern erst nach 4 Wochen vom Tage der Er-

krankung, zum Schnlbesuche wieder zuzulassen.

Bei Krätze, ansteckender Augenentzündnng und Keuchhusten,

hat in solchen Fällen, wo ein ärztliches Zeugniss über völlige Ge-

nesung nicht beigebracht werden kann, namentlich auf dem Lande

rücksichtlich der Schüler an den Volksschulen, der Ortsschulrath

über die Zulässigkeit des Schulbesuches zu entscheiden.

§. 3. Lehrer und Schüler, welche zwar gesund sind, jedoch mit

einer, an einer ansteckenden Krankheit, d. i. Blattern oder Scharlach,

Diphtheritis und Tiphus erkrankten Person im unmittelbaren Ver-

kehr stehen, dürfen die Schule insolange nicht betreten, bis nicht

die Ansteckungsgefahr als beseitigt anzusehen ist, was, wenn irgend

nur möglich, durch ein ärztliches Zeugniss bestätigt sein soll, oder

bis die im §. 2. vorgeschriebene Frist von 6, bezw. 4 Wochen vom

Tage der Erkrankung jener dritten Person gerichtet, abgelaufen ist,

oder rücksichtlich der übrigen ansteckenden Krankheiten, bis der

Ortsschulrath die Bewilligung zum Schulbesuche ertheilt hat.

§. 4. Dem Lehrer der Volks- und Bürgerschule liegt es ob,

jede zu seiner Kenntniss gelangende Erkrankung eines Schülers oder

einer Schülerin, an einer der ini §. 2. bezeichneten Krankheiten so-

fort dem Ortsschulrathe anznzeigen, dessen Aufgabe es ist, sofort die

nöthigen Massregeln zu treffen, und hierüber uuverweilt an die k. k.

Bezirksschnlbehörde zur eventuellen weiteren Veranlassung zu be-

richten.

Die Leiter der Mittelschulen und der Bildungsanstalten für

Lehrer und Lehrerinnen haben einen jeden derartigen Krankheits-

fall eines Schülers oder Zöglings dem Geraeindevorstande (Magistrate)

zur weiteren entsprechenden Verfügung bekannt zu geben.

§. 5. Sollten nach ärztlichem Ausspruche Erkrankungen con-

tagiöser Natur unter der Schuljugend eines Ortes in bedenklicher

Weise sich mehren, oder epidemisch werden, so kann im Einver-
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nehmen mit der competenten Sanitätsbehörde nach Umständen bei

A'olks- oder Bürgerschulen von dem Ortsschulrathe mit Bewilligung

der Bezirksschulhehörde, bei den anderen, der nnmittelbaren Aufsicht

des Landesschulrathes unterstehenden Lehranstalten, von der Direction

derselben mit Zustimmung des Landesschulrathes die Schliessung ein-

zelner Classen, oder der ganzen Schule verfügt werden.

§. 6. Der Leiter einer Schule ist ferner verpflichtet sein Augen-

mass darauf zu richten, ob nicht unter den Bewohnern des Schul-

hauses selbst Fälle ansteckender Krankheiten obenbezeichneter Art

Vorkommen, — insbesondere sind im Schulhause wohnende Bedienstete

der Schule streng zu verhalten, jeden bei ihren Hausgenossen vor-

kommeuden Fall einer derartigen Erkrankung sofort dem Schulleiter

anzuzeigen. In jedem dieser Fälle hat derselbe im Einvernehmen

mit dem hiezu competenten öffentlichen Sanitätsorgane schleunigst

das Nöthige zu verfugen, damit der betreffende Kranke aus dem

Hause entfernt und der Weiterverbreitung der ansteckenden Krank-

heit unter der Schuljugend möglichst Einhalt gethan werde. Falls

die Entfernung des betreffenden Kranken aus dem Scbulhause nach

dem Ausspruche des Arztes unzulässig ist, oder die Isolirnng der

Schulbesucher von dem Krankheitsherde auch auf eine andere Art

nicht durchgeführt werden kann, bat die Schliessung der Schule

unter gleichzeitiger Berichterstattung an die Bezirksschulbehörde,

hezw. an den Landesschulrath behufs nachträglicher Genehmigung

sogleich zu erfolgen.

Die Schule ist vor ihrer Wiedereröffnung nach den Bestim-

mungen der beiliegenden Verordnung ordentlich zu desinficiren.

Die Desinfectionsmittel sind vor Verwechslung oder Missbrauch

zu verwahren und Kindern unzugänglich zu machen.

§. 7. Den Schülern ist das Betreten solcher Wohnungen , in

welchen contagiöse Krankheiten herrschen, strengstens zu verbieten.

§. 8. Die corporative Begleitung von Leichenbegängnissen der

an einer contagiösen Krankheit Verstorbenen durch die Schuljugend,

ist nicht zu gestatten.

§. 9. Die §§. 2, 3, 7 und 8 dieser Verordnung sind jährlich

beim Beginn des Schuljahres und beim Auftreten einer epidemischen

Krankheit in allen Schulclassen zu publiciren.

§. 10. Vorstehende Verordnung findet auch auf Kleinkinder-

Bewahranstalten und Kindergärten sinngemässe Anwendung.

Vom k. k. Landesschidrathe.

Lemberg, am 26. Januar 1887.

Archiv für Kircbenrcoht. LIX. 20
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Instruction über die Desinfection.
1.

Die Desinfection von Localittlten und geschlossenen Räumen.

Die Desinfection geschlossener Räume, wie Krankenzimmer,

Arbeitssäle, Schullocalitäten, Gefangnissräume, Kasernen, Bisenbahn-

Waggons, Aborte, Leichenkammern u. s. w. geschehe durch Scheuer-

ung der Fussböden mit Carbolwasser (bereitet aus l Theile reiner,

2—3 Tbeilen roher Carbolsäure auf 100 Theile Wasser oder Cblor-

kalklösung (1 Theil Chlorkalk auf 100 Theile Wasser), durch

Täncbung der Wände und Decken mit Kalkmilch
,

welche in 100

Tbeilen je 1—2 Theile Carbolsäure enthält; durch Lüften der Räum-

lichkeiten uud durch Verdampfen von Holzessig oder Carbolpulver

(bereitet durch Mischung von je 10 Theile in Wasser angerührter

Carbolsäure mit je 100 Tbeilen Erde, oder Sand, oder Gyps, oder

Kohleiipulver) durch Besprengung des Fussbodens
,

der Wände und

der Decken mit Carbolwasser.

In unbenützten Räumen werden die Fussböden mit Chlorkalk-

lösung oder Bleichflüssigkeit
,

oder heisser Lauge gescheuert und

Schalen aulgestellt, welche starken Essig oder Essigsäure und Chlor-

kalk, oder Salpetersäure mit Steinöl enthalten, dann Schwefelräucher-

ungen (Schwefelläden aul Tongeschirren verbrannt) vorgenommen.

Hierauf sind diese Räume ausgiebig zu lüften und mit Carbolwasser

zu besprengen.

Anstrich, Geschirre und Holzgeräthe aller Art werden durch

Scheuerung mit heisser Lauge oder mit Carbolwasser desinficirt.

2.

Desinfection geschlossener Räume.

Zur Desinficirung geschlossener Räume, wie Hofräume, Markt-

plätze , Begräbnissplätze u. s. w. eignet sich nach vorausgehender

Säuberung und Vergrabung von etwa vorhandenen faulendön Resten

am besten die Begiessung mit Chlorkalk, oder Kalklösung.

3.

Desinfection von Geräthschaflen, Auswurfstoffen und Abfällen.

Zur Desinficirung der bei Kranken verwendeten Geräthschafteu

als: Leibschüsseln, Nachttöple, Nacbtstühle, Spucknäpfe, Eiterdecken

u. s. w. dienen Ausspülungen mit Carbolwasser ; für Abtritte, Senk-

gruben und deren Umgebung, für Düugerhaulen, Lösungen von Eisen-

vitriol, (Kupferwasser) in Wasser (‘/» Kilogramm auf 10 Liter Was-

ser), dann Chlorkalklösung und Carbolwasser, welche in 1—2tägigen

Zwischenräumen abwechselnd eingegossen werden
;

ferner die Ein-

tragung einer Mischung, bestehend aus je 100 Tbeilen Gyps, 50 Tbei-

len Kalk, 10 Theilen Holzkohle, 5 Theilen Carbolsäure
;

für Röhren-
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leitungen an Abtritten, Rinnsteinen, Canälen, Abflfissen allerlei Art,

Pissoirs u. s. w. Carbolwasser oder Chlorkalklösung.

Gebrauchte Charpie, Bandagen, Eiterlappen u. s. w. . Lager-

stroh, Heu und Stroh aus Matratzen, müssen verbrannt werden.

4.

Desinfection der Leib- und Bettwäsche, Bekleidungsstücke.

Leibwäsche, Polster- und Matratzenüberzüge
, sonstige Bett-

wäsche, sind nach dem Gebrauche in Carbolwasser zu tauchen, dann

einige Zeit in Lauge zu kochen. Matratzen und Kleidungsstücke wer-

den in Backöfen auf 80®—90® R. (100® 112« C.) erhitzt, hierauf

ansgeklopft und längere Zeit gelüftet. Wo das Erhitzen in Backöfen

nicht thunlich, sind besonders durchfeuchtete Stücke zu verbrennen,

die anderen mit Schwefel durchzuräuchern, dann mit Carbolwasser zu

besprengen, längere Zeit an der Luft zu belassen, dann ausznklopfen.

5.

Desinfection des Wassers.

Trinkwasser wird durch Abkochen am sichersten unschädlich

gemacht ; sonst durch Zusatz von übermangansauren Kali , so dass

das Wasser kaum gefärbt erscheint. Trübes Wasser kann durch eine

Spur Alaun, oder reine Soda geklärt werden.

6.

Desinfection der Menschen, die mit ansteckenden Stoffen in Be-

rührung waren.

Menschen sollen Hände und andere der Infection ausgesetzt

gewesene Theile mit Lösung von übermangansauren Kali waschen,

Mund und Nasenhöhlen damit reinigen.

Vom k. k. Landesschulrathe.

Lemberg, am 26. Januar 1887.

D. Erlass des k. k. österr. Ministeriums für Cultus und Unterricht

vom 6. September 1876, Z. 10,242, mit der Schulordnung für die

galieischen Volksschulen aller Categorien.

Titd I. Vom Schulbesuche.

§. 1. Die Schulpflichtigkeit beginnt mit dem vollendeten 6.

und hört mit dem vollendeten 12. Lebensjahre auf.

§. 2. Der Ortsschulrath verfasst im Sinne des Art. 42. des

Landes-Schulgesetzes vom 2. Mai 1873 (L.-G.- u. V.-Bl. 250) im

Laufe der alljährigen Ferien ein Verzeicbuiss aller im schulpflichtigen

Alter befindlichen Kinder, und zwar ohne Rücksicht auf ihre Ge-

meindeangehörigkeit , oder auf den Unterschied der Confession und

des Ritus. — In dieses Verzeichniss sind auch jene Kinder einzu-

20 *
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tragen, die zwar das 12. Jahr vollendet, aber kein Zeugniss Ober

den im Lehrplane für Schulen jeder Categorie vorgeschriebenen, mit

gutem Erfolge abgehaltenen Unterricht erlangt haben.

In diesem Verzeichnisse sind jedoch abgesondert jene Kinder

einzutragen, weiche der Ortsschnirath im Sinne Art. 40. des er-

wähnten Schulgesetzes aus der Schulpilichtigkeit aus dem Grunde

entlassen hat, weil sie entweder;

a) höhere Schulen besuchen,

b) den entsprechenden Unterricht zu Hause oder in einer Privat-

anstalt erhalten, oder

c) infolge eines körperlichen oder geistigen Gebrechens an dem

in einer Volksschule ertheilten Unterrichte vorläufig nicht

theilnehmen können.

§. 3. Längstens bis zum 23. August hat der Ortsschulrath

dieses Verzeichniss dem Leiter der Schule zu übergeben, welcher

binnen der ersten 4 Wochen nach dem Beginne des Schulunterrichtes

eine Abschrift dieses Verzeichnisses dem Bezirksschulrathe vorzn-

legen hat.

§. 4. Die Aufnahme der Kinder in die Schale findet am 29.,

30. und 31. August eines jeden Jahres statt; der Leiter der Schule

kann jedoch im Laufe der darauf folgenden 2 Wochen, d. i. bis zum

15. September Kinder in die Schule aufnehmen, ohne hiezu die Be-

willigung der Vorgesetzten Behörde einzuholen.

Wer jedoch bis zu diesem Zeitpunkte die Eintragung seines

eigenen, oder eines seiner Obsorge anvertrauten Kindes unterlässt,

ist vom Lehrer dem Ortsschulrathe anzuzeigen, welcher diesfalls im

Sinne des Art. 43. lit. b. des erwähnten Schulgesetzes vorzugehen hat.

Das Verzeicbniss aller in die Schule nicht eingetragenen Kinder

hat der Leiter der Schule in der ersten Hälfte des zweiten Monats

des Schuljahres, d. i. bis zum 15. October dem Bezirksschulrathe zu-

gleich mit der Anzeige vorzulegen , oh der Ortsschulrath die nach-

lässigen Eltern und deren Stellvertreter zur Verantwortung gezogen

hat oder nicht.

§. 5. Das in der Schule eingetragene Kind hat regelmässig

in den vorgeschriebenen Lehrstunden dem Unterrichte beizuwohnen,

und jede Abwesenheit desselben haben die Eltern oder ihre Stellver-

treter zu entschuldigen.

§. 6. Die Abwesenheit eines Kindes in der Schale wird ent-

schuldigt :

a) durch dessen erwiesene Krankheit,
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b) durch Krankheit der Eltern oder Verwandten, welche erfordert,

dass das Kind zu Hause bleibe,

c) durch einen derartig schlechten Weg, dass es unmdglicb war

in die Schule zu gelangen, und

d) durch eine schlechte Witterung, welche die Gesundheit des

Kindes einer Gefahr aussetzen würde.

§. 7. Der Lehrer verzeichnet täglich die in der Schule abwesen-

den Kinder, setzt hievon ihre Eltern oder Stellvertreter in Kenntniss

und legt die Verzeichnisse der Kinder, deren Abwesenheit nicht ent-

schuldigt wurde, allwöchentlich dem Vorsitzenden des Ortsschulrathes

vor, welcher nach Erhebung des Grundes des Versäumnisses im Sinne

des Art. 43. lit. c. des erwähnten Schulgesetzes die Eltern oder deren

Stellvertreter zur Verantwortung zu ziehen hat, wenn ihnen eine

Schuld zur Last fällt.

Abschriften dieser Verzeichnisse wird der Lehrer eines jeden

Monats dem Bezirksschulrathe vorlegen.

Der Ortsschulrath hingegen hat im Sinne des Art. 44. des an-

geführten Schulgesetzes wenigstens je 2 Monate die Verzeichnisse

der die Schule nicht besuchenden Kinder mit Angabe der auferlegten

und vollzogenen Strafen dem Bezirksschulrathe vorzulegen.

§. 8. Wenn der Bezirksschulrath aus den vom Leiter der Schule

und dem Ortsscbulrathe periodisch vorzulegenden Verzeichnissen sich

die üeberzeugung verschafft, dass Letzterer den gesetzlichen Ver-

pflichtungen nicht uachkommt und seine Mahnungen ausser Acht

lässt, so hat er im Sinne des Absatzes 6. §. 27. des L.-S.-G.

vom 25. Juni 1873 über die Orts- und Bezirksschulaufsicht direct

entsprechende, eine strengere Durchführung der Vorschriften betreffs

des Schulzwanges und einen regelmässigen Schulbesuch bezweckende

Massregeln zu treffen.

§. 9. Wenn ein Kind armnthsbalber die nüthige Kleidung nicht

besitzt und desshalb die Schule nicht besuchen kann, bat der Orts-

schulrath das Nöthige zu veranlassen, damit diejenigen, denen dies

gemäss ihrer Pflicht oder von Amtswegen obliegt, dem Kinde die

nöthige Bekleidung verschaffen.

Titel II. Von der Dauer des Schulunterrichtes.

§. 10. In jenen Gegenden des Landes, wo infolge der ge-

mischten Bevölkerung und verschiedenartiger Zeitrechnung alle Fest-

tage nach dem Kalender des alten und neuen Stiles, also doppelt ge-

feiert werden
, hat der Unterricht in sämmtlicheu Volksschulen

lOVg Monate jährlich zu dauern, d. h. muss am 1. September begin-
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neii uud ara 15. Juli des darauf folgenden Jahres endigen. — In

jenen Gegenden
,

wo solche Verhältnisse nicht obwalten
, hat der

Unterricht am 1. September zu beginnen und am 30. Juni des darauf

folgenden Jahres zu endigen.

§.11. Im ersten Falle dauern die jährlichen Ferien ohne Un-

terbrechung 6 Wochen, namentlich vom 15. Juli bis Ende August

— und im zweiten Falle 2 Monate, d. h. vom 1. Juli bis Ende

August.

§. 12. Mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, sowie des

Nachmittag.s der Donnerstage in jeder Woche, findet der Unterricht

in allen Volksschulen
,

sowohl in den allgemeinen , als auch in den

Bürgerschulen täglich statt. — An welchen Ferial- und anderen

Tagen ausser den Sonn- und Feiertagen kein Unterricht stattznfinden

habe, wird durch eine besondere diesbezügliche Verordnung des Lan-

desschulrathes bestimmt.

§. 13. An sämmtlichen Volksschulen ohne Ausnahme findet der

Unterricht täglich zweimal, d. h. Vor- und Nachmittags statt.

Nur in den im §. 58. dieser Schulordnung bezeichneten Fällen

kann der Bezirksschulrath über einen begründeten Antrag des Orts-

schulrathes die Einführung des einmaligen Unterrichtes genehmigen.

§. 14. Den Zeitpunkt des Beginnes, sowie des Schlusses des

täglichen Unterrichtes Vor- und Nachmittags bestimmt nach Mass-

gabe der Umstände der Ortsschulrath; jedoch darf die im Lehrpläne

für jede Categorie der Volksschulen vorgeschriebene Stundenzahl nicht

vermindert werden. — In welchen Stunden der tägliche Unterricht

stattfinden wird, ist dem Bezirksschulrathe anzuzeigen.

Titel III. Fon der Entlassung aus der SchulpfiicIUigkeit.

§. 15. Wenn ein Kind das 12. Lebensjahr vollendet und nach

einem sechsjährigen Schulbesuche einen günstigen Fortschritt in den im

Lehrplane vorgeschriebenen Unterrichtsgegenständen an den Tag ge-

legt hat , hat ihm der Lehrer , und in mehrclassigen Schulen der

Leiter derselben auf Grund eines Oonferenzbeschlusses ein von der

Pflicht des Besuches des täglichen Unterrichtes befreiendes Zeuguiss

(Entlassungszeugniss) auszustellen.

Für die Ausstellung eines solchen Zeugnisses darf keine Ge-

bühr verlangt werden.

Sollte der Leiter der Schule die Ausstellung des Zeugnisses

verweigern, so können die Eltern oder deren Stellvertreter beim Be-

zirksschulrathe die Vornahme einer Prüfung ansuchen.

§. 16. Wenn ein Kind infolge der Uebersiedlung der Eltern in
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der Schule nicht verbleiben kann, wird ihm der Leiter derselben ein

Zeugniss mit der Angabe der Dauer und des Erfolges im Unter-

richte ausstellen.

§. 17. Kinder, welche zu Hanse oder in einer mit dem Rechte

staatsgiltige Zeugnisse auszustellen nicht ausgestatteten Privatanstalt

den Unterricht erhalten, sind verpflichtet, nach vollendetem 12. Le-

bensjahre sich einer Prüfung an einer öffentlichen Schule zu unter-

ziehen und beim Bezirksschulrathe mit dem Zeugnisse der abgelegten

Prüfung ausztiweisen.

Für eine solche Prüfung ist an einclassigen Schulen eine Taxe

von 2 fl. und an mehrclassigen Schulen von 5 fl. zu erlegen. — In

Letzteren ist die Taxe unter die Prüfenden und den Leiter der Schule

zu gleichen Theilen zu vertheilen. — Im Falle erwiesener Mittel-

losigkeit kann der Bezirksschulrath die Eltern oder deren Stellver-

treter von dieser Taxe befreien.

§. 18. Von einer solchen Prüfung sind nach vollendetem 12. Le-

bensjahre jene Kinder frei
,

welche Mittelschulen besuchen
, ferner

jene, welche sich schon vorher in jedem Jahre einer Privatprüfuug

an einer öffentlichen Schule unterzogen haben und sich hierüber mit

Zeugnissen ausweisen, endlich die im Sinne des Art. 40. lit. b. des

erwähnten L.-S.-G. vom Schulbesuche befreiten Kinder.

§. 19. Der Leiter der Schule gibt die Vor- und Zunamen der

aus der Schulpflichtigkeit entlassenen Kinder dem Ortsschulrathe be-

kannt, der dieselben ans dem Verzeichnisse der zum täglichen Unter-

richte Verpflichteten zu streichen und in das Verzeichniss der zum

Wiederholungs-Unterrichte Verpflichteten aufzunehmen hat.

§. 20. Die den Kindern nach vollendetem sechsjährigen Schul-

unterrichte anszustellenden Zeugnisse enthalten nach dem beigeschlos-

senen Formulare

a) deu Vor- und Zunamen und die Religion des Kindes,

b) die Dauer des in der Schule genossenen Unterrichtes,

c) das Urtheil über das sittliche Verhalten und den Fleiss,

d) den in allen im Lehrplane vorgeschriebenen Gegenständen er-

zielten Erfolg und

e) die Erklärung, dass nach Erfüllung der Schulpflichten die Be-

freiung von dem weiteren Schulbesuche erfolgt ist.

§. 21. Nach Vollendung des sechsjährigen täglichen Unterrichtes

an einer Volksschule hat jedes Kind im Sinne des Art. 41. des er-

wähnten Schulgesetzes noch durch 2 Jahre den Wiederholungs-Unter-

richt zu besuchen; von dieser Pflicht sind nur die, die Mittel- oder

Bürgerschulen besuchenden Kinder befreit. — Allen anderen gegen-
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über sind im Falle der Nichterfüllung dieser Pflicht die den Schul-

zwang betreffenden, im Art. 43. des erwähnten Schulgesetzes ent-

haltenen Vorschriften anzuwenden *).

§. 22. Auch nach Vollendung des zweijährigen Wiederholungs-

Unterrichtes stellt der Lehrer der Schule den Schülern und Schülerin-

nen ein dieselben aus der weiteren Schulpflichtigkeit endgiltig ent-

lassendes Zeugniss aus.

Titel IV. Von der Schuleucht.

§. 23. Der Lehrer hat unausgesetzt das sittliche Verhalten der

die Schule besuchenden Kinder zu überwachen, den jungen Herzen

Frömmigkeit und Bürgertugenden, Menschenfreundlichkeit, Vater-

landsliebe und Achtung vor den Gesetzen einzuimpfen und hiebei

das Pflicht- und Ehrgefühl, sowie die Arbeitslust zu wecken. Dieses

Ziel anstrebend, kann der Lehrer alle gesetzlich erlaubten Mittel in

Anwendung bringen.

§. 24. Aus diesem Gruude hat der Lehrer jedes Kind vom

Augenblicke, als dasselbe in die Schule eingetreten ist, zur Rein-

lichkeit und Ordnung, zum Gehorsam und zur Anständigkeit anzu-

halten und die grösste Sorge dafür zu tragen, damit das Kind im-

mer gewaschen, gekämmt und reinlich gekleidet, in die Schule

komme. — Wenn ein Kind ungewaschen, ungekämmt oder in einem

unreinlichen und mit Koth beschmutzten Kleide in die Schule kommt,

hat der Lehrer die Eltern oder deren Stellvertreter zu ermahnen,

damit sie mehr Sorge für die Reinlichkeit der Kinder tragen; wenn

die Ermahnungen erfolglos hleiben, hat der Lehrer ein Verzeichniss

der in dieser Hinsicht nachlässigen Eltern oder deren Stellvertreter

dem Ortsschulrathe vorzulegen, welcher angemessene Mittel in An-

wendung bringen wird, um sie zur grösseren Sorge für die Reinlich-

keit ihrer den Schulunterricht besuchenden Kinder anzuhalten.

§. 25. Die Kinder haben in den vorgeschriebenen Stunden in

der Schule zu erscheinen ; der Lehrer hat daher darüber zu wachen,

damit die Kinder vor dem jedesmaligen Beginne des Unterrichtes

zweimal in viertelstündigen Zeitabständen zu denselben mit der Schul-

glocke einberufen werden. — Wenn sich dessenungeachtet einige

Kinder verspäten, hat der Lehrer ihre Eltern oder deren Stellver-

treter aufzufordern, damit sie ihre Kinder zeitlicher in die Schule

schicken und wenn auch kein Erfolg erzielt wurde, hat er sich um
Abhilfe an den Ortsschulrath zu wenden, der die öftere Verspätung

gleich der Abwesenheit in der Schule zu behandeln und gegen die

1) Vergl. die Novelle vom 2. Februar 1885, oben S. C3.
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nachlässigen Eltern oder deren Stellvertreter im Sinne des Art. 48.

lit. c. des erwähnten Schulgesetzes vorzugehen hat.

§. 26. Der Schulunterricht Ut jedesmal mit einem Gebete oder

frommen Liede zu beginnen und zu schliessen.

Nach dem Beginne des Unterrichtes dürfen die Kinder ohne

Brianhniss das Schulziramer nicht verlassen
;
nach den ersten 2 Un-

terrichtsstunden Vormittags tritt eine Unterbrechung von 15 Minuten

ein, während welcher die Kinder classen- oder ahtheilungsweise unter

Aufsicht des Lehrers (oder der Lehrer) in’s Freie gehen, wenn dies

die Verhältnisse der Ortschaft gestatten; wo es an einem dazu ge-

eigneten Orte mangelt, ist das Verlassen des Schulzimraers durch

das Zimmerturnen zu ersetzen. In beiden untersten Classen oder

Abtheilungen hat ausserdem nach jeder Unterrichtsstunde eine 5 Mi-

nuten dauernde Unterbrechung stattzniinden.

Erlass des k. k. österr. Ministerinms fQr Caltns und Unterricht vom

17. Juni 1873, Z. 7702:

Schon mit dem Ministerial-Ertasse vom 24. Januar 1853 . Z. 1220 ,
wor-

den die Schulbehörden angewiesen, Geldsammlungen zu wohlthätigen oder ge-

meinn&tzigen Zwecken in den Volks- und Mittelschulen strengstens zu über-

wachen.

Da neuerlich Hissbräuche in Bezug auf Geldsammlungen zu meiner

Kenntniss gekommmen sind, und bei der allseits angestrebten Ermässigung der

Dnterrichtskosten eine Belastung der Eltern der Schüler mit Beiträgen, welche

mit dem Zwecke der Schule keinen oder nur einen sehr entfernten Zusammen-

hang haben, als unzulässig erkannt werden muss, finde ich sowohl für die öf-

fentlichen, als für die Privat-, Volks- und Mittelschulen folgendes anznordnen

:

1) Geldsammlungen unter den Schülern und Schülerinnen zu dem Zwecke,

um Schulvorstehem oder Lehrern aus irgend einem Anlasse ein Geschenk unter

welcher Form immer zu machen, sind durchaus unzulässig.

2) Geldsammlungen zu einem anderen Zwecke dürfen nicht ohne aus-

drückliche Bewilligung der Landesschulbehörde veranstaltet werden. Im Bc-

willigungsfalle sind jene Rücksichten genau zn beobachten, weiche in dem obigen

Ministerial-Erlasse näher bezeichnet wurden.

3) Uebertretnngen der vorstehenden Anordnungen durch Vorsteher und

Lehrer öffentlicher Schulen sind im Disciplinarwege , bei Privatsebnlen mit

ernsten Verwarnungen, im Wiederholungsfälle aber bei jenen derselben, welche

von Corporationen erhalten werden , mit der Entfernung der scboldtragenden

Vorsteher und Lehrer, und bei jenen, welche von Einzelpersonen erhalten wer-

den. mit Schliessung ihrer Scholen zu ahnden.

§. 27. Erziebungsinittel sind einerseits das Lob und die Be-

lohnungen, andererseits die VFarnung, der Verweis, das Stehenlassen

in der Bankreihe oder in der Mitte des Zimmers, das ZurQckhalten

in der Schule unter strenger Aufsicht nach den Unterrichtsstunden,

die Vorladung vor die Lehrer-Conferenz, oder den Ortsschulrath, das

Ausschliessen von Theilnahme an Vergnügungen und an den für alle

Digitized by Google



314 Schlichthiy, Die yalizisrhe Volktschulyesetzyehung.

Schulkinder angesagten Ausflügen, endlich die Ausschliessung aus der

Schule auf die Dauer einer Woche oder sogar eines Monates.

§. 28. Die oben erwähnten Mittel soll der Lehrer nach Mög-

lichkeit mit Rücksicht auf die Individualität eines jeden Kindes

handhaben. Es wird jedoch der Gebrauch von Strafen untersagt,

durch welche ilas inorali.sche Gefühl oder die Gesundheit der Kinder

gefährdet werden könnten

§. 29. Für gewöhnliche Vergehen gegen die Schulzucht darf

kein Kind körperlich gezüchtigt werden ; wenn jedoch ein Kind öftere

und vorsätzliche Vergehungen gegen die Sittlichkeit begangen und

dadurch unter Anderen .\ergerniss erregt hat, dabei aber alle an-

deren Disciplinar-Massregeln ohne Erfolg geblieben sind, kann es mit

Genehmigung der Eltern oder deren Stellvertreter und in ihrer Gegen-

wart körperlich
,
höchstens mit 4 Ruthenstreichen gezüchtigt wer-

den, wobei kein Mitschüler des Gezüchtigten anwesend sein darf.

§. 30. Die Strafe der körperlichen Züchtigung in den im vorigen

§. angeregten Fällen , sowie die zeitweilige Aus.schliessung aus der

Schule kann über einen Schüler oder eine Schülerin nur der Ortsschul-

rath über Antrag des Lehrers, bezw. des Lehrercollegiums verhängen.

Betreffs der zeitweiligen Ausschliessung ist daraut Bedacht zu

nehmen, dass dieselbe nur dann eintreten kann , wenn ein für die

übrigen Kinder schädliches Beispiel zu befürchten ist und dass die

Ausschliessung über die Dauer eines Monates unzulässig ist.

§. 31. Der Lehrer hat auch das Verhalten der Kinder ausser

der Schule zu beaufsichtigen, die gegen die Anständigkeit sich Ver-

gehenden immer entsprechend zu ermahnen und im Falle eines

grösseren Vergehens strenger gegen dieselben vorzugehen; am Streng-

sten soll den Kindern das Steinwerfen und das Spielen mit dem Feuer

verboten werden.

Theil V. Von den Pflichten des Lehrers.

§. 32. Der Lehrer hat seine Berufspflichten am Gewissenhaf-

testen zu erfüllen, sich unausgesetzt fortzubilden, die Vorschriften

dieser Schulordnung genau zu befolgen , sich zum täglichen Unter-

richte gehörig vorzubereiten, allen Verordnungen und Aufträgen der

Vorgesetzten Behörden nachzukommen, auf die seiner Obhut anver-

trauten Kinder ein wachsames Auge zu haben, für das Wohl und

die Entwicklung der Schule Sorge zu tragen und dabei darauf Be-

dacht zu nehmen, dass es ihm unter keiner Bedingung gestattet ist,

die Schule und seine Stellung zu welchen immer, sei es socialen,

politischen, religiösen oder nationalen Agitationen zu missbrauchen.
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§. 33. Lehrer der tnehrclassigen Schulen sollen in musterhafter

Eintracht mit einander leben und durch unbescholtenes Verhalten

und gegenseitige Achtung sich das Vertrauen des Publikums erwer-

ben, wodurch sie am meisten zur Entwicklung der ihnen anvertrauten

Schule beitragen. Dem Leiter der Schule hingegen haben die übri-

gen Lehrer in allen die Amtspflichten betrelTenden Angelegenheiten

zu gehorchen.

§. 34. Es ist dem Lehrer untersagt den Kindern Geschäfte

aufzutragen, die ihm persönlich nützen, oder mit der Ordnung und

Aufgabe der Schule unverträglich sind.

§. 35. Der Lehrer darf nicht voreilig zu Strafmitteln greifen,

und wenn er schon im Bewusstsein seiner Pflicht und Verantwort-

lichkeit dies zu thun genöthigt ist, hat er darauf Bedacht zu nehmen,

dass er nur dann die Strafe verhängen kann, wenn dies für das Wohl

der Schule und die Besserung des zu bestrafenden Kindes nnent-

behrlicb ist; — die in der Schule zurückgehalteneu Kinder hat er

mit der grössten Sorgfalt zu beaufsichtigen.

§. 36. Mit den Eltern seiner Schüler und Schülerinnen hat der

Lehrer steten Verkehr zu unterhalten, um auf diese Art das für die

Erziehung der Kinder so nothwendige und erfolgreiche gegenseitige

Einvernehmen d. i. Zusammenwirken der Schule und des Elternhauses

zu erzielen. — Im Palle eines Vergehens gegen die Schulzucht hat der

Lehrer mit den Eltern des Kindes oder deren Stellvertreter über die

anzuwendende Strafart Rücksprache zu nehmen.

§. 37. Das Schulgebäude, die Zimmer- und Schulgeräthe darf

der Lehrer weder selbst zu häuslichen Zwecken benützen, noch An-

deren benützen lassen ;
— für jede Beschädigung dieser Gegenstände

ist derjenige verantwortlich, der sie verursacht hat.

Von der sich als nothwendig herausstellenden Vermehrung oder

Verbesserung der Schulgeräthe hat der Lehrer rechtzeitig den Orts-

schulrath in Kenntniss zu setzen , und falls dort die Abhilfe nicht

erfolgt, sich an den Bezirksschulrath zu wenden ; denselben Vorgang

hat er auch dann einznhalten
,
wenn es sich um eine nothwendige

Reparatur oder Umgestaltung des Schulgebäudes handelt.

§. 38. An einclassigen Schulen hat der Lehrer bald nach dem

ersten Glockenzeichen im Sohulzimmer zu erscheinen
,
um die sich

versammelnden Schulkinder zu beaufsichtigen und sich dabei vor dem

Beginne des Unterrichtes die persönliche Ueberzeugung zu verschaf-

fen, ob jedes Kind gewaschen, gekämmt und reinlich gekleidet ist.

An Schulen mit mehreren Lehrern bestimmt der Leiter nach

der Reihe die Lehrer, welche diese Function zu verrichten haben.
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Alle anderen Lehrer an derartigen Schulen sollen hingegen wenig-

stens 10 Minuten vor dem Beginne des Unterrichtes in ihren Classen

anwesend sein.

Die genaue Erfüllung dieser Pflicht bat der Leiter der Schule

und an einclassigen Schulen der Ortsschulrath (Inspektor miejscowy)

zu überwachen.

§. 39. Jeder Lehrer hat deu vorgeschriebenen Lehrplan und

die für jedes Schnlseinester verfasste Lehrstunden-Eintheilnng genau

einzuhalten. Es ist daher nicht gestattet, den Unterricht zu unter-

brechen, abznkürzen, oder auf einen anderen Tag zu verlegen, noch

eigenmächtige Aenderungen in der für jeden Gegenstand im Lehr-

plane bestimmten Stundenzahl zu veranlassen.

In einem besonderen Buche hat der Lehrer Alles einzutragen,

was er jeden Tag gelehrt hat, damit die k. k. Inspectoren während

der Visitation sich die Ueberzeugung verschaffen können, ob und in-

wieferne der Lehrei- den für die Schulen dieser Categorie vorge-

schriebenen Lehrplan erschöpft hat, und ob er mit angemessener Ge-

wissenhaftigkeit und Ausdauer seiner Pflicht bei der Bildung der

ihm anvertrauten Kinder nacbgekommeu ist.

§. 40. An einclassigen Schulen hat der Lehrer im Falle ein-

getretenen Unwohlseins unverzüglich den Ortsschulrath in Kenntniss

zu setzen, dass er aus diesem Grunde den Unterricht nicht abhalten

könne. An Schulen mit zweien oder mehreren Lehrern hat der Lehrer

den Leiter der Schule vor dem Beginne des Unterrichtes von seinem

Unwohlsein in Kenntniss zu setzen, damit derselbe eine entsprechende

Vertretung anordnen könne.

§.41. An einclassigen Schulen ertheilt der Ortsschulrath dem

Lehrer einen dreitägigen Urlaub, an Schulen mit zwei oder mehreren

Lehrern steht dieses Hecht dem Leiter der Schule zu.

Einen längeren Urlaub bis zu 3 Monaten ertheilt der Bezirks-

schulrath im Falle erwiesener Krankheit.

Wenn der Lehrer einen längeren als 3 Monate dauernden Ur-

laub benöthigt, oder wenn ein kürzerer Urlaub nicht infolge erwie-

sener Krankheit angesucht wird, ist die Eingabe an den Landesscbul-

rath zu richten.

§. 42. ln den im §§. 40. und 41. angezeigten Fällen soll nach

Thunlichkeit unverzüglich eine Vertretung angeordnet werden, damit

der Schulunterricht keine Unterbrechung erleide. — An Schulen mit

mehreren Lehrern haben dieselben nach der .Anordnung des Leiters

der Schule den kranken oder abwesenden Collegen zu vertreten.

Wenn zu befürchten wäre, dass die Krankheit des Lehrers
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längere Zeit dauern wird, ist davon der Bezirksschalrath in Kennt-

niss zu setzen.

§. 43. Wenn der Lehrer seine Lehrerstelle niederlegen will,

hat er 3 Monate vor dem Ablaufe des Schuljahres davon den Be-

zirksscbulrath in Kenntniss zu setzen und die Enthebnng anzusuchen

;

wenn er aber im Laufe des Schuljahres anstreten will, so hat er hiezu

die Bewilligung des Landesschulrathes anzusuchen. Ohne ausdrück-

liche Bewilligung ist es nicht gestattet die bekleidete Lehrersstelle

zu verlassen.

§. 44. An jeder Schule sollen folgende Amtsschriften geführt

werden, eine Schulchronik, eine Schulmatrik, ein Hauptcatalog , ein

Qeschäftsbuch
,

ein Notizbuch über den an jedem Tage vorgenom-

raenen Lehrstoff, ein Lustrationsbuch, ein Inventar der Geräthe,

Lehrmittel und der Schulbibliothek, ein Verzeichniss der Bücher für

die armen Kinder, endlich eine Sammlung der Schulgesetze und der

von den Schulbehörden erlassenen Verordnungen.

An zwei- und mehrclassigen Schalen sollen ausserdem Classen-

cataloge und ein besonderes Buch für die Conferenzprotocolle ge-

führt werden.

§. 45. An einclassigen Schulen hat der Lehrer unter Aufsicht

des Staatsschulinspectors die Schalakten in Ordnung zu erhalten ; an

mehrclassigen Schulen ist dazu der Leiter der Schule verpflichtet.

Am Ende eines jeden Schuljahres ist der Zuwachs im Scbul-

inventare ersichtlich zu machen und davon der Ortsschulrath in

Kenntniss zu setzen. Alle Akten dagegen sind chronologirt im

Schularchive aufzubewahren und der seine Stelle niederlegende Lehrer

oder Leiter der Schale hat dieselben protocollarisch seinem Nachfol-

ger oder dem Ortsschulinspector zu übergeben.

§. 46. Dem Leiter einer mehrclassigen Schule steht das Hecht

der Aufsicht und der Verwaltung zu. Er hat für das genaue Be-

folgen der Vorschriften dieser Schule Sorge zu tragen und ist dafür,

sowie für den Stand der seiner Leitung anvertrauten Schule den

Schulbehörden gegenüber verantwortlich ; er hat somit so oft als mög-

lich den Unterricht in den einzelnen Classen zu besuchen und alle

Vorgefundenen Unordnungen und Missbräuche zu beseitigen ; die

Lehrer aber haben seinen dahin abzielenden Anordnungen Folge zu

leisten.

Wenn ein Lehrer der Meinung ist, dass die Anordnung des

Leiters den Gesetzen oder der Schulordnung zuwiderläuft , oder das

Wohl der Schule gefährdet, ist er berechtigt, dem Bezirksschulrathe

eine Anzeige davon zu erstatten.
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§. 47. Die von Aussen kommenden Beschwerden oder Wünsche

hat der Leiter der Schule dem betreffenden Lehrer mitzntheilen.

Wenn irgend welche Angelegenheit für das Wohl der Schule

nachtheilig werden könnte, hat er unverzüglich den Ortsschulrath

davon in Kenntniss zu setzen.

§. 48. Jeder Lehrer an den öffentlichen Volksschulen ist ver-

pflichtet, wöchentlich 30 Stunden den Unterricht zu ertheilen, worin

die etwaige zeitweilige Vertretung des Religiouslehrers an einclassi-

gen Schulen, wo dies unentbehrlich ist, und die für den Wieder-

holungs-Unterricht bestimmte Stundenzahl eingezählt wird.

Wenn der wöchentliche Unterricht mehr als 30 Stunden be-

trägt, gebührt dem Lehrer hiefür eine besondere Entlohnung.

Titel VI. Von der Lehrerconferene.

§. 49. An mehrclassigen Schulen bat der Schulleiter am Ende

eines jeden Monats eine ordentliche Conferenz, eine ausserordentliche

aber nur dann zu berufen, wenn er dies entweder selbst als nöthig

erachtet, oder wenn zwei Lehrer die Berufung beantragen. — Sowohl

Lehrer als Unterlehrer nehmen an der Conferenz in allen Angelegen-

heiten mit beschliessender Stimme Antheil, die Nebenlebrer dagegen

nur mit berathender Stimme in den die ganze Schule betreffenden

Angelegenheiten, und mit beschliessender Stimme in jenen Fällen,

wo es sich ausschliesslich um ihren Lehrgegeustand handelt.

§. 50. Den Hauptzweck solcher Conferenzen bildet die Be-

sprechung der für die Schule nöthigen Lehrmittel, der Unterrichts-

methode, des Umfanges und des Standes des Unterrichtes in einzel-

nen Classen und Abtheilungen, des Fortschrittes der Kinder in den

Lebrgegenständen und ihres Verhaltens, der Art der Aufrecbthaltung

der Schulzucht und Ordnung, des Ausmasses schwererer Strafen,

wenn dies als nöthig erachtet wird
,

endlich die Besprechung der

Zeugnisse, die den Kindern mit vollendetem 12. Lebensjahre behufs

Befreiung von der Pflicht zum weiteren Besuche des täglichen Un-

terrichtes ausgestellt werden.

Durch den Austausch der Gedanken und Ansichten während

der Conferenz wird die für jede Schule so unentbehrliche Ueberein-

stimmung der Lehrer erzielt.

Sollten die Conferenzbeschlüsse die für die Volksschulen fest-

gesetzten Normen überschreiten, so sind sie vor der .Ausführung dem

Bezirksschulrathe zu übermitteln, welcher dieselben mit seinen An-

trägen dem Landesschulratbe vorzulegen hat.

§. 51. Den Vorsitz in der Conferenz führt der Leiter der
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Schnle und ira Verhinderungsfälle der von ihm bestimmte Stellver-

treter.

Wurde keiner vom Leiter der Schule bestimmt, so führt den

Vorsitz der dienstälteste Lehrer; jeder Lehrer hat der Conferenz bei-

zuwohuen und im Falle eines wichtigen Hindernisses dem Vorsitzen-

den die Gründe der Abwesenheit anzuzeigen.

Der Verlauf der V^erhandlungeu ist protocollarisch in einem be-

sonderen Buche darzustellen und Jedes Protocoll haben alle der

Conferenz beiwohnenden Lehrer zu fertigen.

§. 52. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst

und im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

sitzenden.

§. 53. Der Leiter der Schule hat die Pflicht, die Ausführung

eines gefassten Beschlusses zu sistiren
,
wenn derselbe nach seiner

Ansicht den bestehenden Vorschriften zuwiderläuft, oder das Wohl

der Schule gefährden kann ; er hat sich aber in diesem Falle unver-

züglich an deu Bezirks.schulrath zu wenden, der nach Erhebung der

ganzen Angelegenheit endgiltig entscheidet.

§. 54. Jedes Mitglied der Conferenz hat ihre Beschlüsse untl

Bestimmungen, insoferne sie dasselbe betreffen, genau zu befolgen.

Titel VII. Von der Classetiabtheilmg.

§. 55. Die Bezeichnung der Categorie der Volksschulen wird

fortan von der Anzahl der bei jeder Schule bescliäftigten Lehrer ab-

hängen; es gibt somit ein-, zwei- und mehrclassige Schulen, je

nachdem an derselben ein, zwei oder mehrere Lehrer den Unterricht

ertheilen. Auf die Parallelclassen wird bin der Bezeichnung der

Categorie keine Rücksicht genommen werden.

§. 56. Sämmtliche beim Beginne des Schuljahres in die Schule

eingetragenen Kinder sind nach der Anzahl der Lehrkräfte in Clas-

sen einzutheilen und jede Classe, welche Kinder verschiedener Alters-

und ünterrichtsstufe vereinigt, hat nach dem vorgeschriebenen Lehr-

plan und Befähigung der Kinder in eine entsprechende Anzahl der

Abtheilungen zu zerfallen.

Sowohl die Classen, als auch die Abtheilungen werden von

unten nach oben gezählt.

§. 57. Die Vertheilung der Kinder in Cla.ssen und Abtheilungen

hat hauptsächlich nach der Bildungsstufe stattzufinden, wobei auch

nach Thunlichkcit auf das Alter Rücksicht zu nehmen ist.

Die Art der Durchführung dieser Abtheilnng in Schulen ver-
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schiedener Categorie bestimmen die für dieselben vorgeschriebenen

Lehrpläne.

Was die Trennung der Kinder nach dem Gescblechte anbe-

langt, so ist gemäss der im §. 8. des erwähnten L.-S.-G. enthaltenen

Vorschriften vorzugehen. — Wenn an raehrclassigen Schulen eine der

Classen, in welcher sich Kinder zweier Bildungs- und Altersstufen

befinden, in zwei Parallelen getheilt werden soll, hat die Trennung

nach diesen Stufen und nicht nach der alphabetischen Ordnung, oder

was am öftersten geschieht, planlos zu erfolgen.

§. 58. Wenn in dem für eine einclassige Schule bestimmten

Gebäude das Schulzimmer so klein ist, dass es alle im schulpflichti-

gen Alter befindlichen und die Schule besuchenden Kinder nicht

fassen kann , ist der Bezirksschulrat!! ermächtigt über Antrag des

Ortsschnlrathes eine derartige Einrichtung des täglichen Schulunter-

richtes zu genehmigen, dass die Kinder der 2. und 3. Ahtheilung

denselben Vormittags und die Kinder der 1. Abtheilung Nachmit-

tags besuchen.

Die derartige Einrichtung des Unterrichtes hat nur so lange zu

dauern, bis eine entsprechende Erweiterung des Schulzimmers erfolgt,

was entschieden anzustreben ist. Aus eben denselben Gründen kann

eine Trennung des Unterrichtes in der ersten Classe der zwei- oder

raehrclassigen Schulen gestattet werden, namentlich aut die Art, da-

mit die schon das zweite Jahr die Schule besuchenden Kinder Vor-

mittags und die den Unterricht erst beginnenden Kinder Nachmit-

tags in die Schule kommen.

Der Bezirksschulrath kann über Antrag des Ortsschnlrathes

oder aus eigener Initiative dieselbe Art des Unterrichtes auch an

solchen einclassigen Schulen anordnen, wo das Schulzimmer zwar ge-

räumig genug ist, um die Schule besuchenden Kinder zu umfassen,

aber die allzu grosse Anzahl derselben den gemeinsamen Unterricht

erschwert und die Berufung einer zweiten Lehrkraft einstweilen un-

thunlich ist.

§. 59. In Jenen Ortschaften, wo ein Theil der Kinder sehr weit

vom Schulgebäude wohnt, kann der Ortsschnlratb mit Genehmigung

des Bezirksschulrathes einen einmaligen täglichen Unterricht ein-

führen, damit die Kinder nicht täglich zweimal einen allzuweiten

Weg zurückzulegen brauchen; aber auch in diesen Fällen hat der

Unterricht täglich in der im Lehrplane vorgeschriebenen Stunden-

anzahl, wenn auch in einem Zuge und mit einer Unterbrechung von

30 Minuten nach je zweistündigem Unterrichte stattzufinden.

§. 60. Wenn in gewissen Jahreszeiten die Ortsverhältnisse es
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erfordern, dass der Uaterricht auf die im vorhergehenden §. angezeigte

Art einmal stattfinde, kann dies der Bezirksschalrath über begrün-

deten Antrag des Ortsschulrathes genehmigen.

§. 61. Die wöchentliche Stundenzahl hat für Kinder beider

ersten Altersstofen 18 bis 22, für Kinder beider zweiten Altersstufen

22 bis 26 und für Kinder beider letzten Altersstufen 26 bis SO zu

betragen; an einclassigen Schulen hat der Lehrer den Kindern der

ersten Abtheilung 12 und den Kindern beider folgenden Abtheilungen

18 Stunden wöchentlich den Unterricht zu ertbeilen. Der Rest der

Stunden entfällt auf den stillen Unterricht.

§. 62. Die Versetzung der Schüler und Schülerinnen aus der

niederen Abtheilung in die höhere, oder aus der niederen Classe in

die höhere findet nur am Ende des Schuljahres statt.

§. 63. Wenn im Laufe des Schuljahres Kinder aufgenommen

werden sollen, welche infolge der Uebersiedlung der Eltern aus an-

deren Schulen gekommen sind, oder den Unterricht bisher nur zn

Hause oder an einer Privatschule genossen haben, hat der Leiter der

Schale dieselben auf Qrund einer Ausnahmsprüfung in die ent-

sprechende Abtheilung oder Classe der Schule zn verweisen.

Die Aufnahmsprüfung ist auch mit Kindern, welche aus einer

Schale in die Volksschule anderer Categorie übertreten, abzuhalten.

§. 64. Während der Lehrer Kindern einer Abtheilung oder

Altersstufe den Unterricht ertheilt, hat er die Kinder anderer Ab-

theilungen oder Altersstufen auf eine entsprechende Weise zu be-

schäftigen.

Titel VIII. Vom Lehrumfange.

§. 65. Die Bestimmung des Umfanges des in allen Classen und

Abtheilungen der allgemeinen Volks- und Bürgerschulen zu erthei-

lenden Unterrichtes ist in den für alle Categorien der erwähnten

Schulen vorgeschriebenen Lehrplänen enthalten, welche mit der Ver-

ordnung vom 15. Mai 1875, Nr. 6731, mit einer erschöpfenden Durch-

führungs-Instruction allen Schalen und Scbulräthen versendet wor-

den sind.

§. 66. Der Landesschalrath kann im Sinne des Art. 3. des er-

wähnten L.-Sch.-G. über begründeten Antrag des Bezirksschulrathes

die Genehmigung ertheilen, dass an einigen Volksschulen ausser den

im Lehrpläne bezeichneten Gegenständen auch noch andere behandelt

werden. Solche Lehrgegenstände sind als nichtobligat anzusehen und

somit ausserhalb der für den Unterricht der obligaten Gegenstände

bestimmten Stunden zu behandeln.

Arehir fiir Kircbenreoht. LIX. 21
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FQr die Behandlang der nichtobligaten Lehrgegenstände ge-

bührt dem Lehrer eine besondere Remuneration, wenn infolge dessen

seine wöchentliche Lehrstundenzahl mehr als 30 Stunden beträgt.

§. 67. Die in den Lehrplänen und in der denselben beige-

schlossenen Instruction enthaltenen Vorschriften haben die Volks-

Schullehrer am genauesten und gewissenhaftesten zu befolgen, wofür

sie gegenüber den Schulaufsichtsbehörden verantwortlich sind.

§. 68. Jede Volksschule ohne Ausnahme hat dieses Ziel an-

zustreben, dass dieselbe besuchende Kinder den Unterricht in allen

Lehrgegenständen in dem Umfange gemessen, den der Lehrplan für

die Schulen dieser Categorie bestimmt.

Sollte jedoch dieses Ziel vorläufig nicht erreichbar sein, so

haben die Bezirksschulräthe im Sinne des §. 3. des R.-Sch.-Q. vom

14. Mai 1869 ‘) infolge gegründeter Vorstellungen der Bezirkscon-»

ferenzen der Volksschullehrer dem Landesschulrathe Anträge darüber

vorzulegen, worin gegenwärtig von den im Lehrplane für die Volks-

schulen einzelner Categorien enthaltenen Anforderungen abzusehen wäre.

§. 69. Den Stundenplan hat in einclassigen Schulen der Lehrer

und in zwei- und mehrclassigen Schulen das Lebrercollegium zu ent-

werfen, und im Wege des Ortsschulratbes dem Bezirksschulräthe zur

Eenntniss vorzulegen. Der Stundenplan ist im Schulzimmer an einem

dazu geeigneten und leicht ersichtlichen Orte anzuschlagen.

Täel IX. Von den Prüfungen und Zeugnissen.

§. 70. Am Ende eines jeden Schuljahres hat der Bezirksschul-

rath in sämmtlichen Volksschulen seines Kreises die .Abhaltung öf-

fentlicher Prüfungen anzuordnen, welche den Eltern Kenntniss von

den Leistungen ihrer Kinder in der Schule im Laufe des Jahres zu

gewähren haben. Auf diese Art kann mit der Zeit in den Gemein-

den eine regere Theilnahme für das Schulwesen geweckt werden.

Einen Monat vor der Prüfung hat der Bezirksschulratb für jede

Schule den Tag der Prüfungen und den Vorsitzenden zu bestimmen.

Mit diesen Prüfungen kann der Ortsschulrath im Einvernehmen mit

dem Leiter der Schule eine Schulfeierlichkeit verbinden.

§. 71. Nach dem ersten Schulsemester ist nur die Classi6cation

der Schüler und Schülerinnen dnrcbzuführen und dieselbe in deu Ca-

talog einzutragen.

§. 72. Ausser den die Kinder aus der weiteren Schulpflichtig-

keit entlassenden Zeugnissen (§§. 14 und 19. dieser Schulordnung),

ist jedem Kinde mit dem Schlüsse eines jeden Schuljahres ein Zeug-

1) Jetit die Novelle vom 2. Mai 1883; s. Archiv, Bd. SO, S. 109.
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nisa über dessen Verhalten und Fortschritte im Unterrichte während

dieses Schuljahres ausznstellen.

§. 73. Auf begründetes Ansuchen der Eltern oder ihrer Stell-

vertreter kann dem Kinde auch ein Frequentationszengniss ausge-

stellt werden, in welchem die Gründe zu bezeichnen sind, die die

Ausstellung des Zeugnisses veranlasst haben; Kindern, welche in-

folge der Uehersiedlung ihrer Eltern die Schule verlassen, wird das

Frequentationszengniss von amtswegen ausgestellt.

§. 74. Ein Abgangszeugniss wird jenen Kindern ausgestellt,

welche infolge eines körperlichen oder geistigen Gebrechens aus der

Schule austreten müssen.

§. 75. In der 1. Hälfte eines jeden Semesters hat der Lehrer

die Eltern oder deren Stellvertreter von dem sittlichen Betragen

ihrer Kinder und von dem Fortschritte derselben im Unterrichte in

Kenntniss zu setzen. Diese Mittheilung haben die Eltern oder deren

Stellvertreter zu unterfertigen und sollte die.s verweigert werden, so

hat sich der Lehrer an den Ortsschulrath um Abhilfe zu wenden.

Titel X. Von den Lehrmitteln.

§. 76. Jede Volksschule ist mit zur Versinnlichung des Unter-

richtes nöthigen Lehrmitteln zu versehen, wegen deren Beischaffnng

der Leiter der Schule sich an den Ortsschulrath zu wenden hat;

sollte dessen Bemühen dort erfolglos bleiben, so hat er sich an deu

ßezirksschulratb mit der Bitte um die entsprechende Verfügung zu

wenden.

§. 77. Jede Volksschule hat mindestens folgende Lehrmittel

zu besitzen :

a) Die zur Ertheilung des Lesens auf Grund des Schreibens

nöthigen Apparate.

b) Kecbenapparat
,
oder eine andere Vorrichtung zur Versinn-

lichung des Rechenunterrichtes.

c) Bilder für den Anschauungsunterricht.

d) Einen Globus.

e) Planiglobien
,

eine Wandkarte des heimathlichen Landes

und der österr.-ungar. Monarchie, von Europa und Palästina.

f) Vorlagsblätter für den Unterricht im Schreiben und Zeichnen.

g) Eine Sammlung aus der Naturgeschichte des heimathlichen

Landes.

b) Die gewöhnlichsten physikalischen Apparate.

i) Modelle der metrischen Masse und Gewichte.

21 *
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k) Modelle der landwirthachaftlichen and Handwerks-Instrn*

mente, und

l) eine ans Werken für den Gebrauch des Lehrers, der Schüler

oder Schülerinnen bestehenden Schalbibliothek.

§. 78. Mit Aasnabme der confessionellen israelitischen Schule

hat sich in jeder Volksschale ein Kreuz, oder ein den Erlöser vor-

stellendes Bild vorzu&nden.

§. 79. Aasserdem hat sich in jeder Volksschule das Bild des

Landesfürsten vorzufinden.

g. 80. Jedes die Schale besuchende Kind hat die für dessen

Classe oder Abtheilung vorgescbriebenen Lehrbücher und die zum

Unterrichte nöthigen Lehrmittel, namentlich, eine Schieferschreibtafel,

oder eine andere Tafel, zu demselben Zwecke Schreib- und Zeichen-

hefte, Bleistift und Feder zu besitzen.

Dies Alles haben die Eltern anzuschaffen. Im Falle erwiesener

Mittellosigkeit sind zur Anschaffung der Lehrbücher und Lehrmittel

diejenigen anzuhalten, welche das Gesetz dazu verpflichtet.

Tüd XI. Vom Wiederholungs- ütUerricfUe *).

§. 81. Mit Ausnahme so hoher Feiertage, wie Ostern, Pfingsten

und Weihnachten hat an allen öffentlichen Volksschulen an jedem Sonn-

nnd Feiertage von 3 bis 5 Uhr Nachmittags der Unterricht mit jenen

älteren Kindern beider Geschlechter stattzufinden, welche im Sinne

des letzten Absatzes des Art. 41. des erwähnten Schulgesetzes zum

Besuche derselben verpflichtet sind ; wo es die Ortsverhältnisse gestat-

ten, kann der Lehrer mit Genehmigung des Bezirksschulrathes diesen

Unterricht in so vielen Abendstunden der Arbeitstage einer jeden Woche

abhalten, dass die ganzjährige Summe derselben jener der Nachmit-

tagsstanden an Sonn- und Feiertagen im ganzen Jahre gleichkommen.

Während der Dauer der alljährigeu Ferien findet der Wieder-

holungs-Unterricht nicht statt.

g. 82. Den Zweck des Wiederholungs-Unterrichtes bildet einer-

seits die Wiederholung dessen, was die diesen Unterricht besuchen-

den Kinder durch 6 Jahre in der Schale gelernt haben und ander-

seits die Ergänzung ihrer Kenntnisse mit dem Unterrichte jener

Gegenstände, welche für sie im praktischen Leben unentbehrlich sind.

§. 83. Diesem Unterricht ist eine vorwiegend praktische

Bichtang zu geben und bat derselbe hanptsäcblicb desshalb Gegen-

stände zu umfassen, welche mit den künftigen Beschäftigungen der

Schüler und Schülerinnen in Verbindung stehen. An Wiederholungs-

1) Ygl. die Gesetze vom 2. Februar 1885, oben S. 63, 95.
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schalen anf dem flachen Lande hat daher der Lehrer vorwiegend den

Unterricht in der Landwirthschaft, im Gartenbane, in der Obst* und

Bienenzucht, der weiblichen Hanswirthschaft , in Wirthschaftsrech*

nuDgen und in der praktischen Stilistik zn ertheileo.

In den Städten hingegen hat der Wiederholnngs-Unterricht

vorwiegend anf die Handwerke, die Ortsindnstrie nnd den Handel

Rflcksicht zu nehmen and den Schälern die in dieser Richtung nOthi*

gen Kenntnisse zu ertheilen.

An Mädchenschulen hat der Wiederholnngs-Unterricht vor

allem dasjenige zn amfassen, was für die Hanswirthschaft and die

Hanshaltung nnentbebrlich ist Die nähere Bestimmung des Um-
fanges des Unterrichtes in den Wiederholnngsschnlen erfolgt io

den fflr dieselben zn erlassenden besonderen Lehrplänen.

§. 84. Während der alljährlichen Prüfungen an der alltäg-

lichen Schale findet zugleich eine Prüfung mit den die Wiederholnngs-

schnle besuchenden Kindern statt, und einem jeden derselben ist ein

Zengniss über den ganzjährigen Fortschritt im Unterrichte anszn-

stellen.

§. 85. Da dieser Unterricht obligat ist, darf ihn der Lehrer

nicht vernachlässigen and für jedes Versänmniss ist er ebenso ver-

antwortlich
,

wie für die nicht entschuldigte Vernachlässigung des

täglichen Unterrichtes.

§. 86. Die strenge Beanfsichtignng dieses Unterrichtes nnd die

Erhebung der Besnltate liegt in erster Reihe den Ortsschnlinspectoren,

und dann den k. k. Bezirks- und Landes- Volksinspectoren ob, welche

während ihrer Visitationsreisen anch diesen Zweig des üflentlichen

Unterrichtes zn prüfen haben, indem sie sich von der Art der Er-

theilung dieses Unterrichtes persünlich die Ueberzengung zu ver-

schaffen haben.

Titel XII. Von den weiblichen Handarbeiten und der Haus-

haltungskunde.

§. 87. In Mädchenschnlen haben den Unterricht in den weib-

lichen Handarbeiten die Lehrerinnen und zwar jede in ihrer Classe

zn ertheilen. In den gemischten Schalen, wo keine Lehrerin ist, bat

der Ortsschulrath für die Beschaffung der nötbigen Localfonde znr

Bntlohnnng einer besonderen Lehrerin für den Unterricht zu sorgen.

Wenn in irgend einer Ortschaft diesem Bedürfnisse durch die

Bildung eines Frauen-Comitd’s abgeholfen werden kann, steht es dem

Ortsschnlrathe frei, ein solches Comitä zu bilden und demselben die

Aufsicht über den Unterricht zn übertragen.
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Sollte die Beschaffung des Localfondes, sowie die Bildung eines

Frauen- Comitd’s sich als unmöglich erweisen, kann der Ortsschulrath

in berücksichtigungswerthen Ausnahmsfällen den Bezirksschulrath um
die Erwirkung einer Subvention aus dem Landesschulfonde zur Ent-

lohnung der Lehrerin für weibliche Handarbeiten ansuchen. Jedes

derartige Gesuch ist zu begründen:

a) mit einer genauen Angabe der behufs Creirung eines Local-

fondes getroffenen Verfügungen, und

b) mit der Nachweisung der Unentbehrlichkeit dieses Unter-

richtes und des Vorhandenseins der ihrer Einführung gün-

stigen Localverbältnisse.

§. 88. An Schulen niederer Categorie hat sich der Unterricht

in den weiblichen Landarbeiten auf das Stricken der Strümpfe und

anderer Drahtarbeiten, Nähen, Flicken und Stopfen der Wäsche,

endlich auf das Häkeln zu erstrecken.

In mehrclassigen Schalen ist ausserdem noch der Unterricht im

Nähen and Zuschneiden der Kleider, in Woll-, Seide- und Perlen-

stickerei u. s. w.
,

in Verfertigung künstlicher Blumen u. s. w. zn

ertbeilen.

Für solche Schulen ist eine Nähmaschine anznschaffen.

§. 89. Die zum Unterricht erforderlichen Werkzeuge und Stoffe

haben die Schülerinnen in die Schule mitzubringen, diese haben ihnen

die Eltern oder ihre Stellvertreter anznschaffen.

Im Falle erwiesener Mittellosigkeit ist im Sinne des §. 30.

dieser Schulordnung vorzugehen.

§. 90. Die Haushaltungsknnde ist ein obligater Lehrgegenstand

in Mädchenschulen höherer Categorie, namentlich in Bürgerschulen,

wo der Unterricht in den letzten Glossen zu ertheilen ist.

Die Haushaltungskunde ist auch ein Hauptgegenstand des Wie-

derholungs-Unterrichtes in Mädchen- und jenen gemischten Schalen,

wo es eine entsprechende Lehrkraft gibt.

§. 91. Die Haushaltnngskunde hat die Schülerinnen vertraut

zn machen:

a) mit der Ordnung nnd Reinlichkeit im Hanse, bezw. in der

Wohnung,

b) mit der Zubereitung der gebräuchlichsten Speisen,

c) mit den Preisen und Eigenthümlichkeiten verschiedener

Qattnngen der Victualien und mit der Aufbewahrung der

Vorräthe derselben,

d) mit der Art mit der Milch umzugehen und mit der Bntter-

und Käsebereitung,
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e) mit der Zucht des verschiedenartigen Geflfigels nnd der

Schweinezucht,

f) mit dem Backen des Brodes und der Geh&cke,

g) mit der Erzeugung der Seife, des Stärkemehles etc.

h) mit der Pflege der Kinder und der Kranken,

i) mit der Wäsche, der Tilgung der Flecke auf den Kleidern etc.,

k) mit den Mitteln zur Aufrechthaltung der häuslichen Zucht,

l) mit der Führung der die Hauswirthschaft betreffenden Rech-

nungen, nnd

m) mit den verschiedenartigen Ersparnissen im Bereiche der

Haushaltung.

vin.

Anhang eu den galieischen VoUcssehulgeseteen.

1. Kundmachung der k. k. galieischen Statthalterei v. 6. Juli 1867,

Z. 5306 Pr.,

betreffend die Einsetzung eines Landesschnlrathes für das Königreich

Galizien nnd Lodomerien sammt dem Grossberzogthnme Krakau.

(Landes- Gesetz- and Verordnnngsblatt fUr das KSnigr. Galizien and Lodomerien

sammt dem Grossh. Erakaa, Nr. 12, Stück IT, aasgegeben and versendet am
22. Juli 1867).

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent-

schliessung vom 25. Juni 1867, in Gewährung der vom galizischen

Landtage beschlossenen Bitte, die Einsetzung eines Landesschnl-

rathes tür das Königreich Galizien und Lodomerien sammt dem
Grossherzogthume Krakau allergnädigst zu genehmigen geruht.

Dieser Landesschulratli wird aut Grundlage des folgenden Or-

ganisations-Regulativs in Wirksamkeit gesetzt.

Agenor Gf. Goiuehowski m. p.

Organisations-Regulativ,

betreffend die Einsetzung eines Landesschulrathes im Königreiche

Galizien und Lodomerien sammt dem Grossherzogthume Krakau.

Artikel I. Für das Königreich Galizien nnd Lodomerien sammt
dem Grossherzogthume Krakau wird ein Landesschulrath unter dem
Vorsitze des Statthalters eingesetzt.

Artikel II. Der Landesschulrath ist in Angelegenheiten der

Volks- und Mittelschulen die oberste Anfsichts- und vollziehende

Behörde des Landes.

Artikel 111. Insbesondere gehören in den Wirkungskreis der-

selben :
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1. Die administrative and scientifische Vertvaltang der Schulen

and Bildungsanstalten innerhalb des bisher der politischen Landes-

behörde zagestandenen Wirkungskreises und innerhalb der geltenden

Gesetze.

2. Die Erstattung des Vorschlages zur Allerhöchsten Ernen-

nung der Schnlinspectoren.

3. Die Ernennung und Dienstesbebandlnng der Directoren und

Lehrer bei den Mittel- und Volksschulen, unter Wahrung der den

Gemeinden, Corporationen und Privatpersonen zustehendeu speciellen

Rechte.

Der Einfluss der Bischöfe auf Ernennung der Religionsleb rer

bleibt auch lernerbin unberührt.

4. Die Vorbereitung von allgemeinen Unterrichtsprojecten

(Systemen), sowie von theilweisen Entwürfen hinsichtlich der Volks-

and Mittelschulen, die durch Landtagsbeschlösse in Ausführung zu

treten haben.

Bezüglich des Religionsunterrichtes bleiben die bestehenden Ge-

setze in verbindlicher Kraft.

5. Die Vorzeichnung der Lehrtexte für Volksschulen und Ge-

nehmigung von Lehrbüchern für Mittelschulen.

Die Mitwirkung der Bischöfe bei Genehmigung der Religions-

Lehrbücher bleibt in derselben Art aufrecht, wie solche durch die

bisherigen Gesetze gewahrt wurde.

6. Die Verfassung des Jahresvoranschlags für die ans dem

Staatsschätze subventionirten oder erhaltenen Volks- uud Mittel-

schulen.

7. Die Veröffentlichung des Jahresberichtes in Angelegenheiten

der öffentlichen Erziehung im Lande.

Seine kaU. und königl. Apostolische kfi^est&t haben mit Allerhöchster

Entsehliessnng vom 23. October 1875 sn verordnen gernht, dass künftighin die

Ernennung der Directoren an den staatlichen Mittelschulen in Galizien der

Allerhöchsten Sehlassfassnng sn unterziehen sei, und jene der Lehrer an diesen

Scholen durch den Minister für Coitus und Unterricht zu erfolgen habe, ferner

dass der galizische Landeescholrath in beiden Fällen seine Vorschläge an den

ünterrichtsminister zu erstatten habe, welchem auch die instanzmässige Dienstes-

bebandlnng des gesammten Lehrpersonales zukommt. (Verordnong des k. k.

Ministers für Cultus und Unterricht vom 25. October 1875, Z. 551, L.-0.- und

V.-Bl. für Galizien, Nr. 81, Stück XXX, ansgegeben und versendet am 20. No-

vember 1875).

Artikel IV. Der Landesschulrath besteht;

1. ans dem Statthalter, oder dem von ihm bestimmten Stell-

vertreter ;
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2. ans dem jeweiligen Statthalterei- Referenten für Scbulange-

legenbeiten

;

3. ans zwei Inspectoren, welche zn den Sitznngen dnrch den

Statthalter beigezogen werden;

4. ans zwei Allerhöchst berufenen Personen des geistlichen

Standes

;

5. aus einem vom Landesausschnsse delegirten Landesausschnss-

Mitgliede

;

6. aus zwei Abgeordneten, die von dem Qemeinderathe der

Hauptstädte Lemberg und Krakau gewählt werden;

7. aus zwei im Lehrfache durch hervorragende Leistungen be-

kannten, über Vorschlag des Landesausschusses Allerhöchst ernannten

Personen.

Das Landesansschuss-Mitglied versieht sein Amt für die Dauer

des vom Ausschüsse erhaltenen Mandats, die städtischen Abge-

ordneten ,
— und die zwei Mitglieder aus dem Lehrfache amtiren

durch drei Jahre , nach deren Verlauf sie abermals berufen werden

können.

Mit Erlass des Ministerianis für Caltas and Unterricht vom 11. Jali

1869, R.-6.-61. Nr. 129, warde eine Instmction fQr die Landesschalinspectoren

pablicirt. In Betreff Refhndirang der Reise- and Zehrangskosten für die Mit-

glieder der Landesschalräthe ist dnrch das Gesetz vom SO. März 1879, R.-G.-Bl.

Nr. 48, angeordnet, dass diese Aaslageo ans dem Staatsfonde zn vergüten sind;

das Mazimnm der VergQtnng beträgt 1 tl. ö. W. für je 8 Km. and 1 fl. 50 Kr.

0. W. für jeden halben Tag an Zehrgeldern.

Artikel V. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit ge-

fasst; im Falle der Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Zur Giltigkeit des Beschlusses ist die Anwesenheit von min-

destens 6 Mitgliedern nothwendig.

Artikel VI. Der Vorsitzende ist berechtigt die Ausführung der

Beschlösse zu sistiren, wenn der gefasste Beschluss nach seiner An-

sicht gegen die bestehenden Gesetze verstossen würde.

Artikel VII. Der eingesetzte Landesschulrath hat einen Ent-

wurf über die innere Einrichtung und den I^at zur Bestätigung im

geeigneten Wege vorzulegen.
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II. Oesete vom 22. Juni 1867,

für das Königreich Galizien und Lodomerien saimnt dem Grossherzog-

tbume Krakau,

betreffend die Unterrichtssprache in den Volks- und Mittelschulen der

Königreiche Galizien und Lodomerien sammt dein Grossherzogthume

Krakau.

(Landea-Gesetz- nnd Verordnungsblatt f&r das Königreich Galizien und Lodo-

merien sammt dem Grossherzogthume Krakau, Nr. 13, StQck V, ansgegeben

und Tersendet am 28. August 1867).

Im Einklänge mit dem Beschlüsse des Landtages Meines König-

reiches Galizien nnd Lodomerien sammt dem Grossherzogthume Krakau

finde Ich zu verordnen, wie folgt;

Artikel I. Das Recht zur Bestimmung der Unterrichtssprache

in den Volksschulen steht denjenigen zu, welche die Schule erhalten.

Artikel II. Wenn eine Volksschule einen Beitrag aus öffent-

lichen Fonden bezieht, wird das Recht zur Bestimmung, welche

Sprache, ob polnische oder ruthenische, die Unterrichtssprache sein

soll, von der Gemeinde gemeinschaftlich mit der Landesschulbehörde

in der Art ausgeübt, dass die Beschlösse der Gemeinde der Ge-

nehmigung der Landesschulbehörde unterliegen.

Artikel III. In jeder Volksschule , in welcher ein Theil der

besuchenden Jngend der polnischen, ein Theil dagegen der rntheni-

schen Sprache sich bedient, wird diejenige Sprache, welche nicht die

Unterrichtssprache ist
,

innerhalb der , der Schule angemessenen

Grenzen einen obligaten Lehrgegenstand bilden.

Von der dritten Classe an allen höheren Volksschnleu ange-

fangen ist die deutsche Sprache ein obligater Lehrgegenstand.

Artikel IV. In Mittelschulen, welche ausschliesslich aus Pri-

vatfonden, sei es der Gemeinde, sei es einzelner physischer oder mo-

ralischer Personen erhalten werden , wird jene Sprache die Unter-

richtssprache sein, für welche sich Diejenigen erklären, welche für

die Schule die Fondsmittel beischaffen.

Artikel V. In Mittelschulen, welche zum Theil oder ganz aus

öffentlichen Fonden erhalten werden, ist die polnische Sprache unter

nachstehenden Modificationen die Unterrichtssprache:

a) Die ruthenische Sprache bleibt Unterrichtssprache für den ru-

thenischen Sprachunterricht.

Auwerdem wird das Ratheniscbe am ganzen academiachen Gymnasium

zn Lemberg als ünterrichtssprache stufenweise eingefUhrt werden (Gesetz vom
31. Hai 1874, L.-G.- und V.-Bl. Nr. 45).
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Bezüglich der ünterricbtssprache für den Religionsunter-

richt bleiben die bestehenden Vorschriften in Kraft.

b) üeber die seinerzeitige Notliwendigkeit und Znl&ssigkeit der

Einführung ruthenischer Vorträge über einzelne Lobrgegen-

stände neben den Vorträgen in polnischer Sprache entscheidet

in jedem gegebenen Falle die Landesschulbebörde, wenn dies

die Eltern von wenigstens 25 Schülern verlangen.

c) In den Classen mit ruthenischer Unterrichtssprache ist die

polnische, in Mittelschulen mit polnischer Unterrichtssprache

ist die ruthenische Sprache bedingt ein obligater Lehrgegen-

stand, d. i. von der diesfälligen Erklärung der Eltern ab-

hängig.

d) Insolange das Landesgesetz nicht anders bestimmt, bleibt die

deutsche Sprache in dem bisherigen Umfange die Unterrichts-

sprache am II. Gymnasium in Lemberg und am unteren Real-

gymnasium in Brody.

Artikel VI. Bezüglich des deutschen Sprachunterrichtes, wel-

cher in allen Classen der Mittelschulen ein obligater ist, sind die

Vorschriften der Allerhöchsten Entschliessung vom 20. Juli 1859

(R.-G.-B1. ez 1859 Nr. 150) zu beachten.

Artikel VII. Ueber Aenderungen hinsichtlich der Unterrichts-

sprache an Mittelschulen überhaupt, welche aus Öffentlichen Fonden

erhalten werden, und insbesondere an .Mittelschulen, welche die stufen-

weise Ausdehnung der Vorträge in ruthenischer Sprache entweder

durch bleibende Einführung derselben in einzelnen Haupt- oder in

Neben- (Parallel-) Classen, oder seinerzeit in ganzen Gymnasien oder

Realschulen bezwecken, wird in Hinkunft der Landtag nach Einver-

nahme der Bezirksvertretungen beschliessen.

Artikel VIII. Den Schülern und beziehungsweise deren Eltern

und Vormündern bleibt die Wahl der Schule in der Art überlassen,

dass die Schüler ohne Rücksicht auf den Ritus polnische oder ru-

theniscbe Vorträge hOren dürfen.

Artikel IX. Alle mit diesem Gesetze nicht im Einklänge stehen-

den Vorschriften sind aufgehoben.

Artikel X. Mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftrage Ich

Meinen Staatsminister.

Laxenburg, den 22. Juni 1867.

Frang Joseph m. p. (L. S).

Ferdinand Baron Beust m. p.

Auf Allerhöchste Anordnung:

Bernhard Ritter von Meyer m. p.
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Nachtrag:

A.

Verordnung des k. k. österr. Ministers für CuUus und Unterricht

vom 28. November 1872, Z. 883,

mil toelcher eine Instruction für die provisorischen Beairksschul-

Inspectoren in Galizien erlassen wird.

(Verordonngiblatt fQr den Dienstbereich des Ministeriams fttr Cnltns nnd Unter-

richt, Nr. 84, Stück XXIV, ansgegeben am 15. December 1872).

(Siehe Archiv, Bd. 59, S. 78.)

Anf Grand der §§. 14. und 15. des Reichsgesetzes vom 25. Mai 1868,

B.-G.-BI. Nr 48, and nach Anhömng des k. k. Landesschalrathes für Galizien,

finde ich die folgende Instmction für die provisorischen Bezirksschnl-Inspectoren

in dem Königreiche Galizien nnd Lodomerien saromt dem GroMberzogthnme

Krakau zu erlassen. Dieselbe hat mit 1> Januar 1873 in Wirksamkeit zu treten.

Instruction

für die provisorischen Bezirksschnl-Inspectoren in dem Königreiche Galizien nnd

Lodomerien sammt dem Grossherzogtbnroe Krakan.

Im Sinne der Verordnung des Ministers für Cnltns und Unterricht vom
1. December 1870 (R.-G.-Bl. Nr. 137) *) umfasst die Wirksamkeit der Bexirks-

schnl-Inspectoren folgende drei Ricbtnngen:

l. Die Schnivisitation

;

II. die Bezirks-Lehrerconferenzen

;

m. die Amtstb&tigkeit im Bezirksschnlrathe.

I. Die Schulvisitation.

§. 1. Der Bezirksschnl-Inspector ist verpflichtet sich eine in jeder Hin-

sicht genaue Kenntniss des Zustandes der öffentlichen nnd privaten Knaben-

nnd Hädcbenschnlen seines Bezirkes zn erwerben.

Ansgenommen von seiner Inspection sind die mit den Lehrerbildnngaan-

rtalten verbundenen Volksschulen, die als pSdagogisch-didactische Uebnngs-

schnlen bestehen.

Um sich nnn jene genaue Kenntniss des Volksschnlwesens des Schulbe-

zirkes zu erwerben, hat der Bezirksschnl-Inspector die ihm zngewiesenen Schalen

so oft als möglich und zwar inwieferne es die Umstände erlauben, jede Schale

des Bezirkes wenigstens zweimal im Laufe des Schuljahres zu inspiciren. Oef-

tere Visitationen der Schalen , insbesondere nach dem Amtsantritte , sind vor-

zugsweise ein unumgängliches Mittel, zu einer genauen Kenntniss der Schul*

angelegenheiten des Schulbezirkes Oberhaupt zu gelangen.

Hat sich einmal der Inspector einen Blick in die Schnlznstände seines

Amtsbezirkea erworben, dann wird er die in ihren Leistungen zurückgebliebenen,

überhaupt schwächeren Schalen vorzugsweise im Auge behalten nnd durch öf-

tere Visitationen derselben, durch Ertheilung von Weisungen und Belehrungen,

sowie durch Controlirnng der Ausführung derselben die genannten Schulen zu

heben trachten.

l) Jetzt das g^lizische Gesetz vom 25. Juni 1878, L.-G.- und V.-BU

Nr. 255; siehe Archiv, Bd. 59, S. 78.
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Die SchnlTisitation hat xn umfaisen:

a) Ein Sicbinseinvernehmensetxen mit dem Orteacbnlrathe und mittelbar mit

der Schulgemeinde.

Ohne seinem Amtsansehen in Etwas zu vergeben, möge der Bezirksschnl-

Inspector auch daranf bedacht sein, dass ein stetes, bei jeder Gelegenheit zu

stark markirtes Hervorkehren des Amtscharakters nicht immer die gehoffte

Wirkung Qbt. Ein entsprechender Tact ini Verkehr mit dem Volke gewinnt

leicht die Gemüther und macht sie willfährig und nachgiebig zu Gunsten der

guten Sache, and es ist Thatsache der Erfahrung, dass man häutig vieles wil-

liger ans Rücksicht für die Person thut, welche die Herzen zu gewinnen ver-

stand, als selbst ans Rücksicht für die stricte Forderung des Gesetzes und amt-

lichen Befehles. Das gilt besonders in Fäilen, in welchen es sich darum ban-

delt, die Gemeinden zur Errichtung oder besseren Dotirnng von Schulen, um
Vermehrung von Lehrkräften in Oberfüllten Schalen zu vermögen.

Der Bezirksschul-Inspector wird die etwaigen Ansichten, Wünsche, An-

liegen und Beschwerden des Urtsschulrathes oder der Gemeinde ruhig und ein-

sichtsvoil eotgegenuehmen und Letztere, sowie etwaige zwischen der Gemeinde

und dein Lehrer obwaltenden Missverständnisse und Controversen zu beheben

und beixulegen sich angelegen sein lassen. Dabei bat er sich noch zu über-

zeugen , ob der Ortsschalrath den ihm im §. 9. der eingangsbezogenen Verord-

nung vorgezeiebneten Pflichten nachkommt.

b) Die Schalen nach ihrer äusseren Seite.

In dieser Hinsicht hat der Bezirksschul-Inspector seine Aufmerksamkeit

darauf zu richten, inwieferne das Schulgebäude den hjgyeniscben und den Schul-

und Unterricbtszwecken entspricht. Die Lage des Schulhauses und seine Ein-

richtung sowohl mit Rücksicht auf die Gesundheit der Schuljugend als auch

auf die Möglichkeit einer ungestörten Ertheilnng des Unterrichts (Feuchtig-

keit, Nässe, Lichtraangel, die Nähe einer zu stark belebten Strasse, des Wirths-

hauses oder des Marktplatzes), die Grösse und Höhe des Schulziromers oder der

Schalzimmer im Verhältnisse zur Schülerzahl, Ordnung und Reinlichkeit im

Schulhofe , im Schulgebäude und in den Schulzimmem ,
desgleichen die der

Lebrerswohnung , inwiefern sie billigen Forderungen, die an eine solche mit

Recht gestellt werden, entspricht, Heizung, Lüftung und Beleuchtung, die

Schulgeräthe im Allgemeinen und insbesondere die Schulbänke, mit Rücksicht

auf die Zahl, das Alter und den Wuchs der Schüler, die Lehrmittel, ihre Zahl,

Qualität und der etwaige Zustand , Lehrer- und Schülerbibliotheken
,
geogra-

phische Karten, Globen, Bilder für den Anschauungsunterricht und die Natur-

geschichte, etwaige physikalische Apparate, desgleichen die zur Veranschau-

lichung des Lese- und Rechnungsunterrichtes , Schulbücher und Lehrmittel für

Armenkinder, der Schulgarten, seine Cultur, sowohl überhaupt, als auch die in

derselben repräsentirten Wirthschaftszweige mit Rücksicht auf die in der Gegend

gegebenen wirthschaftlichen Bedingungen und Factoreu, ob und was in der

Obstbaum-, Bienen-, Seidenraupenzucht oder im Gemüsebau geleistet wird, der

Turnplatz und der dazu gehörige Apparat. — Das sind die Punkte, auf die der

Bezirksschul-Inspector ein prüfendes Auge zu riehten hat.

Dabei wird er auch von der Stiftungs- und Dotationsurkunde der Schale,

von der Bestimmung einer etwaigen Stiftung oder eines Schnlfondes und deren

Oebahmng, sowie von der Art der Oehaltsentrichtnng an den Lehrer und Ober-
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hkupt TOD dem Verhältnisse des Ortsschnlrsthes xor Schule Einsicht nehmen,

desgleichen von den Nebenbeschiftignngen des Lehrers oder ron den anf dem-

selben vermöge der Stiftnngsnrknnden lastenden Verbindlichkeiten, nnd endlich

vom Charakter der amtlichen Wirksamkeit des Lehrers , ob dieser Lehrer ein

stabiler, provisorischer oder Snpplent ist, ob der provisorische oder snpplirende

Lehrer ein Lehrbefähignngszengniss besitxt oder nicht, sich die gehörige Kennt-

niss verschaffen.

c) Die Verwaltung der Schale.

Der Bezirksschnl-Inspector controlirt die Verzeichnisse der scbolpliirhtigen

und der die Schale wirklich besachenden Kinder, prüft sowohl die Ursachen der

Schalversänronisse oder der Nichterfüllang der Schnlpflicht von Seite der Eltern

and Vormünder, als auch die dagegen angewendeten Mittel and den Erfolg der-

selben, richtet seine Anfmerksamkeit aaf die gesetzlich bestimmte Zeit der

Aufnahme , das Alter der in die Schale anfgenommenen Kinder and den Wie-

derbolangsnnterricht , sieht in die Cataloge, Inventare, die Schalbescbreibang,

das Verordnangs- and Visitationsbach and informirt sich in Betreff der frag-

lichen Unterrichtszeit und der Ferien, des vorgeschriebenen Lehrplanes und der

Stnndeneintbeilang , and constatirt deren Zweckmässigkeit and Einhaltung,

nimmt Kenntniss von den vorgescbriebenen nnd wirklich gebrauchten Schal-

büchem, sowie ron dem aasgewiesenen and wirklich behandelten Lehrstoffe.

Er lässt sich aach schriftliche Arbeiten der Schüler vorlegen.

In Schalen mit mehreren Lehrern hat der Bezirksschnl-Inspector sich

Kenntniss za verschaffen, ob, wann and wie die Lebrerconferenzen abgebalten

werden.

In den Privatanstalten hat er auf die Bedingungen der ihnen ertheilten

Concession, aaf das daselbst bezeicbnete Ziel and die gesteckten Grenzen, sowie

anf die Einhaitang derselben sein Augenmerk za richten and zugleich za anter-

sachen , ob sie befähigte Lehrer oder Lehrerinnen besitzen nnd welche Bücher

zam Unterrichte gebraucht werden.

d) Das pädagogische, didactische Wirken and die Haltung des Lehrers fiberhanpt.

Der Bezirksschnl-Inspector nnterzieht den vom Lehrer ertheilten Unter-

richt and die Leistungen der Schüler einer eingehenden Beobachtung, prüft die

Lehrmethode des Lehrers and überzeugt sich persönlich von dem Werthe der

Antworten der Schüler. Za dem Zwecke richtet er entweder selbst Fragen an

die Letzteren
, oder bezeichnet dem Lehrer den Gegenstand oder eine Partie

desselben, aas der die Prüfung vorzunehmen ist. — Dabei verfährt der Bezirks-

scholinspeetor mit aller nöthigen Vorsicht and der der Stellung and dem An-

sehen des Lehrers schuldigen Rücksicht. — Vorzugsweise richtet er seine Auf-

merksamkeit auf das Verfahren des in mehreren Abtbeilaugen zugleich unter-

richtenden Lehrers, am dessen Geschicklichkeit in der gleichzeitigen Besebäf-

tigang der Schüler mehrerer Abtheilongen kennen za lernen.

Wird der Unterricht anzweckmässig ertheilt, so greife der Bezirksschnl-

Inspector mit Vermeidung alles Aufsehens in denselben auch ein ,
am durch

seinen AntbeiL jedoch mit aller dem Lehrer schuldigen Rücksicht factisch nnd

praktisch ein Master eines richtigen Verfahrens za bieten. Es soll aber damit

nicht gemeint sein , dass der Inspector die Lehrmethode, welche er selbst für

die richtigste hält, auch schon Oberhaapt anter allen Umständen für absolut

gütig and aosschliesslich möglich ansehe , denn verschiedene Wege and Mittel
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führen zu einem und demselben Ziele. Nicht auf den ersten Blick und unter

dem Einflüsse des ersten Eindruckes urtheile er über das Verfaliren des Lehrers

ab, sondern prüfe dasselbe sorgßltig, suche es als Ganzes aufznfassen und in

das Wesen desselben einzndringen , fordere nach beendigtem Unterrichte den

Lehrer zur Begründung der eingehaltenen Unterrichtsmethode anf and erat auf

Grund so gewonnener Einsicht fälle er das Urtheil Ober dieselbe.

Denn nur ein solches Verfahren dem Lehrer gegenüber entmuthigt nicht

einen strebsamen and selbstständig denkenden and arbeitenden Lehrer, da es

ihn in dem, was sich als gut und entsprechend herausgestellt hat, bekräftigt,

in jenem aber, wo er unrichtig oder unzweckmassig verfahren, falls ihm dafür

stichhaltige Gründe vorgebracht werden
, belehrt und überzeugt. Nur so er-

theilt, werden die Weisungen und Rathschläge gedeihlich und erfolgreich wir-

ken, denn als wohlbegriffen und verstanden, werden sie zu einem organischen

Moment eines durchdachten Lehrverfahrens des strebsamen Lehrers, widrigen-

falls aber, als von oben aufortroyirt, bringen sie oft eine der wohlgemeinten

•Absicht entgegengesetzte Wirkung, und dies als fremde Elemente, die, blos

mechanisch in die Lehrweise hineingezwängt, auf dieselbe, besonders wenn sie

dem Lehrer in einer längeren Präzis zn einer anderen Natur geworden, auf je-

dem Schritt and Tritt nur hemmend wirken und den Lehrer um die bereits

erworbene Sicherheit und Selbstgewissheit, die doch bei allem Unterrichte

nothwendig ist. bringen können.

Ueberhaupt sei der Bezirksschul-Inspector darauf bedacht
,

dass seine

Weisungen und Bathschläge die Selbstständigkeit des Lehrers nicht unter-

drücken, er vergesse nie, dass nur ein selbstständiges, in der Individualität, im

Bewusstsein und in der Ueberzeugungskraft des liohreis wurzelndes Wirken von

wahrem Erfolg sein kann, da nur Leben lebenerregend wirkt, ein mechanisches

Vorgehen, als des wahren Lebens bar, Lehrer und Schäler geistig tödtet. Uebri-

gens ist es auch ratbsam, dass der Bezirksschul-Inspector seinen Weisungen

und Belehrungen mehr die Form eines gutgemeinten Käthes, als die eines

stricten Befehles gibt
,
denn auf die Art gewinnt er die Herzen und das Zu-

trauen der zu Belehrenden und sichert seinen Wünschen und Anordnungen, ja

selbst ernsteren Zurechtweisungen eine willigere Aufnahme und Darnaehachtoog.
— Deshalb richte er sie au die Betreffenden rücksiebts- und liebevoll, vermeide

Alles
,
was durch Schroffheit , Härte oder Demüthignng das Herz des Lehrers

verbittert, denn eine solche Verbitterung ist bei der Erreichung des Ziels, das

man eben anstrebt, kein zuverlässiger und williger Bundesgenosse. — Er stosse

sich nicht zu sehr an ilen Schwächen minderbegabter Lehrer, falls sie nur ein

eifriges Bestreben an den Tag legen.

Eingedenk der gegebenen factischen Verhältnisse , benehme er den

Schwächeren nicht alle Hoffnung, im Gegentheil durch eine liebevolle Zu-

sprache eifere er sie an, flösse ihnen Math und Zutrauen zu sich selbst ein und

die Folge wird häufig lehren , dass oft die Schwächeren selbst vor den glück-

licher Begabten Vorsprung gewinnen, besonders, wenn Letztere zu sehr ihrer

Begabung vertrauen. Nur eine thatsächlicbe Nachlässigkeit, leichtfertige Ge-

ringschätzung der Pflicht, sowie bewusste absichtliche Verletzung derselben

verdient keine Rücksicht.

Das eben Gesagt behalte der Bezirksschul-Inspector stets im Auge, ins-

besondere aber bei der Visitation von Schalen mit mehreren Lehrern, welchen

in der Conferenz die etwaigen Wahrnehmungen und Weisungen ertbeilt werden.
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Die pidagogiache Voreicht und Klugheit empfiehlt in solchen Fällen die

Vermeidung alles dessen , was schmenlich berflhren könnte , und das um so

schmerzlicher, als es in Gegenwart von Zeugen geschieht. In Schulen dieser

Categorie vergesse der Bezirksschnl-Inspector nicht seine Aufmerksamkeit auf

den Director oder dirig^renden Lehrer zu richten und dies auf ihre Art, die

Schule zu leiten und überhaupt auf Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten

(Controle des Unterrichtes, Conferenzen, Scbulakte n. dgl.), er erkundige sich

nach ihrem Verhältnisse zu den Lehrern, sowie nach dem wechselseitigen Ver-

hältnisse dieser zu einander und nach dem Einflüsse besagter Verhältnisse auf

die Schule.

Oeftere Visitationen bieten dem Bezirksschnl-Inspector eine gute 6e>

legenheit dar, sich von der Fortbildung der Lehrer zu überzeugen, worauf im-

mer sorgföltig gesehen werden soll.

Neben dem Untericbte und der Art der Ertheilnng desselben richte der

Bezirksschnl-Inspector seine Aufmerksamkeit auf die Zucht und Ordnung in der

Schule, sowie überhaupt auf die Art des Lehrers die Schüler zu behandeln und

die in dieser Hinsicht angewendeten Mittel Dazu hat er auch von der sonsti-

gen Haltung des Lehrers genaue Kenntniss sich zu verschaffen. Es ist nämlich

nicht genug zu wissen, was und wie er lehrt, denn er wirkt noch erfolgreicher

durch das, was er thut und wie er lebt. — Seine Haltung in der Schule und

ausserhalb derselben, sein Tbun und Wandeln, kurz sein Leben nach allen Seiten

übt auf die Jugend, ja auf die ganze Gemeinde entweder einen segensreichen

oder einen schädlichen oder sogar einen verderblichen Einfluss.

Religiosität, Moralität, gewissenhafte Pflichterfüllung, Bescheidenheit'

Friedfertigkeit und Verträglichkeit sind die unentbehrlichsten Lehrertugenden,

nach ihnen richtet sich der Einfluss des Lehrers auf die Kinder und ihre El-

tern, sie sind die Grundlage seines Verhältnisses zur Gemeinde, zur localen

Schulaufsicht, zum Pfarrer, Gutsherrn n. dgl.

Der Lehrer halte sich fern von allem Partei- und Coteriewesen in der

Gemeinde, meide Alles, was zu Hader und Zerwürfnissen in denselben führt, ja

noch weniger lasse er sich eine Herabwürdigung der Schule zu einer Brutstätte

socialer oder politischer Agitationen zu Schulden kommen. Auf die Haltung

des Lehrers in den bezeicbueteu Richtungen lenke der Bezirksschnl-Inspector

seine besondere Aufmerksamkeit, sich stets bewusst, dass Belehrungen und Er-

mahnungen iu Betreff der Haltung in den genannten Richtungen eine noth-

weudige Ergänzung der pädagogisch-didactischen Bemerkungen bilden, da der

Unterricht, selbst am besten ertheilt, bei einem schlechten oder selbst zweifel-

haften Charakter des Lehrers keine gesunden Früchte trägt, bei jüngeren

Lehrern aber, denen häufig, selbst vor der Volljährigkeit, die selbstständige

Leitung der Schule anvertraut wird, Belehrungen und Weisungen jener Art

oft über ihre ganze Zukunft entscheiden.

Den Lehrern Warnungen, Rathschläge, Belehrungen und Ermahnungen

zu ertbeilen und dies sowohl in pädagogisch-didactischer Hinsicht, als auch in

Betreff ihrer ganzen Haltung ist der Bezirksschnl-Inspector nicht nur berech-

tigt, sondern sogar verpflichtet.

Sie sollen sich als Resultat der Schnlvisitation von selbst ergeben. In

einclaasigen Schulen ertheilt sie der Bezirksschnl-Inspector dem Lehrer unter

vier Augen, in mehrclassigen in der auf die Visitation folgenden, unter seinem

Vorsitze stattflndenden Conferenz. Auch hier aber wird der pädagogische Tact
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jene Fälle bezeichnen , in welchen es rielleicht entsprechend sein wird, diesen

oder jenen Lehrer abgesondert unter vier Augen zur Bede zu stellen, jedenfalls

aber ist es angezeigt , die Anfinerksamkeit des Directors , resp. dirigirenden

Lehrers daranf zu richten.

Uie während der SchnWisitation gesammelten Wahrnehmungen Ober die

Fähigkeiten, Fleiss in der Pflichterfailnng und seiner eigenen Fortbildung, so-

wie aber die Haltung des Lehrers Qberhaupt, zeichne der Bezirksschul-lnspector

genau auf, denn in Fällen, wo es sich um die Beförderung des Lehrers handeln

kann, wiegt die Ansicht des Inspectors am meisten und soll desshalb auch auf

eine sichere Basis sich stützen.

üeber die Schnlvisitationen erstattet der Bezirksschul-lnspector dem Be-

zirksschnlrathe einen schriftlichen Bericht und dies in einer womöglich kurzen

Frist ,
damit genannter Schulrath in dringenden Angelegenheiten entweder

selbst schnelle Abhilfe treffen, oder falls es nöthig wäre, sich höheren Orts wende.

Berichte dieser Art, desgleichen die auf Grund derselben gefassten Be-

schlüsse, sind dem Landesschulrathe Torzulegen.

§. 3. Ueber Gegenstände , deren Erledigung nicht in seinem Wirkungs-

kreise liegt , hat der Bezirksschul-lnspector an den Bezirksschnlrath oder in

dringenden Fällen an den Vorstand desselben, nöthigenfalls unter Beilegung der

darüber anfgenommenen Protocolle und seiner Anträge zu berichten. Hiebei ist

auch dasjenige hervorznheben, was er etwa an Ort und Stelle verfügt hat.

II. Dir Schulbezirks- Lthrerconferemen.

§. 4. Hinsichtlich der Bezirksconferenzen der Volksschullehrer hat der

Bezirksschul-lnspector die Hiniaterialverordnung vom 8. Hai 1872 (B.-G.-B.

Nr. 68), sobald dieselbe für Galizien in Wirksamkeit getreten wird, und bis da-

hin die in dieser Beziehung von dem [.andesschulrathe getroffenen Anordnungen

zu beobachten.

lll. [He Atnlalhäligkeil im Bezirksachulrathe.

§. 5. Der Bezirksschul-lnspector ist vermöge seines Amtes verpflichtet,

die vom Landes- und Bezirksschulrathe, sowie vom Vorstände dieses Letzteren

abverlangten Gutachten in pädagogisch-didactischen und administrativ-öcouomi-

schen Sehulangelegenheiten abzugeben und Ober Auftrag des Vorstandes des

Bezirksschulrathes die Erledigungsentwürfe zu den ihm zngewiesenen Geschäfts-

stücken abzufassen.

Deshalb ist es auch seine Pflicht, sich eine genaue Eenntniss der Schnl-

gesetzgebung anzneignen und auf die eigene Fortbildung in pädagogisch-

didaotischer Hinsicht fortwährend bedacht zu sein.

Nach dem Schlüsse des Schuljahres hat er, und dies vor Beginn des

nächsten Schuljahres, den Jahresbericht über die säromtlichen ihm zngewiesenen

Schulanstalten dem Bezirksschulrathe vorzulegen, er stütze ihn auf wahrheits-

getreue Data, die den eigentlichen Hintergrund eines jeden genauen Bildes

bilden.

Anträge, welche die Hebung und Förderung des Schulwesens betreffen,

zu stellen, ist der Inspector jederzeit berechtigt.

Ein abgesondertes Gestionsprotocoll führt er nicht.

Arebir für Kirofaanrsobt. UX. 22
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B.

Instruction

betreffend den Bau und die Einrichtung der Qebttude für Öffentliche

Volke- und Bürgerschulen , erlassen vom galizischen Lmidcschulrathe

auf Grund des Artikels 25. des Schulgesetzes vom 2. Mai 1S73 (Lan-

desgesetz- und Verordnungsblatt Nr. 250).

(Landes-Qesetz- und Verordnangsblatt für das KSni^ich Galizien nnd Lodo-

merien sammt dem Qrossherzogthume Krakan, Nr. 37, StQck XIV, aasgegeben

and versendet am 30. Hai 1875).

(Siehe Archiv, Bd. 59, S. 59).

§. 1. Der Standort des Schalgebäades soll abgesondert aaf einem be-

quemen, gesunden, trockenen nnd friedlichen Platze sich befinden und wenn die

Gemeinde nur eine Schule hat, wo möglich in der Mitte des Gemeindebezirkes

gelegen sein.

Bei der Wahl der Baustelle ist auch darauf Bedacht zu nehmen, dass in

der Nachbarschaft keine Sümpfe und stehende Gewässer, geräuschvolle Gassen,

Strassen und Werkstätten, sowie keine luftverderbende Fahriken sich befinden

;

im Allgemeinen ist Alles zu vermeiden, was den Unterricht stören, die Gesund-

heit schädlich beeinfiussen oder Aergerniss erregen könnte.

Wenn das Schulgebäude unausweichlich in der Nähe einer öffentlichen

Strasse errichtet werden müsste, so ist dasselbe von der Strasse durch einen

Garten oder einen Platz für Belustigungen und gymnastische Uebungen zu trennen.

Der Zugang in das Schulgebäude ist bequem anzulegen nnd die zu dem-

selben führenden Strassen sind mit hart angelegten und reinlich erhaltenen

Gängen zu versehen.

Die definitive Wahl des Platzes hat erst nach eingeholter Genehmignng

des Bezirksschnlrathes zu erfolgen.

§. 2, Das Schulgebäude hat nur die für Scbnizwecke nnd Wohnung des

Lehrers und der Schnldiener bestimmten Räumlichkeiten zu enthalten. Die

Mauer, Wände nnd Scheidewände sind so einzurichten , damit durch dieselben

der Schall nicht dnrchdringen könne nnd damit sie nicht dnrchnäs<en; das Re-

genwasser ist in Rinnen abznleiten.

Vollständige Ziegel- und Steinmauern sind dun preussischen Mauern und

Holzbauten vorznzieben.

Zn dem Plane des Gebäudes ist auf den möglichen Zubau im Falle einer

Erweiterung der Schule Rücksicht zu nehmen. Aus eben demselben Grunde ist

die Mauer der ebenerdigen Gebäude so breit anzulegen, damit auf derselben ein

Stockwerk anfgeführt werden könnte.

§. 3. Wenn das Schulgebäude Stockwerke hat, so sind vorerst die zur

ebenen Erde gelegenen Zimmer zu Schulzwecken zu benützen.

Wenn in Folge der Anzahl der Classen auch die im Stockwerke befind-

lichen Zimmer zu Schalzwecken henützt werden müssten, so sind in denselben

die Classen für ältere Kinder einzurichten.

Die in die Stockwerke führenden Treppen müssen leicht, bequem, nicht

schlüpfrig, mindesten.s 1.4™ (4' 5“) hreit, nicht gewunden mid mit guten so ein-

gerichteten Geländern (respective mit ganzen Flechtwerken) versehen sein, da-

mit die Schüler von denselben nicht herunterrutschen könnnen. Die Höhe der
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Treppe hat nicht 0.16"> (6") za Qberateigen , die Tiefe dagegen hat mindestens

bis 0.32"' (1‘) zn reichen.

In einer entsprechenden, bis 2 Meter (6‘ 4“) betragenden Breite sind auch

die Eingangsthüre, Gänge und Corridere anznlegen, welche Qherdiess leicht sein

mQssen und keinen starken LuftzQgen aasgesetzt sein dürfen.

In den Haaptgängen and vor den Thüren der Schnlzimmer sind ent-

sprechende Scharreisen and Strohmatten zam Reinigen der Stiefel anzubringen.

§. 4. Wenn ein und dasselbe Gebäude Schalen für Knaben und Mädchen

in sich zu fassen hat, so sind für letztere womöglich besondere EingangsthUren

einzurichten.

§. 6. Die Anzahl der Lehrzimmer hat der Zahl der mit der Leitung be-

sonderer Classen betrauten Lehrer zn entsprechen. Bei grösseren Schulgebäuden

sind auaser den Schulzimmern besondere Localitäten für Sammlungen, für die

Canzlei des Directors , ein Zimmer für die Lehrer und eine entsprechende

Wohnung für den Schuldiener herzurichten.

§. 6. Die Schulzimmer haben so geräumig zu sein, dass auf einen Schüler

ein Flächenraum ron 3—4 Kubikmeter (95—127 Kubikfuss) entfalle.

Die Höhe des Schalzimmers hat mindestens 3.5<" (11‘; zn messen und der

Boden hat sich der Form eines Quadrats zu nähern. Die Zimmertiefe mit Aus-

nahme der für den Zeichenunterricht bestimmten Säle darf nicht 12 Meter

(6® 2') übersteigen.

Die Wände sind mit blaugraner Leimfarbe oder besser mit einer Oel-

farbe anzustreichen. Die Zimmerdecke kann weiss bleiben.

Empfehlenswerth ist die innere Ausfütterung der Wände in den Schul-

zimmern mit Brettern bis zur Höhe 1.5> (4‘ 9"), auch ist in diesem Falle die

Ansfütterung mit derselben Farbe anzustreichen.

Der Fussboden soll eben und gehörig ausgelegt sein und in den zur

ebenen Erde gelegenen Schulzimmem etwa G.S"” (30") über der Erdfläche liegen

Ein Fussboden oder Parketboden aus Eichenholz ist dem Fussboden aus Tannen-

oder Fichtenholz rorznziehen. Es wäre dabei wünsebenswerth
,
dass der Fuss-

boden und namentlich der aus weichem Holze angefertigte von Zeit zu Zeit mit

heissem, trocknenden Leinöl getränkt werde.

Die Thüren zu den Schulzimmem sind in jener Wand anznlegen , welche

der mit Fenstern versehenen Hauptwand gegenüberliegt und haben in den zwi-

schen der ersten Bankreihe und der Catheder befindlichen freien Raum zu führen.

§. 7. Es ist sorgfältig darauf zu achten, damit die Schulzimmer gehörig

mit Luft versehen seien , damit namentlich die Oberfläche der Fenster dem t/*

Theile der Fassbodenfläche und sogar dem Theile derselben gleichkomme,

wenn den Schulfenstem gegenüber grössere Gebäude sich befinden. Die Fenster

sind möglichst hoch und so einznrichten , dass das Licht den Schülern von der

linken Seite zugehe, nötbigenfalls auch von der Rückseite, nie aber gerade in'a

Auge dringe.

Die Fenster müssen so eonstmirt sein , dass sie jederzeit leicht geöffnet

werden können. Die oberen Flügel sollen um horizontale Achsen drehbar und

mit einer solchen Vorrichtung versehen sein, dass das Oeffnen und Schliessen

derselben von nnten ans vorgenommen werden kann und zwar dass Oeffnen der

inneren Flügel in der Richtung nach oben, der äusseren dagegen in der Riebtung

nach unten.

Wenn das Schulgebäude eine solche Lage hat, dass während der Unter-

22 *
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richtsstmiden die Sonnenstrahlen direct oder von gegenflberstehenden Qebänden

reflectirt in das Schnlzimmer eindringen, so sind in den Fenstern bewegliche,

ans einem glatten
,

grauen oder blangranen Oewebe nnd so verfertigte Vor-

hänge anxnbringen, dass mit denselben nach Belieben nnr ein Tbeil des Fensters

gedeckt werden könne.

Sollte eine künstliche Beleuchtnng nöthig sein, so sind unter Beobachtung

der unentbehrlichen Vorsichtsmassregeln Hänge- oder Wandlampen oder 6as-

vorricbtnngen einxufUhren.

§. 8. Jedes Schnlzimmer ist mittelst Oefen genügend nnd gleichmässig

zu beheizen, wenn das System der Centralbeizung (Kaiorifere) nicht eingefübrt

werden kann. Der Ofen ist gehörig einzurichten
, damit er nicht rauche und

die Beheizung vom Inneren des Zimmers nnd nicht vom Corridore ans stattfinde.

Die Thüren des Ofens sind so einzurichten, dass sie mit einem Schlüssel

oder auf eine andere Weise in der Art geschlossen werden, dass sie leichtfertige

Kinder nicht öffnen können.

Die Construction des Ofens soll eine derartige sein, dass durch eine ver-

bältnissraissig nicht grosse Menge der Heizmittel eine für das ganze Schnl-

zimmer und für die ganze Unterrichtszeit hinreichende Beheizung bewirkt werde.

Thon- oder Kachelöfen sind den eisernen Oefen vorznzieben. Sollten letztere

benützt werden, so sind dieselben durchaus mit äusseren ans doppeltem Bleche,

Ziegeln, Kacheln u. s. w. verfertigten, nach oben geöffneten nnd mit Draht-

netzen versehenen Deckmänteln zu umgehen.

Die dem Ofen nächstliegenden Bänke müssen von demselben mindestens

1“ (3' 2") entfernt sein. Wenn dies in Folge nicht gehöriger Einrichtung d’es

Zimmers oder einer Ueberfüllung der Classe unerreichbar wäre, so sind auch

die Thon- und Kachelöfen mit Deckmänteln zu versehen
, die aus einer an

Rahmen ansgespannten und mit Leinfarbe angestrichenen Leinwand zu ver-

fertigen sind.

§. 9. Aensserst wichtig ist eine entsprechende Lüftung der Schnlzimmer.

Dieselbe ist hauptsächlich mittels Oefinens aller Fenster nnd Thüren nach dem
Unterrichte zu bewerkstelligen.

In Betreff der Einrichtung der Ventilation, entsprechend dem bereits in

einzelnen Anstalten eingeführten Bebeizungssysteme ist das Gutachten der

Techniker einznholen.

Bei Oefen mit ständigen Deckmänteln lässt sich dies am leichtesten mit-

telst eines Canals einrichten
,

dessen Quadratumfang in der Licbtbreite etwa

0.63"' (4‘Q) zu betragen nnd der über dem Fussboden in das Schnlzimmer so

einzuroünden hat, dass er von Aussen des Gebäudes frische Luft zwischen den

Ofen und den Deckmantel leitet. Ein anderer Canal oder entsprechender zwei

Canäle haben die verdorbene Luft ans den unteren Schichten abzuleiten. Der

Durchschnitt dieser beides Canäle hat in der Lichtbreite etwa 0.5" Q (5‘ Q)
zu betragen und sind dieselben in zwei Winkeln des Schulzimmers in der Form
zweier senkrecht vom Plafonde bis 1.90" (6‘) herabhängenden Holzkisten anzu-

bringen, welche unten quer mit einem Drahtnetze geschlossen sind, oben mit

dem Dachboden in Verbindung stehen und ebenso wie der die Luft zufübrende

Canal mittels einer leichten Vorrichtung geschlossen nnd geöffnet werden können.

Eben dieselbe Art der Lüftung kann auch den Thon- und Kachelöfen

ohne Deckmantel angepasst werden, wenn der die reine Luft einführende Canal
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den Ofen dnrchschneidet and dadurch die schon erwärmte Loft in das Schal-

Zimmer le'tet.

Die UurchlQftong während des Unterrichtes kann äbrigens durch das

Oeffnen der oberen Fensterflügel stattfinden.

Bei jeder Art der Dnrcblüftnng ist sorgfältig starken Luftzügen and dem
Eindringen der Luft von beträchtlich niedrigerem Wärmegrade vorzabeugen.

§. 10. Jedes Schalzimmer ist mit folgenden Einrichtungsstücken zu rer-

sehen ; mit einem Tische oder der Catheder für den Lehrer samint zweien Ses-

seln, mit Bänken für die Schüler in entsprechender Anzahl, mit einem Kasten

für Lehrmittel, der mit einem Schlüssel gesperrt werden kann.

§. 11. Der Tisch oder der Catheder für den Lehrer hat anf einem

höheren, den Kindern in der Art gegenüberliegenden Platze zu stehen, dass der

Lehrer sitzend alle Bänke genau überblicken könne. Die Entfernung der ersten

Dankreibe von der Catheder hat etwa 2“ (6' 4"J zu betragen.

§. 12. Die Schulbänke und Pulte sind entsprechend der Grösse der

Schüler einzurichten. In jeder Classe sollen Bänke von mindestens zweifacher

Grössen vorhanden sein, d. i. eine Art für Schüler von höherem nnd eine für

Schüler von niederem Wüchse.

Bei der Constrnction der Bänke ist hanptsächlich daranf zu achten , da-

mit erstens, wenn der Schüler anf der Bank sitzt und die Füsse unter einem

rechten Winkel gebogen hält, der Oberschenkel bis znm Unterschenkel sich anf

dem Sitze stütze und die ganze Fass-Sohle den Boden berühre, zweitens damit

der Schüler in dieser Position bequem den Rücken und die Schaltern an eine

Bücklehne in senkrechter Richtung stützen könne, damit er endlich einen ent-

sprechend hohen nnd soweit entfernten Pult vor sich habe, dass er beim Schrei-

ben nicht unnöthig den Körper im Rücken zu biegen brauche.

Das mittlere Mass der Schulbänke wird somit dnreh folgende Anforder-

ungen bedingt:

Der Sitz eines jeden Schülers hat 50—60'™ (19"—23") lang ,
23—28*"

(8" 9"' — 10" 8'") breit, 28—40'™ (10" 8"'— 15" 3"'l hoch zn sein. Da,s Tisch,

brett hat etwa 40'™ (15" 3"') breit, mit seiner Fläche ein wenig (4—5'™) gegen

den Schüler geneigt, vom änsseren Rande 8—11'™ (3"—4") horizontal und mit

Vertiefungen zum Hineinlegen der Federn und Griffel versehen zu sein.

Die senkrechte Entfernung des Tischbrettes vom Sitze hat etwas grösser

zu sein, als die Entfernung des Eibogens vom Sitze, wenn der aufrecht sitzende

Schüler die Hände in den Schooss fallen lässt. Der Abstand der Ecke des Sitzes

von der Ecke des Tischbrettes (in horizontaler Richtung) hat bis 6'™ (1" 10"')

zu betragen.

Das Bücherbrett ist 12'™ (4" 7"') hinter der Ecke des Tischbrettes an-

zubringen. Als Rücklehne sind die vorderen Theile der Bänke in der zweiten

nnd weiteren Reihe einzurichten. In den Bänken der letzten Reihe ist bei je-

dem Sitze eine bis 20*" ‘{7" 6'") breite und 5'™ (2") dicke, gehörig abgerundete

Rücklehne einzurichten, deren oberes Ende etwas niedriger sein soll, als die

Höhe des Tischbrettes. Alle Ecken nnd Kanten der Bänke sind gehörig abzu-

runden. Bei dem Umstande, als in den Bänken mit den in gehöriger Nähe an-

gebrachten Tischbrettem der Schüler nicht bequem stehen kann , sind die mit

beweglichen d. i. schiebbaren Tischbretten versehenen Bänke empfehlenswerth

und abgesonderte zweisitzige Bänke den mehrsitzigen vorzuzieben. An mehr-
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sitzigeD Banken mit unbeweglichen Tischbretteii kann die Entfernung der Ecke

des Sitzes vum Tischbrette etwas grösser sein.

Zwischen den Bankreihen sowie rings um den ganzen mit Bänken aus-

gefOllten Raum haben sich freie Durchgänge zu befinden; alle Bänke sind end-

lich so aufzostellen, dass die SchQler direct auf den Lehrer schauen können.

Grössere Bänke können nöthigenfalLs für kleinere Schaler abgeändert wer-

den, indem mau die Sitze entsprechend mittelst Unterlagen erhöht und mit Fuss-

schemeln von entsprechender Höhe versieht.

Aeltere Schulbänke sind nach diesen Bestimmnngen abzuäiidern.

§. 13. In den fQr Handarbeiten bestimmten Schnlzimmern sind flir

Schalerinnen Einzelnsitze mit Racklehnen nnd die den Arbeiten entsprechenden

Tische einznrichten. Gemäss den Anforderungen des Unterrichtes sind auch in

Zeichensälen Einzelnsitze und Tische einzurichten.

§. 14. Oie Aborte sind so nntorzubringen ,
dass in dieselben bequeme

und gedeckte Gänge führen und dass durch die Winde keine AusdDn.stungen in

den Corridoren und Schnlzimmern verbreitet werden. Wo der Ueberfluss an

Wasser und eine gute Canalisirnng die Water-Closeteinrichtnng möglich machen,

sind dieselben anderen Einrichtungen vorzuziehen, da hiedurch allein der Luft-

vcinnreinignng im Gebäude vorgebeugt wird. Wenn solche Einrichtung nn-

dnrehfahrbar ist, soll in der Abtrittsröhre eine Tonne aus Gusseisen mit einer

Klappe, die geschlossen werden kann, angebracht werden. Den Schuldienern

liegt es ob, diese Tonnen täglich mit Wasser (oder Karbolwasser ira Verhält-

nisse 1 : 100) zu reinigen.

ln Schulen nnd Classen mit Kindern beider Geschlechte sinil besr?ndere.

durch ganze Wände getrennte, geschlossene Aborte und ausserdem für Schüler

Pissrinnen einznrichten , die entweder im Fnssboden eingefasst nnd mit einem

Gitter geschlo.ssen oder längs der Wand so angebracht werden sollen, dass der

höchste Punkt nicht aber 0.65'" (24" 9"') und der niedrigste Punkt nicht über

G.S“ (19") den Fnssboden überrage. Die an den Pissrinnen in einer Entfernung

von 0.5" (19") bis 0.6"> (23") anzubringenden Scheidewände sind wünschenswerth.

Das Innere der Aborte muss gehörig licht sein, was am besten mittels

Scheiben aus Milchglas erreicht werden kann. Die Wände sind bis zur Höhe

2 Meter (6' 4") mit Thonkacbeln zu verkleiden , um dadurch den so oft vor-

kommenden unsittlichen Aufschriften nnd Zeichnungen vorzubengen. Der Fnss-

boden der Aborte ist mit Asphalt oder Gement zu begiessen oder ans Stein-

platten mit einer mässigen Neigung gegen die Pissrinnen herzustellen.

§. 15. In jedem Schulgebäude ist ein Platz für Belustigungen und gym-
nastische Uebungen und wo möglich ein besonderer gedeckter Raum für diese

Uebungen während der Winterszeit einznrichten.

Auch ein Schulgarten mit einer Fläche von t/* Joch ist in jedem Schul-

gebäude zum Unterricht«, Ausruhen und Erfrischung einznrichten. Endlich ist

in jedem Schulgebäude ein Brunnen wo möglich mit einer Röhrenleitnng an-

znlegen.

Wo es keine öffentliche Uhr gibt, ist an jedem Schulgebäude ein kleiner

Thurm mit einer Glocke .inzubringen , die den Kindern den Beginn des Unter-

richtes ankUndigt.

§. 16. Der Ortsschulrath ist verpflichtet das Schulgebäude aus den Mit-

teln des Ortsschulfondes vor Feuerschaden zu versichern.

§. 17. Sobald der Bau eines neuen Schulgebäudes oder der Umbau des
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alten sich als notliwendig herausstellt , ist der Ortsschnlrath verpflichtot alle

Verhältnisse und Bedürfnisse genau tu erheben , ein Banproject tu entwerfen

und hierauf dasselbe mit Plänen und Kostenvoranschlägen dem k. k. Bezirks-

si'hiilrathe zur (ienehmignng vorzniegen.

Die Genehmigung zur Ausfiihrnng des Baues ertheilt der k. k. Bezirks-

schulrath
;

in den Fällen , in welchen der Landesschnlfond zu den Baukosten

beiträgt, der k. k, Landesschulrat b im Einvernehmen mit dem Landesausschusse.

Die Collaudirung der vollendeten Bauten hat diejenige Schulbehörde an-

zuordnen. die die Genehmigung zur Ansfßhrnng des Baues ertheilt hat.

Lemberg um 13. April 1875.

' ln Vertretung: ßartmaiski m. p.

c.

Mit Erlass des k. k. öster. Ministeriums fOr Cnltns und Unterricht vom

17. Juni 1886, Z. 7203, wurde ein Organisationsstatnt för die Portbildungscnrse

in ilen öffentlichen allgemeinen Volksschulen in Galizien genehmigt und von

dem galiz. Landesschulratho in Lemberg unterm 13. September 1886, Z. 8499<

mit Beginn des Schuljahres 1886/7 in Ausführung gebracht. Dieses Statut, be-

stehend ans 15 §§, wird mit Rücksicht auf den Umstand, dass es für weitere

Kreise wenig Interesse darbietet, hier weggelassen.

D.

Gesetz vom 6. December 1887,

für dtiH hönit/r. Galizien und Lodomerien mit dem Orossh. Krakau,
womit dii.i Gesetz vom 30. October 1880 , L.-O.-Bl. Nr. 43, und einige

Bestimmungen de» Gesetzes vom 25. Juni 1873, L.-O.-Bl. Nr. 255, be-

treffend die Orts- und BezirksschulbehOrden für die Volksschulen, ab-

geändert werden.

(liandcs-Gesetz- und Verordnungsblatt fßr das Königreich Galizien und Lodo-

merien sammt dem Grossherzogthurae Krakau, Nr. 67, Stück XX, ansgegebon

und versendet am 15. December 1887).

(Siehe Archiv, Bd. 59, S. 78).

Mit Zustiroroung des Landtages Meines Königreichs Galizien und Lodo-

merien sammt dom Grossherzogthnme Krakau finde Ich anznordnen, wie folgt:

Art. I. Das Gesetz vom 30. October 1880, L.-G.-Bl. Nr. 43>), betreffend

die Aenderung des §. 21. des Gesetzes vom 25. Juni 1873, L.-G.-Bl. Nr. 255,

sowie die §§. 22, 31, 37 nnd 38. des Gesetzes vom 25. Juni 1873, über die Orts-

1) Mittelst dieses Gesetzes sind in der früheren Eintheilnng der Schul-

bezirke folgende Aendernngen eingetreten : 3. Der Schnlbez. Krakau (pol. ßez.

Krakau, Chrzanöw, Wieliczka). — 8. Der Schnlbez. Bochnia (pol. Bez. Bochnia,

Brzesko). — 9, Der .Schnlbez. Tarnöw (pol. Bez. Tarnöw, D^browa). — 10. Der

Schnlbez. Pilznn (pol. Bez. Pilzno, Bopczyce). — 13. Der Schnlbez. Rzeszöw

(pol. Bez. Rzeszöw, l'>aiicnt). — 14. Der Schnlbez. Kothuszowa (pol. Bez.

Kolbnszowa, Nisko). — 16. Der Schulbez. Przemyil (pol. Bez. Przemyäl, Do-

bromil). — 18. Der Schnlbez. Jawuröw (pol. Bez. Jaworöw, Moäciska). —
31. Der Schulbez. Trembowla (pol. Bez. Trembowla, Husiatyn).
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und Bezirkstchtilbehördeii fQr Volksschalen , treten aiuser Kraft and haben an
derenstatt folgende Bestimmangen, zn gelten

:

§. 21. Jeder poUtiache ^zirk in seinem jeweiligen Umfange bildet einen

besonderen Schalbezirk mit einem besimderen Bezirksschalrathe, dessen Sitz der

Sitz der politischen Bezirksbehörde ist. Jede Stadt, welche ein eigenes Statat

besitzt, kann einen besonderen Schnlbezirk mit einem besonderen Bezirksschal-

rathe bilden.

§. 22. In den Bezirksschalrath treten ein:

a) Der Vorsteher der politischen Bezirkshehörde als Vorsitzender;

b) ein Geistlicher jeder Confession and jedes Ritus, welche im Schulbe-

zirke Ober Tausend Seelen zählen ; die Ernennung des geistlichen Mitgliedes

des Bezirksschalratbes steht der oberen kirchlichen Behörde za
;
den Vertreter

der israelitischen Religion wählen die Vorstände der im Bezirke befindlichen

israelitischen Caltnsgemeinden

;

c) zwei Vertreter des Lehramtes; einen derselben wählt die Lehrer-Be-

zirks-Conferenz aus ihrer Mitte, als zweiter tritt der Director der Lehrerbildungs-
anstalt, der Director einer der im Schulbezirke befindlichen Mittelschulen, and
in Ermangelung einer solchen Schule der Leiter einer der im Bezirke befind-

lichen Volksschulen, welchen der Landesschulrath dazu bestimmt

;

d) zwei Dolegirte des Bezirksrathes

;

e) der Bezirksschulinspector.

Den Stellvertreter des Vorsitzenden wählt der Bezirksschalrath aus seiner

Mitte mit absoluter Stimmenmehrheit.

§. 31. Für jeden Schnlbezirk ernennt der>Minister fQr Cultus und Unter-
richt, auf Grundlage eines Temovorschlages, den der Landesschulrath erstattet,

einen besonderen Bezirksschulinspector.

Bevor diese Bestimmung im ganzen Lande in's Leben treten können wird,

kann dem Inspector noch ein angrenzender Bezirk zugetbeilt werden.

Die Inspectoren sind in der Hegel aus dem Lehrerstande zu diesem Amte
zn berufen.

§ 37. Im Namen des Bezirksschalratbes besorgt die laufenden Agenden
der Ezecutiv- Ausschuss, welchem angehören:

a) der Vorsitzende des Bezirksschalratbes;

b) dessen Stellvertreter;

c) der Bezirksschulinspector , und im Falle seiner Abwesenheit ein Mit-
glied des Bezirksschalratbes, welches im Sitze des Bezirksschulrathes ansässig
und von demselben nach Thunlichkeit aus der Mitte der Vertreter des Lehr-
amtes (§. 22. lit. c.) zu dieser Function bestimmt ist.

Die Abwesenheit eines von den ad b) und cl erwähnten Mitgliedern des
Ezecutiv-Aassehnsses, insoferne dieselbe nicht duren Verschulden des Vorsitzen-

den herbeigefUhrt worden ist, kann den Geschäftsgang dieses Aussehuases nicht
anfhalten.

§. 38. Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Bezirksschalratbes
steht das Recht zu, die Volksschalen ihres Bezirkes persönlich zu visitiren, den
gei.stlichen Mitgliedern steht jedoch dieses Recht nur bezüglich der Schalen zu.

welche von den Kindern ihrer Confession oder ihres Ritus oesucht werden.

Sie können über die gemachten Wahrnehmungen ihren Vollmachtgebern
Bericht erstatten, es steht ihnen jedoch nicht das Recht zu, die Wahrnehmungen
unmittelbar den Lehrern mitzutheilen.

Art. II. Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird Mein Minister für Cultus
und Unterricht betraut.

Wien, 6. December 1887.

Franz Juatf m. p.

(iaultch m. p.
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XXII.

Entscheidungen des k. k. österr. Verwaltungsgerichtshofes

betreffend die Congruafrage.

(Vergl. Archiv, Bd. 59. 8. 101—114).

1. Wie Naturalabgaben an einen Pfarrer bei Berechnung des Pfrün-

deneinkommens jfum Zwecke der Congruabemessung eu bewerthen sind.

Erkeontniss Tom 22. Juni 1887, Z. 1708 (Bodwinski, V.-G.-H.-Erkenntnine 1887,

8. 478, Nr. 3598).

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Dr. Alfred Prey, Pfarrers io Bruck im Pinzgau, ca. Entscheidung

des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 31. October

1886, Z. 20,335, betreffend die Bewerthnng von Naturalabgaben zum

Zwecke der Congruabemessung, nach durchgeführter ö. m. Verhand-

lung und Anhörung des Adv. Dr. Victor Fuchs, dann des k. k. Min.-

Rathes Dr. Ritter von S(>aun, zu Recht erkannt: »Die Beschwerde

wird als unbegründet abgewiesen.*

Entscheidungsgründe

:

Der Beschwerdeführer Pfarrer Dr. Alfred

Prey behauptet, dass eine von ihm behufs der Congruabemessung ein-

bekannte Naturaliensammlnng zu hoch bewertbet worden sei, und dass

der Vorgang bei der Bewertbung nicht gesetzm&ssig war.

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich von der Qrundh&ltigkeit

dieser Angabe nicht zu überzeugen vermocht.

Das Gesetz ^ra 19. April 1885, R.-G.-Bl. Nr. 47, über die

Dotation der katholischen Seelsorgegeistlichkeit enthält diesbezüglich

nur die Bestimmung, dass das Einkommen an Naturalien »nach den

Durchschnittspreisenc zu berechnen sei (§. 3, 1 lit. d); welche Preise

hiebei zu Grunde zu legen und wie dieselben zu ermitteln seien, wird

im Gesetz selbst nicht weiter bestimmt. Nähere Festsetzungen ent-

hält die Durchführungsverordnung vom 2. Juli 1885, R.-G.-Bl. Nr. 99,

es heisst daselbst (§. 3, 1. lit. d) : »der Ertrag . . . aus fixen Dotationen

in Naturalien ist mit dem Durchschnitte der letzten sechs Jahre ein-

zubekennen und mit den Urkunden (Bestandverträgen ,
Marktpreis-

oder Schätznngscertificaten n. s. w.), welche geeignet erscheinen, die

von dem einbekennenden Curatgeistlichen angegebene Ertragsziifer

zu bekräftigeu, auszuweisen.«

Weiter heisst es daselbst (§. 5): »Ergeben sich Bedenken gegen

das Einbekenntniss , beziehungsweise einzelne Posten desselben, so
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sind von der politi.schen Bezirksbeiiörde die zur Klarstellung des

Sachverhaltes erforderlirlien Erhebungen einzuleiten. Handelt es

sich hiebei um die Bewerthung eines Einkommens an Naturalien .

.

so kann, falls sich der Werth nicht durch amtliche Daten liquid

stellen lässt, ein Stellungsbelund veranlasst werden, zu welchem

unter Leitung der politischen Bezirksbehörde zwei Sachverständige

beizuziehen sind.c

Im vorliegenden Falle haben sich nun allerdings Differenzen

über die fragliche Fassionspost ergeben, da die Landesregierung we-

der das von dem Fassionsleger beigebrachte Certificat des Gemeinde-

vorstehers, in welchem die Sammlung auf 55 fl. 10 kr. bewerthet

war, noch den vom försterzbischöflichen Ordinariate gemachten Vor-

schlag, die Sammlung mit ungefähr 100 fl. zu bewertbeu, acceptirte,

andererseits der Fassionsleger wiiler die von dem Uechnungsdeparte-

ment der Landesregierung vorgenoinmene Bewerthung auf Grund der

sechsjährigen Marktilurchschnittspreise, wonach der Werth der Samm-
lung mit 253 fl. 82 kr. berechnet wurde, Einsprache erhob. Die

Landesregierung hat hienach die Aufnahme des im §. 5. der Durch-

führungsverordnung vorgesehenen Schätzungsbefundes angeordnet und

es ist derselbe von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See am
17. April 1886 aufgenoinmen worden. Hiebei wurde den Sachver-

ständigen Josef Till, Bürgermeister in Zell am See, und Johann

Kästner, Handelsmann daselbst, die Frage vorgelegt, wie hoch die-

selben den Werth der in Frage stehenden Naturalleistungen in An-

betracht des Umstandes schätzten, dass dabei Giebigkeiten gewöhn-

lich minderer Qualitäten abgegeben werden, worauf die Sachverstän-

digen die dann der Entscheidung zu Grunde geleften Preise, zusam-

men 204 fl. 80 kr. angaben, für Hafer und Holz noch mit dem aus-

drücklichen Beifügen, dass die angegebenen die niedrigsten der vor-

gekommenen Preise wären. Mit Rücksicht hierauf war dann auch

bei Einstellung des Betrages per 204 fl. 80 kr. in die adjustirte

Fassion bemerkt, dass die sämmtlichen Einheitspreise »nach der min-

desten Qnalitätf angenommen seien.

Es ergibt sich hieraus, dass der von den Behörden eingehaltene

Vorgang den bestehenden Vorschriften vollkommen entsprach, und

dass insbesondere mit Rücksicht auf den Wortlaut der den Sachver-

ständigen vorgelegten Frage die Haupteinwendnng des Beschwerde-

führers, dass nämlich die geringe Qualität der Reichnisse nicht be-

rücksichtigt worden sei, unbegründet erscheint. Eben in Folge dieser

Art der Fragestellung erscheint dann auch der Umstand belanglos,

dass die Sachverständigen bei Schätzung der Flachs- und Käseabgabe
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nicht noch ausdrücklich beifügten, dass sie auch hier nur geringere

Qualitäten in Rechnung brachten. Eine andere Art der Bewerthung

der Abgaben war nicht nur nach den bestehenden Vorschriften aus-

geschlossen, sondern auch tbatsächlich unausführbar, insbesondere

würde eine Schätzung der in irgend einem Jahre tbatsächlich abge-

führten Keichnisse, falls eine solche überhaupt ausführbar erschien,

ein ungleich weniger verlässliches Resultat geliefert haben, da es

sich ja hier um wiederkehrende Leistungen handelt, deren Werth

aus der Beschaffenheit der Abgaben eines einzelnen Jahres allein

nicht ermittelt werden kann.

Da weiteres auch gegen die Person der Sachverständigen keine

Einwendung erhoben wird und die von der Landesregierung nicht

abgestrichenen 20 ”/0 für Einbringungskosten vom Ministerium passirt

worden sind, so ist nicht abzusehen, worin die Ungesetzlichkeit des

hier cingehaltenen Vorganges gelegen, und welche Rechtsverkürzung

dem Beschwerdeführer hiedurch zugegangen sein soll. Es ist ja klar,

dass eine geringere, als die der Schätzung unterzogene geringste

Qualität nichs geliefert werden kann, falls anders die Abgabepflich-

tigen ihrer Verbindlichkeit überhaupt nachkommen; sofern aber letz-

teres nicht der Fall sein sollte, hat der Pfarrer wohl das Recht auf

die Erfüllung der bestehenden Verpflichtungen zu dringen
, er kann

aber wegen dieser Eventualität nicht einen geringeren Werthansatz

in der Pfarrfassion beanspruchen.

Die Beschwerde war sonach als gesetzlich nicht begründet ab-

zuweisen.

2. Entscheidung vom 9. December 1887, Z. 2757,

betreffend das Erträgniss von Messenstißungen.

Der Pfarrer Kulm zu Reinowitz in Böhmen erhob Beschwerde

gegen die Entscheidung des Ministeriums für Cultus und Unterricht,

wonach letzteres das Erträgniss von Messenstiftungen, welche nach

Inhalt der Stiftsbriefe in die Congrua des Pfarrers nicht hätten ein-

gerechnet werden .sollen, dem vorgenannten Pfarrer dennoch in des-

sen Congrua eingerechnet bat.

Der in Rede stehende Pfarrer hat in seiner Fa.ssion, welche er

anlässlich der Congruaregulirung der Statthalterei in Prag unter-

breitet hat, von dem ihm zukommenden Measenstiftungs-Ertrage per

160 fl. 28 kr. ö. W. lediglich nur einen Betrag von 42 fl. 95 kr.

als Einnahmen eingestellt, dagegen den Betrag per 117 fl. 83 kr.

unter seine einreebenbaren Einnahmen nicht eiubezogen
,
und zwar

ans dem Grunde, weil acht Stiftbriefe, auf Grund deren Pfarrer
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Kulm ein jährliches Erträgniss obiger 117 fl. 83 kr. bezieht, die

Klausel enthielten, dass der Stiftnngsbezng in Gemässheit der Mi-

nisterialerlasse vom 29. December 1851, Z. 169 und vom 14. Februar

1852, Z. 556, nietncds in die Congrtta eingerechnet werden dürfe.

Die k. k. Statthalterei in Prag hat nun diese Fassion bean-

standet, und in ihrem Erkenntnisse bemerkt, dass die angestrebte

Nichteinrechenbarkeit der mit acht Stiftbriefen belegten Stiftungen

deshalb nicht beansprucht werden kOnne, weil kein Nachweis vor-

liege, dass die betreffenden Stifter die Nichteinrechenbarkeit der

Stiftungsbezfige beabsichtigten, und weil zweitens die beiden Mini-

sterialerlasse ans den Jahren 1851 und 1852 durch das Congruage-

setz vom Jahre 1885 derogirt worden seien, auf dieselben daher die

Nichteinrechenbarkeit nicht mehr basirt werden könne.

Diese Entscheidung, welche gegen Pfarrer Kulm an das k. k.

Ministerium für Cnltus und Unterricht recurrirte, wurde von dem-

selben durch Erl. vom 20. März 1847, Z. 3445, vollinhaltlich be-

stätigt und der Recurrent mit seinem Recurse abgewiesen.

Dagegen ergriff der Beschwerdeführer durcli Herrn Dr. Victor

Fuchs, Hof- und Gcrichtsadvocaten in Wien, die Be.schwerde an den

Verwaltungsgerichtshof.

Nach einer ziemlich langen und sehr eingehend geführten Ver-

handlung erkannte der V -G.-H. im Sinne des Beschwerdeführers’,

und hob die Entscheidung des Ministeriums für Cultus und Unter-

richt als im Gesetze nicht begründet auf indem er sich vollinhaltlich

den Ausführungen des Dr. Fuchs anschloss. Die Motivirung des Urtheils

des V.-G.-H. lautet nach dem Wien. Vaterland 1888 Nr. 33 wie folgt:

§. 3, 1, g) des Gesetzes vom 19. April 18S5, R.-G.-Bl. Nr. 47,

bestimmt, dass in die behufs der Congruabemessung vorzunehraende

Berechnung der Einnahmen der katholischen Seelsorgestationen ein-

zubeziehen ist

:

»Das Erträgniss aller vor Wirksamkeit dieses Gesetzes mit

einem bestimmten Betrage errichteten Messstipendien und Stiftungen

für gottesdienstliche Functionen, wenn deren Einrechnuug keine Be-

stimmung des Stiftbriefes entgegensteht.c

Nach diesem klaren gesetzlichen Wortlaute kommt es also hin-

sichtlich der Frage der Einrechenbarkeit der Stiftungsbezüge auf die

Be.stimmung des * Stiftbriefes ,* d. i. der über die Ausrichtung der

Stiftung errichteten Urkunde an, und geht es nicht an, wie in der

angefochtenen Entscheidung geschehen ist
,

anstatt des Stiftbriefes

»die (vorausgebende) stifterische Willenserklärung,

t

das ist also die
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I

testamentarisch oder unter Lebenden getroffene Anordnung über die

Errichtung der Stiftung für massgebend zu erklären.

Es steht ferner fest, dass hinsichtlich aller acht Stiftungen, um
deren Berücksichtigung bei Bestimmung der Congrua des Keinowitzer

Pfarrers es sich im Torliegenden Falle handelt ,
zwar nicht in den

stifterischen Anordnungen, wohl aber in den Stiftsbriefen eine die

Nichteinrechnung der Stiftungsgenüsse statuirende Clausei enthalten

ist, welche übereinstimmend dahin lautet:

»Dass im Einklänge mit den Ministerialerlässen vom 29. De-

cember 1851, Z. 169 [Archiv, Bd. 16. S. 430, Bd. 24. S. 74], und

vom 14. Februar 1852, Z. 556 dieser Stiftungsbezug niemals in die

pfarrliche Congrua eingerechnet werden solle.«

Von Seite des Ministeriums wurde dieser Clausel die Deutung

gegeben, dass dieselbe wegen der Berufung auf die erwähnten Mini-

sterialerlasse, nur als eine Constatirung des geltenden Rechtes, aber

nicht als eine dispositive Anordnung, und deshalb auch nicht als eine

»Bestimmung* des Stiftbriefes im Sinne des Congrua-Ergäuzungsge-

setzes (§. 3, 1, g) aufzufasseu sei.

Der Verwaltungsgericbtshof vermochte jedoch dieser Ansicht

nicht beizupflichten, weil, abgesehen davon, dass es zur Anwendung

des geltenden Rechtes überhaupt keiner stiftbriefmässigen Anordnung

bedurfte, aus der Bestimmung, dass der Stiftungshezug »niemals* in

die Congrua einzurechnen sei, deutlich hervorgeht, dass die Absicht

bestand, die Einrechnung auch für den Fall einer Abänderung des

damals geltenden Congrua- Berechnuugssystemes auszuschliessen, und

dass es sich daher um eine selbstständige Anordnung und beziehungs-

weise um eine Bedingung der Acceptation der Stiftung handelt.

Eine solche Bestimmung konnte allerdings spätere Verfügungen

der Oesetzgebung nicht präjudiciren. Da aber eben durch das Ge-

setz selbst die Wirksamkeit solcher stiftbriefmässiger Bestimmungen

durch die Anordnung aneikaunt wurde, dass die Einrechuung der Er-

trägnisse von früher errichteten Stiftungen nur dann stattfinde, wenn

der Einrechnung keine Bestimmung des Stiftbriefes enlgegensteht, und

da solche entgegenstehende Bestimmungen hier ohne Zweifel vorliegen,

so musste die angefochtene Entscheidung, womit die Einrechnnng der

Bezüge aus den fraglichen acht .Vlesseustiltungen in die Congrua des

Pfarrers von Reinowitz angeordnet wurde , als gesetzlich nicht be-

gründet aufgehoben werden.

Diese Entscheidung ist für den katholischen Seelsorgeklerus eine

ausserordentlich wichtige, indem, wie man aus den verschiedenen

Ländern vernimmt, sämmtliche Statthaltereien, sowie das Ministerium
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fOr Cultus und Unterricht stets dahin erkannten, dass trotz der

Nichteinrechenbarkeits-KIausel in den Stiftbriefen die Stiftungsbe-

zOge dennoch in die Einnahmen der Seelsorger einrechneten.

3. Entscheidung vom 31. December 1887,

betreffend die Selbstständigkeit der Exposituren.

Der Expositus von Seetbal im Lungau bat anlässlich der Con-

gruaregulirung seine Fassion überreicht, worüber ihm seitens der

k. k. Landesregierung Salzburg das bezügliche Kichtigstellungser-

keuntniss zagegangen ist, in welchem ihm mit Rücksicht auf sein

fassionsmässiges Einkommen von 375 fl. 5 kr. 0. W. der zur Er-

gänzung der ihm gebührenden Congrua per 600 fl. fehlende Betrag

per 224 fl. 95 kr. aus dem Religionsfonds, beziehungsweise der staat-

lichen Dotation angewiesen wurde.

Dieses Richtigstellungserkenntniss der k. k. Landesregierung

Salzburg hat jedoch das k. k. Ministerium für Cultus und Unter-

richt von .\mtswegen cassirt und in seinem hierüber erflossenen Er-

lasse erkannt, dass die Expositur Seethal keine selbstständige Seel-

sorgestation und der Exposit zu Seetbal kein selbstständiger Seel-

sorger sei, da Seetbal im Jahre 1813 unter dem Regime der könig-

lich bayerischen Regierung als eine von der Pfarre Tamsweg ab-

hängige Expositnr constituirt worden sei, an welchem. Verhältnisse

sich seither nichts geändert habe ; dass es ferner unzulässig sei, aus

dem Umstande, dass eine Station mit bestimmtem Territorium be-

stehe , zu folgern
,
dass Derjenige

,
der die Seelsorge dort anszuüben

habe, eben darum auch schon selbstständig sei, da die Seelsorge in

einem bestimmten Sprengel ebensowohl selbstständig als auch un-

selbstständig ausgeübt werden könne; dass es endlich weder in der

Absicht, noch in der Macht des fürsterzbischöflichen Ordinariates

Salzburg gelegen sein könne, so lange ein staatlicherseits statnirtes

Abbängigkeitsverhältniss bestehe, kraft dessen die Expositur Seethal

einen Theil der Pfarre Tamsweg bildet, ohne Mitwirkung der Staats-

verwaltung hievon etwas zu ändern, dass demnach die Ertheilung der

Jurisdiction an den Expositus von Seethal, wie selbe mit Decret des

fürsterzbischöflichen Ordinariates erfolgte, diese Wirkung nicht haben

könne, was um so mehr gelte, da der Expositus niemals canonisch

investirt worden sei. In Folge dieser Entscheidung wurde dem Ex-

positus von Seethal die zuerkannte Congrua per 600 fl. wieder ab-

erkannt, und die Congrnaergänznng von 224 fl. 95 kr. ö. W. nicht

nur gestrichen, sondern auch noch decretirt, dass der Expositus von
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Seethal die bereits behobene Quote per 20 fl. 61 kr. ö. W. zu resti-

tuiren habe.

Dagegen ergriff nun der Expositus von Seetbal ,
durch Herrn

Hof- und Gericbtsadvocaten Dr. Victor Fuchs, die Beschwerde an

den k. k. Verwaltungsgerichtshof. Dr. Fuchs zeigte zunächst an der

Hand von zahlreichen Urkunden älterer und neuerer Zeit, dass die

Expositor Seethal ursprünglich bis zum Jahre 1642 Hauptpfarre im

Lungau war, nachher aber in ein Vicariat umgewandelt wurde, und

in Folge Rescriptes der königl. bayer. Regierung vom Jahre 1813

endlich nur mehr eine Expositur war, welche der Pfarre zu Tams-

weg als eine »eigenet Seelsorgpfründe untergeordnet wurde, dass je-

doch trotz dieser Wandlungen die Expositur Seethal, wie dies klar

ans den Urkunden nachweisbar war, dennoch stets eine für sich be-

stehende, Jurisdictionen unabhängige Seelsorgestation geblieben ist,

deren Beneiiciaten stets als selbstständige Seelsorger nicht allein vom

fürsterzbischüflichen Ordinariate, sondern auch von der königl. bayer.

Regierung, und nachher auch von der k. k. österr. Regierung, ange-

sehen und behandelt worden sind. Aber abgesehen von diesem histori-

schen Nachweise, wonach an der Selbstständigkeit des Seelsorgers

von Seethal nicht gezweifelt werden könne, müsse der Eiposit von

Seethal auch nach dem klaren Wortlaute des dermalen besteheuden

Congruagesetzes als ein selbstständiger Seelsorger angesehen werden,

denn es sei derselbe von seinem Diöcesanbischofe zur selbstständigen

Ausübung der Seelsorge berechtigt worden, und übe auf Qrnnd cano-

nischer Einsetzung von Seite seines Bischofs in einer bestimmten

kirchlichen Gemeinde die selbstständige Seelsorge aus.

Nach einem sehr eingehend und mit allem Aufwande von

Wessen geführten Kampfe zwischen dem Vertreter des Ministeriums

und dem Beschwerdeführer, entschied sohin der k. k. Verwaltungs-

gerichtshof im Sinne des Beschwerdeführers, und hob die Entscheidung

des k. k. Cnitusministeriums als gesetzwidrig auf. Die Gründe, welche

den k. k. Verwaltungsgerichtshof bei Fällung dieser Sentenz leiteten,

gipfelten darin, dass nach Massgabe des gelieferten Nachweises nicht

gezweifelt werden könne, dass der Expositus von Seethal stets ein

selbstständiger Seelsorger gewesen, und auch noch dermalen sei, und

dass mit Rücksicht auf den klaren Wortlaut des §. 1. des Congrua-

gesetzes, sowie mit Rücksicht auf das Jurisdictionsdecret des fürst-

erzbischöflichen Ordinariates Salzburg, der Expositus von Seethal als

ein selbstständiger Seelsorger angesehen werden müs-se, dem daher

auch die gesetzliche Congrua von 600 fl. gebühre.

Durch diese principielle Entscheidung des hohen k. k. Ver-
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waltuDgsgericbtshofes ist nun wohl die Frage der Selbstständigkeit

der Pfarrvicare, Expositen, Localcapläne a. s. w. entschieden, and

dadurch Hunderten ron Seelsorgern, welche bisher ein kümmerliches

Dasein fristen mussten, ein menschenwürdiges Dasein geschaffen

worden.

Wir tragen ans dem »Vaterlandc 1888 Nr. 22 noch die Mo-
tivirung des ürtheils des V.-6.-H. nach.

Nach einer historischen Einleitung der Urtheilsbegründnng

heisst es folgendermassen

:

Wenn auch die der Pfarrorganisation des Jahres 1813 voran-

gegangenen Zustände für die Unselbstständigkeit der Expositur streiten

mOgen, und wenn auch bei dieser Organisation selbst die Absicht der

Regierung nicht auf die Errichtung selbstständiger Seelsorgestationen

in den Expositurbezirken gerichtet war : so unterliegt es doch anderer-

seits nach den Beschwerde-AIlegaten keinem Zweifel, dass die Expo-

situr thatsächlich — wenn vielleicht auch nur in Folge einer irrigen

Auffassung der Regierangsanordnungen — seither beständig als selbst-

ständige Seelsorgestation behandelt worden ist

Die in den Akten erliegenden Zeugnisse des fürsterzbischüflichen

Ordinariates in Salzburg und der früheren Pfarrer von Tamsweg thun

dar, dass der Expositus von Seethal die kirchliche Jurisdiction über

seinen Bezirk erhielt, der Expositurgemeinde als ihr ordentlicher

Seelsorger vorgestellt wurde und hienach allein, insbesondere auch

mit Ausschluss des Pfarrers von Tamsweg berechtigt war, in dem

Expositursprengel die pfarrlichen Rechte (Jura ordinis et jurisdictionis)

aoszuüben. Der Name der Expositur allein (expositus scill. capcl-

lanus) kann bei der Unsicherheit dieser Terminologien insbesondere

in Oesterreich, wo zweifellos selbstständige Seelsorger und ju-

risdictionirte Pfarrer Titel führen, die canonisch Hilfspriestern zu-

kommen (>Localcapläiie,c »Vicare«) nicht entscheiden, ebenso kann

der Umstand, dass der Expositus von Seethal in einem älteren Pfarr-

inventar als ad nutum amovibilis bezeichnet wird, gegen die erwie-

sene Thatsacbe: dass er durch die Verleihung der pfarrlicheu Ju-

risdiction und Installation ein nur durch genehmigte Resignation

oder einen über seine Vergehungen gefällten Spruch erlöschendes jus

in re au der Pfründe erhielt, nicht in's Gewicht fallen. Auch der

mehrfach hervorgehobene Umstand, dass der Exposit nicht die Spi-

ritualinvestitur erhält, ist belanglos, da die Investitur wesentlich nur

für das Recht auf die Amtseinkünfte in Betracht kommt und in

dieser Beziehung die Investitur bei Seethal als investitura corporalis

(Installatio) den Akten zufolge allerdings stattfindet, im Uebrigen
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aber für die Frage der Selbstständigkeit der Pfründe nur die Ju-

risdictionirnng des Expositus entscheidend ist, welche bei Seethal

durch Verleihungsdecret des Ordinarius zweifellos platzgreift. Auch

ist zu erwähnen, dass nach dem Hofdecrete vom 22. Januar 1842,

Politische Gesetzessammlung, Band 38, Seite 64, die Spiritualinvesti-

tur den Ordinariaten nach der bestehenden Observanz überlassen ist,

die Staatsverwaltung also in dieser Hinsicht überhaupt keine For-

derung auistellt.

Hienach muss wohl angenommen werden, dass bei dem Expo-

situs in Heethal wenigstens nach der kirchlichen Seite des Verhält-

nisses alle Merkmale Zusammentreffen
,

an welche das Gesetz vom

19. April 1885 die >Selbstständigkeit€ des Seelsorgers knüpft, da

dieser Geistliche »auf Grund canonischer Einsetzung von Seite des

Diöcesanbischofest welche Einsetzung (»institutioc) in dem erzbischöf-

lichen Verleihungsdecrete gelegen ist — »in einer bestimmten kirch-

lichen Gemeinde die Seelsorge auszuüben das Recht und die Pflicht

hat,€ ganz abgesehen davon, dass besagter Geistlicher noch zweifel-

loser unter die zweite Bestimmung dieses Paragraphen fällt, wonach

den selbstständigen Seelsorgern überhaupt jeder Geistliche beigezählt

wird, »der durch den Diöcesanbischof zur selbstständigen Ausübung

der Seelsorge berechtigt ist.«

Die Weigerung des Ministeriums, dem Expositus von Seethal

die Congrua eines selbstständigen Seelsorgers zuzuerkennen
,

könnte

somit lediglich auf den — in der angefochtenen Entscheidung auch

vorangestellten — Umstand gestützt werden, dass diese Seelsorge-

station, wie das Ministerium behauptet, ohne staatliche Anerkennung

besteht. Hierüber ist Folgendes zu bemerken.

Das Erlorderniss der staatlichen Anerkennung erscheint zwar

in dem §. 1. des Gesetzes vom 19. April 1885 nicht ausdrücklich

normirt, kann aber nach den jederzeit festgehaltenen, derzeit in §. 20.

des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, zum Ausdrucke

gelangten Grundsätzen des kirchlich-staatlichen Verhältnisses in

Oesterreich zweifellos überall in Anspruch genommen werden, wo es

sich nicht lediglich um eine innerkirchliche Beziehung, sondern um
ein Verhältniss von allgemeiner öffentlicher Geltung oder gar, wie

eben bei der Congruaergänzung, um eine staatliche Leistung han-

delt. Es versteht sich auch von selb.st, dass, dafern die staatliche

Anerkennung zur Errichtung von Seelsorgestationen und zur Aen-

derung der Pfarrsprengel (§. 20. des citirten Gesetzes) gesetzlich ge-

fordert erscheint, ohne diese Anerkennung nicht nur nicht neue Sta-

tionen errichtet, sondern auch unselbstständige nicht in selbstständige

ArcUv nir Kirch«ur«cht. JLslX. ^3
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umgewandelt werden können, da auch dies eine Umänderung des

Sprengels der Pfarre, zu welcher die bisher unselbstständige Curatie

gehörte und aus welchem dieselbe nunmehr ausscheidet und die Er-

richtung eines neuen, bisher nicht bestandenen Pfarrsprengels, näm-

lich eben des Sprengels der selbstständig gewordenen Curatie invol-

virt. Allein für den vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die

Expositur in Seethal ihre derzeitige Constitution schon im Jahre 1813,

zur Zeit der bayerischen Regierung besass und dass daher hinsicht-

lich ihrer das Requisit der staatlichen Anerkennung nicht lediglich

nach §. 20. des Gesetzes vom 7. Mai 1874 beurtheiit werden kann.

Nach den früheren Normen aber war eine derartige ausdrückliche

Erklärung der Staatsgewalt, wie sie nach diesem §. 20. zur Er-

richtung neuer Seelsorgestationen und zur Aenderung der Seelsorge-

sprengel gefordert erscheint und wie sie auch schon vorher nach

Art. 4. lit. c) des Concordates vom 18. August 1855 (kaiserliches

Patent vom 5. November 1855, R.-G.-Bl. Nr. 195) erforderlich war,

durch die bestehenden Directiven nicht angeordnet, sondern es wurde

lediglich als ein aus dem ganzen kirchenpolitischen Systeme folgen-

der Grundsatz angesehen und in der Praxis der Verwaltungsbehörden

festgehalten, dass die Seelsorge nicht ohne staatliche Zustimmung

organisirt werden und somit ohne solche Zustimmung auch keine Seel-

sorgestation bestehen könne. Dass aber zum Bestände der Curat-

station in Seetbal die staatliche Genehmigung in einer solchen nicht

förmlichen Weise nicht ertheilt worden sei, kann nach den Akten

wohl nicht behauptet werden. Es ist natürlich gleichgiltig ,
dass,

wie der Beschwerdeführer dartbut, die Expositur wiederholt und

selbst noch zur Zeit der bayerischen Regierung von den Behörden

als iPfarrec bezeichnet worden ist, allein es erscheint allerdings von

Belang
,

dass in nachgewiesenen amtlichen Akten
,

so z. B. in den

Erlässen der Landesregierung in Linz vom 24. September 1835,

Z. 26251 und vom 9. September 1836, Z. 25999 die Expositur in

Seethal als selbstständige Seelsorgestation behandelt wurde und hier-

aus von der Behörde selbst die gesetzlichen Consequenzen gezogen

worden sind und dass kein amtlicher Akt aus der ganzen Zeit des

Bestandes der Expositur — wenigstens seit der österreichischen Herr-

schaft — nachweisbar erscheint, in welchem der unselbstständige

Charakter der Station irgendwie zur Geltung gebracht wäre. Die

Expositur wurde dem landesfürstlichen Patronate unterstellt, welches

Patronat bei Hilfspriesterstellen wohl nirgends vorkommt, für die

Präsentation wurde die Pfarrconcursprüfung verlangt, die emeritirten

Expositen erhielten den Deficientengehalt aus dem Religionsfonds,
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nicht wie deficiente Hilfspriester aus dem Salzburger Priesterhaus-

fonds, den neuernannten Expositen wurde die nur bei dauernden An-

stellungen zu entrichtende Pfründenverleihungstaxe abgefordert. All

dies spricht nicht allein für den selbstständigen Charakter der Ei-

positur in Seethal, sondern auch dafür, dass derselbe von der Staats-

verwaltung wenigstens stillschweigend anerkannt war, was, wie be-

merkt, nach dem damaligen Rechte zur Geltung dieses Charakters

auch für den staatlichen Bereich genügte.

Der Verwaltungsgerichtshof konnte sich hienach auch davon

nicht überzeugen, dass der sonst, nämlich nach der kirchlichen Seite

des Verhältnisses zweifellose Bestand der Eipositur in Seethal als

einer selbstständigen Seelsorgestation deshalb nicht rechtliche Geltung

haben sollte, weil diesem Thatbestand angeblich die staatliche An-

erkennung mangle, weshalb der Beschwerdeführer zu der von ihm

angesprochenen Congrua eines selbstständigen Seelsorgers als berech-

tigt angesehen und die angefochtene Ministerialentscbeidung, welche

ihm nur die Congrua eines Hilfspriesters zuerkaunt hat als gesetz-

lich nicht begründet aufgehoben werden musste.

23 *

Digitized by Google



356

XXIII.

A. h. Resolution Uber einen Vortrag des ungar. Cultusministers

Trefort, betr. die Congruafrage.

Mit Rücksicht auf die im gegenwärtigen Vorträge angeführten

Motive gestatte Ich, dass zum Zwecke der Aufbesserung der Congrua

für die niedere Geistlichkeit beider kathol. Riten dort, wo dies noth-

wendig ist, die entsprechenden Verhandlungen eingeleitet werden.

Bei den diesbezüglichen gegenwärtigen Vorschlägen aber mangelt

vor Allem eine Aeusserung des Episcopates über die hier beigefügten

Protocolle der Commissionsberathung. Die Anhörnng de.s Episcopates

ist schon von der Commission in Aussicht genommen worden
,

und

dieselbe kann schon wegen der Natur der Sache nicht vermieden

werden. Diese Aeusserung ist daher nachträglich vorzulegeu und

falls der Inhalt derselben von den vorliegenden Vorschlägen abwei-

chen sollte, ist darüber ein erschöpfendes und gründliches Gutachten

abzugeben.

Mit Rücksicht auf die besondere Wichtigkeit und Tragweite

dieser Angelegenheit erweist sich aber als nothwendig, dass die dies-

bezüglich einzuleitenden Verhandlungen auf vollständig sichere Grund-

lagen basirt werden, zu welchem Behufe eine gründliche Durchbe-

rathung mehrerer Vorfragen nicht zu umgehen ist. Solche Fragen

sind insbesondere: I. Die Frage der weiteren Aufrechterhaltung, Re-

gelung oder eventuellen Aenderung des Patronatsverhältnisses, nach-

dem dieses Verhältniss in seinem gegenwärtigen unbestimmten, an

vielen Oiten schon durch die Confession der betreffenden Patronats-

herren strittigen oder angefochtenen Zustände und Umfange in sehr

zahlreichen Fällen kaum eine verlässliche Grundlage für die Fest-

stellung des Einkommens der betreffenden Pfarrei bieten könnte.

2. Die Frage der verschiedenen Schuldigkeiten und Leistungen der

Gemeinden und Gläubigen in Naturalien
,

Geld oder Dienst-

leistungen etc., in welcher Beziehung auch die wichtige Frage zu

lösen ist, ob die Leistungen als persönliche oder grundherrliche zu

betrachten und inwiefern dieser Beziehung die älteren Kirchendocu-

mente massgebend sind. 3. Präcise und klare Bestimmungen bezüg-

lich der Stolagebühren und Stiftungen. 4. Die sehr wichtige Frage

der eventuell im voraus nöthigen Regelung der Verhältnisse des
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griechisch-katholischen Klerus und der griechisch-katholischen Pfar-

reien in manchen Gegenden. 5. Wäre zu erwägen, ob die Regelung

der Congrua auch auf Siehenbürgen auszudehnen sei, in welchem

Falle der dortige kath. Status einzuvernehraen und die dortigen be-

sonderen Verhältnisse zu berücksichtigen wären.

Wenn diese Vorfragen im Einvernehmen mit den competenten

Factoren und mit dem Episcopat gelöst sind, wird der Modus des

weiteren Vorgehens zn bestimmen sein, nämlich die Feststellung des

Pfarrei-Einkommens, entweder im Wege der Conscription oder der

Fatirnng; ebenso die Frage, ob zur Entscheidung der hieraus er-

wachsenden strittigen Fälle die in diesem Vortrage empfohlene Lan-

descommission oder die im Separatvotum des Erlauer Erzbischofs

vorgeschlagenen und wirklich zweckmässig scheinenden Comitats-

Commissionen gebildet werden sollen, bei welcher Gelegenheit auch

die Discussion der weiteren Frage wünschenswerth erscheint, ob es

nicht möglich wäre
, durch vorausgegangene Feststellung eines Con-

grua-Miniraums die Conscription oder Fatirung nur aut jene Fälle zu

heschränken, die hinter diesem Minimum Zurückbleiben, oder ob und

aus welchen Gründen die Conscription als nothwendig auf alle Fälle

zu erstrecken sei. Endlich wären in Folge alles dessen als einer der

wesentlichsten Punkte jene Quellen aufzusuchen und zu bezeichnen,

i^is welchen das dergestalt erwachsende und zweifellos nicht geringe

Erforderniss gedeckt werden soll.

Ich weise daher Meinen uberwähnten Minister an, dass alle

diese Fragen durch eine aus allen competenten Factoren und dem
Episcopat zu bildende Commission reiflich erwogen, gründlich durch-

berathen und die Resultate dieser Berathungen Mir seinerzeit behufs

weiterer Entschliessung unterbreitet werden.

Pest, 22. März 1887.

Fraru Joseph m. p.
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XXIV.

Leonis P. P. XIII. Epistola ad Episcopos Bavariae.

Inhalt: 1. Zar Kirchengeschichte Bayerns. 2. Erziehnng and Aasbildong des

Klerus. 3. Christliche Philosophie. 4. Klerus soll dem Volke gutes

Beispiel geben. 5. Staatskirchlicbes Verhalten des Klerus. 6. Kathol.

Schalen. 7. Die Freimaurer. Aneiferung zur Vertheidigang der kirch-

lichen Rechte und Freiheit. 9. Bayerisches Concordat, Vertrag den die

Kirche stets gewissenhaft erfüllte, soll auch tou der Regierung gehal-

ten werden.

LEO PP. XIII.

Venerabiles Fratres, Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Officio sanctissimo adducti muueris Äpostolici, multum diuque,

ipsi nostis, contendimus, ut res Ecclesiae catholicae apud Borussos

haberent aliquando melius, atque in gradum dignitatis suum resti-

tutae
,
ad honorem pristinum amplioremque florescerent. Quae con-

silia, qui labores Nostri, aspirante Deo et iuvante, sic processere,

ut praeteritam querimoniam lenierimus, et spe teneamur de libertate

catholici nominis plene ibidem tranquilleque fruenda. — Nunc autem

animus est cogitationes et curas, singulari quodam studio, ad Ba-

varos convertere. Non eä quidem causa quod rem sacram eodem esse

loco in Bavaria atque in Borussia erat, putemus; sed hoc optamus

et cupimus, ut isto quoque in regno, quod catholica profe.ssione ab

avis majoribnsque gloriatur, incommoda quotquot insident de liber-

tate detrahentia Ecclesiae catholicae, opportune resecentur. — Cuius

maxime salutaris propositi ut ad effectum perveniamus, volumus et

omnes aditus explorare, qui reliqui dentur, et quantum in Nobis

auctoritatis opisque est sine cunctatione conferre. Atque vos oppor-

tune appellamus. Venerabiles Fratres, vesträque opera filios Nostros

e Bavaria carissimos appellamus omnes, ut quaecumque ad rationes

fidei et religionis in gente vestra curandas et provehendas pertinere

videantur, ea vobiscum pro potestate communicemus, de iis tribua-

mus consilia, de iisque ad ipsos civitatis rectores fidenter instemus.

[1.] In sacris Bavarorum festis, res repetimus haud incognitas

vobis, bene multa sunt, de quibus Ecclesia et civitas concordem ca-

piam laetitiam. Nam fides christiana, ex quo divina eius semina,

curä studioque summo sancti abbatis Severini, qui Norici apostolus

extitit, aliorumque Evaiigelii praeconum, in gremio regionis vestrae

sunt sparsa, tam altas egit fixitque radices, nnllä ut deinceps neque
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superstitionis immanitate neque rerum publicarum perturbatione et

conversione exaruerit penitus. Quare, sub exitum saeculi septimi,

factum est, ut, quum Rupertus, episcopus sanctus Vormatiensis^

Theodone invitante Bavariae duce, Christianam fidem per easdem

regiones exsuscitandam amplificandamque aggressus esset, sane mul-

tos, tum cultores fidei tum eius amplectendae studiosos, in media

superstitione repererit. Ipse autem eximius princeps, Theodon, quo

fidei urgebatur ardore, romanum iter suscepit, et pronus ad sepulcra

SS. Apostolorum, itemque ad augustum Jesu Christi Vicarium, exem-

plum pietatis et coninnctionis Bavariae cum hac Apostolica Sede pri-

mus edidit nobilissimum, quod alii subinde egregii principes sunt re-

ligiose imitati. — Per idem tempus Cardinalis Martinianus, episco-

pus Sabinensis, a sancto Pontifice Gregorio II. in Bavariam legatus

est, qui rebus catholicis subsidia et incrementa afferret, sociiqne ad-

diti Georgius et Dorotheas, cardinales ambo Ecclesiae romanae. Non

ita multo post Romam ad summum Pontificem profectus est Corhi-

nianus Episcopus Frisingensis, vir sanctimonia vitae suique despi-

cientia insignis, qui apostolicos Ruperti labores pari laborum indu-

stria confirmavit et auxit. Cui vero laus debetur prae ceteris, aluisse

et excoluisse fidem in Bavaris, is facile est sanctus Bonifacius, ar-

chiepiscopus Moguntinus
;

ipse qui Germaniae Christianae pater, apo-

stolus, martyr immortali verissimoque praeconio celebratur. Hic lega-

tiones peregit a romanis Pontificibus, Gregoriis II. et III. ac Zacharia,

quorum maxima .semper floruit gratia; eorumdemque nomine et auc-

toritate regiones Bavariae in dioeceses descripsit, atque ita hierarchiae

ordinibus constitutis, insitam fidem ad perpetuitatem commendavit.

Ager dominicus scribente ad ipsum Bonifacium S. Gregorio II., qui

incultus iacehat, et spinarum aculeis ex infidelitate riguerat, vomere

tuae doctrinae exarante, semen verbi suscepit, et fertilem messem pro-

tulit fidelitatis. (Ep. XIII. ad Bonifacium. — Cfr. Labbeum Collect.

Cone. V. VIII.).

Illo ex tempore Bavarorum religio, quantumvis aetatum decursu

tentata acerrime, ad omnes rerum civilium casus salva et constans

permansit. Etenim secutae sunt quidem turbae illae et contentiones

imperii adversus sacerdotium, asperae, diuturnae, calamitosae; in iis

tamen plus vere fuit Ecclesiae quod laetaretur in Bavaris, quam

quod doleret. Summa autem consensione, a Gregorio XI., Pontifice

legitimo, ipsi steterunt, effrenatä dissidentium audaciä neutiquam

dimovente, fru.stra minitante; et, quod perarduum erat, longo inde

intervallo, nihil vi atque impetu Novatorum absterriti, fidei integri-

tatem et veterem cum romana Ecclesia coniunctionem religiose sem-
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per servarunt. Quae virtus et firmitudo patrum vestrorum eo magis

praedicanda est. quod populos fere omnes eorum finitimos nova secta

misere subegisset. Sane Bavaris
,

qui eo erant luctuoso tempore,

illa apposite congruebant
,

quibus Gregorius idem II, catholicos

Tiiuringiae homines, a S. Bonifacio Christiana sapientia imbutos,

multo ante affatus erat, meritae commendationis gratia, in quadam

epistola ad optimates; Insinuatam mbis magnificae in Christo fidei

vestrae constantiam agnoscentes, quod paganis compellantibus vos ad

idola colenda, fide plena responderitis, magis velle feliciter mori,

quam fidem semel in Christo acceptam aliquatenus violare; nimia

exaltatione repleti, gratia debitas persolvimus Deo nostro et re-

demptori, honorum omnium largitori, cuius gratia comitante, vos ad

meliora et potiora optamus proficere, el ad confirmandum fidei

vestrae propositum sanctae S&li Apostolicae religiosis mentibus ad-

haerere, et, prout opus proposcerit sacrae religionis, a memorata

sancta Sede Apostolica, spirituali omnium fidelium matre, solatium

quaerere, sicid decet filios cohaeredes regni a regali parente. (Ep. V.

Ad optimates Thnring. — Cfr. Labbeum, ib.).

Etsi vero Dei miserentis gratia, quae superiore memoria gentem

vestram tutata est benignissimeque complexa
, optime in posterum

tempus augurari, optime sperare Nos iubet, nihilominus ea omnia,

quoad suae cuiusque sunt partes, praestare debemus, quae plus ha-

beant efficacitatis ad damna religionis sive accepta sarcienda, sive

imminentia prohibenda; ita ut christiana doctrina et instituta morum

sanctissima ad plures quotidie se possint effundere laetissimisque

fructibus latius redundare. Quod non eo dicimus , velut si causa

catholica idoneos magis minimeque timidos propugnatores apud vos

desideraret: probe enim novimus vos. Venerabiles Fratres, unäque

maiorem et saniorem partem tora sacri ordinis tum hominum ex-

ternorum, haudquaqnam frigere otiose ad certamina et pericula quibus

cingitur premiturqoe ecclesia vestra. Quapropter sicut non absimili

causa decessor Noster Pius IX., amantissimis litteris ad Episcopos

Bavariae datis (Litt. Nihil Nobis gratius, die 20. Februarii a. 18M),

praeclara eorum studia, sacris Ecclesiae rationibus tuendis impensa,

summis laudibus extulit; ita perlibenter Nos iustam singulis laudem

ultro palamque tribuimus, quotquot ex Bavaris defensionem religionis

avitae susceperunt fortiter et egerunt. Verum
,

quibus temporibus

providentissimus Deus Ecclesiam suam saevis procellis agitari per-

mittit, acriores ipse a nobis animos viresque in auxilium paratiores

optimo iure deposcit. Vos autem ad unum. Venerabiles Fratres,

aeque ut Nos, dolenter videtis quam aliena et quam iniqua in tem-
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pora Ecclesia inciderit ; videtis cum primis quo se loco habeant res

vestrae, et quibus vosmetipsi difficultatibus conflictemini. Ergo intel-

ligitis experiendo, munera vestra maiorem quam antehac habere in

praesentia amplitudinem, ad eaque vigilantiam et actionem, robur et

prudentiam Christianam debere vos enixius intendero.

[2.] Ac primum omnium ad clerum parandum et ornandum,

auctores vobis hortatoresque sumus. — Clerus nimirum instar exer-

citus est, qui, quoniam instituta sua et suorum perfunctio munerum

ita ferunt, ut, sub magisterio episcoporum, cum Christiana multi-

tudine assiduo fere usu versetur, decus idcirco praesidiumqne tanto

amplius est rei publicae allaturus, quanto et numero prastet et dis-

ciplina. Quapropter Ecclesiae haec fuit semper antiquissima cura,

ut illos deligeret educeretque ad sacerdotium adolescentes, quorum

indoles et voluntas spem afferat cos ecclesiasticis ministeriis perpetuo

imervituros (Cone. Trid. Sess. XXIII., de reform. c. XVIII); eademque,

ut adolescentium aetas ... a teneris annis ad pietatem et religio-

nem informetur, antequam viliorum habitus totos homines possideat

(Cone. Trid. Sess. XXIII., de reform. c. XVIII.); ipsis proprias sedes

et ephebea condidit, atque regulas, in sacro praesertim Concilio Tri-

dentino (Ib.), sapientiae plenas praescripsit, ut hoc collegium Dei

ministrorum perpetuum seminarium sit (Ib.). Alicubi quidem quae-

dam latae sunt valentque leges, quae sin minus impediunt, inter-

turbant quominus uterque clerus sua sponte confletur, suäque disci-

plina instituatur. Nos hac in re, quae tanti iuterest quanti inte-

resse maxime potest, sicut alias, ita nunc oportere existimamus,

sententiam Nostram aperte eloqui, et omni qua possumus ratione ius

Ecclesiae sanctum inviolatumque retinere. Ecclesiae nimirum, quippe

quae societas sit genere suo perfecta, ius nativum est cogendi in-

struendique copias suas, nocentes nemini, plurimis auziliantes, in

pacifico regno quod saluti humani generis Jesus Christus io terris

fundavit.

Clerus autem concredita sibi officia integre profecto et cumu-

late explebit, ubi, curam episcopis adhibentibus, talem e sacris

seminariis disciplinam mentis animique sit nactus, qualem dignitas

sacerdotii christiani et ipse temporum mornmqoe cursus requirit;

eum scilicet oportet doctrinae laude
,

et
,

quod caput est
,
summa

laude virtutis excellere, ut animos hominum conciliet sibi atque in

observantiam adducat.

[3.] Christiana sapientia, qua luce mirifica abundat, in omnium

oculis niteat necesse est , ut tenebris inscientiae
,

quae est religioni

maxima inimica, dispulsis, veritas longe lateque se pandat et feliciter
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dominetnr. — Etiam refellantur oportet et convellantur errores mul-

tiplices, qui, vel ignorantia vel improbitate vel praeiudicatis opinio-

nibus exorti, mentes hominum perverse avocant a veritate catholica,

et quoddam animis fastidium eius asperguut. Hoc munus permag-

num quod est exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt

arguere (Tit. 1,9), ad ordinem pertinet sacerdotum
,

qui legitime

habuerunt a Christo Domino impositum, quum divina ille potestate

dimisit ad gentes universas docendas : Euntes in mundum universum,

praedicate evangelium omni creaturae (Mare. XVT, 15); ita plane ut

episcopi, in Apostolorum locum sublecti, praesint magistri in Ec-

clesia Dei, presbyteri adiutores accedant. — Sanctioribus hisce par-

tibus plene pertecteqne, si alias unquam, satis factum est in primordiis

religionis nostrae saecniisque consequentibus, per eam, quae diu

exarsit, maximam dimicationem cum ethnicae superstitionis tyran-

nide: unde tam amplam cohors sacerdotalis collegit gloriam, amplis-

simamqne sanctissimus ordo Patrum et Doctorum, quorum sapientia

et eloquentia in omnem memoriam et admirationem florebunt. Per

ipsos nempe doctrina christiana subtilius tractata, uberius explicata,

pugnacissime defensa, eo magis veritate et praestantia patuit suit,

prorsus divinä : contra iacuit doctrina ethnicorum, vel indoctis redar-

guta et contempta, ut quae nihil sibi consentanea, perabsurda, inepta.

Nequidquam vero connisi sunt adversarii, ut cursum eum sapientiae

catholicae tardarent et intercluderent ; nequidquam graecae scholas

philosophiae, platonicam in primis et aristoteleam, magnificentioribus

sane verbis obiecerunt. Nostri enim neque istud quidem certaminis

genus declinantes, ad philosophos ethnicos applicuerunt ingenia et

studia: quae quisque eorum professus esset, incredibili paene diligentia

scrutati, consideraverunt singula, expenderunt, contulerunt; multa

sunt ipsis reiecta aut emendata
,
non pauca ex aequo probata et ac-

cepta : hoc etiam ab ipsis apertum et prolatum est. ea quidem quae

ipsa ratione et intelligentia hominis falsa esse revincantur, ea tan-

tummodo adversari doctrinae Christianae, adeo ut huic doctrinae qui

obsistere velit et refragari
,

idem suae ipsius necessario obsistat et

refragetur rationi. Istiusmodi pugnatae sunt pugnae a patribus illis

nostris , atque illustres partae victoriae
,

eaeque non virtute modo

armisque fidei partae, sed auxiliis quoque humanae rationis: quae

scilicet, lumen praeferente sapientia caelesti , ex rerum ignoratione

complurium et quasi ex errorum silva, veritatis iter pleno gradu erat

ingressa. — Haec sane admirabilis fidei cum ratione con.sensio et

conspiratio, quamquam operosis multorum studiis ornata est, tamen,

in uno velut constricta aedificio nnoque in conspectu exposita, elucet
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vel maxime in opere S. Augustini quod est De Civitate Dei, pari-

terque in Summa utraque S. Thomae Aquinatis
:

quibus libris con-

clusa profecto habentur quaecumque erant a quibusque sapientibus

acute cogitata et disputata, ex iisque licet capita et fontes arcessere

eius eminentis doctrinae quam nominant theologiam Christianam.

Exemplorum tam insignium memoria utique per hos dies re-

plicanda et fovenda est clero
,
quando ab adversis partibus vetera

passim arma exacuuntur, vetera ferme praelia renovantur. Tantum

hoc, quod olim repugnabant ethnici christianae religioni, ne ab in-

veteratis numinum ritibus institutisque deducerentur; nunc autem

perditissimorum hominum opera pessima in eo certat, ut et Christia-

nis populis divina omnia documenta et pernecessaria, quae sacra curo

fide sunt indita, stirpitus evellant, atque eos deterius ethnicis ha-

beant in miseriamque devolvant maximam, in omnis videlicet fidei

religionisque contemptum et eversionem. Cuius impurae pestis, qua

nulla est detestabilior, illi initia fecere, qui homini tribuerunt natnrä

tantum, ut de doctrina divinitus data posset quisque pro ratione

iudicioque suo cognoscere et decernere , minime vero auctoritati

subesse deberet Ecclesiae et Pontificis romani
,
quorum unice est,

divino mandato et beneficio, eam doctrinam custodire, eam tradere,

de ea verissime iudicare. Inde praeceps via patebat, patuit autem

illis miserrime
,
ad omnia inficianda et amandanda quae sunt supra

naturam rerum et captum hominis posita: tnm auctoritatem esse ul-

lam, quae a Deo dimanet, ipsuraque Deum esse, impudentius perne-

gaverunt; delapsi pastremo in commenta et Idealismi insulsa et Ma-
terialismi abiectissima. Hanc tamen maximarum rerum inclinatio-

nem, qui Rationalistae vocantur quive Naturalistae

,

progressionem

scientiae, progressionem societatis humanae, mentito nomine, apellare

non dubitant, quae revera utriusque pernicies est atque excidium.

Itaque, V^enerabiles Fratres, cognitum perspectumque habetis

quali ratione et via alumnos Ecclesiae erudiri oporteat ad maiores

doctrinas, ut convenienter temporibus utiliterque in muneribus suis

versentur. Hi nimirum
, ut erunt humanitatis artibus informati et

politi, praestantissima sacrae theologiae studia ne attingant prius

quam diligentem adhibuerint praeparationem in studio philosophiae. —
Philosophiam eam intelligimns

, intimam solidamque, altissimarum

indagatricem causarum, patronam optimam veritatis; cuius virtute

neque ipsi fluctuent neve abripiantur omni vento doctrinae in ne-

quitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris (Ephes. IV, 14),

et queant etiam doctrinis ceteris adiumenta veritatis subministrare,

captionibus praestigiisque opinionum discussis et refutatis. Huius rei
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gratia, ut opera magni Aquinatis essent in manibus et assidue apteque

exponerentur iampridera monuimus
,

idemque saepius inculcavimus

verbisque gravissimis; et gestit animus optimos inde fructus esse a

clero perceptos, perquam optimos uberrimosque spe certa exspectamus.

Scilicet disciplina Doctoris Angelici mire facta est ad conformandas

mentes, mire usum parit commentandi, pbilosopbandi , disserendi

presse invicteque : nam res singulas dilucide monstrat aliam ex alia

continua serie pendentes, omnes inter se connexas et cohaerentes,

omnes ad capita pertinentes suprema; tum in contemplationem erigit

Dei, qui rerum omnium et causa effectrix eat et \ns et summum
exemplar , ad quem demum omnis philosophia et homo quantus est,

debent referri. Sic vere per Thomam scientia rerum divinarum et

humanarum, causarumque, quibus hae res continentur, quum prae-

clarissime illustrata, tum firmissime munita est: cuius conflictione

disciplinae, veteres sectae errorum penitus corruerunt, itemque novae,

nomine potius et specie, quam re illis dispares, simul emisere caput,

et eiusdem ictibns deiectae interciderunt
;
quod iam non unus ostendit

de scriptoribus nostris. Ratio quidem humana ad cognitionem rerum

interiorem reconditamque liberä vult acie penetrare
,
nec non velle

potest : verum Aquinate auctore et magistro, hoc ipso facit expeditius

et liberius, quia tutissime facit, omni procul periculo transiliendi fines

veritatis. Neque enim libertatem recte dixeris, quae ad arbitrium

libidinemque opiniones consectatur et spargit
,

imrao vero licentiam

nequissimam, mendacem et fallacem scientiam, dedecus animi et

servitutem. Ille reapse sapientissinius Doctor intra veritatis fines

graditur, qui non modo cum Deo, omnis veritatis principio et summa,

nunquam decertat , sed ipsi adhaeret semper arctissime semperque

obsequitur, arcana sua quoquo modo patefacienti; qui neque sancte

minos Pontifici romano est dicto audieus, et auctoritatem io eo re-

veretur divinam, et subesae romano Pontifici tenet omnino necessitate

salutis (Opusc. Contra errores Graecorum). — Eius igitur in schola

adolescat et exerceatur clerus ad philosophiam, ad theologiam : existet

enivero doctos et ad sacra praelia valens quam qui maxime.

[4.] Lux tamen doctrinae a clero in Christiani populi ordines

diffundenda vix dici potest quam magnam habeat utilitatem, si quasi

e candelabro virtutis effulserit. — In praeceptis enim, quae sunt ad

corrigendos hominum mores, plus fere possunt, quam dicta, facta

magistrorum ; nec quisquam negotio tam facili habiturus est ei fidem,

cuius a dictis praeceptisque discrepent facta. In Jesum Christum

Dominum oculos intendamus et mentes; qui ut veritas est, perdocuit

nos quae credere deberemus, ut vita est et via, semetipsum proposuit
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nobis exemplar abaolutissimnra
,
quo modo ageremus honeste vitam

et bonum ultimum studiose appeteremus. Ipseraet discipulos suos

ita de se voluit institutos et perfectos: sic luceat lux vestra, hoc est

doctrina, coram hominibus, ut videant opera vestra bona, non secus

atque doctrinae argumenta, et glorificent Fairem vestrum qui in

caelis est (Matth. V, 16), doctrinam in unum et bonitatem Evangelii

complexus
,
quod ipsis ad propagandum committebat. — Sunt haec

nempe instituta divina, quibus vita sacerdotum componatur et diri-

gatur oportet. Omnino oportet et necesse est habere eos sibi per-

suasum ac prope insculptum in animis, se iam non de saeculi esse

consortione, at vero Dei consilio electos esse, qui, in communione

saeculi aetatem agentes, vitam tamen Christi Domini vivant. Qui,

si de ipso in ipsoque vere vivant, minime quae sua sunt quaeritabunt,

sed in iis profecto toti eruiit quae sunt Jesu Christi (Philipp. II, 21),

neque hominum captabunt inanem gratiam, sed gratiam Dei solidam

expetent : ab bis autem infimis rebus et corruptelis abstinebunt,

abhorrebunt, et lucra bonorum coelestium industrie facientes, de iis

effundent large hilareque, ut sanctae est caritatis: nusquam porro

committent, ut iudicio et arbitrio episcoporum aut opponant aut

anteferant suum, sed ipsis parendo et obediendo personam gerentibus

Christi, felicissime elaborabunt in vinea Domini, copiä fructuum

lectissimorum, ad vitam sempiternam mansura. Quisquis vero se a

pastore suo atque a pastorum maximo, romano Pontifice, sententia et

voluntate abiungit, nullo pacto coniuugitur Christo: Qui vos audit,

me audit; et qui vos spernit, me spernit (Luc. X, 16): quisquis

autem est a Christo alienus, dissipat verius quam colligit.

[5.] Ex quo praeterea species modusque obtemperationis homini-

bus debitae, qui antecedunt publica potestate, in promptu est. Nam
longissime abest, ut sua ipsis jura velit quispiam abnuere et dero-

gare
; ea potius et ab aliis civibus observanda diligenter sunt et a

sacerdotibus diligentius: Reddite quae sunt Caesaris Caesan (Matth.

XXII, 21). Nobilissima enim atque honestissima sunt munia, quae

viris principibus Deus, dominator rectorque summus, imposuit, ut

consilio, ratione, omnique custodia Justitiae civitatem moderentur,

conservent, augeant. Proinde clerus singula civium officia accuret et

exsequatur, non in morem servientis, sed reverentis; propter religionem,

non propter metum
;
simul cum iusto obsequio, dignitatem suam tuen-

tes, iidem cives et sacerdotes Dei. Quod si quando liat, ut civile

imperium in iura Dei et Ecclesiae invadat, tum esto a sacerdotibus

insigne exemplum, quemadmodum homo Christianus, formidolosis re-

ligioni temporibus, in officio perstare debeat: multa is, incolumi vir-
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tute, tacituä ferat; in tolerando mala facta sit cautus, neque improbis

ulla in re assentiat neve assentetur: re autem urgente in alterutrum,

Dei ne recusanda inssa an gratificandum hominibus, memorabile illud

dignissimumque Apostolorum responsum libera voce usurpet : Oportet

ohedire Deo magis quam hominibus (Act. V, 29).

[6.] Ab hoc veluti adumbratum specimen de ratione sacrae

iuventntis colendae, adiicere libet et aequum est, quae ad iuventutem

in universum pertinent; eius enim institutio valde Nos sollicitos habet,

nt, sive ad cultum mentis sive ad perfectionem animi, recte admodum

integreque succedat. — Novellam aetatem materno Ecclesia semper

fovit complexu
; eius praesidio labores plurimos amantissime impendit

et plurima adiumenta paravit; in his, familias nonnullas homiuum

religiosorum constitutas, quae adole.scentiam erudirent in artibus et

doctrinis, ac praecipue ad sapientiam alerent virtutemque Christianam.

Sic auspicato fiebat ut in animos teneros pietas erga Deum facile

influeret, ex qua officia hominis in se aliosque et patriam maturrime

explicata, maturrime etiam in optimam spem florerent. Ecclesiae

igitur insta nunc est ingemendi causa, quum videat in primis aeta-

tulis filios suos a se divelli, atque in eos compelli litterarios ludos,

ubi vel siletur omnino notitia Dei, vel mancum aliquid delibatur de

ea perverseqne miscetur; ubi colluvioni errorum nulla repagula, nulla

fides documentis divinis, nullus veritati locus ut se ipsa defendat.

Atqui de litterarum doctrinarumque domiciliis auctoritatem Ecclesiae

catholicae prohibere, maxime iniurinm est, eo quod munus religionis

docendae, eius videlicet rei qua nemo homo non indiget ad salutis

aeternae adeptionem. Ecclesia a Deo sit datum ; nulli vero alii dotum

est hominum societati
,

neque societas nlla sibi potest adsciscere

;

ideoqne ipsa suum propriumque ius merito affirmat, labefactam

conqueritor.

Cavendum insuper est vehementerque curandum , ut in scholis

quae ditionem Ecclesiae vel omnino vel partim excusserint, ne quod

iuventus periculum subeat neve ullum in fide catholica morumque

honestate detrimentum capiat. In quo quidem et cleri et virorum

proborum sollertia multum valebit, tnm si laborent ut religionis doc-

trina non solum e scholis illis non exturbetur, sed, quo par est, loco

maneat, maneatque apud magistros idoneos et spectatae virtutis, tum

si alia qnaedam praesidia inveniant et comparent, quibus ea ipsa

doctrina incorrupte et commode iuventuti impertiatur. — Valebant

autem permaltum consilia et opera patrum familias sociata. Quare

opus est admonitione ad eos et hortatione quanta fieri possit gravis-

sima: velint animadvertere, quam magna sanctaque officia sibi cum
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Deo intercedant de liberis suis; ut scientes religionis, bene moratos,

Deum pie colentes educare debeant
;
ut faciant damnose, si aetatem,

credulam et incautam suspectis praeceptoribus in discrimen committant.

Hisce in officiis, simnl cum procreatione liberorum susceptis, noveririt

patresfamilias, totidem iura inesse secundum naturam et aequitatem,

atque esse eiusmodi, de quibus nihil liceat sibi remittere, nihil cuivis

hominum potestati liceat detrahere, quum, officiis solvi quibus homo

teneatur ad Deum
,

sit per hominem nefas. Hoc igitur parentes

reputent, se magnum quidem onus gerere de liberorum tuitione,

multo tamen gerere maius, ut eos ad meliorum potioremque vitam,

quae animorum est, educant
:
quod ubi per se ipsi praestare nequeant,

suum prorsus esse vicaria opera aliorum praestare, ita ut necessariam

religionis doctrinam ex magistris probatis audiant liberi et percipiant,

lani illud non infrequens est exemplum sane pulcherrimum religionis

munificientiaeque, ut, quibus locis scholae nullae publice paterent nisi

quae neutrae vocantur, catholici viri magnis laboribus et sumptibus

aperuerint certas suas, et pari constantia sustentent. Plaeclara haec

et tutissima iuventutis perfugia, ubi opus est, pro rerum et locorum

rationibus, alia atque alia constitui maxime optandum.

Neque silentio praetereundum est, Christianam iuventutis insti-

tutionem in maximam ipsius reipublicae verti utilitatem. — Sane

liquet innumerabilia et ingentia damna ei civitati metuenda esse, in

qua docendi ratio et disciplina sit expers religionis, aut, quod est

deterius, ab ea dissideat. Statim enim ac posthabitum et contemptum

sit supremum illud divinumque magisterium, cuius admonitione iubemur

vereri Dei auctoritatem, eiusderaque firmamento omnia Dei oracula

tenere certissima fide, iam proclivis est humanae scientiae ad perni-

ciosissimos errores, in primis naturalismi et raiionalistni

,

ruina.

Hi nc fiet, ut iudicium arbitriumque de rebus intelligendis, ac pro-

clivius de agendis, homini cuilibet permittatur, et continuo publica

imperantium auctoritas debilitata iaceat et afflicta: quibus namque

inserta sit pessima opinio, se nullo pacto obligari dominatione et

rectione Dei, permirum sane si hominis ullum imperium observent

et patiantur. Fundamentis vero in quibus omnis auctoritas nititur,

excisis, societas coniunctionis humanae resolvitur et dissipatur, nulla

erit res publica ,
dominatus armorum plenus et scelerum occupabit

omnia. Num vero tam funestam calamitatem possit civitas, suis

ipsa opibus freta, deprecari? num possit, Ecclesiae subsidia respuens?

num possit, cum Ecclesia confligens? — Res prudenti cuique aperta

manifestaque est. — Ipsa igitur civilis prudentia suadet, in iuventute

erudienda et instituenda suam partem episcopis et clero esse relin-
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quendani ; diligenterqae providendum
,

ne ad nobilissimum docendi

munus homines vocentur vel de religione languidi et ieiuni, vel palam

aversi ab Ecclesia. Quod quidem intolerabilius esset , si hujusmodi

ingenii homines deligerentur ad doctrinas sacras, omnium praestan-

tissimas profitendas.

[7.] Praeterea interest quam maxime, Venerabiles Fratres, ut

pericula avertatis et propulsetis
,
quae gregibus vestris a contagione

massonum impendent. — Huius tenebricosae sectae consilia et artes

quam sint nequitiae plena et quam exitiosa civitati, docuimus alias,

singularibus litteris Nostris encyclicis, nec non adiumenta indica-

vimus, quibus vires eius oporteat reprimi et enervari. Nec profecto

erit satis umquam praemonitam , caveant christiani a tali scelerum

factione: haec enim, quamquam odium grave in Ecclesiam catholicam

principio concepit asperiusque deinde obfirmavit et quotidie inflammat,

non tamen perpetuo inimicitias apertas exercet, at saepius agit ver-

sute et dolose , maximeque adolescentiam
,
quae rerum ignara est et

inops consilii, miserabiliter irretit, simulata quoque specie pietatis

et caritatis. — Quod est autem cautionis ab iis qui fide a catholicis

discrepant, probe tenetis Ecclesiae praescripta
,

ne qua inde damna

in Christianum populum vel consuetudine vel pravitate opinionum

dimanent. Videmus equidem et vehementer dolemus, facultatem

Nobis ac vobis haud parem esse atque voluntatem et sudium baec

ipsa pericula penitus avertendi: attamen alienum non putamus, sol-

licitudinem vestram pastoralem incitare, et alacritatem simul acuere

hominum catholicorum, si communibus studiis removeri possint aut

.sublevari quaecumque obsistunt communibus votis. Assumite, cohor-

tatione utimur sancti decessoris Nostri Leonis Magni, religiosae

sollicitudinis pium eelum, et contra saevissimos animarum hostes

omnium ßddium cura consurgat (Serm. XV, c. 6).

[8.] Itaque, excussa, si qua insederit, segnita et desidia, causam

religionis et Ecclesiae tamquam suam bonus quisque suscipiat; pro

eaque fideliter et perseverantur propugnet. — Dsuvenit enim, ut

nequam homines ex inertia ac timiditate bonorum, improbitatem suam

et licentiam nocendi confirment, atque etiam proferant. Sit sane,

catholicorum conatas et stadia minus interdum ad ea posse quae in

sententia et spe habeantur: at satis in utramque partem profectura

sunt, scilicet ad adversarios coercendos, et ad animos infirmos ab-

iectosque roborandos, praeter eam magnam utilitatem quae posita

est in secura officii conscientia. Quamquam
,
neque istud quidem

facile dederimus, sollertiam et operam catholicorum, recto et perse-

verante consilio adhibitam, effectu suo carere. Nam semper factum
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est fietqne semper, nt res summis difficultatibus implicatae et undi-

que obseptae, praeclare tandem ereniant, modo animose, uti monui-

mus, fortiterque agantur, comite et ministra Christiana prudentia.

Quippe veritas, cui homo a natura cupidissime .studet, mentes ali-

quando pervincat necesse est: ea quidem perturbationibus morbi.sque

animi tentari atque obrui potest, extingui non potest. — Quod op-

portunius convenire in Bavariam non una de causa videtur. Huic

enim, quoniam Dei beneficio in regnis catholicis numeratur, non tatii

opus est fidem sanctam accipere
,
quam acceptam a patribus custo-

dire et fovere
:

praeterea
,

qui nomine publico auctores sunt legum

ad rempublicam temperandam, ii magnam partem catholici ; catholici

item quum sint plerique cives et incolae , minime dubitamus quin

matri suae. Ecclesiae laboranti, omni velint ope favere et succurrere.

Ergo, si tam impense acriterque, ut debent, contendant omnino omnes,

sane quam felices curarum exitus, auspice Deo, laetari licebit. Equi-

dem contendant omnes praecipimus, eo quia sicut nihil est pernicio-

sius discordia, ita nihil est praestabilius et magis efficax consensione

coneordiaque animorum, collectis viribus ad unum idemque nitentium.

Ad haec, bene catholicis per leges suppetit medium quo conditionem

habitumqne rei publicae meliorem fieri expostulent, atque eum optent

velinique statum
,

qui ct Ecclesiae et sibi
, si minus obsecundet et

gratificetur, quod multo esset aequissimum, at non adversetur dure.

Neque vero rectum erit cuiquam arguere et vituperare nostros, qui

adiumenta hujus generis quaerant: quibus enim adiumeutis hostes

catholici nominis ad licentiam uti consueverunt, id est, ut leges ab

imperantibus eliciant et paene extorqueant odiosas libertati rei civilis

sacraeque, nonne integrum sit catholicis eadem adhibere, atque ita

adhibere, ut honestissimis modis religioni consulant, ut ea tueantur

bona, dotes ac iura, quae Ecclesiae catholicae divinitus collata sunt,

quaeque ab universis qui praesunt qui subsunt, omni sunt honore

afficienda ?

In bonis autem Ecclesiae, quae Nos ubique semperque conser-

vare debemus, ab omnique iniura defendere, illud certe praestantis-

siioum est, tanta ipsam perfrui agendi libertate, quantam salus

hominum curanda requirat. Haec nimirum est libertas divina, ab

unigenito Dei Filio auctore profecta, qui Ecclesiam sanguine fuso

excitavit, qui perpetuam in hominibus statuit, qui voluit ipsi ipse

praeesse: atque adeo propria est Ecclesiae, perfecti divinique operis,

ut qui contra eam faciant libertatem, iidem contra Deum faciant et

contra officium.

Quod enim alias, nec semel diximus, ideo constituit Deus Ec-

Arobiv fur Kirohenrecht. LIX. 24
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clesiam suam, ut bona animorum ultima, omnique natura rerum

immensum maiora, haberet curanda, persequenda, largienda; utqne,

opibus ddei et gratiae, ritam a Christo in homines novam inferret,

salutis sempiternae efficientem. Quoniam vero cuiusque societatis

et genus et inra a causis propositisque maxime notantur unde ipsa

exstiterit et quo contendat, baec facile sunt consequentia: Ecclesiam

societatem esse tam a civili discretam
,
quam ntrinsqne inter sese

discernuntur proximae causae et proposita ;
earodem esse societatem

necessariam, quae ad universitatem se porrigat generis humani, cum

ad Christianam vitam universi vocentur, atque ita, ut, qui recusent

vel deserant, ablegentur perpetuo, vitae exsortes caelestis; esse po-

tissimum sui inris societatem, eamque praestantissimam, propter ipsam

caelestium et immortalium bonorum, ad quae tota conspirat, excel-

lentiam. lain vero liberae causae, non videt nemo, liberam trahunt

facultatem rorum adhibendarum, quotquot usui sunt futurae.

Sunt autem Ecclesiae, tamquam instrumenta, apta et neces-

saria, posse arbitratu suo Christianam doctrinam tradere, sacramenta

sanctissima procurare, cultu divino fungi, omnem cleri disciplinam

ordinare et temperare: quibus muneribus beneficiisque instructam et

apparatam voluit Deus Ecclesiam, solam eam providentissime voluit.

Ipsi uni tamquam in deposito esse iussit res omnes afflatu suo homi-

nibus enuntiatas; eam denique unam statuit interpretem, vindicem,

magistram veritatis et sapientissimam et certissimam
,

cuius prae-

cepta aeque singuli aeque civitates debeant audire et sequi
;
similiter

constat mandata ab ipso libera Ecclesiae data esse de rebus iudi-

candis et statuendis quaecumque melius ad consilia sua conducerent.

Qua de re, sine causa civilia imperia suspicionem et ofiensionem

capiunt de libertate Ecclesiae, quum demum vel civilis vel sacrae

potestatis idem sit principium
,

unice a Deo. Ideoque non possunt

inter se aut discrepare, aut impediri aut elidi, cum neque Deus con-

stare sibi non possit, neque opera eius queant inter se pugnare;

quin etiam miro commendantur causarum rerumque concentu. Liquet

praeterea Ecclesiam catholicam, dum latius liberiusque, Auctoris

sui iussis obtemperans, sua signa infert in gentes, nequaquam in fines

excurrere potestatis civilis
,
eiusque rationibus aliqua re obesse

;
sed

tutari eas et munire; ad eius vere similitudinem quod contingit in

fide Christiana, quae tantum abest ut humanae rationis luminibus

obstruat , ut potius ipsi addat splendorem , vel quod ab erroribus

opinionum avertat, ad quos prolabi humanum est, vel quod in spa-

tium renim intelligendarum amplius et excelsius admittat.

[9.] Ad Bavariam quod attinet, rationes quaedam singulares huic
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Sedi Apostolicae cam ipsa intercedunt, eaeque pactis conventis ratae

et sacratae. Eas quidem Apostolica Sedes , tametsi multa de iure

suo paciscendo remiserit, integre tamen religioseque, ut solet, semper

servavit; niliilque unquam egit quod causam querelarum ullam prae-

lieret. Quapropter enixe optandum, ut utrinqne stent utrobique con-

venta et rite observentur, cum ad verba, tura magis ad mentem eam

qua scripta sunt. — Fuit quidem aliquando, quum perturbatio aliqua

concordiae ot querelarum causa enata est; eas tamen Maximilianus I.,

decreto facto, lenivit, iteriimque Maximilianus II. aeque bonique fecit,

opportunis quibusdam temperamentis sancitis. Haec quidem ipsa

recentioribus temporibus esse abrogata compertum est: Nobis tamen

ex religione prudentiaque Principis
,

qui gubernacula tenet regni

Bavarici, admodum est quod confidamus futurum, ut qui locum re-

ligionemque Maximilianorum praeclara haereditate excepit, velit ipse

mature rei catholicae incolumitati prospicere, eiusque incrementa,

amotis impedimentis, provehere. Ipsi profecto catholici homines,

quae est pars civium maxima, eaqne caritate patriae et observantiä

in gubernatores sine ulla dubitatione probabilis, si sibi in re tanti

momenti re.sponderi et satisfieri viderint, profecto excellent obsequio

et fide adversus Principem suum, similitudine quadam filiorum in

patrem
, et singula eius consilia ad regni bonum ac decus summa

voluntate subsequentur, summis viribus pleue perficient.

Haec quidem. Venerabiles Fratres, vobis communicare Apo-

stolici officii ratio impulit. Superest , ut Dei opem certatim omnes

imploremus, precatoresque ad Eum adhibeamus gloriosissimam Vir-

ginem M.ABIAM, Caelitesque regni Bavarici patronos, ut communibus

votis benignus annuens, tranquilla Ecclesiam ilunet libertate, detque

Bavariaro maiori in dies gloria et prosperitate frui.

Auspicem autem caelestium munerum
,

praecipuaeqne Nostrae

benevolentiae testem
,
Apostolicam benedictionem vobis

,
Venerabiles

Fratres, Clero populoque universo vigilantiae vestrae commisso, per-

amanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 22. Decembris anno 1887.

Pontificatus Nostri Decimo.

Leo PP. XIII.

24 *
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XXV.

Kirchenpolitisches aus Preussen.

1. Hinsiclitltch der Militärpflicht der Fraiueiscaner haben die

Minister des Krieges und des Innern durch gemeinsamen Erlass vom

3. December 1887 genehmigt, dass die schon ira militärpflichtigen

Alter befindlichen Mitglieder der Franziscaner, welche bei der Nie-

derlassung dieses Ordens in der Kheinprovinz, sowie in den Provinzen

Westphalen und Schlesien hierin zurückkehren, ausnahmsweise von

der Eifülluug der activen Dienstpflicht befreit und im Falle einer

Mobilmachung bei vorhandener Tauglichkeit als Krankenwärter der

Brsatzreserve 1. Classe verwandt werden. Bezüglich der Verpflichtung

zur Gestellung dieser Ordensleute vor den Ersatzbehörden findet da-

gegen eine Ausnahme nicht statt. Ebenso haben die noch nicht

militärpflichtigen Ordensmitglieder bei ihrem Eintritt in das militär-

pflichtige Alter ihren Militärpflichten wie jeder Militärpflichtige nach

Massgal>e der Gesetze nachzukommen.

2. Zur Verbesserung der äusseren Lage der Geistlichen aller

Bekenntnisse wird in Cap. 124, Tit. 5 des Etats des Cultusmini-

steriums für 1888 eine Summe von 4 Mill. Mark, d. h. 744,387 Mark

mehr als im vorigen Jahre ausgeworfen. Dazu wird vermerkt:

Dieser Fonds ist nach Erfüllung der auf denselben ruhenden

rechtlichen Verpflichtungen zunächst dazu bestimmt, das Jahresein-

kommen der bereits 5 Jahre im Dienst befindlichen Geistlichen, in

evangelischen Pfarreien auf 2400 M. und in katholischen Pfarreien

auf 1800 M. zu erhöhen. Aus dem Ueberrest können Altersznlagen

zur Eriiölmng des Jahreseinkommens der evangelischen Geistlichen

bis auf 3600 M. und der katholischen Geistlichen bis auf 2400 M.

sowie Unterstützungen gewährt werden . . . Der Erlass des in §. 54.

des CivilsUindsgeselzes com .9. März 1874 vorgesehenen Gesetzes über

die Entschädigung derjenigen Geistlichen und Kirchendiener, welche

nachweislich in Folge der Einführung der Personenstandsregister einen

Ausfall in ihrem Einkommen erleiden, hat sich als unausführbar er-

wiesen. Es ist daher in Aussicht genommen die auf kirchlicher Seite

entstandenen Nachtheile durch eine planmässige Erhöhung der Ge-

hälter der Geistlichen auszngleichen und demgemäss in Bezug auf

die bisherigen Altersznlagen neue günstigere Bestimmungen zu tref-
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fen. Zu diesem Zweck ist der Fonds auf 4 Millionen Mark erhöht

und die bisher getrennt gehaltenen Theile desselben sind vereinigt.

Als Cap. 124 5a ist ein neuer Titel mit 140,000 M, zu Vi-

cariatseinrichtungen in der evangelischen Kirche eingestellt. Es habe

sich, so wird bemerkt, das Bednrfniss heransgestellt, die jungen Theo-

logen nach Abschluss der wissenschaftlichen Vorbildung und vor deren

Eintritt in das Pfarramt so weit möglich unter der Leitung eines

älteren erfahrenen Geistlichen in die Praxis einzuffihren. Der in Kede

stehende Fonds soll dazu dienen, den in diesem Stadium ihres Be-

rufs befindlichen Geistlichen Beihilfen zu den Kosten des Unterhalts

zu gewähren. Die »Kreuzzeitungc bemerkte zu diesen Positionen:

*Der Ruf nach grösserer Selbstständigkeit der Kirche wird damit

beantwortet, dass man die Geistlichen noch abhängiger in ihrer

Lebensstellung macht von dem guten Willen des staatlichen Mi-

nisters.c

3. Der katholische Pfarrer Alt in Gersweiler wurde am 8. De-

cember 1887 vom Schöffengericht zu Saarbrücken zu einer Geldstrafe

von 50 Mark eventuell 10 Tagen Gefängniss und in die Kosten ver-

urtheilt, weil er beim Einholen des hochw. Herrn Bischofs Komm
von Trier gelegentlich der Firmung eine Procession veranstaltet und

dazu die polieeüiche Genehmigung nicht eingeholt habe. Die Gründe

des Urtheils sind folgende:

Nach §. 10. der Verordnung vom 11. März 1850 ist zö kirch-

lichen Processionen jeder Art die vorhergängige ortspolizeiliche Ge-

nehmigung nur dann nicht erforderlich, wenn solche am Orte herge-

bracht sind und in der hergebrachten Art stattfinden. Es steht nun

aber durch die stattgebabte Beweisaufnahme thatsächlich fest und

ist für bewiesen zu erachten, dass kirchliche Processionen zur Ein-

holung und Geleitung der jeweiligen Bischöfe von Trier oder deren

Stellvertreter in den zur katholischen Pfarrei St. Johann- Saarbrücken

gehörigen Ortschaften und insbesondere auch in dem zu dieser Pfar-

rei bis in die jüngste Zeit gehörigen Orte Gersweiler nicht herge-

bracht sind. Nur in der Stadt St. Johann fanden derartige kirch-

liche Aufzüge seit langen Jahren", aber auch nicht in regelmässig

wiederkehrender Weise, sondern nur in vereinzelt dastehenden Fäl-

len statt, in denen überdiess stets nach Inkrafttreten des Vereinsge-

setzes, wie dies auch in diesem Jahre bei Einholung des Bischofes

Komm geschehen ist, die schriftliche Genehmigung der Ortspolizei-

behörde von St. Johann, oder der dieser Behörde Vorgesetzten Dienst-

behörde von Seiten des Kirchenvorstandes eingeholt worden war. Es
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stellt nuB durch d»s Oestindniss des Angeklagteo und die Aussage

des Bürgermeisters Mainz von Gersweilw fest, dass zu der am 8. Juli

letzthin zu Gersweiler veranstalteten Procession zur Einholung und

Geleitung des Bischöfe Korura von Trier, deren Ordner und Leiter

der Angeklagte war, die Genehmigung der Ortspolizeibehörde zu

Gersweiler weder nacbgesucht nc>ch ertheilt worden ist. Hiernach

war der Angeklagte für überfuhrt zu erklären: »Am 8. Juli letzthin

zu Gersweiler vor dem Hause des Gastwirthes Büch bis zur Kirche

eine kirchliche Procession oltne polizei-obrigkeitliche Erlaobniss ver-

anlasst zu haben und dabei als Leiter und Ordner thätig gewesen

zu sein . . .« Derselbe war demgemäss auf Grund der §§. 10, 12

und 17 der Verordnung vom 11. März 1850 zu bestrafen.

Der Vertheidiger batte dagegen vergeblich ausgeführt:

Derselbe legte dar, dass nach §. 10. des Vereinsgesetzes eine

polizeiliche Erlaubniss für kirchliche Processionen nicht nothwendig

sei , wenn sie in der hergebrachten Art statthndeu. §. 10. lautet

nämlich : Gewöhnliche Leichenbegängnisse sowie Züge der Hochzeits-

versanimlungen
,
wo diese hergebracht sind , kirchliche Processionen,

Wallfahrten und Bittgänge, wenn sie in der hergebrachten Art statt-

finden, bedürfen einer vorgängigen Genehmigung und selbst einer An-

zeige nicht. Die besagte Procession habe aber nach der Vorschrift

des Rituale Trevirense stattgefunden. (Bin Exemplar des Rituale

Trev. vom J. 1767 wurde der Gerichtsbehörde vorgelegt.) Sie wür-

den in der ganzen Diöcese Trier in allen Pfarreien seit Jahrhunderten

abgehalten und seien auch von jeher durch bischöfliche Verordnungen

vorgeschrieben worden, wenn ein Bischof in ein Decanat zur Firmung

resp. Pfarrvisitation komme. Gersweiler sei seit Anfang dieses Jahres

eine kirchlich und staatlich anerkannte Pfarrei, und komme ihm des-

halb in dieser Beziehung dasselbe Recht zu wie allen anderen Pfar-

reien der Diöcese Trier. Denn man könne ja unmöglich annehmen,

dass die Katholiken einer Filiale, wenn diese zur Pfarrei erhoben

würde, nunmehr ihre Rechte, die sie früher besessen, verlieren soll-

ten. Denn was hiesse sonst die staatliche Genehmigung einer Pfar-

rei? ln der Pfarrei St. Johann-Saarbrücken sei aber, wie es eine

Reihe von Zeugen eidlich ansgesagt, schon vom Jahre 1825 durch

alle Decennien diese Procession abgehalten worden ; erst im Jahre

1882, als zum ersten Male Bischof Komm nach St. Johann gekom-

men sei, habe die Polizeibehörde ein Gesnch um Erlaubniss ver-

langt, und habe der Kirehenvorstand des Friedens halber dieselbe

nachgesucbt, aber »vorbehaltlich seiner Rechte.c Auch sei ja in den

übrigen Pfarreien, die nach Inkrafttreten des Vereinsgesetzes losge-
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trennt worden, diese Proeession stets ohne polizeiliche Erlanbniss ge-

halten worden, wie beispielsweise in Dudweiler, was der als Zeuge

geladene Herr Pastor von Dudweiler bestätigt habe. Sodann wurde

dargelegt, wenn man auch annehme, der Ausdruck ^hergebracht< sei

zu verstehen, so sei dies Örtlich Bkbt auf ein bestimmtes Dorf oder

eine Strasse zu beziehen, sondern auf den District, auf die Gegend,

wie aus gerichtlichen Erkenntnissen, welche der Vertheidiger vorlas,

zu ersehen sei. So u. A. wnrde ein Pfarrer, welcher bei Gelegen-

heit einer Primiz den nengeweihten Priester von dessen Hause in

feierlicher Proeession zur Kirche geleitete, freigesprochen, weil das

Gericht annahm, die Proeession sei eine althergebrachte, d. h. eine

solche, wie man in jener Gegend Processionen abzuhalten pflege.

Nach jenem Urtheile wären also, wie die Trierer Landeszeitung

bemerkte, in allen Pfarreien, welche nacli Inkrafttreten des Vereins-

gesetzes
,

also nach dem Jahre 1850 , neu gegründet worden , alle

kirchlichen Processionen gesetzlich verboten, und es hinge von der

Ortspolizei ab, sie zu erlauben oder die Brlaubniss zu versagen.

Wollten daher alle Bürgermeister handeln, wie es Bürgermeister

Mainz von Gersweiler in diesem Falle gethan hat, so würde das ja

eine stattliche Reihe von Cnltnilcampfs-Processen absetzen. Ferner;

wird in einem Orte, wo Processionen seit Jahrhunderten heitcOmm-

lich waren
,
eine neue Kirche gebaut , und zwar nicht mehr an die

Stelle der alten, sondern in einer andern Strasse, so würde die be-

treffende Pfarrei nach diesem Urtheile mit einem Schlage genOthigt

sein, für alle ihre Processionen Brlaubniss nachzusuchen, weil die

Processionen in der neuen Strasse nicht mehr oitsherkümmlich sind.

Nie und nimmer glauben wir, dass die Gesetzgeber von 1850 solche

Folgerungen durch das Vereinsgesetz möglich machen wollten.

Bs wurde das Urtheil des Schöffengerichtes am 21. Januar 1888

von der Strafkammer in Saarbrücken bestätigt.
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XXVi.

Literatur.

1. Staatslexicon, herausgegeben vott der Görresgesellschaft zur Fflege

der Wissenschaft im kath. Deutschland. Heß 2 und 3. Frei-

burg, Herder 1888. (Sp. 161—480). gr. 8. (pro Heft Pli Mk.).

Auch in diesen beiden rasch gefolgten Heften 2 und 3 kom-

men einzelne zugleich kircheurechtliche Notizen vor. So in dem Art.

Staatsverbrechen von Spahn, kirchlichstatistische in den Art. Andorra,

Anhalt und Argentinien von Franz. Unter einer Reihe werthvoller

längerer Artikel ist auch hier hervorzuheben der von Hitze fiber die

Arbeiterfrage und der in Heft 3. noch nicht beendete von Bruder

über die Armenpflege. Die Artikel zeichnen sich durchweg durch

wissenschaftliche Haltung und dabei durch Bündigkeit und Fasslich-

keit aus.

Dr. Roh. Scheidemantel.

2. Frhr. v. Helfert, Die confessionale Frage in Oesterräch, 1848.

Zugleich än Beitrag zur Tages- und Flugschriften-Literatur

jener Zät. Heft VII. Wien 1888. Rud. Brzezowsky und

Sohne. S. 629—742. gr. 8.

Die interessanten Bilder des Jahres 1848, die der Verfasser

hier zusammenstellt, sind so vielseitig und mannigfaltig, dass sie

sich nicht alle kurz registriren lassen. In dem Abschnitt XVI.

über die Vorbereitungen zum constituirenden Reichstag , dessen

erstes halbes Jahr und das Ministerium Wessenherg-Doblhofi', sind

die radicalsten kirchlich-politischen Anträge und Schriften, Petitionen,

Anhänger und Gegner derselben, namentlich bezüglich der Stellung

des Klerus, der Kloster und Orden, der Ehe der Protestanten und

bezfiglich der Juden verzeichnet. Abschnitt XVII. (S. 696 ff.) han-

delt unter dem Titel Psendo-Religio von dem damaligen Öffentlichen

Wiederhervortreten der Freimaurer und vom Auftreten des sog.

Dentschkatholicismns in Oesterreich.
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XXVII.;

Das Disciplinarverfahren gegen Geistliche in Bayern,

an einem praktischen Falle belenchtet von Prof. Dr. SUbertMgl^).

Pfarrer W. aus der Regensburger-Diöcese war vom Landge-

richt« L. durch Urtheil vom 9. Mai 1885 als schuldig zweier Ver-

gehen wider die Sittlichkeit, begangei^ an zwei Mädchen unter vier-

zehn Jahren, erkannt und zu einer Gefäugnissstrafe von zehn Mo-

naten verurtheilt worden. Unterdessen war dem Bischöfe die Anzeige

zugekommen, dass nicht blos wegen unsittlicher Vergehen an Schul-

kindern gegen den betreffenden Pfarrer vom weltlichen Gerichte Un-

tersuchung eingeleitet sei, sondern dass auch Gerächte umgingen,

wonach derselbe auch ältere Mädchen missbraucht habe. Es wurde

daher ein benachbarter Plärrer beauftragt, bezüglich der letzteren

Gerächte Erkundigungen einzuziehen und je nach Befund verlässige

Personen zu vernehmen. Da die von diesem Pfarrer vorgelegten

Angaben der Vernommenen für Pfarrer W. sehr gravirend waren, so

beschloss der Bischof von Regensburg gegen Pfarrer W. das Dis-

ciplinarverfahren einzuleiten und zwar in öconomischer Form nach der

Instructio S. Congr. Episc. et Reg. d. 11. Juni 1880.

Artikel IX. der genannten Instruction sagt aber ausdrücklich,

dass man sich dieser Form nur dann bedienen solle, wenn die cano-

nischen Processformen wegen gewisser Hindernisse nicht angewendet

oder durchgeführt werden können. In Bayern steht nun den Bischöfen

kein Hinderniss entgegen, das canonische Inquisitionsverfahren in

Disciplinarsachen zur Geltung zu bringen; denn es ist ihnen durch

die Verfassung*) das Recht der Disciplinirung der Geistlichen nach

den canonischeu Bestimmungen gewährleistet und der Schntz des

weltlichen Armes hinsichtlich der Vollstreckung ihrer Disciplinar-

Erkenntnisse zugesichert *). Wir finden es jedoch begreiflich, warum
man zu dieser Form griff, weil sie nämlich nicht vollen juridischen

Beweis für das angeschuldigte Verbrechen verlangt, wie der luqui-

1) Ohne selbst die Akten des hier kritisirten Verfahrens zu kennen, geben
wir den gewiss wohlgemeinten Bemerkungen des Herrn Prof. Dr. S. unver-

kürzten Raum , wobei wir aber kaum beiznfhgen brauchen
, dass eine etwaige

anderweitige Aufklärung in dieser Angelegenheit, im Archiv gerne Aufnahme
finden würde. (Die Red.)

2) S. n. Verf.-Beil. §. 40. und Concordat Art. XII. lit. d.

3) §. 51. der U. Verf.-Beil.

Archiv für Kirchenreobt. LIX. 25
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sitionsprocess
,

sondern schon moralische Gewissheit desselben zur

Verurtheilung genügt *). Es wird also hier dem Richter das ver-

urtheilende Erkenntniss bedeutend erleichtert, freilich zum Nachtheil

des Angeklagten.

Nachdem der zur Untersuchung abgeordnete bischöfliche Spe-

cialcommissär die protocollirten Zeugenaussagen vorgelegt und den

vorgeschriebenen Restrictus abgefasst hatte, wurde von ebendemsel-

ben Pfarrer W. , der sich bereits zur Abbüssung seiner weltlichen

Strafe im Zellengefängnisse zu N. befand, über die Aussagen der be-

eidigten Zeugen daselbst vernommen, obschon es in der oben er-

wähnten Instruction heisst, dass in einem solchen Falle das bischöf-

liche Gericht erst dann vergehen solle, wenn der Angeschuldigte aus

der Haft entlassen ist*). Es kann desshalb durchaus nicht befrem-

den, wenn Pfarrer W., der auf diese weiteren Anklagen gar nicht

vorbereitet war und durch die Kerkerhaft in einem sehr gedrückten

Geisteszustände sich befand, gegen diese Anschuldigungen sich nur

negirend verhielt.

Für die angeschuldigten Verbrechen lagen blos die Aussagen

der betreffenden Mädchen vor; man hatte mithin nur eine singula-

ritas testium, und so sollten diese Aussagen durch andere Umstände

(s. g. adminicula) unterstützt und zu einem vollen Beweise gebracht

werden. Als solche Umstände wurden bezeichnet vor Allem das ge-

trübte Vorleben des Beschuldigten, das auch schon bei seiner Ver-

urtheilung von Seite des weltlichen Gerichtes ein gewichtiges Mo-

ment gebildet hatte ; ferner sein Bestreben
,
die Eltern der Mädchen

zu bewegen, dass sie ihre Kinder zum Ableugnen bestimmen sollten,

sein dem Vater eines der beiden Schulmädchen gemachtes Geständ-

niss, dass er sich mit seiner Tochter verfehlt habe, und seine Bitte

an einen andern Vater der missbrauchten Mädchen, von all’ den

Sachen mit seiner Tochter den Gensdarmen nichts zu sagen, welch’

sämmtliche Punkte jedoch vom Beklagten entschieden in Abrede ge-

stellt wurden und auch sonst nicht bewiesen sind. Es konnten also

diese Adminicula den Aussagen der Mädchen, welche zugleich com-

plices peccati waren, keine volle Glaubwürdigkeit verschaffen ®).

1) Art. XVI. Instr. S. Congr. Episc. et Reg. d. 11. Juni 1880.

2) Art. XLII. Instruet, cit. §. 1 : Donec judicium pendeat aut accusatus

detentus sit, prudens est, quod Ordinarius seso limitet ad nndia prorisoria;

§. 2: expleto tamen judicio et libero reddito accusato Curia juxta exitum

informationum ceu superius assnmtamm procedit ad tramites dispositionum

praesentia instructionis.

3) Denn sonst wäre ein Geistlicher den Anschuldigungen boshafter

Frauenspersonen gänslich preisgegeben.
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Trotz der ünvollständigkeit des Beweises kam doch das bischöf-

liche Gericht zur moralisclien üeberzeugung der Scliuldbarkeit des

Pfarrers W. Durch Urtheil vom 30. December 1885 wurde er für

vollständig (?) überführt und schuldig erklärt 1) eines Verbrechens

wider die Sittlichkeit verübt an zwei Schulmädchen durch Betastung

ihrer Schamtheile, 2) der oft wiederholten fornicatio qualificata mit

einem Mädchen, das bei ihm im Dienste war, und 3) der Verführung

eines andern Mädchens zur zweimaligen fornicatio cum stupro non

violento, und deshalb seiner Pfarrpfründe privirt und ab ordine et

jurisdictione suspendirt.

Gegen dieses Erkenntniss appellirte Pfarrer W. zur rechten

Zeit an das Metropolitangericht München- Freising und führte inner-

halb dreissig Tagen seine Appellation durch ein allgemein gehaltenes

Appellationslibell ein. Die oben erwähnte Instruction sagt nun ganz

deutlich im Artikel XLII , dass im Falle der Appellation der Erz-

bischof sich bei Untersuchung und Entscheidung der Sache an die

in der genannten Instruction enthaltenen Vorschriften zu halten

babe‘) und im Artikel XL. wird bestimmt, dass nach Einreichung

der Appellationsschrift der Appellrichter den Appellanten aufzufor-

dern habe, binnen einer PräcluSivfrist von zwanzig Tagen einen Ver-

theidiger zu bestellen ; thue der Appellant dieses nicht, so gelte die

Appellation für desert nach Artikel XLI der Instruction.

Nachdem nun Pfarrer W. längere Zeit auf diese Aufforderung

gewartet batte, fertigte er ein Schreiben an das Metropolitangericht,

worin er bat, den in der ersten Instanz aufgestellten Vertheidiger

auch in der zweiten Instanz zuzulassen, und dann seine Entlastungs-

zeugen zu vernehmen. Das Metropolitangericht lehnte aber die Zu-

lassung eines Vertbeidigers ab mit dem Hinweise auf seine praxis

vigens, welche die Beziehung eines Vertbeidigers nicht kenne, ebenso

die Vernehmung von Entlastungszeugen als ad causam definiendam

prorsus inutilis, weil es gar nicht denkbar sei, dass die durch das

Zeugniss von so vielen vereidigten und gutbeleumundeten (?) Per-

sonen erwiesenen ünzuchtsdelicte durch Gegenzeugen ihrer recht-

lichen Wirkungen entkleidet werden könnten, ja durch die Zulassung

solcher Vernehmungen dem Appellanten nur eine willkommeue Ge-

legenheit geboten würde, den definitiven Vollzug der Strafsentenz,

bezw. die canonische Wiederbesetzung seiner Pfarrei möglichst hinaus-

zuziehen.

1) Art. XLII. cit Instr.: *Qnnm appellatio prodacitnr a sententia alicn*

jns Cnriae episcopalis ad Metropolitanam, Archiepiscopas pro cognitione et de-

cisione Cansae seqoitnr normam procedendi in bac Instructione traditam.«

25*
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In der Entscheidung vom 19. April 1886 wurde endlich das

bischöfliche Erkenntniss vom Metropolitangerichte für ein unanfecht-

bares Urtheil erklärt, denn die Zeugen kommen nicht sammt nnd

sonders nur als testes adminiculative singulares im gewöhnlichen

Sinne, den die Schule mit diesen Worten verbindet, in Betracht, sie

deponiren nicht alle de diversis factis ejusdem generis oder de di-

versis actibus ejusdem facti, sondern in zwei Fällen deponiren je

zwei de eodem facto. Unter dem Hinzutreten des weiteren Um-
standes, dass der Vater eines der missbrauchten Mädchen um der

Schonung seines Pfarrers und des Priesterstandes willen jede An-

zeige in der weltlichen Strafsache standhaft zurückwies nnd der

Vater eines der beiden Werktagsschulmädchen dazu bereit gewesen

wäre
,

wenn es noch gegangen wäre
,

gewinnen diese Zeugenver-

nehmungen ein unerschütterliches Ansehen nnd reicht die Aussage

des beeidigten Vaters über das, was zu einer früheren Zeit in voll-

ster Unbefangenheit das Kind zu den Eltern gesagt hat, durch die

Uebereinstimmung mit der Aussage des Kindes vor dem bischöflichen

Commissär zur Stärke eines vollen Beweises durch zwei classische

Zeugen hinan, wenn man auch von den beigebrachten adminicula pro-

bationis absehen könnte und wollte.

Es dürfte doch noch nicht vorgekommen sein, dass man testes

de auditu für classische Zeugen erklärte, wie hier vom Metropolitan-

gerichte München- Freising geschehen, ganz abgesehen davon, dass

der betreffende Vater des missbrauchten Mädchens mit Pfarrer W.
wegen einer Streitigkeit auf gespanntem Fusse lebte und nicht aus

Schonung des Priesterstandes keine Anzeige machte, sondern weil

sich beim weltlichen Gerichte, wo man es mit dem Eide doch nicht

so leicht zu nehmen wagte, wie beim bischöflichen Commissär^), ab-

solut nichts machen Hess. Ueberhaupt würde die ganze Anzeige

gegen Pfarrer W. nicht erfolgt sein, hätte er sich nicht durch Pro-

cesse wegen landwirthschaftlichen Sachen mit vielen seiner Pfarr-

kinder verfeindet, so dass man sich auf alle mögliche Weise seiner

zu entledigen suchte.

Gegen diese oberflächliche Behandlung der Anschuldigungen

von Seite des Metropolitangerichtes, welches ohne weitere Unter-

suchung das Urtheil der ersten Instanz einfach bestätigte, blieb dem

Beklagten nichts anderes übrig, als an die dritte, die päpstliche In-

stanz zu appelliren. Er richtete deshalb an den päpstlichen Nuntius

1) Wie zahlreich die Meineide nnter dem bayerischen Landvolke Vorkom-

men, ist bekannt
;
es herrscht eben bei diesen Leuten vielfach die Ansicht, dass

im Notbfalle ein falscher Eid nichts anderes sei als eine blosse Nothlüge.
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in München die Bitte, den Erzbischof von Bamberg als dritte In-

stanz zu delegiren. Dieser Bitte wurde bereitwilligst entsprochen,

und so reichte hierauf Pfarrer W. beim Erzbischöfe von Bamberg

eine ausführliche Beschwerdeschrift ein, in welcher er zunächst gel-

tend machte
,

dass das Metropolitangericht München-Freising nicht

nach den Vorschriften der oben erwähnten Instruction verfahren sei

und seine Bitte um Zulassung eines Vertheidigers abgewiesen habe.

Auf diese Beschwerde erwiederte die dritte Instanz, dass die In-

structio S. Congr. Episc. et Reg. d. 11. Juni 1880 kein allgemein

verbindliches Gesetz sei und somit die bei einem Gerichte geltende

Praxis dadurch keine Abänderung erleide.

Es ist nun allerdings richtig, dass durch die erwähnte In-

struction das bisherige Disciplinarverfahren nicht beseitigt worden

ist; denn das öconomische Verfahren soll nur dann Platz greifen,

wenn der canonische Process mit seinen Formalitäten nicht durch-

geführt werden kann, was zu beurtheilen dem Bischöfe überlassen

bleibt. Allein ganz anders verhält es sich, wenn die erste Instanz

die Processsache üconomisch behandelt hat, dann muss auch die Ap-

pellinstanz diese Form einhalten, wie sich aus Artikel XLII. der In-

struction ganz deutlich ergibt. Zu welchen Inconvenienzen müsste

es denn nicht führen, wenn das eine Gericht nach dieser, das andere

nach jener Form erkennen wollte, ln der Appellinstanz soll ja nicht

ein ganz neuer Process geführt werden, sondern die Verhandlung

der ersten Instanz ist zur Untersuchung an den Appellrichter devol-

virt, und somit muss hier nach denselben Processformen vorgegangen

werden wie in der ersten Instanz. Es hat also auch die dritte In-

stanz die genannte Instruction nicht richtig aufgefasst.

Pfarrer W. hatte sich ferner darüber beschwert, dass seine

Bitte um Vernehmung von Entlastungszeugen von der zweiten lu-

stanz abgewiesen worden sei, und hatte unterdessen Versuche ge-

macht, seine Gegner beim weltlichen Gerichte des Meineides zu über-

führen. Allein hiefür war es dem Pfarrer schwer die entsprechenden

Zeugen aufzubringen, weil ihm das bischöfliche Ordinariat Regens-

burg das Betreten seines Pfarrbezirkes unter der Strafe der Excom-

munication verboten hatte und die von ihm aufgeforderten Männer

wohl bereit waren, ihm bezüglich seiner Aufführung das beste Zeug-

niss zu geben, sich aber wohl hüteten, gegen ihre Nachbarn Aus-

sagen zu machen, wodurch sie sich deren Hass und Rache zugezogen

hätten, was auf einem Bauerndorfe sehr gefährlich werden kann.

Deshalb verzichtete Pfarrer W. in der dritten Instanz auf die Ver-

nehmung von Entlastungszeugen. Dagegen erkannte die dritte lu-
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stanz mit Recht an, dass die Väter der missbranchten Mädchen keine

classischen Zeugen sein können, wie in zwei Fällen die zweite Instanz

angenommen hatte, ja in einem Falle war das Schulmädchen, der

testis facti, vom bischöflichen Commissär gar nicht verhört worden,

somit musste dieser Fall als unbewiesen ganz ausser Betracht bleiben.

Aber auch für die übrigen Fälle lag nur singularitas testium vor,

gleichwohl erklärte die dritte Instanz dieselben für bewiesen, insofern

sie sich auf das stützte, was schon die erste Instanz als die Depo-

sitionen der testes singulares adminiculirend bezeichnet batte.

Gegen die Annahme eines stuprum non violentum bei einem

der betreffenden Mädchen hatte Pfarrer W. excipirt, dass ja die De-

floration gar nicht untersucht, sondern ohne weiters angenommen

worden sei. Die dritte Instanz entgegnete hierauf, dass das betref-

fende Mädchen immer Anwendung von Gewalt angegeben habe, es

somit keinem vernünftigen Zweifel unterliege, dass damit auch De-

floration stattfand. Das ist aber doch die reinste petitio principii.

Denn der Begriff des stuprum non violentum fusst auf der Deflora-

tion, weil eine solche, wie die Canonisten sagen, ohne Gewalt nicht

leicht statthat ; folglich wird die Gewaltanwendung präsumirl, wenn

die Defloration feststeht, und nicht umgekehrt. Die Defloration muss

also bewiesen werden ‘).

Was endlich das Strafmass betrifft, so erklärte sich die dritte

Instanz in ihrem Erkenntnisse vom 16. Dec. 1886 mit der über

Pfarrer W. verhängten privatio beneficii unter Berufung auf cap. 6.

de ref. Conc. Trid. Sess. XXI. einverstanden. Die Anwendung dieses

Tridentiniscben Decrets auf vorliegenden Fall sei deshalb richtig,

weil auch die darin bezeichnete Voraussetzung der Privirung, die

Incorrigibilität des Pfarrers W., nach den vielen Vorstrafen, die sich

vielfach gegen ähnliche Reate richteten, vom Erstricbter mit Recht

angenommen worden sei. Nun bezieht sich aber das citirte Decret

seinem klaren Wortlaute nach nur auf die Pfarrer und sagt im

zweiten Satze, dass jene, die ärgernissgebend leben, wenn sie trotz

der vorausgegangenen Mahnungen und Züchtigungen sich nicht bes-

sern, sondern in ihrer Schlechtigkeit verharren, ihrer Pfründen be-

raubt werden sollen*). Pfarrer W. hatte jedoch während der fünf

1) Dazu 1(am hier noch der verdächtige Umstand, dass sich das Mädchen

auch zum zweiten Male ganz freiwillig in die Gefahr begeben, vergewaltigt zu

werden. Wie konnte da ihre Amssage ohne weitere Untersuchung Glauben ver-

dienen.

2) »Eos (sc. parochialium ecclesiarum rectores) vero, qui turpiter et scan-

dalose vivunt postquam praemoniti fuerint, coSrceant ac castigent, et, si adhuc
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Jahre, die er auf dieser seiner ersten Pfarrei znbrachte, noch keine

Rüge erhalten; denn die angezogenen Vorstrafen waren über ihn

während seiner Verwendung als Hilfsgeistlicher an verschiedenen

Orten der Diöcese verhängt worden und konnten von keinem so

grossen Gewichte sein, da der Betreffende trotzdem noch auf eine

Pfarrei befördert wurde. Es kann somit das citirte Tridentinische

Decret hier nicht zur Anwendung kommen.

Bezüglich der Verschärfung der Strafe durch die Suspension

ab ordine et jurisdictione bemerkte dann das Erkenntniss der dritten

Instanz, dass dem Pfarrer W. doch auch mildernde Umstände zur

Seite stehen, nämlich 1) die Thatsache, dass er eine schwere Strafe

durch zehnmonatliche Freiheitsstrafe in einem Gefängnisse abgebüsst

und damit für sein schweres öffentliches Aergerniss auch schwere

öffentliche Sühne gegeben hat, und es sei daher can. 12 Bist. 81 zu

berücksichtigen; »non vindicabit Dominus bis in idipsum;c 2) kömmt
zu bedenken, dass Pfarrer W. in einem Palle wegen Fehlen des Be-

weises mit Unrecht bestraft wurde. Es muss daher ein Abzug an

der ausgesprochenen Strafe stattfinden, und aus diesem Grunde wird

eine Beschränkung der Suspension auf drei Jahre als der Billigkeit

entsprechend erachtet.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass die Sentenzen der zwei-

ten und dritten Instanz wegen Nichteinhaltung der in der ersten In-

stanz angewendeten Processform nach den Vorschriften der citirten

Instruction null und nichtig sind
,
und es wäre wohl die Ergreifung

des Recurses an die S. Congregatio Episc. et Reg. hier am Platze

gewesen. Allein dagegen standen praktische Erwägungen. Pfarrer

W. war mit Schulden so belastet, dass er die Kosten für die Pro-

cessführung in Rom nicht leicht aufzubringen vermochte. Dazu kam

der Umstand, dass er schon aus administrativen Gründen auf seiner

bisherigen Pfarrei unmöglich belassen, die Strafe der dreijährigen

Suspension aber durch die Gnade des Bischofes wenigstens theilweise

erlassen werden konnte. Es erschien daher dem Betreffenden nicht

rathsam
,

den Strafvollzug durch eine Appellation nach Rom noch

weiter hinauszuschieben, sondern er glaubte klüger zu handeln, wenn

er sich dom doch in etwas gemilderten Erkenntnisse der dritten In-

stanz unterwarf, um sobald als möglich wieder eine entsprechende

kirchliche Verwendung zu finden.

incorrigibiles in sua nequitia perseverent, eos beneficiis juxta sacrorum canonum
constitutiones, cicmtione et appellatione quacunque remota, privandi facultatem

habeant, t
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üeber das eigenthüraliche Disciplinarverfahren der bischöf-

lichen Behörden Bayerns stünden uns noch einige andere Erkennt-

nisse zn Gebote; wir aber glauben durch die ausführliche Darstellung

dieses Processes hinlänglich gezeigt zu habeu, dass in dieser Be-

ziehung eine Abhilfe dringend geboten ist; denn eine so verschieden-

artige Behandlung einer Disciplinarsache muss auf die Geistlichen

einen üblen Eindruck machen und die unter ihnen vielfach verbreitete

Ansicht, als ob die bischöflichen Behörden nur willkürlich verfahren

würden, offenbar begünstigen. Unseres Erachtens nach bleibt den

Bischöfen bezüglich der Correction ihrer Geistlichen nur die Alter-

native, entweder sich streng an die canonischen Processformen und

Vorschriften zu halten oder blos administrativ zu verfahren, wobei

ja auch die für die Seelsorge nothwendigen Massregeln und Ver-

fügungen getrofl'en werden können.

Nachtrag der Redaction: Der vorstehenden Kritik steht —
wie der Redaction aus Anlass eines übersandten Correcturabdruckes

von einem Mitglieds des Regensburger betr. kirchlichen Senats mit-

getheilt wurde, u. A. entgegen, dass

1. in Bayern die längst präscribirte üebung besteht, statt des

processus solemnis einen processus summarius unter Einhaltung der

substantialia des canonischen Processes in Anwendung zu bringen,

dass dieser processus summarius, mit welchem die öconomische Pro-

cessform, die von der röm. Congregation im Jahre 1880 fe-stgestellt

wurde, in der Hauptsache übereinstiramt, auch im vorliegenden Fall

von den drei Instanzen eingehalten worden ist, wenn auch die erste

Instanz sich enger an die Formulirung der Congregation anschloss

und insbesondere jene Bestimmungen berücksichtigte
,

welche wie

z. B. die Zulassung eines rechtskundigen Veiiheidigers auch zu einem

mündlichen Schlussverfahren, die Interessen des Angeschuldigten in

besonderer Weise sicher zu stellen geeignet erschienen. Die Ermög-

lichung einer Verurtheilung nach moralischer üeberzeugung von der

Schuld des Angeklagten konnte hiebei um so weniger intendirt sein,

als dieselbe schon nach dem bisherigen summarischen Verfahren be-

standen hatte.

dass die von der ersten Instanz bethätigte Modißcation ihres

Verfahrens nunmehr auch von der 2. und 3. Instanz und zwar sub

poena nullitatis processus angenommen werden musste, ist in der

Kritik behauptet, aber durchaus nicht bewiesen worden. Es ist ihr

entgangen, dass

2. die allegirte Instruction weiter nichts sagt, als dass es klug
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sei, wühlend der Zeit, während welcher der Inculpat im weltlichen

Gefängnisse detinirt ist, sich auf Provisioniilbescheide zu beschränken,

dass also Ausnahnisfälle nicht ausgeschlossen werden wollten; dass

3. der Beweis einer zur privatio beneficii genügenden Schuld

ini concreten Falle durch testes singulares in Verbindung mit ad-

ininiciilis von den drei Instanzen als erbracht angesehen wurde, wess-

halb die entgegengesetzte, in der Kritik niedergelegte Meinung nur

als Privatansicht und weiter nichts angesehen werden muss —
dass

4. das Strafmass nicht etwa ausschliesslich auf das Tridentinuio

Sess. XXI. de reforin. c. 6, über dessen Anwendbarkeit Bouix de

paroch. p, 369 und p. 380—399 nachgelesen werden mag, sondern

auf eine Reihe von Aussprüchen anderer Canones und der Cauonisten

basirt wurde, wie aus dem Erkenntnisse der ersten Instanz deutlich

erhellt, dass also dieses Erkeuntniss zu bestätigen war, auch wenn

der Hinweis auf das Trideutinum weniger passend gewesen sein sollte;

dass

5. von der zweiten Instanz zwar ein Vertheidiger im Hinblicke

auf die praxis vigens nicht zugelassen wurde, sonst aber in keinerlei

Weise die Vertheidigung einen Abbruch erlitt, wenn auch die Ver-

nehmung von Entlastungszeugen aus den in der Kritik angegebenen

und in dem Erkenntnisse der dritten Instanz weiter entwickelten

Gründen abgelehnt wurde —
dass endlich

6. das Verbot für Pfarrer VV. , das Gebiet seiner früheren

Pfarrei zu betreten, aus den wichtigsten von der Vertheidigung un-

abhängigen Gründen erfolgt ist, welche auf geeignete Anfrage ge-

hörigen Ortes sicher angegeben werden.

Nach allem dem wird die Forderung einer Abhilfe, sei es gegen

die in Bayern bestehende, präscribirte summarische Processform, sei

es gegen deren Anwendung im concreten Falle durch den Inhalt der

Kritik als motivirt nicht erscheinen können.
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XXVIII.

Geläute katholischer Glocken bei Beerdigung von Protestanten

in Bayern.

Von Prof. Dr. Isidor Silbernagl in München.

Das Archiv Bd. LIX. S. 28 f. enthält die Antwort des Herrn

Prof. Dr. Uhrig im Anzeiger für die kath. Geistlichkeit Deutschlands

(1887 Nr. 15) auf die gestellte Anfrage, oh die im kathol. Filialorte

Reichertshausen (Diöcese Wflrzburg) wohnhaften Protestanten ver-

langen können, dass bei Beerdigung eines der Ihrigen auf dem bei

der Filialkirche befindlichen Kirchhofe die Kirchenglocken geläutet

werden. Dr. übrig erklärt, dass die Protestanten auf den Gebrauch

der Kirchenglocken daselbst keinen Anspruch haben, und wir stim-

men ihm hierin vollkommen bei ,
weil §. 103. der IT. Vcrfassungs-

beilage oder des s. g. Religionsedictes nach seinem Wortlaute sowohl

als auch mit Bezug auf §. 100. derselben Beilage nur von den auf

den Friedhofcapellen befindlichen Glocken verstanden werden kann.

In Nr. 16 desselben Blattes wurde ihm nun von anderer Seite die Mi-

nisterialentschliessnng vom 8. August 1814 entgegen gehalten, nach

welcher es keinen Unterschied machen solle, ob die Glocken auf dem

Thurme der vom Kirchhofe umgebenen Pfarrkirche oder wo sonst

immer auf dem Kirchhofe angebracht seien. Eine solche ausdehnende

Interpretation des §. 103. der citirten Beilage ist jedenfalls unzu-

lässig, da durch einen solchen Akt eine Kirche ja gleichsam zu einer

Simultankirche gestempelt würde in Widerspruch mit §. 90. der

II. Verfassungsbeilage. Und es kann diese Ministerialentschliessung

um so weniger massgebend sein , als sie sich bezüglich dieser

Nichtunterscheidung auf ein Normativ des erzbischöflichen Ordina-

riates Mönchen-Freising vom 5. Juni 1840 beruft, worin es heisst,

Glockengeläute habe bei Beerdigung eines confirmirten Protestanten

stattzufinden ,
wenn die Glocken auf dem Kirchhofe selbst sind und

desshalb nach §. 103. des Religionsedictes ein Gebrauch derselben

für fremde Religionsgenossen zulässig ist, also gerade auf diese Un-

terscheidung hingewiesen wird, indem das Normativ einen von der

Kirche getrennten Begräbnissplatz im Auge hatte. Gegen diesen

Gebrauch der Kirchenglocken protestirte daher energisch das Eich-

slätter Ordinariat, und als dasselbe den Pfarrern befahl, das Glocken-

geläute solcher Pfarr- und Filialkirchen, die innerhalb der Umfassung
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des Kirchhofes sich befinden, bei Begräbnissen von Protestanten zu

versagen, ohne ein Hindemiss in den Weg zu legen, wenn die welt-

liche Behörde das Geläute anordne, so wies das Ministerium die

Kreisregierung an ‘) , die Ortspolizeibehörden mit dem Vollzug des

fraglichen Geläutes auf Anforderung des protestantischen Religions-

theiles zu beauftragen. Demgemäss haben sich also die Pfarrer zu

verhalten.

üebrigens ist diese Frage nach dem Gebrauche der Kirchen-

glocken bei Beerdigung von Protestanten auf katholischen Friedhöfen

noch nicht der wichtigste Punkt, sondern wir haben hier eine viel

bedeutendere mit den kirchlichen Vorschriften unvereinbare Bestim-

mung. Nach den Entscheidungen der 8. Congreg. Inquisit. d. 23. Jul.

1609, 30. Mart. 1759 et 25. Apr. 1860*) kann zwar das Begraben

eines Protestanten auf dem katholischen Friedhofe, insofern es nicht

zu vermeiden ist, geduldet werden *), nie aber darf dem protestanti-

schen Religionsdiener gestattet werden, auf dem katholischen Fried-

Itofe ein Begräbniss vorzunehmen. Dessenungeachtet hat sich im

deutschen Reiche auf Grundlage des Artikel V. §. 35. des westphä-

lischen Friedens, wonach Katholiken und Protestanten nirgends von

den öffentlichen Kirchhöfen oder der Ehre des Begräbnisses ausge-

schlossen werden sollen, die Praxis gebildet, dass Protestanten, welche

in einer katholischen Gemeinde wohnhaft sind, mögen sie bereits aus-

gepfarrt sein oder nicht, von ihrem protestantischen Pfarrer, be-

ziehungsweise von einem herbeigerufenen protestantischen Geistlichen

auf dem Kirchhofe der katholischen Gemeinde nach protestantischem

Ritus beerdigt werden können^). Muss nun die Vornahme eines pro-

li M.-E. vom 28. Juni 1851.

2) Cfr. Kahn, Ph., »quid sentiendum de sepultura asseclae confessionis

Augustanae vel Helveticae in coemeterio catholico, c im Archiv für kath. K.-R.

Bd. XL. p. 91.

3) In Bayern haben nach §. 100. der II. Verfassungsbeilage die Akatho-

liken einen gesetzlichen Titel auf den Mitgebrauch des im Orte befindlichen

katholischen Gottesackers, falls sie daselbst einen eigenen Kirchhof nicht haben,

wie das erst jüngst wieder ein Plenarbeschluss des Verwaltungsgerichtshofcs vom
9. März 1888 ausgesprochen hat, und es soll diese gmndgesetzliche Bestim-

mung sogar auf Mitglieder einer blossen Privatkirchengesellschaft Anwendung

finden (M.-E. vom 12. October 1847).

4) M.-E. vom 10. October 1849. Dieselbe Befugniss würden allerdings auch

katholische Geistliche bei Beerdigung der in protestantischen Gemeinden wohnen-

den Katholiken haben; gleichwohl ist diese Parität nicht überall durebgeführt.

So müssen noch jetzt die im protestantischen Pfarrbezirke Fischbach (Regierungs-

bezirk Oberfranken) wohnenden und nicht nusgepfarrten Katholiken nach Fisch-

bach begraben und dort vom protestantischen Geistlichen eingesegnet wer-
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testantischen Ritus an einem geweihten Orte geduldet werden, dann

erscheint die Ooncession eines einfachen Grabgeläutes mit einer Glocke

oder auch mit zwei kleinen Kirchenglocken von untergeordneter Be-

deutung, und nur ein feierliches Kirchengeläute müsste strengstens

verweigert werden.

Noch schwieriger dürfte sich die Lage eines Pfarrers gestalten,

wenn ein Altkatholik von einem altkatholischen Geistlichen auf einem

katholischen Friedhofe beerdigt werden sollte. Gegen die Vornahme

eines solchen sacrilegischen Aktes müsste der Pfarrer entschieden

protestiren und denselben auf alle mögliche Weise zu verhindern

suchen. Indess würde auch hier die Polizeigewalt auf Anrufen von

Seite der Altkatholiken einschreiten nach dem Standpunkte, den die

Staatsregierung in Bayern bezüglich der .\ltkatholikenfrage einge-

nommen bat und bis jetzt festhält, und wozu auch das bayerische

Centrum stillschweigt.

den (S. Silbernagl, Verfasanng und Verwaltung sämmtlicher Rellgionegeuossen-

schaften in Bayern, 2. Aufl. S. 31 Anm. 4).
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XXIX.

Die Handhabung des Jesuitengesetzes in Bayern

betr. richtete Frhr. v. Gagern in der bayer. Kammer am 21. No-

vember 1887 eine Interpellation an den Cnltusminister v. Lutz, weil

der sich in Familien- und Geschäftsangelegenheiten vorübergehend

bei seiner Familie aufhaltende Jesuitenpater Jul. Frhr. Egloffstein

durch Einschreiten der Districtspolizeibehörde verhindert wurde, in

der Kirche zu Obertrubach am Sonntag den 11. September die Hoch-

messe zu halten. (Vgl. darüber und über die Antwort des Ministers

Germania 1887 Nr. 268 I. Bl., 1888 Nr. 10. I. Bl.). Der Inter-

pellant hob hervor, dass weder das Keichsgesetz vom 4. Juli 1872

betr. den Orden der Gesellschaft Jesu, noch die zu demselben er-

lassenen Vollzugsbestimmungen auf den vorliegenden Fall anwendbar

seien. Minister v. Lutz erwiederte am 11. Januar 1888:

Die verlangten berichtlichen Aufschlüsse liegen jetzt vor. Der

(protestantische) Oberst Freiherr v. Egloffstein erlangte Kenntniss da-

von, dass das Mitglied seiner Familie, der in Bayern geborene, im

Jahre 1871 nach Californien ausgewanderte
,

nach achtjährigem

Aufenthalte in Amerika wieder nach Amerika zurückgekehrte und

zeitweilig zum Besuche seiner Familie nach Deutschland kommende

Jesuitenpater Baron Julius Egloffstein die Absicht angekündigt hatte,

am Sonntag den 11. September in der Filialkirche üntertrubach die

Messe zu lesen und eine Predigt zu hatten ;
als sein verwandschaft-

licher Protest gegen die Ausführung dieser Absicht zurückgewiesen

wurde, rief er noch Abends telegraphisch die Intervention des Be-

zirksamts an, das sogleich den Assessor als Vollzugscommissär ab-

ordnete. Von der Annahme ausgehend, dass den Jesuiten auch jede

gottesdienstliche Handlung verboten sei, untersagte dieser auch das

Messelesen (Aha! rechts.) In Bayern wurde es übrigens bisher ebenso

wenig, wie in Breslau und Berlin gegenüber dem Jesuitenpater

Fürsten Badziwill, irgendwie beanstandet, dass ein zu vorübergehen-

dem Aufenthalte in Bayern befindlicher Jesuit, wie z. B. der P. Graf

Fugger-GIött in Augsburg, Messe lese. Daraus ergibt sich nun auch

die Stellung der Staatsregiernng zu dem Falle Egloffstein. Was nun

die Stellung betrifft, so kann ich von einem näheren Eingehen auf

die Frage, ob eine amtliche Inhibirung einer Predigt hätte in’s Werk

gesetzt werden sollen, absehen. Zwar ist Thatsacbe, dass die Ab-
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sicht hierzu bestanden hat, allein ebenso steht lest, dass vor amt-

licher Intervention davon Abstand genommen wurde
,

indem der

Pfarrer von Obertrubach bereits nach üntertrubach abgegangen war

und Freiherr zu Egloffstein lediglich in Obertrubach eine Messe ce-

lebriren wollte. Gegen dieses Vorhaben war das Vorgehen des Com-

missärs gerichtet. Was als Ordensthätigkeit betrachtet werden soll,

ist im Bundesratbsbeschluss nicht näher präcisirt, und es lässt sich

nicht leugnen, dass man über die Auslegung verschiedener Meinung

sein kann. Allein die Absicht der Regierung ist, dass das Lesen

einer Messe nicht als Ordensthätigkeit aufeufassen ist ; das galt bis-

her in Bayern wenigstens als uneweifeihaft, und hiernach wurde van

Anfang an gehandelt, so in einer Entschliessung an die Kegiernng

von Oberpfalz und Regensburg vom 14. October 1872, dann in einer

solchen vom 22. December 1873, worin aus Anlass eines concreten

Falles ausgesprochen wurde, dass im Leseu einer Messe eine Ordens-

tbätigkeit nicht erblickt werden könne. In der Zeit vom 7. bis 26.

März 1874 hielt ein Jesuitenpater zu München in der Bonifacius-

kirche täglich eine h. Messe, ohne dass es von irgend einer Seite

beanstandet wurde. Im Jahre 1879 wurde einem auswärtigen Je-

suitenordenspriester aus Gesundheitsrücksichten der Aufenthalt in

einer bayerischen Gemeinde gestattet. Namens des Gesammtmini-

steriums habe ich die Ehre zu erklären, dass das Verhalten des be-

eirksamtlichen Commissärs bei dem Vorgänge, insofern er auch das

Lesen der Messe beanstandete, nicht als dem Gesetz entsprechetid

erachtet, und dass dem Bezirksamt Pegnitz geeignete Eröffnung ge-

macht wird. Wenn der Herr Abgeordnete endlich sich über die

Motive der äusseren Behörde zu ihrem Vorgehen ausgelassen habe,

schliesse er sich, wenn dieser Satz richtig verstanden werde, der An-

sicht des Herrn Baron Gagern an. Wenn damit gesagt sein solle,

das Bezirksamt Pegnitz habe gegen seine Geberzeugung, um einem

Herrn gefällig zu sein, eingescliritten
, dann würde er vollständig

Recht haben. Wenn aber das Bezirksamt Kenntniss von Thatsachen

erhalten bat, die nach seiner (des Bezirksamts) Ansicht gesetzwidrig

seien, werde eine solche Auslegung über dessen Motive nicht gerecht-

fertigt sein.
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XXX.

Zur Frage des Gebrauches dreiarmiger Kreuze bei den

katholischen Ruthenen in Galizien.

Von Dr. Alfred R. n. Schlichling zu Krakau.

Bekanntlich unterscheidet man drei schon in der ersten Chri-

stenheit übliche Kreuzesformen, und zwar : a) Das Schrägkreiiz (crux

decussata), in Gestalt eines griechischen X, auch Andreaskreuz ge-

nannt, da zufolge einer alten Tradition der Apostel Andreas an einem

solchen Kreuze das Martyrium erlitt
; b) Das eusammengesetete Kreuz

(crux commissa und patibulata) in Gestalt eines griechischen T. Es

bestand aus zwei Hölzern, nämlich aus einem Längebalken und einem

Querbalken, welcher oberhalb des Längsstammes angebracht war.

Dieses Kreuz wurde auch wegen seiner Aehnlichkeit mit einem in

Egypten üblichen Todeswerkzeuge das egyptische oder Änionius-

kreua genannt
,

weil der heilige Einsiedler Antonius ein ähnliches

Zeichen auf seinem Mantel aufgenäht getragen hat; c) Das einge-

setzte Kreuz (crux immissa) f oder +• Diese letzte Kreuzesgestalt

war die üblichste und erhielt sich bis auf unsere Zeiten. Das erstere

Kreuz, wobei der Querbalken oberhalb der Mitte des Längsstammes

angebracht war und der untere Arm länger ist als die übrigen,

heisst das lateinische Kreuzzeichen; wohingegen das letztere, aus

vier gleich langen Armen bestehende, das griechische Kreuz genannt

wird, obwohl es eben so gut im Westen, als im Osten im Gebrauche

stand und steht. Gegenwärtig ist allgemein üblich das eingesetzte

und vorwiegend das lateinische Kreuz, während das griechische mehr

als Schmuckgegenstand vorkommt, sowie dann, wenn man sich be-

kreuzt; das Andreaskreuz kommt nur ausnahmsweise vor. Das la-

teinische Kreuz mit zwei Querbalken, von denen der liöhere kürzer

ist, dient auch bekanntlich zur Bezeichnung der patriarchalischen

oder erzbischöflichen Würde, sowie es auch in der Gestalt des s. g.

Carovaca-Kreuzes *) vorkommt.

1) Eis ist dies ein Krens mit zwei Querbalken, anf welchem 7 kleine

Krenze nnd 18 Buchstaben unterbracht sind, genannt von Caravaca, einer

spanischen Stadt in der Provinz Murcia. Der Ursprung dieses Kreuzes soll

folgender sein ; Casisins, König der Agarenen, Hess einst seine christlichen

Sklaven, welche in seinem befestigten Schloss zu Caravaca Dienste verrichteten,

verführen
,
nnd stellte an jeden einzelnen die Frage , welche Beschäftigung er
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Wenn der äussere oder obere Balken länger als der innere ist,

heisst es das lothringische Kreuz. Das Oster- oder Besurredionskreue

ist das kleine Fähnchen beim Osterlamm oder auch das in Polen

übliche von einer Stola umschlungene Kreuz. Das russisch-schia-

matische Kreuz stellt sich dar, als wäre es aus zwei Kreuzen zu-

sammengesetzt, und zwar aus einem griechischen von oben gesehen

und etwa einem Andreaskreuze (welches von dem ersten Slavenapostel

Andreas herkommt) gegen unten betrachtet. Als Fussbrett des

Kreuzes *) (suppedaneum) bezeichnen gewöhnlich die russischen Schis-

matiker den niederen schrägen Querbalken, welcher links her von der

Hand des Gekreuzigten gegen die rechte Seite hin geht (ausgenom-

men die »kresta na prestole,« wo der schräge Querbalken von rechts

her gegen links läuft), russisch »papierecznaja pierekladinac genannt.

Das dreiarmige oder achtspitzige Kreuz, ohne Aufschrift, steht im

Gebrauche bei den griechischen Altgläubigen, Raskolniken oder Phi-

lipponen genannt.

Wie aus der obigen üebersicbt zu entnehmen ist, bildet das

gewöhnlich ansöbe. Einer von ihnen, Namens Genesins, sagte, er sei ein Geist-

licher, nnd das, was er verrichtet, Qbertreffe sogar die Gewalt und Macht von

Königen. Angetrieben von Neugierde liess Casisius aus einem benachbarten

christlichen Flecken baldmöglichst Messgeräthe herbeischaffen; der erwähnte

Geistliche hielt jedoch nach Beginn der Messe plötzlich inne
, voller ünmhe,

weil unter den Geräthen sich kein zur heiligen Messe erforderliches Kreuz vor-

fand, zumal es eben der Festtag der Auffindung des heiligen Kreuzes war.

Auf einmal that sich das Gewölbe Qber dem provisorischen Altare auf, und
zwei Engel stellten ein zweiarmiges Kreuz auf den Altar. Von diesem Wunder
bewogen, nahm der König und seine Hofleute den christlichen Glauben an, und
es wurde dies wunderbare Kreuz in den prächtigen Räumen einer zu diesem

Zwecke bald nachher erbauten Kapelle anibewahrt. Die kleinen Kreuze, welche

auf dem Caravacakrenze eingezcichnet sind, bedeuten, dass die denselben ent-

sprechenden Gebete mit dem Worte «Kreuz« zu beginnen haben , während die

Buchstaben auf andere Gebete hindeuten, mit welchen diese dem lateinischen

Texte angepassten Gebete anfangen. Einer Sage nach soll das Kreuz von dieser

Gestalt sehr heilwirkend gewesen sein gegen die Pest, welche 1545 in Italien

und namentlich in der Concilstadt Trient wQtbete. Daher mag es berkommen,

dass an vielen Orten in neuerer Zeit in Polen Kreuze von Caravacagestalt

mit aufgeschriebenen Krenzchen und Buchstaben während der Choleraepidemie

aufgestellt wurden. — Näheres darüber siehe in den Art. «Karawika« nnd

»Krzyt« in der Warschauer »Encyklopedja koscieina« von Michael Nowodworski

nnd in dem Art. Kreuz in Kraus, Kealenc, der christl. Altertbömer.

1) Bei den griechischen Kreuzen ist kein solcher schräge Querbalken an-

gebracht; es ist auch unbekannt, wann er das erste Mal in Russland hinzuge-

than wurde; so viel steht nur fest, dass bei den älteren Kreuzen kein Schräg-

balken angetroffen wird, wie es auch bei den neueren heut zu Tage nicht sel-

ten der Fall ist.
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zwei- beziehungsweise dreiarmige Kreuz bei den griechisch -russischen

Schismatikern kein exclusives änsserliches Kennzeichen ihrer National-

liturgie
;
somit wäre auch an und für sich die Frage des Gebrauches

der dreiarmigen Kreuze bei den katholischen Ruthenen in Galizien

gewisserraassen für weitere Kreise belanglos, wenn nicht der gewich-

tige Umstand obwalten würde, dass in Folge der gewaltsamen Unter-

drückung der nnirten Kirche in Polen seitens der russischen Re-

gierung
,

sowie der hie und da in Ost-Galizien auftauchenden , von

auswärts hereincolportirten schismatischen Umtriebe jeder, auch der

kleinste Anlass zur Beunruhigung der Gemüther und des Gewissens

bei den katholischen Ruthenen in Galizien, auch namentlich der

Katholiken ritus latini in Ortschaften mit gemischter Bevölkerung

vermieden, folglich Alles aus der griechisch-katholischen Liturgie

sorgfältig entfernt werden muss, was in derselben nicht altherge-

bracht ist, sondern als eine zu missbilligende von dem Boden der

schismatischen Kirche herübergepflanzte Neuerung za erachten wäre.

In neuester Zeit wurde nun diese Frage in Galizien wieder an-

geregt; sie kam zur Lösung bis an den apostolischen Stuhl, welcher

auch in weiser Vorsehung Massregeln ergriflfen hat, um das etwaige

Böse im Keime zu ersticken. Wir theilen im Nachfolgenden den

Lesern des »Archive die uns durch die Gefälligkeit des ehrwürdig-

sten Herrn Woloszyüski, Dorascholasters r. g. in Przemy^l, und des

p. t. Karaczewski, Metropolitankanzler r. g. in Lemberg, zugekom-

inenen neuesten Aktenstücke, betreffend den Gebrauch von drei-

armigen Kreuzen bei den kathol. Ruthenen in Galizien, theils im

Urtexte, theils in deutscher Uebersetzung nach ihrer clironologischen

Reihenfolge mit.

I. Unterm 13. Mai 1877, zur ZI. 7852, erging von Seite der

apostol. Nuntiatur in Wien an den hochwürdigsteu Bischof von

PrzemyM r. g. Johann R. v. Stupnicki, folgender Erlass*):

Illustrissime ac Reverendissime Domine!

Sacra Congregatio de Propaganda fido pro negotiis R. 0. exa-

mini subjecit, quae circa quaestionem usus Crucis triramis apud Ca-

tholicos Ruthenos Galiciae relata eidem fuerunt. Etsi affirmatur

originem hujus modi Crucis remotam et antiquam etiam apud Catho-

licos Rutheni ritus fuisse, attamen in dubium vocari nequit, usum

talis Crucis maxima ex parte in desuetudinem abiisse, et nonnisi re-

1) Dieses Decret wurde bereits im Archiv, Bd. 39. S. 370, abgedruckt;

um iu unserem Aufsätze keine Lücke entstehen zu lassen, erlauben wir uns das-

selbe hier unter thcilweiser Richtigstellung des Textes zu reproduciren.

Archiv Tür Kirehenrecht. LIX. 20
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Center frequentatum fuisse. Quare eadem S. Congregatio omnibus

mature perpensis, ratione liabita praefatae desuetudinis, ne in populo

alterius ritus admiratio excitetur et ne occasio detur suspiciendi de

aliquali propensione Ruthenorum erga schismaticos, apud quos Crux

triramis in usu est, eam mentem pandit, ut scilicet in posterum in

dioecesibus Ruthenis Galiciae >) amplius non erigantnr magnae Cruces

trirames sive ligneae, sive metalicae, sive lapideae in locis apertis et

publicis, neque super cacumina Ecclesiarum. Ad parvas vero Cruces

quod attinet, quibus fideles utuntur in processionibus solemnibus, in

Baptismo, S. Communione, benedictionibus, in S. Viatico deferendo

et in aliis ceremoniis internis Ecclesiae, eadem S. Congregatio existi-

mat magis expediens et tutum fore, ut Ordinarii Rutheni, cum oc-

casio oportuna Ipsis se praebuerit, fideles caute et cum discretione

inducant ad relinquendum praedictum usum Crucis triramis, exceptis

interim tamen casibus, quibus aliter ab antiquis liturgiis et rituali-

bus praescriptum est.

Quae omnia dum Tibi Ulme, ac Rvme. Domine ex mandato S.

Congregationis significo, cum sincero venerationis sensu permaneo.

Viennae, die 13* Maji 1877.

Dominationis Tuae Illmae. et Revmae. Humus, adssmus. Servas

Ludovicus Archiepiscopus Thessalonicensis, Nuntius Apostolicus.

II. In Folge des obigen Erlasses Hess das biscböfiicbe Or-

dinariat r. g. von Przemyäl am 30. JuH 1877, ZI. 95, eine Currende

ergehen nachstehenden Inhaltes:

Johann R. v. Stupnicki durch Gottes Erbarmen und des heili-

gen apostolischen Stuhles Gnaden Bischof von Przemy§l, Sambor und

Sanok, n. s. w. u. s. w.

Dem ehrwürdigen und von Uns vielgeliebten Welt- und Or-

densklerus Unserer Diöcese entbieten Wir Frieden and Segen vom

Herrn.

Es verlantete in neueren Zeiten, namentlich in Ost-Galizien,

dass hie und da ruthenisch-katholische Seelsorger nebst Einführung

von anderen verbotenen Neuerungen bei Handhabung der heiligen

Liturgie in den Kirchen beim Gottesdienste dreiarmige Kreuze von

der bei der orientalischen, mit dem heiligen römisch- apostolischen

Stuhle nicht unirten Kirche üblichen Gestalt (mit einem schrägen

Querbalken von unten) zu gebrauchen angefangen haben, dass sie

grössere Kreuze von solcher Gestalt an öffentlichen
,

weitsiclitbaren

1) Die galizische griechisch-katholiRche Kirchenprovinz besteht aus der

Metropole, dem Erzbisthnme Lemberg, and den SaffraganbisthQmem Przemydl

and Sfanislan.
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Orten aufstellten, oder die Aufstellung derselben sich gefallen Hessen,

was sehr geeignet war, Beunruhigung hervorzurufen und Aergerniss

zu bereiten bei der hierländischen katholischen Bevölkerung, welche

an eine solche Gestalt von Kreuzen nicht gewöhnt war.

Mittheilungen von solcher Art gelangten seiner Zeit schon an

den heil. Vater Pius IX. Da nun der römische Papst auf Grund

der Anordnungen des göttlichen Stifters der heiligen
,

einigen ,
ka-

tholischen und apostolischen Kirche, als unfehlbarer Lehrer und

Richter in Betreff des Glaubens und der Disciplin in der Kirche

wirksam ist, auch als oberster Hüter der Reinheit des heiligen ka-

tholischen Glaubens und der heiligen Ceremonien erscheint, die von

jeher nach der Tradition der heiligen Apostel Christi und der heili-

gen Väter nicht nur bei der römischen Kirche, sondern auch bei je-

der anderen, mit der römischen durch die Bande des Glaubens, der

Hoffnung und der Liebe geeinigten Kircbengenossenschaft üblich

waren und üblich sind; da überdies der heil. Vater stets einen un-

ermüdlichen Fleiss anwendet, damit die auf Grund dieser Ver-

einigung eingefuhrten, allgemein angenommenen und von der obersten

geistlichen Autorität approbirten und bestätigten Ceremonien und

Gebräuche durch Einwirkung von einzelnen hiezu nicht befugten

Factoren keine Veränderung und Störung erleiden; so hat derselbe

nach erlangter Kenntniss von diesem Vorfälle die heilige zur Ver-

breitung des Glaubens für die Angelegenheiten des orientalischen

Ritus eingesetzte Congregation (Sacra Congregatio de propaganda

fide pro negotiis ritus orientalis) zu beauftragen geruht, diese Ange-

legenheit einer eingehendsten Prüfung, Durchsicht und Erhebung zu

unterziehen, ob und inwieferne in neueren Zeiten, hauptsächlich mit

Rücksicht auf die unlängst in der benachbarten ruthenisch-katholi-

schen Diöcese Chelm vollbrachte Aufhebung der Union und die mit

Zwangsmitteln eingeführte sogenannte »Orientalische Vereinigung,«

der Gebrauch von dreiarmigen Kreuzen bei den ruthenischen Katho-

liken in Galizien, zufolge seiner Aehnlichkeit mit dem entsprechen-

den Gebrauche bei der orientalischen nicht unirten Kirche, auf das

Gewissen des galizischen ruthenisch-orthodoxen Volkes irreführend

einzuwirken und bei jenen, die das dreiarmige Kreuz für ein sicht-

bares Symbol des orientalischen Schismas zu halten pflegen, Anlass

zu irgend welchen Missverständnissen zu geben vermöchte. — Nach

eingeleiteter und eingehendster Untersuchung dieser Angelegenheit

und nach genauer Erhebung in Betreff des Gebrauches von drei-

armigen Kreuzen in den Kirchen unserer rnthenisch- katholischen

Diöcese, sowie mit Berücksichtigung der bis jetzt bestehenden Ge-

26 *
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wohnheiten erliess die erwähnte Congregation zur Verbreitung des

Glaubens im Wege der hochwürdigsten Nuntiatur in Wien folgende,

Uns unterm 13. Mai 1877, ZI. 7852 , zugekommene Verordnung

:

(Siehe diese unter I.)

Gott sei Lob und Ehre und dem heil. Vater Papst Pins IX.

Dank dafür, dass die, sei es in Folge eines Missverstehens des Sinnes

und Inhaltes der Kreuze in unserem Cultus, sei es ans anderen nn-

vemünftigen weltlichen Motiven und Absichten an Tag gezogene

Frage über die dreiarmigen Kreuze doch einmal endgiltig und aus-

drücklich von der obersten einzig und allein dazu befugten geist-

lichen Behörde gelöst wurde und zwar in vollkommener üeberein-

stimmung mit den von jeher in den galizischen griechisch-katholi-

schen Kirchen bei Handhabung einiger liturgischen Handlungen be-

stehenden Gewohnheiten, welche die Schönheit dieser feierlichen

Ceremonien erhöhen, wie z. B. bei den Feierlichkeiten am Feste der

Auffindung des heiligen lebengebenden Kreuzes, oder am III. Fasten-

sonntag, oder bei Benediction des Wassers am Bpiphaniefeste u. s. w.,

um so mehr als sich diese Gewohnheiten unser orthodoxes Volk wie

ein werthgeschätztes Erbthum nach seinen frommen Vorfahren zu

eigen gemacht hat. Angesichts dieses vom Centrum des heiligen

katholischen Glaubens im Interesse unserer heiligen Liturgie er-

gangenen Ausspruches wird jeder grundlose Verdacht
,

jede unge-

rechte und unstichhaltige, die tiefe religiöse Ueberzeugung des ru-

thenisch-katholischen Klerus von Przemy^l sehr verletzende Ver-

länmdung verstummen müssen. Indem wir die obige, unter Auto-

rität des heil. Vaters, das ist des römischen Papstes erlassene Ver-

ordnung zur allgemeinen Kenntniss bringen, befehlen Wir dem ehr-

würdigen Klerus unserer Diöcese die pünktlichste Befolgung aller in

diesem Erlasse enthaltenen Bestimmungen, indem wir gleichzeitig

zur näheren Erklärung folgende Bemerkungen beifügen;

1) Es verbleibt auch fernerhin der Gebrauch des kleinen, ge-

wöhnlich aus Holz geschnitzten heiligen Kreuzes mit drei parallelen

Armen, wie es von uralter Zeit her üblich war in unserer ruthenisch-

katholiscben Liturgie, was auch die in fast jeder griechisch-katho-

lischen Kirche vorhandenen Kreuze von ähnlicher Gestalt beweisen,

und zwar haben diese Kreuze auch fernerhin zu dienen zum inneren

kirchlichen Gebrauche in den oben im besprochenen Erlasse näher be-

zeichneten Fällen, vorerst aber, wie es bereits erwähnt wurde, verwende

der Klerus dieselben auch fernerhin bei den Ceremonien am Feste der

Auffindung des heiligen Kreuzes, dann am III. Sonntag während der

Quadragesima und bei allen Arten von Wasserbenediction. Falls in irgend
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welchen Kirchen bei Handhahnng der erwähnten feierlichen Hand-

lungen nnd Ceremonien das einarmige Kreuz vordem gebraucht wurde,

soll es selbstverständlich auch weiterhin bei dieser Hewohnheit sein

Bewenden haben nnd braucht kein dreiarmiges Kreuz weiter ange-

schafft zu werden. An Altären, wo Gott das unblutige Opfer dar-

gebracht wird, muss sich unbedingt nur ein einarmiges Kreuz be-

finden mit der Darstellung des gekreuzigten Heilandes Jesus Christus,

als das für die Gläubigen augenfällige Symbol des der ewigen Gerech-

tigkeit gemäss vom Gottessohne zum Zwecke der Erlösung des ge-

fallenen Menschengeschlechtes dargebrachten blutigen Opfers.

2) Vom Tage der Verlautbarung dieses Unseres Hirtenbriefes

angetangen wird die Aufricbtnng von neuen, grösseren, dreiarmigen

Kreuzen ohne Unterschied des Materials, an öffentlichen, sichtbaren

Plätzen, worin auch die Kirchhöfe begriffen sind, sowie die Auf-

stellung und Anbringung von Kreuzen ähnlicher Art auf den Kirchen,

Glockenthürmen, Capellen, ganz nnd gar verboten; dagegen sollen

alle, an den erwähnten Plätzen und Orten in neuerer Zeit aufge-

stellten dreiarmigen Kreuze, inwieweit dieselben ohne die Aufmerk-

samkeit des rechtgläubigen Volkes zu erregen, nicht beseitigt wer-

den können, vorläufig fortbestehen ; falls sie aber im Laufe der Zeit

hinfällig werden würden, sind dieselben überall durch einarmige

Kreuzzeichen zu ersetzen.

3) Die Aufsicht und Verwaltung aller beim äusserlichen Cultus

gebräuchlichen und zu demselben gehörigen gottgeweihten Sachen

steht unserer griechisch-katholischen Kirchenordnung gemäss aus-

schliesslich der kirchlichen Behörde zu, welcher es obliegt, Sorge

dafür zu tragen, dass diese Sachen, entsprechend dem ihnen von der

griechisch-katholischen Kirche gesetzten Ziele , zur Vermehrung der

Gottesverehrung, zur Erweckung und Verstärkung des religiösen Ge-

fühles im Volke dienen und die daher niemals in unbefugte Hände

übergehen dürfen.

Mit Rücksicht auf diese Umstände bringen Wir den ehrwür-

digen Seelsorgern in Erinnerung, dass es den Pfarrgenossen und über-

haupt den Laien nicht gestattet ist, ohne vorheriges Einvernehmen

mit den bezüglichen Kirchenverständen und Einholung ihrer Erlaub-

niss die znm äusseren Cultus angehörigen Sachen, worunter auch

Bilder, Kreuze, Statuen an den Landstrassen oder in Capellen u. s. w.

verstanden werden, eigenmächtig anzuscbaffen und öffentlich, sei es

in oder ausser der Kirche zu gebrauchen.

Die ehrwürdigen Seelsorger sind verpflichtet beim Religions-

unterrichte und Auslegung der kirchlichen Ceremonien und Gebräuche
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auf den erwähnten Umstand ihre Pfarrkinder aufmerksam zu mache»,

ausserdem ihrerseits Bedacht darauf zu haben
,

dass die anzuschaf-

fenden kirchlichen oder zum äusseren Cultus bestimmten Sachen sich

nicht nur durch ästhetische Ausführung auszeichnen
, sondern auch

vor Allem durch ihre Form das religiöse Gefühl der Gläubigen nicht

verletzen und dem Inbegriflfe der von der obersten geistlichen Be-

hörde, d. i. vom heiligen apostolischen Stuhle approbirten und be-

stätigten heiligen kirchlichen Gebräuche in nichts zuwiderlaufen.

Vom bischöflichen griech.-kathol. Ordinariate.

Przemysl, am 30. Juli 1877.

Johann m. p., Bischof.

III. Unter dem 19. Mai 1887 erging folgender Erlass von Seite

der Congregatio de propaganda fide an das griechisch-katholische Me-
tropolitanordinariat in Lemberg:

Roma, 19. Maggio 1887,

S. Congregazione di Propaganda per gli affari orientali.

Nr. 5

Ogetto.

Praeterea ad hanc S. Congregationem multae jampridem que-

relae pervenerunt contra usum Crucis triramis, quae apud Ruthenos

invaluit.

Diu multumque in utramque partem disputatum est, non sine

pacis charitatisque dispendio. Itaque ad omnem hac super re dubi-

tationem a medio tollendam varia, quae hinc inde allata sunt docu-

menta ac rationes, ad trutinam revocata fuerunt ac post sedulam de-

liberationem Emi. Patres decernendum statuerunt Crucem, ut ajunt,

Rutbenam per se haud esse habendam veluti peculiare russiaci schis-

matis symbolum, cum nil commune habeat cum dogmate.

Nihilominus, attentis peculiaribus circumstantiis S. Congregatio

R. R. P. P. D. D. Sacrorum Antistites jubet severe prohibere, ne

novae trirames cruces erigantur vel cum suppedaneo inclinato, vel

cum tribus ramis aequalibus ac parallelis, erectas vero sensim sine

strepitu et capta opportuna occasione, ipsi abolere studeaut. Denique

utriusque ritus Episcopis injunctum est, ut quamcumque hac super re

disputationem sive ecclesiasticis sive laicis omnino interdicant. Cum
haec autem Emorum. Patrum .sententia in audientia diei decimi

septimi currentis mensis a Summo Pontifice penitus probata fuerit,

meum erat eam ad Ampl. Tuae notitiam deferre, ut cum Tuis

Episcopis suffraganeis communicare valeas. Nullus dubitat, quin
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oimms eaqua par est sollicitudine S. Sedis mandatis obtemperent.

Deum precor, ut Ampl. Tuam diu sospitem incoluraemque servot.

Ampl. Tuae ad officia paratissimus

Joannes Card. Simeoni,

Praefectus m. p.

IV. Auf Grund dieses Decrets, welches vom Lemberger Me-

tropolitanordinariate am 11. Juni 1887, ZI. 358, dem biscliöflicben Or-

dinariate von Przemyäl intimirt wurde, erliess das letztere unterm

30. September 1887, ZI. 94, eine Gurrende, wie folgt:

Johann R. v. Stnpnicki u. s. w. u. s. w.

In endgiltiger Erledigung der Angelegenheit der dreiarmigen

Krenze erlies die heilige zur Verbreitung des Glaubens für die An-

gelegenheiten des orientalischen Ritus eingesetzte Congregation (Sacra

Congregatio de propaganda fide pro negotiis ritus orientalis) im Wege

des Metropolitanordinariates nachfolgende Entscheidung: An die ge-

fertigte Congregation gelangten schon früher zahlreiche Beschwerden

aus Anlass des bei den Ruthenen immer mehr zunehmenden Ge-

brauches von dreiarmigen Kreuzen. Lange und weitläufig wurde

darüber überall und leider nicht ohne Störung des Friedens und Ge-

fährdung der Nächstenliebe discutirt. Um deswegen diese Frage

ausser allen Zweifel zu setzen, wurden zahlreiche für und gegen diese

Gewohnheit sprechenden Umstände und Motive einer allseitigen

Prüfung unterzogen. Nach eingehender Erwägung fand die Con-

gregation zu Recht zu erkennen, dass das s. g. >ruthenische< Kreuz

an und für sich nicht für ein charakteristisches Kennzeichen des

russischen Schismas zu halten sei, weil es in gar keinem Zusam-

menhänge mit dem Dogma steht. Mit Rücksicht jedoch auf die

ausnahmsweisen Zustände legt die Congregation den kirchlichen Diö-

cesan-Oberen die Pflicht auf, strenge darüber zu wachen, dass ferner

hin keine dreiarmigen Kreuze, sei es mit einem schrägen Querbalken,

sei es mit drei gleichen und parallelen Armen, neu errichtet werden.

Auch sind dreiarmige, bereits bestehende Kreuze in aller Stille bei

sich darbietender Gelegenheit zu beseitigen. Schliesslich legt die

Congregation den Bischöfen beider Ritus die Pflicht auf, alle Be-

sprechungen darüber sowohl den Laien als auch den Geistlichen zu

untersagen. Dieses Gutachten der Congregation wurde am 17. Mai

1. J. vom heil. Vater im Ganzen bestätigt, was hiermit dem p. t. Me-

tropoliten zur Kenntniss gebracht wird behufs weiterer Intirairung der

hochw. Bischöfe, welche es sich zweifellos werden angelegen sein las-

sen, ihre Unterwerfung unter die Anordnungen des Apostolischen

Stuhles in dieser Angelegenheit zu bezeigen.
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Indem Wir dieses Erkenntniss der obersten geistlichen Behörde,
nämlich des heil. Vaters und römischen Papstes selbst, als des un-
fehlbaren Lehrers und Oberhirten der heiligen katholischen Kirche

zur Kenntniss des ehrwürdigen Klerus Unserer Diöcese bringen, be-

fehlen Wir in Erfüllung Unserer Pflicht mit Bezug auf Unseren

Hirtenbrief vom 30. Juli 1877 *), welcher vollinhaltlich aufrecht er-

halten wird. Nachstehendes:

1) dem obigen Erkenntnisse ist seinem vollen Inhalte nach und

unbedingt in allen Punkten Folge zu leisten;

2) jedwede Discussion in Betreff der dreiarmigen Kreuze unter

dem Klerus, und namentlich mit Laien, sowie jede Kritik des er-

wähnten päpstlichen Decrets wird ein für alle Mal untersagt;

3) die Anordnung des heiligen Stuhles soll den Plarrkindern

von der Kanzel herab verkündigt und dieselben auch belehrt werden,

dass ohne vorheriges Einvernehmen mit den zuständigen Seelsorgern

und ohne ihre Zustimmung beziehungsweise ohne Erlaubniss der

obersten geistlichen Diöcesanbehörde ,
welcher es im Sinne des an-

geführten päpstlichen Erkenntnisses untersagt ist dreiarmige Kreuze
zu benedicireu

,
keine und namentlich derartigen Kreuze weder an-

geschafft noch angekauft, auch niemals an öffentlichen Plätzen, wie

es Kirchhöfe, Landstrassen, Felder und Gärten sind, aufgestellt oder

den Kirchen geschenkt werden dürfen. Ebensowenig soll der Um-
stand ausser Acht gelassen werden, dass auch die Staatsregierung

• aus den im Bereiche ihrer Aufgabe liegenden Gründen der Aufstel-

lung von dreiarmigen Kreuzen abgeneigt ist, somit diejenigen, welche

dem vorliegenden Verbote zuwider handeln
,

sich leichthin eine un-

angenehme Verantwortung zuziehen können. Auf eine eventuelle

Rechtfertigung der Seelsorger, dass ohne ihr Wissen von den Pfarr-

genossen dreiarmige Kreuze an öffentlichen Orten aufgestellt worden

seien, wird keine Rücksicht genommen werden. In solchen uner-

quicklichen Fällen ist der zuständige Seelsorger verpflichtet
,
— so-

ferne seine Mahnungen und Verbote erfolglos bleiben sollten — un-

verzüglich an das Consistorium Bericht zu erstatten;

4) Geistliche, welche dem Verbote zuwider zu handeln sich er-

dreisten sollten, haben die strengsten Strafen zu gewärtigen, weil

derlei pflichtvergessene Geistliche sich dadurch dem Ausspruche der

obersten geistlichen Behörde widersetzen würden, was aber doch von

katholischen Priestern eigentlich gar nie zu besorgen ist;

5) schliesslich wird hervorgehoben
,

dass diese Verordnung auf

jene kleinen dreiarmigen Kreuzchen mit parallelen Armen, welche bei

uns am Feste der Kreuzerhöhung gebraucht werden (worüber am An-
fänge des citirten Hirtenbriefes ausführlich die Rede war), keine An-
wendung zu finden habe.

Vom bischöflichen griech.-kathol. Ordinariate.

PrzemySl, am 30. September 1887.

Johann. Bischof.

Carl irolostyfisA'i, Consistorialkanzler.

1) Siehe unter II.
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XXXI.

Literae pastorales episcoporum provinciae Goritiensis d.d. 27.

Nov. 1887 de iiturgia quadam sic dicta siawica catholicae

ecclesiae contraria.

Venerabili Clero universae provinciae metropoliticae Goritiensis sa-

lutem et benedictionem a Domino et Salvatore nostro Jesu Christo!

Venerabiles, dilectissimi in Christo Fratres!

Episcopi provinciae metropoliticae Goritiensis, qui de gravissi-

mis dioeceseon suarum rebus consultaturi Goritiam convenerunt, re-

ligioni sibi duxerunt haec palam enuntiare.

In quibusdam ephemeridibus, quae in Nostra provincia eccle-

siastica sive rebus politicis agendis sive artibns liberalibus colendis

in lucem eduntur, identidem quaedam scripta inveniuntur, quae non

minus a sensu catholico aliena, quam fidelium saluti cum temporali

tum spirituali perniciosa sunt. Id praeprimis nuperrime denuo ac-

cidit modo adeo uefando, ut maxime inde dolore affecti simus.

Profecto quidem ! Catholici et Protestantes
,

Christiani et in-

fideles SS. Patrem nostrum Leonem XIII. summa veneratione pro-

sequuntur eumque in numero maximorum Pontificum, quos divina

Providentia Ecclesiae Christi donavit, ponunt. Quare universus fere

orbis certat, ut instans eius lubilaeum sacerdotale quam solemnis-

sime obeat. Nostrae tantum provinciae proh dolor ! exceptio con-

tigit. Ephemerides, quibus nomen »SIovenski Narod,c quae iu popnlo

perquam catholico vulgantur, cuius etiam saluti praeprimis prospicere

se iactant, venerandum senem iubilarera, universi orbis christiani

Principem, inde etiam fidelium curae Nostrae commissorum Patrem

spiritualem, ipso, ut ita loquamur, lubilaei pervigilio — horribile

dictu — »generis humani purgamentum* dicere ausae sunt

!

Quare pro Nostra
,
quam lesu Christi his in terris Vicario

debemus pietate et pro studio, quo Nos honori popnli catholici, curae

Nostrae traditi, consulere oportet, einsmodi ignominiae, cui in ephe-

meridibus publicis parem haud facile invenire liceat, quaque non

tantum Catholicorum, verum etiam quorumvis aliorum honestorum

hominum animi gravi offensione afficiuntur, solemniter hisce recla-

mamus.

Eiusdem generis ephemerides, inter quas primum locum idem
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»Slovenski NaroJc obtiaet, suum esse ducunt sanctissimis religionis

nostrae mysteriis se ingerere atque Ecclesiae Dei ordinem et linguam

cultus divini praescribere.

Eadem veneranda Missae mysteria, quae antiquitus Ecclesia

»disciplina arcani« oculis prophanis subducebat, hodiedum ex aedibus

sacris in forum publicum trahuntur, ubi libidini nationali et politicae

exponantur! Ex antiquo iam tempore res ad liturgiam spectantes

(sicut patet ex. gr. ex agendi ratione s. Qregorii) tantae gravitatis

habitae sunt, ut de iis absque peculiari Spiritus S. auxilio nequid-

quam disponere liceret; nunc autem partes liturgiae ordinandae viri

assumere volunt, quos inimico in Ecclesiam catholicam animo vel

saltem legum ecclesiasticarum incnrios esse publice constat ! Viri

quondam, licet moribus sanctissimi, gloriae Dei studiosissimi plenique

Spiritu Sancto essent, qui pro salute fidelium vel ipsam mortem pa-

rato animo oppetebant, nihilominus liturgiam sacram lingua aliena

obibant neque persuaderi iis poterant eam regno Dei promovendo vel

fidelium pietati fovendae obstare ; hodiedum vero contra linguam

liturgicam vel illi ipsi contendere audent, qui non tantum Ecclesiae

catholicae non student, ut etiam et verbo et scripto eam impugnent,

immo neque minari vereantur se ei obedientiam denegaturos, nisi

ipsorum votis obsequatur!

Atque (ut de Ecclesia taceamus) liistoria sat superque nobis

testatur plures populos, licet in liturgia propria lingua usi non sint,

tantum nihilominus culturae ac perfectionis culmen attigisse, ut nulla

nationum, quae lingua domestica liturgiam sacram celebraut, ue a

longe quidem cura iis comparari possit. Et tamen isti liturgiam na-

tionalem praetendunt, quae absque ea natio neque excoli neque no-

men magnum sibi parare possit!

Ideo Nos eiusmodi agendi rationem, qua ordo et disciplina ec-

clesiastica maximo discrimini exponitur, solerani iudicio condeinua-

mus. Si ne ipsis quidem Episcopis in sacra liturgia quidquam in-

novare licet, cum ius hoc soli Sedi Apostolicae reservatum sit, quo-

modo tolerari potest, ut homines privati, sive sacerdotes sive laici

sunt, rem, quae nullo modo ad eorum manus spectat, sibi at-

tribuant ?

Neque illis assentiri possumus, qui putant. Ecclesiam eiusque

instituta et liturgiam ab bominum ac temporum opinionibus, quae

semper mutantur, pendere votisque politicis sive nationalibus eam

morem gerere oportere.

Qui nomine catholico gloriatur, rite scit Ecclesiam non homi-

num, sed Dei opus esse eamque ab eodem Deo eiusque Spiritu regi.
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Quae neque latere eum potest non nationum esse, ut Ecclesiae, neque

hominis, ut Domino Deo, verum vice versa, ut Ecclesia nationibus

ut Deus hominibus normam et modum definiat, quo fideles vitam

religiosam componant sensaque sua cultu etiam publico communiter

exprimant. Cuique fideli persuasum est Ecclesiae Dei obedientiam

strictam deberi
,
cum Deo ipsi contradicat

,
qui ejus Ecclesiam

non audit.

Qui secus sentit
,

opus divinum
,

Ecclesiam ,
arbitrio humano

subiicit, eius indolem snpranaturalem et divinam negat facitque ex

creatura, videlicet ex natione, numen divinum. Atque, ut talem

sentiendi modum mitissimo iudicio perstringamus ,
Protestautium

placitis obsequi eiusmodi dicendus est, qui superiores suos tamquam

populi delegatos habent, a quo potestatem nacti sint; quare etiam

iure postulare possunt, ut regimen ecclesiasticum votis nationalibus

et politicis obtemperet atque ex bis agendorum normam sumat

;

verum a sensu catholico, nihil magis alienum est, quam ita sentire;

quisque catholicus enim credit atque certissimum habet Papam et

Episcopos a Spiritu Sancto positos esse regere Ecclesiam Dei.

(Act. XX. 28.)

Quam ob rem nemo negare potest Nostrum esse omni cum

auctoritate et muneris Nostri pastoralis potestate vocem No.stram

contra eiusmodi molimina efferre, quae tum ob principia, quibus in-

nituntur, tura oh modum, quo fiunt, efficere valent, ut Ecclesia a

Deo fundata servilis studiorum humanorum ancilla fiat, ut fides po-

puli labefactetur, ut vinculum, quo cum Pontifice Romano, qui a

lesu Christo Ecclesiae caput constitutus est, iungimur, relaxetur ac

solvatur, disciplina ecclesiastica evertatur, tandem ut magisterium,

legislatio nec non de rebus ecclesiasticis iudicaudi ius ad opinionem

sive privatam sive publicam deferatur.

Ceterum etiam de rebus politicis levius indicare dicendus est

putans se gloriae nationis suae eo providere, ut dissidia in ea seminet

eiusque religionem misceat ac turbet. Quis namque maiorem nationi

ruinam parat quam illi, qui fide sublata primas veri profectus leges

ei subvertunt? Qui modo occultius, modo manifestius, ast nunquam

non animo infensissimo omnem operam navant, ut unitatem fidei ca-

tholicae impetant
, ut necessitudinem inter sacerdotes et laicos re-

laxent, ut vitam populi a fide eiusque praeceptis submoveant? Qui,

ut brevi totam causam complectamur, omnibus viribus enituntur, ut

in natione sensum catholicum exstinguant? Eodem tandem conferunt

scriptores ephemeridum, quae »belletristicaet dicuntur, utpote arti-

bus pulchris colendis in lucem editae
,
qui iuventutem ,

in qua
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caiusque nationis spes potissima posita est, stilo lubrico ac sermone

expolito allicientes corrumpunt. Neque in nobis eius generis scrip-

tores desiderantur, qui literaturaro nationalem iuvandi studium prae-

texentes, calamum stringunt terribile illud »vaeh4 negligentes, quod

dominus minatus est >homini illi, per quem scandalum venit.«

(Matth. XVIII. 7.) Ideo Episcopi etiam de politica populi cuiusque

salute bene merentur, eius duces monentes potissimum unitatis so-

ciales fontem, ex quo solo nationi vera beatitudo ac animi tranquil-

litas promanat et firmatur, Deum eiusque sanctam Ecclesiam esse:

»Beatus populus, cuius Dominus Deus eius.« (Ps. CXLIII. 15.) —
Dominus utique atque Dux tum in rebus privatis tum in publicis, in

rebus, quae ad nationem spectant baud secus atque in vita so-

ciali etc.

Praeter ea, quae monuimus, et alia quaedam res est, quae

animum Nostram magno dolore afficit. In pluribus ephemeridibus

omnium fere nationum in Imperio nostro degentium, mens quaedem

— ne severius dicamus — a communi omnium nostrum patria, quae

Austria est, aliena spirat, qua alii aliorsum trahuntur. Etiam haec

studia Austria inimica alioque tendentia toto animo aversamur et

condemnamus. Etenim sacrosancta est lex divina, quae mandat, ut

subditi simus potestatibus, quae a Deo ordinatae sunt. (Rom. XIII. l.)

vetatque nos vincula illa dissolvere, quibus divina Providentia su-

perioribus saeculis populos principibus nexuit. Obedientiara et fidem

erga principes cuique Catholico non prudentiae ratio (opportunitas)

commendat, sed officium religiosissimum eam imponit; neque ea ex

nationalibus vel politicis aliisve similibus rationibus, verum ex sola

erga Deum ipsum reverentia et obedientia pendet: haec cuique Ca-

tholico officium religiosum est, cuis eum aliquando coram Deo ludice

iustissimo rationem reddere oportebit non minus ac aliorum officio-

rum lege divina ei iniunctorum. Utique dolendum est quod gravis-

simarum harum veritatum memoria in dies magis obliteratur; sicut

enim illi, qui nationes regunt, iam dudum falsis disciplinis obsecuti

Deum eiusque iura e republica exsulare fecerunt, ita etiam nationes

earumque duces, malum illorum exemplum imitantes, vitam publicam

a Dei et Ecclesiae praeceptis alienare student. Verumtameu lex

semper manet lex atque subditi sicut pridem, ita etiam nunc prin-

cipibus suis obsequium ex religione debent.

Etiam alia ratio est, ob quam in studia reipublicae inimica

gravius Nobis animadvertendum esse putamus : emolumentum vide-

licet, quod ex obedientia erga Principem Ecclesia et religio catholica

in nobis capit. Temporibus enim, quibus vel in regnis, quae maiore
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Catholicorum numero constant, Ecclesiae catholicae maxima obstacula

obiciuntur et sanctissima eius iura violantur, quibus etiam principes,

qui nomine catholico audiunt, non verentur partes, quae solius Ec-

clesiae sunt, sibi arripere, quibus in omnibus societatis gradibus

sensus catholicus in dies magis deperit, qui sperari poterit in regnis,

quorum maxima civium pars acalhoUca est, principem ecclesiasticae

seu caesaropapisticae potestatis libenter iacturam passurum esse, ut

parvae civium catholicorum manui eornmque Ecclesiae gratiam exhi-

beat? Historia talium regnorum sat nobis testatur ad recentissima

usque tempora contrarium evenisse, ita ut in plenam religionis per-

niciem cederet — ac profecto »Slovenski Narodt et aliae eius generis

ephemerides ecclesiam schismaticam ut omnium Slavorum futuram

iam praedicare non erubuerunt — si populus catholicus affinitatis

tantum nationalis gratia, a nationibus, licet non genere propinquis,

fide tamen catholicis seiungi vellet, ut cum aliis a fide catholica non

tantum alienis, verum eidem etiam infensissimis, societatem ineat.

(Numquid non ignomina, qua in »Slovenski Narod» Summum Pon-

tificem impeti supra memoravimus, ex illo odio repetenda est?) —
Evangelium lesu Christi longe alium propinquorum amorem nobis

commendat aliamque unius, quod uecessarium sit, curam, praecipiens

:

»Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus;

et qui amat filium aut filiam super me
,

non est me dignus, c

(Matth. X. 37.) »Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid

amplius facitis? nonne et ethnici hoc faciunt?« (Ibi. V. 47).

Tandem eiusmodi studia perversa damnare iubet Nos etiam

pietat, qua erga gloriosissimam Dynastiam austriacam, ac praeprirais

erga augustissimum eius Principem, gloriosissime regnantem Impera-

torem ac Dominnm nostrnm repleti sumus. Profecto quem nostrum

repleti sumus. Profecto quem nostrum latet in Austria, si Ecclesia

catholica adhuc vitam agit, post Deum maxime gloriosis domus

habsburgicae Principibus tanti beneficii gratias referendas esse, atque

nostris etiam diebus augustissimi Imperatoris gratiae deberi, quod,

quamvis tempora iniqua sint, nihilominus Ecclesiae catholicae tot

bonis in nobis frui licet, quodque tot mala ab ea arcentur vel sal-

tem levantur? Sicut ergo gratus animus iubet nos quotidie Dominum

exercituum et Regem regum obsecrare, ut nobilem illum ac strenuum

et pium sensum in augustissima Imperatoris familia gratia sua foveat

ac firmet, quo Ecclesia catholica, quae firmissimum diversarum Au-

striae nationum ad unam societatem coalescentium vinculum est, in

animis subditorum altiores in dies radices mittat; ita eiusdem gra-

-titudinis lex populos tenet, nt firma fide ac animo constanti addicti
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sint augustissimae Principum familiae, cui pretiosissimum, gravis-

simum omniumque maxime necessarium bonum — fidem catholicam,

post Deum conservatam debent.

Ceterum haud veremur solemniter hic asserere fideles terrarum

curae Nostrae commissarum historia teste constanti semper erga

augustissimam Dynastiam pietate devotos fuisse ac inconcussae huius

fidei signa splendidissima dedisse. Sed item asseverare non dubita-

mus etiam in reliquum tempus vexillum Austriae ab iis non tantum

non relictum iri, verum etiam semper sacrosanctum fore. Ipse honor

nec non provinciae Nostrae eiusque incolarum bona, cui Nos prospi-

cere oportet, aestimatio, postulat, ut eo gravius quarundam epheme-

ridum stilum nec non certi generis studia, quae ab infimis usque ad

summos probantur nemini, neque populi votis respondent, sed non-

nisi apta sunt efficere, ut fides eius patriotica vereque austriaca in

dubium vocetur, alta voce reprobemus.

His monitis tamen officio Nostro nondum plene Nos satisfecisse

putamus; etenim miseranda, quae attigimus, mala ac quae ex iis

minantur pericula, postulant, ut certis consiliis iis occurramus.

Quare non minus severissimae, quae Nobis de rebus ecclesia-

sticis Nostrarum dioeceseon nec non de animabus curae Nostrae cre-

ditis coram Deo aliquando reddenda erit, rationis conscii, quam

propriae etiam Cleri ipsius, cui, quod singuli delinquunt, universo

imputari solet, utilitati consulturi, omnes Sacerdotes et Clericos

iurisdictioni Nostrae subiectos severissime et sub »obedientia cano-

nicae hisce vetamus propria auctoritate quidquam innovare aut qua-

lemcunque partem habere cum iis, qui liturgiam et linguam liturgi-

cam iure ecclesiastico sancitam quomodocunque impugnant. Neve

quisquam hoc Nostrum vetitum migrare vel negligere audeat, usum,

qui alibi vigeat, praetexendo, verum noverit se de sua in hac re

agendi ratione ex iis tantum, quae a superioribus ecclesiasticis ei

praecepta sunt, aliquando indicatum iri.

Item porro — quatenus id omnino opus est — necessarium

ducimus, omnibus Nostris institutis ecclesiasticis et seminariis, item

omnibus Sacerdotibus et Clericis severissime interdicere, ne epheme-

rides vel opera, quae supra notavimus, quacunque lingua scripta

sunt, habeant vel iuvent, neve quomodocunque iis edendis vel scri-

bendis operam navent. Certo speramus nunquam futurum esse, ut

Nobis causa detur in inobedientes poenis etiam canonicis animadver-

tendi. Econtra in spe sumus atque Clerum graviter etiam hortamur,

ut omnibus viribus et pleno studio ephemerides perquam catholice

sa[>ientes et principiis Ecclesiae obsequentes, hinc augustissimae Dy-

Digitized by Google



De liturgia quadam sie dicta alnteica cathoU ecclesiae contraria, 407

nastiae Odem integram servantes, fovendas, propagandas et invandas

curet, ut ita malis, quae ephemerides adversariorum haud parvo cum

profectu parant, aliquo modo occuratur. Neque enim dubitare licet

pastoralis Cleri muneris esse ephemerides bonas fovere.

Ita iam rationis Nobis reddendae conscii statuendum ducimus.

Sed ratio haec plus minusve etiam singulorum ex Clero est. Utinam

ergo omnes Nostri Sacerdotes plenam eius conscientiam servantes et

principiis vere ecclesiasticis obsequentes
,
omni ratione

,
tum verbo

tum opere, Episcopis suis arctissime iuncti mutuam operam exhibeant

pro Deo, Caesare et Patria!

GorUiae VI. Kal. Decembris 1887.

t Aloysius, Princeps Archiepiscopus Goritiensis et Metropolita.

t Joannes Nepomucenus, Episcopus Tergestino-Iustinopolitanus.

t Franciscus Anianus, Episcopus Veglensis.

t lacobus, Princeps Episcopus Labacensis.

t loannes Baptista, Episcopus Parentino-Polensis.
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XXXII.

lieber die Trauerzeit nach polnischem Rechte.

Von Dr. Boleslaw Vlanowaki, Docenten an der üniveraität zu Krakau.

Die zahlreichen Capitels- und Collegiatsarchive in Polen ent-

halten neben den seit dem Anfänge des XV. Jahrhunderts begin-

nenden Sitzungsprotocollen (acta actorum), auch viele andere, selbst

in’s XII. Jahrhundert reichende Handschriften, die grösstentheils

noch nicht ausgebeutet, ja nicht einmal verzeichnet sind*); ausser-

dem bergen die Consistorial-Archive eine grosse Anzahl dickleibiger

Bände, in welchen sich die Thätigkeit der geistlichen Gerichte seit

dem XV. Jahrhundert treu wiederspiegelt; die verhältnissmässig ge-

ringe Zahl der gedruckten Synodalstatuten nnd Sendordnungen könnte

sehr leicht bei fleissiger Durchmusterung aller öffentlichen und Pri-

vatsammlungen noch bedeutend vermehrt werden*).

Möglich ist nun bei dieser Sachlage nur eine theilweise, sich

je nach der allmäligen Herbeiziehung handschriftlichen Materials

richtende Bearbeitung der Geschichte des canonischen Rechts in

Polen, und in der Hoffnung manchen auch für weitere Kreise inte-

ressanten Beitrag zu liefern, beabsichtige ich es in einer Reihe von

kleineren Abhandlungen das bisher fast vollständig vernachlässigte

Gebiet in Angriff zu nehmen.

Es kann nicht bezweifelt werden, dass das canon ische Recht

sehr lange in Polen in manigfachen Richtungen unbedingte Herr-

schaft ausübte, und es kommen die ersten Spuren eines gegen die

allerdings nicht unerheblichen Ansprüche des geistlichen Standes ge-

richteten Widerstandes der Bevölkerung eigentlich erst im XIV. Jahr-

hundert vor.

Besonders waren es die Zehntangelegenheiten, welche den Adel

veranlassten dem Klerus gegenüber feindselig aufzutreten und auch

1) Die HandBchriften des Capitela-Archiv in Krakau hat der Domherr

Ignaz Polkowski sehr sorgfältig verzeichnet. Dieser Catalog aber, welcher in

den Publicationen der Krakaner .\cadcmie der Wissenschaften veröffentlicht

wurde, bildet eine ganz vereinzelte Erscheinung.

2) Ausführlicher über diesen Gegenstand habe ich einer besonderen in

polnischer Sprache verfassten Schrift geh.mdelt; dieselbe ist betitelt: »0 pracach

przygotowawczych do historyi prawa kanonicznego w Polscc,* (Ueber Präliminar-

Arbeiten zu einer Geschichte des canonischen Hechts in Polen) Krakau 1887.
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in anderen Hinsichten dessen früher wohl niemals beanstandeten

Forderungen schroff abzuweisen.

Um nun der sich in dieser Beziehung oft recht peinlich ge-

staltenden Sachlage zu steuern, nahm man in Polen schon seit der

Mitte des XIV. Jahrhunderts zu Verträgen und Concordaten, als zur

geeigneten Abhilfe, seine Zuflucht; und zwar nahmen einerseits die

Könige als Vermittler die Sache in ihre Hand, andererseits aber ver-

trugen sich die Stände in jeder einzelnen Diöcese besonders; und so

geschah es, dass im Laufe des XIV. und XV. Jahrhunderts mehrere

solcher particulären Diöcesan-Concordate zu Stande kamen, ein all-

gemeiner aber das ganze Reich umfassender Vertrag wohl angestrebt,

doch nicht erzielt wurde.

In Kleinpolen, welches zu jener Zeit mit der Krakauer Diöcese

zusammenfiel, setzte der berühmte und energische Bischof, Zbigniew

Oleänicki, die Vereinbarung der Geistlichkeit mit dem Adel in den

Jahren 1434 und 1435 trotz vielen Hindernissen glücklich durch ').

Gleich im ersten Artikel der betreffenden Vertragsurkunde wer-

den die der geistlichen Jurisdiction überlassenen Angelegenheiten

folgendermassen aufgezählt

:

»Item primo pro heresi; secuudo pro matrimonio et ejus inci-

denciis; tercio, si quis culpa sua sacramentum eucharistie adminus

semel in anno non receperit, aut eciam confessus non fuerit
;
quarto,

si quis sponte se ad aliquid faciendum aut soluendum apud acta iudi-

cum ecclesiasticorum, aut aliorum officialium, auctoritatem ordinariam

habencium obligavit; quinto, si quis manus violentas in clericum in

loco honesto aut in via iniecerit; seito, causas testamentales*).«

Demnach gehörte die Gerichtsbarkeit in Matrimonialsachen vor

das bischöfliche Richteramt, welches hauptsächlich durch die vom

Bischöfe bestellten und von demselben unmittelbar abhängigen Of-

ficialen vertreten wurde. Das einzige Recht aber, welches sowohl in

der »curia episcopalis« als in den Comsistorien, in welchen die Offi-

1) Dieses höchst interessante und für die Geschichte des canon. Rechts

in Polen änsserst wichtige Denkmal ist zu finden bei linndtke, Jns Polonicum,

p. 240—245; aber mit falscher Jahreszahl (1447) und unrichtiger Ucberschrift

(Lauda Cracouiensia). — Eine kritische Untersuchung öber dieses und analoge

polnische Concordate habe ich geliefert in einer »Laudum Vartense* betitelten

Abhandlung.

2) Ich führe diese Bestimmung des kleinpolnisehen Vertrages direct nach

der mir zu Gebote stehenden Handschrift an, weil der von Bandtkc mitgctheilte

Text wegen sehr zahlreicher üncorrectheiten kaum wissenschaftlich zu ge-

brauchen ist.

Archiv Tür Kirohcnreoht. LIX. 27
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cialen den Vorsitz hielten, znr Geltung kam, war dasjenige, welches

im Decretum und in den Decretalen niedergeschrieben war.

Da sich nun die weltlichen Landesgerichte (iudicia terrestria)

mit Ehesachen nicht zu befassen hatten
,

so brauchten folgerichtig

auch die für weltliche Gerichte bestimmten Gesetze nicht im min-

desten der ehelichen Verhältnisse zu gedenken. Daher kommt es

auch, dass man zwar in den Polnischen Rechtsdenkmälern vielen das

eheliche Gäterrecht betreffenden Vorschriften begegnet, aber keine die

Ehe als besonderes Recbtsinstitut regelnde Normen findet.

Doch gibt es in dieser Hinsicht eine einzige Ausnahme, welche

als desto merkwürdiger erscheinen dürfte, je weniger tliätig sich das

polnische Recht auf diesem Gebiete bewies.

Unter den auf dem kleinpolnischen Landtage vom Jahre 1474

mit Gesetzeskraft für Kleinpolen erlassenen Bestimmungen lautet

die elfte folgendermassen

:

»De sede viduali — Item statuimus, quod vidua non in alia

veste, nisi in nigra, vel subnigra debeat ambulare, cingulos argenteos

vel aureos, nec crinalia portare, clenodia omnia cuiuscunque sint con-

ditionis, sine pepla nobilia tenetur a se amovere, alias si excesserit,

et per aliquem amicum mariti defuncti approbata fuerit, bonis om-

nibus mariti sui priuari debet.c

Die Wittwe muss also fortwährend nur Trauerkleider benützen,

untersteht in dieser Beziehung der Aufsicht aller Freunde und

selbstverständlich auch aller Verwandten des verschiedenen Gemahls;

wird ihr aber Verletzung dieser Trauerpflicht bewiesen, so verliert

sie alle ihr vom Manne hinterlassenen Güter, ohne auf etwaige Ent-

schädigung irgend welchen Anspruch erheben zu können.

Somit werden in Kleinpolen zwei neue Rechtsinstituten zum
Leben gerufen

:

1) Der Trauerzwang für die von ihrem Gemahl bedachte Wittwe,

und zwar ein nicht etwa zeitlich beschränkter, sondern erst mit dem

Ableben der Wittwe endender Zwang;

2) Eine vermögensrechtliche Strafe für die sich der Trauer-

pflicht entziehende, von ihrem Manne versorgte Wittwe.

Im Jahre 1474 besass noch das vor 40 Jahren geschlossene

Concordat seine Gesetzeskraft in unbeschränkter Ausdehnung, und

den Bestimmungen desselben zufolge gehörten ja unbedingt vor den

geistlichen Richter alle die »pro matrimonio et eins incidenciisc

geltend zu machenden Ansprüche.

War nun die Trauerpflicht und die Verletzung derselben nicht
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eine jener Angelegenheiten, welche unter den »incidencia matrimonii«

mitverstanden werden mussten?

Und wenn jüngstens Freisen •) es vollkommen überzeugend dar-

gelegt hat, dass durch das canonische Recht die über das »tempus

luctus« im römischen Rechte aufgestellten Vorschriften aufgehoben

worden sind, so ist zu schliessen

:

1) Dass auch in Polen die geistlichen Gerichte die Wittwe für

die Verletzung der Trauerpflicht zu bestrafen keinen Anlass fanden

;

2) Dass es eine principiell nicht gerechtfertigte Einmischung

in fremdes Jurisdictionsgebiet war, wenn der kleinpolnische Landtag

einen Trauerzwaug zu begründen suchte und für die Verletzung des-

selben besondere Strafen festsetzte.

Denn natürlich würde doch der über die Wittwe die Aufsicht

führende Freund oder Verwandter des Gemahls, im nöthigen Falle

seine Anzeige nicht an das Consistorium oder den Official
,

sondern

vor dem weltlichen Gerichte erstatten ; das weltliche Gericht wäre

aber auch befugt, das ürtheil zu fällen und zu vollstrecken, was

alles mit dem Inhalt des in Kraft bleibenden Vertrages zwischen

den Ständen kaum in Einklang gebracht werden könnte.

Es wurde schon einmal behauptet, dass sich seit dem XIV. Jahr-

hundert der Adel nur zu oft in heftige Streitigkeiten mit der Geist-

lichkeit einliess ; diese Sachlage dauerte unverändert auch noch lange

später fort. Noch im XVII. Jahrhundert beschäftigte sie die Reichs-

tage und führte zu verschiedenen Unterhandlungen
, bei denen der

weltliche Stand Forderungen zu stellen nicht versäumte und seiner

üblen Laune ungehindert Luft machte.

Kamen dabei alle möglichen Angelegenheiten zur Sprache,

so bildete dennoch die von den geistlichen Gerichten in Ehesachen

au.sgeübte richterliche Gewalt keineswegs eines der Streitobjecte. Im

XV. Jahrhundert aber war man so vollkommen von der Competenz

der Kirche in dieser Richtung überzeugt, dass selbst die heftigsten

Widersacher des geistlichen Standes in ihren am weitesten gehenden

Programmen , in welchen man es sich mit dem privilegium fori oft

sehr leicht nahm, bei der Anfzählung der ihrer Ansicht nach nicht

vor das geistliche Gericht gehörenden Sachen — »exceptis causis

matrimonialibus« immer zu bemerken pflegten *).

1) »Die Strafen des verletzten Trauerjahres nach heutigem Recht,« im

52. Bande des Archivs fQr kath. Kirchenrecht S. 179—186; vcrgl. Dernbury,
Pandecten III. S. 53 Note 10.

2) Ueber das Nähere vergl. man unsere polnisch verfasste Abhandlang

:

»Zjazdy Piotrkowskie z r. 1406 i 1407 i ich üchwaty,« (Die in Piotrköw in den

27*
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Wenn nun das von dem kleinpolnischen Landtage erlassene Ge-

setz im noch fortbestebenden Concordate eine Bresche schlug, so

muss man , um die eigentliche Tragweite der neuen Massregel ge-

hörig zu würdigen, die öconomische Bedeutung derselben nicht ausser

Acht lassen.

Das polnische Recht wahrte die Interessen der adeligen Ge-

schlechter mit ganz besonderer Aufmerksamkeit, und bot alles

mögliche auf, damit nur dieselben nicht um ihre unbeweglichen

Güter gebracht würden. Die Gefahr aber drohte von zwei Seiten

her; erstens konnte eine Vermögensminderung für das Geschlecht

durch das den Töchtern gegenüber den Eltern zustehende Erbrecht

erfolgen ; zweitens dadurch
,

dass eine kinderlose Wittwe von ihrem

Gemahl dessen gesammte Güter oder einen Theil derselben als Ge-

schenk oder wenigstens zum lebenslänglichen Niessbrauche erhielt.

In beiden Richtungen suchte das polnische Recht der den Ge-

schlechtern drohenden Gefahr die Spitze abzubrechen. Im ersten

Falle durch das allen männlichen Geschlechtsmitgliedern gegenüber

der von ihrem Vater ländliche Güter erbenden Frau anerkannte Re-

tractsrecht; im zweiten aber dadurch, dass man der Wittwe aus dem

Vermögen des verstorbenen Gemahls die von ihr selbst eingebrachte

Dos sammt der Wiederlage (dotalicium)
,
und dann ferner die »pa-

raphernalia in pecuniis, gemmis, lapidibus et vestibus superezstanti-

bus« zwar zuerkannte
,

dies aber nur auf so lange
, bis sich die

Wittwe zu einer zweiten Ehe zu schreiten nicht anschickte. Dann aber

mussten den »puerisc erster Ehe nicht nur »omnia bona paternalia

integraliter,c aber zudem auch noch die »medietas quorumlibet

bonorum maternalium in quibnscunque rebus consistant,« zufallen *).

So verordnete es das Recht des XIV. Jahrhunderts.

Es traf sich aber sehr oft, dass gegen ihre Gemahlinnen besonders

wohlwollende Männer über ihr Vermögen anders
,

als das Gesetz es

forderte, verfügten. Sie bestellten nämlich die Dos und das Dota-

Jahren 1406 nnd 1407 stattgefandenen Versammlungen , und die Beschlüsse

derselben).

1) Die angeführte gesetzliche Vorschrift ist den kleinpolnischen, Ton

Kasimir d. Grossen herrührenden , Statuten entnommen
;

Helcel

,

Starodawue

Prawa Polshiego Pomniki (Monumenta iuridica Poloniae) I p. 121 N** CI ; in

der neueren vom Senator Romuald v. Hube veranstalteten kritischen, seinem

Werke über das poln. Recht im XIV. Jahrh. beigefügten Ausgabe p. XXXV
N®. XCV. Ich bemerke gelegentlich, dass die ältesten polnischen Rechtsdonk-

mäler auch in dom von Hermcncgild Jireüek heransgegebenen »Swod zakonnw

sloTanskych« (Sammlung slavischcr Reebtsdenkmäler) zu finden sind. Die be-

treffende Vorschrift befindet sich in zuletzt genannter Ausgabe p. 566 N® 101.
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licium an ihren gesammten Gütern, so dass die nach ihrem Ableben

eintretende >Sedes vidualist ihr ganzes Vermögen umfasste. Da aber

der Wittwe lebenslänglicher Niessbrauch an der »Sedes vidualisc zu-

stand, so konnte aus derartigen Verfügungen nicht geringer Schaden

den »pueri,« eventuell den »proximiores« des »mariti demortui« er-

wachsen.

Als man nun im Jahre 1423 auf der Versammlung zu Warta

die Revision der alten grösstentheils aus dem XIV. Jahrhundert

stammenden Statuten in Angriff nahm, versäumte man es nicht, auch

auf das eheliche Güterrecht zurückzukommen, um es in Beziehung auf

die Wittwe möglichst zu verschärfen.

Den Beschlüssen von Warta zufolge, sollte die Wittwe fortan:

»tantum circa dotem et dotalicium manere, alia vero [bona], in qui-

bus dotem seu dotalicium non habuerit, pueris vel proximioribus re-

signare*).« Das schien aber noch nicht genügend, und der unmit-

telbar nachfolgende Artikel der Statuten von Warta änderte die von

uns bereits angeführte ältere Vorschrift in dem Sinne, dass die

Wittwe nicht mehr auf die gesammten Mobilien aus dem Nachlasse

ihres Mannes Anspruch erheben konnte
,

sondern ausschliesslich auf

die »paraphernalia domestica, thesauro videlicet pecuniis et argento,

equis magnis, omnibus armis, equireis exceptis, que omnia ad pueros

devoluantur,« verwiesen wurde.

Diese Einschärfungen blieben aber theilweise wirkungslos, denn

sowohl nach dem J. 1423, als früher pflegten die Männer ihren Ge-

mahlinnen vortheilhaftere Aussichten auf den Pall der Verwittwuug

beim Abschluss der Ehe zu sichern.

Allerdings fand die in dieser Beziehung ziemlich natürliche

Liberalität der Gatten insofern Einschränkung, als den betreffenden

Verträgen immer die Clausei einverleibt wurde: »si [vidua] ad se-

cundas nuptias non convolaverit.« Geschah letzteres, so durften die

»proximiores mariti« gegen Auszahlung der festgestellten Geldsumme

die unbeweglichen Güter von der in eine zweite Ehe eintretenden

Wittwe zurückfordern, waren aber Kinder vorhanden, dann erhielt

die Mutter ihre Dos, das Dotalicium verblieb den Kindern erstei

Ehe ungeschmälert, ln diesem Sinne verfügte ebenfalls derselbe

kleinpolnische Landtag, von welchem auch die uns beschäftigende

Vorschrift herrührt.

Wir haben schon darauf aufmerksam gemacht, dass das Recht

des XIV. Jahrhunderts von der eine zweite Ehe eingehenden Wittwe

1) Helcel, I. c. p. 308 II; Jireiek, 1. c. p. 588 II.

Digilized by Google



414 Vlanowaki, Veber die Trauerzeil nach polnischem Rechte.

nicht nur die Ceberlassung der gesammten Güter ihres Gemahls,

sondern ausserdem noch die Abtretung der Hälfte ihrer eigenen Güter,

in erster Linie selbstverständlich der Dos, an die Kinder erster Ehe

forderte; wenn nun der kleinpolnische Landtag im Jahre 1474 be-

stimmte, dass die Dos in jedem Palle der Wittwe unvermindert zu-

rückgestellt werden müsste, auch wenn sie zum zweiten Male hei-

rathen wollte, so wurde durch diese Bestimmung nur die schon fest

eingebürgerte consuetudo terrestris gesetzlich sanctionirt.

In anderer Hinsicht aber wünschte man, der Wittwe das ihr

von Haus aus gehörende Vermögen überlassend, nur desto nachdrück-

licher das Geschlechtsvermögen in Schutz zu nehmen.

Denn leicht konnte es sich treffen, dass manche Weiber recht

gerne die ihnen auferlegte Bedingung des Verbleibens im Wittwen-

stande in Erfüllung bringen mochten, ohne jedoch dadurch die dem

verstorbenen Gemahl ihrerseits schuldige Pietät gehörig zu erweisen.

Man betrachtete nämlich jeden vom Manne der Wittwe zuge-

sicherteu Verinögenstheil als eine Prämie für das strenge Festhalten

am Andenken des verewigten Lebensgenossen
;

konnte nun denn

nicht die Wittwe auch anders als durch Wiederverheirathung diese

Pietätspflicht verletzen ?

Wenn sie leichtsinnig das vom Gemahl herkommende Vermögen

vergeudete, wenn sie in aus dem Nachlasse stam,menden Juwelen und

kostbaren Festkleidern geziert umherzog und einen freien Lebenswandel

führte, blieb sie dann noch der liebevollen Fürsorge ihres Mannes würdig.

Und nicht etwa sollte sich die Wittwe durch eine verhältniss-

mässig kurze Zurückgezogenheit fernere vollkommene Freiheit er-

kaufen
;

vielmehr nur so lange sie den Niessbrauch des ihr ver-

machten Vermögens behalten wollte, so lange sollte sie auch durch

den Trauerzwang gebunden bleiben, und durfte sie unter keiner Be-

dingung, die im >thesaurus< ihres Gemahls augehäuften Kleinodien

als Schmucksachen benützen.

Waren ja doch derartige Massregeln das beste Mittel : »ne

bona pueris vel proximioribus [mariti defuncti] annihilarentur et de-

solentur.« Man mochte schon die Wittwe im Besitze der Güter ihres

Gatten dulden, aber jedenfalls nur dann, wenn gehörige Bürgschaft

vorhanden war, dass das Geschlechtsvermögen keine Verminderung

dadurch zu erleiden hätte.

Konnte aber jeder, welchem das Wohl des Geschlechts am
Herzen lag, strenge Aufsicht der Wittwe gegenüber ausüben und

eventuell die von dem Gesetze angedrohte Strafe gegen dieselbe gel-

tend machen, so war damit nicht nur das nächste angestrebte Ziel
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erreicht, nämlich die Integrität des Vermögens gesichert, sondern

auch das fernere, welches darin bestehen mochte, die Liberalität des

Gemahl womöglich der Frau nutzlos und ihr desshalb auch nicht be-

sonders erwünscht zu machen. Denn augenscheinlich war die Gemahlin

nicht ferner in demselben Grade interessirt , vom Gatten Vermögen

auf den Fall der Verwittwung zu erhalten, wenn der Niessbrauch

desselben von so drückenden Bedingungen abhängig gemacht wurde.

Die eigentliche Tendenz also, welche in der im Jahre 1474 be-

schlossenen Vorschrift verfolgt wird, bestände demzufolge darin, dass

sowohl die kinderlose
,

als diejenige Wittwe
,
welche mit ihrem Ge-

mahl Kinder erzeugt hatte, auf die Dos allein beschränkt werden

sollte. Denn da das Dotalicium unzweifelhaft zu den bona mariti

gehörte, so läuft in jedem Fall die der ihr auferlegten Trauerpflicht

nicht genugthuende VFittwe Gefahr, dasselbe in Folge einer Anzeige

der daran interessirten Personen einzubüssen.

Woher aber denn der kleinpolnische Landtag zu jenem eigen-

thümlichen Gesetze das Vorbild genommen ? Selbstverständlich ans

dem canonischen Rechte nicht.

Gelehrt aber wurden auf der Krakauer Universität nicht nur

das Decretum und die Decretalen, sondern auch die Leges, das

römische Recht. In der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts gab

es in Polen wohl schon sehr viele Leute, welche im Corpus Juris

civilis bewandert waren, und brauchen wir nicht zu staunen, wenn

irgend einer der am Landtage theilnehmenden Würdenträger eine

Reminiscenz seiner romanischen Studien zu einer in Klein-Polen

geltenden Vorschrift umstempelte. Freilich blieb dabei ans dem
römischen Gesetze ‘) nur wenig übrig , wohl nur der Gedanke

,
dass

der Gatte von der Wittwe betrauert werden müsse, dass ferner auf Da-

gegenhandlungen eine Strafe zu verhängen sei. Wenn aber die Strafe

nach polnischem Rechte nur in vermögensrechtlicbem Nacbtheile be-

stehen sollte und insofern leichter als die römischrechtliche erscheinen

dürfte, so gestaltet sich die im Jahre 1474 in Klein-Polen festge-

setzte Trauerpflicht durch das ihr anklebende Merkmal der Lebens-

länglichkeit zu einer ganz allein dastehenden Institution, welche in

Inhalt und Bedeutung von dem römischen »tempus luctnsc ganz ver-

schieden ist.

Eine zweite Ehe durfte die auf das Vermögen des Gemahls

verzichtende Wittwe ohne weiters eingehen, sobald es ihr nur das

1) Die aber diesen Gegenstand geltenden Vorschriften des römischen

Rechts sind in jedem Pandectenlehrbnche znsammengestellt ; zn vergleichen

Accarias, Precis de Droit Romain, 1 (4. Edition) p. 239—240.
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canonische Recht gestattete; darum kümmerte sich das kleinpolnische

Gesetz nicht im Geringsten , aber anders wenn die Wittwe das Do-
talicium, oder eventuell die gesammten Güter des Mannes behielt

Dann war sie zu lebenslänglicher Trauer angehalten, und nicht nur

eine zweite Ehe eingehen, sondern auch nur ein helles Kleid an-

ziehen durfte sie in keinem Falle.

Es ist sehr zweifelhaft, ob die besprochenen Bestimmungen des

kleinpolnischen Landtages längere Zeit hindurch Gesetzeskraft be-

hielten. In das allgemeine polnische Recht sind dieselben nicht

übergegangen, das vom Kanzler Johannes Laski ofßciell zusammenge-

stellte (an. 1506) Commune privilegium Regni Poloniae hat sie nicht

aufgenommen. Wir irren wohl nicht in der Vermuthung, dass es

eben die Geistlichkeit war, welche sich gegen die in Rede stehenden

Vorschriften erklärte.

Das canonische Recht wollte die Verletzung des Trauerjahres

nicht einmal mit einer Geldstrafe ahnden ; wie kam nun ein welt-

liches Gesetz dazu, auf diesem Gebiete gerade das Gegentheil in An-

wendung zu bringen. Denn anders konnte man ja das kleinpolnische

Gesetz nicht beurtheilen, als dass es mit einer vermögensrechtlichen

Strafe die Verletzung der Trauerpflicht bedrohte. Somit aber trat

das weltliche Recht dem kirchlichen schroff entgegen, ln diesem

Kampfe blieb nicht das weltliche Recht siegreich. Ueber eine Trauer-

pflicht und mit derselben verbundenen Strafen hören wir ferner im

polnischen Rechte niemals.

Digitized by Coogle



417

XXXIII.

Zum Stiftungsbegriffe (Rechtsfall).

Mitgetheilt von Dr. M. Kr<iushuld.

lu der Widraungsurkunde einer Messenstiflung und in Folge

dessen auch in dem Stiftungsbriefentwurfe kam die Bestimmung vor,

dass die Obligation devinculirt und der Erlös auf Celebrirung cur-

renter Messen verwendet werden solle, falls jemals beabsichtigt wer-

den sollte, den dem Seelsoger zufallenden Percipientenantheil in des-

sen Congrua einzurechnen. Das betreffende bischöfliche Consistorium

verlangte die staatliche Genehmigung und verwies für den Fall als

die Ertheilung der staatlichen Genehmigung für unzulässig erklärt

werden sollte, auf den Erlass der k. k. böhmischen Statthalterei vom

31. August 1883, Z. 60598, in welchem in einem ähnlichen Falle

dem Prager Magistrate erööhet worden ist, dass Widmungen, welche

im Vorhinein für einen bestimmten, wenn auch seinem Eintritte und

dem Zeitpunkte seines Eintrittes nach ungewissem Fall die Auf-

lösung einer Stiftung anordnen, keine Stiftungen seien, die Ingerenz

der Staatsverwaltung aber aus diesem Grunde für solche Widmungen

gar nicht vorliege und dass es sonach den geistlichen Behörden über-

lassen werden muss, die Tutel und Obsorge über die Erfüllung sol-

cher Widmungen aus eigenem Gutdünken zu übernehmen.

Qegm die staatliche Genehmigung der betreffenden Stiftung

wurde geltend gemacht, dass die bezogene Bestimmung dem Wesen

einer Stiftung, »welche auf alle folgenden Zeiten bestimmt wird,c

§. 646. a. b. G.-B. widerstreite und deshalb beantragt, dass von der

verweigerten Stiftungsannahme die Stifter verständigt werden, damit

ihnen durch die eventuelle Ablassung von ihrer der Stiftungsannahme

entgegenstehenden Anordnung die Errichtung der Stiftung dennoch

ermöglicht werde. Soferne dieselben aber auf dem beanstandeten

Beisatze beharren, müssen die Bedeckungsobligationen devinculirt und

dieselben beziehentlich deren Erlös den Stiftern zur Verfügung ge-

stellt werden. Selbstverständlich bleibe es ihnen dann unbenommen,

mit den Beträgen, welche sie für die Stiftung bestimmt hatten, zu

Gunsten der Kirche oder sonst in frommer Weise zu verfügen oder

dieselben zu kirchlichen Zwecken blos unter geistlicher Obsorge zu

widmen.
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Für die Zulässigkeit der staatlichen Genehmigung wurde Nach-

stehendes geltend gemacht:

Mit dem Hofdecrete vom 20. Februar 1840, Z. 3152, wurde

ausdrücklich zugelassen, dass das Einkommen aus geistlichen Stif-

tungen in die Congrua der neuen Pfarrer nicht eingerechnet werde.

Mit dem Hofdecrete vom 2. December 1843, Z. 33668, wurde

erklärt, dass auf die gedachte Vergünstigung nur jener Pfarrer An-

spruch habe, während dessen Nutzgenusses die Stiftung zugewachsen

sei, dass hingegen dem Nachfolger der' Stiftungsgenuss allerdings in

die Congrua einzurechnen sei.

Erst mit dem Ministerialerlasse vom 19. December 1851, Z. 169,

wurde die allgemeine Bestimmung getroffen : »Dass bei künftig zu

errichtenden Messenstiftungen der Stiftungsbezug in die Congrua

(sc. der Pfarrer) und in die Dotation der Mendicanten nicht einzu-

recbnen sei,< von welcher Bestimmung dann noch mit dem Mini-

sterialerlasse vom 20. Mai 1866, Z. 3374, ausdrücklich erklärt wurde,

dass sie auch auf die altgestifteten Pfarrer Anwendung zu finden

habe. (Seite 12 und 13 des Motivenberichts des Regierungsentwurfes

des Gesetzes betr. die Dotation der katholischen Seelsorgegeistlich-

keit aus dem Religionsfonde III. der Beilagen zu den stenographi-

schen Protocollen des Abgeordnetenhauses 9. Se.ssion).

Dieser Regierungsentwurf selbst enthielt keine ausdrückliche

Bestimmung betr. die Einrechenbarkeit oder Nichteinrecheubarkeit

des Stiftungseinkommens in die Congrua, sondern behielt im §. 2.

die Festsetzung des standesmässigen Minimaleinkommens unter Be-

rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse vor.

Der Congruaausschnss des Abgeordnetenhauses erachtete aber

für nothwendig die Frage nach der Einrechenbarkeit des Stifiungs-

einkommens in die Congrua im Gesetze zu beantworten und bestimmt

deshalb die nachträglich vom Abgeordnetenhanse auch beschlossene

Alinea g des Absatzes I. des §. 3. des Gesetzentwurfes des Congrua-

ausschusses, dass in die Congrua blos das Erträgniss aller vor Wirk-

samkeit dieses Gesetzes mit einem bestimmten Betrage errichteten

Messstipendien und Stiftungen für gottesdienstliche Functionen ein-

znrechnen sei
,

wenn deren Einrechnung keine Bestimmung des

Stiftsbriefes entgegensteht.

Welche Bedeutung der Congruaausschuss dieser gesetzlichen

Bestimmung zuerkannte, zeigt folgende Stelle aus dessen Berichte:

»Eine weitere Folge der einseitig nur von Staatswegen und

ohne Mitwirkung der competenten kirchlichen .Autorität unternom-

raeuen Versuche, diese schwierigen Fragen zu lösen, war die, dass
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für die Gläubigen jede wirksame Anregung fehlte, durch Zustiftungeu

dem bestehenden Mangel abzuhelfen, und dies um so mehr, als es

zur Uebung geworden war, jede solche Zustiftung sofort als in-

tegrirenden Theil der Bedeckung der Congrua in Anrechnung zu

bringen, so dass der Stifter vorher sehen musste, dass er mit seiner

Stiftung statt der beabsichtigten Aufbesserung der materiellen Lage

des Seelsorgers nur eine im einzelnen Falle verschwindende Ent-

lastung des Religionsfondes beziehentlich der allgemeinen Staats-

finanzen erzielen werde. Ja es musste die Möglichkeit vorherge-

sehen werden, dass durch eine solche Znstiftung, die sofort in die

Congrua eingerechnet wurde
, die Erlangung von Manualstipendien,

welche nicht eingerechnet werden konnten, beeinträchtigt und so die

materielle Lage des Seelsorgers statt eine Aufbesserung eine em-

pfindliche Schädigung erleiden werde — eine Voraussicht, die sich

in vielen Fällen verwirklichte und zu dem traurigen Resultate führte,

dass Zustiftungen
, soferne sie nicht durch besondere Clauseln die

Möglichkeit eines solchen Gehahrens ausschlossen
,

kirchlicherseits

geradezu zurückgewiesen werden mussten. Hiemit blieb aber die

Mitwirkung opferwilliger Widmungen der Gläubigen — diese natür-

lichste und zunächst berufene Quelle zur Bestreitung der kircblichen

Bedürfnisse geradezu ausgeschlossen. Diese wenigen Andeutungen

dürften ausreichen, um darzuthun, dass um die Dotationsfrage in

einer nachhaltigen, die Staatsfinanzen nicht unbillig belastenden und

vor unberechenbaren Mehransprüchen bewahrenden Weise zu lösen,

ein von der bisherigen Methode abweichender Vorgang eingeschlagen

werden müsse.*

Das Herrenhaus ist dieser Ansicht des Abgeordnetenhauses in

solchem Masse beigetreten, dass das Herrenhaus die Formulirung des

Abgeordnetenhauses noch durch den ausdrücklichen Zusatz ergänzte

»Alle nach der Wirksamkeit dieses Gesetzes errichteten derlei Stift-

ungen sind von der Einrechnung unbedingt ausgeschlossen.*

Mit dieser gesetzlichen Bestimmung steht in voller Ueberein-

stimmung §. 3. der Durchführungsverordnung vom 2. Juli 1885

R.-G.-B. 99.

Es beruht somit auf einem offenbaren Missverständnisse, falls

in einzelnen Fällen die stifleriseh angeordnete Nichteinrechnung von

Messstipendien in die Congrua als im Widerspruche mit dem Gesetze

vom 19. April 1885 R.-G.-B. 47 bezeichnet worden ist.

Durch den §. 3. dieses Gesetzes erscheinen aber auch die Con-

sistorien berechtigt, auf Grund ausdrücklicher stifterischer Anord-

nung in den Stiftsbrief die Nichteinrecbenbarkeit der Messstipeudien
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in die Congrua aufzunehmen, da es gestattet sein muss, im Stifts-

briefe das Gesetz zu wiederholen.

Für Denjenigen, welcher an eine ewige Dauer des Gesetzes vom

19. April 1885 R.-G.-B. 47 glaubt, mag die stifterische Anordnung

der Nichteinrechenbarkeit eine zulässige aber überflüssige Sorgfalt

erscheinen. Derjenige aber, welcher die Vorgeschichte dieser gesetz-

lichen Bestimmung kennt, dürfte dieser Sorgfalt nicht jede Be-

rechtigung absprechen.

Ist aber der Stifter berechtigt, die Nichteinrechenbarkeit an-

zuordnen, so kann er diese Verfügung auch in einer cathegorischeu

Weise dahin treffen
,

dass er die Erfüllbarkeit der ganzen Stiftung

von der angeordneten Nichteinrechnung abhängig macht.

Dass der Stifter in so cathegorischer Weise Anordnungen tref-

fen kann, hat der Verwaltungsgerichtshof wiederholt anerkannt.

In der Entscheidung vom 5. Januar 1883, Z. 2533, hat der

Verwaltungsgerichtshot betr. die Cajetan Graf Berchemsche israeli-

tische ßeligionslehrerstiftuog erkannt, dass die stifterische Anord-

nung nicht so cathegorisch angeordnet worden sei, dass wenn in

Folge einer Aenderung thatsächlicher Verhältnisse einzelne Punkte

dieser Stiftung nicht mehr stricte erfüllt werden können, deshalb

sofort die ganze Stiftung als unerfüllbar zu gelten habe. Insbeson-

dere hat der Verwaltungsgerichtshof in der Urkunde vom 14. No-

vember 1843 keinen Anhaltspunkt für die Annahme gefunden, dass

alle dort aufgeführten Einzelobliegenheiten des Predigers auf einander

bedingt sein sollten. Der Verwaltnngsgerichtshof hat somit in dieser

Entscheidung erkannt, dass diese Obliegenheiten auf einander hätten

bedingt sein können, dass die Ausführbarkeit des stifterischen Wil-

lens an eine Bedingung hätte geknüpft werden können und dass diese

Beisetzung einer Bedingung das Zustandekommen der Stiftung nicht

gehindert, sondern nur der Eintritt dieser Bedingung die zu Stande

gekommene^Stiftung unmöglich gemacht hätte.

Desgleichen lag der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes

vom 13. Juni 1883, Z. 1233, der Fall zu Grunde, dass der vor-

malige Fürstbischof von Lavant A. M. Slomschek in der Wid-

mungsurkunde vom 30. Januar 1857 bestimmt hat, dass wenn je-

mals die Dotation des Lehrers der 4. Classe der Pfarrhauptschule in

Windischgrätz den Betrag von 400 fl. G. M. nicht erreichen oder

diese 4. Classe wie immer in ihrem Bestände aufhören sollte, das mit

dieser Urkunde gewidmete Kapital dem fürstbischöflichen Ordinariate

zur Verwendung für arme Studirende eigenthümlich zuzufallen habe.

Der Verwaltungsgerichtshof spricht in diesem Erkenntnisse aus-
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drücklich von einem Substitutionsfalle nach der Slomschekchen

Stiftung.

In der Entscheidung vom 9. Juli 1881, Z. 1185, hat der Ver-

waltungsgerichtshof den in dem Stiftsbriefe der gräflich Kolowratschen

Piaristenstiftung in Reichenau angeordneten Substitutionsfall durch

die Auflassung des Reichenauer Piaristengymnasiums als eingetreten

erachtet und die Ausfolgung des Stiftungsvermögens an den Substi-

tuten angeordnet.

Die Bestimmung des §. 646 a. b. G.-B., dass Stiftungen sich

dadurch unterscheiden, dass Einkünfte auf alle folgende Zeiten be-

stimmt werden, kann diesen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts-

hofs nicht entgegenstehen, soll nicht eine Reihe grober Gesetzesver-

letzungen angenommen werden.

Hat sich der Verwaltungsgerichtshof dieser Gesetzesverletzungen

schuldig gemacht, so gilt das Gleiche auch von der Hofcanzlei, welche

am 12. Februar 1824, Z. 4348, (Jaksch 1801—1825 Seite 171) Fol-

gendes verfügt bat: »Es hat sich der Fall ergeben, dass ein Exjesuit

im Jahre 1802 eine Stiftung gemacht hat, deren Genuss für den

Augenblick einem wohlthätigen Zwecke gewidmet, für den Fall aber,

dass der Orden der Gesellschaft Jesu wieder auflebe, diesem zuge-

wiesen werde. Da dieser letztere Fall wirklich eingetreten ist
,

in-

dem der Jesuitenorden seit dem Jahre 1820 in Galizien wieder be-

steht, und es möglich wäre, dass eine oder die andere ähnliche

Stiftung oder Anordnung zum Besten eines Ordens auch hierlands

vorhanden wäre, so sind zu diesem Zwecke die geeigneten Nach-

forschungen zu pflegen und im Falle als sich eine solche Verfügung

vorfUnde, diese der Landesstelle anzuzeigen.

c

Endlich hat die k. k. böhmische Statthalterei mit Erlass vom

l. März 1882, Z. 11857, den gerichtlichen Erlag des Janckeschen

Stiftungskapitals zu Händen der unbekannten Janckeschen Substitu-

t ionserben angeordnet, da sich der Stifter das Eigenthum für den

Fall der Auflösung des Haidaer Piaristencollegs Vorbehalten hatte und

dieser Substitutionsfall wirklich eingetreten war. Es kann diesbe-

züglich nicht eingewendet werden, dass die im Hofcanzleidecrete vom

12. Februar 1824, Z. 4348, und im Statthaltereierlasse vom 1. März

1882, Z. 11857, angeführten Fälle aus der Zeit vor dem Bestände

des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches stammen, da laut der Re-

dactionsprotocolle des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (Pfaff-

Hofmann Commentar zu §. 646) im §. 646. bezüglich der Stiftungen

gar keine raeritorische und insbesonders keine das bis dahin bestan-

dene Recht abändernde Bestimmung getroffen, vielmehr die Stiftungen
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blos mit Rücksicht auf die Systematik des Preussischen Landrechts

erwähnt werden sollten, um den Schein zu vermeiden, als hätten die

Redactoren die Stiftungen vergessen.

Dieser §. 646 a. b. G.-B. kann vielmehr blos in der Weise

verstanden werden, wie ihn der Verwaltungsgerichtshof in seiner

Entscheidung vom 27. November 1883, Z. 2719, verstanden hat. In

dieser Entscheidung erklärt auch der Verwaltungsgerichtshof, dass

der Charakter des Andauernden , des Bleibenden znm Weseu der

Stiftung gehöre. Der Verwaltungsgerichtshof erklärt aber weiter,

dass er in der Bruderlade für die reichsgräflicb Waldsteinchen niederen

Diener deshalb keine Stiftung erkennen kann, weil es sich im §. 48.

des Statuts dieser Bruderlade nicht blos um den Fall der Auflassung

handelt, wo der statutarische Zweck nicht mehr erreicht werden kann,

sondern iu diesem Paragraphen der Statuten die Auflösung dieser

Bruderlade schlechthin von der Beschlussfassung des Verwaltnngs-

ausschusses abhängig gemacht ist. Der Verwaltungsgerichtshof er-

klärt somit, dass das Erforderniss des Andauernden, des Bleibenden

einer Stiftung im Sinne des §. 646 a. b. G.-B. nicht dadurch ent-

eilt, dass in dem Stiftbriefe der Fall der Nichterföllbarkeit der

Stiftung und demgemäss der Fall der Auflassung der Stiftung vor-

ausgesehen wird, der Verwaltungsgerichtshof erachtet vielmehr das

Erforderniss des Bleibenden des Dauernden einer Stiftung im Sinne

des §. 646 a. b. G.-B. blos dadurch verletzt, dass der Bestand der

Stiftung ira Stiftbriefe von der Willkür des Stifters beziehentlich von

der Willkür der Repräsentanten des Stifters abhängig gemacht wird.

Mit anderen Worten §. 646 a. b. G.-B. hindert nicht die Errichtung

von Stiftungen unter Bedingungen überhaupt, sondern blos die Er-

richtung von Stiftungen unter protestativen Bedingungen. Der Wille

des Stifters muss sich für ewig binden wollen, er ist aber berechtigt

die Modalitäten anzuordnen , unter denen er sich ewig binden will

und kann für den Fall der Verletzung seines Willens als Sanction

gegen diese Verletzung in Voraussicht der Möglichkeit einer vom

Stifter perhorrescirten und von seiner nachträglichen Willensänderung

unabhängigen Verletzung des der Stiftung zu Grunde liegenden Wil-

lens über das gestiftete Vermögen anderweitig verfügen.

Blos diese Auslegung des §. 646 a. b. G.-B. erklärt, dass das

Hofcanzleidecret vom 21. Mai 1841 J. G. S. n. F. 541 neben zwei

anderen Fällen die Competeuz des Civilrichters in Stiftungssachen

für begründet erachtet, »wenn aus was immer für einem privatrecht-

licben Titel die Herausgabe eines bestifteten Vermögens angesprochen

wird.« Es bandelt sich hier nicht um den Anspruch auf Genuss des
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Stiftungsvermögens auf Grund des Stiftbriefs — dieser Fall ist in

denn Hofdecrete bereits vorher erörtert — sondern um die Heraus-

gabe bestifteten Vermögens auf Kosten der Stiftung. Dieser An-

spruch auf Herausgabe bestifteten Vermögens ist fast undenkbar,

falls im Stiftsbrief kein Substitutionsfall vorgesehen ist
,

die Anord-

nung eines Substitutionsfalls muss also zulässig sein.

Die aufgeworfenen Fragen wurden in nachstehender Weise ent-

schieden.

Se. Eicellenz der Herr k. k. Minister für Cultus und Unter-

richt hat mit dem Erlasse vom 14. December 1887, Z. 17351, über den

Eecurs des hochwürdigen fürsterzbischöflichen Consistoriums von Prag

unter Beitritte der bischöflichen Consistorien in Leitmeritz, König-

grätz und Budweis wider den Erlass der k. k. böhmischen Statt-

halterei vom 12. Juli 1887, Z. 51788, mit welchem die staatliche

Genehmigung der von dem f. e. Consistorien übermittelten Entwürfe

nicht ertheilt, vielmehr die Ablehnung der Stiftung ausgesprochen

wurde. Nachstehendes eröffnet:

Insoferne sich der Recurs speciell des f. e. Consistoriums wider

die Verweigerung der staatlichen Genehmigung des Stiftbriefentwurfes

hinsichtlich der oben bezeicbneten Messenstiftungen richtet, findet

Se. Eicellenz der Herr Minister demselben Folge zu geben und der

k. k. Statthalterei aufzutragen, von dem für die Verweigerung der

Annahme der erwähnten Stiftungen beziehungsweise der Verleihung

der juristischen Persönlichkeit an dieselben im Erlasse vom 12. Juli

1887, Z. 51788, angeführten Grunde Umgang zu nehmen und zwar

aus folgenden Gründen:

Nach §. 646 a. b. G.-B. wäre es allerdings unzulässig
,

ein

Kapital a priori so zu einer Stiftung zu bestimmen, dass sofort seine

Substanz zu verwenden sei, weil dann eben nur ein Legat, Geschenk

vorläge, aber die Errichtung einer Stiftung unter einer Resolu-

tivbedingung insbesondere einer solchen, deren Eintritt ungewiss ist,

mit Beifügung einer Bestimmung, was im Falle des Eintritts der

Resolutivbedingung mit dem Kapitale zu geschehen habe, kann nicht

als gegen das Wesen der Stiftung verstossend bezeichnet werden.

Die Worte »auf alle folgenden Zeiten« im §. 646 a. b. G.-B. beziehen

sich einerseits nur auf »zum Unterhalte gewisser Personen ,« wie

schon die Interpunktion zeigt, andererseits schaffen sie kein argu-

mentum contrarium dahin, dass eine Stiftung unter einer Resolutiv-

bedingung, also nicht auf alle folgenden Zeiten, unzulässig sei, son-

dern sie wollen lediglich den Begriff -der Stiftung von dem des nur
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einer oder mehreren Personen zugedachten Legats des Unterhalts ab-

grenzen, Es handelt sich übrigens im vorliegenden Falle gar nicht

um eine eigentliche Bedingung, sondern thatsächlich um den Fall

der Unmöglichkeit (und zwar der sogenannten rechtlichen Unmög-
lichkeit) der Erfüllung nach den Vorschriften des Stifters.

Was dagegen die auch von den übrigen an dem Recursfalle

nicht unmittelbar betheiligten Ordinariaten erhobene Reclaraation

gegen die im angefochtenen Erlasse zum Ausdrucke gebrachten An-

schauungen in Betreff der Ingerenz der kichlichen und staatlichen

Behörden bezüglich zu errichtender kirchlicher Stiftungen anbelangt,

so muss im Grunde des heute noch vollkommen aufrecbtstehenden

Hofcanzleidecrets vom 21. Mai 1841 J. G. S. 541 grundsätzlich

daran festgehalten werden, dass keine kirchliche Stiftung in Böhmen

zur rechtlichen Existenz gelangen kann, wenn nicht die k. k. Statt-

halterei als Landesstiftungsbehörde hiezu ihre Zustimmung ertheilt

hat und dass im Falle als diese Zustimmung verweigert wird
,

das

der Stiftung gewidmete Vermögen zwar über Verfügung des Stifters

kirchlichen Organen unter manigfachen privatrechtlichen Titeln zum

Eigenthum, Nutzgenuss oder zu anderen Rechten überlassen werden

mag, dass jedoch derlei Zuwendungen niemals den Charakter einer

Stiftung als juristischen Person zukommen kann, dass endlich inso-

fern durch solche Zuwendungen das Vermögen einer schon bestehen-

den kirchlichen Anstalt oder eines kirchlichen Amtes vermehrt wird,

die diesfalls bestehenden gesetzlichen Normen, insbesonders jene des

§. 49 f. des Gesetzes vom 7. Mai 1874 R. G. B. 50 beobachtet wer-

den müssen.

Prag, den 4. Februar 1888.

Nachtrag: Ein Erlass der k, k. Böhmischen Statthalterei vom

18. März 1888 ad Nr. 22. 909 St. machte kund:

»Seine Excellenz der Herr Afhikier für Cultus und Unterricht

hat mit dem Hohen Erlasse vom 9. Mürz 1888 Z. 20.238, anläss-

lich eines speciellen Falles beanstandet, dass hieramts Stiftsbriefe

über Messenstiftungen bestätigt wurden
,

obschon in denselben die

durch die Willenserklärung der Stifter nicht begründete Bestim-

mung aufgenommen war, dass der Stiftuugsbezug in Geraässheit der

Ministerialerlasse vom 29. December 1851 Z. 169 und vom 14. Fe-

bruar 1852 Z. 556 niemals in die Congrua eingerechnet wer-

den dürfe.

Seine Excellenz bemerkte^ dass die Frage der Einrechenbar-
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keit einer Stiftung in die Congrua durch das Gesetz vom 19. April

1885, R.-G.-Bl. Nr. 47 geregelt sei.

Es sei daher fär jeden einzelnen Fall der staatlichen Oe*

nehroigung von Stiftsbriefen dafhr Vorsorge zu treffen, dass die be-

treffende staatliche Genehmigung davon abb&ngig bleibt, das.s be-

zügliche Specialbestimmungen nur dort in die Stiftsbriefe aufgenom-

men werden, wo die Stifter es ausdrücklich vorschreiben, wogegen

in allen anderen Fällen die Aufnahme solcher Bestimmungen in die

Stiftsbriefe zu beanstanden ist.

Hievon wird der k. k. Finanz- Procuratur unter Bezugnahme

auf den Erlass Seiner Excellenz des Herrn k. k. Ministers für Cultus

und Unterricht vom 14. December 1887 Z. 17351 (intimirt mit dem

hieramtl. Erlasse vom 3. Januar 1888 Z. 115.499) mit dem Auf-

träge in die Kenntniss gesetzt, bei der Prüfung der Stiftsbriefe für

Messenstiftungen die Einhaltung der vorstehenden Weisungen Seiner

Excellenz genauestens zn überwachen, c

Archiv l'iir Kirohcorccht. LIX. 28
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XXXIV.

Oesterreichische Cultusministerialerlasse.

1. Erlass vom 26. Februar 1888, hetr. Beiziehung der Finanzpro-

curcdur bei Streitigkeiten über Beitragsleistung zur Dotation eines

Seelsorgers.

Seine Excellenz der Herr k. k. Minister für Cultus und Unter-

richt hat aus Anlass einer vorgekommenen Anfrage mit dem Erlasse

vom 26. Februar 1888 Z. 868 Nachstehendes eröffnet:

Mit dem Ministerialerlasse vom 14. Mai 1876 Z. 8040 M.-V.-BI.

Nr. 20 wurde sub P. 5 al. 2 als oberste Regel für das Verfahren in

allen in das Ressort des k. k. Ministeriums für Cultus und Unter-

richt gehörenden administrativen Streitsachen bezeichnet, dass alle

Betheiligten vor Hinausgabe einer Entscheidung gehört werden müs-

sen und Gelegenheit zur Wahrung ihrer Rechte erlangen. Anspruch

auf dieses Gehör haben nach dem Inhalte dieses Erlasses nicht nnr

die unmittelbar Betheiligten, sondern alle Jene, welche am Ausgange

der Sache interessirt sind.

An dem Ausgange eines Streites, betreffend die Beitragsleistong

von Gemeinden und anderen verpflichteten Personen zur Dotation

eines Seelsorgers ist aber nicht nur die Pfründe, sondern auch der

Religionsfond interessirt, wesshalb bei derartigen Verhandlungen steU

die zur Vertretung des Religionsfondes und des Staromvermögens der

Pfründe berufene Finanzprocuratur beizuziehen ist, deren Aufgabe es

ist, die Interessen dieses Fondes und der Pfründe zu wahren und ins-

besondere dann einzutreten, wenn ein Seelsorger, der es verziehen

würde, seinen Gehalt aus dem Religionsfonde zu beziehen uro der

Unannehmlichkeiten, die mit der Einbringung von Leistungen der

Parocbianen vielfach verbunden sind, enthoben zu sein, in der Ver-

tretung der Rechte der Pfründe nicht mit dem gehörigen Nachdrucke

Vorgehen sollte.

Gegen abweisliche Erkenntnisse hat die Finanzprocuratur stets

den Recurs zu ergreifen, insoferne nicht ein von ihr wegen Aus-

sichtslosigkeit dieses Rechtsmittels gestellter Antrag auf Unterlassung

desselben die Genehmigung der Landesbehörde beziehungsweise wenn

es sich um ein Erkenntniss der zweiten Instanz handelt, des Mini-

sterium für Cultus und Unterricht erhalten hat.
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Sollte es sich um die Einbriagung von Leistungen handeln, die

auf privatrechtlichen Titeln beruhen und demnach auf den Civil-

recbtsweg gehören, so sind die betreffenden Pfründner insoferne

nicht die Gerichte ohnedies nur der Finanzprocnratur die bezügliche

Klagslegitimation znerkennen sollten, aufzufordern, der Finanzpro-

curatur Namens des Religionsfondes den Streit zu verkünden und

beziehungsweise deren Vertretnngsleistung nachzusucben und es ist

ihnen zu bedeuten, dass sie durch Versäumung dieser Massnahme

insoferne schadenersatzpflichtig werden wurden, als dadurch der

Ausgang des Processes zu Ungnnsten der Pfründe beeinflusst würde.

2. Erloia vom 14. August 1887 Z. 15.684, betr. die Gewöhnung

von Kirchenvorschüssen.

Der Herr Minister für Cultus und Unterricht hat anlässlich des

in einem bestimmten Falle gestellten Ansuchens um die Bewilligung

zur Abschreibung verschiedener uneiubringlicher Vorschüsse, welche

eine Filialkirche an andere mit ihr nicht im canonischen Verbände

stehende Kirchen desselben Patronates geleistet batte, die nach-

stehenden Bemerkungen in Betreft' der Anwendung der §§. 50 und 54

des Ges. vom 7. Mai 1874 R.-G.-B1. Nr. 50 gemacht:

Nach den bestehenden Vorschriften sind nur die Filialkirchen

gesetzlich verpflichtet, ans dem verfügbaren Vermögen auszuhelfen,

ohne dass diesbezüglich eine Verzinsung oder Rückzahlung normirt

oder die fragliche Verpflichtung sonst beschränkt wäre.

Hingegen ist eine gleiche Verpflichtung zwischen Kirchen, die

lediglich unter dem nämlichen Patronate stehen, nirgends ausge-

sprochen, vielmehr gilt betreffs der Zuwendungen ans dem Vermögen

des einen Gotteshauses an ein anderes, welches unter dem gleichen

Patronate steht, unter der Voraussetzung, dass letzteres nicht Mutter-

kirche des ersteren ist, die alte Bestimmung des §. 50. des Gesetzes

vom 7. Mai 1874 R.-G.-Bl. Nr. 50, wonach solche Zuwendungen nur

dann statthaft erscheinen, wenn sie sich als Fructiflcirungen des Ver-

mögens der ersterwähnten Kirche darstellen und wenn hierbei, was

die Art der Anlage und die Bedingungen der Sicherstellung betrifft,

die für das Vermögen der Pflegebefohlenen geltenden Vorschriften

beobachtet werden.

Von dieser Regel können nur nach den im zweiten Absätze der

citirten Gesetzesvorschrift enthaltenen Bestimmungen im Einverständ-

nisse der staatlichen Cnltusverwaltung und der Ordinariate Ausnah-

men zugelassen werden, wenn es sich um wechselseitige Unterstütz-

ungen von Kirchen derselben Diöcese handelt, also unter der letz-
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teren Voraussetzung auch dann, wenn die betreffenden beiden Kirchen

dem nämlichen Patron ' unterstehen.

Allein aus dem Zusammenhänge des ersten mit dem zweiten

der erwähnten Gesetzesvorschrift ergibt sich, dass es sich immer um
eine Frnctificirung handeln muss und dass somit jene Abweichungen

von der Fructifi(^rung des Vermögens der Pflegebefohlenen, welche in

solchen Fällen betreffs der Art der Anlage und der Bedingungen der

Sicherstellung zngelassen werden dürfen, immer nur darin bestehen

können, dass einer Kirche behufs ihrer Unterstützung ein unter dem
landesüblichen Fusse zu verzinsendes Darlehen gewährt würde.

Bei der staatlichen Genehmigung solcher Ausnahmen verbleibt

also stets massgebend;

1. dass die betreffende Kirche durch den ihr zu gewährenden

Vorschuss wirklich unterstützt werde , dass es sich also um die

Leistung einer ihr nach dem Gesetze ohne Bücksicbt darauf, ob sie

die Unterstützung erhält oder nicht, obliegenden Zahlung handelt.

2. Diese Unterstützung kann nur darin bestehen, dass der be-

dürftigen Kirche ein Vorschuss gewährt wird, dessen Sicherstellungs-,

Verzinsungs- und Rückzahlungs- Bedingungen derselben gegenüber der

sonst nöthigen Veräusserung von Stammkapitalien oder Aufnahme von

Darlehen bei Dritten, einen Vortheil gewähren.

Allein verzinsen und zurückzahlen muss sie auch bei solchen

Vorschüssen ausnahmslos.

Bei Leistungen, welche unter die Vorschriften über Concurrenz

von Kirchen und Pfarren fallen, ist also stets zu untersuchen, wie-

viel die betreffende Kirche nach ihrem eigenen Vermögensstande bei-

zutragen verpflichtet ist, und nur bei der Aufbringung dieser Leistung

kann sie von einer anderen vermöglicheren Kirche unterstützt werden.

3. Sind die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben, so handelt

es sich um einen Fall, der nicht unter die Bestimmung des §. 50,

sondern unter die des §. 54. des cit. Gesetzes gehört, welcher also

der Schlusstassung Seiner Eicellenz des Herrn Ministers für Cultus

und Unterricht zu unterbreiten ist und die Vorschreibung von For-

derungen niemals zur Folge haben kann, weil dann der bedürftigen

Kirche kein Vorschuss, sondern eine endgiltige Zuwendung ge-

währt wird.

Bei entsprechender Handhabung der oberwähnten Gesetzesbe-

stimmungen wird also der schon oft zu Tag getretene Missstand,

dass eine Kirche an andere Kirchen sehr beträchtliche Forderungen

zu stellen hat, welche vielfach mit dem Bewusstsein der bleibenden

Zahlungsunfähigkeit der in das Scbuldenverhältniss tretenden Kirche

eingegangen, sich dann auch wirklich als uneiubringlich erwiesen

uud für dies seitens der forderungsberechtigten Kirche sogar noch

das Gebühren-Aequivalent bezahlt werden muss, für die weitere Zu-

kunft ausgeschlossen sein.
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XXXV.

Die Beset2ung der Bisthümer in Ungarn, in historischer Ent-

wickelung bis zur Gegenwart.

Darg«t«Ut TOD Dr. Johann Reiner^).

I, Die Bekehrung der Ungarn begann bereits unter dem

Fürsten Gcza. Der Papst sandte zu diesem Zwecke Missionäre und

Bischöfe. Ueberliefert ist ein angeblicher Brief Pilgrims von Passau

an den Papst, worin es bezüglich des damaligen Pannonien und

Moesien heisst : Und es gibt dort noch viel zu ernten, aber klein ist

die Zahl derer, die die Ernte einheimsen. Desshalb scheint es auch

nothwendig, dass Ew. Heiligkeit den Befehl ertheile, dort noch

Bischöfe einzusetzen, da ja einst auch zur Zeit der Römer und

Gepiden das östliche Pannonien und Moesien sieben Bischöfe batte,

die meiner Kirche in Lorch . . . unterstanden . . . Meine Gesandten

aber, d. h. die Ueberbringer meines gegenwärtigen Schreibens sandte

ich au Ew. Heiligkeit, damit Ew. Heiligkeit dieselben anznhören die

Gnade habe und zu gewähren geruhe, dass mir nämlich das Pallium

und die bischöfliche Infula, welches besondere Ehrengeschenk vom

hohen Stuhle nur den Metropoliten verlieben wird, und das auch

meine Vorgänger von den Inhabern des päpstlichen Stuhles zu er-

halten pflegten, mir mit denselben gnädigst gesandt werden und zu-

gleich die apostolischen Freibriefe meiner Diöcese .... nach dem
Beispiele Ew. Vorfahren sanctionirt weiden mögen *).

Die Unechtheit dieser »Freibriefe apostolischer Äutoritätc ist

von Dümmler nachgewiesen ’). Dieselben sind aber ein Zeugniss,

dass damals in der ungarischen Kirche — wenn nämlich von einer

1) Der Herr Verfasser sandte nns eine deutsche Bearbeitung' seiner von

der Budapester Jnristenfacnltät mit dem Pasquich-Preise g'ekrdnten Schrift.

Wir theilen hier, ohne den AnsfQhrungen überall beiznstimmen , mit un-

wesentlichen Abkürzungen die grösstentheils aus ungarischen Quellen geschöpf-

ten und in Ungarn grösstentheils herrschenden Anschauungen mit.

(Die Red. des Archiv.)

2) Den Brief Pilgrims findet man bei Szabö Käroly, Magyarorszag

törtenetönek fnrräksai. (Die Quellen der Geschichte Ungarns). Pest 1860.

Heft 4. Stück VII. S. 113.

3) Dümmler, Pilgrin von Passau und das Erzbisthum Lorch. Leipzig 1864.
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solchen schon die Rede sein konnte — nur die canonischen Prin-

cipien in Bezug der ersten, schon von Stephan gegründeten Bene-

ticien und Bisthümer Anwendung finden konnten.

Und die auf diese Periode bezüglichen Nachrichten haben die

Charakteristik dieses Zustandes uns erhalten.

Wir lesen in der Legenda major folgendes : Oer Diener Gottes,

der allerchristlicbste Fürst . . . theilte das Reich in zehn Bisthümer

und gestaltete die Graner Kirche zu deren Münster und setzte

sie zu ihrem Haupte ein, in welche auch der nocA den Kirchenge-

seteen gewählte und der mit dem Ornate der Bischofswürde ge-

schmückte Abt Astricus eingesetzt wurde. Seinem Rathe gem&ss

wurden auch die übrigen Bisthümer der Verwaltung der Väter an-

vertraut.

Gegen die Zweifel, die im Allgemeinen gegen die Glaubwür-

digkeit der Legenda major erhoben und im Besonderen aus der auf

den ersten Graner Erzbischof bezüglichen Stelle geschöpft werden

können, möchte ich nichts anführen; doch glaubte ich die Legende

als einen Beweis erwähnen zu dürfen, dass Astrik mittels canonischer

Wahl zur bischöflichen Würde gelangte, wenn auch nicht gerade

zum Graner Bisthnm. Auf die damaligen canonischen Wahlen weisen

auch alle Uartvik’schen Codices hin. Die Legende des Bischofs

Hartvik ist aber in Folge ihres ganzen Inhaltes nnd ihrer nachweis-

baren Glaubwürdigkeit das bemerkenswertheste Document sowohl der

ganzen alten geschichtlichen ungarischen Literatur, als bezüglich

unserer Frage im Besonderen.

Nachdem die Hartvik-Legende berichtete
,

dass Stephan sein

Reich in zehn Bisthümer eintheilte und das Graner Bisthum zu

einem Münster gestaltete, fährt dieselbe fort: Cognoscens vero pru-

dens duz praedicti Astrici religionem pontificalis ipsum dignitatis

infula Decoraturo dectione canonica sublimavit
,

et ei colocensis

episcopatus dignitatem obtulit — und geht hierauf auf die römische

Sendung Astriks über >).

1) Die Legende St. Stephans s. bei Stabö a. a. 0. Cherrier, Magjar

egyhäz törtenet, Pest 1856 87 Nr. 2. — SzvorSnyi, Amoenitates histor. eccl.

Hangar. Janrini 1796. F. VI. 7. — Der Autor der Legenda major ist ein

Fremder
,

hieraus ist es zu erklären , dass die Glaubwürdigkeit dea Inhaltes

derselben nicht eben ausser Zweifel steht.

Aus der Legende s. Stephan sind in authentischer Form Fragmente durch

die Stnhlweissenbnrger, Waitzner, Graner, Raaber und Neutraer Capitel aus-

gegeben worden ; Legenda Sanctissimi regis Stephani per sanctissimos papas

approbata et authenticatn. Wenzel, Cod. Not. Arp. XI.

Den Hartwik-Codez veröffentlichen Podhraezky, Endlicher, Pray<

I. Stock VIII. Cap. Florian Mälyda; so auch Wattenhach’t, Hon. Germ.
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Wie man aus der Legende ersehen kann
,

fällt die Bischofs-

würde Astriks noch in jene Zeit, in der die Bisthumer erst noch ge-

stiftet worden, und die Geschichte und unsere eben citirten Quellen

lehren, dass Stephan durch den an den Papst gesandten Legaten die

Genehmigung der Stiftung erbat.

Dr. Julius Vdrosy erklärt diese Stelle, ohne die Glaubwürdig-

keit Hartriks in Frage zu stellen, dahin, (ja er gebraucht sogar die-

selbe als Beweis einer durch ihn aufgestellten, aber durch die be-

wusste Stelle kaum zu rechtfertigenden Behauptung), dass Hartvik

hier ohne Zweifel die zu seiner Zeit (d. i. zu Kolomans Zeiten)

gebräuchliche Art der Besetzung der Bisthfimer auf die Periode

Stephan des Heiligen anwandte ; denn
,

dass Astrik bereits im

Jahre 1000 mittelst canonischer Wahl zur Würde eines Bischofs

gelangt wäre, das wird, wie er glaubt, von Niemanden ernst genommen

werden. Doch steht dem nichts im Wege, dass wir dies glauben könnten.

Bereits aus dem Vorhergehenden kann man ersehen, dass das

Werk der Glanbensbekehrung schon vor dem h. König Stephan mit

Erfolg im Gange war ; und der Anspruch Piligrims weist entschieden

darauf hin, dass bereits damals in Ungarn Kirchen bestanden und,

um noch ein prägnanteres Beispiel zu erwähnen, so ist die Urkunde

St. Stephans vom Jahre 1006 selbst, aut Grund welcher er zum

Besten des Neutraer Capitels Dotationen stiftete, ein Zeugniss da-

für, dass der König dort nenn Domherren vorfand *).

Alles dieses erwähne ich nur ans dem Grunde, um zu zeigen,

dass in Ungarn bereits in dieser Zeit, schon im Jahre 1000 ein sol-

cher Wablkörper bestand, der gemäss seiner in jener Periode ent-

wickelten Gestaltung die canonische Wahl vornehmen konnte.

Aber eben die Hartvik’sche Legende widerspricht der Auf-

fassung Värosy’s, denn diesselbe Urkunde bezeichnet — wie wir weiter

unten sehen werden — von der canonischen Election in Bezog Astriks

sprechend, die Besetzungen der Bisthümer seitens des Königs Stephan

mit: praefecit, Bisthum verleihen und ähnlichen Ausdrücken.

Uebrigens konnte bisher von der Besetzung der vom h. Stephan

gestifteten Bisthümer nicht einmal auf Grund eines Patronats- oder

eines Legatiousrechtes die Rede sein, da im Sinne des canonischen

Rechtes dazu die päpstliche Concession erforderlich war.

S. S. XI. VergL Fauler Oyula, k H^vik legenda es Pesti oodexe. Sza-

zadok XU. 1884. 739. Dr. Vdroty Gyula, B&cherrevue im U. Heft, Jahr-

gang 1886 der Zeitschrift »Szazadokc 174.

1) Episeopatni Nitriensis, eiusque praesnlam memoria. Posonii 1835.

Cherrier, 1. c. 43. — Vdrosy, 1. c. 177.
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Diese päpstliche Verleihung wurde in der berähinten und so

viel versprochenen Bulle Sylvester II. vom J. 1000 verliehen, deren

folgender Theil für uns von besonderer Bedeutung ist:

.... Et quia Nobilitas tua Apostolorum gloriam aemulando,

Apostolicum nuinus, Christum praedicando, ejnsque fidem propagando

gerere non est dedignata, nostrasque et sacerdotii vices supplere

studuit, atque Apostolorum Principem prae ceteris singulariter hono-

rare: idcirco et Nos singulari insuper privilegio ExceHentiam tuam,

tuornmque meritorum intuitu haeredes ac successores tuos legitimos

. . . nunc et perpetuis futuris temporibus condecorare cupientes, ut

postquam tu et illi corona, quam mittimus, rite juxta formulam le-

gatis tuis traditam coronatus, vel coronati exstiteritis, crucem ante

se Apostolates insigne gestare facere possis et valeas, atque illi pos-

sint valeantque et secundum quod divina gratia te et illos docuerit.

Ecclesias Regni tui praesentes et futuras nostra ac successorum

nostrorum vice disponare atque ordinare, Apostolica auctoritate si-

militer concessimus, volumus et rogamus . . . >).

1) Roskovdnyi, Monumenta catholica t. 1. p. XIV. p. 65 sqq. — Bei

HorvAth, Geschichte Ungarns (Magyarosiäg tdrt4nelme. Pest 1871—1873, wie

auch in Ldnyi'a Kircbengeschichte (Magyar egyhaz törtänelme. Atdolgosda

Knanst Nändor. Esztergom. 1866) befindet sich die Uebersicht der Literatur

aber dieses Document. [Vergl. dazn jetzt BOredy im Archiv ffir katholisches

Kirchenrecht, Bd. 59. S. 194 if.] — Die Balle des Papstes Sylvester II. ward«

anf der 268 Seite des III. Bandes der »Annales ecclesiastici Begni Hungariaec

des Jesniten Inhoffer, die in Rom im Jahre 1644 erschienen, zum ersten Male

verSffentlicht. Die Quelle dieser Bulle betreffend gibt Inhoffer an, dass er dieselbe

von einem Croatischen Minoriten Namens Rafael Levakovics — der in Rom Cor-

rector der Codeie der illyrischen Kirche gewesen — erhielt. Levakovics fand die

Bulle durch Athanasius Georgier im Protoeolle »Memorialis« eingetragen, als er im

Aufträge des Papstes Urban VIII. als Commissär des heiligen Stuhles im Hofe

Königs Ferdinand's III. in Wien erschienen. Im erwähnten Protoeolle befindet

sich auch eine Copie der Bolle, wo die Unterschrift darauf hinweist ,
— dass

dieselbe durch Anton Veranesics — den späteren Primas zu Gran — von dem
im Archive der Kirche zu Tran im Jahre 1550 abgeschrieben wurde.

Levakovics war sehr geschickt, aber auch schlau, — und musste er auch

seinen bei der Curie bekleideten vornehmen Posten später — verlassen.

Seine Schriften nahm nach seinem Tode der Agramer Domherr Kercselich

in Besitz. Zwischen diesen Schriften fand sich ein — beiläufig im Jahre 1640
*

an dem Cardinal Aldobrandini gerichtetes — nachher auch in die Oeffentlich-

keit gelangtes Schreiben folgenden Inhaltes vor: »Die Ungarn — durch ihre

Könige bekehrt — leben in der starken Ueberzengung, dass bezflglich Ungarns
dem Papste gar keine Rechte zustehen. Sie zum Besseren zu bekehren, gab ich

einen gewissen Brief des Papstes Sylvester, und werde trachten, dass dieser Brief

anf irgend einem Wege in die Oeffentlichkeit gelange. Die Veröffentlichung

wäre in der Weise zu bewerkstelligen, als hätte man diesen Brief in Rom vor-
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Der vorstehende Theil dieser Bnlle enthält, wie man es ge-

wöhnlich bezeichnet, die Verleihung der Apostolischen Legations-

Eigenschaft, und bildet zugleich die Basis des sog. Patronatsrecbtes

Stephans und seiner apostolischen Nachfolger in Bezug der gegenwärti-

gen und zukünftigen Kirchen. Auf diesen Rechtstitel hin geschahen

die ersten Prälatenernennnngen. Die Natur der Sache macht es

leicht erklärlich, dass im Laufe der Zeiten in Folge der Consolidirung

der ungarischen Kirche der Wirkungskreis dieses die apostolischen

Legationsrechte vermittelnden Amtes immer enger wird, ohne dass

dadurch vom rechtlichen Standpunkte der Rechtskreis des ungari-

schen Königs in Betreff der Ernennung von Prälaten verletzt würde.

Denn hiedurch veränderte sich der Rechtskreis selbst nur inso-

ferne, dass von der doppelten Rechtsbasis nur das Patronatsrecbt

übrig blieb.

Und wenn ich auch kein grosses Gewicht darauf legeu will,

dass sich König Stephan i Defensor Christianitatisc nannte, welcher

Ausdruck indessen auf das Oherpatronat hinweist *), so zeigt dur

Modus der Ausübung des Rechtes entschieden darauf hin.

Wie aber die Worte der Bulle Sylvesters sich in sehr allge-

meinen Ausdrücken bewegen, so war auch das sog. Legationsrecht

des apostolischen Königs von Ungarn im Einzelnen ein ungewisses

und schwankendes.

Um nur ein Beispiel zu erwähnen, beziehe ich mich auf das

an den Papst Gregor IX. gerichtete Ansuchen Böla IV. im Jahre

1238, ihm für Bulgarien die Vollmacht der apostolischen Legation

zu übertragen. Hiebei schrieb er folgendes : Petimus, ut officium lega-

tionis non alii, sed nobis in terra Assocui committatur, ut habemus po-

testatem limitandi dioceses, distinguendi parrocbias, et in hac prima

institutione potestatem habeamus ibi ponendi Episcopos de consilio

praelatorum et virorum religiosorum', quia haec omnia beate me-

morie Antecessori nostro sancto Stephano sunt concessa ...*).

Die Beweiskraft dieser Stelle hinsichtlich der Stephan und

seinen Nachkommen gewährten Jurisdiction wird durch die diese

Jurisdiction gewährende Urkunde selbst umgestossen, die diese Ju-

risdiction nicht nur nicht in einen so engen Rahmen zwängt, ‘son-

dern überhaupt dieselbe gar nicht näher umschreibt, als einzige

gefonden . . . D»sh*lb wurde die Authenticität dieser Bulle sehr verdäcbti);. c

— Rnszti, A kegynri jog es a szegedi gyakorlat. Szeged. 1886.

1) Si. Stephani Decretum Hb. I. cap. 13.

2) Tkeiner, Vetera monumenta historica Hnng. tom. 1. p. 170.

Digitized by Google



434 Reiner, Die Beieizung der BUthümer »n Ungarn.
'

Schranke die ron Oott geleitete, weise Einsicht des Königs aof-

stellend.

Die Balle des Papstes Sylvester — welche ich als das die

Grundlage beider Recbtstiteln bildende Document betrachte, and

welche als solche betrachtet werden moss — bezeichnet also den

Anfang der Besetzungen der Bisthfimer mittelst königlicher Erneu-

nung; nach der Sendung der Krone wenigstens — mit welcher gleich-

zeitig diese Bulle gesendet werden musste — tauchen die Ernen-

nungen auf.

Wir haben bereits in Stephans legenda major gesehen, dass,

während Astrik als der im Sinne der kirchlichen Gesetze Gewählte,

wenn auch irrthämlicher Weise ab Graner Erzbischof, erwähnt wird,

der König die übrigen Bbthfimer — laut eben dieser legenda ma-

jor — eben auf Anrathen dieses Astrik der Fürsorge und Ver-

waltung der Patres anvertraute.

Laut den Worten Hartriks: nuper coepta Episcopia redditibus

auxerit, unicuique semper praeficiens idoneam Praesulem.

Dass dieser Ausdruck »praeficienst das Ernennungs- und Beue-

ficien-Verleihungsrecbt des Königs bezeichnet, das macht jener Um-
stand ersichtlich, dass dasselbe Werk demgegenüber von der Do-

tation Astriks als von einer in Folge der canonischen Wahl erfolg-

ten spricht.

Ausser dieser allgemeinen Bezeichnung zeugen die ersten Fälle

der Besetzung der Bisthfimer von dem verhandelten Rechte.

So schreibt Hartvik von dem ersten Erzbischof von Gran, der

den Gegenstand so vieler Streitigkeiten bildete , von Sebastian : ob

vitae marita. Pontificali honore dignum judicans, regendo Strigoniensi

Archiepiscopatni praefecti.

Von Maurus lesen wir in der Legende des hl. Emmerich, dass

Emmerich auf dem St. Martinsberg — Pannonbalma — die Mönche

ihrem Verdienste nach küsste, dass St. Stephan den Grund davon

wissen wollte, von Maurus aber denselben nicht erfahren konnte . .

.

Hierauf lobte St. Stephan den Maurus xmijsetste densdben, damit

ein Bischofssitz durch ihn geschmückt werde, nicht lange darauf in’s

Fünßirchner Bisthum ein (in episcopatum Quinque ecclesiensem

sublimavit).

Aus der Biographie Gebhards citire ich hingegen die folgenden

Stellen: Verlange nicht nach Jerusalem zu gehen, denn ich lasse

Dich nicht von mir. Siehe, Dir verlieh ich heute das Csanäder

Bbthum; ich hatte schon lange die Absicht, die zwölf Bisthömer,

die ich in meinem Lande errichtet liatte, mit Bischöfen zu besetzen;
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doch hing dies bis jetzt mehr von dem Willen anderer ab . . , Jetzt

aber nimm das Episcopat, das meinem Urtheüe eufdge Dir susteht *)>

Diese Daten legen alle von den Ernennungen, Dotationen, Bis-

thums-Verleihungen KOnig Stephans Zengnisa ab, während von der

Mitwirkung eines anderen Factors sich nirgends die geringste Spur

findet, ja dies sogar durch die obigen Bezeichnungen vollkommen

ausgeschlossen ist.

Was die ersten Zeiten nach Stephan anbelangt, so sind aus

denselben keine Nachrichten überliefert, die die Ausübung des £r-

nennungsrecbtes des ungarischen Königs bezeugen werden. Aber,

wenn auch von der Ausübung des königlichen Ernennungsrechtes

tbatsäcblich keine Anfzeichnnng vorhanden ist, so ezistireu ja auch

über Bisthumsbesetzungen anderer Art keinerlei Nachrichten. [Vgl.

übrigens Böredy im Archiv Bd. 59. S. 195 f.].

In der Geschichte der einzelnen, bereits von Stephan gestilteten

Bisthümer und Erzbistbümer, treffen wir die von Stephan erfolgten

Ernennungen an; von seinen unmittelbaren Nachfolgern aber lässt

sich in diesem Punkte nicht dasselbe sagen.

So werden die unter den ersten Bischöfen genannten Bischöfe

Dominik, Sebastian, Dominik II. von Stephan ernannt, nach ihnen

treffen wir erst nach langer Zeit aufgezeichnete Namen an. So ist

es auch mit den übrigen Bisthümem der Fall.

Der Csanäder Bischof war — wie allgemein bekannt — Geb-

hard, der Blutzeuge des Vatha-Aufstandes und so konnte denn auch

von Stephan bis Andreas in Csanäd keine Bisthumsbesetzung statt-

finden ; dasselbe gilt auch vom Raaber Bisthum, dessen erster Bischof

Modes beinahe ein halbes Jahrhundert lang in dem Besitze des Bis-

thnmes gewesen sein soll; Bestherd oder Benetha, der wahrschein-

lich auch von Stephan ernannte Neutraer Bischof ist ebenfalls ein

Opfer des Vatha-Aufstandes.

Natürlich ist die Frage selbst, von wem und wie die ersten

ungarischen Bisthümer besetzt sind, eine strittige und ich habe hier

auch nur die wahrscheinlichsten Fälle erwähnt und auch diese nur

deshalb, um jenen völligen Mangel von Nachrichten ans der Zeit

Peters und Aba’s zu erklären.

Selbst ans der Zeit Andreas I. blitzen wir keine Urkunde über

die königliche Ernennung oder über die Wahl.

1) Die Legende des St. Stephan, die Legende St Emmerich'i and Leben

Bischof Gellert’s bei Carl Ssabö I. c. Szvorenyi, Amoenitates p. 7. Szeredy,

Egybätjog. Udvardy, Romai ker. katbol. egybäd Jogtan. Venprem. 1846 p. 10.

Lanyi, 1. c. 1. 4.
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Es scheint aber die Ausübung des küniglichen Ernennung*-

recbtes in der eben behandelton, datenarmen Zeit dadurch bekräftigt

zu werden, dass die ersten Fälle der Bisthnmsbesetzungen, von wel-

chen wir wieder Kunde haben, eben die Ausübung des Ernennungs-

rechtes bezeugen.

Der erste Besetzungsfall
,

von welchem wir nach den Ernen-

nungen St. Stephans wieder Kunde haben , beweist , dass der sog.

Investitnrstreit in etwa auch in Ungarn statthatte. Wir wissen von

einer vom hl. Ladislaus bewirkten Ernennung, mittels welcher er nm
das Jahr 1093 Duh in das Agramer Bistbum einsetzte: . .

.
quem-

dam Boemicnm venerabilis vitae virum, nomine Duh Zagrabiensi Ec-

clesiae pastorem per suum capellanum francicam delegavit, quatenus

forsitan huius ministeris baculum ei pastoralem et anuulum tradidit,

sive, ut loqui tunc amabant, Eundem investivit ^).

Die dergestalt per baculum et annulum ausgeübte Investitur

konnte der Aufmerksamkeit Qregor’s VII. nicht entgehen.

Jener Briefwechsel, in welchem Gregor VII. eine ungenannte

Angelegenheit durch Legaten beenden will, scheint ausschliesslich

nur auf die Investitur-Angelegenheit, die in der Kirche so viele

Streitigkeiten hervorrief, zu verweisen, ln den uns vorliegenden

Schriften mahnt — der ziemlich energische nnd eben so entschlos-

sene — Gregor VII. den KOnig nur ganz im Allgemeinen, sich einer

Verletzung der Kirche zu enthalten; doch finden wir darin weder

ein Verbot gegen die Investitur, noch irgend eine andere concrete

Forderung oder einen ausdrücklichen, entschiedenen Ausspruch.

Und wenn dies thatsächlich die im Geheimen verhandelte An-

gelegenheit war, dann hatte — wie es scheint — das Auftreten des

Papstes keinen Erfolg.

Denn nicht nur, dass die Investitur Duhs nach diesen Ver-

handlungen erfolgte, so erleidet es auch keinen Zweitel, dass erst

König Kolomann der Investitur mit dem Hirtenstab und dem Ringe

auf der Guastallaer Synode im Jahre 1106 entsagte*).

1) Szvorenyi. Länyi, Cherrier's obige Arbeiten.

2) LAnyi, Magyar egyhäz tnrtenelne. Atdolgozta Knauz Nändor. Eazter-

gotn 1866. Dedek Crescens Lajos. A magyarorszagi fSpapnevez^sek törte-

nelra^nek väzlata 1000—1526. Bndapest 1885 p. 42. — Dr. Julius VArosy gibt in

seiner angefOhrten Abhandlung der Ansicht Ausdruck, dass König Koloman

— als er auf der Synode zu Guastalla bei der Gelegenheit der Verzichtleistung

auf die Investitur durch seine Gesandten den Ausspruch macht, dass >si quid in

rlertii/ne hujusmodi (d i. episcoporum) minus canonice retro actum est, de

caetero Deo volente cavebimus« — mit die.ser Erklärung uns den Beweis liefert,

I
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D«r König von Ungarn durfte übrigens auch als päpstlicher,

als apostolischer Legat ohne Rechtsverletzung den Ring und den

Kmmmstab überreichen. Und dies war der Grund, dass die Frage

der Investitur mit Ring und Stab im Reiche des Königs von Ungarn

bedeutungslos war . . . Gregor VII., der gegen den deutschen Kaiser

einen so ernsten Ton anschlng, verlangte in seinem Schreiben von

Ladislaus bios dasjenige, was auch so de stylo gewesen wäre, um die

Kirchen nicht zu verletzen, und dieselben gegen die Uebennütbigen

zu vertheidigen und schloss seinen Brief mit den bedeutungsvollen

Worten : halte auch das Uebrige, was Du für recht hältst, aufrecht.

Der König verstand darunter jedenfalls seine apostolischen

Rechte, und hätte zur Aufrechthaltung derselben keiner Mahnung

bedurft *)•

Später am 20. November 1106 in der Guastallaer Synode ver-

zichteten aber auch die ungarischen Könige auf die Investitur, in-

dem Gelegenheit die anwesenden Gesandten König Eolomans, als

das Investitur-Verbot ausgesprochen wurde, erklärten: ». . . investi-

dass im 2>eitalter des Königs Koloman die canonische Wahlen die allein gesetz-

liche Form der Besetznng der Bischofssitze bildeten.

Dieser Aaffassang stehen jene geschichtlichen Daten und jene Argumente

geradezu im Wege, welche in dieser Abhandlung oben an- und ausgefUhrt wur-

den; ebendeshalb müssen wir das Wort electio dieses Ausspruches mit strengerer

Sorgfalt prüfen, wie dies Värosy thnt.

Er stellt nämlich diese Erklärung als solche hin, die selbständig, von

jeder Prämisse unabhängig wäre; es ist jedoch eine geschichtliche Thatsache,

dass die Gesandten des Königs Koloman die fragliche Erklärung nur in Bezug

auf jenen Beschluss der Guastallaer Synode aossprachen — in welchem Be-

schlüsse unter Anderen auch darauf bingewiesen wird : dass die Kirche bis

jetzt lange Zeit hindurch durch verdorbene Wdltliche und Geistliche

mit Fuss getreuen wurde. S. Labbe Conc. XII.

Den geschichtlichen Hintergrund und die Basis dieses Satzes bilden jene

Tbatsachen, welche zeigen, dass bei den Besetzungen der Beneficien die canon-

rechtliche Erfordernisse der investirten Personen ganz ausser Acht gelassen

wurden.

Mit dieser allgemein anwendbaren Klage steht die Erklärung der Ge-

sandten des Königs Koloman im Zusammenhänge, deren Sinn nur das Ver-

sprechen ist, und nur sein kann, dass sie sich in Anserwählen der Personen der

Bischöfe von dem ausser Acht lassen der canonrecbtlichen Erfordernissen ent-

halten werden — ohne dass vor der canonischen Wahl eine Erwähnung ge-

macht wäre.

Es ist also hier nicht von der canonisch rechtlichen Wahl der Bischöfe die

Rede, sondern von der nicht Verletzung der canonisch rechtlichen Erfordernissen

bei der Wahl der Personen der Bischöfe.

1) Panr. A horvät nemzet viszonya az Arpädokhoz. Hazänk 1858.
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tarain Episcoporum hactonns a Majoribus nostris habitam, juxta

adminitionen vestram dimissimus; et ei quid in electionibus hujus-

modi minus canonice retroactum est, de caetero Deo volente cave-

bimus *).€

Jedenfalls ist es charakteristisch, dass der König von Ungarn

bei dieser feierlichen Gelegenheit noch vor der völligen Beendigung

des Investiturstreites auf die Investitur ganz freiwillig Verzicht

leistete. Diese Resignation auf das Recht der Investitur ist nicht

die einzige und nicht die letzte.

Die dalmatinischen Bisthflmer sind es, bezfiglich welcher in

dieser Richtung auch besondere Versicherungen gemacht werden.

In der Geschichte der Bisthflmer von Arbe, Trau und Spalato be-

gegnen wir Privilegien, bei welchen diese Verzichtleistnng in Bezug

auf die einzelnen Kirchen wiederholt wird. In der Geschichte eben

dieser Kirchen finden wir die ersten Nachrichten und Ausdrücke,

aus welchen wir an Stelle der bisher ausschliesslich oder wenigstens

der vorherrschenden Besetzungsart neben der königlichen Emenmang
die Spuren der canoniscben Wabl finden.

So lesen wir in dem Privilegium Arbe's vom Jahre 1111 be-

zflglich der Investitur: »Decrevimus . . . investituras . . . Episco-

porum . . . absque Regis consilio . . . fieri debere.«

Dieser Punkt ist flbrigens weniger wichtig als die auf die Wahl
bezüglichen Stellen, umso mehr, als die Spuren der Investitur sogar

verschwinden.

Die auf die Wabl bezüglichen ersten Spuren werden uns in den

folgenden Stellen überliefert: In dem Privilegium Trau's lesen wir:

Ego Colomanns . . . juro . . . Episcoporum . . . quem derus et po-

pulus elegerit, ordinabo; »dies wird von Stephan II. im Jahre 1124

neuerdings bestätigt: Et ego Stephanus etc. eandem libertatem et

pacem a patre meo vobis Tragurinis et Spalatinis civibus stabili-

tam . . . confirmo et corroboro,« und als Privilegium Spalatos lesen

wir: »Ego Gejsa etc. juro . . . Episcoporum . . . quem derus et

populus degerit, confirmabo*).«

Naturgemäss kann ich aus der Hinweisung der Spalatoer Pri-

vilegiums auf die electio durchaus nicht folgern, dass die Besetzung

der Bisthflmer mittels Election die eigentliche Form der Besetzungen

gewesen wäre. Dieser Annahme widerspricht der Umstand, dass die

citirten Diplome in Bezug dieser drei Kirchen, die nebenbei auch

eine besondere Stellung einnehmen konnten, ein Privilegium enthalten.

1) S»vor/nyi, cit. W. p. 8. Ldnyi, cit. W. II 1. Dfdek, cit. W. 42.

Värosy, 1. c. I. 177. — 2) Savor^nyi und Ldnyi, 1. e.
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W&re doch ein solches Privileg, Decret unnöthig gewesen, wenn

dieses, d. i. die Wahl die normale Besetznngsart gewesen wäre.

Diese letztere Folgerung scheint anch durch jenen Umstand be-

kräftigt zu werden, dass Stephan II. das Privilegium Kolomans

saoctionirte ; die Urkunde Gdza II. jedoch ist eine Erneuerung dieser

ConeessioH.

Aber ein überaus stichhaltiges Argument hiefür hietet der Streit,

der zwischen König Bdla IL und dem Papste Alexander III. im

Jahre 1181 entbrannte.

Als nämlich die Spalatoer im erwähnten Jahre sich zur Wahl

eines Erzbischofs vorbereiteten, widersetzte sich ihnen der König,

da das das Wahlrecht der Bischöfe enthaltende Privilegium nicht

auch durch ihn sanctionirt worden war.

Alexander III. richtete in dieser Angelegenheit an den König

ein Schreiben und berief sich in demselben auf das der Spalatoer

Kirche zustehende freie Recht in Betreff der Bischofswahl: »mone-

mus Regiam excellentiam et exhortamur in Domino, quatenus eam

libere et sine contradictione de persona idonea ordinari permittas,

qui et populo Dei praeesse valeat, et prodesse. — Alioquin, licet

roagnißcentiae Regiae deferre velimus, jam dictae Ecclesiae io jure

suo deesse non poterimis aliqua ratione . . . >).c

Doch muss ich mich hiebei auf jenen hochwichtigen Umstand

berufen, der zugleich eine neue Seite unserer Frage berührt, darauf,

dass anch Ungarn bereits in dieser Zeit in jene Kämpfe hineinge-

rieth und jenen Einwirkungen unterworfen wurde, die bei der Frage

der Besetzung der Bistliümer in jener Periode sich ausserhalb Un-

garns bemerkbar machten.

Aber dessenungeachtet können wir auch durch jene Phasen

hindurch die Rechte des Königs von Ungarn hinsichtlich der Be-

setzung der Bisthümer verfolgen, welches Recht auch zu jener Zeit,

ab) es in seiner reinen Form als Ernennungsrecht in den Hintergrund

tritt, in einer andern Gestalt aber zur Geltung kommt.

II. Wir haben gesehen, dass die Ausübung eines königl. Pa-

tronatsrechts bezüglich der Bisthümer bereits bei St. Ladislaus ge-

wisse Anstände von Seiten des Papstes fand. Nach und nach aber,

bereits zur Zeit Kalmans nahm die päpstliche Einsprache gegen die

Ausübung des königl. Patronatsrechtes eine entschiedenere Form an,

ja wir finden bereits aus jener Zeit entschieden die der Bischofs-

Wahlen verzeichnet.

1) Bei Stvnrinyi, 1. c. p. 12.
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Jedoch sehen wir, dass die ungarischen Kirchen das Wahl-

recht nur einzeln als Privilegium erhielten; wir sehen, dass solche

Privilegien sogar erneuert werden mussten.

Von den Privilegien dieser Kirchen kann man aber doch wohl

noch nicht den Anfang der ungarischen Bischofswahlen als normale

Besetzungsform der Bisthümer herleiten.

Noch mehr Interesse als diese Privilegien besitzt das aus der

Zeit Stephan III. stammende und vom Jahre 1160 datirte Diplom,

dessen Titel ist: Rescriptum Privilegii Regis Hungariae, qui pro

reverentia Ecclesiae Romanae et Domini Alexandri Papae, Ecclesiae

libertatem donavit *). Von diesem Diplom an datirt Pdterfy die Oe-

schichte der normalen Bischofswahl in Ungarn.

Diese Ansicht gründet Pdterfy, sowie die, welche ihm folgen,

nur auf dieses Diplom; eine Berufung auf concrete Fülle, die die

Wahl thatsüchlich demonstriren
,

gelingt Pdterfy, sowie den andern

Schriftstellern erst vom Jahre 1204 an.

Demgegenüber aber haben wir, als die Vertreter der entgegen-

gesetzten Ansicht in einem concreten Falle aus der Zeit nach die-

sem Decret (1181) das Vorkommen des Ernennungsrechtes des Königs

von Ungarn nachgewiesen, und zwar hinsichtlich einer solchen DiO-

cese (Spalato), die erst kurz vorher im Besitze eiues durch die Vor-

fahren Bdla III. erneuerten Privilegiums des Wahlrechtes war.

Eine sichere Erklärung jenes fraglichen Diploms Stephan III.

zu geben, sind wir nicht im Stande, und zwar insbesondere darum

nicht, weil wir jene Constitution seines Vaters, Qdza’s, nicht kennen,

auf welche er sich beruft und welche er bestätigt.

So viel ist wahrscheinlich, dass das Diplom ein Resultat päpst-

lichen Einflusses ist; der Ursprung dieser Einmischung und so des

Diploms ist jener Missbrauch, der sich in Betreff der seitens der

Könige erfolgten Translationen breitzumachen anfing.

Aus dem Diplome selbst — den Streit in Betreff seiner Ge-

schichte lasse ich unberührt — halte ich folgendes erwähnenswerth

:

Consentaneum rationi esse dignoscitor, ac Sant. Scripturarum testi-

monio comprobatum, ut qui Regiae celsitudinis culmen ab aeterno

Rege mereretur, quae ad Ecclesiae et Christianitatis noscuntur pro-

fectum in aliquo pertinere, quanto teneatur providere sollicitudine et

cautela intendere, tanto pro honore a Divina sibi dispositione collato,

debet suo creatori devotionem uberiorem prae ceteris exhibere. — Ea

propter . . . devotionem quoque venerandae memoriae Regis Q. Pa-

1) Piterfy, Sacra Concilia. Posonii 1742 I. 64. Ldnyi, II. Band. p. 2.

Dedek, cit. W. p. 46. Vdroay, cit. loc. p. 175.
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tris nostri, qnam circa sacrosanctam Komanam Ecclesiam et sctmum

Patrem nostrum Dominum Alexandrum II. summum Pontificem stu-

duit per omnia exhibere, modis omnibus, quibus possumus imitari

volentes, constitutionem super institutione et transmutatione Epporum,

quod in se, et suis posteris Dmno Alexandro Papae et suis succes-

soribus noscitur concessisse, videlicet, quod sine autbore, consiliove

ejus, vel successorum suorum depositionem vel translationem Epporum

non taceret, vel fieri permitteret, confirmamus etc. — Anno 1169 >).

Wir kennen diese mittels eines Diploms sanctionirte Constitu-

tion König Göza’s, wie bereits erwähnt, nicht und sind deshalb auf

den Buchstaben dieses Diploms beschränkt.

Dieses Diplom aber führt zu einer eigenthümlichen Folgerung,

die ein neues Argument gegen jene Ansicht bildet, dass die Bis-

thümer bereits unter den unmittelbaren Nachkommen St. Stephans

durch Election besetzt wurden.

Aus dem Texte dieses Diploms ist ersichtlich , dass der König

in der Frage der Institution der Bischöfe verfügt; und in dieser

Richtung für den Papst und dessen Nachkommen eine Concession

festsetzt ; nicht aber die Intacthaltung einer bestehenden und in all-

gemeiner Geltung stehenden, durch Wahl erfolgten Besetzung der

Bisthümer verspricht

Was immer der Gegenstand dieser Constitution gewesen sein

mag, so enthalten doch diese Diplome eine daraufbezügliche Con-

cession; zur Ertheilung einer Concession ist jedoch nur der im Be-

sitze des Rechtes Befindliche berechtigt und befugt.

Daraus aber, dass der Papst in der Angelegenheit der Be-

setzung des Spalatoer Bisthums im Jahre 1181 sich nicht auf diese

Urkunde beruft, und auch nicht auf das allgemeine Wahlrecht der

Capitel in Ungarn, lässt sich mit Entschiedenheit schliessen, dass ein

solches Recht oder ein derartiger Gebrauch nicht existirte.

Ich erwähnte bereits, dass viele doch von jener Urkunde

Stephan’s III. an die Besetzung der Bisthümer im Wege der Wahl

rechnen, was ich in Frage stellte, in dem Sinne, dass ich das

normale und allgemeine Vorkommen dieses Verfahrens bezweifelte;

ich stellte es aber in Frage nebst der übrigen Argumente und Mo-

tive besonders mit Bezug darauf, dass die Vertheidiger der ersteren

Ansicht zur Unterstützung ihrer Ansicht die Beispiele der Wahl nur

von der Erzbischofswahl vom Jahre 1204 aufzuweisen im Stande sind,

die dazwischen liegende Zeit aber nnausgefüllt lassen.

-d by Google
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Vom Jahre 1204 an jedoch können wir die Besetzung mittels

Election nachweiaen, und zwar als die normale herrschende Forna der

Besetzung der Bisthümer.

Aus diesem Jahre wird uns nämlich der Fall überliefert, dass

nach dem Tode ügrins das Qraner Gapitel den Kalocsaer Erzbischof

Johann vom Könige verlangte.

Diese Wahl des Graner Capitels ist ein markantes Beispiel der

Bischofswahlen.

Dieser Fall der Wahl erregte auch seitens der Neutraer,

Waitzner und Veszprinier Suffraganbischöfe Widerspruch
;

dieser

Widerspruch aber richtete sich nicht gegen die Wahl als solche

selbst, sondern es wollten die genannten Suffraganbischöfe dadurcli jene

Rechte zur Geltung bringen, die den Suffragaubischöfen betrefis der

Wahl gebühren.

In Folge dieses Widerspruches lesen wir in dem am 22. No-

vember 1204 au das Graner Gapitel gerichteten Schreiben des

Papstes Innocenz III., dass die bei der Wahl übergangenen suffra-

ganen Bischöfe ihre Rechte darauf stützen, dass: »a prima chri-

stianitatis institutione in regno Ungariae usque ad ista tempora nul-

lus ad sedem Strigoniensem fuerat electus, nisi suffraganeis una cum
canonicis eligentibus juxta constitutionem canonicam et consuetudinem

adprobatam •).«

Die zur Vertheidigung ihrer Rechte von den Bischöfen an-

geführten Behauptungen stösst das Gapitel in seiner Antwort mit

dem Ausspruche um: »ea quae ab ipsis episcopis proposita fuerant,

penitus esse falsa,t d. h. was die Bischöfe vortrugen, erzählten, ist

nicht wahr.

Aber wenn das Gapitel diesen Ausspruch auch nicht gethan

hätte, so heben die Thatsachen jeden Zweitel darüber auf, dass die

Bischöfe diese Behauptung nur darum gebraucht batten, um die be-

anspruchten Rechte mit einer geschichtlichen Grundlage zu unter-

stützen.

Es ist jedoch merkwürdig, dass der Papst von diesen Rechten,

die der Behauptung der Bischöfe gemäss bereits seit zwei Jahr-

hunderten in Ausübung waren, gar nichts wusste, während ja, wie

wir gesehen haben, die Päpste in die Frage der Besetzung der Bis-

thümer bei jeder Gelegenheit dreinsprachen.

Interessant aber ist der Fall, insoferne er davon Zeugniss ab-

legt, dass diese Wahl gemä.ss der herrschenden Norm dieser Periode

1) Georg Fejir, Codex diplomaticas Hang. Rndae 1827. P. II. 451.

Vdrosg, öft. cit. Arbeit. 176.
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vor sich ging: dergemäss die Bischöfe des Landes an der Wahl des

Metropoliten gar keinen Antheil hatten, welchen charakteristischen

Zustand die folgende Stelle des an das Capitol in Sutri (Italien) ge-

richteten Schreibens desselben Innocenz III. am besten ansdrückt

:

secandam statuta canonica electiones Episcoporum ad Catbedralium

Ecclesiarnm clericos regulariter pertinere noscuntur, nisi alicuibi

secus obtineat de speciali consuetudine *).

Der Widerspruch der Suffragan- Bischöfe des Qraner Brz-

bisthumes richtete sich also nicht gegen die Wahl als Besetzungs-

art der Bistbümer, und die Wahl ist auch von dieser Zeit an allge-

mein gebräuchlich.

Wir lesen bereits in dem an den ungarischen König Andreas II.

und an den Candidaten des Kalocsaer Capitols Berthold gerichteten

Schreiben des Papstes Innocenz vom Jahre 1206 : *Electionem, quam
de te . . . Colocenses Canonici fecerant . .

.
propter defectum aetatis

quem eo tempore amplias sustinebas exigente justitia, non duximus

confirmandam ;c Papst Honorius III. schickt in seiner, den sieben-

bfirger Bischof confirmirenden Schrift vom Jahre 1217 voraus

:

Electio per dilectos filios Capitulum Albensis ecclesiae . . . ; wir glau-

ben dasselbe lesen zu können ans dem Ausdrucke electio, in dem ge-

legentlich der Besetzung des FQnfkirchner Bisthums im Jahre 1220

geschriebenen Briefe Honorius III.: »Intellecto, te in duobus pati

defectam, scientia scilicet et aetate, mandamus super aetate dili-

genter inquiri, et rite constiterit electionis tuae tempore aetatis le-

gitimae non fuisse, quidquid de te factam est, volumus irritari.c

Das päpstliche Schreiben vom J. 1222, welches die Wahl des Sieben-

bflrger Domherren Raynald bestätigt, spricht sich folgendermassen

aus, dass der König und die Königin »pro eodem electo cum instantia

supplicarunt . . . ;c ebenso überliefert die Urkunde über die Wahl

des Neutraer Bischofs Benedict vom Jahr 1248 das Andenken einer

Wahl: Vacante Qenriensi ecclesia, dilecti filii Capitulum ipsius . . .

Varadiensem Episcopum, in pastorem suum unanimiter et concorditer

postularunt *).

Die angeführten Beispiele weisen getreulich auf, dass die Ca-

pitelwahlen dieser Periode allgemein und für sämmtliche Kirchen

Ungarns aufrecht bestanden.

1) ThomaiHn, Vetoi et nova disciplina ecel. P. V. lib. II. c. 33. Nr. III.

2) Die Docomente des auf die Wahlen bezQglichen Capitels sind am voll-

ständigsten in den Sammlungen des August Theiner: Yetera llonumenta Hist.

Hang. Sacr. illnst. (I. 7. 24. 34. 186.) und Monumenta Slav. merid. sn finden.

— Siehe noch Svor^yi, Amoenitates etc. Piterfy. Sacra Conc.

29 *

^;oogi



444 Reiner, Die Besettung der Bisthümer in Ungarn.

Ansser den angeführten Fällen besitzen wir noch eine Reihe

von Beispielen derartiger interessanter und charakteristischer Wahlen.

Ausser der Chraner Erzbischofswahl vom Jahre 1204, die den

ersten Fall der eigentlichen Wahlen in Ungarn bezeichnet, sind Fälle

der Wahlen aufgezeichnet beim Oraner Capitel aus den Jahren: 1225,

1289, 1242, 1254, 1262, 1277, 1279, 1301, sogar 1304, 1321 und

1830; beim Kalocsaer aus den Jahren: 1266, 1279, 1313, 1343,

1852; beim Erlauer ans dem Jahre: 1325; beim Agramer ans den

Jahren: 1248, 1263; beim Raaber aus den Jahren: 1243, 1254,

1310, 1337; beim Chrosswardeiner aus den Jahren: 1236, 1282;

beim Waitgner aus den Jahren: 1313, 1329, 1342; beim Sieben-

fmrger aus den Jahren: 1217, 1222, 1309, 1342; beim Fünfkirchntr

von dem Jahre 1220; beim Veseprimer vom Jahre 1334 und schliess-

lich beim Csandder vom Jahre 1237 ^).

Wichtiger und von grosserer Bedeutung ist jedoch der Umstand,

dass der Urheber dieser Zusammenstellung der Ansicht ist, dass die

Kalocsaer Wahl vom Jahre 1352 die abgränzende Endlinie der un-

garischen Bischofswahlen bilde. Insofern kann er auch Recht haben,

dass die Wahl von 1352 die letzte ist, dnrch die ein Bisthum be-

setzt wurde. Doch treffen wir auch noch im Jahre 1417 beim

Vesprimer Capitel einen Wahlakt an, bei welchem das die Wahl
vornehmende Capitel sehr gut wusste, dass ihm das Wahlrecht be-

reits entzogen worden war, doch die Wahl nothgedrungen — das

Bisthum war 15 Jahre ohne Oberhirten — vornahm.

Die Wahlen kamen als normale — ich mochte sagen herr-

schende Besetznngsart — bis ungefähr 1325, d. i. der Kalocsaer

Wahl, später von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts an bis zum

ersten Decennium des 15. Jahrhunderts nur mehr sporadisch vor, aber

als leblose Form ohne jede grossere Bedeutung.

Ich wiederhole jedoch , dass die Wahl selbst in jener Periode,

in der sie die normale Besetznngsart repräsentirte, nicht ausschliess-

lich im Gebrauche war.

Schon im Jahre 1225 annullirte Honorius III. die Wahl des

Graner Capitels und richtete an dasselbe die Aufforderung, vier Capitel-

mitglieder mit einer allgemeinen Vollmacht zum heiligen Stuhle zu

schicken, damit er mit deren Mitwirkung das Erzbistbum besetze,

hinzufügend: »Alioquin noveritis, quod cum mora in talibus sit

dampuosa, extunc eidem providemus ecclesie per nos ipsos *).<

1) Knauz, A pouonji pi^poBtng. Uj ms^ar Sion 1880. 664. Dedek. A
roagyar fSpapnevez^i tört4net. 61. Tkeiner, Uonumenta Hang. 1. 54. 63. 148.

158.' 172. 186. 187. 206. 226. 229. 243. 245. 291. 322. 338. 360. 383.

2) Theiner, Honamenta cit.
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Später annulliren die Päpste sogar die geschehene Wahl unter

dem Titel der Reservation : doch wird die Illustration dieses Gegen-

standes ein besonderes Capitel bilden.

Der Wahl der ungarischen Prälaten selbst aber wohnt ein

charakteristischer Zug inne, der die Rechte der Könige von Ungarn

hinsichtlich der Besetzung der Bisthümer wahrt und einen leben-

den Protest dagegen bildet, dass der König von Ungarn auf sein

Ernennungsrecbt jemals resignirt oder dass die Ausübung dieses

Recht jemals nnterbrochen gewesen wäre.

Bei den ersten Wablfällen ist die Mitwirkung des Königs be-

sonders hervorgeboben , was auch das Confirmationsschreiben des

Papstes bervorhebt.

So haben die wählenden Domherren bereits gelegentlich der

ersten concreten Fälle der Wahl auf die Frage der Snffragan-

Bischöte, wen sie wählen sollten, folgendermsssen geantwortet : >qnod

nullnm auderitis eligere, ntst in plenam Regis gratiam obtino'et, et

protinus Golocensem A. Eppum in quam jam pridem cum Rege con-

veneratis praedicto, nominare curatis, c

Die Confirmations-Urknnde Papst Honorius III. vom J. 1217

weist hingegen darauf hin: »Electio . . . lUustris regis üngariae

tanquam patroni accedente assensu . . . *).«

Wenn wir nnn anch diese Berufung anf die königliche Zu-

stimmung in irgend einer Confirmations-Urknnde nicht finden sollten,

so wäre es doch falsch, daraus zn folgern, dass jene Wahl deshalb

die Zustimmung des Königs factisch entbehren müsste und dieselbe

ohne diese Zustimmung perfect geworden wäre.

Den besten Beweis für das Vorkommen dieser Zustimmung, als

eines wesentlichen Erfordernisses, bieten geradezu jene Fälle, bei

welchen die Wahlcorporationen die Wahlen ohne Befragen und Zu-

stimmung des Königs vollziehen
,

denn durch die in deren Folge

vorkommenden Streitigkeiten gelangt öfters das Princip selbst zum

Ausdrucke.

Interessant ist in dieser Hinsicht die Wahl in Veszprim im

Jahre 1265, bei welcher nämlich die Veszprimer Domherren ihren

Amtsgenossen Zeland ohne Befragung und Znthun des Königs

wählten.

Das beim Papste erhobene Gravamen König Bdla IV. verlegt

darauf Gewicht, »dass nach der allgebräuchlichen Sitte und unge-

stört ausgeübten Brauche des Landes bei der Walil der Prälaten

auch die Einwilligung des Königs erbeten werden müsse.

1) Die Best&tigangs-Urkande des Honorios bei Theiner, Mod. Hang. 1. 7.
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Anf diese Klage erging ein päpstliches Rescript, worin es heisst

:

Ex parte carissimi in Christo filii nostri Regis Hungariae illustris

nobis est oblata querela, quod quum de antiqua et approbata regni

consuetudine hactenus pacifice observata , in electionibus Pontificum

assensus Regina debeat postulari: Canonici Vesprimiensis Ecclesiae

contra consuetudinem huius temere venientes, assensus ejus sieiU

debuit, minime requisito, qui commode requiri poterat, et de jure

ddxbat. Magistram Zelandum .... in Vesprimiensem Eppnm

elegerunt etc.c

Ond wenn der König Zeland später auch anerkannte, so nahm
er doch dem Capitel die Privilegien weg »propter Zelandam voto

libere assumtum in praesulem *).c

Wir besitzen aber bereits ans früherer Zeit eine Urkunde,

weiche beweist, dass der unprische König seine diesbexfiglichen

Rechte energisch zur Geltung zn bringen und zu betonen wusste.

Die Ausfibung und Notbwendigkeit dieser königlichen Sanction

und Intervention bezeugt jener Brief Bölas IV., den er wepn der

Confirmation der Wahl des Kalocsaer Erzbischofs im Jahre 1252

nach Rom richtete:

»Confusio quippe, ac robore afficimur, quod tam legitime, ac

solemniter facto negotio, consensum Regium, sicut de jure de-

buit adhibentes, reppelimur ut indigni, et ad fontem pietatis accu-

rentes, nec guttam valuimus repertare: praesertim cnm non solum

ob postulantium vota concurrentia sed et postulati merita . . . con-

sensus noster debitus fuerit, et merita approbandas .... Ad hoc:

cum de mandato vestra infra certos dies ad decHonem, seu postu-

lationem faciendam Canonici Strigonienses processerint, et auctoritate

Vestra Dmnus S. Cardinalis . . . quamquam nobis irrequisitis, eandem

approbavit, patet evidenter, quod postulato jus exstitit acquisitum . .*).c

Wir ersehen aus diesem Schreiben nicht nur die königliche Ein-

willigung, sondern wir sehen aus demselben anch, dass der Gewählte

vor der erzbischöflichen Confirmation dem Könige präsentirt werden

musste; denn bezfiglich der Verletzung dieser Forderung lesen wir

die Klap: »Dmnus Cardinalis nobis irrequisitis approbavit *).c

Hierauf bezieht sich und kann als eines der prägnantesten Bei-

spiele erwähnt werden der als ein Privilegium der Erlauer Kirche

verzeichnete Modus der Bisthumsbesetzung der vom Jahre 1271 von

1} Länyi, Egybäitört. II. 3. Dedek, 1. c. 62. Magyar Sion, Febr.

1870. Szvarinyi, Amoenit. VI. 20.

2) Theiner, 1. c. I. 233. Szvorinyi oft »ngefbbrtes Werk. VI. 22.

3) Ebendaselbst. Theiner, 1. c. I. 193.
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König Stephan V. überliefert wird : »quod vacante sede Ägrieusi,

nullus alius possit eligi in Eppuin, nisi Nobilis genere et jure peritus.

Unde de tribus praesentatis per dmnum Regem, moribus et vita ap-

probatus, et legitimae aetatis etc. ').c

Ausser diesen Daten gibt es noch zahlreiche andere, die das

Andenken des vereinigten Vorkommens der Capitelwahl und des

königlichen >assensusc überliefern, deren Vereinigung die fast aus-

schliesslich gebräuchliche Form der Besetzung der Bisthömer in

dieser Periode bildete.

Es kann hier nicht von einer Wahl im canonischen, d. i. sol-

chen Sinne die Rede sein, dass die Wahl wesentlich durch kirchliche

Elemente vorgenommen und auf diese Wahl dem Könige ein Ein-

fluss eingeräumt wird, im Gegentheile das königliche Recht die

Praerogative der Bisthurosbesetzung gewinnt nur eine andere Er-

scheinnngstorm, und zwar eine solche, dergemäss zum Willen des

Königs sich die Mitwirkung der kirchlichen Elemente gesellt.

Der Anspruch des Königs selbst , obwohl derselbe öfters nicht

beachtet wird , kommt wesentlich darin zum Ausdruck : dass die

Wahl nur mit der Erlaubniss des Königs abgehalten werden kann

;

die Auswahl geschieht zwischen den vom Könige Bezeichneten und

der Gewählte sollte noch vor der erzbischöflichen Confirmation dem

Könige präsentirt werden.

Wir stehen hier eigentlich weder dem Verluste, noch der

Sistirung eines Rechtes gegenüber und all’ dies könnte auch dann

noch nicht mit Recht gefolgert werden, wenn diese Periode uns die

Beispiele der Geltendmachung des königlichen Rechtes — von der

ich mehrere erwähnte — nicht überliefert hätte.

Dieser Folgerung steht auch jener Umstand im Wege, dass die

seitens eines Capitels erfolgte Wahl nie als jus, sondern immer als

consuetudo mos •) ,
erwähnt wird ; dass aber die Benutzung dieser

Ausdrücke nicht aus dem Mangel richtiger Unterscheidung bervor-

geht, dafür ist ausser der richtigen Auffassung dieser Begriffe und

Ausdrücke noch jener Umstand beweisführend, dass demgegenüber

der dem Könige zustehende Akt >jus,< >de jure debitum« genannt

wird, und dass sowohl die ersteren als die letzteren Ausdrücke con-

seqnent von einander unterschieden gebraucht wurden.

Natürlich bezeugt auch jener Umstand nicht wenig den nur

privilegirten Ciiarakter der von den Capiteln vorgenommenen Wahlen,

dass in allen Creditiven derselben die Garantie der Wahlbefugnisse

1) Fejer, Cod. diplom. V. 1. 156. Ssvorinyi öft. angeführtes Werk. 25.

2) Dedek, A magy. föpapnevez. tört. 65.
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enthalten war ; wenn dies aber das rechtliche und sich auf alle Ca-
pitel erstreckende, normale Yerhältniss gewesen w&re, so wäre diese

Garantie nur dann erklärlich, wenn diese Akten das Versprechen ent-

halten hätten, sich in Zukunft von jeder Verletzung des dem Capitel

zustehenden Rechtes zu enthalten.

Den Verlauf der Wahl lernen wir aus der Verordnung des Car-

diuals Gentilis vom Jahre 1308 kennen: »de ordinatione vacantis

Ecclesiae per provisionem, electionem aut postulationem faciendae —
so auch aus dem Diplome des Grauer Propstes Theophil vom Jahre

1323, das die Wahl des Erlauer Bischofs Chanadinus bestätigt und

das Verfahren bei dieser Wahl beschreibt *).

Die Constitution Gentilis reproducirt die auf der Lateraner

Synode (1251) festgestellten und anch in’s Corpus Juris Canonici

äbergegangenen Satzungen (c. 42 x. de elect. 1. 6).

Nachdem er vorausscbickt, dass die Provision das der Obrigkeit

zustehende Besetzungsrecht sei, dem gegenüber die Wahl das Recht

und die Pflicht der Unteren ist, werden die drei Formen der letz-

teren vorgetragen: forma scrutinii, compromissi et inspirationis vel

quasi; es sind also die ordentlichen Formen der canonischen Wahl,

die hier aufgezeichnet worden sind.

Nachdem aber die Wahl bereits nach diesen Regeln erfolgt ist,

wird das Volk mit Trommelschlag znsammengemfen und in Gegen-

wart der Gemeinde, d. i. des Volkes und der Geistlichkeit das Re-

sultat der Wahl unter Anstimmung eines feierlichen »Te Deum lau-

damus« verkündet und wenn der Gewählte gegenwärtig ist, so wird

er vor den Altar geführt und inthronisirt.

Die Urkunde von Gentilis theilt auch Muster von Wahlde-

creten mit.

Einige Schriftsteller schreiben dieser Constitution mehr Be-

deutung zu, als derselben eigentlich gebührt.

So gibt einer derselben seine Ansicht über diese Urkunde da-

hin kund , dass das Interventionsrecht unserer Könige factisch

längere Zeit nicht ausgeübt worden sei, da sowohl diese als auch die

früher erwähnte Urkunde des Grauer Propstes (1324) über jedwede

Tbcilnahme des Königs tiefes Schweigen beobachtet *).

Wir haben jene Argumente und Thatsachen bereits vorausge-

schickt, die es deutlich bezeugen, dass der König von Ungarn diese

1) Piterfg, Sacra Concilia. I. 160. 73. Vdroty angef. Arb. 178.

2) Ebendaselbst. Ans dem Umstande, dass diese Doenmente von der

k&niglicben Zastimmnng keine Erwähnung machen ,
folgert Väroiy, dass dies

Recht eine Zeit lang siatirt hätte ;
welche Ansicht ich an widerlegen veraachte.
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seine Rechte — wenn auch nicht unverletzt, und gegenüber den Ver-

suchen sie zu schmälern — so doch während dieser ganzen Periode

ausübte.

Neben diesen Argumenten glaubte ich mit Recht erwähnen zu

dürfen, dass der Umstand, dass in irgend einer Urkunde die Inter-

vention des Königs nicht geradezu angeführt wird, noch durchaus

nicht das Anfhören oder die Sistirung des königlichen Rechtes be-

weist, da bei vielen Anlässen das Prineip selbst mit präcisen Wor-

ten ausgesprochen wurde und zwar immer in Folge der Proteste

seitens des Königs.

Doch hat derselbe Qentilis noch eine Urkunde, welche aber,

wie wir weiter nnten sehen werden, nicht vom selben Gesichtspunkte

betrachtet werden kann, wie wenn sie einfach des königlichen Rechtes

nicht gedacht hätte; im Gegentheil ist sie eine jener Urkunden, die

sich zielbewusst gegen das Recht des Königs richten, als Offenbarung

jener Bestrebung, die dieses Recht gerne aufheben würde und fällt

deshalb unter eine wesentlich abweichende Beurtheilnng.

Die Geistlichkeit bemüht sich nicht nur in diesen, sondern auch

in anderen Synodalscblüssen , das Recht des Königs dadurch in den

Hintergrund zu drängen, dass sie den vollkommenen freien Wahl-

modns verkündet und ausspricht.

Das juridische Wesen einer solchen Enuntiation wird durch den

Umstand klar gestellt, dass dieselben blos auf einseitigen Entschlies-

sungen beruhen, ohne dass sie dessbalb im Geringsten ein praejudi-

cium des königlichen Rechtes bilden würden, oder könnten.

Doch war ihr Ziel nicht nur, bei der Besetzung der Bisthümer

vollkommene Wahlfreiheit zu sichern , sondern schien dies auch der

geeignetste Weg zur Einführung der päpstlichen Reservationen zu sein.

Mit dieser Auffassung müssen wir das Symptom betrachten, dass

neben den Wahlen gleichzeitig die päpstlichen Reservationen eine

Rolle spielen, ja in den meisten Fällen unter dem Titel der Ver-

tretung der Wahlen in Wirkung treten.

Dies ist auch der Grund, weshalb man die verschiedenen Be-

setzungsarten nicht vollkommen unabhängig vou einander dsrstellen

und ihre Geschichte mit scharfen Grenzlinien von einander trennen

kann, nachdem sie mit einander vielfach in Verbindung stehen.

Deshalb kann auch das Capitel der Geschichte der päpstlichen

Reservationen unmöglich völlig nnabhängig von der Geschichte der

Wahlen behandelt werden.
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III. Jenes Streben, das die Besetzung der Bistbümer mittels

Wahl bewirkte und diese Wahl vom königlichen assensus vollkom-

men unabhängig zu machen suchte: führte zu den päpstliclien Re-

servationen.

Wohl ist es wahr, dass dieser Besetzungsmodus der Bistbümer

nicht durch die speciellen Verhältnisse Ungarns in’s Land gerufen

wurde, die Basis und die eigentliche Quelle derselben ist vielmehr

universell und für die gesammte Kirche gültig. .

Doch ebensowabr und unanfechtbar ist es, dass die Elimina-

tion, die Sistirung der speciellen Verhältnisse der ungarischen Kirche

ein besonderes Ziel der päpstlichen Reservationen gewesen sein konnte.

Die Reservationen tauchen bereits frühzeitig auf ; ihr Vorbote

war der Fall, als der Papst die Wahl des Graner Capitels im Jahre

1225 umstiess und an das Capitel die Malinung richtete, dass er in

Zukunft im Verspätungsfalle selbst den erzbischöflichen Stuhl be-

sntzeu werde; im vorliegenden Falle aber besetzte er nach der An-

hörung der vier Vertrauensmänner des Capitels das Erzbistbum

Eine günstige Gelegenheit zur Entwickelung bot sich den päpst-

lichen Reservationen unter einem solchen König, wie Ladislaus IV. war.

Denn derselbe dachte nicht so sehr an die Ausübung seiner in

Rede stehenden Rechte, während die Bestrebungen zur Sicherung der

vollkommen freien Wahl eine immer festere Form annahmen.

ln Folge dieser Gründe fasten die päpstlichen Reservationen

gegen Ende des 13. Jahrhunderts immer stärker Wurzel.

Der grösste Theil unserer Geschichtsschreiber bezeichnet die

Zeit Ladislaus IV. als ein Stadium, in welchem sich die päpstlichen

Reservationen — der dem Rechte des Königs von Ungarn fern-

stehendste Modus der Besetzungen — auch in Ungarn zu verbreiten

begannen. Nach Szeredy trat unter Ladislaus IV. die Periode der päpst-

lichen Reservationen ein und dauerte sie bis zum grossen Schisma

während welchem König Sigismund das Ernennungsrecht dnrch ein

feierliches Decret der Constanzer Synode sicherte ; auch bei Svorenyi

kommt diese Ansicht entschieden zum .\usdruck, indem er bereits

von dem Jahre 1278 bemerkt: »praeficiendi Arcbiepiscopi munns

Sedi Apostolicae reservavit ;< im selben Sinne spricht sich Cberrier,

den Fall von Svordnyi übernehmend aus*).

Es ist ein geschichtlich docuroentirtes Factum, dass die Päpste

1) Thriner, Mon. Hnng. I. 63. Die Annalirang der Graner Wahl aus dem
Jahre 1225.

2) Die nngarisehen Handbücher dea Kirchenreebtea vertreten alle diesen

Standpunkt.
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die Angelegenheiten Ungarns stets mit Aufmerksamkeit begleiteten

und eben die Regierung Ladislaus IV. erforderte mehr als einmal

die Intervention des Papstes. Es ist natürlich, dass, wenn die blossen

Regiernngsangelegenheiten die Intervention des Papstes nach sich

zogen, dies die ungeordneten Kirchenverh&ltnisse noch viel mehr thun

mussten. Und so erklärt es sich leicht, dass die Päpste, die zu dieser

Zeit die Reservationen in die Qesammtkirche einzuffihren beginnen,

einen Modus suchten, um die in vielen ungeordneten kirchlichen Ver-

hältnisse in Ungarn durch päpstlichen Einfluss in Ordnung zu bringen.

Der erste Schritt in dieser Richtung war, die Wahlen vom

königlichen assensus abhängig zu machen. So hatte bereits das

Graner Capitel im J. 1277 nach dem Tode des Erzbischofs Benedict

mit vollständiger Uebergehung des Einflusses des Königs gewählt.

Aber das Resultat des Versuches war von der ursprünglichen Ab-

sicht weit verschieden.

Der Papst vernichtete die Wahl, als eine ordnungswidrige und

ernannte — resp. übersetzte — den Bischof von Grosswardein auf

den Erzbischofssitz ').

Und trotzdem sehen wir, dass im Jahre 1279 im Veszprimer

und 1282 im Grosswardeiner Bisthnm die Wahl in ihrer ursprüng-

lichen Form in Anwendung stand.

Und schon daraus geht hervor, dass wir es nicht mit conso-

lidirten, festgesetzten, sondern nur mit im Gährungsprocesse befind-

lichen Formen zu thun haben und diese Periode der Braetzung der

Bisthümer den Charakter der Zeit und der Verhältnisse an sich trägt.

Von Seiten des Königs jedoch — und dies interessirt uns vor-

nehmlich — ist diese auffallende Modification nicht etwa durch eine

Resignation auf seine Patronatsrechte sanctionirt, im Gegentbeile findet

sich selbst beim reinsten Reservationsfalle ein Element des Patronats-

recbtes.

Diesen Charakter trägt die Ofner Synode vom Jahre 1279,

denn sie richtet sich gerade gegen dieses Patronatsrecht.

In den XXIII. Titel der »Constitutiones Ungariae Philipi quon-

dam Legati circa reformationes Praelatorum et Cleri De instmsis in

beneficiac finden wir einen Ausspruch der ungarländischen Geistlich-

keit, in welchem wir das Echo der Kämpfe ansserbalh Ungarns gegen

das Eindringen in die Beneficien zu vernehmen meinen*).

Das entschiedenste Auftreten gegen die Rechte des Königs von

1) Die TollstSndige Qaelle der Fälle der Beserrationen sind die Werke

Theiner't. TgL SvortnyVe angeführtes Werk, VI. !K and Cherrier, 1. c. 89.

2) PHerfy, Sacn Concü». L 111.
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Ungarn ist aus dem Ausspruche ersichtlich: Quia multorum asser-

tione comperimus
, et pro certo didicimus

,
quod in multis Ecclesiis,

ac monasteriis, et Ecclesiasticis beneficiis nostrae legationis, multi

per saecularem potentiam absque libero et legitimo Ecclesiasticarum

personarum assensu, ad quas ipsarum electio, ordinatio, provisio et

institutis pertinere dignoscitur, damnabiliter sunt intrusi, ac quotidie

intrudantur . . . statuimus, quod nullus Laicus, cuinscumque aucto-

ritatis extiterit, sive status, aliquam de caetero in Ecclesiis vel mo-

nasteriis, aut Ecclesiasticis beneficiis legationis praedictae, ponere vel

intrudere .... praesumat, salvo et reservato jure patronatus veri

competentis, patroni, prout canonica jura declarant. Decernimus

autem institutiones, sive intrusionis talium nullas esse .... >).c

Was bedeutet hier jenes Verbot, dass Niemand, kein Weltlicher

ohne Unterschied des Standes, jemanden in ein kirchliches Beneficium

einzusetzen sich wagen mOge, weil eine jede derartige Wahl, Postnla-

tion, Provision oder Institution ungültig ist, demungeachtet die Ps-

tronatsrechte den kirchlichen Rechten entsprechend aufrecht bleiben ?

Um den Sinn der Constitution richtig aufzufassen, müssen wir

berücksichtigen, dass der citirte Titel alle kirchlichen Beneficien be-

zeichnete, und nicht nur die bischöflichen, in Bezug welcher in Un-

garn ein von dem Privat-Patronatsrechte — dessen das Kirchenrecht

eigentlich nur gedenkt — ganz abweichendes Patronatsrecht in Kraft

besteht *) ; und eben deshalb kann die io Form des Ausdruckes »pront

canonica jura declarant gekleidete exceptio sich nicht auf das frag-

liche Patronatsrecht beziehen und es erleidet keinen Zweifel, dass sich

diese Constitution gegen das königliche Patronatsrecht richtete.

Diese Annahme wird durch jene Erzählung des Odericus Ray-

naldns bekräftigt, zur Gewissheit erhoben, laut welcher zwei Bischöfe,

um zu zeigen, dass das Recht des Königs von Ungarn, Bischöfe zu

ernennen, durch den König Ladislaus verletzt worden sei, in Vor-

schlag brachte : ut infularum partitio et quidquid privilegiorum

haberet, Hornam, unde per Sylvestrum Papam ad S. Stephanum

profecta est, rediret^).

Für uns ist dieses Streben auch aus dem Grunde wichtig, weil

wir darin als einem Streben gegen das königliche Patrouatsrecht einen

Beweis davon besitzen, dass das königliche Patronatsrecht in Geltung

und Gebrauch gestanden ist. Und ich lege auch in dieser Richtung

1) P^terfy, Sacra Concilia 1. c.

2) Lukir.s, Praelectiones canonicae de leg. Episc. institaendomm ratione.

Viennae 1783.

3) Peterfy, Sacra Concilia. I. 103.
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auf dieses Diplom grosseres Gewicht als auf den Eiuflnss desselben

aut das Recht der Bisthumsbesetzung.

Denn wenn die Geistlichkeit auch den ohne Einfluss und ohne

königliche Einwilligung, Ässensus vorsichgehenden Wahlmodus enun-

cirte , so hielt der KOnig sein Recht trotzdem auch im Principe

aufrecht.

Ein weiteres Beispiel, den königlichen Anspruch in den Hin-

tergrund zu drängen, ist der bereits erwähnte Fall aus dem Jahre

1277, wo das Capitel zu diesem Zwecke die vollkommene Wahlfrei-

heit bei der Besetzung der BisthQmer factisch in AusQbnng bringen

will, während der Papst die Reservation gleichfalls auf diesem Wege
einzufähren beabsichtigt.

Aeusserlich erscheinen die päpstlichen Reservationen als solche,

die nur die Wahlfreiheit der Capitel beschränken ; ein tieferer Ein-

blick fiberzengt uns jedoch davon, dass das unmittelbare Auftreten

gegen die Ansprüche des EOnigs viel gefährlicher und weniger Er-

folg versprechend scheinen musste, als jenes Verfahren mittels wel-

chem die Geistlichkeit die Wahl von der Intervention des Königs un-

abhängig zu machen versucht, während die Päpste nur den Wahlen

gegenüber unter den Titeln des allgemeinen Eirchenrechtes — die für

Ungarn gerade nicht immer ganz anwendbar sind — das wichtige

Mittel der Besetzung der Bisthümer in Anspruch nehmen: was im

Endresultate mit den gegen das königliche Recht gerichteten Be-

strebungen vollkommen übereinstimmt.

Im Jahre 1301 finden wir eine solche päpstliche Reservation

in Betreff des Kalocsaer Erzbistbnms seitens Bonifaz VII.

Im Jahre 1303 jedoch setzte Papst Benedict XI. Augustin Qa-

zetto in’s Agramer Erzbisthum >sub titulo reservationis« ein.

Im Jahre 1316 wurde Demeter zum Kalocsaer Erzbischof mit-

tels Scrutinialverfahrens gewählt, welche Wahl aber von Johannes XXII.

— der ID der Geschichte der Reservationen eine so grosse Rolle

spielte — vernichtet wurde, denn er >din ante cassationem hujusmodi,

provisiones omnium Ecclesiarum tam Cathedralium
,
quam aliarum

tunc apud Ap. Sedem quocunque modo vacantium, et in antea va-

caturarum dispositione suae, et ejusdem sedis specialiter reservandoc

und ernannte kraft seiner absoluten Autorität Ladislaus.

Dieser Fall bezeugt die päpstliche Reservation am entschieden-

sten und doch weckt die Fortsetzung des päpstlichen Briefes die

Ueberzeugung in uns, dass auch bei dieser in scharfer Form auf-

tretenden Reservation der König von Ungarn nicht ganz übergangen
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wurde; denn wir lesen gleichzeitig in dem Briefe, dass den vom
Papste ernannten Ladislaus >rez per suas litteras commendavit >).c

. Darfiber kann ich anf Grund dieses Briefes keine Bechenachaft

ablegen, auf welchem Wege diese Empfehlung geschah ; oh der KOnig

postulirte oder ob der Papst derart sein Beservationsrecht sichern

wollte, um so die — einen Widerstand provocirende — Mfigliehkeit

zu verhindern, dass Jemand der heim KOnig persona ingrata wäre,

nominirt werden sollte.

Ein Beispiel der unter dem Bechtstitel der Vacanz in der Cnrie

ansgeübten Beservation ist die Conferrirung des siebenbfirger Bis-

thnms durch Johann XXII. für Pani Lukfics von Chestalcz in Folge

des Ablebens Andreas’ in der Curie.

Alle diese und ähnliche Fälle, die die factische Ausübung der

päpstlichen Beservation bezeugen, werden durch folgendes erklärt,

welche Erklärung sich auf die Art der Beservationen bezieht.

Und hier mfissen wir in erster Beihe hervorheben, dass die

Päpste bezüglich eines Beneflciums das Princip der Beservation aus-

sprechen und zwar noch hei Lebzeiten des Besitzers des Beneflciums ;

dies ist die prägnanteste, stärkste Form der Beservationen.

Diese Form der Beservation kommt bei nns bereits sehr fröh

vor und wir lesen darüber bei Svordnyi : Hane spem — dass sie näm-

lich die Bestätigung der Wahlen von Born erwirken künnen — ademit

post biennium Papa Joannes Capitulo Quinque ecclesiensi, dum viro

Praestde ipsorum Ladislao, collationem Ecclesiae hujus cum vocare

illam contigerit, Apostolicae sedi reservans ...*).

Dies ist die erste Form. Eine davon abweichende Form findet sich

bei der Einsetzung Augustins zum Bischof von Agram im Jahre 1306.

Der Charakter dieser Beservation drückt sich in folgendem aus

:

»quod diu ante vocationem hujusmodi Ecclesiae Zagrabiensis
,
pro-

visiones omnium Ecclesiarum Cathedralium tunc vacantium, et va-

caturarum in antea per translationem ab eo facteu, et in antea fa-

ciendas de Praelatis earum ubilibet constitutis, ad alias Cath. Ec-

clesias tunc vacantes, et in posterum vacaturas, ordinationi et dispo-

sitioni specialiter reservando etc. . . . *).c

Solche Beservationen wurden also angewendet, wenn irgend ein

Prälatensitz durch die Versetzung (Translation) seines bisherigen In-

habers erledigt wurde.

1) Sämmtliche erwähnte Fälle bei Svorenyi, Amoen. VI. 28. 30. 31.

Cherrier, 225. Theiner, Mon. Hang. 390. 409. 459.

2) Svor^yi, Amoenitates. 32.
j

3) Ebendaselbst .33. Uedek. A magjar fbpapnesez. tSrt. 70.
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Wo aber die principiellen Reservationen nicht ausgesprochen

wurden, dort führte die faktische Einmischung, die tbatsäcbliche

Ausübung dieses Besetzungsmodus zu der seitens des Papstes be-

wirkten Bisthumsbesetzung.

Als Beispiel iür die erste Form der Reservation kann ich jene

päpstliche Ernennung anführen, mittelst welcher Papst Johannes XXII.

im Jahre 1334 conferirte: »ecclesiam Sirmiensem juxta reservatio-

nem vivente Georgio praesule factum.«

Als Beispiel iür die zweite Form kann, um nicht mehr zu er-

wähnen
, der oben citirten Stelle zur Grundlage dienend

, der Fall

gelten, dass Ladislaus Kobol Tom Agramer in’s Kalocsaer ßisthum

versetzt wurde
,
und in das erledigte Bisthnm Jakob Placentia von

Clemens VI. ernannt wurde >).

Es hätte keinen Zweck, jeden einzelnen Fall der Reservation

hervorzuheben.

Eine Bigeiithümlichkeit und ein charakteristischer Zug dieser

Reservationen ist es jedoch, daas wir neben ihnen der Commendation,

Befragung des Königs oder der Präsentation der Gewählten beim

Könige begegnen.

Die hierauf bezüglichen Urkunden weisen fortwährend auf diese

Eigenthümlichkeit hin.

Und wenn die Missbräuche und die in den einzelnen Kirchen

vorkommenden Wirren auch öfters die päpstliche Intervention ge-

radezu hervorriefen oder — richtiger — nothwendig machten, dass

die Bisthümer durch den Papst besetzt wurden, so treffen wir doch

öfters in ein und derselben Diöcese zwei Ernannte an, d. i. einen

päpstlichen und einen königlichen
,

ja sogar manchmal zwei vom

Papste Ernannte, nachdem der Eine von ihnen, der keinen könig-

lichen Assens erhalten konnte, nicht in den Genuss des Bisthnms

treten konnte.

Und selbst in jenen Fällen, wo die päpstliche Reservation,

resp. Ernennung seitens des Königs keinen Widerstand fand, konnte

der König noch immer gegen die Person des Ernannten Einwendung

erheben; anderseits ist zu bemerken, dass die Reservationen kein

permanentes Recht bilden, sondern nur als Ansnahmsfälle betrachtet

werden.

Die Wahl stand noch, wie bereits oben bemerkt, lange

Zeit neben den Reservationen in Kraft, wenn sie auch in vielen Fällen

oben unter dem Rechtstitel der Reservation vernichtet wurde.

Gehen wir auf ein späteres Jahr über, in welchem die Reser-

1) Svorinyi, angeführt. W. a. a. 0.
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vationen bereits auf einer festeren Basis stehen. Im Jahre 1323 z. B.

wählt das Erlauer Capitel einen Bischof in der Hoffnung, dass der-

selbe von dem Graner Erzbischof Boleslav im Namen des Papstes

confinnirt werden würde ; im J. 1325 trägt Karl Robert dem Agramer
Capitel, 1337 dem Raaber Capitel auf, einen Bischof zu wählen*).

Die oben erwähnte Constitution des Cardinais Gentilis ans dem
Jahre 1308 liefert bei der Beschreibung des Wablverfahrens Daten
dafür, dass die canonische Wahl in dieser Zeit im factischen Ge-
brauche war.

Svordnyi beruft sich zwar auf den III. Titulus dieser Consti-

tution: »Ne quis recipiat Ecclesiasticum beneficium de mann Laici,«

wozu er die Ansicht anschliesst, dass dadurch das Patronatsrecbt

des Künigs vernichtet wurde *).

Aber so wie der oben erwähnte ähnliche Beschluss der Ofner

Synode, so hatte auch der letztere keine so ernsten Folgen.

Haben wir doch eben gesehen, dass die Besetzungen der Bis-

thümer nach 1309 nicht jene Constitution verwirklichen, die verord-

net: »nequis Archiepiscopatum, Episcopatum .... de mann laicali

recipere, vel jam recepta tenere sub quovis colare praesumat*).«

Eins allein fehlt : Die ursprüngliche und reine Form des könig-

lichen Rechtes, Bisthümer zu besetzen.

Das in den Hintergrundtreten dieser Form führt zu jener ge-

fährlichen Folgerung, dass das eigentliche Wesen, der wahre Cha-

rakter des Rechtes selbst in Vergessenheit zu geratheu beginnt und

dass es nur spät dem energischen Auftreten gelingt, es wieder in

seinen alten und ursprünglichen Zustand zurflckzuversetzen.

Ein prägnantes entschiedenes Factum Ludwig des Grossen be-

zeichnet diesen ersten Schritt in der Restitution.

Die Wahlen der Capitel waren kein Jus, sondern nur conces-

siones; und so wäre das Wegbleiben dieser Concessionen unter ge-

wöhnlichen Verhältnissen nur das Natürlichste gewesen.

Dasselbe gilt auch in Bezug auf Bisthumsbesetzungen der Päpste.

Und so war es nur eine vollkommen berechtigte Handlung, dass

Ludwig der Grosse 1363 kraft seines apostolischen Rechtes, das unsere

Könige zur Zeit der Einführung des Christenthums erhielten, Michael

zum Bischof von Erlau einsetzte *).

1) Cherrier, Egyh^ztörten. 225. Dedek 6ft. cit. Werk. 74.

2) Szvorinyi, Amoenitates. 85. Neben dieser Ansicht sehen wir eine, die

zwar in milderer Belenchtnng fast dasselbe zeugt

3) P^terfy, Sacra Conc. 1. 144. Szvorinyi, Amoenit. I. e.

4) Dedek, Magyar, föpapnevez. tSrt. 78, Ssvor^nyi, Amoenit. VI. 34.

Vdrosy vertritt in seiner angeführten Arbeit p. 179 eine abweichende Ansicht.
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Doch wie sehr dies auch gerechtfertigt war, so erregte es den-

noch grosse Sensation. Der Papst kannte in Folge der langdauern-

den entgegengesetzten Praxis die auf unsere Frage bezügliche Form

der Patronatsrechte des Königs nicht, — wie dies überlieferte Daten

beweisen. —
Als er aber in Folge des Resultates der in dieser Frage ge-

führten Verhandlungen und der energischen Haltung des Königs das

Ernennungsrecht des Königs nicht mehr bestreitet, will er mit Bitten,

die Beschränkung desselben etwirken.

In Folge dieses Wunsches schrieb der Papst auch im J. 1375

an die Königin- Mutter, als erbetene Vermittlerin, jenen Brief, in

welchem er durch sie das zu erwirken bestrebt ist, dass die Kirclien-

stellen nicht nach Gefallen vertheilt werden sollten ‘).

Von dem Resultate dieses Auftretens haben wir keine nähere

Kunde, doch ist es auffallend, dass auch nach diesem Falle, im Jahre

1397 Bisthumsbesetzungen durch den Papst vorkamen, als nämlich

Bonifaz IX. nach der Versetzung Lukäcs in’s Grosswardeiner Bis-

thum
,

Gregor in’s Csanader Bisthum unter dem Titel der Reser-

vation einsetzte *).

Der entschiedene Wendepunkt zur völligen Restitutio in in-

tegrum trat unter Sigismund . ein ,
wenn auch die Ausübung des

Rechtes auch von dieser Zeit an noch nicht für ganz ungestört be-

trachtet werden kann.

Wahrscheinlich haben das energische Auftreten des Königs

Sigismund um die Restitutio in integrum jene Wirren stark be-

schleunigt, die bei den Besetzungsarten der Bisthümer und be-

sonders bei den soeben behandelten Reservationen in Folge des grossen

Kirchenzwiespaltes den Zustand hervorriefeh , dass in ein und das-

selbe Bisthum von mehreren Päpsten Bischöfe ernannt wurden.

Zum Erzbischof von Kalocsa wurden von 1402— 1408, d. i. in

sechs Jahren Anton, Jeremias, Chyrysogon, Nikolaus, Branda, Stephan,

und Andreas Brnnse von den zwei Päpsten Innocenz VII. und Bene-

dict XIII. ernannt. Von allen diesen wurde aber vom Könige nicht

einer anerkannt und das Erzbisthum wird für ein vacantes genannt.

Nur von 1408— 1411 treffen wir Nicolaus als solchen, der vom

Könige anerkannt war, nach ihm wurde auch erst im J. 1418 wieder

Andreas anerkannt®).

Wenn ich sage, dass die Ausübung des restituirten königlichen

1) Dedek dt. opns. p. 82. Theiner, Monomenta. Hung. 11.

2) Szvorenyi, Ämoenit. VI. 35.

3) Dedek dt. W. 87 N. 4. Szvorenyi dt. W. 38. Ldnyi, 11. 4.

Archiv für Kiroheareoht. LIX. 30
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Rechtes nicht ungestört von Statten ging, so muss ich zugleich her-

vorheben, dass die Wahlen nach dem Jahre 1418 sich nicht mehr
in die Geschichte der Frage mischen.

Und so ist es das Capitel der päpstlichen Reservationen ,
das

in dem neuen Abschnitt unserer Frage hineingreift.

Eine päpstliche Reservation ruft das bestimmte Auftreten des

Königs Mathias in der Angelegenheit des Modruser Bisthums her-

vor, von dem ich weiter unten ausführlicher handeln werde. Einer

päpstlichen Reservation begegnen wir- noch im Jahre 1504 bezüglich

des Csanäder, 1520 des Csanäder und Zenger, 1521 des Agramer,

1523 des Erlauer, ja sogar noch in 1524 des Fünfkirchner Bisthams,

welchen die Regierung Wladislaus II. und Ludwig II. wenig Hinder-

nisse in den Weg legen konnten *)•

Doch bereits in dieser Zeit fangen die Reservationen an, spär-

licher vorzukommen, über dieselbe hinaus jedoch kommen sie höch-

stens bei neuen Stiftungen vor.

So geschah es z. B. im Jahre 1804 gelegentlich der Stiftung

des Kaschauer Bisthums, wo Pius VII. in der Bulle: >ln universo

gregist dem Könige das Ernennungsrecht zwar verlieh, sich aber für

den Fall der Vacanzen bei der Curie das Besetzungsrecht reservirte;

». . . . apostolica authoritate licentiam et facultatem concedimus et

impertimur ipsis autem francisco imperatori et lieeji, ejusque succes-

soribus jus nominandi seu praesentandi infra tempus a jure prae-

fiium nobis, et Romano pontifici pro tempore existenti personam

idoneam ad praefatam cath. eccles. Cassoviensem per nos ut prae-

fertur erectam, et a priraaena illius erectione huiusmodi vacantem in

episcopum per nos et Romanum pontificem pro tempore existentem

praefatum praeficiendam, tam hac prima vice, quam in futuris illius

vacationibus, quomodolibet, non tamen apud sedem apostolicam con-

Ihigcntibtts

,

eoque prorsus modo, quo alii episcopi ecclesiarum in

regno Hungariae praefato existentium ad nominationem eandam

praefici consueverunt etc. *).

IV. Wir erwähnten bei den päpstlichen Reservationen bereits,

dass in Hinsicht der Rechte des Königs von Ungarn in Betreff der

1) Dr. Vdrosy cit. Arbeit. 180. Tkeiner, MonamenU Hang. II. 630 und

Monumenta Slav. 574 f. 584. Batthydni, Series Episc. Chanad. 128.

2) Koiiek, Egyhäzjog. Budap. 1876. 176. Fr.jir, G. Diplomat, codicil-

lus jur. eccl. cath. in regno Hang. etc. Budae 1847. Nr. 282. 481 ff. Eonek
glaubt zwar auch das nicht, das.s diese Reservationen in Ungarn zur Geltung

gebracht werden könnten.
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Besetzung der Bisthümer die völlige Restitution in integrum unter

der Regierung König Sigismunds — im Principe eiutrat.

Die bisher vorgenommenen Waiden, — deren letzte ich noch

berühren werde — und die bisher vorgekoinmenen Reservationen, die

aber noch nicht verschwinden, heben das Patronatsrecht des Königs

nicht auf und konnten es auch nicht aufheben
,

da sie doch darauf

beruhten
;

doch hätten sie immerhin demselben gefährlich werden

können, da der eigentliche Inhalt und Charakter des Rechtes in Ver-

gessenheit übergeben konnte.

Das Auftreten Sigismunds zum Schutze seiner Patronatsrechte

wird durch die grösste Energie charakterisirt ; ich berufe mich in

dieser Beziehung auf das Auftreten gegen die mittelst Bullen ge-

sandten »Bullenmännerc und auf die des placetum regium aus-

sprechende Verordnung vom Jahre 1404.

Der Charakter der Situation ist der folgende

:

Das grosse Schisma vermehrte in Betreft der kirchlichen

Beneficien die Wirren derart, dass für ein und dieselbe Diöcese

auf einmal von mehreren Päpsten Bischöfe ernannt wurden, wie

wir es ja an Beispielen gesehen haben. Jedoch traten die Wirren

nicht nur von dieser Seite ein
;
auch die noch vorkommendeu Capitel-

wahlen, die bereits aufzuhören begannen, riefen Wirren hervor. So

kommt auch noch im Jahre 1417 eine Wahl vor, in welchem Jahre

das Veszprimer Capitel in Folge der fünfzehnjährigen Vacanz dieses

Bisthums Peter Rozgonyi zum Bischöfe wählte, obwohl dies mit Be-

wusstsein dessen geschieht, dass ihm das Wahlrecht bereits genom-

men wurde: »licet pastoris et praelati ejusdem electio de jure dudum

de nostris manibus dilapsa existat,€ doch wurde dieser Akt nothge-

drungen vorgenoramen >).

Bei diesem Falle muss ich zwei Dinge bemerken : erstens, dass

der König diese Wahl annullirte und Veszprim erst im Jahre 1418

einen Bischof erhielt, und zwar in der Person des vom Könige ernannten

Rozgonyi ; zweitens, dass jene citirte Stelle der Wahlurkunde die er-

wähnt, dass das Recht der Wahl ihnen bereits seit langem entzogen

worden sei, darauf hinweist, dass die Sistirung in Folge der könig-

lichen Ernennung und nicht päpstlicher Reservation erfolgt sei. Zum
Beweise dessen will ich nur auf die im Jahre 1265 vorgenommene

Wahl dieses Capitels verweisen, auf den Fall Zeland’s, in Folge dessen

der König Böla IV. das Capitel seiner Privilegien und so auch des

Wahlrechtes entkleidete.

Dieser, diesen kleinen, aber nicht überflüssigen Umschweif ver-

1) Cherrier, 226. Szvvrinyi, 38. Ldnyi, II. 4. Dedek, 88.

30*
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anlassende Fall illustrirt auch genügend die kopflose, schwankende
Situation unserer Kirchen.

Diese traurigen Verhältnisse und die bereits zu Anfang seiner

Regierung offenbarte Energie des Königs machen es verständlich, da.ss

König Sigismund auf der Synode zu Constanz die volle Anerkennung
des so oft beschädigten, und in seiner reinen Form seit Langem nicht

zur Geltung gekommenen Patronatsrechtes seinem ganzen Inhalte nach
seitens der Kirche aussprechen Hess.

Die Anerkennungs-Urkunde selbst besitzen wir zwar nicht, aber
die Verhältnisse, die geschichtlichen Daten dieser Periode weisen ent-

schieden darauf hin
, dass ein solches Ereigniss in jener Zeit that-

sächlich eintrat, wenn wir auch nicht bei Verböczy eine ganz ver-

lässlich glaubwürdige Aufzeichnung dessen hätten. Derselbe benach-
richtiget uns nämlich zwar beinahe ein Jahrhundert später, jedoch in

vollkommen glaubwürdiger Weise: dass das Patronatsrecht — ista li-

bertas regni quantum ad beneficiorum collationes ... — einst zur

Zeit unseres Herrn, des Kaisers und Königs Sigismund in Gemein-
schaft mehrerer Privilegien dieses Landes — una cum complurimis
libertatibus hujus regni — auf der öffentlichen und berühmten Con-
slanzer Synode . . . auch mit heiligem Schwure sanctionirt wurde,
wie dies in der davon handelnden Bulle ausführlich enthalten ist >).

Und von dieser Zeit an, wenn auch nicht gerade von 1418 an,

gelangt das Patronatsrecht auch in der Regelung und in den Ver-
fügungen der Legislative bezüglich unserer Frage öfters zur Geltung.

Es ist natürlich, ja wir haben es sogar bei Darstellung der Re-
servationen gesehen, dass dieses Jahr noch nicht die völlig unge-
störte Ausübung des Ernennungsrechtes des Königs von Ungarn be-

zeichnet.

Einer Wahl begegnen wir zwar nicht mehr, aber die Reserva-

tionen kommen noch mehr als einmal vor.

Wichtig aber ist die nun beginnende Periode, da sie zur Be-
urtheilung der juridischen rechtlichen Natur der Frage das werth-

vollste Material liefert.

So fängt gleich unter dem auf die Zeit Sigismunds folgenden

Interregnum jene eigenthümliche .iuffassung an, zur Geltung zu ge-

langen, dass das in Frage stehende Recht sich nur auf die Präsen-

tation beschränken müsste.

Jener Umstand, dass diese Auffassung während des Interregnums
Wurzel fasste, kann damit nicht gerechtfertigt werden, dass dem
Gouverneur — Hunyadi — die Ausübung dieses wichtigen königlichen

Rechtes vielleicht nicht zustehe ; und zwar deshalb nicht, weil dieses

Recht, wie ich weiter unten ausführen werde, zu den Privilegien des

Landes gehört, ein solches Recht der Krone ist, welches während des

Interregnums sich in den Händen des Gouverneurs befand.

Dies wurde auch auf dem Räkoser Reichstage im Jahre 1446
ausgesprochen: »Gubernator Ecclesias vacantes tempore debito, cum

1) Verhörzy, Tripartitum opus etc. Th. I. Das Gutachten Pdzmätiy's
bei PHerfg I. 7G ff. Timon, Az oszträk concordatum es magyar közjog. 1883.

II. H. Vdrosy cit. Arb.
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Consiliariis deputatis personis idoneis, juxta traditam sibi potestatem,

conferat etc. *).«

Dnd Hunyadi machte auch von diesem in seine Hände hinter-

lefiften Rechte Gebrauch: im Jahre 1447 ernennt er Ladislaus Häder-
väry zum Bischof von Erlau.

Die Ernennungen des Regenten stiessen aber in Kürze auf

Schwierigkeiten und da glauben wir beinahe, das thatsächliche Vor-
kommen der Präsentation aus den hinterlassenen Daten, herausleseu

zu können, wozu ja Hunyadi, der dem heiligen Stuhl eine besondere

Ehrfurcht bezeugte, leicht hatte geneigt sein können. Ich will hier

nur den im Jahre 1449 in Angelegenheit der Besetzung des Ka-
locsaer Erzbisthums an den Papst gerichteten Briet erwähnen, der

uns davon überzeugt, dass hier wahrscheinlich eine Präsentation vor-

kam. Eine Stelle dieses Briefes lautet fblgendermassen: . . . fiuuliter

tarnen ex consilio Dmnorura Praelatorum et Baronum in es remansi,

nt juxta priora scripta mea Rev. Dmnus Mathias Episcopus Tran-
silvanus, ad ipsam Metropolitanam Ecclesiam Colocensem transfera-

tur, eo translato . . . Nicolaus Decanus eidem in ipsa Transilvana

Ecclesia succedet . . .
Quodcirca supplico Beatudine Vestrae hac

iterata vice, omni diligentia, et majori qua possum, quatenus non
differat, praemisso modo et ordine non dico personis, verum potius

Ecclesiis providere . . .« und in seinem zweiten Briefe vom 25. Juni

1449 lesen wir: >Quamobrem Beatudini Vestrae humiliter supplico

. . . dignetur Sanctitas Vestra de personis praetactis conteuta stare,

eosque modo, quo praemittitur, promovere ita, ut alterum transfe-

rendo, alterum vero creando, velit . . . in Episcopos praeficere . . . *).«

Der ganze Ton dieses Briefes, sowie die von uns hervorgo-

hobenen Ausdrücke weisen auf eine Präsentation hin.

Doch ist dies nur ein vorübergehendes Symptom.
Unter unseren Landesgesetzen treffen wir in Kurzem solche Ar-

tikel an, die diese Besetzungsart der Bisthümer gänzlich ausschliessen.

Selbst Hunyadi wurde bereits vom Reichstage wegen seiner

Energielosigkeit dem Papste gegenüber — in der Angelegenheit der

Dömöser Propstei — in Folge dessen sowohl Hunyadi, als auch die

Stände in ihren an den Papst gerichteten Briefen die das Patronats-

recht verletzende That des Papstes in dieser Angelegenheit energisch

zurückweisen.

Von Seiten des Königs Mathias aber existirt zur Vertheidigung

des königlichen Ernennung-srechtes ein Ausspruch, dessen ganzen Ton
beweist, dass er sich dieses Rechtes vollkommen bewusst war.

Es war nämlich in den Jahren 1482— 1483 das Modruser Bis-

thum in Folge des Ablebens Antons bei dem heiligen Stuhle vacant;

der Papst Sixtus IV. ernannte nun zum Bischöfe desselben Christof

von Ragusa.
Auch König Ferdinand von Sicilien empfahl den Genannten und

eben aus seinem Empfehlungsbriefe entnehmen wir den Fall : ». . . an-

nis superioribus, cum Modriensi Ecclesia, obitu Episcopi, qui in Curiae

l) Kovachich, Codex juri» decretalis eccl. Hung. Pestini 1815. 209

§. III. — 2) Szvor&nyi, Amoenit. 45. 47.
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Romanae vita functwt est, vacasset, Summus Pontifex . . . Christo-

phori Rogusiensis . . . ipsam Ecclesiam contulit ... Et cum ipsum
Kt. Episcopum opinione virtutis, et probitatis nostra benevolentia et

commendatione dignum putemus, aequumque sit, quod justissimum

est a justissimo impetrare, Majestatem vestram rogamus, et hor-

tamur, ut in adsequenda ipsius Ecclesiae possessione ipsum Rv.

Episcopum, et aequitate et nostra gratia commendatum habeat, ut

ipsam tandem possessionem vestrae Majest. beneficentia consequatur.

18. Sept. 1483«).

Die Antwort des Königs auf diesen Empfehlungsbrief Ferdinands

und die That des Papstes war jenes berühmte und bedeutungsvolle

Schreiben an den Cardinal Johannes von Arragonien, in welchem er

gegen jede Verletzung des Ernennungsrechtes Verwahrung einlegt.

Indem der König sich in diesem Schreiben auf jene Stimmung
beruft, die das Vorgehen des Papstes bei den »certi regnicolaet er-

weckte, und hiemit gleichsam bezeichnet, dass hier eigentlich nicht

vom königlichen, sondern vom Rechte der Krone die Rede sei, auf

welches nur der König in Gemeinschaft mit der Legislative Verzicht

leisten könnte, spricht er jene gewichtigen Worte aus, die wir hier

im Originale wiedergeben ; »fuit et hoc nobis grave
,

quod Sua
Sanctitas jus nobis nostrum quod in electionibus Praelatorum Regni
nostri a Praedecessoribus nostris regibus devolutum est ad nos, tur-

bare voluit, cupiens aliis, cum nostra praejudicio, ac juris nostri

detrimento, de episcopatu Modrusiensi, qui ad nostram electionem

semper pertinebat, et pertinet, complacere. Nec considerat, quantum
nobis ea res praejudici inferat, et quam impossibile sit nobis in ea

re Sanctitati suae morem gerere, et id tolerare.

Credimus, talia Sanet, sua non faceret, si sciret, quanti mo-
menti ea res apud nos Hungaros reputatur. Quod quidem in his

diebus patuit, cum certos regnicolas harum partium fecerimus con-

venire, a quibus tanti clamores sunt contra nos habiti, quod nos

jura nostra negligamus
,
ut profecto veriti simus

,
ne populus omnis

in seditionem verteretur.

Et aperte cognoscat, certo scire pontifex debet, duplicatam
illam crucem quod regni nostri est insigne, geadem Hungaricam
libentius triplicare, quam in id consentire, id betieficia et pradaturae,
ad jus coronae spectantes, apud sedem apostolicam conferantur*).

Schon in der Zeit vor diesem Briefe begegnen wir förmlichen

Ernennungen des Königs, sowie auch noch in späterer Zeit fort-

während. Ich will nur das Graner Erzbisthnm als Beispiel erwähnen,

welches die zielbewusste, energische Ausübung dieses Rechtes deut-

lich genug beweist.

König Mathias enthob den Graner Erzbischof Johannes Vitöz

in Folge seiner gegen ihn angestifteten Verschwörung seiner Würde
und setzte in dieselbe trotz j^er Intervention des Papstes Johannes

1) Szvor^ngi cit. loc. 51. Cherrier, Magjrar egyhäztört. 226. Lukics,
Praelectiones canon. 242.

2) Lakics cit. opns. 241. Szvori'nyi 1. c. 51. Timon, Az oszträk
concordatum s magyar közjog. 103. Ruszti, A kegyüri jog etc. 32.
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Flaust, (leu Bischof von Erlau, früher Bischof von Grosswardein, ein.

Doch da auch dieser ihm untreu wurde, erklärte er auch diesen

seiner Würde enthoben und setzte den Cardinal Johannes von Ara-

"onien in dieses Bisthura ein ; nach der Resignation dieses Letzteren

ernannte er den Herzog Hyppolit von Ferrara, der nach einer Version

fünf, nach einer anderen neun Jahre zählte zum Erzbischof trotz

aller Bemerkungen des Papstes >).

Diese Thatsachen, die Erklärung des Königs in der Modruser
Angelegenheit, und auch ein unter ihm geschaffenes Gesetz weisen

eine solche Form der Ausübung dieses Rechtes auf, die alle wirk-

lichen Charakterzüge des Rechtes an sich führt.

Ich übergehe die Erwähnung der einzelnen Besetznngsfälle und

beschränkte mich auf die Anführung dessen, dass er bei den durch

ihn durchgeführten Besetzungen die charakterisirendsten und ent-

schieden hervorhebenden Ausdrücke benutzte; als Beispiel diene die

Urkunde Urban Döczis in Betreff seiner Versetzung in’.s Erlauer Bis-

thura: . aucloritatc juris pairomtus nostri regalis duximus
transferendum, eligendum et nominandum, ipsiqne archiepiscopatum

simul cura castris, civitatibus oppidis . . . eidem dandum, k con-

ferendum. Imo transferimus, eligimus, nominamus, et conferimus

praesentiam per vigorem *).€

Doch ist es interessant, dass trotzdem auch seitens des Papstes

die offene Anerkennung nicht unterblieb *).

Bereits zur Zeit des Königs Mathias treffen wir solche Aus-
sprüche an ; am interessantesten ist jedoch in dieser Hinsicht der im

Jahre 1506 an Ladislaus II. gerichtete Brief Papst Julius II., in

welchem er bezüglich des königlichen Patronatsrechtes den Ausspruch

that: regium huiusmodi jus Patronatus tuum firmum et in suo ro-

bore permaneat — und gibt dem Könige die Versicherung, dass er

das Siebenbürger Bisthum auch im Falle einer Vacanz in der Curie

nicht besetzen werde *).

Jedoch können wir auch jetzt noch nicht von einer ausnahms-

losen Ausübung des königlichen Ernennungsrechtes sprechen. — Wir
treffen auch noch unter Ladislaus II. und Ludwig II. Reservationen

an
,

während das Ernennungsrecbt principiell nicht mehr zum
Gegenstände des Zweifels oder des Angriffs gemacht wurde

,
da ja

— wie wir sehen werden — bei dem Päzmänyschen Streite nicht

das Patronatsrecbt des Königs einen Zusamraenstoss der Principien

hervorrief.

Auch unser Corpus Juris legt von der bewussten Auffassung

des Rechtes in dieser Zeit Zeugniss ab, als Beispiel erwähne ich die

Gesetze 1447: 50, den 11. Art. des 1472: 11, 1495: 31 und 1408:

67, die besonders auffallend sind
;

die übrigen aus dieser Periode

stammenden daraufbezüglichen Gesetze betreffen mehr die Modifica-

tionen und Erfordernisse hinsichtlich der Besetzungen *).

11 Ru.izli, A kegyüri jog .s ei szegcdi pakorlat. 33 f.

2) Lttkics cit. W. 244. SzvorSnyi angef. W. 55.

3) Dedek öft. cit. W. 97 N. 1. 2.

4) Theiner, Monumenta. Hang. II. 570.

5) Kovachich, Codex jurü decretalis. 210. Corpus juris hungarlci etc.
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Aber überaus wichtig ist — und zwar besonders vom juridi-

sclien Standpunkte aus — die auf unsere Frage bezügliche Stelle

des Tripartitum des Verböczy nicht nur in Folge jener Bedeutung,

welche dieses Werk an und für sich besitzt, und weil es als das ge-

wichtigste Document und als glaubwürdigste Interpretation unserer

Frage betrachtet werden kann, sondern vornehmlich in Folge seines

inneren Gerechtfertigtseins, insoferne darin jeder Punkt ausgedrückt

ist, alle ürundzüge enthalten sind und jede Seite der Basis des Be-
setzungsrechtes des Königs von Ungarn entwickelt ist.

Unten folgt der Tit. II. des 1. Theils

:

»Man muss jedoch wissen, dass der Papst ... in diesem Lande
im Betreff der provisorisch erledigten Kirchenstellen keinerlei Ju-
risdiction ausser der Confirmationsgewalt ausübt. Und dies aus vier

Gründen: §. 1. Krstens in Bezug der Gründung der Kirehen . . .,

au.s welchem Grunde nämlich auf Grund des Patronatsrechtes die

V^erleibung der Kirchengüter in diesem Lande jederzeit unseren

Königen zusteht. §. 2. Zweitens vom Gesichtspunkte der Annahme
des Christenthums, da die Ungaren nicht durch apostolische Predigt,

sondern durch die Verfügung ihres eigenen Königs, d. i. Königs
Stephan zum christlichen Glauben übergingen, der zuerst Bisthümer

stiftete etc. und die höchsten Würden und Beneficien dieser Kirchen

mit Uebereinstimmung des Papstes nach Gutdünken vertheilte . . .

§. 4. Drittens vom Gesichts2>unkte der gesetzlichen Verjährung

;

nach-
dem die Könige Ungarns seit der Regierung Stephan des Heiligen . . .

bis zur Gegenwart durch mehr als 500 Jahre die Vertheilung der

Kircheugüter friedlich ausübten und die Verjährungszeit der Rechte
des apostolischen heiligen Stuhls auch mehrmals überdauerten.

§. 5. Viertens, da dieses Privilegium des Landes, wie ich bereits

erwähnte, auf der Constanzer Synode . . . sanctionirt wurde *).

Das Wesen der Frage der Besetzung der Bisthümer ist auch
heute bei dem Lichte dieser Auffassung zu betrachten-, das Ernen-
nungsrecht des Königs von Ungarn und die Confirmation des Papstes

:

dies charakterisirt den ganzen Inhalt der Frage.

Das Recht erscheint auch in den Wirren
,

welche der Nieder-

lage zu Mohäcs folgten, in dieser Form.
Die Geschichte der Besetzungen selbst weist zwar die traurig-

sten Scenen auf: Die Diöcesen sind in Händen Weltlicher, oder

Jahre lang vacant, der Bischof des einen Königs wird durch den

eines andern mit Waffengewalt verjagt, damit dieser wieder, wenn
sich der Würfel zu seinen Ungunsteu dreht, seinerseits zum Ver-

lassen seines Bisthums gezwungen werde; bald ist es der eine, bald

der andere König, der an den Papst die Bitte richtete, die Prälaten

seines Rivalen nicht zu conflrmiren; Kirchengüter werden säeularisirt:

dies ist der Charakter dieser Zeit, die aber keine Bedeutung besitzt

in Betreff der Frage der Besetzung der Bisthümer *).

Unter Ferdinand II. tauchte aber wieder eine interessante Scene

1) VerbOczg, Tripartitum opus jur. consnetnd. etc. Ruszti, A kegyüri

jog etc. 26 £F.

2) LAnyi's und sämmtlicho vaterl. Kirchen- und Allgemeine Geschichten.
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iu der Geschichte unserer Frage auf, hei welchem das Patronatsrecht

einer gewichtigen Vertheidigung theilhaftig wird.

Der Anspruch jedoch, der diese Vertheidigung bewirkte, kann
nicht als solcher betrachtet werden, der sich gegen das Besetzungs-
recht des Königs von Ungarn gerichtet hätte; ja er ist sogar eine

mittelbare Anerkennung dieses liechtes.

In jener Form des Anspruches jedoch
,

dass sich auf Sieben-

bürgen das königliche, das Kronenrecht der Bisthumsbesctzuug des-

halb nicht mehr erstreckt, weil in Folge des Abfalles Siebenbürgens

von Ungarn, Siebenbürgen der Ober-Hoheit des Königs von Ungarn
entzogen wurde — ist in contrario gleichzeitig ausgedrückt, dass in

Betreff der der Gewalt der ungarischen Krone zufallenden Beneficien

dies Recht unbedingt anerkannt ist.

Im Jahre 1025 äusserte die congregatio de propaganda fide,

dass der König von Ungarn ausserhalb der Laudesgrenze kein Kr-

neunungsrecht besitze und bezeichnete Siebenl)ürgen als solches Ter-

ritorium *).

Der Oedenburger Reichstag vom Jahre 10.35 hingegen äusserte

sich in Form der Frage, oh der König dazu berechtigt sei, jene

Bischöfe zu ernennen, denen die Verhältnisse im Laufe der Zeiten nur

den Titel Hessen?

Diese Form der Frage berührte auch Siebenbürgen und er-

möglichte es, dass Cardinal Päzmäny sich in dieser Frage in seinem

am 16. Juni 1635 an König Ferdinand gerichteten Gutachten auch

auf die Anschauung
,

die man in Rom betreffs von Siebenbürgen

hegte, erstreckte.

Dieses Gutachten macht einen Unterschied zwischen jenen Ti-

tularbischöfen, die in partibus infidelium ernannt werden, mit keinerlei

Vollzug realer kirchlicher oder politischer Akte betraut sind, und

zwischen den ungarländischen sogenannten »Titulati €

Nachdem er dies vorausgeschickt, zeigt er, dass man in Rom
über die Stellung des Siebenbürger Bisthums nicht richtig unter-

richtet ist und setzt sofort : »Transylvania aeque ac Posonium subjecta

fuit, et est Regibus Ungariae a temporibus S. Stephani usque ad

tempora Solimani Tureae, qui pro Joanne Scepusio, armata vi, ac

injuste Transylvaniam a Corona separavit: de jure tamen non sepa-

ravit Exclusus tunc fuit Episcopus ex Transylvania et proventus

Episcopatus fis eo addicti: semper tamen Reges Ungariae retinuerunt

jus nominandi Episcopum, et sine intermissione nominarunt*).»

Was Päzmäny hier in Betreff der Titularbischöfe, besonders der

Siebenbürger Bischöfe als Recht auswies, das wurde zur Zerstreuung

jedes Zweifels für alle folgenden Zeiten eben durch Päzmäny mit

massgebender Bestimmtheit ausgeführt in seinem ersten Gutachten über

die Besetzungsrechte des Königs, in dieser berühmten Schutzschrift.

Die Basis dieser Schutzschrift sind die vier Punkte des Tri-

partitum.

1) Die angeführten Werke Cherrier's 80, Szvorinyi's 426.

2) PHevfg, Sacra Conc. f. 79. Ssrnr^ngi

,

Amoenit. VI. 80. Timon,
Az oszträk concordatam cs magyar közj. 104.
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Es ist ein Geistlicher, aber ein ungarischer Prälat, der in dieser

Apologie spricht, die allgemeinen Principien des Kirchearechtes vor

Augen haltend, während die Basis, auf der er steht, die Keclite

Ungarns sind.

Die durch ihn gebrauchten Ausdrucke werden durch das öf-

fentliche Recht approbirt, und wenn sie auch von vielen Seiten an-

gegriffen wurden, als solche, die mehr ausdrückten, als der von ihnen

Gezeichnete Inhalt, so sind sie doch vollkommen wahr.

Im Sinne des Kirchenrechtes kann der Laie kein Kirchengut

couferiren, unter dem Titel einer Stiftung oder Dotation kann er das

Nominations- oder Präsentationsrecht besitzen, aber das der Collation

laut des katholischen öffentlichen Kirchenrechtes nicht.

Dies führt man ‘) gegen die von Päzmäny gebrauchten Aus-
drücke: det, donat, conferat an und selbst Päzmäny erachtet es für

nothwendig, dies vorauszuschicken; und gerade dadurch ist es er-

sichtlich, dass dieses Gutachten kein Werk der Befangenheit, sondern

ein Ausfluss jener Deberzeugung ist, die jeden Umstand in Anbe-
tracht zieht.

Aber wenn dies das allgemeine Kirchenrecht auch ausschliesst,

so kann man doch auf Grund eines Privilegiums oder der Gewohn-
heit ein solches Recht ausnahmsweise erwerben.

Dies behauptet und beweist auch Päzmäny, dass nämlich solche

Umstände Vorkommen können, aus welchen der König das jus con-

ferendi auch ohne Verletzung des Kirchenrechtes ausnahmsweise er-

werben konnte.

Und es sind auch thatsächlich solche Umstände : die vier

Punkte des Verböczy.

Das Resumd des Vorangehenden bildet die Essenz des ganzen

Gutachtens: der König verleiht, det, donat, conferat — der Papst

bestätigt, confirmirt.

Ich halte die Mittheilung dieses Theiles des Gutachtens nicht

für überflüssig: ». . . . raea hac de re sententia in bis consistit.

Primo, Praelatos Hungariae nec posse, nec debere usitatum loquendi

modum immutare, sed loqui debere, ut plures
;
nimirum

:
quod Rex

Ungariae dei, donat, conferat beneßeia. Ratio est: nara leges Hung.
criminis laesae Majestatis reum faciunt, qui contra publicum statum
Regni sese erigit. Cum igitur publicum regi statutum sit, Regem
conferre beneficia, summum Pontificem tantum habere jus confirmandi:— certe hisce temporibus, in summum discrimen adducetur, qui a

veteri et recepta loquendi formula recederet. Quae causa fuit, cur

Praelati Ungariae dum una simul essent, in Synodo Provinciali Tyr-
naviae, nihil iu hac re sentirent innovandum. — Secundo, rebus ita

se habentibus, prout quatuor illis rationibus in jure allegatis, refer-

tur, nimirum: quod Reges Ungaria in prima Ecclesiarum fundatione

in pactum deduxerunt jus collationis
;

quod per annos sexcentos in

pacifica possessione fuerint
;

quod Martinus P. P. V. Bulla jurata,

hoc privilegium confirmavit, rebus inquam ita se habentibus, omnino
certum est. Reges Ungariae, non tantum, ut caeteros Patronos höhere

1) Dedek, A magyar fopapnevez. tört.
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jus praesentandi, sed etiam eligendi, ac conferendi beneßcia . . . .

Salvo iterum manente jure Pontificis in eligendo ad consecrationem,

et in confirmando, si dignus sit, quam Rex eligerit; vel in reppe-

lendo, si manifeste indignus probetur >).

Von dieser auf durchsichtige und überzeugende Argumente
aufgebauteii Apologie bis zum Concordate von 1855 kann nur der

präcise Vollzug der Rechte betreffs der Besetzungen angeführt werden*).

Bevor ich auf das Concordat von 1855 eingehe, will ich noch

aus den vorhergehenden Zeiten einige Bemerkungen iu Betreff der

Ausübung des Besetzungsrechtes und der Besetzungsform machen.
Der König von Ungarn dat, donat, confert, verleiht also nach

den bisherigen Ausführungen die Bischofssitze, und der Papst übt

blos das Bestätigungsrecht aus.

Bei der Ausübung dieses Rechts ist der König jedoch an die

Gesetze des canonischen Rechtes und an die Landesgesetze gebunden

;

wenn desshalb ein canonisches Rechtshinderniss auftauchen würde, so

steht auch dem König nur das Postulationsrecht zu.

Nehmen wir einen Fall aus der Zeit der vollen Anerkennung
des Patronatsrechtes als Beispiel.

Wir lesen aus dem Jahre 1650: Romae in Palatio Apostolico

montis Quirinalis, lunae quarta Apr. 1650 fuit Consistorium secre-

tura, in quo Sanctissimins Dmnus noster ... ad praesentationem . . .

Regis Ungariae providit Ecclesiae Canadiensi ... de persona R. D.

Matthiae Tarnoczy Presbyteri Historiensis is Dioecesis . . . cum re-

tentione compatibiliuin et dispensatione super defectu gradus, ab-

solvens etc. *).€

Aber neben den canonischen Regeln sind in Bezug auf die Ernen-

nungserfordernisse anderseits auch die Landesgesetze in Betracht zu

ziehen. Diese aber schreiben vor, die liölieren Kirchenstellen nur an

befähigte und verdiente Eingeborne zu verleihen, diese Verfügung

hatte besonders der Umstand nothweudig gemacht, dass zur Zeit der

päpstlichen Reservationen sehr viel Fremde ernannt wurden *).

Der König ist bei der Verleihung verpflichtet, seine Räthe an-

zuhören, was heute durch die ministerielle Contra-Signatur und be-

ziehungsweise durch die ministerielle Unterbreitung ersetzt wird; die

Verleihungen geschahen ausserdem frei von Gel)ühren und Taxen ^).

Nach der Verleihung erbat der König die Bestätigung vom
Papste; heute erwirkt der König dieselbe durch seinen in Rom
wohnenden Gesandten, ja man pflegt sogar zur Vermeidung der mit

einer Bestätignngsverweigerung verbundenen Unannehmlichkeiten an

den Papst in Betreff der Personen des zu Ernennenden vorher eine

Anfrage zu richten*).

Der mit der Bestätigung verbundene Processus Inforraatorius,

sowie die Installation und Consecration wird in regelrechter canoni-

1) Beide Apologien Pdzmdny's bei HHrrfy's Sacra Concilia vollständig.

I. 76 ff. — 2) Die kirchenrechtliclien and kirehengeschichtlichen Werke von
Konek, Szeredy, l'dvardy, Cherrier, Szror^iiyi. — 3) Szvorenyi, Ainoeiiit.

208. — 4) Virozsil

,

Staatsrecht des Königr. Ungarn. Pest. 1865. II. 16. —
5) Kovdchich, Codex jaris decret. 1S4H. 208, lll t. cz. 7 §. — Virozsil, eit. W.

6) Udvardy und Konek’s Kirchenrechte.
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scher Form vollzogen; die nngarländiscfien Synoden erfordern und

schreiben die schriftliche Bestätigung vor*).

Noch vor dem Eintreffen der Confirmiition ist der Ernannte ver-

pflichtet, das Glaubensbekenntniss und den Eid abzulegen.

Bevor ich jedocli diesbezüglich einiges bemerken möchte, halte

ich cs auch nicht für überflüssig, einige einzelne Hauptakte charak-

terisirende Doiuniente niitzutbeilen.

So ist das folgende Diplom Leopold I. vom Jahre 1676 ein sehr

interessantes Beispiel der Ernennungen, weil es mehrere verschiedene

Ausdrücke gebraucht: »Resolutio raea circa vacantes nunc Episco-

patus, et alia beneficia Ecclesiastica in Hungaria. Ad Episcopatum

Transylvaniensem promoveatur Andreas Mokehay, Episcopatus, Va-

radiensis .... conferatur Joachimo Lusinski. Episcopatui Yaciensi

praeficiatur Joauue^ Gubasocry, Episcopatus Quinqueecclesieusis detur

Paulo Szdch4nyi . . . . *).«

Die Formel der Bitte um Bestätigung ist aus folgendem an Rom
gerichteten Briefe Karl III. vom Jahre 1736 ersichtlich : »Ladislauin

Szördnyi de Kis-Ször<iny ... ad Episcopatum Sirmiensem . . . au-

toritato juris patronatus nostri regii, quod generaliter in conferendis

omnibus totius fati regni nostri Hungariae partiumque eidem ad-

nexarum Ecclesiis . . . instar divorum quondam Hungariae regum . . .

optimo jure habere, et exercere dignoscimur, eligendum, et nominan-

dum et pro nostra, Majorumqne nostrorum veteri consuetudine

Sanctitati vestrae praesentandum esse duximus Sanctitatem vestram

filiali cura observantia praesentibus requirentes, quatenus huiusmodi

praesentationem nostram paterne admittere, ac supra fatum a nobis

nominatum, et electum Episcopum Sirmiensem apostolica cum bene-

dictione . . . confirmare . . . dignabitur ete. 1733 Aug. 13. *).«

Wegen des Zusammenhanges erwähne ich auch die folgende

Bestätigungsurkunde: »feria secunda, die 2. Augusti 1655, Romae in

Palatio montis Quirinalis, fuit Consistorium secretum iu quo referente

Rv. Cardinale Columna, Sanctitas sua Ecclesiae Canadiensi . . . pro-

vidit do persona Thomae Pdlffy, a Caesare, uti Hungariae Rege no-

minati, cum retentione compatibilium etc. . . .
‘).t

Alie diese Urkunden datiren aus der Zeit der ungestörten Aus-

übung des königlichen Besetzungsrechte.s, und bilden zugleich ebeu-

soviele Beweise dieses Umstandes.

Unsere Frage erlitt aber dennoch auch in diesen ungetrübten

Zeiten von einer Seite einen Angriff. Weiter oben erwähnte ich,

dass der ernannte Bischof vor seiner Bestätigung den Eid ablegte.

Josef II. stellte in seinem Erla.ss vom 12. October 1781 seine Zu-
stimmung — Placetum — in Betreff der päpstlichen Confirmatious-

bulle nur für den Fall in Aussicht, wenn der in der Confirmations-

bulle enthaltene kirchliche Eid nicht der der Majestät gebührenden

1) Synod. National. Poson. sab Petr. t‘tizmäny a. 1630 stat. 8; Synod.
Provinc. sub Emerico Losy a. 1638 cap. 9; Synod. National, sub Georg Lippay
a. 1648 Prop. 6. Szeredy, Egyhäzjog. — 2) Szvor^nyi, Amoenitates etc. 89.

3) Lakira, Praelectiones can. 264.

4) Szvot inyi's cit. W. 787.
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Ehrfurcht widerspricht
,
und befiehlt zugleich , dass jeder Ernannte

den von ihm formulirten Eid vor der Bestätigung ablegen müsste.

Diese Eidesformel formulirte Josef II. und damit haben wir

auch schon ausgesprochen
,
dass sie von Seite der Kirche einen Wi-

derstand hervorgernfen hat. In Folge dessen kam dann besonders

als Resultat der Bemühungen des Primas Batthyänyi folgende Eid-

formel zu Stande : »Juro per Deum immortalem, et promitto sacrae

Caesareae Majestati regi meo, quod fidelis vasallus, et subditos suae

Majestati quoad vixero, perseverabo; quoad altissimum ejus servitium

statusque salutem ac bonum quantum pro viribus potero in confirmi-

tate regni legum semper promovebo; nec consilio, neque opere"^]uic-

quam tentabo, aut moliar, quod illegale et suae Majestati aut sta-

tus bono, quacunque ratione praejudiciosnm esse possit; quod potius,

si qoiquam hujus generis molitionum, aut consiliorum mihi innotuerit,

illud Majestati suae sacratissimae genuine et fideliter statim aperiam.

Ita me Deus adjuvet etc. ').«

Mit dieser Umänderung der Schwurformel wurde jedoch eine

Entschliessnng verbunden, durch welche der Eid der Treue gegen
den apostolischen heiligen Stuhl ausgeschlossen wurde.

Die Wiederherstellung dieses Letzteren bewirkte aber Papst

Pius VI. am 17. Mai 1782.

Einen modificirten Huldigungseid treffen wir in dem .\rt. 2. des

österr. Concordates vom Jahre 1855 — das in Ungarn in factischer

Geltung gestanden ist; Ego juro et promitto ad sancta Dei Evangelia,

sicut decet Episcopum, obedientiam et fidelitatem Caesarea — Regiae

Apostolicae Majestati et Successoribus Suis; juro item et promitto,

me nullam communicationem habiturum, nullique consilio interfuturum

quod tranqnilitati publicae noceat, nullamque suspectam unionem
neque intra, neque extra limites Imperii conservaturum, atque si

publicum aliquod periculum imminere resciverim, me ad illud aver-

tendum nihil ommissurum *).<

Jeues Document, in welchem diese Eidesformel vorgeschrieben

war, ist von grossem Interesse und erheischt, wenn wir sein Wesen
betrachten, eine nähere Prüfung. Den Rahmen dieser Frage bildet

ja doch die verfassungsmässigste ungarische Nation , ein Recht der

Krone, über welches rechtsgültig nur der König in Gemeinschaft der

Legislative verfügen kann, und endlich der Kaiser von Oesterreich,

der den als rechtmässig nicht erledigten Thron Ungarns bestieg,

und der hinsichtlich des Patronatsrechtes der ungarischen Krone ein

Concordat schloss *).

>Das österreichische Concordat hebt nicht nur die im königl. Pa-
tronatsrechte inbegriffenen wichtigsten Rechte, wie z. B. das »jus

placetic (II. und III. Art.), das freie Vcrlcihungsrecht der Bencficien

1) Länyi, EffyhdztSrtenet. II.

2) S. dieses Archiv t. 1. p. XX. Ausai, Conventiones p. 314. h'remrr-
Anenrijde

,

.Aktenstücke etc. I. p. 220. Konek, Egyhäzjog. 180.

*) Die. Brdaction (heilt hier unverkürzt die Darstellung des Herrn
Verfassers mit, da es sich uns hier darum handelt, die in Ungarn hezilg-

lich des österr. Concordates verbreitete Meinung wieder zu geben.
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(XXII. Art.), die Aufsicht über die Kirchengüter (XXX. Art.), das

Stiftungs- lind Dmändej-ungsrecht der Kircheugüter (IV. und XVIII.

Art.), die Gerichtsbarkeit über das Patronatsrecht (XII. Art.) theils

völlig, theils zum Theile auf, sondern beseitigte geradezu das Pa-

tronatsrecht des apostolischen Königs von Ungarn
,

jene geschicht-

liche Basis, auf welcher bei uns das Verbältniss zwischen Kirche

und Staat beruht.

Die kirchliche Gewalt des Königs von Ungarn, das königl. Pa-

tronatsrecht steht in geradem Gegensätze mit dem allgemeinen Kirchen-

rechte, mit dem Principe der kirchlichen Freiheit, und können diese

beiden Factoren nicht neben einander bestehen, weshalb auch das auf

dem Wege der Tridentiner Synode fortschreitende Concordat nicht

einen Artikel besitzt, der nicht dem ungarischen positiven Staatsrechte

und dem darin wurzelnden Patronatsrechte widersprechen würde ‘).€

Auf dieser richtig charakterisirten Basis steht der 19. Artikel

des auch in Ungarn — in seinem ganzen Inhalte — in factischer

Kraft gestandenen österr. Concordats, der festsetzt: »Majestas Sua
Caesarea in seligendis Episcopis, quos vigore privilegii Apostolici a
Serenissimis Antecessoribus Suis ad Ipsum devoluti a Sancta Sede
cannonice instituendos praesentat seu nominat imposlerum quoque
Antistitum imprimis conprovincialium consilio utetur*).*

Nebenbei ist zu bemerken, dass gegenüber der unbeschränkten

Ausübung des Rechtes des Königs von Ungarn — durch den in An-
spruch zu nehmenden Rath der »Antistitum conprovincialium« an
und für sich eine Beschränkung und die Einführung eines fremden
Elementes geschaffen würde — in welcher Form auch immer dies

zur Geltung gekommen wäre.

Gegenüberder unbeschränkten Ausübung des Rechtes des Königs

von Ungarn ;
— denn die bei den Ernennungen intervenirenden Re-

gierungsorgane — so heute die Unterbreitung und die Contra-Signa-

tur des Cultusministers sind alle nur in die Ausübung der Rechte

der Krone passende Elemente.

Doch erlitt hiebei auch das Wesen des Rechtes selbst eine

Veränderung.

Se. Mäjestät— so spricht das Concordat — praesentat seu nominat.

Laut Lenovics bezieht sich das Wort »praesentat« auf Oester-

reich, das Wort »nominat« aber auf die Länder der heil. Stephanskrone.

Aber der Ausdruck »nominat« selbst bezeichnet in Bezug des

Besetzungsrechtes des Königs vou Ungarn eine wesentliche Aenderung,
was noch präciser durch jene — in einer Beilage des Concordates

enthaltene — Erlaubniss ausgedrückt wird, dass das Wort »conferre«

aus dem Ernennungsdecret — ex nominationis instrumento — aus-

gelassen werden dürfte®).

Wir leiten das Eruennungsrecht des ungarischen Königs nicht

von der Theorie des »summum jus regium circa sacra« ab, sondern (

betrachten dasselbe als ein solches Recht der Krone, dessen Basis

jene Punkte bilden, die bei Verböczy und Pdzraäny detaillirt ausge-

1) Timon, Oszträk concordatam s magy, közjog. 105.

2) f/uasi 1. c. Archiv 1. c. — 3) Archiv, Bd. 14. S. 95. 98.
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führt werden und deren Entwickelung auch in dieser Arbeit ersicht-

lich gemacht ist.

Denn, wenn wir es nur als einen Theil des jura circa sacra be-

trachten, dann wäre der Souverän vielleicht berechtigt, auf dieses in

seiner Souveränität beruhende Recht zu verzichten und somit hätte von
dem Urheber des 1855er Concordats nur die gesetzliche Krönung ver-

langt werden können, damit derselbe seine Rechte in Betreff der kirch-

lichen Angelegenheit anfgebe.

Wir aber stehen nicht einem Rechte dieser Natur gegenüber,

wenn wir die in dem Concordat enthaltene — wir möchten sagen —
Recbtsresignation betrachten.

üeber das österr. Concordat erhob sich vor einigen Jahren ein

interessanter literarischer Streit in Ungarn, der — obwohl er mit
einer anderen Frage im ursprünglichen, eigentlichen Zusammenhänge
stand — einen allgemeinen Charakter annahm.

Die Argumente
,

die bezüglich dieses Concordats als interna-

tionalen Vertrages angeführt werden können, sind in den Arbeiten

Dr. Herzegh’s, Dr. Julius Wlasics’, Dr. Akos Timon’s und des den

Streit herauibeschwörenden Ladislaus Hinka enthalten >).

Ich will auch die diesbezüglichen Argumente nicht ausführ-

licher geltend machen; es muss jedoch hervorgehoben werden, dass

zur Rechtskraft eines Concordates unbedingt erforderlich ist, dass das

Staatsrecht des contrahirenden Landes nicht ausser Acht gelassen sei.

»Der beiderseits ratificirte Vertrag erzeugt zunächst die Ver-

pflichtung für die Contrahenten, denselben zur Ausführung zu bringen.

Das kann nur so geschehen, dass er vom Landesherrn zum Staatsge-

setze, vom Papste zum Kirchengesetze erhoben werde. Von Seiten

des Letzteren unterliegt dies gar keiner Schwierigkeit, und ist stets

in der gewöhnlichen Form sofort nach der erfolgten Ratificiition ge-

schehen. — Auf Seiten des Landesherrn hängt das von der selbst-

ständigen oder beschränkten Berechtigung zur Abschliessung des Ver-

trages mit voller Staatsgültigkeit ab*).

Das uttgarische Staatsrecht wird aber stets vam juridischen

Standpunlite gegen das Concordat protestiren.

Es wird sich dagegen verwahren, weil der Urheber desselben

selbst im Sinne der pragmatischen Sanction auf den ungarischen

Thron keinen Anspruch erheben konnte, da derselbe von Rechtswegen

nicht erledigt war*), nicht nur deshalb, weil nur derjenige der ge-

setzliche König Ungarns ist, der im Sinne der Qesetze des Landes

gekrönt wurde, was aber nicht geschah, nicht nur deshalb, weil die

Majestät in allen dieses Recht betreffenden Verfügungen an den Ver-

fügungen des 1848: G. A.. 3. gebunden ist, nach welchen die, Ver-

antwortung ihrer Entschliessungen von der Contra-Signatur des Mi-

nisters bc.stimmt wird, wovon hier nicht die Rede ist, sondern haupt-

1) Jogtudomduyi KOztOn. 16. 18. 20. — Magyar lyazsdgügy, XX.
B. II. H. — tVemzei, 1883. Jah^aii}(.

2) Sihiille, Kirchenrecht, Bd. 1. S. 44.5 ff. Timon, .4z oszträk concor-

datum etc. 97. — 3) 1808: 3. G. Art. Mittelst welchem der Kücktritt König
Ferdinand V. znr Kenntniss genommen wurde.
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säclilidi deshalb, weil das Recht, wovon die Rede ist, nicht dem I
Könige, sondern der Krone znsteht. H

»Libertas regni, t damit finden wir in unseren Gesetzen dieses H
Recht der Krone bezeichnet *), und lesen auch in dem oben citirten II

Briefe König Mathias’ und in der berühmten Apologie Päzmdny’s ein

entschiedenes Gutachten darüber, dass der König auf sein Recht nicht

verzichten kann; und sein zweites Gntachten sagt deutlich ; »Ego ex li

principis generalibus existimo. Majestatem Regiam consentire nec
posse, nec debere, ut nominatio cujuscunque episcopi titularis ad
coronam Hungariae ab antiquo spectans, a sua Majestate transferetur; I
sed posse ac teneri ad instar praedecessorum suorum ejusmodi coi- I
lationes, vel nominationes pro sancta Corona reservare.« I

Aber auch deshalb erleidet es keinen Zweifel, dass zur Gültig- I
keit dieser in diesem Punkte des Concordata enthaltenen Rechtsre-

signation auch die Zustimmung der Legislative nothwendig gewesen
wäre, da mehr als eines unserer Gesetze verordnet, dass das Ernen-

nungs- und Beneficien-Verleihnngsrecht dem Könige zustehe*).

Das Recht aber , Gesetze zu erlassen , auszulegen und aufzu-

heben steht nur der Legislative in Gemeinschaft mit dem gesetzlich

gekrönten Könige zu®).

Von all’ dem ist aber bei der Abschliessung des Concordats

gar nichts beachtet worden ; deshalb lehren auch unsere Schriftsteller

tust ausschliesslich alle, dass das von Rechtswegen vom Anfänge an
ungültige Concordat mit der Restitution der Verfassung auch seine

factische Kraft verloren habe*).

Und so besetzt der König von Ungarn kraft seines Patrotwts-

rechtes und seines entschieden nicht zurückgenommenen apostolischen

Legationsrechtes die Bisthümer geradeso wie seine Vorfahren ,
die

,

die Collaiion am reinsten zur Geltung brachten; conferat det, t

donat, und nicht nur praesentat, nominat oder postulat,
wenn er sich auch im Falle des Mangels eines canonrechtlichen Er-

fordernis-ses nur auf diesem Wege nach Rom wegen Admission seines

Candidaten wenden kann.

Noch möchte ich bemerken
,
dass in Ungarn selbst die Devo-

lution nicht statthaben kann und dass unsere Gesetze in Betrefi der

Besetzung der Bisthümer statt der Festsetzung eines bestimmten Ter-

mins nur die Verordnung aufstellen, dass die Kirchenstellen nicht lange

unbesetzt gelassen werden sollen. In Betreff des Requisitionsverfdhren.s,

der Bestätigung, Consecration und der Installation sind aber die all-

gemeinen Regeln des Kirchenrechtes massgebend.

1) 1498: 67. G. Art. Verhöczg’s, Tripartitum I. Theil 11 Tit. 4.

2) Konfk, Egyhäzjog. 178. — 3) 1791; 10, 0. Art. — 4) Michttei

Ifirrzeg, 188.3. Jahrgang aca Jogtudomänyi Közlöny. h'nnek's, Szeredg’a
und andere kirchen-, staats-, sogar auch privatrechtliclie Werke.
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XXXVI.

Ertheilung Bischfiflicher Ehedispensvotimachten für Todtkranke

und Bestimmungen über die Ausführung der apostolischen

Ehedispensen.

Ulme ac Revme Domine

De mandato Sanctissimi D. N. Leonis XIII Supremae Con-

gregationi S. Rom. et Univ. Inquisitionis nnperrimis temporibus

duplex quaestionum genus expendendum propositum fuit. Primum

respicit facultates, quibus urgente mortis periculo, quando tempus

non suppetit recurrendi ad S. Sedem, angere conveniat locorum Or-

dinarios dispensandi super impedimentis publicis matrimonium diri-

mentibus cum iis, qui inxta civiles leges sunt coninncti aut alias in

concubinatu vivunt, ut morituri in tanta temporis angustia in faciem

Ecclesiae rite copulari, et propriae conscientiae consulere valeant:

alterum spectat ad executionem dispensationum, quae ab Apostolica

Sede impertiri solent.

Ad primum quod attinet, re serio diligenterque perpensa, ad-

probatoqup et confirmato Eminentissimorum Patrum una mecnm

Generalinm Inquisitorum suffragio. Sanctitas Sua benigne annuit pro

gratia, qua locorum Ordinarii dispensare valeant sive per se, sive per

ecclesiasticam personam sibi benevisam aegrotos in gravissimo mortis

periculo constitutos, quando non suppetit tempus recurrendi ad S. Se-

dem super impedimentis quantumvis publicis matrimonium inre ec-

clesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus Ordine, et affi-

nitate lineae rectae ex copula licita proveniente.

Mens autem est ejusdem Sanctitatis Suae, ut si quando, quod

absit, necessitas ferat, ut dispensandum sit cum iis, qui sacro sub-

diaconatus aut diaconatus Ordine sunt insigniti, vel solemnem pro-

fessionem religiosam emiserint, atque post dispensationem et matri-

monium rite celebratum convaluerint, in extraordinariis huiusmodi

casibns. Ordinarii de impertita dispensatione Supremam Sancti Of-

ficii Congregationem certiorem faciant et interim omni ope curent,

ut scandalum, si quod adsit, eo meliori modo quo fieri possit remo-

veatur tum inducendo eosdem ut in loca se conferant, ubi eorum

conditio ecclesiastica aut religiosa ignoratur, tum si id obtineri ne-

queat, ininngendo saltem iisdem spiritualia exercitia aliasqne salu-

tares poenitentias, atque eam vitae rationem, quae praeteritis exces-

Archiv Hir Kirehenrecht. LIX. 0]^
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sibns redimendis apta videatur, quaeque fidelibus exemplo sit ad recte

et Christiane vivendum.

De altero vero quaestionum genere , item adprobato et con-

firmato eorundem Eminentissimorum Patrum suffragio Sanctissimus

sanxit : 1. dispensationes matrimoniales omnes in posterum commit-

tendas esse vel Oratorum Ordinario vel Ordinario loci^):

2. Appellatione Ordinarii, venire Episcopos, Administratores

seu Vicarios Apostolicos, Praelatos seu Praefectos habentes juris-

dictionem cum territorio separato, eoruraque officiales seu Vicarios in

Spiritualibus generales
,

et sede vacante Vicarium Capitularem vel

legitimum Administratorem

;

3. Vicarium Capitularem seu Administratorem eas quoque

dispensationes Apostolicas exequi posse, quae remissae fuerint Episcopo

aut Vicario eius generali vel Officiali nondum executioni mandatas,

sive hi illas exequi coeperint, sive non. Et vicissim sede deinde pro-

visa, posse Episcopum vel eius Vicarium in Spiritualibus generalem

seu Officialem exequi dispensationes quae Vicario Capitulari exequendae

remissae fuerant, seu hic illas exequi coeperit seu minus.

4. Dispensationes matrimoniales Ordinario oratorum commissas,

exequendas esse ab illo Ordinario, qui litteras testimoniales dedit,

vel preces transmisit ad S. Sedem Apostolicam, sive sit Ordinarius

originis sive domicilii, sive utriusque sponsi, sive alterutrius eorum;

etiamsi sponsi quo tempore executioni danda erit dispensatio, relicto

illius dioecesis domicilio, in aliam dioecesim discesserint non amplius

reversuri, monito tamen, si id expedire indicaverit. Ordinario loci, in

quo matrimonium contrahitur.

5. Ordinario praedicto fas esse, si ita quoque expedire indica-

verit, ad dispensationis executionem delegare alium Ordinarium, eum

praesertim, in cuius dioecesi sponsi actu degunt.

Haec quae ad pastorale ministerium utilius faciliusque red-

dendam Sanctissimas Dominus Noster concedenda et statuenda indi-

cavit, dum libens tecnm communico, bona cuncta Amplitudini Tuae

precor a Domino.

Datum Romae die 20 Februarii 1888.

Raph. Card. Monaco.

1) Schwierigkeiten entsUnden bisher, wenn der zur Vollziehung der

Dispens Beauftragte vor AusfOhrung der Dispens starb u. dgl. oder die Dispens-

bewerber inzwischen in eine andere Diöcese fibersiedelten n. dgl. Deshalb soll

kfinftig nicht eine indiTiduell mit Namen bezeichnete Person, z. B. der Bischof

oder Official N. N.
,
sondern der jeweilige Ordinarius der Bittsteller oder der

jeweilige Ordinarius loci (ohne indiriduelle Namcnsbczeichnnng des ßeroll-

mächtigten) als Execntor Imstellt werden.
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XXXVII.

Literatur.

1. ProtopresiAter Janyschew i novyj doktrincdjnyj krinis v russkoj

cerkvi. Otvjet gnu Bogorodskomu Vasüia Livanskago. (Era-

priester Janyschew und die neue doctrineUe Krise in der russi-

schen Kirche. Antwort an den H. Bogorodski von Basüius

Livanski). Freihurg i. B., Herder, 1888. FT u. 92 SS. (3 Mk.).

Der russische Erzpriester Janyschew war bekanntlich einer der

Theilnehraer jener sog. Bonner Conferenzen vom J. 1875, in denen

eine Annäherung der Altkatholiken und der gr.-or. Kirche angebabnt

werden sollte. Der klägliche Erfolg dieser Aktion ist unseren Lesern

bekannt; weniger bekannt dürfte jedoch sein, dass im Anschlüsse an

die in Bonn geführten Verhandlungen in der russischen theologischen

Literatur von Neuem Versuche gemacht wurden, der Lehre Photius’,

der h. Geist sei nicht auch von Gott-Sohne ausgegangen, wissenschaft-

liche Grundlagen zu verschaffen. Eine Schrift, welche in den Reihen

der russischen Geistlichkeit als »letztes Wort der Wissenschaft über

die strittige Fraget erklärt wird, ist eine diesbezügliche Arbeit von

Bogorodski und gegen die ganze Argumentation dieser Arbeit, als

auch gegen die darin niedergelegten Ansichten kehrt sich das oben

angeführte Werk Livanski's.

Vor allem anderen bezeichnet der Verfasser die ganze Grund-

lage des exegetischen Systems Bogorodski's als verfehlt, die Resultate

also, zu denen er gelangt, aus diesem Grunde bereits als unstich-

haltig. Ferner sucht der Verfasser den Beweis zu erbringen, dass

Bogorodski die wichtigste Stelle des Kirchenvaters Damascenus über

das Verhältniss zwischen Gott Sohn und dem h. Geiste ‘) missver-

standen und demnach auch falsche Consequenzen aus dieser Stelle

abgeleitet habe. Wenn der b. Geist, von Gott Vater ausgehend,

nicht auch vom Sohne ansgeht, dann kann zwischen Sohn und dem

Geiste ein immanentes Verhältniss überhaupt nicht bestehen. Ueber-

1) Damaacenas lehrt; »Der Vater ist Eneoger des Wortes and durch

das Wort (xa't 5ii Hervorbringer des Geistes;« ferner der h. Geist sei

eine Kraft »ex to5 riatpo? |iiv T1o5 fx7;optuou.^vT|« and schliesslich, der h. Geist

sei der Geist auch des Sohnes dämm, weil er »durch Ihn vom Vater aasgehe«

— »äXX’ Mi; dt’ aütoü £x toS llgiTpo; fx ttopeud pitvov.« M. s. Joannis Damasceni opp.

in Migne, Patrol. enrs. compl. t. XCIV. col. 821 and 824.
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haupt können die Lehren des Damascenus nur dann gehörig er-

fasst werden ,
wenn auf ihren Zusammenhang mit den Lehren der

ihm vorangehenden Kirchenväter geachtet wird ; wird also den Wor-
ten Damascenas’ ein anderer Sinn heigelegt, als deijenige, welcher

sich aus jenem Zusammenhänge ergibt, dann ist die ganze Erklärung

derselben a priori verfehlt und verfehlt sind auch die Cousequenzen,

welche, wenn auch noch so logisch, aus einer solch falschen Er-

klärung gefolgert werden. Mehr denn 200 Jahre vor Damascenus
hat nun die katholische Kirche die philioquistische Lehre ausdrück-

lich bekannt und das Vorwort »ötac als Ausdruck dieser Lehre in’s

Glaubenssymbol eingetügt: hätte nun Damascrans mit eben diesem

Worte einen anderen
,

als den damals gangbaren Sinn verbunden,

dann hätte er diese seine neue, von der althergebrachten abweichende

Erklärung gewiss ausführlich zu begründen gehabt, was jedoch von

ihm nirgends geschehen ist. Wenn also Bogorodski der Stelle Da-

masceuus' den Sinn unterlegt, es habe der Vater den Geist gleich-

zeitig mit dem Sohne hervorgebracht, jener könne also unmöglich

auch von diesem herkommen, so sei dies eine offenbare Verdrehung,

welche als unlogisch verworfen werden muss. In keiner Schrift

dieses Kirchenvaters findet sich auch nur annähernd irgend eine

Stelle, aus welcher geschlossen werden könnte, dass Damascenus
die ihm von Bogorodski unterlegte Ansicht gehegt hätte. — Der
Verfasser unterzieht nun die weiteren Behauptungen Bogorodski’s

über das Verhältniss Gott Vaters zum Sohne und dem h. Geiste

einer scharten Kritik und beweist, dass dieselben, als von einer

falschen Grundlage ausgehend — als welche jene unlogische Er-

klärung Damascenus’ erscheint — nothwendigerweise für &lsch und
daher selbst den Lehren der gr.-or. Kirche, wie sie vor der Pho-
tianiscben Neuerung fest standen, widerstreitend erklärt werden

müssen. Nur die von der katholischen Kirche auch jetzt noch ge-

lehrte Lehre über Ausgang des h. Geistes vom Vater und Sohne
steht auf unumstösslicher Grundlage, welche keine Dialektik der

gr.-or. Theologen zu erschüttern im Stande ist.

Dr. Ighvie.

2. Le Code civil commenti ä V möge du deni par M. le

chanoine AUegre, bei Ddhomme et Briguet in Parie, Rue de

V Abbage 13. 1888. P' Vd. in 8», XX u. 845 S. 12 Fr.

Kurz und bündig, gleichwohl aber übersichtlich und erschöpfend

erläutert der zu Paris (Madame 61) wohnhafte Domherr Gustav A.,

Dr. der Theol. und des canon. R., unter fortwährender Vergleichung
mit dem Vernunfts-, dem röm., dem Gewohnheits- und dem canon.

Rechte, der Volkswirthscbaftslehre (S. 536) und der Moraltheologie

(insbes. Gousset, Gury, Lehmkuhl, Waffelaert) vorerst in Bd. I. die

beiden ersten Bücher des franz. bürgerl. Qes.-Bucks (bis Artikel 710),

unter Berü'’ksichtigung des Ges. 20. VIII 81, S. 633—640. Da die

.\nfiibruDg der Rechteprechung und auch der ausländischen Werke
über den Zweck des verdienstlichen Handbuchs, welches der Geist-

lichkeit als Handweiser für privatrechtliche Fragen dient, wohl hin-

ausgegangen wäre, so verweisen die Randbemerkungen (in kleinerem
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Drucke) mit Recht baaptsäcblich nur auf die classieche Literatur, die

Kirchenväter, canonieche und franz. Rechtswerke. Cassatiooe- und
oberlandesgerichtl. Urtheile sind vorzugsweise nur betreffs der Vor-

nmndschaftspflicht (S. 437, vgl. äbrigens Cass. Brüssel 4. März 1847
und mein fromz. St.-K.-R. 156 = Ärch. LII. 347) und der Adop-
tionsbefngniss der Geistlichen (S. 36^, der Priesterebe (S. 124,

137—145, 188, 205, 728-746, Arch. XLl. 372, Bull. eccl. Strassb.

1886 p. 80, 6gl. 155 n. Cass. Paris 24. Januar 1888), sowie des

Qemeinde-Eigenthums an Pfarrkirchen und Friedhöfen (S. 500, An-
hang 76—87, Ogi. 99, 203 u. 260) angeführt ; vielleicht hätten solche

ebenso noch iusbes. betreffs der relinOsen Genossenschaften, je nach-

dem sie staatlich genehmigt sind oder nicht, S. 56, 67, 513 u. 680,

betreffs der Unbeweglichkeit der Glocken S. 511 (Journ. d. Cons.

d. Fahr. 1884 p. 21) und der kunstgeschichtlichen Einrichtungsgegen-

stände (Belg. jud. 1869 p. 1215), der Verwendungen (S. 505, J\ d.

Cons. d. Fahr. VIII 365 n. 1884 p. 5), der Intercalarabrechnungen

(S. 579, Bull. eccl. Strassb. 1883 p. 277), der der Gemeinschaft-

lichmachong nicht mitunterliegenden KtrcÄmauem (S. 616 u. 630,

Pasicrisie beige 1886 III 275, Ggl. 109 u. s. w.) kurz in Bezug ge-

nommen werden können. Umso gründlicher finden sich erörtert die

Ehe insbesondere gegenüber der bürgerlichen Trauung (S. 121—256,
659—751 = »Impedimentorum matrimonii synopsis ^),< 3* editio), die

Ehescheidung (S. 257—337, Anhang 1—75 u. 88—94, = Verh. des

franz. Senats 16. Mai 1884 ff., Archiv LIV. S. 163), der Personen-

stand (S. 77—101), die väterliche Gewalt (S. 251, 379—411) mit

Rücksicht namentlich auf die religiöse Erziehung der Kinder, end-

lich das Eigenthum (S. 518—524 n. 532—539, copyhold). Wo die

sittlich-reltpiöse Pflicht über die, im bflrgerl. Bechtsverfahren er-

zwingbare ninausreicht, wie zu Cod. civ. 549, 555, 619, wird dies

ausführlich entwickelt (S. 544, 554, 600 unter Verweis auf Poeni-

tentiaria 23. Juni 1844 u. s. w.). Bis zur Einführung des einheit-

lich deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs wird noch ein Jahrzehnt ver-

gehen, wir wünschen daher für die kathol. Geistlichkeit in Baden,

Rheinhessen, Rheinpfalz und Rheinpreussen eine baldige ähnliche Be-

arbeitung in deutscher Sprache mit Berücksichtigung unserer neuesten

Rechtsprechung. Für’s Reichsland empfehlen Allbgre wegen >prak-

»tischer Bedeutung, wiewohl einzelne Abschnitte, wie betreffs des

»Personenstandes, des Giltigkeitsbeginns der Gesetze, der Beweis-

»regeln n. s. w. längst beseitigt seien«, Pfr. Ddsor's Revue cath.

d’AIsace (jährlich 5 M. bei Sntter in Rizheim) und das jetzt von

Dr. J. Chr. Joder^ bischöfl. Generalsecr., herausgegebene »Strassburger

Diöcesanblatt« — Ecclesiasticum Argentinense — Hährl. 2 M. 40 Pf.

bei X. H. Le Roux in Strassb.) — ifr. 81 vom 7. März 1888. — Der
Anfangs April 1. Js. erschienene U. Vol. , XVIII u. 1050 S. kostet

gleichfalls 12 Fr. und behandelt das gesammte Buch III. des Code
civ., sowie ausführlicher dessen Reformbedürfniss S. 1039—1050, das

verzinsliche Darlehen (S. 999—1036) u. s. w. F. Geigd.

1) Die Sondenasgabe hievoo, 76 3., bei Roger and Chemoviz in Paris

tostet 1 Fr. 50 Cts.
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Nachtrag. Herr Prof. Dr. Silbernagl übersandte der Red. eine Er-

wiJeruuf^ auf das o. S. 384 f. ihm gegenüber Bemerkte. Prof. S. erklärt, er

wolle die Berechtigung einer bei den bayor. bischöti. Behörden angeblich präscri-

birten Strafprocessform nicht untersuchen, aber dass wenigstens für den In-

stanssenzug die Processforin eine einheitliche sein müsse, könne man ans Bonii
tract. de judiciis, wie ans jedem anderen Canonisten ersehen, wenn es einem der

Wortlaut des Art. 52 der Instruet, der Congr. Epp. et Reg. v. 11. Juni 1880

nicht deutlich genug sagen sollte. Eine solche einheitliche Processform habe
man in Bayern nicht. Das zu zeigen sei der Hauptzweck seiner Kritik ge-

wesen, nicht die Verurtheilung des Angeklagten.
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